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 IIIVorwort des Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

unser Land Nordrhein-Westfalen ist geprägt durch seine of-
fene Gesellschaft, eine dynamische Wirtschaft, eine reiche 
Kultur und vielfältige Landschaften. Diese Vielfalt zeichnet 
uns aus. Sie macht Nordrhein-Westfalen stark und einzigar-
tig. Und sie befähigt uns, Antworten zu finden auf die großen 
Fragen unserer Zeit. Es liegt daher im besonderen Interesse 
unseres Landes, diese Vielfalt zu fördern und zugleich die mit 
ihr verbundenen Herausforderungen im Blick zu behalten. 

Eine zentrale Aufgabe der Landespolitik ist es, die notwendi-
gen Rahmenbedingungen zu schaffen, um allen Menschen bei 
uns im Land die gleichen Chancen zu eröffnen. Bildung ist 
hier einer der wichtigsten Bausteine. Denn nur so können sie ihre individuellen Potenziale entwi-
ckeln und diese auf ihren Lebenswegen selbstbestimmt nutzen. 

Von daher war es nur folgerichtig, dass der Landtag Nordrhein-Westfalen die Enquetekommission 
„Chancengleichheit in der Bildung“ in dieser 18. Wahlperiode eingerichtet hat. Damit hat das Parla-
ment die zentrale Bedeutung von Bildung für die persönliche Entwicklung und das Gemeinwohl in 
den Mittelpunkt gestellt und erneut betont. Denn ohne Bildung sind wirtschaftlicher Erfolg, Wohl-
stand, Demokratie und Frieden unserer Gesellschaft langfristig nicht zu sichern.

Und so hat sich die Enquetekommission „Chancengleichheit in der Bildung“ im August 2023 kons-
tituiert. Gemeinsam mit den ständigen Sachverständigen haben die beteiligten Abgeordneten über 
zwei Jahre die Bildung in Nordrhein-Westfalen aus einem besonderen Blickwinkel intensiv betrach-
tet und Aspekte beleuchtet, die im politischen Alltag manchmal vielleicht zu kurz kommen. Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse und Empfehlungen werden die Bildungspolitik im Parlament, die 
von den gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt und vielleicht manchmal auch getrieben ist, be-
reichern. Sie werden dabei helfen, notwendige Veränderungsprozesse zu erkennen und zu gestalten.

Allen Mitgliedern und Mitarbeitenden danke ich herzlich für die geleistete Arbeit. Gleichermaßen 
gilt mein Dank allen Sachverständigen sowie allen Beteiligten in den Institutionen und Bildungs-
einrichtungen vor Ort, die die Arbeit der Kommission mit wissenschaftlicher Expertise und mit 
Einblicken in die Praxis unterstützt haben.
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Möge der hier nun vorliegende Ergebnisbericht dazu beitragen, dass die Bildungslandschaft in 
Nordrhein-Westfalen weiter gestärkt wird und gute parlamentarische Entscheidungen für Chan-
cengleichheit in der Bildung getroffen werden. 

Herzlichst, Ihr

André Kuper, MdL



 VVorwort der Vorsitzenden der Enquetekommission 

Liebe Leserinnen und Leser,

nach gut zwei Jahren intensiver Arbeit, die geprägt war von Begeg-
nungen mit hochengagierten Menschen, von guten Gesprächen, 
fachlichem Input und wissenschaftlichen Erkenntnissen, von 
kollegialem Miteinander ebenso wie von kontroversen Debatten, 
legt die Enquetekommission „Chancengleichheit in der Bildung“ 
diesen Abschlussbericht vor. Wir haben dazu die bearbeiteten 
Themen, die dabei gewonnenen Erkenntnisse und vor allem die 
darauf basierenden Handlungsempfehlungen zusammengefasst, 
politisch diskutiert, bewertet und gewichtet. Für die konstrukti-
ve Zusammenarbeit danke ich allen, die daran mitgewirkt haben, 
sehr herzlich – insbesondere meinem Stellvertreter Klaus Kaiser 
MdL sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen.

Der Bericht basiert auf einer umfassenden Gesamtschau auf das Thema Bildung in Nordrhein-West-
falen. Die Kommission hat viel Zeit in die Bestandsaufnahme investiert und dabei möglichst viele 
Bildungsbereiche, -institutionen und auch Regionen abgedeckt – von Einrichtungen der frühkind-
lichen Bildung über die unterschiedlichsten Schulformen in unserem Land bis hin zur schulprak-
tischen Lehrerausbildung, vom Siebengebirge über Bonn und Jülich, das Rheinland und das Ruhr-
gebiet bis nach Ostwestfalen-Lippe. Stets wurde dabei deutlich, wie sehr unser Land von Vielfalt 
geprägt ist. Wie wir dieser Vielfalt in unserem Bildungssystem strukturell und systematisch besser 
gerecht werden, damit alle Menschen in Nordrhein-Westfalen die gleichen Chancen haben, ihr Bil-
dungspotenzial voll auszuschöpfen, war zentrale Leitfrage der gesamten Kommissionsarbeit. Wert-
volle Impulse haben wir dabei nicht nur innerhalb unseres Landes erhalten, sondern auch durch den 
Blick über die Landesgrenzen – etwa bei unserer Informationsfahrt nach Hamburg.

Chancengleichheit in der Bildung ist - ohne Zweifel - eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Das Thema 
liegt mir daher – nicht zuletzt auch als Abgeordnete aus dem Ruhrgebiet – besonders am Herzen. 
Den Vorsitz einer Enquetekommission zu diesem Thema übernehmen zu können, war für mich 
Ehre und persönlicher Ansporn zugleich. Jedes Kind muss unabhängig von Herkunft, sozioökono-
mischen Status, sprachlichen Barrieren oder Wohnort die gleichen Chancen auf beste Bildung haben. 
Dieser Anspruch ist für meine politische Arbeit wesentlich und die Termine der Enquetekommissi-
on haben mich darin noch einmal bestärkt. Wir haben großartige junge Menschen kennengelernt, 
die uns offen von ihren Erfahrungen mit der Bildungslandschaft in Nordrhein-Westfalen berichtet 
haben. Diese Eindrücke haben unsere Arbeit sehr bereichert, ich bedanke mich herzlich dafür.

Weitere Einblicke in die Praxis haben uns viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
verschiedenen Bildungseinrichtungen unseres Landes gewährt. Für die politische Arbeit einer En-
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quetekommission ist das von besonderem Wert, auch ihnen gilt ein großer Dank. Nur wenn Her-
ausforderungen offen angesprochen, wenn Probleme klar benannt und wenn konkrete Vorschläge 
aus der Praxis eingebracht werden, können am Ende wirksame Handlungsempfehlungen stehen. 

Ebenso bedeutend wie Praxiseinblicke sind theoretische Grundlagen, wissenschaftliche Fakten, sta-
tistische Daten und ihre Analyse. Im Rahmen von Gutachten und Anhörungen haben zahlreiche 
Fachleute mit ihrer Expertise die Arbeit der Kommission unterstützt. Ihnen gilt ebenso ein besonde-
rer Dank wie den sachverständigen Mitgliedern der Kommission für das Einbringen ihrer langjäh-
rigen Erfahrungen. Ohne ihre Beiträge wäre die Kommissionsarbeit in dieser Form nicht möglich 
gewesen, wären die Ergebnisse weit hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben.

Wie so oft im Leben gilt auch für die Arbeit einer Enquetekommission: Mehr geht immer und alles 
hat seine Zeit. Angesichts einer sehr umfangreichen Bildungslandschaft und einer begrenzten Zeit von 
rund zwei Jahren war es unerlässlich, Schwerpunkte zu setzen und sich thematisch zu fokussieren. Es 
ist also kein Ausdruck mangelnder Wertschätzung, wenn einzelne Bereiche oder Themen hier weniger 
stark vertreten sind als andere, sondern lediglich der notwendigen Prioritätensetzung geschuldet.

Doch ich bin sicher: Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Abschlussbericht legt nun zahlreiche 
– konkrete wie allgemeine – Empfehlungen für mehr Chancengleichheit in der Bildung in Nord-
rhein-Westfalen vor. Er ist eine Anleitung, wie wir ein besseres und gerechteres Bildungssystem 
schaffen können. 

Die Arbeit der Kommission macht deutlich, dass wir an vielen Stellen zwingend konsequenter sein müs-
sen, wenn aus guten Analysen auch echte Fortschritte werden sollen. Dieser Bericht hat das Potenzial, 
ein echter Meilenstein für die Bildungspolitik unseres Landes zu sein und kann den notwendigen Verän-
derungsprozess nachhaltig vorantreiben. Das setzt allerdings die Bereitschaft der handelnden Personen 
voraus, Verantwortung zu übernehmen und notwendige Entscheidungen nicht weiter aufzuschieben. 
Wenn Parlament und Regierung den Mut dazu aufbringen – auch wenn positive Auswirkungen erst 
Jahre oder gar Jahrzehnte später sichtbar werden, dann kann Chancengleichheit Realität werden. 

Eines haben die vergangenen zwei Jahre mir persönlich noch einmal gezeigt: Die Zeit ist mehr als 
reif für echte Chancengleichheit in der Bildung in Nordrhein-Westfalen. Für die vielen großartigen 
Kinder und Jugendlichen in unserem Land ist es entscheidend, dass das vorliegende Ergebnis auf 
einen entschlossenen politischen Willen trifft und konsequent umgesetzt wird. Die notwendigen 
Erkenntnisse liegen auf dem Tisch.

 
Christin Siebel MdL
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 15Einleitung 

1.	 Einleitung
Gemäß § 61 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen kann zur Vorbereitung von 
Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe eine Enquetekommission ein-
gesetzt werden, der Mitglieder des Landtags sowie Sachverständige angehören können. In seiner 
Sitzung am 26.05.2023 hat der Landtag auf Antrag der Fraktion der SPD (Drucksache 18/3865) die 
Einsetzung einer Enquetekommission zum Thema „Chancengleichheit in der Bildung“ einstimmig 
beschlossen.

1.1	 Anlass

Der oben genannte Einsetzungsbeschluss des Landtags bezieht sich unter anderem auf den natio-
nalen Bildungsbericht „Bildung in Deutschland 2022“. Demnach hängen die Bildungschancen von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland nach wie vor stark vom sozialen Hintergrund ihres El-
ternhauses ab. Gleichzeitig sind Armutsbetroffenheit und -gefährdung von Kindern und Jugendli-
chen in den vergangenen Jahren unvermindert hoch geblieben. Der Blick auf die Chancengleichheit 
in der Bildung zeigt, dass es auch im nordrhein-westfälischen Bildungssystem bisher nicht ausrei-
chend gelingt, die Bildungschancen von der sozioökonomischen Stellung der Eltern zu entkoppeln. 
Die Folgen der Corona-Pandemie, die in vielen gesellschaftlichen Bereichen langfristig spürbar sind, 
haben dieses Problem noch einmal verschärft. Die damit verbundenen Auswirkungen und Risiken 
sind vielfältig, sie sind sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich zu betrachten.

Zu viele Kinder und Jugendliche können nicht alle Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe und zur Ent-
faltung ihres persönlichen Potenzials nutzen, wenn Bildungsungleichheit reproduziert und verfes-
tigt wird. Das Recht auf bestmögliche Bildung, das jedem Kind gleichermaßen zusteht, ist zentrale 
Grundlage für umfassende berufliche Perspektiven, für Eigenständigkeit, Erfolg und Zufriedenheit. 
Auch ein gesundes Aufwachsen hängt mit Bildung zusammen.

Nur der Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung ermöglicht es Kindern und Jugendlichen au-
ßerdem, in ihrem Leben einerseits fundierte Entscheidungen zu treffen und sich andererseits aktiv 
in die Gesellschaft miteinzubringen. Ziel einer demokratischen Gesellschaft muss es daher sein, 
Bildungschancen allen Kindern unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Herkunft, ihrem sozialen 
Hintergrund oder ihrer finanziellen Situation zu ermöglichen. Es ist von allgemeinem Interesse, den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit demokratische Grundwerte auf diese Weise zu stärken, 
ökonomische Risiken zu minimieren und Chancen auf Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit indi-
viduell zu ermöglichen.
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Um dieser besonderen Tragweite von Bildungschancen gerecht zu werden, liegt der Kommissions-
arbeit ein weit gefasster Bildungsbegriff zugrunde. Bildung muss demnach sozialräumlich gedacht 
werden, Familien müssen ebenso einbezogen werden wie die Akteure in Quartieren, Bezirken und 
Regionen, die dafür geeignet und qualifiziert sind, Bildungsprozesse zu unterstützen, sie mitzugestal-
ten und an wichtiger Präventionsarbeit beteiligt zu werden. Dabei wird auch deutlich, dass alle Le-
bensphasen von Kindern und Jugendlichen betrachtet werden müssen, um die Hürden abzubauen, 
die der Chancengleichheit im Weg stehen. Fortschreitende Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf 
Bildungschancen, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung, gehören dabei ebenfalls in den Fokus.

Im frühkindlichen Bereich wird deutlich, dass Angebote regional stark variieren, sowohl mit Blick 
auf den Platzbedarf und den Betreuungsumfang als auch qualitativ. Hier kann schon bei der Frage 
nach dem Zugang zu entsprechenden Angeboten bezüglich der Chancengleichheit große Wirkung 
erzielt werden, zumal diese Lebensphase mit Themen wie Sprachkenntnisse und Sprachentwicklung 
besonderes Potenzial in dieser Hinsicht birgt.

Auch der Grundschule kommt als erste verpflichtende Bildungseinrichtung eine zentrale Rolle zu. 
Der oben genannte Einsetzungsbeschluss verweist auf die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021, 
wonach die Viertklässlerinnen und Viertklässler in Nordrhein-Westfalen nicht nur im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt schlechter abschneiden. Auch im Verlauf haben sich die Zahlen in Nord-
rhein-Westfalen demnach weiter verschlechtert. Beim Lesen erreichen etwa 20 Prozent der Schüle-
rinnen und Schüler nicht die Mindestanforderungen der KMK, in Mathematik sind es sogar knapp 
30 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen einmal mehr die Notwendigkeit, einen frühzeitigen Blick 
auf die Startbedingungen vor der Grundschulphase zu werfen und dabei auch die sensible Phase 
des Übergangs von der Kita in die Grundschule zu berücksichtigen. Der Übergang von der Grund-
schule zur weiterführenden Schule weist ebenfalls eine besondere Sensibilität auf, hier erfolgt eine 
Weichenstellung für den weiteren Bildungsverlauf eines Kindes. Benachteiligungen, die im Elemen-
tarbereich nicht ausgeglichen werden, nehmen im Primarbereich zu oder bestehen zumindest wei-
terhin und beeinträchtigen somit auch die Chancen im Sekundarbereich. Ungleichheit kumuliert 
sich auf diese Weise bis in die nachschulische Bildung.

1.2	 Zielsetzung

Der Einsetzungsbeschluss zur Enquetekommission „Chancengleichheit in der Bildung“ definiert 
als Ziel, individuelle Disparitäten der Kinder und Jugendlichen und deren Entwicklung im Verlauf 
der Bildungswege zu untersuchen. Strukturelle und finanzielle Gegebenheiten sollen dabei eben-
so hinterfragt werden wie die didaktische, methodische und materialbasierte Aufbereitung von 
Bildungsinhalten. Die besonders sensiblen Phasen der Übergänge und ihre Auswirkungen auf die 
Chancengleichheit sind genau zu betrachten und zu bewerten, unter Berücksichtigung der erforder-
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lichen Fähigkeiten wie Schul-, Studier- und Ausbildungsfähigkeit. Qualität und Quantität von Lern- 
und Kompetenzzielen sollen hinterfragt werden, ebenso etablierte Prüfungsformate und -intervalle. 
Auch über curriculare Fragen soll dabei neu diskutiert werden. Zentrale Leitfrage ist, wie Schule 
zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer aktiv verändert werden 
muss, um Chancengleichheit zu erreichen.

Kapitel 2 – Definition der Chancengleichheit

Der vorliegende Bericht ordnet in Kapitel zwei zunächst die Definition der Chancengleichheit ein, 
die die Kommission ihrer Arbeit zugrunde gelegt hat. Dabei geht es um die Frage, in welchen Di-
mensionen sich Chancenungleichheit in der Bildung in der Lebensrealität von Kindern und Ju-
gendlichen äußert. Es wird definiert, was Chancengleichheit bedeutet, um daraus abzuleiten, wie 
ungleiche Startchancen egalisiert werden können.

Kapitel 3 – Lebensphasen

Chancenungleichheit kann unabhängig von der individuellen Station auf dem Bildungsweg große 
Auswirkungen auf die schulische und berufliche Zukunft von Kindern und Jugendlichen haben. Die 
Enquetekommission hat deshalb einen umfassenden Blick auf die für den Bildungsweg von Kindern 
und Jugendlichen zentralen Lebensphasen gerichtet. Dazu gehören auch die besonders sensiblen 
Phasen der Übergänge zwischen Lebensphasen und Bildungseinrichtungen. Sofern Phasen und As-
pekte unberücksichtigt bleiben, ist dies der befristeten Laufzeit einer Enquetekommission geschul-
det, die eine gewisse Priorisierung unumgänglich macht.

Kapitel 4 – Strukturelle Einflussfaktoren

Die Zusammenhänge zwischen strukturellen Einflussfaktoren und Chancengleichheit werden in Ka-
pitel vier beleuchtet. Es geht dabei um das Zusammenspiel aller zentralen Akteure im Bildungsbereich 
– von den Eltern über Bildungseinrichtungen wie Kitas und Schulen, die Schulträger, die Jugendhil-
fe und die Bezirksregierungen bis hin zu Ministerien. Untersuchungsgegenstand ist dabei auch die 
Frage danach, welchen Einfluss familiäres Zusammenleben und soziales Umfeld haben. Es geht der 
Kommission um das Identifizieren sowohl von Strukturen als auch von Schnittstellen im System, an 
denen Maßnahmen zur Egalisierung der Chancenungleichheit besonders effektiv wirken können.

Kapitel 5 – Personelle Einflussfaktoren

Welchen Einfluss hat die personelle Situation in Bildungseinrichtungen auf die Chancengleichheit 
von Kindern und Jugendlichen? Wie sollten Teams zusammengesetzt sein und welchen Beitrag kön-
nen sie bezogen auf das Thema Chancengleichheit leisten? Diese und weitere Fragen werden in 
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Kapitel fünf besprochen. Dabei werden auch die Themen der Aus- und Fortbildung in den Blick 
genommen und vor dem Hintergrund der Chancengleichheit betrachtet.

Kapitel 6 – Didaktische und methodische Einflussfaktoren

Bei der Frage nach der Unterrichtsgestaltung, die in Kapitel sechs behandelt wird, richtet der vor-
liegende Bericht den Fokus insbesondere auf die Themen Sprache und Digitalisierung, bei denen 
besondere Herausforderungen aber auch große Chancen für die Stärkung von Chancengleichheit in 
der Bildung gesehen werden.

Kapitel 7 – Handlungsempfehlungen

Die Kapitel zwei bis sechs bilden die Grundlage für die Handlungsempfehlungen der Enquetekom-
mission, die sich an unterschiedliche Akteure auf nahezu allen Ebenen richten. Die Handlungs-
empfehlungen basieren darüber hinaus auf den Erkenntnissen, die die Kommission im Zuge einer 
umfassenden Bestandsaufnahme gewinnen konnte.

1.3	 Vorgehen und Arbeitsweise

Die konstituierende Sitzung der Enquetekommission „Chancengleichheit in der Bildung“ fand am 
23. August 2023 statt. In den ersten Sitzungen wurden mehrere Impulsvorträge von Sachverständigen 
gehört sowie ein gemeinsames Verständnis zu den zentralen Fragestellungen und der inhaltlichen 
Gliederung der Arbeit entwickelt. Dabei wurde sich innerhalb der Kommission darauf verständigt, 
dass insbesondere diejenigen gehört werden sollen, die in ihrer täglichen Arbeit mit wesentlichen 
Aspekten von Chancengleichheit in der Bildung befasst sind.

Zahlreiche der insgesamt 25 Sitzungen wurden daher als auswärtige Sitzungen bei beziehungsweise 
mit den folgenden (Bildungs-)Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt:

•	 Grundschule am Dichterviertel Mülheim an der Ruhr
•	 Familiengrundschulzentrum Gertrudisschule Bochum
•	 Mumm Familienservice gGmbH Mönchengladbach
•	 Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Jülich
•	 CJD Christophorusschule Königswinter
•	 Bonns Fünfte – Inklusive Gesamtschule der Bundesstadt Bonn
•	 Campus Meckenheim

•	 Geschwister Scholl Hauptschule
•	 Theodor Heuss Realschule
•	 Konrad Adenauer Gymnasium
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•	 Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln
•	 Genoveva-Gymnasium Köln
•	 FABIDO – Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund
•	 Nordmarkt-Grundschule Dortmund
•	 Anne-Frank-Gesamtschule Dortmund
•	 Laborschule Bielefeld 
•	 Oberstufen-Kolleg Bielefeld

An den Gesprächen mit den oben genannten Institutionen waren teilweise auch Vertreterinnen und 
Vertreter von Kommunen, der jeweiligen Schulaufsicht und weiterer externer Partnerinnen und 
Partner (beispielsweise Förderverein, Eltern) beteiligt.

Während einer zweitägigen Informationsreise nach Hamburg hat sich die Kommission umfassend 
über den dortigen Umgang mit zentralen Herausforderungen im Zusammenhang mit Chancen-
gleichheit informiert. Dabei wurden Gespräche mit den folgenden (Bildungs-)Institutionen geführt:

•	 Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung
•	 Behörde für Schule und Berufsbildung
•	 Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg
•	 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

In nichtöffentlicher Sitzung wurde außerdem ein Expertengespräch mit den folgenden Institutionen 
geführt:

•	 Regionales Bildungsbüro Krefeld
•	 Wübben Bildungsstiftung
•	 Auridis Stiftung

Alle Gespräche mit den oben genannten Institutionen wurden in einem nichtöffentlichen und da-
mit vertraulichen Rahmen geführt. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Bericht auch nicht 
namentlich aus diesen Gesprächen zitiert. Sofern auf Informationen und Erkenntnisse aus diesen 
Terminen verwiesen wird, geschieht dies zur Wahrung der Vertraulichkeit allgemein. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sind der Kommission selbstverständlich namentlich bekannt.

Neben dieser umfangreichen Bestandsaufnahme im vertraulichen Rahmen hat die Enquetekom-
mission „Chancengleichheit in der Bildung“ öffentliche Anhörungen zu den folgenden Themen 
durchgeführt:

•	 Chancengleichheit und berufliche Bildung
•	 Offene Ganztagsschulen
•	 Heterogenität und Diversität
•	 Frühkindliche Bildung
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Darüber hinaus wurden zu den beiden folgenden Themen Gutachten in Auftrag gegeben, die eine 
weitere wichtige Grundlage dieses Berichts darstellen:

•	 Chancengleichheit durch Bildungssteuerung – Verzahnung vorhandener Strukturen
•	 Schule in der Kultur der Digitalität – digitale Bildungstechnologie und moderne Künstli-

che Intelligenz im Unterrichtsprozess und im Rahmen individueller Förderung

Die Ergebnisse dieser Gutachten wurden von den Gutachterinnen und Gutachtern jeweils in nicht-
öffentlichen Sitzungen der Kommission vorgestellt und eingehend beraten.

Neben den im Verzeichnis genannten Quellen bilden die oben genannten Gespräche, Stellungnah-
men und Gutachten die Grundlage für diesen Bericht und die in Kapitel sieben zusammengefassten 
Handlungsempfehlungen der Enquetekommission „Chancengleichheit in der Bildung“.

1.4	 Zusammensetzung der Enquetekommission

Die Einsetzung der Enquetekommission I zum Thema „Chancengleichheit in der Bildung“ wurde 
vom Landtag Nordrhein-Westfalen (18. Wahlperiode) in der Sitzung am 26.05.2023 auf Antrag der 
Fraktion der SPD (Drucksache 18/3865) einstimmig beschlossen.

Die Kommission setzt sich aus elf stimmberechtigten Mitgliedern des Landtags, einer entsprechen-
den Anzahl an Stellvertreterinnen und Stellvertretern sowie fünf externen Sachverständigen, die der 
Kommission nach § 61 Absatz 2 Satz 4 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen als 
ständige, beratende Mitglieder ohne Stimmrecht angehören, zusammen.

Die konstituierende Sitzung der Kommission fand am 23.08.2023 statt. Den Vorsitz übernahm die 
Abgeordnete Christin Siebel (SPD), den stellvertretenden Vorsitz übernahm der Abgeordnete Klaus 
Kaiser (CDU).

Der Enquetekommission gehörten die folgenden Mitglieder an:
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Abgeordnete 

CDU Katharina Gebauer, 
MdL

Jonathan Grunwald, 
MdL (Sprecher)
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Martin Sträßer, MdL

SPD Andra Busche, MdL Frank Müller, MdL 
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(Sprecherin)

AfD Carlo Clemens, MdL 
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2.	 Einfluss von Lebensumfeld und -realität
Gemäß dem Einsetzungsbeschluss obliegt es der Enquetekommission „Chancengleichheit in der 
Bildung“, Lösungsstrategien zu erarbeiten, „wie Nordrhein-Westfalen zu einem Bundesland werden 
kann, das Bildung oberste Priorität beimisst und den Kindern und Jugendlichen unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft Chancengleichheit eröffnet.“ (Einsetzungsbeschluss Enquetekommission 
„Chancengleichheit in der Bildung“ 2023)

Dieses Kapitel beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung des Rechts auf Bildung, 
die Begriffe Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit, die Lebensrealität und das Lebensum-
feld als Einflussfaktoren für den Bildungsweg sowie eine historische-kritische Betrachtung von Bil-
dungstheorie und -maßnahmen.

2.1	 Recht auf Bildung

Das Recht auf Bildung ist in einer Vielzahl von Bezugsdokumenten wie in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte (Präambel sowie Artikel 26), im UN-Sozialpakt (Artikel 13), der 
UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 28, 29), in der UN-Behindertenrechtskonvention (Präambel 
und Artikel 24) sowie in den Verpflichtungen des Staates zur Bekämpfung von Diskriminierung 
und zur Förderung von Bewusstseinsbildung verankert. Auch auf Landesebene sind entsprechen-
de rechtliche Verankerungen zu finden (Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Artikel 6 und 8). 
Dabei hat jeder junge Mensch „ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und 
sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung”, wie es im 
Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen heißt (§ 1 Absatz 1). In Absatz 2 wird formuliert: “Die 
Fähigkeiten und Neigungen des jungen Menschen sowie der Wille der Eltern bestimmen seinen 
Bildungsweg. Der Zugang zur schulischen Bildung steht jeder Schülerin und jedem Schüler nach 
Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit offen.“

Dabei spielt das Recht jedes Kindes auf individuelle Förderung eine besondere Rolle (Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiZ)). Der den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege darin zugesprochene 
eigenständige Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag geht über einen reinen Betreuungs-
auftrag hinaus.

In § 1 SGB VIII heißt es außerdem im ersten Absatz: 

(1) �Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit. 
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Bildungseinrichtungen sind rechtlich dazu verpflichtet, Eltern zu beteiligen. Diese Beteiligung ist in 
Nordrhein-Westfalen auch in vielfältigem Maße gegeben – allerdings wurde bei den Exkursionen 
und Anhörungen immer wieder deutlich, dass nicht alle Eltern in gleichem Maße dazu befähigt 
oder gewillt sind, sich zu beteiligen. Die Schule trifft also auch die Verantwortung, Eltern so ein-
zubinden, dass diese die Möglichkeit zur Beteiligung annehmen können. Dabei haben Eltern fol-
gende Pflichten: Anmeldung an der Schule, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft1, Beschaffung 
der nicht lernmittelfreien Unterrichtsmaterialen und die Gewährleistung der Einhaltung der schu-
lischen Pflichten durch die Kinder, also beispielsweise Teilnahme am Unterricht. Dennoch gibt es 
Bereiche, die allein in staatlicher Verantwortung liegen, zum Beispiel die Organisation des Schulwe-
sens nach Schularten und die Ausgestaltung des Berechtigungswesens (Avenarius und Hanschmann 
2019). 

Elternverantwortung und -wille, familiärer und staatlicher Bildungs- und Erziehungsauftrag sowie 
pädagogische Freiheit der Lehrkräfte sollen sich im Idealfall ergänzen. Mit Blick auf die gemeinsa-
me Erziehungsaufgabe ist eine konstruktive ganzheitliche Zusammenarbeit erforderlich. Das Recht 
auf Bildung im Zusammenhang mit institutionell verantwortetem Lernen meint mehr als ein Recht 
auf Unterricht. Bildung vollzieht sich in der Schule auch außerhalb der konkreten unterrichtlichen 
Lernsettings, zum Beispiel durch das schulische Miteinander, gemeinsame Gestaltung von Festen 
und Veranstaltungen oder im Rahmen der Regeln, die das Miteinander innerhalb der Schule be-
stimmen. Systematisch unterscheidet man drei Facetten von Bildung: formale, informelle und non-
formale Bildung.

In einem Gutachten für das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat Günter Dohmen als 
informelles Lernen alle (bewussten oder unbewussten) Formen des praktizierten Lernens außerhalb 
formalisierter Bildungsinstitutionen und Lernveranstaltungen definiert. Es unterscheidet sich vom 
formalen Lernen in der Weise, dass es nicht den Vorgaben der Institutionen folgt, sondern von den 
Einzelnen je nach ihren Interessen selbst gesteuert wird. Informelles Lernen erfolgt meist ungeplant, 
beiläufig und unbeabsichtigt, als ein (freiwilliges) Lernen im Alltag außerhalb von Bildungsinsti-
tutionen in den lebensweltlichen Zusammenhängen und der sozialen Welt der Akteurinnen und 
Akteure. Da dazu auch formale Institutionen gehören, kann selbstgesteuertes, unbeabsichtigtes in-
formelles Lernen auch innerhalb von formalen Bildungsinstitutionen erfolgen (Dohmen 2001, 18 
ff.). Bei der Frage der Ausgestaltung formaler Bildungsprozesse müssen daher das non-formale und 
das informelle Lernen stets mitberücksichtigt werden.

1	 Der Begriff der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wurde von Martin Textor zu Beginn der 1990er Jahre 
geprägt und bezeichnet die gemeinsame Verantwortung von pädagogischen Fachkräften und Eltern, die von 
Kommunikation und Dialog geprägt ist. Auch wenn dieses Idealbild der Beziehung oft schwer umzusetzen ist, 
sollte es doch nach wie vor die Haltung des Umgangs miteinander beschreiben. So schreibt Roth: „Es geht um 
eine Haltung und ein beständiges Üben in dieser Haltung. Eine Haltung des Respekts, des Dialoges, des vorur-
teilsbewussten sowie kultursensiblen und dem Menschen zugewandten Handelns“ (Roth 2022, S. 11).
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2.2	 Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit 

2.2.1	 Ohne Chancengleichheit keine Chancengerechtigkeit 

Wenn im bildungspolitischen Kontext von Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit im Schul-
wesen gesprochen wird, dann handelt es sich keineswegs um synonyme Begriffe. Sie haben, wie im 
Gutachten von Böttcher und Bogumil für diese Enquetekommission mit Verweis auf einen Beitrag 
von Klemm und Rolff (2016) betont wird, eine je unterschiedliche Herkunft. 

Die Erklärungsmuster für die durch die Bildungssoziologie und Bildungsstatistik seit den 1970er 
Jahren nachgewiesenen Benachteiligungen von Mädchen und jungen Frauen, Kindern aus der Ar-
beiterschaft und Kindern, die in ländlichen Regionen aufwuchsen, werden dabei je unterschiedlich 
erklärt: 

(1) Während von der einen Seite Bildungsungleichheit der Ergebnisse mit den unterschiedlichen 
Bedingungen des Aufwachsens junger Menschen erklärt wurden – kurz: mit gesellschaftlicher Un-
gleichheit – und der Unfähigkeit oder dem Unwillen der Schule, hierauf zu reagieren, 

(2) interpretierten die Befürworter des Begriffs der Chancengerechtigkeit die unterschiedlichen Er-
gebnisse als Folge einer rationalen Leistungsauslese aufgrund des individuellen Könnens und der 
Anstrengung, auf Basis von Intelligenz und Begabung der Schülerinnen und Schüler. Sie beschei-
nigten der Schule Fairness, weil sie mit der gemeinsamen Grundschulzeit gleiche Startchancen für 
alle bietet und alle Kinder gleichbehandelt. Gerade das Absehen von Merkmalen der Herkunft stehe 
für Gerechtigkeit. 

Noch in den 1960er und 1970er Jahren drückte der Begriff der Chancengleichheit als emotional-
appellatives Schlagwort das Bild einer längst fälligen Bildungsreform aus, ohne mit parteipolitischen 
Handlungen belastet zu sein. „Chancengleichheit präsentierte sich in den 1960er Jahren als ‚Voka-
bel des guten Willens‘“ (Stötzel & Wengeler, 1995, S. 180 zitiert nach Klemm und Rolff 2016), die 
mit der Zustimmungsbereitschaft nahezu aller Gruppierungen und aller Parteien rechnen konnte. 
Klemm und Rolff beschreiben, dass sich dieses Bild mit der zunehmenden Polarisierung der großen 
Parteien in gesellschafts- und insbesondere in bildungspolitischen Fragen verändert. 

2.2.2	 Gerechtigkeit und Gleichheit 

Klemm und Rolff bieten an, Gleichheit als empirische und Gerechtigkeit als philosophisch-poli-
tische Kategorie zu verstehen. „Empirie“, halten die beiden Autoren fest, „ist insofern Grundlage 
für Gleichheitsaussagen, als diese einen Vergleich voraussetzt. Dieser wiederum muss an Kriterien 
gemessen werden, sonst wird Ungleichheit nicht sichtbar, ist ihr Ausmaß nicht zu erkennen und ent-



26 Einfluss von Lebensumfeld und -realität 

wickelt sie auch kein Momentum. Das Maß von Ungleichheit ist sozusagen nicht diskutabel. Es wird 
in Messzahlen ausgedrückt, die man interpretieren muss, aber als solche nicht wegargumentieren 
kann“ (Klemm und Rolff 2016).

Gerechtigkeit ist ein normativer Begriff, der argumentativ gestützt und ausbuchstabiert werden 
muss. Man muss fragen, wie Ungleichheiten faktisch entstehen oder sich sogar reproduzieren. Oder 
wie bei formaler, sogar gesetzlich garantierter Chancengleichheit und gleicher mit Tests gemessener 
Intelligenz trotzdem Ungleichheiten entstehen.

2.2.3	 Chancengleichheit als Ziel im Grundgesetz 

Jarass und Pieroth (2014) formulieren in ihrem Kommentar zu Artikel 20 des Deutschen Grund-
gesetzes: „Im Zusammenwirken mit den Freiheitsgrundsätzen ergibt sich aus dem Sozialstaatsprin-
zip das Ziel der Chancengleichheit. Damit ist nicht die bereits in Artikel 3 verankerte (rechtliche) 
Gleichbehandlung gemeint, sondern die Angleichung der tatsächlichen Voraussetzungen zum Er-
werb materieller und immaterieller Güter und damit der faktischen Vorbedingungen, die zur Nut-
zung der Freiheitsrechte notwendig sind“ (Jarass und Pieroth 2014, S. 550).

2016 konstatieren Klemm und Rolff, dass empirische und quantitative Daten aufzeigen, dass die 
Verteilung von Chancen im und durch das Bildungssystem leider auch im 21. Jahrhundert noch 
nicht gerecht, sondern durch individuelle Herkunft geprägt ist (Klemm und Rolff 2016).

2.2.4	 Historisch-kritische Einordnung 

Seit über 100 Jahren ist diese herkunftsbedingte Benachteiligung im Bildungsverlauf ein zentrales 
Thema von Pädagogik und Schulpolitik. In den 1960er und 1970er Jahren führten diverse Studien 
zu Maßnahmen der Bildungsreform, die eine Bildungsexpansion zur Folge hatten. Diese Reformen 
konnten bestimmte Benachteiligungen, wie die von Mädchen und jungen Frauen, verringern. Je-
doch blieb die enge Verknüpfung zwischen sozioökonomischer Herkunft und Schulerfolg bestehen. 

Böttcher und Bogumil verweisen auf eine 1989 vorgelegte Sonderauswertung von Daten des Mikro-
zensus, in der Alter, soziale Herkunft und besuchte Schulform verknüpft wurden, sodass mit diesen 
Daten die soziale Auslese im westdeutschen Schulsystem nach der ersten Phase der Bildungsreform 
empirisch belegt wurde. Erfasst wurden 13- und 14-jährige Kinder, denn in diesem Alter war in den 
alten Bundesländern der Übergang in die differenzierte Sekundarstufe I bereits vollzogen (Klemm 
und Rolff 2016).

Es zeigte sich, dass nur 13 Prozent aller Beamtenkinder die Hauptschule besuchten, aber 58 Prozent 
aller Arbeiterkinder in dieser Schulform lernten. Und während 58 Prozent aller Beamtenkinder 
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Gymnasiasten waren, besuchten gerade elf Prozent aller Arbeiterkinder diese Schulform. Es lässt 
sich sagen, dass die Chance eines Beamtenkindes, den Weg ins Gymnasium zu finden, zu diesem 
Zeitpunkt fast sechsmal so hoch war wie die eines Arbeiterkindes (Böttcher 1991).

In den 1990er Jahren rückte dieses Thema in den Hintergrund, während die schulpolitischen Her-
ausforderungen der Wiedervereinigung und die Kritik an der bürokratischen Steuerung des Schul-
wesens im Vordergrund standen. Die Zeit danach wird von Böttcher und Bogumil beschrieben: 
”Nach einer kurzen Verstörung durch die schlechten Ergebnisse einer internationalen Studie zu 
Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler in naturwissenschaftlichen Fächern und Ma-
thematik (Baumert und Lehmann 1997), entschloss sich die Politik, im Jahr 2000 an der internati-
onalen Leistungsstudie ’Programme for International Student Assessment’ (PISA) der OECD teil-
zunehmen. Die Ergebnisse der ersten PISA-Leistungsstudie führten zu einer dramatischen Zäsur 
in der deutschen Schulpolitik. Der „PISA-Schock“ hatte seine Ursache nicht nur in der Platzierung 
der deutschen Schülerinnen und Schüler im unteren Mittelfeld. Vielmehr bestätigen die Daten, dass 
Deutschland den letzten Platz in diesem Ranking der Chancengleichheit belegt. Die Bildungsfor-
scherinnen van Ackeren und Klein fassen die Befunde 2014 auf der Grundlage aller damals vorlie-
genden Schulleistungsstudien – PISA, TIMSS, IGLU, DESI, IQB-Ländervergleich, LAU und KESS 
zusammen: Diese haben „einen systematischen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 
Bildungserfolg empirisch bestätigt: Schülerinnen und Schüler aus Elternhäusern mit einem höhe-
ren sozio-ökonomischen Status haben in ihrer Schulkarriere bessere Zugangschancen, erreichen 
durchschnittlich bessere Leistungen und höhere Bildungsabschlüsse als Schülerinnen und Schüler 
aus sozial schwächeren Familien“ (Forell et al. 2024, S.7). Besonders dramatisch und zudem auch 
für die Bildungsforschung überraschend war der Befund, dass mehr als 20 Prozent der 15-jährigen 
lediglich ein Kompetenzniveau erreichten, das unterhalb oder gerade auf dem Niveau der Grund-
schule lag. In der Hauptschule lag diese Quote bei etwa 50 Prozent” (Bogumil und Böttcher 2024).

In den Jahren nach der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 wurde in Deutschland nicht nur ein um-
fassendes System des Bildungsmonitorings aufgebaut, sondern es verbesserten sich auch signifikant 
die PISA-Ergebnisse in den nächsten Jahren. So verbesserten sich die deutschen Schülerinnen und 
Schüler in den zehn Jahren nach dem „PISA-Schock“ beim Lesen und in Mathematik um durch-
schnittlich 1,5 Punkte pro Jahr. Bildungsforscher wie Klieme bewerteten die damalige Entwicklung 
als eindeutigen Erfolg und hoben hervor, dass es besonders schwierig sei, auf der Ebene eines gan-
zen Systems überhaupt positive Veränderungen zu erzielen. Einen ähnlich positiven Trend hätte nur 
Portugal aufweisen können (Klieme et al. 2010). Doch trotz dieses anfänglichen Erfolgs konnten 
in den Jahren nach PISA 2000 viele Probleme nicht gelöst werden und das deutsche Schulsystem 
steht vor großen Herausforderungen. So erreichten die Leistungen in Mathematik und in den Na-
turwissenschaften 2012 und die beim Lesen 2015 ihre jeweiligen Höchststände. Seit der Erhebung 
2015 fallen die Leistungen signifikant ab. Dies gilt nicht nur für die durchschnittliche Entwicklung 
der Leistungen der Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Frage, ob die Bildungschancen 
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von Kindern in Familien mit niedrigerem sozioökonomischen Status verbessert werden konnten: 
So arbeiten Böttcher und Bogumil in ihrem Gutachten auf Basis des Bildungsberichts von 2022 
heraus, dass ein signifikanter Anstieg an Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen ist, die die 
Mindeststandards nicht erreichen, dass der Zusammenhang zwischen Kompetenzerwerb und so-
zio-ökonomischem Status der Familie angestiegen ist und dass mehr Schülerinnen und Schüler die 
Schule ohne Abschluss verlassen (Bogumil und Böttcher 2024, S. 13). Bedingt durch die enorme 
Zuwanderung der letzten Jahre weisen mittlerweile knapp 50 Prozent der Kinder im schulpflich-
tigen Alter in Nordrhein-Westfalen eine Zuwanderungsgeschichte auf (IT NRW 2025), so dass ein 
differenzierter Blick erforderlich ist. So zeige der PISA-Bildungsbericht 2022 deutliche Unterschie-
de zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund auf. Auch besuchen Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund seltener eine Kita und sind an Hauptschulen über- und an 
Gymnasien unterrepräsentiert (Mang 2023). Schulleistungsuntersuchungen belegen zudem, dass 
schulische Kompetenzen junger Menschen mit Migrationshintergrund erheblich hinter denen von 
Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund zurückfallen (Sachverständigenrat für Integration und 
Migration 2023). Während und infolge der Corona-Pandemie habe sich der Abstand nach Jahren 
zunehmender Annäherung wieder vergrößert. Auch in der beruflichen Bildung und im Studium 
setze sich dieser Trend fort. Menschen mit Migrationshintergrund sind allerdings nicht grundsätz-
lich bildungsbenachteiligt, wie die Analyse des Sachverständigenrates ebenfalls herausstellt: „Bei 
gleichem Bildungshintergrund der Eltern und gleicher sozioökonomischer Lage erzielen Jungen 
und Mädchen aus bestimmten Herkunftsgruppen (zum Beispiel der spanischen oder vietnamesi-
schen Herkunftsgruppe) sogar überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Für einzelne Gruppen (z. B. 
die türkische Herkunftsgruppe) weisen die vorliegenden Befunde darauf hin, dass neben dem Bil-
dungshintergrund und der sozioökonomischen Lage der Familie auch andere Faktoren wie etwa 
die mangelnde Kenntnis des deutschen Bildungssystems und die Dominanz der Herkunftssprache 
innerhalb der Familie den Bildungserfolg hemmen können.“ (Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration 2016, S. 52–69) In der Folge wiesen bereits im Vorschulalter 
viele Kinder mit Migrationshintergrund geringere mathematische, sprachliche sowie naturwissen-
schaftliche Kompetenzen auf (vgl. Hahn und Schöps 2019).

Und die Befundlage lässt sich auf weitere Indikatoren ausweiten: Der soziale Hintergrund hat eben-
falls einen deutlichen Einfluss auf die Entwicklung von computer- und informationsbezogenen 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern, wie die internationale ICILS-Studie deutlich macht 
(Forell et al. 2024). Jugendliche mit niedrigem kulturellem Kapital2 sind überwiegend in den unteren 
Kompetenzstufen vertreten: Mit 43,1 Prozent erreicht fast die Hälfte von ihnen nicht die Kompe-
tenzen, welche für digitale Teilhabe erforderlich sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass die zuwande-

2	 Der Begriff “Kulturelles Kapital” stammt von dem Soziologen Pierre Bourdieu (siehe auch 2.1.4) und bezieht 
sich hier auf die messbare Größe verfügbarer Bücher im Haushalt. 



 29Einfluss von Lebensumfeld und -realität 

rungsbezogenen Leistungsunterschiede bei den computer- und informationsbezogenen Kompeten-
zen vor allem durch die (nicht-deutsche) Familiensprache zu erklären sind (Forell et al. 2024).

Forell et al. stellen in der im November 2024 vorgelegten Studie fest, dass die Bildungschancen 
der Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Familien in Deutschland in vielfacher 
Hinsicht eingeschränkt sind und sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und (schu-
lischem) Kompetenzerwerb im deutschen Bildungssystem verstärkt (S. 13). “Demnach erreichen 
Schülerinnen und Schüler aus privilegierten Familien an den Schnittstellen und Endpunkten ihrer 
Schullaufbahn durchschnittlich signifikant bessere Leistungen und höhere Bildungsabschlüsse als 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus weniger privilegierten Familien. Schon vor Eintritt in das 
Schulsystem zeigen sich deutliche Unterschiede in der Bildungsbeteiligung, die sich über die Zu-
gangschancen zu höherer Bildung bis zum Übergang in die Hochschule fortschreiben. Dabei wirken 
unterschiedliche Herkunftseffekte, die kumulieren und Bildungsungleichheit verstärken.” (Forell et 
al. 2024): 

•	 Primäre Herkunftseffekte: herkunftsbedingte Leistungsunterschiede durch die frühkind-
liche Sozialisation (Anregungspotenzial der Herkunftsfamilie; Dauer des Kindergartenbe-
suchs etc.);

•	 Sekundäre Herkunftseffekte: leistungsunabhängige Übergangsentscheidungen der Eltern 
(nach der Grundschule); 

•	 Tertiäre Herkunftseffekte: sozialschichtabhängige Leistungsbewertung durch Lehrkräfte 
u. a. bei der Übergangsempfehlung;

•	 Quartäre Herkunftseffekte: unterschiedliche Lern- und Entwicklungsmilieus von weiter-
führenden Schulen in privilegierten beziehungsweise sozial benachteiligten Lagen.

2.3	 Kumulation von Bildungsungleichheit über die Schullaufbahn

Die Kompetenzen, die sich Schülerinnen und Schüler während ihrer Schulzeit aneignen, erweisen 
sich in Deutschland – oftmals stärker als in anderen Ländern – als in sehr hohem Maße durch sozia-
le und herkunftssprachliche Hintergrundmerkmale bedingt. Der Zusammenhang zwischen sozialer 
Herkunft und Kompetenzerwerb scheint ein kumulativer Prozess zu sein, der vor der Grundschu-
le beginnt und an Gelenkstellen des Bildungssystems verstärkt wird. Dabei wirken unterschied-
liche Herkunftseffekte – sowohl solche, die tatsächliche herkunftsbedingte Leistungsunterschiede 
(primäre Herkunftseffekte) betreffen, als auch solche, die durch leistungsunabhängige Übergangs-
entscheidungen (sekundäre Herkunftseffekte) oder ungleiche Leistungsbewertungen (tertiäre Her-
kunftseffekte) hervorgerufen werden. Darüber hinaus spielen segregierte Lern- und Entwicklungs-
milieus von (gymnasialen und nicht-gymnasialen) Schulen in privilegierten beziehungsweise sozial 
benachteiligten Lagen (quartäre Herkunftseffekte) eine bedeutende Rolle bei der Kumulation von 
Bildungsungleichheit” (Forell et al. 2024).
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2.3.1	 Vorschulbereich und Grundschule

Schon vor Schuleintritt lassen sich erste herkunftsbedingte Unterschiede im Zugang zu institutio-
neller Bildung feststellen. Bei Betrachtung des Bildungsgrades des Elternhauses zeigen sich deutliche 
Differenzen in der Teilhabe an frühkindlicher Bildung. Daten des Mikrozensus 2022 zeigen, dass 
von den drei- bis unter sechsjährigen Kindern aus Familien mit hohem Bildungsstand 92 Prozent 
eine Kindertagesbetreuung (Kita) besuchen, während es bei denjenigen mit niedrigem elterlichen 
Bildungsstand lediglich 72 Prozent und damit 20 Prozentpunkte weniger sind (Autor:innengruppe 
Bildungsberichterstattung 2024, S. 117). Und auch differenziert nach Migrationshintergrund zeigt 
sich laut Statistischem Bundesamt ein eindeutiges Bild: Während die Betreuungsquote von Kindern 
zwischen drei und sechs Jahren ohne Migrationshintergrund bei 100 Prozent liegt, beträgt sie bei 
Kindern mit Migrationshintergrund unter 80 Prozent (Statistisches Bundesamt). An dieser Stelle sei 
jedoch darauf verwiesen, dass die Gründe dafür vielfältig sind: “geringerer Zugang aufgrund von 
mangelnder Systemkenntnis bei Neuzugewanderten oder Bedarf nach einer Kita in Wohnortnähe 
bei den Eltern, fehlende Kultursensibilität und Diskriminierung bei den Einrichtungen (Hermes et 
al. 2024; u. a. Huebener et al. 2023, S. 35; Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration 2019, S. 104).

In der Anhörung dieser Enquetekommission zur frühkindlichen Bildung am 16.12.2024 wurde 
deutlich, dass Familien mit Migrationshintergrund auf mehr Hürden bei der Suche nach einem 
Kita-Platz stoßen als Familien ohne Migrationshintergrund. 

Schon in PISA 2003 zeigte sich, dass Schülerinnen und Schüler, die länger als ein Jahr eine vorschu-
lische Bildungseinrichtung besucht haben, als 15-Jährige in den Mathematikkompetenzen einen 
leichten Vorsprung gegenüber gleichaltrigen Jugendlichen haben, deren Besuch einer frühkindli-
chen Bildungseinrichtung weniger als ein Jahr dauerte (Ehmke et al. 2005). Auch PISA 2012 unter-
mauert, dass die Dauer des Kitabesuchs einen deutlichen Einfluss auf mathematische Kompetenzen 
von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I hat (Müller und Ehmke 2016). Seit 2015 
wurde der Einfluss des Kitabesuchs auf die Kompetenzentwicklung nicht mehr untersucht. Neben 
der Beteiligung an institutionalisierten Angeboten der Kindertagesbetreuung lassen auch familiä-
re Anregungsmilieus und die Nutzung non-formaler Bildungsangebote durch die einzelne Fami-
lie Rückschlüsse auf eine herkunftsbedingt unterschiedliche Kompetenzentwicklung zu (Maaz und 
Dumont, 304 f.). 

Betrachtet man nun die Verweildauer der Eltern im Bildungssystem, so zeigen sich auch an dieser 
Stelle deutliche herkunftsbedingte Unterschiede. Die Betrachtung richtet sich hier nach den EGP-
Klassen, dem Dienstklassenmodell nach Erikson, Glothorpe und Portocarero, das eine gängige Be-
zugsgröße in der internationalen Forschung darstellt. Kinder von Eltern der oberen Dienstklasse 
(I) befanden sich knapp eineinhalb Jahre länger in (schulischer) Ausbildung als der Durchschnitt. 
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Kinder von Eltern der un- und angelernten Arbeiterklasse (VII) wiesen demgegenüber mehr als 
ein Jahr weniger (schulische) Ausbildungszeit auf. Im Extremgruppenvergleich der obersten beiden 
sowie der untersten beiden EGP-Klassen beträgt der Abstand in der Bildungsdauer fast zwei Jahre 
(14,2 vs. 12,4). Neben der Verweildauer im Bildungssystem zeigt auch die Klassenwiederholung der 
Kinder besonders große herkunftsbedingte Unterschiede auf. Besonders in der Grundschule zeigt 
sich, dass 11,2-15,6 Prozent der Kinder der unteren EGP-Klassen eine Klasse wiederholen. Dem 
gegenüber stehen 5,4 Prozent der oberen und der unteren Dienstklasse. Nach der Grundschule neh-
men diese Unterschiede ab und sind nicht mehr bedeutsam (Ehmke und Jude 2010, S. 245). Dies 
unterstreicht die Bedeutung frühkindlicher Bildung vor Eintritt in die schulische Bildung. In späte-
ren PISA-Studien werden entsprechende Daten nicht mehr erhoben. 

Geschlechtsspezifische Disparitäten beim Eintritt ins Schulsystem zeigen sich dadurch, dass Mäd-
chen doppelt so häufig vorzeitig und gleichzeitig halb so selten verspätet eingeschult werden wie 
Jungen (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, 114f.)

2.3.2	 Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I 

Auch im Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I sind die Bildungschancen ungleich 
verteilt. Legt man die Funktionsbeschreibungen der Schule nach Fend zu Grunde, dann stellt die 
Qualifikationsfunktion neben der Allokation eine zentrale gesellschaftliche Funktion (Fend 1981) 
von Schule dar. Dies folgt dem Grundgedanken, dass schulische Bildung sowohl inhaltlich als auch 
durch ihr Berechtigungswesen mittelbar mit den Arbeitsmarktbedarfen verschränkt ist. Dadurch 
wird das Bildungssystem zu einer „eminente[n] Verteilungsinstanz sozialer Chancen“ (Rudloff, 
S. 237). Durch diese Verteilungsinstanz sollen an den verschiedenen Schnittstellen im Verlauf der 
Schulzeit Bildungswege unterschiedlicher zukünftiger (beruflicher) Laufbahnen zugeordnet wer-
den können. Die dafür herangezogenen Bezugsgrößen stellen die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler dar, die im Prüfungswesen gerahmt werden (Hellekamps et al. 2010, S. 43).

In Fends theoretischer Betrachtung ist es eine notwendige Voraussetzung für eine chancengerech-
te Verteilung auf verschiedene Bildungswege (Allokation), dass es transparente Leistungskriterien, 
nachvollziehbare Bewertungen und realistische Möglichkeiten zum Wechsel zwischen verschiede-
nen Bildungsgängen der einzelnen Schulformen gibt. Fend meint mit Allokation in diesem Zu-
sammenhang explizit nicht Selektion, die durch ihre Mechanismen Kindern und Jugendlichen zu 
bestimmten Zeitpunkten Bildungswege innerhalb des Schulsystems verschließt beziehungsweise sie 
von zukünftigen Berufslaufbahnen ausschließt. Vielmehr soll durch Allokation die Zusammenfüh-
rung von individueller Qualifikation und schulischer wie beruflicher Anforderung gewährleistet 
werden (Fend 1981, S. 44–46). Allokation soll also sicherstellen, dass Fähigkeiten sowie Potenzia-
le von Schülerinnen und Schülern zu zukünftigen Berufsfeldern passen und schließlich eine bei-
derseitige Zuordnung erfolgen kann. Dieser Aufgabe von Schule steht die Selektion als Eigenlo-
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gik schulischer Handlungsoptionen gegenüber. Dabei beeinflussen beispielsweise die spezifischen 
Übergangsregelungen von der Grundschule in die Sekundarstufe I jedoch die Schulformwahl der 
Eltern. Dieser Übergang ist in den einzelnen Bundesländern jeweils durch spezifische rechtliche 
Rahmenbedingungen geregelt, und auch das Angebot an Schulformen ist länderspezifisch mit un-
terschiedlichen Ausprägungen.

Versucht man die Übertrittsregelungen nach einem groben Raster zu ordnen, so lassen sich drei 
Ländergruppen voneinander unterscheiden. Zwei dieser Gruppen unterscheiden sich im Verbind-
lichkeitsgrad der Übergangsempfehlungen, die dritte verzichtet auf selbige:

•	 “In der Ländergruppe 1 haben diese Übergangsempfehlungen eine hohe Verbindlichkeit 
für die Schulwahl in der Sekundarstufe. Abweichungen von dieser Empfehlung sind aus-
schließlich nach bestandenem Probeunterricht oder erfolgreicher Aufnahmeprüfung zu-
lässig. Zu dieser Ländergruppe gehören die Bundesländer Bayern, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen.

•	 In Ländergruppe 2, zu der auch Nordrhein-Westfalen gehört, haben die Übergangsemp-
fehlungen eine niedrige Verbindlichkeit für die Schulwahl der Sekundarstufe. Bei vorhan-
denen Kapazitäten an der gewählten Schule ist der Elternwille entscheidend für die Auf-
nahme des Kindes. Zu dieser Ländergruppe gehören neben Nordrhein-Westfalen auch 
Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein. Diese Gruppe umfasst neun Bundesländer.

•	 In Ländergruppe 3 wird keine Übergangsempfehlung ausgesprochen. Die Eltern werden 
allerdings auf Grundlage von leistungs- und auch personenbezogenen Aspekten beraten. 
Dies ist in den beiden Bundesländern Bremen und Niedersachsen der Fall.” (Forell et al. 
2024)

In seiner Stellungnahme für diese Enquetekommission kommt Hartmut Esser zu folgendem Schluss: 
„Es hat sich aber insbesondere auch gezeigt, dass gerade die stringenten Systeme geeignet sind, die 
für das Engagement der Eltern an den schulischen Belangen nötigen Anreize zu stärken, etwa über 
die Verbindlichkeit der Empfehlungen und der Begrenzung der Schulwahl für die Eltern, speziell 
aus den oberen und bildungsnahen Schichten mit ihren oft überzogenen Aspirationen für ihre wo-
möglich nur mittelmäßigen Nachkommen. Die freie Schulwahl, auch die der Einzugsbezirke, ist 
einer der Hauptgründe für die so beklagte starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen 
Herkunft.“ (Esser 2024, S. 8). Er untermauert dies mit Vergleichswerten der PISA-Studie. In diesem 
Vergleich der Mittelwerte der Kompetenz Lesen zeigt Esser auf, dass Sachsen (530) 2018 höhere 
Werte erzielt als Nordrhein-Westfalen (490) und Deutschland (498). Er führt dies auf die Stringenz 
der Übergangsempfehlungen zurück (Esser 2024, S. 3). 

Auch wenn Empfehlungen der Lehrkräfte nicht in allen Bundesländern bindend für die Übergangs-
entscheidung sind, so sind sie doch eine wichtige Orientierungshilfe für die Eltern. Rund 82 Pro-
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zent der Eltern wählen über alle Bundesländer hinweg die empfohlene Schulform für ihre Kinder 
(Richert 2012). Bei dieser Wahl sind aber die Übergangsempfehlungen nicht immer deckungsgleich 
mit den Schulformwünschen (Forell 2019). Damit sind Indikatoren für Herkunftseffekte beim 
Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I neben der tatsächlichen Schulformwahl auch 
die elterlichen Bildungsaspirationen, die Übergangsempfehlung der Grundschullehrkräfte wie auch 
die Abweichung zwischen der ausgesprochenen Übergangsempfehlung und der elterlichen Ent-
scheidung. Zudem spielt das teils mangelhafte Bildungssystemwissen der Eltern eine Rolle bei der 
Schulwahlentscheidung, wobei insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund oft über geringere 
Kenntnisse des deutschen Schulsystems verfügen (Fincke und Morris-Lange 2012). Mit Blick auf 
Nordrhein-Westfalen bleibt festzuhalten, dass bis 2006 die Eltern über die Schulform ihrer Kinder 
frei entscheiden konnten. Nach dem Amtsantritt der damaligen CDU/FDP-Regierung wurde die 
Verbindlichkeit des Grundschulgutachtens erhöht. Hatte das Kind beispielsweise nur eine einge-
schränkte Empfehlung etwa fürs Gymnasium, gab es ein verpflichtendes Beratungsgespräch an der 
gewünschten Schule. Danach konnten die Eltern weiter frei entscheiden. Die Zahl der Abbreche-
rinnen und Abbrecher am Gymnasium nach der sechsten Klasse sank während der CDU/FDP-Re-
gierungszeit von einem Höchststand von 3360 Schülerinnen und Schülern im Jahr 2007 auf knapp 
2190 im Jahr 2011. Nach dem Regierungswechsel wurde das verbindliche Grundschulgutachten 
unter Rot-Grün 2011 abgeschafft. 

Aktuell erhalten die Eltern mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse vier eine Empfehlung für den 
weiteren Bildungsweg ihres Kindes. Diese Empfehlung ist jedoch nicht verbindlich. Nach Beratung 
können die Eltern ihr Kind im Rahmen der Aufnahmekapazitäten auch an einer weiterführenden 
Schule ihrer Wahl anmelden. 

Nachdem der Fokus auf die Übergangsentscheidungen der Eltern gelegt wurde, soll nun der Weg zu 
eben dieser Entscheidung in den Blick genommen werden. An dieser Stelle sei bereits darauf hinge-
wiesen, dass gleiche Leistungen lehrkräfteseitig ungleich bewertet werden können und die Bedeu-
tung der sozialen Herkunft für den Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich vielfach belegt 
ist (McElvany et al. 2023, S. 231). Die Leistungsvergleichsstudien am Ende der Grundschulzeit zei-
gen, dass beim Übergang in die Sekundarstufe I die Leistungsfähigkeit der Grundschülerinnen und 
Grundschüler nur ein Faktor neben anderen ist. Setzt man die Gymnasialempfehlungen ins Verhält-
nis zu den Noten in den Hauptfächern, sieht man, dass die Disparitäten am Übergang zwar zu einem 
großen Teil auf tatsächliche Leistungsunterschiede zurückzuführen sind (und hier also ein primärer 
Herkunftseffekt vorliegt), aber eben nicht vollständig allein darauf (Forell et al. 2024). Sieht man 
sich den Zeitverlauf der IGLU-Erhebungen zwischen 2001 und 2021 an, zeigt sich, dass Grund-
schülerinnen und Grundschüler aus den beiden Dienstklassen (I+II) auch bei gleichen kognitiven 
Fähigkeiten eine knapp 3,5- bis über 4,5-mal höhere Chance haben, eine Gymnasialempfehlung 
zu erhalten als Kinder aus Familien der Arbeiterklassen (V–VIII). Auch wenn man zusätzlich die 
Lesekompetenz berücksichtigt, bleibt das Chancenverhältnis statistisch signifikant und die Chance 
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auf eine Gymnasialempfehlung für Kinder aus den beiden oberen EGP-Klassen ist 2,5- bis 3,5-mal 
höher: Auch bei gleichen Lesekompetenzen schätzen Grundschullehrkräfte also die Wahrschein-
lichkeit, das Abitur zu erreichen, für Kinder aus Akademikerhaushalten deutlicher höher ein als für 
Kinder aus Arbeiterhaushalten. Durch die Hinzunahme von Kontrollvariablen erklären diese Mo-
delle 29 beziehungsweise 48 Prozent der Varianz der Gymnasialpräferenz der Lehrkräfte (McElvany 
et al. 2023 S. 242). Setzt man nun diese lehrkraftseitigen Werte ins Verhältnis zur Gymnasialpräfe-
renz der Eltern, zeigen sich nahezu die gleichen Chancenverhältnisse. Auch wenn es sich bei diesen 
Chancenverhältnissen noch nicht um die bereits realisierten Übergangsentscheidungen handelt, so 
lassen sich daraus sehr deutliche Hinweise auf die bereits erklärten sekundären Herkunftseffekte 
ableiten (McElvany et al. 2023, S. 242; Stubbe et al. 2023, S. 325).

Nimmt man nun noch verschiedene Kompetenzen dazu, so lassen sich sowohl für die Lese- als 
auch für die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen Schwellenwerte abbilden, 
die Viertklässlerinnen und Viertklässler differenziert nach sozioökonomischen, zuwanderungsbe-
zogenen oder geschlechtsspezifischen Herkunftsmerkmalen erreichen müssen, um mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mindestens 50 Prozent von ihren Lehrkräften eine Gymnasialempfehlung zu er-
halten (IGLU 2021, 2016, 2011; TIMSS 2019 und 2015). Dies zeigt, dass Schülerinnen und Schüler 
je nach Herkunftsmerkmal unterschiedliche Leistungsniveaus erreichen müssen, um mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit von ihren Lehrkräften für das Gymnasium empfohlen zu werden. Die Ergebnis-
se des IQB-Bildungstrends 2021 zeigen deutlich, dass 78 Prozent der Kinder aus Familien mit einem 
hohen sozioökonomischen Status3 eine Gymnasialempfehlung erhalten, während es in der Gruppe 
der Schülerinnen und Schüler aus Familien mit einem niedrigen Status nur 32 Prozent sind. Die 
Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024 führt dazu weiter aus, dass bei Berücksichti-
gung der Noten der Schülerinnen und Schüler und deren Testleistungen nur 59 Prozent der Kinder 
aus den sozioökonomisch starken Familien eine Gymnasialempfehlung hätten bekommen dürfen. 
Andersherum hätten aber Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien in 51 Prozent der Fälle 
eine entsprechende Gymnasialempfehlung bekommen müssen statt der tatsächlich gegebenen 32 
Prozent für diese Gruppe (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024, 137 f.). Helbig und 
Morar (2017) zeigen auf, dass dies am Heranziehen multipler Faktoren durch die Lehrperson liegt. 
So beziehen sie nicht nur kognitive und psychosoziale Aspekte mit ein, sondern auch ressourcenbe-
zogene (Helbig und Morar 2017, 23 f.). Dabei gehen sie die möglichen zukünftigen Unterstützungs-
potentiale je nach Kapital im Bourdieu’schen Ansatz (siehe Unterkapitel 2.1.4) durch und rechnen 
so den Kindern in Abhängigkeit der sozialen Herkunft Chancen aus, um den Bildungsweg in einer 
höheren Schulform zu bewältigen. Helsper spricht in diesem Zusammenhang von einer fehlenden 

3	 Gemessen am HISEI, dem Index für den höchsten beruflichen Status der Familie (von „International Socio-
Economic Index of Occupational Status“ (ISEI) 
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Passung von Habituskonzepten4 zwischen den institutionellen schulformspezifischen Erwartungen 
und Anforderungen und dem individuellen Schülerhabitus (Helsper et al. 2014, S. 7). 

Die sozialen Ungleichheiten vergrößern sich im Verlauf der Sekundarstufe I weiter und es lässt sich 
auch keine grundlegende Korrektur der herkunftsbedingten Benachteiligung beim Übergang von 
der gymnasialen Oberstufe in den Hochschulbereich feststellen. Es ist vielmehr so, dass die an den 
unterschiedlichen Stellen greifenden Selektionsmechanismen beziehungsweise schulisch wirksamen 
multiplen Herkunftseffekte, die bereits beschrieben wurden, durch die Weiterführung der herkunfts-
bedingten Disparitäten zu einem überwiegenden Teil erklärt werden können (Autor:innengruppe 
Bildungsberichterstattung 2022, S. 203).

Nachdem an dieser Stelle bereits von Herkunftseffekten und dem familiären Einfluss auf die Bil-
dungschancen von Kindern gesprochen wurde, soll nun ein bildungssoziologischer Erklärungsan-
satz folgen, der leitend ist für die Frage nach Chancengleichheit. 

2.4	 Kapital, Habitus und Chancengleichheit als bildungs
soziologischer Erklärungsansatz 

Der Einfluss des Lebensumfelds und der Lebensrealität auf Bildungschancen wurde bereits in den 
1970er Jahren von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu beschrieben. Seine Einteilung 
fand im Nachgang umfassenden Eingang in die Wissenschaft und die Erforschung sozialer Un-
gleichheit. Bourdieu differenziert zwischen materiellem, kulturellem und sozialem Kapital. Das kul-
turelle Kapital stellt einen wesentlichen Indikator zur Beschreibung der häuslichen Lernumwelt von 
Schülerinnen und Schülern dar. Unter diesem Konstrukt wird der Besitz von bildungsrelevanten, im 
häuslichen Umfeld verfügbaren Ressourcen, wie beispielsweise Büchern oder Computern, erfasst. 
Insofern erlaubt das kulturelle Kapital Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der häuslichen (Lern-)
Umwelt. In diesem Kontext sei einerseits auf Studien verwiesen, die den Bildungshintergrund der 
Eltern abfragen, beispielsweise in Form von Schul- und Berufsabschlüssen, andererseits Studien, 
die für das objektivierte, kulturelle Kapital bereits vor vielen Jahren einen einfachen und akkuraten 
Indikator gefunden haben und nutzen: Die Anzahl von Büchern im Haushalt. Die Information über 
den heimischen Buchbesitz stellt sich auch in der durch die Digitalität geprägten Gesellschaft als 
robuster und stabiler Indikator zur Beschreibung des bildungsrelevanten familiären Hintergrunds 
im zeitlichen Verlauf dar (Schwippert 2019).

4	 Der Begriff “Habitus” stammt von dem Soziologen Pierre Bourdieu und beschreibt tief verankerte Denk-, 
Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, die durch soziale Herkunft und Erziehung geprägt sind, genauer wird 
dies ausgeführt in Unterkapitel 2.1.4.
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Dieser Zusammenhang wird von Bourdieu und Passeron als Form von Kapital beschrieben: So exis-
tiert neben dem materiellen Kapital auch soziales und kulturelles Kapital, das sich über Generati-
onen akkumuliert und durch die Inkorporierung einen großen Einfluss auf den Habitus, also das 
gesamte Auftreten einer Person, hat. Die Merkmale, die sich mit der Verinnerlichung der Kapitalien 
im Aufwachsen ausbilden, kann ein Mensch nicht ohne weiteres ablegen. Sie bilden sein Auftreten 
und sein Verhalten im Umgang mit der Umwelt und manifestieren sich in der Position im sozialen 
Feld. Damit diese Positionierung im Sinne Bourdieus gefestigt ist und bleibt, benötigt es zum einen 
bestimmte Mechanismen in oder durch die Gesellschaft, die Individuen auf Positionen hinlenken, 
die für sie von vornherein zugeschnitten sind, und zum anderen einen lebenslang währenden Dia-
lekt von Disposition und Position, also Angestrebtem und Erreichtem (Bourdieu et al. 1987).

Zum kulturellen Kapital und der sozialen Position schreiben Bourdieu und Passeron: „Das kultu-
relle Erbe ist so ausschlaggebend, daß auch ohne ausdrückliche Diskriminierungsmaßnahmen die 
Exklusivität garantiert bleibt, da hier nur ausgeschlossen scheint, wer sich selbst ausschließt.“ (Bour-
dieu 1971). Die Übertragung der soziologischen Theorie auf Nordrhein-Westfalen erweist sich als 
durchaus zulässig und zutreffend. (Schwippert 2019)
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3.	 Lebensphasen Kindheit und Jugend 

3.1	 Differenzierung zwischen Kindheit und Jugend 

3.1.1	 Lebensphase Kindheit 

Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Lebensphase Kindheit. Zunächst werden die Begriffe Kin-
der und Kindheit erklärt, danach die Institutionen, die ein Kind besucht, und schließlich die Ak-
teurinnen und Akteure, mit denen es in Kontakt kommt. Gemessen in Lebensjahren sprechen wir 
heute bezogen auf Kindheit vom Alterszeitraum zwischen Geburt und etwa der Vollendung des 
dreizehnten Lebensjahres. Diese Betrachtung ist historisch gewachsen und bestand nicht von An-
fang an, wie dieses Unterkapitel zeigen wird. Die Vorstellungen von Kindheit in unserer Gesellschaft 
folgen normativen Mustern, die nicht allein die Chancen und Möglichkeiten von Kindern prägen, 
sondern auch soziale Ungleichheiten verstärken können. Wagt man einen historischen Rückblick, 
so zeigt sich, dass seit dem späten Mittelalter eine „Separation“ von Kindern stattfand, die zu einer 
stärkeren Institutionalisierung und einer veränderten Wahrnehmung von Kindheit führte. Dabei 
gilt es, sowohl die Chancen als auch die möglichen Risiken solcher Lebensentwürfe zu betrach-
ten – etwa die Förderung individueller Talente ebenso wie die Gefahr der Überforderung. Diese 
Bedingungen können die individuelle Entfaltung und die natürlichen Entwicklungsrhythmen der 
Kinder einschränken (Butschi und Hedderich 2021, S. 19). Dabei wurde erkannt, dass eine Viel-
zahl von sozialen, ökonomischen und bildungspolitischen Faktoren Einfluss auf die Erfahrungen 
und Möglichkeiten von Kindern haben. Die Lebensphase Kindheit ist ein komplexes und dynami-
sches Konstrukt, das von verschiedenen gesellschaftlichen, kulturellen und historischen Faktoren 
beeinflusst wird. Aus wissenschaftlicher Sicht ist Kindheit nicht einfach ein biologischer Zustand, 
sondern ein historisch gewachsenes Konzept, das fortwährend im Wandel begriffen ist. Die Defini-
tion und das Verständnis von Kindheit variieren je nach sozio-ökonomischen, geografischen und 
familiären Kontexten (Butschi und Hedderich 2021, S. 22; Moran-Ellis und Sünker 2020, S. 14). So 
ist Kindheit nicht statisch, sondern durch ein Geflecht aus sozialen, politischen und ökonomischen 
Bedingungen geprägt, die sich im Laufe der Zeit verändern (Butschi und Hedderich 2021, S. 19). 
Wenn unsere Gesellschaft von Kindheit spricht, dann meint sie eine frühe, behütete Lebenspha-
se, die Kinder auf der einen Seite vor Gefahren schützen will, auf der anderen Seite aber so auch 
die Selbstständigkeit der Kinder einschränken kann. Laut Bertelsmann Stiftung (2023) lebten in 
Nordrhein-Westfalen 18,5 Prozent der Kinder in Armut, 24,1 Prozent der Kinder seien von Armut 
bedroht. Die Armutsgefährdungsquote steigt mit jedem Kind an, so hatten Familien mit drei oder 
mehr Kindern laut Bertelsmann eine Armutsgefährdungsquote von 38,3 Prozent. Bezogen auf die 
Folgen von Armut führt die Bertelsmann Stiftung aus: „Aufwachsen in Armut begrenzt, beschämt 
und bestimmt das Leben von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – heute und mit 
Blick auf ihre Zukunft. Sie erleben in nahezu allen Lebensbereichen – wie Bildung, Gesundheit und 
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gesellschaftliche Teilhabe – Benachteiligungen. Das hat auch für die Gesellschaft erhebliche negati-
ve Folgen“ (Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 2023). Eine zentrale Frage für die handelnden Akteure ist 
die Frage: Was ist eine gute Kindheit? Die Deutungshoheit über die Frage der guten Kindheit liegt 
bislang überwiegend bei Eltern, Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern, sonstigen 
erwachsenen Bezugspersonen, (Berufs)Politikerinnen und Politikern, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Journalistinnen und Journalisten etc. – also bei den normativen Vorstellungen 
der Gesellschaft. Daher gilt es, die Partizipation von Kindern zu stärken und ihnen angemessen Mit-
bestimmung zu ermöglichen, ohne die Rolle und Verantwortung der Eltern und anderer Erwach-
sener pauschal infrage zu stellen. Gerade dieses Fehlen in der eigenen Erzählung und damit auch 
das Fehlen der kindlichen Formulierung im Forschungsfeld Kindheit kritisiert Bühler-Niederberger 
deutlich (Bühler-Niederberger 2019). Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kindheit und 
den begleitenden Bildungsprozessen ist daher von großer Relevanz, um ein Verständnis dafür zu 
entwickeln, wie Kinder in ihrer Lebensphase optimal gefördert werden können und wie Instituti-
onen diesen Prozess unterstützen oder behindern können   (Moran-Ellis und Sünker 2020, S. 14; 
Kienbaum et al. 2023, S. 26). Ein Blick auf wissenschaftstheoretische Zugänge soll sich deshalb nun 
anschließen. 

3.1.2	 Lebensphase Jugend 

Die Jugend als Lebensphase hat in den letzten Jahrhunderten einen tiefgreifenden Wandel erfahren, 
sowohl in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als auch in der wissenschaftlichen Forschung. Der 
anhaltende demografische und gesellschaftliche Wandel hat die Bedeutung dieser Lebensphase er-
höht und sie als eigenständigen Abschnitt im menschlichen Lebenslauf etabliert. Sie wächst nun im-
mer weiter aus, in der Regel auf Verringerung der Spanne anderer Lebensphasen. Historisch gesehen 
wurde Jugend in vielen Gesellschaften nicht als eigene Lebensphase erkannt. Um 1900 war die Vor-
stellung, dass Kinder und Erwachsene grundlegend unterschiedliche Entwicklungsphasen durch-
liefen, nur in bestimmten sozialen Schichten, wie dem Adel oder gebildeten Bürgertum, verankert. 
In vorindustriellen Gesellschaften gab es oft keine klare Trennung zwischen Kindheit und Erwach-
sensein. Kinder arbeiteten neben Erwachsenen und lebten in engmaschigen sozialen Strukturen mit 
ähnlichen Aufgaben und Verantwortungen (Ariès 1975). Die Industrialisierung ab etwa 1850 führte 
zu einer großen Umstrukturierung des sozialen Lebens. Die Entstehung von Fabriken und städti-
schen Arbeitsplätzen schuf neue Lebens- und Arbeitsbedingungen, die einen eigenen Raum für Kin-
der und Jugendliche hervorbrachten. Kinder wurden zunehmend nicht mehr als kleine Erwachsene 
betrachtet, sondern als eigenständige Individuen, deren Entwicklung besondere Aufmerksamkeit 
benötigte (Andresen und Hurrelmann 2010). Die Unterschiede zwischen Kindheit und Jugend sind 
relevant. Während die Kindheit oft als eine Phase definiert wird, in der Abhängigkeit von Erwachse-
nen dominiert und das Lernen in einem geschützten Rahmen stattfindet, ist die Jugend geprägt von 
der Suche nach Autonomie, Identitätsbildung und dem Umgang mit neuen sozialen und emotiona-
len Herausforderungen (Uhlendorff 2002). Es wird auch eine interne Untergliederung der Jugend in 
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frühe, mittlere und späte Jugend unterschieden, wobei jede Phase spezifische Entwicklungsaufgaben 
und Herausforderungen mit sich bringt (Steinberg 1993). Im wissenschaftlichen Diskurs der Kind-
heits- und Jugendforschung wird deutlich, dass die moderne Jugend nicht isoliert, sondern in einem 
Kontext betrachtet werden muss, der kulturelle, soziale und ökonomische Dimensionen integriert. 
Die Theorie der Lebensphasen, die den fortlaufenden Wandel der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
und die verschiedenen Einflussfaktoren untersucht, zeigt deutlich, wie dynamisch und vielschichtig 
die Konzepte von Kindheit und Jugend sind. Die Forschung hat auf die Notwendigkeit aufmerksam 
gemacht, sowohl kinder- als auch jugendspezifische Ansätze zu entwickeln, um den unterschiedli-
chen Bedürfnissen und den sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu 
werden (Abels 2019). Hurrelmann und Quenzel (Quenzel und Hurrelmann 2022) zeigen für die 
Lebensphase Jugend eine Entwicklung zu vier historischen Zeitpunkten auf. Sie zeigen unter ande-
rem, dass sich von 1900 bis in ein zukünftiges 2050 eine Verschiebung der Zeitspannen einzelner 
Lebensphasen vollzogen haben wird. So führen sie neben der Kindheit und des Erwachsensein 1950 
die Jugend als eigenständige Phase ein. Dies korreliert politisch mit der Zeit des Inkrafttretens des 
Jugendschutzgesetzes am 6. Januar 1952 (Bundesministerium der Justiz 06.01.1952). Seit 1950 ist 
eine Ausweitung der Lebensphase Jugend zu erkennen. Diese geht zum einen auf Kosten der Span-
ne der Lebensphase Erwachsenheit und seit 2000 auch auf die der Lebensphase Kindheit. Die Le-
bensphase Erwachsenheit verschiebt sich immer weiter, da sich über die Jahre die Lebenserwartung 
verlängert und ab 2000 die Phase der Seniorinnen und Senioren und ab 2025 noch die Phase des 
hohen Alters hinzukommt. Nicht mehr die Phase der Erwerbstätigkeit macht nun die Mehrheit der 
Lebenszeit aus, sondern die frühe und die späte Phase des Lebens (Quenzel und Hurrelmann 2022, 
S. 16). Besonders letztere greifen auch El Mafaalani et al. (Mafaalani et al. 2025) auf und machen 
deutlich, dass diese gegenüber der Kindheit und Jugend im politischen Diskurs dominiert. In „Kin-
der. Minderheiten ohne Schutz“ werden neuere gesellschaftliche Entwicklungen aufgezeigt, die die 
Komplexität und Vielschichtigkeit von Kindheit aufzeigen. Diese ist unter aanderem von einer stark 
ausgeprägten Diversität geprägt (Mafaalani et al. 2025). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
die Jugend als Lebensphase ein komplexes Konstrukt ist, das eng mit historischen, sozialen und 
individuellen Faktoren verwoben ist. Die fortschreitende Differenzierung und das Verständnis die-
ser Phase eröffnet einen tiefen Einblick in die Herausforderungen, Chancen und gesellschaftlichen 
Dynamiken, die junge Menschen erleben.

3.2	 Wissenschaftstheorien 

Die Komplexität des Phänomens Kindheit erfordert eine ganzheitliche Perspektive, die verschiedene 
Disziplinen — Psychologie, Soziologie, und Bildungswissenschaften — zusammenbringt. Soziolo-
gische Theorien zur Kindheit beleuchten etwa die Wechselwirkungen zwischen sozialen Strukturen 
und den Möglichkeiten, die Kindern im Laufe ihrer Entwicklung zur Verfügung stehen  (Butschi 
und Hedderich 2021, S. 22). Kindheit ist somit ein facettenreiches und dynamisches Konstrukt, das 
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sich stetig an die Bedürfnisse einer sich verändernden Gesellschaft anpasst und gleichzeitig die in-
dividuellen Erfahrungen von Kindern in den Vordergrund rückt.

3.2.1	 Gesellschaftstheorien

Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kindheit und Jugend hat sich über die Jahrzehnte hin-
weg wesentlich verändert. In der Soziologie und Erziehungswissenschaft spielen gesellschaftsthe-
oretische Ansätze eine zentrale Rolle, um das komplexe Wechselverhältnis zwischen Jugend und 
Gesellschaft zu analysieren. Dieser Text beleuchtet wichtige theoretische Strömungen, die die Le-
bensphase von Kindern und Jugendlichen in den Fokus rücken und die sozialen, kulturellen sowie 
strukturellen Bedingungen ihrer Entwicklung berücksichtigen (Schelsky 1957). In den 1950er bis 
1970er Jahren dominierten klassische soziologische Ansätze, insbesondere der Strukturfunktiona-
lismus und der Marxismus. Diese Paradigmen betrachteten Kindheit und Jugend unter dem Aspekt 
ihrer Funktion für die gesellschaftliche Reproduktion. Der Strukturfunktionalismus interpretiert 
die verschiedenen Rollen der Altersgruppen als notwendig für den Fortbestand der Gesellschaft 
(Fürstenau 1967; Parsons 1965). In dieser Sichtweise werden Kinder und Jugendliche als Träger von 
sozialisierten Werten und Normen gesehen, die zur Stabilität des sozialen Systems beitragen. Im 
Gegensatz dazu fokussiert der Marxismus auf die ökonomischen und sozialen Bedingungen, die die 
Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen bestimmen. Kindheit und Jugend werden hier als so-
ziale Konstrukte betrachtet, die in den Kontext von Machtverhältnissen und Klassenunterschieden 
eingebettet sind (van Onna 1976; Lessing und Liebel 1975). Diese Mikroperspektive bietet einen kri-
tischen Blick auf die Bedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, und lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Ungleichheiten, die ihre Entwicklung beeinflussen. Seit den 1980er Jahren 
hat die Modernisierungstheorie an Einfluss gewonnen, welche die individuellen Lebenslagen von 
Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt rückt. Diese Theorien, insbesondere die von Ulrich 
Beck formulierte Theorie der reflexiven Modernisierung, betonen die individuelle Verantwortung 
und die zunehmende Pluralisierung der Lebensformen in der modernen Gesellschaft (Beck 1967). 
Die Forschung zeigt, dass die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen durch einen hohen Ein-
fluss von Medien und außerschulischen Freizeitaktivitäten geprägt ist, was wiederum die Strukturen 
von Familie und Bildung nachhaltig verändert (Betz 2008). In diesem Kontext ist die Verbindung 
von modernisierungstheoretischen Ansätzen mit biografietheoretischen Konzepten von Bedeu-
tung. Diese setzen sich mit den individuellen Lebensverläufen auseinander und analysieren, wie sich 
gesellschaftliche Bedingungen auf die Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen auswirken 
(Helsper 2014; Kelle 2009). Seit den 1990er Jahren hat sich eine neue Soziologie der Kindheit ent-
wickelt, die Kindheit als eine eigenständige soziale Realität betrachtet. Dieser Ansatz legt den Fokus 
auf die Perspektiven von Kindern selbst und thematisiert deren aktive Rolle in der Gesellschaft. Die 
Generationenbeziehungen werden hier als zentrale Struktur gesehen, die Machtverhältnisse und 
Ressourcenverteilungen zwischen verschiedenen Altersgruppen untersucht (Heitmeyer et al. 2011). 
In diesem Rahmen sind Konzepte wie Intersektionalität von Bedeutung, um die Wechselwirkungen 
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zwischen Geschlecht, Ethnizität und Klasse in der Lebenserfahrung von Kindern und Jugendlichen 
zu beleuchten (Walgenbach 2014). In der Diskussion um die Bedeutung gesellschaftstheoretischer 
Ansätze in der Kindheits- und Jugendforschung wird deutlich, dass sich die Perspektiven im Laufe 
der Zeit gewandelt haben. Während früher vor allem makrosoziologische Ansätze die Kindheit als 
Teil der gesellschaftlichen Reproduktionsmechanismen betrachteten, rücken heute die individuel-
len Erfahrungen und die sozialen Praktiken von Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund. 
Die Integration von modernisierungstheoretischen und biografietheoretischen Ansätzen sowie 
der neuen Soziologie der Kindheit legt die Basis für ein umfassenderes Verständnis der komplexen 
Wechselbeziehungen zwischen Kindheit, Jugend und Gesellschaft (Helsper 2014).

3.2.2	 Entwicklungspsychologische Theorien 

Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie, das sich mit den Veränderungen 
und Stabilitäten des Verhaltens und Erlebens über die gesamte Lebensspanne beschäftigt, begin-
nend bei der Zeugung bis hin zum Lebensende. In diesem Kontext konzentriert sich die Entwick-
lungspsychologie oft auf spezifische Lebensphasen, insbesondere die Kindheit, um die charakteris-
tischen Merkmale und Herausforderungen, die mit dieser Phase einhergehen, besser zu verstehen 
(vgl. Kienbaum et al. 2023). Die Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit den Veränderungen 
des Erlebens und Verhaltens über die Lebensspanne hinweg, wobei sie den Fokus besonders auf 
die Kindheit und Jugend legt. Diese Disziplin hat sich historisch aus verschiedenen Strömungen 
und Theorien heraus entwickelt, die maßgebliche Akteurinnen und Aktuere, deren Konzepte sowie 
die Differenzierung zwischen Kindheit und Jugend beinhalten. Die Wurzeln der Entwicklungspsy-
chologie reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, als Jean-Jacques Rousseau die Kindheit in ver-
schiedene Abschnitte gliederte, die jeweils spezifische Lernaufgaben beinhalteten. In seinem Werk 
„Émile oder über die Erziehung“ stellt Rousseau zum einen eine Abhandlung gemischt mit einem 
exemplarischen Bildungsroman vor, zum anderen legt er mit Émile und der damit einhergehenden 
Erziehung erst die Voraussetzung für den Contrat Social, der damit auch wieder die Erziehung si-
chert. Es lässt sich sagen, der Émilie geht dem Contrat Social konzeptionell voraus, denn in diesem 
werden die Bedingungen beschrieben, unter denen ein Vertrag unter Gleichen entstehen kann. Im 
Gesellschaftsvertrag hingegen werden dann eben die Früchte geerntet, die aus der mühseligen Er-
ziehung des gedachten Jungen entstehen. Denn, so Rousseau selbst: “die Menschen müssen vor der 
Gesetzgebung das sein, was sie durch sie werden sollen” (Rousseau in CS II: 7). Es lässt sich also 
annehmen, der Contrat Social habe eine dienende Funktion gegenüber der Erziehung, denn die 
“richtige Gesellschaft” soll den Aufwand minimieren, den kleinen Menschen dazu zu bringen, das 
Richtige zu wollen. Die Etablierung der Entwicklungspsychologie als empirische Wissenschaft war 
aber erst im 19. Jahrhundert mit der biologischen Evolutionstheorie und der Psychologie als eigen-
ständiger Disziplin möglich. Wilhelm Preyer gilt als Pionier dieser Wissenschaft, indem er systema-
tische Tagebuchaufzeichnungen zur Entwicklung von Kindern führte und so die Grundlage für die 
Verhaltensbeobachtung in der Entwicklungspsychologie schuf (Preyer 1882). Neben Piaget waren 
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auch psychoanalytische Ansätze unter der Leitung von Sigmund Freud einflussreich. Freud unter-
schied in seiner Theorie fünf Entwicklungsphasen, in denen sich die Art der angeborenen Triebe 
verändert. Probleme in der Entwicklung können entstehen, wenn diese Phasen unangemessen be-
handelt werden (Piaget 2013). Die Bindungstheorie, entwickelt von John Bowlby (Bowlby 2021) 
in den 1950er Jahren und erweitert durch Mary Ainsworth (vgl.Krumwiede 2005), unterstreicht 
die Bedeutung der emotionalen Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen. Bowlby 
postulierte, dass frühkindliche Bindungserfahrungen langfristige Auswirkungen auf die soziale und 
emotionale Entwicklung eines Individuums haben. Sicher gebundene Kinder zeigen tendenziell ein 
besseres emotionales Wohlbefinden und erfolgreichere soziale Interaktionen in späteren Lebens-
phasen (Kienbaum et al. 2023, S. 20). Die Bindungstheorie wird regelmäßig in der Forschung zu 
kindlichen Beziehungen und deren Einfluss auf die weitere Entwicklung herangezogen, insbeson-
dere in der frühen Entwicklungspsychologie. Im 20. Jahrhundert kristallisierten sich verschiedene 
Theoriefamilien heraus. Eine zentrale Theorie ist die von Jean Piaget, der eine strukturgenetische 
Entwicklungstheorie entwickelte. In dieser Theorie beschreibt Piaget die kognitive Entwicklung 
in Stufen, die die Veränderungen im Denkvermögen von Kindern darstellen. Seine Ansätze be-
einflussten zahlreiche spätere Theorien, wie die der moralischen Urteilskompetenz von Lawrence 
Kohlberg (Kohlberg 1974) oder die Fertigkeitsentwicklung von Kurt Fischer (Fischer 1980). Öko-
logische Systemtheorie: Die ökologische Systemtheorie von Urie Bronfenbrenner stellt das Kind in 
den Mittelpunkt eines Netzwerks von sozialen Systemen, die sein Leben beeinflussen. Diese Theorie 
hebt hervor, dass sowohl individuelle Merkmale als auch Umweltfaktoren (zum Beispiel Familie, 
Schule, Peers) interagieren und zusammenwirken, um die Entwicklung eines Kindes zu fördern 
oder zu behindern. Diese Perspektive hat zu einem umfassenderen Verständnis von Entwicklung in 
verschiedenen sozialen Kontexten geführt und findet in der modernen Forschung Anwendung, um 
die Komplexität von Entwicklung zu erfassen (Lüscher und Bronfenbrenner 1981). Entwicklungs-
psychologische Ansätze haben nicht nur Bedeutung für die Psychologie selbst, sondern auch für 
angrenzende Disziplinen wie die Soziologie und die Erziehungswissenschaft. Diese interdisziplinäre 
Vernetzung schafft ein tieferes Verständnis der Komplexität der Entwicklungsprozesse. So haben 
soziokulturelle Theorien, wie die von Michael Tomasello, die Stimulation durch die soziale Umge-
bung in den Vordergrund gerückt und die Bedeutung der Intersubjektivität für das Lernen und die 
Entwicklung betont (Nungesser 2011). Insgesamt prägen die verschiedenen entwicklungspsycho-
logischen Ansätze das Verständnis von Kindheits- und Jugendforschung maßgeblich. Die Berück-
sichtigung der Wechselwirkungen zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Prozessen 
erlaubt eine umfassende Analyse der individuellen Entwicklungsverläufe in diesen entscheidenden 
Lebensphasen.

3.2.3	 Sozialisationstheorie 

Die Sozialisationstheorie spielt eine zentrale Rolle in der Analyse der Lebensphasen Kindheit und 
Jugend, da sie die wesentlichen Mechanismen und Prozesse beschreibt, durch die Individuen in 
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soziale Strukturen eingebunden werden. Diese Phase ist besonders prägend, da hier grundlegende 
Identitäts- und Rollenentwicklungen stattfinden. In der Forschung wird häufig darauf hingewiesen, 
dass die Sozialisation nicht nur als ein Prozess der Anpassung, sondern auch als ein Akt der kre-
ativen Aneignung und teilweise der Rebellion gegen gesellschaftliche Normen verstanden werden 
kann. Die theoretischen Grundlagen der Sozialisationstheorie wurden maßgeblich durch das Werk 
von Georg Herbert Mead geprägt, dessen Konzept der „sozialen Interaktion“ das Verständnis der 
Identitätsbildung stark beeinflusste. Mead betonte, dass das Selbst als Produkt sozialer Interaktionen 
entsteht, was für die Kindheit und Jugend von besonderer Bedeutung ist, da hier grundlegende so-
ziale Rollen erlernt werden (Mead 2023, 2003; Mead und Joas 2009). Im Kontext von Kindheit und 
Jugend ist es wichtig, die Perspektive von Erik Erikson zu berücksichtigen, der die Entwicklungs-
phasen des Menschen untersuchte und die Wichtigkeit des psychosozialen Moratoriums hervor-
gehoben hat, in dem Jugendliche die Gelegenheit haben, Identität zu erproben und auszuhandeln 
(Erikson 1963). Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Sozialisationstheorie kommt von Talcott Parsons, 
der den strukturfunktionalistischen Ansatz vertritt. Parsons beschreibt, wie Kinder durch soziale 
Institutionen wie Familie und Schule in die Gesellschaft integriert werden, und hebt die Rolle von 
sozialen Normen und Werten hervor, die in diesen Institutionen vermittelt werden. Diese Perspek-
tive wird jedoch durch postmoderne Ansätze herausgefordert, die die dynamischen und oft am-
bivalenten Lebensrealitäten von Jugendlichen in den Mittelpunkt rücken (Parsons 2016). Norbert 
Elias und das Konzept der „Zivilisation“ stellen die Wechselwirkungen zwischen Individuen und 
sozialen Strukturen dar. Durch den Fokus auf die Selbstregulierung der Individuen innerhalb der 
Gesellschaft wird sichtbar, wie soziale Normen internalisiert werden, was besonders in der Jugend-
phase relevant ist, da Jugendliche oft in einen Konflikt zwischen individueller Identität und sozialen 
Erwartungen geraten (Elias 2021a, 2021b, 2014). Klaus Hurrelmann definiert Sozialisation als einen 
Prozess, der die Wechselbeziehungen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt umfasst. In 
seinem sozialisationstheoretischen Modell betont er die produktiv-kreative Realitätsverarbeitung 
von Jugendlichen. Dies bedeutet, dass Heranwachsende aktiv die sozialen Situationen gestalten und 
dabei die Bedingungen für ihre eigene Sozialisation mitkonstruieren. Hurrelmann hebt hervor, dass 
Jugendliche nicht passive Empfänger sozialer Normen sind, sondern aktive Akteurinnen und Ak-
teure, die sich in einem kreativen Spannungsfeld zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und 
ihren eigenen Bedürfnissen bewegen. Diese Sichtweise steht im Einklang mit der Erkenntnis, dass 
die Identitätsbildung in der Jugendphase komplex und vielschichtig ist. Hurrelmann argumentiert, 
dass Jugendliche sich nicht nur an sozialen Erwartungen orientieren, sondern auch eigene Identi-
tätsentwürfe entwickeln, die wiederum durch Erfahrungen in unterschiedlichen sozialen Kontexten 
beeinflusst werden. Die Konzepte von Hurrelmann haben nicht nur für die Soziologie, sondern 
auch für die Kindheits- und Jugendforschung erheblichen Einfluss. Seine Ansätze bieten einen um-
fassenden Rahmen für die Analyse von Lebensstilen, Partizipation und den Umgang mit neuen 
Medien. Er hat gezeigt, dass das Verständnis von Kindheit und Jugend als kreative und aktive Ent-
wicklungsphasen einen erweiterten Blick auf die sozialen Probleme ermöglicht. Klaus Hurrelmanns 
sozialisationstheoretische Ansätze bieten eine differenzierte Perspektive auf die Herausforderungen 
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und Chancen, die Jugendliche in der heutigen komplexen Gesellschaft erleben (Hurrelmann 2012; 
Hurrelmann 2015). Wie soziale Bedingungen und kulturelle Kontexte die Sozialisationsprozesse 
von Kindern und Jugendlichen beeinflussen, untersucht u. a. Tillmann. Er betont die Notwendig-
keit, die Einflüsse von Institutionen wie Familie, Schule und Gleichaltrigengruppen zu berücksich-
tigen, die alle eine verantwortliche Rolle spielen in der Prägung der Identität und Werte von Heran-
wachsenden. Ähnlich wie Hurrelmann beschäftigt sich Tillmann intensiv mit der Identitätsbildung 
von Jugendlichen. Er betrachtet diesen Prozess als dynamisch und angepasst, was bedeutet, dass 
Identitäten nicht statisch sind, sondern sich über soziale Interaktionen entwickeln. Er argumen-
tiert, dass soziale Erfahrungen, sowohl positive als auch negative, kritisch für das Entstehen eines 
stabilen Selbstbildes sind. Die Analyse der sozialen Rahmenbedingungen, unter denen Jugendliche 
aufwachsen, ist ein zentrales Element von Tillmanns Ansatz. Er hebt hervor, dass das Verständnis 
von Sozialisation nicht nur individuelle Entwicklungen berücksichtigt, sondern auch gesellschaft-
liche Strukturen und Normen, die das Verhalten und die Identitätsentwicklung beeinflussen. Diese 
Perspektive ist besonders relevant, um Fragen der Ungleichheit, des Zugangs zu Ressourcen und der 
sozialen Teilhabe zu beleuchten (Tillmann 2017; Horstkemper und Tillmann 2016). Zusammenfas-
send lässt sich feststellen, dass die Sozialisationstheorie in der Lebensphase Kindheit und Jugend 
eine fundamentale Rolle spielt. Sie bietet einen umfassenden Rahmen, um die komplexen Wechsel-
wirkungen zwischen individueller Entwicklung, sozialer Integration und gesellschaftlichen Normen 
zu analysieren. Die historische Entwicklung der Theorie sowie die Einbeziehung unterschiedlicher 
Ansätze – von der klassischen Psychoanalyse über strukturfunktionale Modelle bis hin zu interak-
tionistischen und postmodernen Perspektiven – verdeutlichen die vielfältigen Herausforderungen 
und Chancen, denen Jugendliche in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft gegenüberstehen. 
Eine integrative Perspektive, die diese unterschiedlichen theoretischen Ansätze berücksichtigt, kann 
entscheidend sein, um die Dynamiken der Sozialisation in der heutigen Zeit zu verstehen und im 
Sinne der Chancengleichheit geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

3.2.4	 Differenztheorie

Die differenztheoretischen Ansätze in der Kindheits- und Jugendforschung stellen zentrale Elemente 
dar, um die vielfältigen Bedingungen des Aufwachsens in modernen Gesellschaften zu analysieren. 
Diese Ansätze haben sich historisch und theoretisch weiterentwickelt und reflektieren zunehmend 
die Komplexität von sozialen Kategorien und Ungleichheitsverhältnissen, die sowohl Kindheit als 
auch Jugend betreffen.

In den 1970er-Jahren war in der Forschung ein Paradigmenwechsel zu beobachten, als Differenzen 
in Bezug auf soziale Kategorien wie Klasse und Geschlecht thematisiert wurden. Eine Wende nahm 
dies durch die Cultural Studies in Großbritannien. Theoretische Konzepte begannen sich von uni-
versellen Beschreibungen von Kindheit und Jugend abzuwenden und brachten spezifische soziale 
Gruppen in den Fokus (Clarke et al. 1979; Clarke und Jefferson 1976, 1973). Akteure wie Pierre 
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Bourdieu beeinflussten die Debatten durch ihre Konzepte des Habitus und des sozialen Kapitals, was 
den Blick auf soziale Ungleichheit und Klassenunterschiede lenkte (Bourdieu 2017, 1971; Bourdieu 
et al. 1987). Die differenztheoretischen Ansätze lassen sich in zwei Hauptströmungen unterteilen:

1.	 Rekonstruktive Ansätze: Diese Perspektiven zielen darauf ab, die Konstruktion von Diffe-
renzen und deren Wirkungen zu analysieren. Sie verfolgen die Frage, wie soziale Katego-
rien wie Geschlecht, Ethnizität oder soziale Klasse in der Interaktion und den Erfahrun-
gen von Kindern und Jugendlichen wirksam werden. Sie betrachten, wie Differenzen in 
Bildungseinrichtungen oder sozialen Interaktionen hervorgebracht und verstärkt werden 
(Fenstermaker 2013; West und Zimmerman 1987).

2.	 Dekonstruktive Ansätze: Diese Ansätze kritisieren die festen Kategorien und regen zu ei-
ner Reflexion an, wie Differenzen sozial konstruiert werden und welche Machtstrukturen 
dabei im Spiel sind. Hierbei werden kognitive und soziale Konstruktionen von Differenz 
hinterfragt, was auch eine Auseinandersetzung mit Identitäten und Subjektivitäten der 
Kinder und Jugendlichen mit sich bringt (Butler 2021, 1991).

In der Forschung zu Kindheit wird häufig der Einfluss von strukturellen und kulturellen Bedingun-
gen auf das Aufwachsen thematisiert. Die kindliche Perspektive wird dabei als aktiv und gestalte-
risch betrachtet, was bedeutet, dass Unterschiede in sozialen Kontexten wie Familie, Bildung oder 
kulturellem Hintergrund die kindliche Entwicklung prägen. Studien, die den Fokus auf die soziale 
Konstruktion von Kindheit legen, beleuchten, wie diese sozialen Kategorien auch zu Herausforde-
rungen und Benachteiligungen führen können. Im Kontext der Jugendforschung hingegen stehen 
die Dynamiken von sozialer Identität und Ungleichheit stärker im Vordergrund. Der Übergang zur 
Jugend wird oft als Konflikt zwischen Zugehörigkeit und individueller Selbstfindung betrachtet. 
Hier kommt der Analyse sozialer Diskurse eine zentrale Bedeutung zu, da Jugendliche oft mit den 
Erwartungen und Normen ihrer sozialen Umgebung konfrontiert sind. Der Einfluss von Geschlech-
terrollen, ethnischer Zugehörigkeit und sozialem Status wird hierbei besonders hervorgehoben. 
Insgesamt sind differenztheoretische Ansätze konstitutiv für die Kindheits- und Jugendforschung. 
Sie ermöglichen es, tiefere Einblicke in die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen zu gewin-
nen und deren komplexe Interaktionen mit gesellschaftlichen Normen und Werten zu erfassen. Die 
kritische Auseinandersetzung mit sozialen Kategorien ist nicht nur für die theoretische Reflexion 
von Bedeutung, sondern hat auch praktische Implikationen für die Bildungs- und Sozialpolitik, 
um Ungleichheiten zu erkennen und abzubauen (Wellgraf 2018). Neuere Ansätze beschäftigen sich 
auch mit dem Phänomen von Superdiversität bzw. superdiversen Kindheiten. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass die differenztheoretischen Ansätze in der Kindheits- und Jugendforschung 
vielfältige Perspektiven bieten, um die Herausforderungen und Bedingungen des Heranwachsens in 
einer komplexen und diversifizierten Gesellschaft zu verstehen.
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3.2.5	 Bildungstheorie

Die bildungstheoretischen Ansätze in der Kindheits- und Jugendforschung haben sich über die 
Jahre erheblich weiterentwickelt und spiegeln unterschiedliche Strömungen und Theorien wider. 
Die historische Entwicklung lässt sich grob in drei Phasen einteilen, die sowohl für die Kindheits- 
als auch die Jugendforschung prägend sind. Die bildungstheoretischen Überlegungen zur Kindheit 
begannen im frühen 20. Jahrhundert mit sozialhistorischen Bewegungen, die den Bildungsbegriff 
prägten. Die Entstehung der Kindheit als eigenständige Lebensphase wurde durch Theorien wie die 
von Jean-Jacques Rousseau beeinflusst, der in „Émile oder Über die Erziehung“ (1762) die Bildung 
als einen aktiven Prozess der Entfaltung des Kindlichen Ichs betrachtet. Im 20. Jahrhundert wur-
den die Ansätze von Forschern wie Maria Montessori (Montessori 2021) und Jean Piaget (Piaget 
2013) zentral, die den Fokus auf die kindliche Entwicklung und die Selbstbildungsprozesse legten. 
Montessori entwickelte ein pädagogisches Konzept, das scheinbar die Selbstständigkeit und Indivi-
dualität des Kindes in den Vordergrund stellte. Piaget hingegen analysierte die kognitiven Entwick-
lungsstufen von Kindern und deren Einfluss auf das Lernen. Ähnlich wie in der Kindheitsforschung 
entwickelten sich auch in der Jugendforschung bildungstheoretische Ansätze. Die Jugendbewegung 
um die Wende zum 20. Jahrhundert, insbesondere der „Wandervogel“, stellte den ersten bedeu-
tenden Ausdruck eines eigenständigen jugendlichen Selbstwerts dar. Hermann Nohl (Nohl 1930) 
und Kurt Hahn (Knoll und Hahn 1986) beeinflussten die Jugendbildung, indem sie die Aufklärung 
und Selbstverwirklichung von Jugendlichen betonten. In den 1960er Jahren nahm die Bedeutung 
bildungstheoretischer Ansätze in der Kindheitsforschung ab, während in der Jugendforschung wei-
ter geforscht wurde. Der Bildungsbegriff trat in den Hintergrund, und sozialisationstheoretische 
Modelle wurden prominent. Ab den 2000er Jahren erlebte die Jugendforschung unter dem Ein-
druck des ersten PISA-Schocks eine Rehabilitierung bildungstheoretischer Konzepte. Der Fokus 
erweiterte sich: Bildung wurde nicht nur als Formale Bildung in Schulen betrachtet, sondern auch 
durch die sozialen, kulturellen und digitalen Kontexte, in denen sich Jugendliche bewegen. In der 
Kindheitsforschung gewann der bildungstheoretische Diskurs erneut an Bedeutung, indem er sich 
mit der Entfaltung und dem Lernen in außerschulischen Bildungssettings auseinandersetzte (Otto 
und Rauschenbach 2008; Otto et al. 2006). Die Einordnung dieser Ansätze in den wissenschaft-
lichen Diskurs der Kindheits- und Jugendforschung zeigt, dass Bildungstheorie nicht isoliert be-
trachtet werden kann. Sie ist stark verknüpft mit Sozialisationstheorien, die das Zusammenwirken 
von individuellen, sozialen und kulturellen Faktoren herausarbeiten. Es gibt eine Wechselwirkung 
zwischen bildungs- und sozialisationstheoretischen Ansätzen: Bildung wird als ein konstruierter 
Raum betrachtet, in dem soziale und kulturelle Hintergründe der Kinder und Jugendlichen einen 
entscheidenden Einfluss darauf haben, wie Bildung erlebt und interpretiert wird (Ahmed et al. 2013; 
Hurrelmann 2009). Insgesamt haben sich die bildungstheoretischen Ansätze in der Kindheits- und 
Jugendforschung als dynamisch und komplex erwiesen, geprägt von unterschiedlichen historischen, 
sozialen und kulturellen Kontexten. Die Vielzahl der Akteure, von Rousseau bis zu zeitgenössischen 
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Forschern, zeigt die Vielfalt der Perspektiven und die ständige Evolution des Bildungsgedankens in 
den Lebensphasen Kindheit und Jugend.

3.2.6	 Kindheits- und Jugendforschung als Disziplin 

Was meinen also die Begriffe Kinder und Kindheit in der Forschung? Aus der Jugendforschung 
übernommen wurde die Idee der Individualisierung, die dann auch Eingang in die sozialwissen-
schaftliche Kindheitsforschung genommen hat. In der Sozialisationsforschung werden die Kinder 
als Akteure ihres Aufwachsens gesehen. Der französische Historiker Philippe Ariès (Ariès 1975) 
hat mit seiner Veröffentlichung „L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime“5 den Begriff der 
Kinder in den familiären Kontext integriert. Diese Verortung war bis dorthin neu. Das Werk gilt als 
primum mobile der Erforschung der Familiengeschichte und als Begründungswerk einer modernen 
und sozialhistorischen Kindheitsforschung. Ariès zeigt deutlich, dass sich das, was die moderne 
Gesellschaft unter Kindheit und Familie versteht, erst im 16. und 17. Jahrhundert entwickelt hat. 
Das Kinder nicht als Kinder, sondern als kleine Erwachsene wahrgenommen wurden, ist ebenfalls 
eine Entwicklung, die sich dort deutlich zeigt. In den letzten Jahrhunderten hat sich das Bild der 
Kindheit erheblich gewandelt. Historisch wurde Kindheit lange Zeit als eine Übergangsphase be-
trachtet, in der Kinder oft als „kleine Erwachsene“ angesehen wurden. Erst mit Denkern wie John 
Locke und Jean-Jacques Rousseau wurde die Vorstellung populär, dass Kinder spezifische Entwick-
lungsbedürfnisse haben, die von Erwachsenen in der Bildung und Erziehung erkannt werden sollten 
(Butschi und Hedderich 2021, S. 26). Diese Philosophien legten den Grundstein für die moderne 
Kindheitspsychologie und -forschung, die Kindheit als eine eigene, bedeutsame Lebensphase be-
greift, die rechtlich, sozial und emotional besonders geschützt werden sollte  (Moran-Ellis und Sün-
ker 2020, S. 14). Die Kindheits- und Jugendforschung ist ein interdisziplinäres Feld, das sich mit den 
Lebenslagen, Erfahrungen und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Ihre 
historische Entwicklung, theoretischen Strömungen sowie die relevanten Akteurinnen und Akteure 
bieten Einblicke in die komplexe Dynamik, die diesen Forschungsbereich prägt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg vollzog sich jedoch eine signifikante Trennung der beiden Forschungsfelder. Während die 
Kindheitsforschung sich zunehmend der Entwicklungspsychologie zuwandte, gewann die Jugend-
forschung an Bedeutung durch die Jugendsoziologie, die von Akteurinnen und Akteuren wie Peter 
Fürstenau (Fürstenau 1967) geprägt wurde, der die Notwendigkeit einer Soziologie der Kindheit 
hervorhob. In den 1980er Jahren zeigten Forscherinnen und Forscher wie Lenz (Lenz 1986), dass Ju-
gendliche nicht mehr nur als passive Objekte, sondern als aktive handelnde Subjekte betrachtet wer-
den sollten. In der Kindheitsforschung gab es über die Jahre einen paradigmatischen Wandel (Rolff 
1997). Die bis dahin vorherrschende entwicklungspsychologische Perspektive, die Kinder schlicht-
weg als unfertige Erwachsene sah, geriet zunehmend in die Kritik. Theoretiker wie Honig (Honig 
1996) plädierten dafür, Kinder als „Personen aus eigenem Recht“ zu betrachten, was zu einem ge-

5	 In der deutschen Übersetzung heißt das Werk Geschichte der Kindheit. 
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nerellen Umdenken in der Erziehungswissenschaft und Soziologie führte. Ein zentrales Element 
dieser neuen Perspektive war die Erforschung des alltäglichen Lebens von Kindern, insbesondere in 
Institutionen wie Kindertagesstätten. Die ethnografischen Studien haben die Unterschiede in den 
Lebenswelten von Kindern hervorgehoben und damit den intersektionalen Ansatz gestärkt, welcher 
die Überschneidung sozialer Differenzen in den Blick nimmt (Diehm et al. 2013). In der neueren so-
zialwissenschaftlichen Kindheitsforschung werden Konzepte wie das Kind als Akteur oder Kindheit 
als generationale Ordnung in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht, die das Wohlergehen 
der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Erfahrungen und Vorstellung von Wohlergehen kommen 
damit als situierte Herstellungsvollzüge in den Blick. Empirische Erkenntnisse zum Wohlergehen 
in schulischen Lernumgebungen liefern Studien, die qualitativ erforscht haben, was Kinder selbst 
unter Wohlergehen in Lernumgebungen verstehen. Die Studien zeigen, dass aus Sicht von Kindern 
zwischenmenschliche Beziehungen zentral für das Wohlergehen in der Schule sind. Darüber hinaus 
spielen die Sichtbarkeit von Schülerinnen und Schüler in Lernumgebungen, selbstbestimmte Ziele 
und Zeiteinteilung in der Schule sowie Rückzugsmöglichkeiten im Klassenraum eine Rolle (zusam-
menfassend Fegter und Fattore 2024). Interessant sind des Weiteren Studien, die sozialräumliche 
Wohlergehens-Indikatoren theoriebasiert entwickelt und empirisch ebenfalls die Perspektive der 
Kinder in den Mittelpunkt gerückt haben (Fattore et al. 2016). Danach fühlen sich Kinder subjektiv 
wohl, wenn das räumliche Umfeld es ihnen erlaubt, sich einbringen und mitbestimmen zu dürfen 
(Agency and Autonomy), sie sich sicher und geschützt fühlen (Safety and Security) und sie sich als 
wertgeschätzt und anerkannt erfahren (Self and Identity).

Auf der anderen Seite hat die Jugendforschung seit den 1990er Jahren vor allem durch die Einflüsse 
der sozialen und kulturellen Modernisierung an Komplexität gewonnen. Theoretische Konzepte wie 
die reflexive Modernisierung von Ulrich Beck (Beck 1967) und die Kritik an den traditionellen sozi-
alen Strukturen haben dazu beigetragen, die Diskussion über Jugend zu erweitern. Der Diskurs um 
die Erosion von Milieus und die Pluralisierung der Lebenslagen hat neue Forschungsmöglichkei-
ten eröffnet und die gesellschaftlichen Herausforderungen von Jugendlichen in den Fokus gerückt. 
Forschungsbeiträge, die aus einem poststrukturalistischen Rahmen hervorgingen, haben gezeigt, 
wie Macht- und Diskursanalysen dazu beitragen können, das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen 
Strukturen und individuellen Lebensentwürfen zu verstehen. Diese Entwicklungen haben einen 
multidimensionalen Blick auf Jugendliche gefordert, der deren Herkunft, Geschlecht und ethni-
sche Identität integriert. Die wissenschaftliche Diskussion innerhalb der Kindheits- und Jugendfor-
schung ist geprägt von einem fruchtbaren Austausch zwischen verschiedenen Disziplinen, darunter 
Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaft und Kulturwissenschaft. Hauptakteurinnen und 
-akteure wie Heinz-Hermann Krüger und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Krüger 2020, 
2002; Büchner 1994) haben maßgeblich zur systematischen Bilanzierung des Feldes beigetragen. 
Ihre Arbeiten verdeutlichen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Herangehensweise, um die 
komplexen sozialen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in einer sich wandelnden Gesell-
schaft adäquat zu analysieren.
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3.2.7	 Theorien sozialer Praktiken 

Die Theorien sozialer Praktiken haben sich in den letzten Jahren als bedeutende Perspektive inner-
halb der Sozial-, Kultur- und Erziehungswissenschaft etabliert. Diese Theorien rücken die Praxis als 
zentralen Ort sozialen Geschehens ins Zentrum der Analyse und nehmen dabei eine Abkehr von 
strukturorientierten und mentalistischen Ansätzen vor. Sie betrachten soziale Praktiken als funda-
mentale Einheit der Sozialtheorie, in der Aktivitäten und materielle Arrangements das soziale Leben 
strukturieren. Die Wurzeln der Praxistheorie lassen sich auf die philosophischen Ideen von Ludwig 
Wittgenstein und Martin Heidegger zurückführen. Reckwitz (Reckwitz 2012, 2003) und Schatz-
ki (Schatzki 2006) sind einige der ersten Denkerinnen und Denker, die das Konzept der sozialen 
Praktiken systematisiert und populär gemacht haben. Reckwitz beschreibt soziale Praktiken als eine 
Kombination von körperlichen Tätigkeiten und dem dazugehörigen Wissen. Schatzki hebt die In-
terrelation zwischen Praktiken und sozialem Leben hervor, argumentiert aber auch, dass Praktiken 
nicht isoliert verstanden werden dürfen. In den 2010er Jahren kam es durch die Zunahme an Tagun-
gen, Studien und empirischen Analysen zu einer Konsolidierung des praxistheoretischen Diskurses. 
Forscherinnen und Forscher wie Hillebrandt (Hillebrandt 2015, 2014) und Schäfer (Schäfer 2016) 
haben zur weiteren Diskussion und Methodendifferenzierung beigetragen. Die Theorien sozialer 
Praktiken sind nicht monolithisch, sondern umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze. In 
der Bildungsforschung wird besonders die Bedeutung der Interaktion zwischen kindlichen und ju-
gendlichen Akteurinnen und Akteuren und den Bildungsinstitutionen untersucht.

1.	 Kindheitsforschung: In der Kindheitsforschung liegt der Fokus auf den Erziehungs- und 
Bildungspraktiken von Kindern. Studien zeigen, dass Kinder aktiv in pädagogische Pro-
zesse eingebunden sind und sowohl Anpassung als auch Widerstand gegenüber institu-
tionellen Adressierungen zeigen (Sieber Egger 2019; Unterweger 2019). Dieser Ansatz il-
lustriert, wie Kinder soziale Räume aktiv gestalten und gleichzeitig von sozialen Normen 
beeinflusst werden.

2.	 Jugendforschung: In der Jugendforschung wird die Agency6 von Jugendlichen hervor-
gehoben, indem ihre Praktiken in Bezug auf soziale Ungleichheiten analysiert werden. 
Es wird untersucht, wie Jugendliche durch ihre Praktiken und Interaktionen soziale Hi-
erarchien reproduzieren oder herausfordern (Kuhn und Neumann 2017). Die Differenz 
zwischen verschiedenen institutionellen Praktiken, wie „doing School“ und „doing Kin-
dergarten“, wird als entscheidend für den Übergang von Kindern zwischen Bildungsins-
titutionen betrachtet.

6	 Agency wird meist mit Handlungsfähigkeit übersetzt und versucht einen Ort jenseits der Dichotomie von 
Struktur und Handlung zu besetzen.
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Die Theorien sozialer Praktiken haben einen bedeutenden Einfluss auf die Kindheits- und Jugend-
forschung. Sie bieten neue Perspektiven, um die Handlungsfähigkeit und Agency von Kindern und 
Jugendlichen in unterschiedlichen sozialen und materiellen Kontexten zu betrachten. Dabei wird 
die Ablehnung von einseitigen Makro- oder Strukturanalysen deutlich, die die Autonomie der Ak-
teurinnen und Akteure unter Betonung der Prägung durch äußere Strukturen vermissen lassen. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Theorien sozialer Praktiken einen dynamischen, vielschichtigen 
Rahmen bieten, innerhalb dessen sowohl die individuelle Agency als auch die strukturellen Einflüs-
se auf das Handeln von Kindern und Jugendlichen betrachtet werden können. Diese Erkenntnisse 
tragen entscheidend zur Weiterentwicklung der Kindheits- und Jugendforschung bei und eröffnen 
neue Forschungsansätze, die das Zusammenspiel von sozialen Praktiken, Machtverhältnissen und 
individuellen Erfahrungen beleuchten.

3.2.8	 Raumtheorie

Die raumtheoretischen Ansätze in der Kindheits- und Jugendforschung haben sich im Laufe der 
Zeit erheblich entwickelt und werden durch verschiedene Strömungen und Theorien geprägt. Diese 
Ansätze ermöglichen es, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Raum, Kindheit und Jugend zu 
analysieren und zu verstehen. Raum meint an dieser Stelle sowohl den physischen Raum wie auch den 
sozialen Raum. Die Auseinandersetzung mit Raum in der Erziehungswissenschaft begann vor allem 
im 20. Jahrhundert, als Pädagoginnen und Pädagogen und Soziologinnen und Sozilogen begannen, 
die Bedeutung des sozialen und physischen Raums für die Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen zu erkennen. In den 1950er-Jahren wurden vor allem makrosoziologische Ansätze entwickelt, 
die Kindheit und Jugend im Kontext ihrer Rolle für die Reproduktion gesellschaftlicher Strukturen 
betrachteten, orientiert an Theoretikerinnen und Theoretikern wie Talcott Parsons und Karl Marx. 
In den 1980er-Jahren kamen modernisierungstheoretische Konzepte dazu, die die sozialen Verände-
rungen und deren Einfluss auf Kindheit und Jugend untersuchten. Zu den bedeutenden Autorinnen 
und Autoren gehörten Ulrich Beck (Beck 1967) und Anthony Giddens (Giddens 2017), die die Aus-
wirkungen von Individualisierung und Globalisierung auf soziale Prozesse thematisierten.

In der Forschung zur Kindheit stehen verschiedene Strömungen im Vordergrund:

1.	 Lebensweltansatz: Dieser Ansatz, geprägt durch Autorinnen und Autoren wie Alfred 
Schütz (Schütz und Luckmann 2017), Peter L. Berger (Berger 2005) und Thomas Luck-
mann (Schütz und Luckmann 2017), betont den Einfluss des physischen und sozialen 
Raums auf die Lebenswelt von Kindern. Er untersucht, wie Kinder Räume aneignen und 
umdeuten, was zu ihrer Identitätsbildung beiträgt.

2.	 Räume der Kindheit: Forscherinnen und Forscher wie Böhnisch und Münchmeier (Böh-
nisch und Münchmeier 1993) analysierten in ihrer Studie „Pädagogik des Jugendraumes“ 
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die Beziehung zwischen räumlicher Aneignung und kindlicher Entwicklung. Sie weisen 
auf die Bedeutung von Nachbarschaften und Freizeitorten hin, die als Ausgangspunkte 
für kindliche Interaktionen dienen.

3.	 Raumaneignung: Diese Perspektive fokussiert darauf, wie Kinder durch eigene Handlun-
gen Räume gestalten und umdeuten, und verweist auf ihre kreativen Handlungsspielräu-
me. Studien von Fegter (Fegter 2014) und Grunert und Pfaff (Grunert und Pfaff 2020) 
zeigen, wie Kinder aktiv ihre Umgebung nutzen, um eigene Identitäten zu entwickeln.

In der Jugendforschung ist es eine Fortführung dieser Ideen:

1.	 Sozialraumperspektiven: Diese Konzepte untersuchen, wie Jugendliche ihre Lebensräu-
me verstehen und nutzen. Sie beziehen sich auf die Verbindung zwischen physischen, 
sozialen und digitalen Räumen. Die Forschung betrachtet, wie Jugendliche in urbanen 
Räumen und auf sozialen Plattformen interagieren und sich positionieren (Kessl 2010).

2.	 Raum der Jugend: Pädagogische Klassiker wie die Studien von Böhnisch und Münch-
meier (Böhnisch und Münchmeier 1993) rekonstruierten, wie jugendliche Räume (z. B. 
Städte) in Beziehung zu ihrer sozialen Entwicklung stehen. In diesem Kontext wurde die 
Bedeutung von Straßen, Parks und anderen Treffpunkten erforscht. Deinet (Deinet 2018) 
hat 2018 auch Orte für Jugendliche erforscht, die man eher als Nicht-Orte bezeichnen 
würde. Diese hängen viel mit der Nutzung von digitalen Endgeräten zusammen. So hat er 
Shoppingmalls als Orte des Aufenthalts herausgearbeitet, weil es hier kostenfreies WLAN 
gibt. 

3.	 Digitale und transnationale Räume: Mit dem Aufkommen von Digitalisierung und Glo-
balisierung hat die Forschung begonnen, diese neuen räumlichen Konstellationen zu 
betrachten. Die Fragen der Identitätsbildung in digitalen Gemeinschaften und der Ver-
gleich zwischen lokalen und transnationalen Erfahrungen gewinnen an Bedeutung (Löw 
2006; Hipfl 2004).

Die raumtheoretischen Ansätze zur Kindheit und Jugend sind essenzielle Bestandteile des wissen-
schaftlichen Diskurses in der Erziehungswissenschaft. Sie bieten das nötige analytische Instrumen-
tarium, um soziale Ungleichheiten und Machtstrukturen zu verstehen, die den Aufwachsprozess 
von Kindern und Jugendlichen prägen. Indem sie den Raum als eine dynamische, relational struk-
turierte Kategorie definieren, ruft die Forschung zur Reflexion über die Machtverhältnisse auf, die 
in verschiedenen Kontexten wirken, insbesondere im Hinblick auf die Zugänglichkeit und Nutzung 
von Räumen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die raumtheoretischen Ansätze sowohl in der 
Kindheits- als auch in der Jugendforschung eine bedeutende Rolle spielen. Sie helfen, die Komple-
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xität der Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen im Kontext von Raum zu analysieren, und 
eröffnen neue Perspektiven für die zukünftige Forschung.

3.3	 Institutionen 

Im Kontext der Bildungsinstitutionen wird zunehmend diskutiert, inwieweit diese Einrichtungen 
die Erfüllung von kindlichen Bedürfnissen unterstützen oder behindern. Die Struktur und die An-
forderungen im Bildungssystem prägen dabei das Aufwachsen der Kinder entscheidend. Kinder 
besuchen in der Lebensphase Kindheit zunächst ganz überwiegend Einrichtungen der frühkindli-
chen Bildung; damit kann in den ersten Lebensjahren sowohl eine Kita oder eine Kindertagespflege 
gemeint sein. Der Besuch erstreckt sich in der Regel über mehrere Jahre. Aber eine nicht geringe 
Zahl von Kindern besucht gar keine frühkindliche Bildungseinrichtung. Während der Kindheit er-
folgt mit dem Einsetzen der Schulpflicht der Wechsel in das System Schule. Kinder in Nordrhein-
Westfalen werden in der Regel in dem Jahr eingeschult, in dem sie bis zum 30. September sechs 
Jahre alt werden. Nachdem es in der Kita eine längere Eingewöhnung gegeben hat, ist der Übergang 
in die Grundschule ohne diese institutionalisierte Eingewöhnung. Nach in der Regel vier Jahren in 
der Primarstufe wechseln die Kinder in die Sekundarstufe I der weiterführenden Schulen. Diese 
genannten Institutionen sollen nun näher betrachtet werden. 

3.3.1	 Elementarstufe 

Die frühkindliche Bildung ist die erste Berührung mit institutionalisierter Bildung. Durch die Sozi-
alisation mit Gleichaltrigen hat sie einen entscheidenden Einfluss auf die individuelle Entwicklung, 
soziale Integration und das Wohlbefinden von Kindern. Studienergebnisse zeigen, dass frühe Bil-
dungsangebote insbesondere „für sozial benachteiligte Kinder enorme Chancen im Bildungssys-
tem eröffnen können“ (Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 2009). Allerdings hängt die Wahrscheinlich-
keit, eine Kita zu besuchen, systematisch mit dem sozioökonomischen Status der Eltern zusammen 
(Kleinert et al. 2024), obwohl die Kitabetreuung in Deutschland stark subventioniert und die Kosten 
für Eltern deutlich unter dem OECD-Durchschnitt liegen (OECD 2020). 

In Bezug auf die Entwicklung kognitiver Kompetenzen hat ein Kitabesuch nicht bei allen Kindern 
die gleiche Wirkung. Auch hier bestehen in Abhängigkeit der sozialen Herkunft Unterschiede. Wäh-
rend bei Kindern aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status der Besuch einer Kita zu 
höheren Kompetenzen in Mathematik und Wortschatz führen, bringt der Besuch einer Kita für Kin-
der aus Familien mit einem sehr hohen sozioökonomischen Status keine Vorteile und kann sich ten-
denziell nachteilig auf ihre mathematischen Kompetenzen auswirken (vgl. Abbildung). Unabhängig 
von der sozialen Herkunft gilt für alle Kinder, dass ein Kitabesuch die Probleme mit Gleichaltrigen 
leicht verringert (Kleinert et al. 2024). 



 53Lebensphasen Kindheit und Jugend 

Der Effekt des Kitabesuchs auf die Kompetenzen von Kindern nach sozioökonomischem Status der Eltern

Durchschnitllicher Effekt (ATT) und 95 %-Konfidenzintervall aus linearen IPW-Regressionen. Kontrolliert für Ge-
schlecht, Migrationshintergrund, Region, Geburtsgewicht, Gesundheit des Kindes, frühere Kompetenzen, Geschwis-
ter, Mutter alleinerziehend, Erwerbsstatus der Mutter, Erwartung der Mutter an Kitabesuch, Erziehungszlele. N = 992.

Abbildung 1:	 Leibniz-Institut für Bildung 2024 nach Kleinert et al 2024

Um die Rolle dieser Institution im Kontext von wissenschaftlicher Argumentation und theoreti-
schen Strömungen zu verstehen, ist es wichtig, die historische Entwicklung und die relevanten Ak-
teure sowie die theoretischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Die Ursprünge der frühkindlichen Bildung lassen sich bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen, 
als Johann Amos Comenius zum ersten Mal die Idee einer systematischen Bildung für Kinder for-
mulierte. Doch die systematische Umsetzung geschah erst im 19. Jahrhundert mit der Gründung 
der ersten Kleinkinderbewahranstalten, welche im Zuge der Industrialisierung entstanden. Erst-
mals wurde in Deutschland 1802 von der regierenden Fürstin zu Lippe-Detmold in ihrer Residenz-
stadt Detmold eine „Aufbewahrungs-Anstalt für kleine Kinder“ ins Leben gerufen (Berger 2021). 
Ursprünglich als Notlösungen für die Kinder der Arbeiterklasse konzipiert, sollten diese Einrich-
tungen die Betreuung der Kinder übernehmen, während ihre Eltern arbeiteten (Berger 2021). Die 
Erziehungskonzepte von Pädagoginnen und Pädagogen wie Friedrich Fröbel und Maria Montessori 
brachten entscheidende Wendungen mit sich. Fröbel führte das Konzept des Kindergartens ein, 
welches die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung betonte und dabei den sozialen, 
emotionalen und kognitiven Bildungsprozess integrierte (Berger 2012). Montessori hingegen legte 
scheinbar den Fokus auf die Selbstständigkeit und individuelle Förderung, indem sie Kinder als ak-
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tive Teilnehmer ihres Lernprozesses ansah (Montessori 2021). Soziale und kulturelle Aspekte wur-
den zunehmend in die Bildungsdiskurse integriert, was zu einer Breite von pädagogischen Ansätzen 
führte. Im Kontext der frühkindlichen Bildung hat sich eine Vielzahl von Theorien herausgebildet, 
die heutzutage die Praxis maßgeblich beeinflussen: Die Ansätze der frühkindlichen Bildung stehen 
im Dialog mit der Forschung in der Kindheits- und Jugendforschung. Der Fokus hat sich zuneh-
mend von einem defizitorientierten Blickwinkel hin zu einer Anerkennung der Kinder als kompe-
tente Subjekte gewandelt. 

3.3.2	 Primarstufe 

Die Grundschule ist die erste verpflichtende Bildungsinstitution in der Lebensphase Kindheit und 
ist wesentlich an der sozialen und kulturellen Sozialisation des Kindes beteiligt. Historisch be-
trachtet entstand die Grundschule in Deutschland als Teil einer hegemonialen Entwicklung, die 
durch die Einheitsschulbewegung und die Reformpädagogik geprägt war. Diese Strömungen be-
einflussten die Grundschule nicht nur in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht, sondern auch 
hinsichtlich ihrer pädagogischen Auftragsstellung, die sich im Spannungsfeld von Kind- und Ge-
sellschaftsorientierung bewegt (World Vision Deutschland e. 2018; World Vision Deutschland e. 
et al. 2013). Die gesetzliche Verankerung der Grundschule begann mit Artikel 146 der Weimarer 
Verfassung im Jahre 1919 (Prengel 2018; Rosenberger 2005). Im 20. Jahrhundert wurde der Fokus 
auf den individuellen Entwicklungsprozess des Kindes gelegt. Im reformpädagogischen Kontext 
wurde das Programm „Vom Kinde aus“ proklamiert, welches das Kind als aktives Subjekt in den 
Mittelpunkt stellte – ein Ansatz, der von Denkerinnen wie Ellen Key unterstützt wurde, die das 
„Jahrhundert des Kindes“ (Key et al. 2019) propagierte. Hierdurch wurde die Vorstellung vom Kind 
als „teleologisches Subjekt“ geprägt, dessen Entwicklung durch Erziehung gefördert werden sollte. 
Die Rolle der Grundschule als Bildungsinstitution in der Lebensphase Kindheit ist vielfältig und 
vielschichtig. Sie dient als erste Institution der Bildung und Sozialisation, die Kindern wichtige 
Kompetenzen vermittelt und sie auf die Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens vorberei-
tet. Die Strömungen von Reformpädagogik (Oelkers 2005), lernpsychologischen Ansätzen und der 
Kindheitsforschung reflektieren die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Kindheit, Bildung 
und Gesellschaft. Die historische Entwicklung der Grundschule unterstreicht die Notwendigkeit 
einer kindgemäßen, inklusiven und gerechten Bildung, die alle Kinder in ihrer individuellen Ent-
wicklung unterstützt. Diese verschiedenen Dimensionen verdeutlichen die grundlegende Bedeu-
tung der Grundschule für die Entwicklung und die Perspektiven von Kindern in einer zunehmend 
heterogenen Gesellschaft. In den auswärtigen Sitzungen der Enquetekommission wurde deutlich, 
dass die Grundschule zum einen eine Schule für alle Kinder ist, zum anderen die Zeit in der Grund-
schule eventuell für manche Kinder zu kurz bemessen sein kann und man über eine Verlängerung 
der Grundschulzeit zum einen und eine flexiblere Schuleingangsphase zum anderen diskutieren 
kann. 
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3.3.3	 Sekundarstufe 

Die Rolle der Sekundarstufe ist ein zentrales Thema in der Kindheits- und Jugendforschung, die 
verschiedene theoretische Perspektiven und historische Entwicklungen umfasst. Die Schule ist nicht 
nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein entscheidender Raum für soziale Interaktionen, Identi-
tätsentwicklung und die Bewältigung von Herausforderungen, die mit dem Erwachsenwerden ver-
bunden sind. Die Schule hat sich seit dem 19. Jahrhundert als zentrale Institution im Jugendalter 
etabliert, mit einer klaren Verbindung zur Bildungsexpansion (Fend 1981). Zuerst manifestierte 
sich dies in der Einführung der Schulpflicht, gefolgt von einer kontinuierlichen Erweiterung des 
Zugangs zu Bildungsangeboten, die auf Zugänge zu Berufsausbildung und Studium ausgerichtet 
sind. Diese Phase führte zur Herausbildung einer eigenständigen Jugendphase, die durch längere 
Schulzeiten und zunehmend komplexe Bildungswege gekennzeichnet ist (Hinrichsen und Humm-
rich 2023). Die Verbindung von Schul- und Jugendforschung ist ein aktuelles Forschungsdesiderat. 
Oft wird das Schülerdasein in der Jugendforschung ausgeblendet, während die Schulforschung Ju-
gendliche hauptsächlich auf ihre Rolle als Schülerinnen und Schüler reduziert. Ein interdisziplinä-
rer Ansatz, der sowohl die Dynamiken innerhalb der Schule als auch die Wechselwirkungen mit 
anderen Lebensbereichen wie Familie und Peers betrachtet, wäre notwendig, um die verschiedenen 
Dimensionen des jugendlichen Lebensraums vollständig zu erfassen (Albert et al. 2024; World Vi-
sion Deutschland e. et al. 2013). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schule als Bildungsins-
titution eine vielschichtige Rolle in der Lebensphase Jugend spielt. Durch verschiedene theoretische 
Ansätze und den Einfluss historischer Entwicklungen wird deutlich, dass die Schule nicht nur ein 
Ort der Wissensvermittlung ist, sondern auch eine entscheidende Rolle in der sozialen und emoti-
onalen Entwicklung von Jugendlichen einnimmt. Der wissenschaftliche Diskurs in der Kindheits- 
und Jugendforschung erfordert eine integrierte Perspektive, die die Komplexität von Schule und 
Jugendlichkeit anerkennt und versteht, wie diese beiden Bereiche sich gegenseitig beeinflussen.

3.3.4	 Berufliche Bildung

Berufliche Bildung ist ein komplexes Thema, das sowohl historische als auch theoretische Dimen-
sionen umfasst, dabei muss man erkennen, dass nicht alle jungen Menschen den Weg in die be-
rufliche Bildung einschlagen. Die Transition von Jugendlichen in die Berufswelt stellt einen gesell-
schaftlich besonders hervorgehobenen Prozess dar, der vielfältige Akteurinnen und Akteure und 
Strömungen involviert und zugleich in den größeren wissenschaftlichen Diskurs der Kindheits- und 
Jugendforschung eingebettet ist. In der wissenschaftlichen Diskussion rund um die berufliche Bil-
dung werden verschiedene theoretische Ansätze hervorgehoben, die sich auf die Gestaltung und die 
Struktur von Übergängen konzentrieren. Ein zentraler theoretischer Rahmen ist das Konzept des 
„Doing Transitions“. Dieser Ansatz untersucht, wie Übergänge gestaltet werden und welcher Dis-
kurs hierin eine Rolle spielt. Insbesondere Stauber, deren Arbeiten in dieser Thematik grundlegende 
Impulse geben, fordert dazu auf, die Akteurinnen und Akteure in den Mittelpunkt der Analyse zu 
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stellen und die soziale Konstruktion von Übergängen kritisch zu hinterfragen (Stauber et al. 2022; 
Schröer et al. 2013). Zusätzlich dazu wird die Perspektive der Biografie- und Diskursanalyse in der 
Übergangsforschung als entscheidend angesehen. Dabei werden individuelle Lebensverläufe und 
die sozialen Rahmenbedingungen in Bezug auf die berufliche Bildung betrachtet. Akteurinnen und 
Akteure, wie Ausbildungsbetriebe, Schulen, Berufsberaterinnen und Berufsberater und Eltern neh-
men eine zentrale Rolle ein, indem sie als Unterstützungssysteme fungieren oder auch als Barrieren 
wirken können (Scherr et al. 2015). Zusammenfassend ist die berufliche Bildung eine entscheidende 
Bildungsinstitution in der Lebensphase Jugend, die durch historische Entwicklungen, verschiedene 
theoretische Ansätze und die Einbindung strategischer Akteurinnen und Akteure geprägt ist. Im 
Kontext der Kindheits- und Jugendforschung bietet sie wertvolle Einblicke in die Gestaltung von 
Übergängen und die entsprechenden sozialen Diskurse, die ein besseres Verständnis für die Heraus-
forderungen von Jugendlichen in der heutigen Zeit ermöglichen.

3.3.5	 Akademische Bildung 

Die Institution Hochschule hat sich seit ihrer Entstehung im mittelalterlichen Europa, angeführt 
von Universitäten wie Bologna und Oxford, an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst. Ur-
sprünglich waren Hochschulen einer privilegierten Minderheit, hauptsächlich jungen Männern aus 
wohlhabenden Familien, vorbehalten. Diese Exklusivität spiegelte die sozialen Schichten wider und 
perpetuierte bestehende Ungleichheiten (Wolter 2014). Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts kam es 
zu einer schrittweisen Öffnung der Hochschulen, insbesondere für Frauen und Mitglieder gesell-
schaftlicher Minderheiten, was in der Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte zu einem deutli-
chen Anstieg der Studierendenzahlen führte (Wischmann 2020; Geißler 2005). In der wissenschaft-
lichen Diskussion über die Rolle der Hochschulen in der Jugendforschung sind mehrere zentrale 
Theorien von Bedeutung. Pierre Bourdieus Theorie des Habitus und der sozialen Milieus ist eine 
der einflussreichsten. Sie legt dar, wie der Habitus eines Individuums, geprägt von sozialen Her-
kunftsbedingungen, seine Bildungsentscheidungen und -erfahrungen erheblich beeinflusst (Bour-
dieu 2017, 1971; Bourdieu et al. 1987). Unterschiede im Habitus zwischen verschiedenen sozialen 
Gruppen führen zur Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem (Geißler 2014), was 
darauf hinweist, dass Chancen auf Bildung nicht gleich verteilt sind. Ein weiterer relevanter Ansatz 
ist die biografieorientierte Forschung, die individuelle Lebensverläufe und deren Relevanz für Bil-
dungsentscheidungen betrachtet. Diese Perspektive führt zu einem besseren Verständnis dafür, wie 
junge Menschen ihre Identität und Zukunftsperspektiven innerhalb der Hochschulbildung konst-
ruieren (Lange-Vester und Sander 2016). Insgesamt spielt die Hochschule eine wichtige Rolle in der 
Lebensphase junger Menschen, indem sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die sozialen 
Strukturen und Identitäten junger Menschen formt und reflektiert. Die Kindheits- und Jugendfor-
schung betrachtet diese Dynamik und betont die Notwendigkeit, Bildungsansätze zu entwickeln, die 
soziale Ungleichheiten abbauen und Diversität wertschätzen. Die aktuellen Herausforderungen, wie 
Studienabbrüche und ungleiche Bildungschancen, verdeutlichen, dass es in Zukunft einer intensi-
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ven wissenschaftlichen Auseinandersetzung bedarf, um diese komplexen Zusammenhänge besser 
zu verstehen und anzugehen (Lange-Vester und Sander 2016). Dazu gehört auch die Frage, ob die 
jahrzehntelange Fokussierung auf den Bildungsabschluss Abitur oft dazu geführt hat, die Vielfalt 
der Talente sowie die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung aus dem Blick 
zu verlieren. Wie auch in der beruflichen Bildung muss man hier deutlich machen, dass nicht alle 
jungen Menschen den Weg der akademischen Bildung einschlagen.

Studien zeigen, dass für die Frage, ob ein Studium aufgenommen wird, und damit für die Frage nach 
der Chancengleichheit in der akademischen Bildung, das eigene Selbstbild und die Selbstwahrneh-
mung von großer Bedeutung sind. Je unbekannter das System Hochschule und die Art und Weise 
des Studierens sind, je geringer die eigenen Chancen eines positiven Studienverlaufs eingeschätzt 
werden, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit sein, ein Studium aufzunehmen. Gleiches gilt 
umgekehrt für die Aufnahme eines Ausbildungsberufs. Dabei scheint die Frage der möglicherweise 
zu erreichenden Noten zweitrangig. Der Hochschulbericht 2022 greift das noch einmal auf und 
nennt als Aufgabe für die Hochschulen, durch Sozialisation bedingten unbewussten und möglicher-
weise ungewollten Selbstselektivitätsprozessen entgegenzuwirken. 

Allerdings gilt dafür, möglichst frühzeitig anzusetzen. Ein Instrument ist dafür in Nordrhein-West-
falen das Programm Zukunft durch Innovation.NRW (zdi.NRW) im MINT-Bereich. zdi ist eine Ge-
meinschaftsoffensive des Landes Nordrhein-Westfalen für den naturwissenschaftlich-technischen 
Nachwuchs in Nordrhein-Westfalen. 47 regionale zdi-Netzwerke und über 100 zdi-Labore sind 
flächendeckend im Land vertreten. Das über die Jahre immer weiter ausgebaute Angebot beginnt 
– je nach Netzwerk – schon im Kindergartenbereich und zunehmend im Grundschulbereich. Hier 
können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene außerhalb der Schule und ohne Leistungsdruck 
ihr Interesse und ihre Fähigkeiten in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik, kurz MINT, erleben. Ob dieses Interesse später in einer Ausbildung oder in einem 
Studium umgesetzt wird, ist von den einzelnen Individuen abhängig. Die häufig an Hochschulen 
angesiedelten Schülerlabore und die Beteiligung von Hochschulen in den zdi-Netzwerken können 
dabei gleichzeitig unterstützen, Hochschule zu einem „bekannten“ Ort zu machen. Ein Studium 
kann dadurch zu einer Option für den eigenen weiteren Bildungsweg werden. Praxisnahes und er-
gebnisoffenes Experimentieren unter professionellen Bedingungen kann den Zugang zu notwendi-
gen schulischen Inhalten erleichtern und das Interesse an Forschung und Wissenschaft fördern. Ein 
weiterer wichtiger Baustein ist die vertiefte Studien- und Berufsorientierung mit zdi-BSO-MINT. 
Das gemeinsam von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und dem Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen finanzierte Angebot soll Schülerin-
nen und Schülern ab der 7. Klasse allgemeinbildender Schulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen 
der vertieften Berufs- und Studienorientierung einen detaillierten Einblick aus erster Hand in die 
MINT-Fächer ermöglichen und damit Interesse fürs Studieren erzeugen und mögliche Vorbehalte 
gegenüber einem Studium abbauen. Neben Studiengängen im engeren Sinne können so bei zdi-
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Angeboten Berufe mit akademischer Bildung vorgestellt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen 
hat hier sein Engagement kontinuierlich ausgeweitet.

Jungen Menschen, die vor der Entscheidung stehen, als erste/als erster in der Familie ein Studium 
aufzunehmen, fehlt es häufig an Vorbildern und der möglichen Unterstützung aus der Familie. Hier 
setzt das Projekt ArbeiterKind an, welches sich bundesweit als größte zivilgesellschaftliche Organi-
sation für Studierende der ersten Generation einsetzt. ArbeiterKind setzt schon in der Berufsori-
entierung an. Bereits auf der Homepage werden wichtige Themen für angehende Erstakademike-
rinnen und -akademiker aufgegriffen. Dazu gehören nicht nur die grundlegenden Fragen: „Warum 
überhaupt studieren?“ und „Welche finanziellen Risiken habe ich tatsächlich?“ Ebenso wird die Fra-
ge angesprochen, wie die eigene Familie die Entscheidung mittragen und unterstützen kann. Ganz 
wesentlich allerdings ist das Angebot, die eigenen Fragen und Sorgen ein Studium betreffend in 
persönlichen Gesprächen mit einer Mentorin oder einem Mentor zu erörtern, die größtenteils selbst 
Akademikerinnen und Akademiker der ersten Generation sind. Sie können aus eigener Erfahrung 
über ihren Bildungsaufstieg berichten und somit als persönliches Vorbild dienen. Die Begleitung 
wird für die Studienorientierung und während des Studiums bis zum Berufseinstieg angeboten. 
Diese individuelle Unterstützung kann im Studium helfen, ein Gefühl von „fremd sein“ zu überwin-
den. Die Möglichkeit, sich mit Anderen, die eine ähnliche Situation erfahren haben, auszutauschen, 
kann zu einer Einordnung der eigenen Situation beitragen und die Motivation stärken. Auch bei 
diesem Programm hat das Land Nordrhein-Westfalen die finanzielle Unterstützung verstärkt.

Im Rahmen des weiteren Programms „Talentscouting“ erhalten Schülerinnen und Schüler ab der 10. 
Klasse die Möglichkeit, sich während ihrer Entscheidungsfindung für ein Studium oder eine Ausbil-
dung individuell und ergebnisoffen von Talentscouts begleiten zu lassen. Die Scouts machen den Ju-
gendlichen Mut, entwickeln gemeinsam mit ihnen Visionen für die berufliche Zukunft, zeigen Wege 
auf, schaffen hilfreiche Netzwerke und eröffnen Zugänge zu existierenden Förderinstrumenten des 
Bildungssystems (Summerschools, Stipendien, Sprachkurse etc.). Die Beratung erfolgt durch etwa 
100 Talentscouts an derzeit etwa 550 Kooperationsschulen. Der weitere Programmverlauf wird indi-
viduell an den Bedürfnissen, Fragen und Unsicherheiten der Talente ausgerichtet. Zu dem Angebot 
gehören Vernetzungstreffen mit anderen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, mit Berufstä-
tigen in den angestrebten Berufsfeldern, Besuche von Hochschulen, Persönlichkeits- und Interes-
senstest und die Vermittlung an andere Beratungsstellen. Eine wissenschaftliche Wirkungsanalyse 
(Erdmann et al. 2022) zeigt deutlich den Effekt eines solchen Ansatzes:

•	 Langfristig angelegte Beratungsprogramme bringen mehr junge Menschen ohne akade-
mischen Hintergrund an die Hochschulen.

•	 Umgekehrt nehmen Studienberechtigte mit akademischem Hintergrund nach diesen Pro-
grammen häufiger eine Ausbildung auf.

•	 Diese Programme verringern damit nicht nur soziale Ungleichheit, sondern verbessern 
auch die Passung zwischen schulischen Leistungen und Bildungsentscheidungen.
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Diese Ansätze zeigen, dass Information ein wichtiger Baustein für Chancengleichheit ist. Die zent-
ralen Studienberatungen an den Hochschulen sind hierfür ein weiteres Element. Wahrgenommen 
werden sie häufig im Kontext der Studienorientierung an Schulen. Sie unterstützen als neutrale 
Beratungsinstanz die Studieninteressierten mit einer individuellen, personenzentrierten Beratung 
in der Berufs- und Studienorientierung. Sie stehen aber ebenso den Studierenden während der ge-
samten Studienzeit zur Seite und können damit zum Gelingen des Studiums beitragen. Die Hoch-
schulen werden bei dieser Aufgabe durch das Land Nordrhein-Westfalen weiterhin mit erhöhtem 
Engagement begleitet.

Laut des nationalen Bildungsberichts nehmen häufiger Studienberechtigte aus Nicht-Akademiker-
familien kein Studium auf (26 Prozent im Vergleich zu fünf bzw. elf Prozent der Studienberechtigten, 
deren Eltern einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss erworben haben). Darüber hinaus 
nehmen aus Nicht-Akademikerhaushalten mehr ein Studium erst mit einer zuvor abgeschlossenen 
Berufsausbildung auf (24 Prozent im Vergleich zu elf bzw. 13 Prozent). In den Blick genommen wird 
bei einer solchen Betrachtung insbesondere der Weg mit einer (Fach-)Hochschulzugangsberechti-
gung ins Studium.

Nordrhein-Westfalen war ein Vorreiter dafür, auch beruflich Qualifizierten eine Studiermöglichkeit 
zu bieten. Studieninteressierten ohne Hochschulreife, die sich zunächst für eine berufliche Quali-
fikation entschieden hatten, wird bereits seit 2010 der Weg an die Hochschule mit der Berufsbil-
dungshochschulzugangsverordnung (BBHZVO) ermöglicht. An die Stelle von Abitur, fachgebun-
dener Hochschulreife oder Fachhochschulreife tritt die berufliche Qualifikation als Nachweis der 
Studierfähigkeit. In der BBHZVO sind drei Gruppen von beruflich qualifizierten Bewerberinnen 
und Bewerbern mit jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen und Berechtigungen genannt:

•	 Bewerberinnen und Bewerber mit beruflicher Aufstiegsfortbildung (Meisterinnen und 
Meister sowie vergleichbar Qualifizierte): Diese haben einen prüfungsfreien, unmittelba-
ren Zugang zu allen Studiengängen an allen Hochschulen (§ 2 BBHZVO). 

•	 Beruflich Qualifizierte, bei denen Berufsausbildung, berufliche Tätigkeit und angestreb-
ter Studiengang einander fachlich entsprechen: Diese haben einen prüfungsfreien Zugang 
zu allen ihrer beruflichen Vorbildung fachlich entsprechenden Studiengängen an allen 
Hochschulen (§ 3 BBHZVO).

•	 Alle anderen beruflich Qualifizierten haben Zugang zu allen Studiengängen, wenn sie ent-
weder eine Zugangsprüfung bestanden oder – in nicht zulassungsbeschränkten Studien-
gängen – ein Probestudium erfolgreich absolviert haben (§§ 4 und 5 BBHZVO).

Darüber hinaus regelt § 63 Abs. 7 Satz 4 Hochschulgesetz, dass auf Antrag Hochschulen auf andere 
Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorge-
legter Unterlagen für das Studium anerkennen. Voraussetzung ist, dass diese Kenntnisse und Qua-
lifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig 
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sind. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine überhälftige Anerkennung möglich. Dies sei 
der Fall, wenn ein Qualitätssicherungskonzept der Hochschule vorliegt, welches durch eine Akkre-
ditierungsagentur begutachtet wurde.

Zwar hat sich laut Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) 2022 der Anteil derjenigen, die auf 
Basis einer beruflichen Qualifizierung ein Studium beginnen, in den letzten zwei Jahrzehnten ver-
vierfacht, es ist aber noch immer die Ausnahme. Ein Grund ist sicherlich, dass beim Übergang von 
der Schule in den Beruf die angenommene Einschätzung der Kosten und Erträge eines Studiums 
sowie der eigenen Chancen, ein Studium erfolgreich zu meistern, eine wichtige Rolle spielt. Darü-
ber hinaus scheint die Möglichkeit, mit abgeschlossener beruflicher Ausbildung zu studieren, noch 
zu wenig bekannt zu sein. Die Seite der Studienorientierung Nordrhein-Westfalen adressiert da-
her inzwischen beruflich Qualifizierte unmittelbar (https://studienorientierung-nrw.de/studieren-
ohne-abitur). Interessierten werden hier die Voraussetzungen für ein Studium genannt. Über eine 
FAQ-Liste können sie schauen, ob ihre Fragen bereits beantwortet sind. Gleichzeitig können sie sich 
auf der Seite über die Studienangebote der nordrhein-westfälischen Hochschulen informieren und 
werden auf das Beratungsangebot hingewiesen, dass sie bei allen Hochschulen in Anspruch nehmen 
können.

Viele Hochschulen adressieren inzwischen aber auch gezielt Erstakademikerinnen und -akademiker 
– und zwar teilweise vom Einstieg bis zur Promotion mit auch zum Teil für einzelne Studiengänge 
eigenen Mentorenangeboten. Auch haben Hochschulen die Gruppe der Erstakademikerinnen und 
Erstakademiker für sich als noch stärker zu erreichende Zielgruppe für das professorale Personal 
erkannt. 

Auch wenn eine insgesamt positive Entwicklung in diesem Bereich zu verzeichnen ist und der 
Hochschulreport 2021 bereits ein deutliches Angleichen der Erfolgsquoten von Nicht-Akademi-
kerkindern und Akademikerkindern konstatierte, haben Erstakademikerinnen und -akademiker – 
wie andere auch – Studienzweifel. Hier setzt Next Career an. Auch dieses Programm wird verstärkt 
durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Ein wichtiges Ziel von Next Career ist, Studienzwei-
fel zu enttabuisieren. Sie sind etwas Normales und es ist sinnvoll, Beratung anzunehmen. Für Studi-
enzweifel kann es verschiedene Gründe geben. Daher erfolgt die Beratung grundsätzlich individuell 
und zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden. Gerade für Erstakademikerinnen und 
Erstakademiker ist dies eine wertvolle Hilfe. Eine Studie zeigt, dass Studienzweifelnde, die eine Be-
ratung in Anspruch genommen haben und das Studium fortsetzen, erfolgreicher sind (Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen). 

Das Programm NRWege ins Studium – Unterstützung von Studierenden mit Fluchterfahrung an 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen leistet ebenso einen Beitrag zu Chancengleichheit. Es ermög-
licht insbesondere Menschen, die als Geflüchtete nach Nordrhein-Westfalen kommen, ihren einge-
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schlagenen Bildungsweg in Nordrhein-Westfalen fortzusetzen und ein schon begonnenes Studium 
abzuschließen oder neu aufzunehmen. Das Land unterstützt die Hochschulen dabei, dafür studi-
envorbereitende und -begleitende Maßnahmen sowie eine kontinuierliche Beratung anzubieten. 
Zusätzlich können die Hochschulen Stipendien vergeben, wenn Finanzierungsmöglichkeiten wie 
BAFöG nicht bestehen oder überdurchschnittliche Studienleistungen erbracht werden. Durch das 
Programm wird Hochschulen auch die Möglichkeit geboten, in Modellprojekten spezifische An-
gebote zu erproben. Genutzt wird das von Hochschulen unter anderem, um den Übergang vom 
Studium in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Ein wichtiges Leuchtturmprojekt in diesem Rahmen 
ist Lehrkräfte Plus. Es soll Menschen, die schon mindestens zwei Jahre in ihrem Herkunftsland als 
Lehrkräfte gearbeitet haben, auf einen Übergang in das nordrhein-westfälische Schulsystem vorbe-
reiten. Das Projekt ist damit ein Baustein, um auch die Diversität von Lehrkräften im Schulsystem 
zu erweitern.

Ebenso leistet das Programm DiversiTeach. Vielfalt lehren und leben mittelbar in der akademischen 
Bildung einen Beitrag für mehr Chancengleichheit an Schulen. Es handelt sich um eine Koopera-
tion mit den lehrerbildenden Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen. Es bietet den Stu-
dierenden die Möglichkeit der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit diversitäts- 
und migrationspädagogischen Fragenstellungen, die in der heutigen Gesellschaft und vor allem 
für den Lern- und Lebensraum Schule von immenser Bedeutung sind. DiversiTeach hat das Ziel, 
Lehramtsstudierende durch das gesamte Studium hindurch auf die Schule in der Migrationsgesell-
schaft vorzubereiten bzw. für die lebensweltliche Realität in den Schulen zu sensibilisieren, indem 
Schulpraxisseminare und weitere praxisnahe Lehrangebote zu diversitäts- und migrationspädagogi-
schen Themen angeboten werden. Lehramtsstudierende werden somit angeregt, sich gleichermaßen 
frühzeitig und praxisorientiert mit dem Thema Diversität in Schulen auseinanderzusetzen und sich 
migrationspädagogisches Wissen anzueignen.

3.3.6	 Non-formale Bildungsräume

Die non-formalen Bildungsräume spielen eine entscheidende Rolle in der Lebensphase Kindheit 
und Jugend, indem sie als alternative Bildungsinstitutionen fungieren, die ergänzend zum formalen 
Bildungssystem operative Möglichkeiten bieten. Diese Räume, die eine Vielzahl von Institutionen 
und Angeboten umfassen, wie beispielsweise Jugendarbeit, Freizeitangebote, Sportvereine, Kirchen-
gemeinden und kulturelle Projekte, fördern die Selbstständigkeit, Kreativität und die sozialen Kom-
petenzen junger Menschen. Diese Räume bieten auch die Chance, Kontakte und Beziehungen zu 
anderen gesellschaftlichen Gruppen zu knüpfen und damit den Blick für die Weite der Gesellschaft 
zu öffnen.

Der Begriff der non-formalen Bildung hat sich in den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert, wo-
bei die Unterscheidung zwischen formalen, non-formalen und informellen Bildungsräumen zuneh-
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mend an Bedeutung gewonnen hat. Während das formale Bildungssystem durch festgelegte Cur-
ricula und institutionelle Strukturen definiert ist, bieten non-formale Bildungsräume freiere, nicht 
curricular strukturierte Lernumgebungen, in denen Selbstaktivität und Freiwilligkeit zentrale Ele-
mente sind. Diese Entwicklung lässt sich auf verschiedene gesellschaftliche Veränderungen zurück-
führen, die das Bildungssystem geprägt haben, wie die Anerkennung alternativer Erziehungsansätze 
und die zunehmende Bedeutung von sozialen und emotionalen Kompetenzen in der Bildung.

Zahlreiche theoretische Ansätze und Strömungen sind mit der non-formalen Bildung verbunden. 
Soziologische Modernisierungstheorien betonen die Bedeutung sozialer Interaktionen und die 
Entwicklung einer kritischen Reflexionsfähigkeit, während sozialpädagogische Ansätze die Unter-
stützung der individuellen Entwicklung in einem geschützten Rahmen fokussieren. Theorien der 
Partizipation und Selbstbestimmung, wie sie von Forscherinnen und Forschern wie Hart (Hart 
2013) und Lansdown (Lansdown 2005) vertreten werden, fordern eine aktive Einbeziehung von 
Kindern und Jugendlichen in Bildungsprozesse. Hierbei spielen auch Medien- und Kulturpädago-
gik eine Rolle, die soziale und kulturelle Teilhabe in non-formalen Kontexten hervorheben. In der 
Kindheits- und Jugendforschung wird der non-formale Bildungssektor zunehmend thematisiert. 
Die Forschung erkennt an, dass Bildungsprozesse nicht nur in staatlichen Bildungseinrichtungen 
stattfinden, sondern auch in formfreien Kontexten erheblich zur Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen beitragen. Dies führt zu einem breiteren Verständnis von Bildung, das neben den tra-
ditionellen Lehrplänen auch die Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen in ihren Lebenswelten 
einbezieht (Hitzler 2010). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass non-formale Bildungsräume 
eine unverzichtbare Funktion in der Bildungslandschaft einnehmen. Sie bieten Platz für kreative, 
soziale und partizipatorische Erfahrungen, tragen zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen 
bei und fördern deren Engagement in der Gesellschaft. Die wissenschaftliche Diskussion um die 
non-formale Bildung wird in Zukunft womöglich weiter zunehmen, da die gesellschaftlichen An-
forderungen an Bildung sich kontinuierlich wandeln und anpassen müssen.

3.4	 Handelnde Personen und relevante Gruppen 

Während im vorherigen Unterkapitel vor allem von Orten die Rede war, soll sich nun den han-
delnden Personen gewidmet werden. Dabei befinden sich die meisten dieser Personen im direkten 
Umfeld der Kinder. Begonnen wird aber mit der wesentlichen Person: dem Kind. 

3.4.1	 Kinder 

Ellen Key (Key et al. 2019) revolutionierte das Verständnis von Kindheit, indem sie sie als kritische 
und eigenständige Lebensphase betrachtete, die es verdient, in ihrer eigenen Dimension erforscht 
und verstanden zu werden. Sie argumentierte, dass Kinder nicht nur kleine Erwachsene sind, son-
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dern über eigene Bedürfnisse, Emotionen und Fähigkeiten verfügen, die es zu respektieren gilt. Die-
ser Gedanke korrespondiert mit der zeitgenössischen Diskussion, die sich intensiv mit der Agency 
von Kindern beschäftigt. In der heutigen Forschung wird zunehmend anerkannt, dass Kinder aktiv 
an ihrer eigenen Entwicklung teilnehmen und Einfluss auf ihre Lebensumstände nehmen können. 
Janusz Korczak formuliert in seinem Buch „Das Recht des Kindes auf Achtung“ die Einstellung der 
Abneigung und Respektlosigkeit gegenüber Kindern seitens mancher Erwachsener. Er fordert eine 
Änderung der Position des Kindes, der Kinderrechte – nicht im Bereich der Erklärungen, sondern 
der tatsächlichen Beobachtung (Liebel 2013).  Die theoretische Verortung von Korczaks Arbeit in-
nerhalb der Kindheitsforschung zeigt, dass seine Ideen zur Autonomie und zu den Rechten der Kin-
der wichtige Denkanstöße für die aktuellere Debatte um die Förderung kindlicher Entwicklung und 
Bildung bieten. Ein moderner Diskurs über Kindheit umfasst die Verantwortung von Erwachsenen, 
die Umgebung der Kinder so zu gestalten, dass sie Lernmöglichkeiten optimieren und den Kindern 
die Entfaltung ihrer Individualität ermöglichen (Fend 1996). Korczaks Einfluss bleibt also nicht nur 
im historischen Kontext relevant, sondern wird auch in aktuellen Diskussionen zur Gestaltung der 
Kindheit und Jugend fortgeführt. Anton Makarenko war der Überzeugung, dass das Lernen durch 
Erfahrung und Herausforderungen erfolgt. In seinem Werk „Ein pädagogisches Poem“ (Makarenko 
1984) beschreibt er die Bedeutung praktischer Erfahrungen in einem sozialen Kontext und den Wert 
von Widerständen und Herausforderungen im Lernprozess. Studien zeigen, dass solche realen Erfah-
rungsräume in der Erziehung sowohl die individuellen Lern- als auch die Kompetenzentwicklungs-
prozesse von Kindern und Jugendlichen unterstützen können. Kurt Löwenstein betrachtete Kindheit 
nicht nur als eine Übergangsphase zur Erwachsenenwelt, sondern als eigenständige Lebensphase mit 
spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten (Andresen 2006). Diese Sichtweise steht im Einklang 
mit der in den letzten Jahrzehnten zunehmenden Anerkennung von Kindern als aktive Gestalter ihrer 
Lebenswelt. In der modernen Kindheitsforschung wird immer deutlicher, dass Kinder nicht nur pas-
sive Empfänger von Erziehung sind, sondern über eigene Kompetenzen und Handlungsspielräume 
verfügen, die es zu würdigen gilt. Löwenstein förderte die Sichtweise, dass Kinder durch ihre eigenen 
Erfahrungen und Interaktionen mit der Umwelt eine aktive Rolle in ihrer Entwicklung spielen. Die 
Falken waren für ihn nicht eine Bewegung für Kinder, sondern eine der Kinder (Bodag 2005). Für die 
Selbstwirksamkeit von Kindern ist dies ein wesentlicher Unterschied. Die Rolle der Kinder in der Le-
bensphase Kindheit hat sich durch zahlreiche wissenschaftliche Theorien und Strömungen weiterent-
wickelt. Historische Veränderungen im Verständnis von Kindheit haben zu einem Paradigmenwechsel 
geführt, der Kinder nicht mehr als passive Empfänger, sondern als aktive soziale Akteurinnen und Ak-
teure betrachtet. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Kindheits- und Jugendforschung und 
tragen dazu bei, die Bedingungen von Kindheit und Kinderleben sowohl wissenschaftlich als auch 
gesellschaftlich anzuerkennen und zu verbessern. Dies führt Matthews noch weiter aus, indem er die 
entwicklungspsychologischen Ansätze kritisiert, da diese in Kindern nur ein defizitäres Wesen sehen. 
Das Verständnis von Kindern und Kindheit ist so einseitig und auf eine negative Art vorstrukturiert, 
die dadurch die Möglichkeitshorizonte anders strukturierter Welt-, Sozial-, und Selbstverständnisse 
sowohl für Kinder als auch für Erwachsene verschließt (Matthews 2023, 1995). 
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3.4.2	 Eltern und Familie 

Die Rolle der Familien in der Lebensphase Kindheit und Jugend ist ein zentrales Thema in der 
Kindheits- und Jugendforschung. Diese Rolle hat sich im Laufe der Zeit wesentlich gewandelt und 
verschiedene theoretische Ansätze bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Komplexität famili-
ärer Beziehungen und deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Rolle 
der Eltern in der Lebensphase Kindheit ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung, 
das Lernen und das Wohlergehen von Kindern. In den letzten Jahren ist der Blick auf Elternschaft 
und die Erwartungen an Eltern durch gesellschaftliche, kulturelle und bildungspolitische Verände-
rungen einem umfassenden Wandel unterzogen worden. Aktuelle Forschungen zeigen, dass Eltern 
nicht nur als Betreuer, sondern auch als aktive Gestalter der Umwelt ihrer Kinder wahrgenommen 
werden. Diese Perspektive wird häufig als Teil des Konzepts der „Bildungskindheit“ verstanden, 
das sich mit den vielfältigen Anforderungen und Erwartungen an Eltern im Kontext von Bildungs-
einrichtungen und Ganztagsangeboten auseinandersetzt (Jergus 2017). In modernen bildungspo-
litischen Diskussionen wird häufig die Auffassung vertreten, dass Eltern eine zentrale Rolle in der 
Schaffung optimaler Lernbedingungen für ihre Kinder haben. Diese Anforderungen sind nicht nur 
auf die Bildung innerhalb formaler Institutionen beschränkt, sondern beziehen auch non-formale 
und informelle Lernsettings mit ein. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bildungseinrich-
tungen wird als entscheidender Faktor für den schulischen Erfolg und die soziale Integration von 
Kindern erkannt. In der Forschung wird hierbei ein kooperatives Gefüge zwischen Familie, Schule 
und Jugendhilfe postuliert, das die Verantwortung für die Erziehung und Bildung nicht nur auf die 
Institutionen verlagert, sondern auch Eltern als wesentliche Partner einbezieht, im Sinne einer Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft (Andresen et al. 2011). Nicht alle Eltern sind gleichermaßen 
in der Lage, sich um die Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder zu kümmern. Sacher (Sacher 2013) 
hat darauf hingewiesen, dass eine einseitige Problemzuweisung an die Eltern weder der Sachlage ge-
recht wird noch der Problemlösung näherkommt. Es geht vielmehr darum, die Barrieren zu suchen, 
die einer glückenden Bildungs- und Erziehungspartnerschaft im Wege stehen. Es gehe darum, so 
Stange, Stigmatisierung zu verhindern, ressourcen-förderndes Verhalten zu stärken und eine positi-
ve Stimmung aufzubauen (vgl.Stange 2012). Paseka und Rauh (Paseka und Rauh 2014) kommen zu 
dem Schluss, dass es wesentlich ist, eine Beziehungsstärkung durch proaktive und nicht problembe-
zogene Kommunikation mit den Eltern zu versuchen. Diese sollte auf drei Ebenen stattfinden, damit 
sie in ihrer Wirkkraft gestärkt wird: 

a.	 Eltern-Schule-Beziehung, um eine positivere Einstellung der Eltern auf die Schule und 
das System zu erlangen, 

b.	 Eltern-Kind-Beziehung, um Anregungen zu geben, mit dem schulischen Leben der Kin-
der umgehen zu können und eine positive Stärkung der Kinder zu erreichen,
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c.	 Lehrer-Kind-Beziehung, um auf dieser Ebene auch den Blick für die Ressourcen des Kin-
des und der Familie zu weiten und so positive Wirkungen auf das schulische Leben zu 
erzeugen (Paseka und Rauh 2014, S.50). 

Durch diese Sichtweise können Vorurteile auf beiden Seiten ausgeräumt und Loyalitätskonflikte 
auf Seiten der Kinder vermieden werden. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Eltern in der Le-
bensphase Kindheit eine multifacettenreiche Rolle einnehmen, die sowohl Herausforderungen als 
auch Chancen beinhaltet. Aktuelle Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Bildungseinrichtungen von zentraler Bedeutung 
ist, um die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen für Kinder zu schaffen. Das Verständnis von 
Elternschaft entwickelt sich zunehmend zu einer aktiven und verantwortungsvollen Gestaltung von 
Erziehungs- und Bildungsprozessen, was auch die Notwendigkeit einer professionellen Unterstüt-
zung und Weiterbildung der Eltern betont. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen in der ak-
tuellen Forschung ist notwendig, um zu verstehen, wie Familienstrukturen und -dynamiken auf die 
individuelle Entwicklung und die gesamtgesellschaftliche Situation Einfluss nehmen.

3.4.3	 Erzieherinnen und Erzieher 

Die Lebensphase von Kindheit und Jugend ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung 
individueller Fähigkeiten und sozialer Kompetenzen. In diesem Kontext kommt Erzieherinnen und 
Erziehern eine zentrale Rolle zu, da sie maßgeblich die Lern- und Entwicklungsprozesse von Kin-
dern und Jugendlichen mitgestalten. Die Veränderungen in den theoretischen Diskursen der Kind-
heits- und Jugendforschung zeigen, dass Erzieherinnen und Erzieher heutzutage als aktive Gestalter 
des Bildungsprozesses wahrgenommen werden müssen. Insbesondere in den letzten drei Jahrzehn-
ten hat sich der Fokus auf die Interaktionen zwischen Erzieherinnen und Erziehern sowie den Kin-
dern und Jugendlichen verschoben. Diese Beziehungspädagogik spielt eine entscheidende Rolle für 
die Motivation und das Engagement der Lernenden. Zudem wird die Rolle der Erzieherinnen und 
Erzieher in der Erforschung von Bezugssystemen innerhalb der Bildung thematisiert. Grunert und 
Pfaff (Grunert und Pfaff 2020) argumentieren, dass jugendliche Ausdrucksformen und Bildungs-
prozesse oftmals in einem schulischen Kontext unterbelichtet bleiben. Es ist daher essenziell, dass 
Erzieherinnen und Erzieher auch mit den Lebensrealitäten der Jugendlichen außerhalb der Schule 
in Kontakt treten und diese in ihre pädagogische Arbeit einbeziehen. Die Integration von sozialen 
und kulturellen Faktoren in den Bildungsprozess ermöglicht es, den individuellen Lebenskontext 
der Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund zu stellen. Dieses Verständnis fördert nicht nur 
den akademischen Erfolg, sondern auch die persönliche Entwicklung und die soziale Integration. 
Ein weiterer Aspekt ist die Notwendigkeit der Reflexion über die eigene Praxis. Die Jugendfor-
schung deutet darauf hin, dass Erzieherinnen und Erzieher sich bewusst mit ihrem Einfluss auf die 
Bildungs- und Erziehungsprozesse im Kontext der gesellschaftlichen Normierungen auseinander-
setzen müssen. Künftige Forschung sollte verstärkt empirische Erkenntnisse zu den Rollenbildern 
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von Erzieherinnen und Erziehern in verschiedenen Bildungskontexten liefern. Diese Reflexion ist 
notwendig, um den dynamischen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen Rechnung zu 
tragen und als Erzieherin oder Erzieher möglichst effektiv auf die Bedürfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen reagieren zu können. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Erzieherinnen und 
Erzieher eine Schlüsselrolle in der Lebensphase Kindheit und Jugend innehaben. Ihre Verantwor-
tung geht über die traditionelle Rolle des Wissenstransfers hinaus; sie sind gefordert, als Bezugs-
personen und Förderinnen und Förderer individueller Entwicklung zu fungieren. Um den damit 
verbundenen Herausforderungen gerecht zu werden, ist eine kontinuierliche Reflexion ihrer Praxis 
sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen unerlässlich. 
Diese Aspekte beleuchten nicht nur die Vielfalt der pädagogischen Handlungsmöglichkeiten, son-
dern auch die Notwendigkeit, soziale und kulturelle Kontexte zu berücksichtigen, um einen ganz-
heitlichen Bildungsansatz zu gewährleisten.

3.4.4	 Lehrkräfte 

Die Lebensphase der Kindheit und Jugend ist eine Zeit intensiver physischer, emotionaler und sozi-
aler Entwicklung. In dieser entscheidenden Periode sind Lehrerinnen und Lehrer zentrale Akteurin-
nen und Akteure, die erheblich zur Persönlichkeitsentwicklung und zum Lernen der Schülerinnen 
und Schüler beitragen. Ihre Rolle umfasst nicht nur die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch 
die Gestaltung von sozialen und emotionalen Lernprozessen. Ein zentraler Aspekt der Lehrertätigkeit 
ist die Gestaltung der Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Die Qualität dieser Beziehungen 
wirkt sich direkt auf das Lernklima aus und beeinflusst die Motivation der Schülerinnen und Schüler 
(Helsper 2018). Der Sammelband von Sieber Egger et al. (Sieber Egger et al. 2019) zeigt, dass sich 
Kinder und Jugendliche in pädagogische Praktiken einbringen und sowohl Anpassung als auch Wi-
derstand gegenüber pädagogischen Adressierungen erleben. Lehrerinnen und Lehrer müssen in der 
Lage sein, dieses Spannungsfeld anzunehmen und geeignete Strategien zu entwickeln, um auf die ver-
schiedenen Reaktionen der Lernenden einzugehen. Darüber hinaus ist es essenziell, dass Lehrerin-
nen und Lehrer die individuellen Lebenswelten ihrer Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und 
die kulturelle Diversität der Klasse anerkennen. Mit dem Erscheinen der PISA-Studie und dem damit 
verbundenen Bildungsschock erlangte die Frage nach der Bildungsqualität und den Verantwortlich-
keiten von Lehrerinnen und Lehrern eine erhöhte Bedeutung auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene (Kuhlmann 2012). Die kontinuierliche Reflexion über die eigene Lehrpraxis ist eine unabding-
bare Voraussetzung für die professionelle Weiterentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern (Posch 
et al. 2018). Krompák und Bender (Krompák und Bender 2019) argumentieren, dass verschiedene 
Bildungseinrichtungen unterschiedlich auf die Lernbedürfnisse von Kindern reagieren. Dies erfor-
dert von Lehrerinnen und Lehrern, ihre Methoden und Ansätze regelmäßig zu hinterfragen und 
anzupassen, um den kontinuierlich wechselnden Anforderungen gerecht zu werden. Insgesamt lässt 
sich festhalten, dass die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern in der Lebensphase Kindheit und Jugend 
von großer Bedeutung ist. Sie fungieren nicht nur als Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittler, 
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sondern auch als Bezugspersonen, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung unterstützen 
und fördern. Die Reflexion über das eigene pädagogische Handeln sowie die Berücksichtigung indi-
vidueller und sozialer Kontexte sind entscheidende Faktoren, um den komplexen Anforderungen der 
Lehrtätigkeit gerecht zu werden. Zukünftige Forschungen sollten daher einen Fokus auf die prakti-
schen Erfahrungen und Herausforderungen legen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer konfrontiert 
sind, um eine fundierte Grundlage für die Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis zu schaffen.

3.4.5	 Peers 

Die Rolle der Peers in der Lebensphase Kindheit und Jugend ist seit langem ein zentrales Thema 
in der Forschung, das aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven betrachtet wird. Diese 
Peerbeziehungen haben maßgeblichen Einfluss auf die soziale, emotionale und kognitive Entwick-
lung junger Menschen. Die Auseinandersetzung mit diesen Beziehungen ist historisch gewachsen 
und hat sich im Kontext unterschiedlicher theoretischer Strömungen weiterentwickelt. Bereits in 
den 1920er-Jahren haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Frederik M. Thrasher be-
gonnen, die Bedeutung von Peerbeziehungen zu untersuchen. Thrasher hat in seiner Studie über 
jugendliche Peergroups das Phänomen als Übergangsform zwischen familiärer Geborgenheit und 
selbst geschaffenen sozialen Gruppen betrachtet. Diese frühen Arbeiten sind eine interessante Vor-
läuferforschung, die schon die soziale Struktur von Peergruppen im Jugendalter erfasste. In den 
folgenden Jahrzehnten entwickelte sich die Psychologie stärker mit einem Fokus auf die individu-
elle Entwicklung. Hierbei beeinflusste Jean Piagets Stufenmodell der moralischen Entwicklung das 
Verständnis von sozialen Interaktionen im Kindesalter. Vor allem in der Grundschulzeit vollziehen 
Kinder laut Piaget den Übergang von einer heteronomen Moral, in der sie Regeln autoritärer Figu-
ren akzeptieren, zu einer autonomen Moral, in der sie soziale Kooperation und persönliche Ver-
antwortung entwickeln. Diese Theorie hat dazu beigetragen, die Rolle von Peers als gleichrangige 
Partner in der Entwicklung von moralischem Verständnis und sozialen Normen zu beleuchten (Pi-
aget und Kesselring 2019). Die sozialkonstruktivistische Perspektive gewann insbesondere ab den 
1980er-Jahren an Bedeutung. Mit dem Ansatz der Childhood Studies wurde die Kindheit als soziale 
Konstruktion betrachtet, die von kulturellen und sozialen Kontexten geprägt ist. Diese Strömung 
betont, dass Kinder nicht nur passive Empfänger von sozialen Normen sind, sondern aktiv an der 
Gestaltung ihrer sozialen Welt mitwirken. Die Rolle der Peers wird somit als entscheidend für die 
Identitätsentwicklung und die soziale Interaktion in der Kindheit und Jugend betrachtet (James et 
al. 2014; Corsaro 1985). Die Forschung zu Peerbeziehungen hat sich zunehmend auf die praktische 
Ausgestaltung dieser sozialen Kontakte konzentriert. Insbesondere die Phase der frühen Kindheit, 
die als von engen Beziehungen zu Erwachsenen geprägt galt, zeigt, dass auch schon Kleinkinder von 
sozialen, kognitiven und emotionalen Herausforderungen profitieren, die mit der Interaktion mit 
Gleichaltrigen einhergehen (Viernickel 2013). Empirische Studien haben gezeigt, dass die Ausein-
andersetzung mit Peers nicht nur für die individuelle Entwicklung, sondern auch für das Lernen 
von Geschlechterrollen und sozialer Identität entscheidend ist (Maschke et al. 2013). In der Schul-
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zeit erfahren Peerbeziehungen eine neue Dimension, in der der Einfluss von Peers auf Lern- und 
Bildungsprozesse zunehmend hervorgehoben wird. Die Schul- und Bildungsforschung hat gezeigt, 
dass Peerkulturen sowohl als Ressource als auch als Risiko für die Sozialisation von Jugendlichen 
betrachtet werden können. Diese duale Sichtweise auf Peers als Unterstützungssysteme und poten-
zielle Quellen für abweichendes Verhalten ist ein entscheidender Aspekt, der der sozialwissenschaft-
lichen Forschung zugrunde liegt (Maschke et al. 2013). In der Betrachtung der sozialen Ungleichheit 
zeigen Studien, dass die Dynamiken innerhalb von Peergroups die Zugehörigkeit und soziale Iden-
tität sowohl stärken als auch gefährden können. Es wird deutlich, dass sowohl Kindheits- als auch 
Jugendforschung wertvolle Impulse für ein tieferes Verständnis dieser Prozesse liefern können. Eine 
Verzahnung der beiden Ansätze könnte zu einer umfassenderen Betrachtung der Aushandlung so-
zialer Ordnung in Peers führen, und dabei das Potenzial für gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
aufzeigen (Steinhoff und Grundmann 2016; Harring et al. 2010). Die Betrachtung der Peerbezie-
hungen in der Kindheit und Jugend zeigt, dass diese sozialen Bindungen eine fundamentale Rolle in 
der Entwicklung junger Menschen spielen. Historisch gewachsen und durch verschiedene Theorien 
und empirische Studien gefestigt, hat sich ein komplexes Bild der Peergroup als entscheidender Be-
standteil des sozialen Konstruktionsprozesses entfaltet. Für die Zukunft der Kindheits- und Jugend-
forschung ist es unerlässlich, diese Erkenntnisse zusammenzuführen und einen interdisziplinären 
Zugang zu fördern, der die Bedeutung von Peers sowohl im analogen als auch im digitalen Kontext 
anerkennt.

3.4.6	 Politisches Feld 

Besonders im politischen Feld ist ein Ungleichgewicht der wirkenden Kräfte erkennbar. Beschlüsse, 
die heute in Parlamenten und Räten getroffen werden, haben häufig langfristige Folgen. Oft trifft 
eine andere Generation die Entscheidungen als jene, die davon betroffen ist, aber nicht mitentschei-
den darf. Diese Beschlüsse beeinflussen daher vor allem die Zukunft derjenigen, die bisher nicht 
beteiligt waren (Schinke 2011). Politik wirkt nicht isoliert, sondern sie interagiert mit verschiedenen 
gesellschaftlichen Aspekten, die das Leben von Kindern direkt betreffen. In diesem Kontext lassen 
sich mehrere Zugänge zur Untersuchung der politischen Dimension in der Kindheit identifizieren. 
Einige davon sollen hier kurz umrissen werden.

Ein entscheidender Zugang zur Politik im Kindesalter ist die Bildungspolitik. Die Art und Weise, 
wie Bildungssysteme gestaltet sind, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklungschancen 
von Kindern. Politische Entscheidungen betreffen etwa die Finanzierung von Schulen, Einführung 
von Bildungsstandards und Schaffung von inklusiven Bildungsangeboten, die alle Kinder unabhän-
gig von ihrer sozialen Herkunft fördern. Die Forschung zeigt, dass ein gerechter Zugang zu quali-
tativ hochwertiger Bildung nicht nur den pädagogischen Erfolg von Kindern verbessert, sondern 
auch deren soziale Integration und persönliche Entwicklung unterstützt (El-Mafaalani 2020; Otto 
und Rauschenbach 2008).
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Ein weiterer wichtiger Zugang zur Diskussion um Politik und Kindheit ist die Sozialpolitik. Ent-
scheidungen über Kindergeld, Elternzeit, Elterngeld und das soziale Netz sind entscheidend für 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Familien. Politische Maßnahmen, die finanzielle 
Unterstützung für einkommensschwache Familien bieten, können dabei helfen, Kinder aus armen 
Verhältnissen zu fördern und ihre Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu sichern. Allerdings 
besteht auch die Gefahr, dass sich Armut über Generationen hinweg reproduziert. Aktuelle For-
schungsergebnisse betonen die Bedeutung von stabilen sozialen Bedingungen für das gesunde Auf-
wachsen und die langfristige Entwicklung von Kindern (Albert et al. 2024; Böllert 2018; Reichwein 
2012).

Gesundheitspolitik spielt ebenfalls eine zentrale Rolle, wenn es um die Lebensphase Kindheit und 
Jugend geht. Der Zugang zu medizinischer Versorgung, präventiven Maßnahmen und psycholo-
gischen Unterstützungssystemen ist entscheidend für das körperliche und seelische Wohlbefinden 
von Kindern und Jugendlichen. Politische Entscheidungen, die die Gesundheitsinfrastruktur stär-
ken und sicherstellen, dass alle Kinder Zugang zu den notwendigen Gesundheitsressourcen haben, 
sind unerlässlich, um ihre Entwicklung zu unterstützen und gesundheitliche Ungleichheiten zu ver-
ringern (WHO 2020; Shonkoff 2001). 

Ein weiterer bedeutender Aspekt in der Diskussion um Politik und Kindheit ist die Partizipation 
von Kindern und Familien an politischen Entscheidungsprozessen. Es wird zunehmend anerkannt, 
dass Kinder die Fähigkeit und das Recht haben, sich aktiv in politische Diskurse einzubringen, die 
sie betreffen. Die Forschung hebt hervor, dass die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in 
politische Prozesse nicht nur deren Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen stärkt, sondern 
auch zu besseren politischen Entscheidungen führt, die die Bedürfnisse junger Menschen berück-
sichtigen (Albert et al. 2024; Liebel 2015). Defizite lassen sich hier weiterhin erkennen, obwohl die 
Kinderrechte längst verfassungsrechtlich abgesichert sind. Diese Rechte sichern die Beteiligung von 
Kindern. Wie bereits in der theoretischen Grundlage deutlich wurde, liegt ein Problem darin, dass 
Erwachsene oft meinen, besser über die Bedarfe und Bedürfnisse von Kindern Bescheid zu wissen 
als diese selbst: Die Bedeutung von Politik für die Kindheit liegt nicht nur in direkten Maßnahmen, 
sondern auch in den Chancen und Begrenzungen, die sie schafft. Durch eine umfassende Betrach-
tung der politischen Dimensionen, die Bildung, Sozialpolitik, Gesundheit und Partizipation um-
fassen, wird deutlich, wie wichtig es ist, die Interessen und Bedürfnisse von Kindern in politischen 
Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen. Eine kinderzentrierte Politik kann dazu beitragen, die 
Entwicklungschancen von Kindern zu fördern und ihnen ein gesundes, unterstützendes Umfeld 
für ihr Aufwachsen zu bieten. Die Frage, inwieweit Kinder Teil des politischen Handelns sind, ist 
in diesem Bericht bisher nicht geklärt worden. Warum also haben Kinder und ihre Meinung so 
wenig Gewicht? Welchen Effekt hat dies auf die Demokratiebildung und die Wahrnehmung und 
Selbstwirksamkeit der Kinder? El-Mafaalani, Kurtenbach und Strohmeyer (Mafaalani et al. 2025) 
zeigen deutlich: In unserer alternden Gesellschaft bilden Kinder eine Minderheit. Es mangelt ihnen 
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an Fürsprecherinnen und Fürsprechern und oft fehlt ihnen die Möglichkeit, ihre Stimme selbst zu 
erheben. Reißberg (Reißberg 2025) macht deutlich, dass Kinder in diesem System zwar eine deut-
lich aktivere Rolle bei der Aneignung der Welt einnehmen, auf der anderen Seite aber ein „wohlwol-
lender Paternalismus“ zu weit gefasst sei und deutlicher Grenzen bedürfe. Janusz Korczak schrieb 
bereits 1921 einen wichtigen Satz: „Die Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind bereits 
welche.“ (Korczak 1997).
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4.	 Strukturelle Einflussfaktoren
Nicht erst seit den Leistungsstudien, bei denen Deutschland sowohl in Bezug auf absolute Leistung 
als auch in Bezug auf Chancengleichheit schlecht abgeschnitten hat (PISA-Schock), hat sich der 
Druck im Bildungssystem erhöht, dass sich die Strukturen nachhaltig zugunsten von mehr Chan-
cengleichheit ändern müssen. Schon in den 1990er Jahre begannen umfassende Verwaltungsrefor-
men, die das System modernisieren sollten. Diese Umorientierung von Politik und Verwaltung wird 
auch als „Neue Steuerung“ (New Public Management) bezeichnet, die auf betriebswirtschaftlichen 
Konzepten beruht (Bogumil 2014). Sie stellt vor allem Ergebnisse, d.h. Outcomes und Outputs in 
den Fokus und passt ihre Arbeitsweisen an diese Zieldimension an (vgl. Böttcher 2002). Zahlreiche 
Einzelmaßnahmen und Monitoring-Instrumente wurden in der Konsequenz der ersten Pisa-Ergeb-
nisse entwickelt (Bogumil und Böttcher 2024). 

Educational Governance

Auch die Frage nach Bildungssteuerung wird in Wissenschaft und Praxis immer wieder thematisiert. 
Die Prozesse im Mehrebenensystem sind Gegenstand der sogenannten „Educational Governance“-
Diskussion, die neben der organisationalen Perspektive gleichberechtigt Bildung und Pädagogik als 
besonderes Aufgabenfeld betont und durch das vorhandene Steuerungswissen im Sinne der Schul-
entwicklung kommt es so zu Innovationen in diesem Feld. Das Potenzial für Educational Governance 
Forschung zeigt sich vor allem in der Schweiz (Maag Merki, Feldhoff) und in Nordrhein-Westfalen, 
unter anderem durch die Begleitung von Schulversuchen wie „Schule und Co.“ und „Selbstständige 
Schule“ und der Schulinspektion. Im Zuge dieser Begleitforschungen war Educational Governance 
besonders zu Beginn der 2000er Jahre ein größerer Forschungsschwerpunkt und die vorhandene 
Literatur bezieht sich überwiegend auf diese Zeit. Hier lässt sich verweisen auf die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler Altrichter, Wissinger, Brüsemeister, Maag Merki, Fend, Berkemeyer, 
Kussau, Dedering, Rolff und die Buchreihe Educational Governance vom Leibniz-Institut für Bil-
dungsforschung und Bildungsinformation (DIPF). In der aktuellen nationalen wie internationalen 
Schulentwicklungsforschung herrscht Konsens darüber, dass nachhaltige Entwicklungsprozesse ne-
ben der Einzelschule das Bildungssystem und seine Unterstützungsstrukturen adressieren müssen. 

Fokussiert werden Bildungsfinanzierung und Personalverteilung auf der einen Seite und – im Sinne 
einer Governanceperspektive – Schulaufsicht, Schulträger, Qualitätsinstitute und Unterstützungs-
systeme in ihrer Verzahnung und im Zusammenspiel mit Schulen unter Berücksichtigung der fach-
bezogenen Unterstützungssysteme, die gezielt systemisch mit in den Blick genommen werden (Cobb 
und Jackson 2021), auf der anderen Seite (vgl. beispielsweise Darling-Hammond 2024; Klopsch und 
Sliwka 2020). 
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Die Forschung zu Educational Governance wird von Maag Merki und Altrichter (2015) wie folgt 
definiert: „ein Forschungsansatz einer interdisziplinären Bildungsforschung, der das Zustandekom-
men, die Aufrechterhaltung und die Transformation sozialer Ordnung und sozialer Leistungen im 
Bildungswesen unter der Perspektive der Handlungskoordination zwischen verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteuren in komplexen Mehrebenensystemen untersucht“ (ebd., S. 399). In ihrem Gut-
achten kommen Bogumil und Böttcher zu dem Schluss, dass gerade die Frage nach der Chancen-
gleichheit nicht im Fokus stehe: „Betrachtet man die Diskussionen zu Educational Governance, fällt 
allerdings auf, dass die Fragen der Steuerung von Chancengleichheit im schulischen Mehrebenen-
system nur am Rande auftauchen“ (Bogumil und Böttcher 2024, S. 23). 

Gutachten der Enquetekommission

Das von der Enquetekommission beauftragte Gutachten (Bogumil und Böttcher 2024) hat diese 
theoretischen Annahmen der Educational Governance aufgenommen und auf Basis ausgewählter 
empirischer Forschung geprüft, ob Erkenntnisse vorliegen, die Analyseansätze und Potenzialent-
wicklung der Bildungssteuerung liefern, die insbesondere zur Erhöhung von herkunftsbedingten 
Bildungschancen beitragen können (siehe auch Böttcher et al. 2022). 

In dem Angebotstext für das Gutachten schreiben die Gutachter Bogumil und Böttcher „Das Schul-
system ist durch zahlreiche vertikale und horizontale Schnittstellen gekennzeichnet. Diese Koope-
rationsstrukturen und die jeweiligen Aufgabenwahrnehmungen der einzelnen Ebenen müssen 
kritisch analysiert werden. Dabei sind möglicherweise angrenzende Politikfelder zu betrachten, 
die Relevanz für die Leistungserbringung des Schulsystems haben“ (vgl. auch El-Mafaalani und 
Strohmeier 2015). 

Folgende Fragen wurden im Gutachten bearbeitet:
•	 Wie ist die Funktionsteilung zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten zu be-

urteilen? Welche Aufgaben haben die verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Meh-
rebenensystem? Welche strukturellen Veränderungsvorschläge können diesbezüglich ge-
macht werden?

•	 Wie kann eine Educational Governance aussehen, welche die vielfältigen und befristeten 
Ressourcen aus Projekten chancengerecht einsetzt? Welche Optimierungsmöglichkeiten 
bestehen hier?

•	 Auf welche Weise kann der Handlungsspielraum der Schulen durch eine deutlich höhere 
Budgethoheit vergrößert werden?

•	 Wie können die Schulleitungen und die Lehrkräfte in ihrer täglichen Arbeit von den üb-
rigen Akteurinnen und Akteure im System in ihrer Arbeit unterstützt werden, um die 
Chancengleichheit zu erhöhen und Innovationskompetenz der Schulen zu unterstützen?
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•	 Wie kann eine Educational Governance in Nordrhein-Westfalen aussehen, welcher es ge-
lingt, auch für die vielen Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Verkehrssprache 
Chancengleichheit zu realisieren?

•	 Folgende Akteurinnen und Akteure und Institutionen wurden im Gutachten untersucht: 
Schulaufsichten, Schulträger, das Landesinstitut, Einzelschulen, Bildungsbüros, Schulent-
wicklungsberatung und weitere. 

Regelmäßige Testungen beziehungsweise die Definition von Bildungsstandards sollen ein Instru-
ment für mehr Chancengleichheit sein, die im Zuge der neuen Steuerungsmodelle auf den Weg 
gebracht wurden. In den letzten Jahren haben sich zudem weitere zentrale bildungspolitische Inst-
rumente zur Herstellung von mehr Chancengleichheit herausgebildet, die zu diesem Zeitpunkt in 
unterschiedlichem Maße bereits umgesetzt oder geplant sind (Rechtsanspruch des Kindes auf Bil-
dung und Betreuung ab der Vollendung des ersten Lebensjahres sowie ab dem ersten Schuljahr auf 
ganztägige Bildung und Betreuung, Förderprogramme von Bund, Land, Stiftungen, Sozialindex). 
Diese Maßnahmen wurden ebenfalls im beauftragten Gutachten untersucht.

Ein weiterer Bereich, in dem Potenzial zur Entwicklung von mehr Chancengleichheit aufgedeckt 
wurde, ist die zielorientierte Unterstützung durch Projekte für Schulen in Risikolagen. Von diesen 
werden einige auch in Nordrhein-Westfalen bereits umgesetzt, wie zum Beispiel Das Projekt “Poten-
ziale entwickeln – Schulen stärken”, um entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse generieren zu 
können (van Ackeren et al. 2021). 

Die bildungspolitische Anlage dieser Programme ermöglicht nicht immer, eine wissenschaftlich 
angemessene Evaluation durchzuführen. Eine solche Anlage empfehlen die Gutachter allerdings 
dringend (Bogumil und Böttcher 2024, S. 67 f.). 

Die von den beiden Gutachtern entwickelten Handlungsvorschläge richten sich auf die Verbesserung 
der Koordination der verschiedenen Ebenen des Schulsystems. Hier wird die Frage aufgegriffen: Wie 
muss das Mehrebenensystem ausgestaltet sein, damit auf Chancengleichheit hin unterstützend ge-
arbeitet wird? Dafür werden Zuständigkeiten, Kompetenzen und Ressourcenausstattung der Akteu-
rinnen und Akteure und Institutionen betrachtet. Dabei können neue Zuständigkeitsverteilungen 
und zusätzliche Koordinationsmaßnahmen zum Tragen kommen. Für ein zielgerichtetes Vorgehen 
ist ein gemeinsames und einheitliches Commitment aller Bildungsakteurinnen und -akteure not-
wendig. Die Funktion der Schulaufsicht und ihre mögliche Neuausrichtung wurden bereits 2016 in 
einem Gutachten untersucht (Bogumil et al. 2016) und die damaligen Erkenntnisse werden in dem 
aktuellen Gutachten wieder aufgegriffen. So konstatieren die Gutachter: „Insgesamt muss der Fokus 
aller Steuerungsmaßnahmen sich stärker auf die Herstellung von Chancengleichheit konzentrieren. 
Das Ziel von Projekten und Maßnahmen zur Reduktion von Bildungsungleichheit sollten dabei die 
Kinder sein, die Mindeststandards verfehlen“ (Bogumil und Böttcher 2024, S. 71). 



74 Strukturelle Einflussfaktoren 

Neben einer Reform der Schulaufsichtsstrukturen werden eine stärkere Einbeziehung von Kommu-
nen in die inneren Schulangelegenheiten, eine bessere Schnittstellenbearbeitung zwischen Schul-
aufsicht und Schulleitungen sowie die stärkere Unterstützung der Schulleitungen empfohlen (ebd.).

Ein zweiter Bereich der Handlungsvorschläge adressiert die Ebene der Einzelschule. Dieser bezieht 
sich einerseits darauf, was Schule tun kann, andererseits darauf, was Schule braucht. Die Einschät-
zungen und Ergebnisse werden in Kapitel 4.2. unter „Autonomie und Normen“ vorgestellt. 

4.1	 Verhältnis von Schulen, Schulträger, Jugendhilfe, 
Bezirksregierung, Schulaufsicht und Behörden zueinander

Fast alle Bildungseinrichtungen befinden sich in öffentlicher Trägerschaft von Bund, Ländern und 
Kommunen (Hepp 2013). Zusätzlich sind zahlreiche Initiativen, Stiftungen oder andere zivilgesell-
schaftliche Akteurinnen und Akteure in der Bildungslandschaft aktiv. 

Das föderale System in Deutschland ist durch das Grundgesetz festgelegt und definiert die ver-
schiedenen Zuständigkeiten. Bildung ist ein öffentliches Gut und Gesamtverantwortung des Staates 
(Artikel 7, Abs. 1 GG). Die Ausgestaltung und Aufsicht übernehmen im föderalen System die Bun-
desländer, der Bund begleitet lediglich. Im System des deutschen Föderalismus verfügen die Län-
der über die Kulturhoheit, d.h. auch die Hoheit über die Bildungspolitik. Den bildungspolitischen 
Entscheidungsprozess bestimmt auf der Landesebene die Exekutive, also das Kultusministerium, in 
Nordrhein-Westfalen das Ministerium für Schule und Bildung (MSB). Die Steuerungsinstrumente 
der Schulpolitik sind die landesspezifischen Schulgesetze, welche die Ziele, Inhalte und Strukturen 
des Schulwesens festlegen. Jedes Bundesland gestaltet seine Bildungspolitik anders und berücksich-
tigt regionale Besonderheiten oder setzt landesspezifische Akzente. Als Vorteil wird häufig der Ide-
enwettbewerb gesehen, während das Auseinanderdriften der Bundesländer als nachteilig betrach-
tet wird. Ein Instrument der Einheitlichkeit stellt dabei die ständige Konferenz der Kultusminister 
(KMK) dar. Die KMK dient der Selbstkoordination der Länder, um die „Einheitlichkeit, Gemein-
samkeit und Vergleichbarkeit im Bildungswesen“ sicherzustellen (Hepp 2013).

In Nordrhein-Westfalen stellt das Ministerium für Schule und Bildung die oberste Schulaufsichts-
behörde dar und stellt für das Bundesland die Schulaufsicht über das gesamte Schulwesen. Inner-
halb des Mehrebenensystems der Aufsicht in diesem Bundesland befinden sich eine Ebene darunter 
die unmittelbaren Aufsichtsbehörden über die Schulen. Dies sind die Bezirksregierungen und die 
staatlichen Schulämter. Die fünf Bezirksregierungen sind die obere Schulaufsichtsbehörde und fun-
gieren als Dienst- und Fachaufsicht über die meisten Schulformen (Realschulen, Gesamtschulen, 
Gymnasien, Sekundarschulen, Berufskollegs, Weiterbildungskollegs, Förderschulen) (Bogumil und 
Böttcher 2024, S. 10). Ergänzend dazu nehmen die staatlichen Schulämter die Dienst- und Fach-
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aufsicht über die Grundschulen und die Fachaufsicht über Hauptschulen und bestimmte Förder-
schulen wahr. Das staatliche Schulamt wird als untere Schulaufsichtsbehörde von den Kreisen und 
kreisfreien Städten getragen (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
2024b).

Die Schulverwaltung in Nordrhein-Westfalen mit einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren ist 
im Gutachten (Bogumil und Böttcher 2024, S. 18) beschrieben:

•	 das MSB mit fünf Abteilungen, elf Gruppen und 57 Referaten,
•	 fünf Bezirksregierungen mit jeweils neun Dezernaten,
•	 das QUALIS Nordrhein-Westfalen,
•	 53 staatliche Schulämter,
•	 53 regionale Bildungsnetzwerke,
•	 53 Kommunale Integrationszentren,
•	 396 Schulträger (kommunale Schulverwaltungsämter),
•	 Schulentwicklungsberatungsangebote sowie
•	 ca. 5.500 Schulleitungen.

„Die Beteiligung einer derart großen Anzahl an Akteurinnen und Akteuren und Behörden (in un-
terschiedlichen Zuständigkeiten) mit vielfältigen überlappenden Kommunikationskanälen zeigt 
auf, wie komplex und verschachtelt die Steuerung der Schulpolitik ist“ (ebd.). 

Für die inneren Schulangelegenheiten sind die Kultusministerien zuständig, d.h. Festlegung von 
Standards und Curricula, Vorgaben für Prüfungen und Abschlüsse, Schulstruktur, Lehrkräfteaus-/-
fortbildung, Auswahl, Zuweisung und Vergütung von Lehrkräften sowie Beschaffung und Finanzie-
rung von Lehrmitteln/-materialien (für Lehrkräfte).

Die Schulträger, d.h. bei öffentlichen Schulen die Kommunen, sind für die äußeren Schulangele-
genheiten zuständig. Dazu zählen alle organisatorischen Rahmenbedingungen: Schulstandorte und 
Schularten, Gebäude, Infrastruktur, Ausstattung mit Lernmitteln und-materialien (inklusive digita-
ler Medien), Auswahl, Einstellung, Vergütung des nicht-lehrenden Personals, Sachkosten und Be-
förderung der Schülerinnen und Schüler (Dohmen und Füssel 2024, S. 7). 

All diese Ebenen und Behörden agieren nach formalen Zuständigkeiten sowie nach institutionell 
geprägten Selbstverständnissen. Aus beiden Perspektiven ergeben sich nicht selbstverständlich ge-
teilte Zielstellungen zu mehr Chancengleichheit. Gemeinsame Überzeugungen und Zielstellungen 
könnten maßgeblich dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in der Bil-
dungskette unterstützt und von vorhandenen Bildungsangeboten erreicht werden. Eine Optimie-
rung dieser Prozesse und Zuständigkeiten könnte die Chancengleichheit systematisch erhöhen (Bo-
gumil und Böttcher 2024). 
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Dementsprechend sind Gelingensbedingungen für eine auf Chancengleichheit ausgerichtete Ko-
operation seitens der Lehrerinnen und Lehrer, Schulträger, Kultusministerien und weiterer Akteu-
rinnen und Akteure zu beachten beziehungsweise herzustellen. Denn oftmals arbeiten die Akteu-
rinnen und Akteure unkoordiniert nach verschiedenen Zuständigkeiten nebeneinanderher, sodass 
das Potenzial für bessere Verzahnung, Transparenz und mehr Chancengleichheit nicht ausgeschöpft 
wird. Aus den Interviews einer Schulleitungsstudie (Fichtner et al. 2023) geht hervor, dass sich bei-
spielsweise Schulleitungen von ihren Schulträgern entsprechend häufiger in ihren – vor allem digita-
len und baulichen – Schulentwicklungsprojekten ausgebremst fühlen, da ihrem Veränderungswillen 
bürokratische Vorgaben gegenüberstehen. Klar ist aber auch, dass zielgerichtete Schulentwicklungs-
prozesse einen bedeutenden Meilenstein zugunsten von mehr Chancengleichheit bedeuten.

Laut der Forsa-Studie im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung (2023a) geben vier von zehn 
Schulleitungen (38 Prozent) an, dass die Bedarfe der Schule überhaupt nicht oder eher nicht regel-
mäßig erhoben werden. Hier stellt sich auch die Frage der unklaren Zuständigkeiten. Im Bereich der 
Fortbildungen für Lehrkräfte gibt es beispielsweise eine Verantwortungsdiffusion zwischen Kom-
petenzteams, Bezirksregierungen, Schulleitungen und dem MSB. Die über Jahrzehnte gewachse-
ne Fortbildungslandschaft hat sich zu einem unübersichtlichen und nur schwer systematisch zu 
steuerndem Konstrukt entwickelt. Der umfangreiche Reformansatz der Landesregierung mit dem 
6-Punkte-Plan (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) versucht, 
genau hier anzusetzen. Die Bertelsmann Stiftung (2023) konstatiert darüber hinaus eine nicht ziel-
führende Komplexität des Mehrebenensystems:

„Schließlich behindert die Struktur des Bildungssystems selbst Anpassungen und Reformen. Die 
unsystematische Verflechtung der politischen Ebenen erfordert komplexe Abstimmungen, sowohl 
zwischen Bund, Ländern, Kommunen und den jeweils beteiligten Ressorts, als auch mit den Trä-
gern. Wohin das führt, zeigen zum Beispiel die zähe Umsetzung des Digitalpakts, der schleppende 
Ausbau des Ganztagsangebots für Grundschulkinder, die stagnierende Inklusion oder das Fehlen 
bundesweiter Qualitätsstandards in vielen Bereichen. Gefragt ist eine neue Kultur der Bildungszu-
sammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, wie sie der Koalitionsvertrag in Aussicht 
gestellt hat.“ 

Ein Gutachten zur Frage nach den Strukturen und Aufgabenverteilungen zwischen unterer und 
oberer Schulaufsicht in Nordrhein-Westfalen (Bogumil et al. 2016) im Auftrag des Finanzministeri-
ums spricht vor allem grundsätzliche Zielkonflikte an:

„Ein Problem entsteht aus den grundsätzlichen Zielkonflikten zwischen diesen Bewertungsmaß-
stäben und dem Fehlen eines überwölbenden Rationalitätskriteriums. So stehen Wirtschaftlichkeit 
und bestmögliche Aufgabenerfüllung in einem steten Widerstreit, aber auch zwischen den anderen 
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Dimensionen existieren latente Zielkonflikte. Dennoch muss versucht werden, diese Kriterien, so-
weit wie möglich, gemeinsam zu optimieren.“ (ebd. S. 7 f.)

Ein Ergebnis des Gutachtens von 2016 sind verschiedene Modellvorschläge, um die Schulaufsichten 
neu zu organisieren. 

In den Beiträgen der sachverständigen Mitglieder der Enquetekommission wurden zusätzlich fol-
gende Aspekte genannt: Prof. Dr. El-Mafaalani bringt eine kommunenübergreifende Verteilung von 
Schülerinnen und Schülern ins Spiel. Gerade sei es gelebte Praxis, dass die Verwaltung die Schulplät-
ze auffüllt, die vorhanden sind. Berücksichtigt werden dabei gerade nicht die, die für die individuelle 
Situation der Kinder empfohlen werden. Dieser vermeintliche Sachzwang der kommunalen Schul-
platzvergabe verstärke Bildungsungleichheit. Sonja Köpke verwies auf das Potenzial agiler Arbeits-
methoden in Schule. Agilität und Transformationskompetenz in Schule, Politik und Verwaltung zu 
stärken, ist auch eine Forderung der Grundschule am Dichterviertel. Auch die Heliosschule in Köln 
wünscht sich mehr Möglichkeiten für agileres Arbeiten. Eine interessante Perspektive kann eine 
der Universität angegliederte Schule, wie die Helioschule in Köln oder die Laborschule in Bielefeld, 
sein. Die Heliosschule in Köln sorgt unter anderem über die Anbindung an die Ausbildungsregion 
Köln für den Innovationstransfer, zudem setzt sie ein sehr innovatives pädagogisches Konzept um 
(https://heliosschule.de/konzeptinhalt/). 

4.2	 Autonomie und Normen

In diesem Kapitel geht es um die Frage der Autonomie von Schule im Spannungsfeld gesetzlicher 
Normen und der Erwartung an Schule. Tillmann (2020) trifft hier eine entscheidende und für die 
Ergebnisse dieses Kapitels wesentliche Aussage: „Was ist gemeint, wenn in der schulpolitischen Dis-
kussion von der ‚größeren Selbstständigkeit‘ der Einzelschule die Rede ist? Gern wird hier auch der 
Begriff der ‚Autonomie‘ verwandt, obwohl dieser Begriff irreführend ist, denn eine Schule – zumal 
im staatlichen Schulsystem – kann nicht ‚autonom‘ werden. Aber ihre Abhängigkeit von staatlichen 
Vorgaben und von zentralen Regelungsmechanismen kann erheblich reduziert werden” (Tillmann 
2020, S. 1149). Tillmann führt weiter aus, dass diese größere Selbstständigkeit in drei zentralen Fel-
dern der Schule vollzogen wird: durch mehr Gestaltungsspielraum der Einzelschule für 

a)	 pädagogische Arbeit, 
b)	 pädagogisches Personal und 
c)	 der Schule zugewiesene Finanzmittel. 

Wie dies in Nordrhein-Westfalen gestaltet wird und werden kann, gehört zur zentralen Perspekti-
vierung der Enquetekommission.
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Schulen in Nordrhein-Westfalen haben Entscheidungsspielräume in bestimmten Bereichen, ins-
besondere in Bezug auf pädagogische Entscheidungen und Organisationsstrukturen (zum Beispiel 
Stundenpläne und Schulzeitmodelle). Diese Entscheidungsspielräume werden durch das Schulge-
setz des Landes sowie durch Richtlinien und Vorgaben der Schulbehörden definiert. Schulen haben 
die Möglichkeit, eigene pädagogische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Diese können sich 
auf Lehrmethoden, Unterrichtsinhalte und außerschulische Aktivitäten beziehen (SchulG § 3 (Fn 
37)). Die Entscheidungsspielräume werden häufig innerhalb der Abstimmung mit der Schulaufsicht 
gewährt und sind teilweise zustimmungspflichtig.

In Nordrhein-Westfalen gibt es kein einheitliches oder systematisches Fortbildungssystem, welches 
die Qualität der Angebote sicherstellt und die Zielstellungen schulischer Fortbildungen beeinflusst. 
Schulen haben große Entscheidungsspielräume hinsichtlich der Gestaltung von Personalentwick-
lung und -fortbildung und müssen diese nicht auf ihre Schulentwicklungsziele ausrichten. Es be-
steht eine Fortbildungspflicht für verbeamtete Lehrkräfte, die aber nicht nachgehalten wird.

Schulen können seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen ihr Personal unter Beachtung des Be-
amtenrechts selbst auswählen, was die Personalsituation zuungunsten von Schulen und Schulfor-
men in herausfordernden Lagen verstärken kann. 

Bei der Nutzung vorhandener Entscheidungsspielräume für gelingende Schulentwicklungsprozesse 
agieren Schulen unterschiedlich zielgerichtet und innovativ (Bogumil und Böttcher 2024, S. 26). 
Schulen, die im Rahmen von auswärtigen Sitzungen besucht wurden, betonen dabei sowohl die 
hohe Bedeutung dieser Entscheidungsspielräume wie auch die Bedeutung der Unterstützung durch 
die Schulaufsicht. Die Notwendigkeit einer auf Chancengleichheit ausgerichteten Kooperation im 
Mehrebenensystem wird hier einmal mehr betont. 

Eine bundesweite Umfrage der Deutschen Telekom Stiftung (forsa 2023a) zum Thema Bildungs-
steuerung befragt Schulleitungen nach der Beurteilung des eigenen Gestaltungsspielraums. Auf ei-
ner Skala von eins (kaum vorhanden) bis sieben (maximal/umfassend vorhanden) beziffern Schul-
leitungen ihren Gestaltungsspielraum mit einer 5,0. Dabei bewerten ältere Schulleitungen ab 60 
Jahren ihren Gestaltungsspielraum tendenziell etwas größer. Dies deutet darauf hin, dass Erfahrung 
ein positiver Faktor für den Umgang mit beziehungsweise das Erkennen von Gestaltungsspielraum 
ist. Dass Schulleitungsarbeit ein Arbeiten in „Grauzonen“ erfordert, bestätigen mehr als die Hälfte 
der Schulleitungen (insgesamt 61 Prozent, davon eher 34 Prozent und sehr 27 Prozent). Auch wenn 
unklar ist, was „Grauzonen“ in diesem Kontext spezifisch meinen, legt dies Verbesserungspotenzial 
nahe, so dass Regelungen konsensual überarbeitet beziehungsweise geschaffen werden sollten.

Auch empirisch gibt es Evidenz, dass sich die Schulen (auch in Nordrhein-Westfalen) mehr Hand-
lungsspielräume wünschen. Laut einer Schulleitungsstudie finden 76 Prozent der Schulleitungen, 
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dass die Abstimmungsprozesse im Bildungsbereich durch die verschiedenen Zuständigkeiten von 
Schulbehörde (innere Schulangelegenheiten) und Schulträger (äußere Schulangelegenheiten) müh-
selig seien (Fichtner et al. 2023). Sie können daher ihrer eigentlichen Verantwortung (Führung, 
Schulentwicklung, Erfassen der Bedarfe des Kollegiums usw.) nicht in vollem Umfang nachkom-
men. Dies belegt auch die Befragung durch die Wübben Stiftung Bildung (Schulleitungsmonitor) an 
allgemeinbildenden Schulen im Herbst 2022. Auch die bereits zitierte Schulleitungsstudie (Fichtner 
et al. 2023) zeigt eindeutige Befunde: 91 Prozent der Schulleitungen finden, dass die Befugnisse zur 
Ausgestaltung der schulischen Bildung auf der Einzelschulebene liegen sollten (ebd., S. 71). Zugleich 
sind Schulleitungen in hierarchisch komplex organisierte Strukturen eingebunden, welche durch 
die inneren und äußeren Schulangelegenheiten maßgeblich beeinflusst werden. Damit muss das 
Zusammenspiel zwischen pädagogischen Zielstellungen der Einzelschule und landesweiten Kon-
textbedingungen für alle Schulen im Sinne der Chancengleichheit gut abgestimmt werden.

Im Zuge der bereits erwähnten Verwaltungsmodernisierung im Sinne des Neuen Steuerungsmo-
dells (Bogumil 2014) wurde auch die größere pädagogische Selbstständigkeit der Einzelschule dis-
kutiert. Ziele waren eine Steigerung von Effektivität und Effizienz, Stärkung der Mitarbeitenden, 
Abflachung von Hierarchie sowie Dezentralisierung (Bogumil und Böttcher 2024, S. 22). Auch in 
der Educational Governance Debatte wurde weniger das Gesamtsystem in den Blick genommen, 
sondern viel mehr die Einzelschule (ebd., S. 23). Dahinter steht das Konzept der „Lernenden Schule“ 
(ebd., S. 24), welche im Sinne einer lernenden Organisation den Fokus auf Schulentwicklung legt. 
Damit dieses im Mehrebenensystem Schule mit seinen zahlreichen Akteurinnen und Akteuren und 
teilweise unklaren Zuständigkeiten die erhoffte Wirkung entfalten kann, ist eine sinnvolle Kontext-
steuerung erforderlich. Neben der größeren Entscheidungsbefugnis wird eine zentrale, begleitende 
Unterstützung als notwendig erachtet: „Im Fall der Schule wäre es zum Beispiel die Sichtung ge-
prüfter Unterrichtsmaterialien, Erläuterung bildungsrelevanter Daten aus dem Sozialraum, Listen 
geprüfter Fortbildungsangebote für spezifische Probleme, Sichtung relevanter wissenschaftlicher 
Befunde, die Vorauswahl geeigneter Raumausstattung, einfache Formblätter und rechtssichere Ver-
tragsvorlagen. Die Zentrale muss sich aber auch trotz der Freigabe von Entscheidungsrechten die 
Möglichkeiten erhalten oder schaffen, im Fall strategischer Entscheidungen die Kontrolle zu behal-
ten“ (ebd., S. 25). 

Vorschläge zu einer Reform des Bildungssystems in Nordrhein-Westfalen liegen vor. So ist beispiels-
weise das Policy Paper „Schulsteuerung neu denken: Schulautonomie als Basis für eine Reform der 
inneren und äußeren Schulangelegenheiten“ zu nennen (Dohmen und Füssel 2024). Darin fordern 
die Autoren eine Reform der Zuständigkeiten und mehr Schulautonomie durch ein sogenanntes 
„Schulfreiheitsgesetz“. Auch das Gutachten von Bogumil et al. (2016) schlägt eine Vereinfachung 
der Strukturen in Richtung einer operativen Schulaufsicht für alle Schulformen der Region (mit 
Ausnahme der Berufskollegs) unter Abschaffung der unteren Schulaufsicht vor. Tillmann (2011) ar-
beitet heraus, dass der Ansatz einer neuen Steuerung im Schulsystem sich durch eine Rückkehr der 
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Systemebene in der Schulpolitik zeige, dies besonders durch eine Konvergenz vormals getrennter 
wissenschaftlicher als auch gestalterischer Ansätze der Schulqualität und Schuleffektivität in einem 
neuen umfassenden Steuerungsmodell (Tillmann 2011). 

Beim Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung in Hamburg betonten die Akteu-
rinnen und Akteure vor Ort, dass Schul- und Bildungsreformen häufig an fehlender Koordinierung 
und Kohärenz im System scheitern. Daher hat der Stadtstaat sich bereits vor langer Zeit auf den 
Weg gemacht und sein Bildungssystem und vor allem seine Bildungssteuerung über zehn Jahre um-
strukturiert. In Hamburg haben die Schulen eine große Eigenverantwortung und viele Freiheiten, 
welche mit einer verbindlichen Rechenschaftspflicht und Datensteuerung in Bezug auf die Zieler-
füllung einhergeht. Die Umwandlung von Sach- in Personalmittel und umgekehrt ist grundsätzlich 
möglich; auch haben Schulen die Freiheit, Erzieherinnen und Erzieher statt Lehrkräfte einzustellen. 
Auch in Nordrhein-Westfalen haben Schulen mittlerweile weitere Möglichkeiten erhalten wie bei-
spielsweise die Besetzung freier, unbesetzter Lehrerstellen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit anderen beruflichen Professionen. Darüber hinaus entlasten 1.500 Alltagshelferinnen und -hel-
fer die Lehrkräfte im schulischen Alltag (Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2024).

Ein entscheidender Faktor ist die regelmäßige ebenenübergreifende Kommunikation zwischen 
Schule und Schulaufsicht sowie zwischen allen institutionellen Akteurinnen und Akteuren, bei de-
nen verbindliche Zielstellungen datenbasiert besprochen werden. Referenz- und Orientierungsrah-
men sind für diesen Prozess wichtig, weil sie eine normative Grundlage für den Diskurs über gute 
Schule legen. Dieser Paradigmenwechsel wurde durch regierungsunabhängige Kontinuität über 
Jahrzehnte umgesetzt. 

In Bezug auf Chancengleichheit ist in Hamburg die konsequente Ressourcenzuweisung entspre-
chend dem Sozialindex ein wichtiger Aspekt. Der Grundbedarf der Schule und die Anzahl der 
Lehrerstellen, welche die Schulen bekommen, richten sich nach dem Sozialindex.

Bei den auswärtigen Sitzungen in Schulen in Nordrhein-Westfalen wurde deutlich, dass diese sehr 
unterschiedlich mit ihren Gestaltungsspielräumen umgehen. Mehr Autonomie wurde unter ande-
rem wie folgt gefordert:

Schulen benötigen mehr Autonomie…
•	 … in allen wesentlichen Fragen der Steuerung und Verwaltung und entsprechendes Personal: 

Ein ineffizientes Steuerungssystem behindere Autonomie, schnelle und problemadäquate 
Entscheidungen und erfordere erhöhten Aufwand in den Bereichen Leitung und Verwal-
tung. 

•	 … in didaktischen-pädagogischen Fragen: z. B. Stundentafel, Leistungsbewertung, Zu-
schnitt der Lerngruppen.



 81Strukturelle Einflussfaktoren 

•	 … bei der Personalbewirtschaftung: Stellenzuweisung und Stellenspezifikation erfolge 
durch Schulaufsicht, kein eigenes Budget für befristete Verträge, keine finanzielle Kom-
pensation bei nicht besetzten Stellen.

•	 … bei der Personalentwicklung: die Abhängigkeit von den Entscheidungen der Behörde 
müsse abgebaut werden (zum Beispiel Zeitpunkt der Zuweisung und der Ausschreibung 
von Beförderungsstellen, Beteiligung der Schule bei der Besetzung von Leitungsstellen, 
Abbau beamtenrechtlicher Hürden (zum Beispiel Verbot von Sprungbeförderungen)).

Die zahlreichen Schulbesuche der Enquetekommission haben immer wieder gezeigt, dass sich Schu-
len mehr Gestaltungsspielraum wünschen beziehungsweise dass Schulen von einer weitreichenden 
Autonomie (siehe Hamburg) profitieren können. Besonders erfolgreiche und agil agierende Schu-
len zeigen, wie sie den Gestaltungsspielraum für sich nutzen. Trotzdem fühlen sich viele Schulen 
insbesondere durch zu enge Vorschriften in ihren pädagogischen Entwicklungen (zum Beispiel zur 
Profilbildung) begrenzt und könnten von mehr Budgetfreiheit profitieren. Zugleich sollte der hohe 
schulinterne Verwaltungsaufwand begrenzt werden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass mit mehr Ei-
genverantwortung der bürokratische Mehraufwand für die Schule steigt. 

In dem Gutachten (Bogumil und Böttcher 2024, S. 59ff.) wird betont, dass sich der Gestaltungs-
spielraum der Einzelschule und eine zentrale Steuerung gegenseitig ergänzen müssen, damit „ein 
transparentes und auf vergleichbaren Bedingungen beruhendes Schulsystem” gesichert werden 
kann. „Deshalb,” so die Autoren des Gutachtens, ”schlagen wir für solche Projekte eine klar „be-
grenzte Autonomie“ vor. „Diese Begrenzung der Entscheidungsfreiheit sollte also zumindest für 
die Programme gelten, die darauf zielen, Schulen in schwieriger Lage mit zusätzlichen Mitteln zu 
unterstützen und Bildungsrückstände sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler 
auszugleichen.“ (ebd., S. 60). Sicherzustellen ist, dass diese Gelder auch klar benachteiligten Schü-
lerinnen und Schülern zugutekommen, während den Schulen bei der konkreten Umsetzung der 
Förderungen Spielraum eingeräumt wird. 

Die Umsetzung von bildungspolitischen Entscheidungen wird, so die Diagnose im Gutachten, durch 
die zahlreichen Akteurinnen und Akteure, Verflechtungen, unterschiedlichen Selbstverständnisse 
und auch eine gewisse Verantwortungsdiffusion erschwert. Dedering und Tillmann (2013) haben 
mit ihrer explorativen Studie zu externer Schulentwicklungsberatung drei zentrale Felder herausge-
arbeitet, in denen sich Effekte durch die Beratung erkennen lassen könnten: 

a)	konkrete Handlungsempfehlungen und Organisationsveränderungen, 
b)	Einstellung und Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern, 
c)	Einstellung und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern. 

Die untersuchten Schulen in dem genannten Projekt haben sich durch einen hohen Grad an Selbst-
ständigkeit ausgezeichnet. Greift man an dieser Stelle die theoretische Grundannahme Pierre Bour-
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dieus wieder auf, so ist die größere Selbstständigkeit der Schulen, sofern die Einstellung der Akteu-
rinnen und Akteure ihr gegenüber positiv ist, eine Möglichkeit, Echokammern für die Schülerinnen 
und Schüler zu durchbrechen, da diese Schulen sich stärker dem Lebensweltbezug der Akteurinnen 
und Akteure widmen können. Dies ist auch eine Handlungsempfehlung aus der Studie „Chancen 
schaffen“ der Wübben Stiftung Bildung (2023): „Wir benötigen zusätzliche Mittel und erweiterte 
Möglichkeiten, um unsere Schule adressatengerecht zu gestalten. Unsere Schülerinnen und Schüler 
benötigen außerdem zwingend verlässliche Bezugspersonen, viel mehr Zeit zum Lernen, kleinere 
Gruppen, Anregungen für die Entdeckung von Interessen und Talenten und Unterstützung bei der 
Selbstorganisation und der Lebensplanung.“ (ebd., S. 14)

Die Komplexität dieser Herausforderung fordert zu einem Reformprozess auf, der auf Legislaturpe-
rioden überdauernden Neustrukturierungen im politischen Konsens beruht. 

4.3	 Schulformen und ihre Bedeutung für den Lernerfolg

Ein Blick in die Statistik von IT.NRW und auf die Internetseiten des MSB zu den verschiedenen 
Schulformen in Nordrhein-Westfahlen zeigt ein sehr verzweigtes Bild der verschiedenen Optio-
nen in der Sekundarstufe I und II. Dieses verzweigte System ist das Ergebnis der Bildungspolitik 
in Nordrhein-Westfalen und hat sich unter verschiedenen Regierungskonstellationen sowie der 
Präferenz von Eltern, die gewisse Schulformen vorziehen, entwickelt. Die amtliche Statistik zu den 
aktuellen Zahlen zeigt, dass insgesamt 1.993.035 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2023/24 
allgemeinbildende Schulen in Nordrhein-Westfalen besucht haben.  
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Schulen, Klassen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 2024/25 
nach Schulformen (5er-Rundung) 

Schulform1) Schulen Klassen 2) Schüler/-innen Lehrkräf-
te3)

insgesamt weiblich männlich darunter Ausländer/-innen

zusam-
men

weiblich männlich

Grundschule  2 807  30 100  723 470  358 620  364 850  134 580  67 165  67 415  61 350

Hauptschule  159  2 320  48 420  20 995  27 425  22 250  9 570  12 685  5 945

Volksschule  1  10  175  90  85  5  5  5  10

Förderschule Grund-/
Hauptschule

 484  7 840  89 300  29 900  59 400  19 110  6 425  12 685  20 020

Förderschule Realschule/
Gymnasium

 2  30  390  165  225  50  35  20  115

Realschule  368  7 465  199 610  96 090  103 520  39 760  19 515  20 245  15 905

PRIMUS-Schule  5  125  2 900  1 425  1 475  675  345  330  335

Sekundarschule  111  2 230  53 545  24 385  29 160  12 025  5 570  6 455  5 995

Gesamtschule  375  10 870  355 705  175 745  179 960  72 970  36 050  36 920  36 150

Freie Waldorfschule  56  835  19 270  10 080  9 195  695  390  300  2 045

Gymnasium  627  14 330  507 100  266 105  240 995  45 940  24 570  21 370  45 225

Weiterbildungskolleg  37 –  13 895  6 820  7 075  6 360  3 155  3 205  1 150

Allgemeinbildende Schulen  5 032  76 150  2 013 785  990 415  1 023 370  354 425  172 795  181 630  194 255

Berufliche Schulen  375  26 520  503 210  205 525  297 685  86 630  36 095  50 535  27 710

Schulformen insgesamt  5 407  102 670  2 516 995  1 195 940  1 321 055  441 055  208 890  232 165  221 965

1) Nach dem Schulformkonzept

2) Ohne Semester an Weiterbildungskollegs sowie ohne Einführungsphase und Qualifikationsphase 1 und 2 der Sekundarstufe II, da hier keine 
Klassenstrukturen vorliegen.

3) Nach dem Stammschulkonzept; einschließlich Schulverwaltungsassistenz

Bitte beachten Sie die Informationen, die unter Methodik (Alle Informationen zur Methodik) zur Verfügung stehen: 

https://statistik.nrw/gesellschaft-und-staat/bildung-und-kultur/schulen/21111-21121-schulen-klassen-schuelerinnen-schueler-und-lehrkraefte-an-
allgemeinbildenden-und-beruflichen-schulen-nach-schulformen

© IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, 2025. Dieses Werk ist lizenziert unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0.

Tabelle 1:	 Schulen, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zum Schuljahr 2024/25 in NRW nach IT NRW

https://statistik.nrw/gesellschaft-und-staat/bildung-und-kultur/schulen/21111-21121-schulen-klassen-schuelerinnen-schueler-und-lehrkraefte-an-allgemeinbildenden-und-beruflichen-schulen-nach-schulformen
https://statistik.nrw/gesellschaft-und-staat/bildung-und-kultur/schulen/21111-21121-schulen-klassen-schuelerinnen-schueler-und-lehrkraefte-an-allgemeinbildenden-und-beruflichen-schulen-nach-schulformen
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Diese Schülerinnen und Schüler und die entsprechenden Lehrkräfte verteilen sich auf folgende 
Schulformen:
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Abbildung 2:	 Schulformen der Sekundarstufe I und ihre Zugänge aus der Primarstufe (eigene Darstellung nach Daten von IT.NRW und MSB) 

Diese Übersicht macht deutlich, dass die Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten in Nordrhein-Westfa-
len aus dem dreigliedrigen System bestehend aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium heute 
ein System der Vielzahl hat werden lassen. Diese Glieder können in sich auf kommunaler Ebene 
wieder völlig unterschiedlich ausgeprägt sein. Sowohl Gemeinschaftsschulen als aus Sekundarschu-
len können in der kommunalen und regionalen Schulentwicklungsplanung unterschiedliche Aus-
prägungen haben (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen). 

Um die Entstehung der unterschiedlichen Schulformen nachvollziehen zu können, soll nun ein 
Blick in die bildungspolitischen Entscheidungen seit der Gründung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen geworfen werden.  

4.3.1	 Allgemeinbildende Schulen  

Der Wiederaufbau des Schulsystems in NRW nach 1945 orientierte sich vor allem an der Zeit der 
Weimarer Republik. So war das pädagogische Ideal geprägt vom Neuhumanismus und der Reform-
pädagogik (Lundgreen 1980). Wiederaufbau und Veränderungen im Schulwesen vollzogen sich in 
Westdeutschland in föderalistischer Tradition. Das bedeutet, dass ein gemeinsamer, bundesdeut-
scher Rahmen 1955 durch das Düsseldorfer „Abkommen der Länder zur Vereinheitlichung auf dem 
Gebiet des Schulwesens“7 gesetzt wurde. Die regelmäßigen Zusammenkünfte der Kultusminister-
konferenz (KMK) bestätigten den Aufbau einheitlicher Schulstrukturen. 1957 legte die KMK eine 
einheitliche Sprachenfolge an den Gymnasien fest, 1961 beschloss sie den Wegfall der Aufnahme-

7	 Abgedruckt im Anhang zum baden-württembergischen „Gesetz betr. das Abkommen zwischen den Ländern 
der Bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens“ vom 25. Juli 1955, Gesetzblatt 
Baden-Württemberg 1955 Nr. 13, S. 115–117
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prüfung für die Sexta und 1964 plante sie im Hamburger Abkommen die Auflösung der Volksschu-
le. Eine letzte Volksschule besteht in Nordrhein-Westfalen allerdings bis heute.  

Erst im Strukturplan der Bildungskommission des Bildungsrates8 aus dem Jahre 1970 wurde eine 
explizit wissenschaftsorientierte Bildung für alle Heranwachsenden gefordert und damit auch eine 
Änderung der Bildungsziele der Mädchen.  

Die Gründe für diese in den 1960er Jahren einsetzende und alle westlichen Bundesländer ergrei-
fende Bildungsexpansion waren zum einen in der wachsenden Demokratisierung begründet, zum 
anderen lässt sie sich als Reaktion auf den einsetzenden Kalten Krieg und den Sputnik-Schock von 
1957 interpretieren (Radtke 2003). Als die Gesamtkultusministerkonferenz 1964 den Ruf nach Re-
formen aufnahm, formulierte sie als langfristige Ziele der Bildungsreform in Deutschland: 

(a) Anhebung des gesamten Ausbildungsniveaus, 
(b) Erhöhung der Anzahl gehobener Abschlüsse, 
(c) Ausbildung des Einzelnen bis zum höchsten Maß seiner Leistungsfähigkeit, 
(d) Verstärkung der Durchlässigkeit der bestehenden Schulstrukturen sowie 
(e) die Errichtung neuer, weiterführender Schulformen. 

Alle Schulstufen sollten reformiert und neue Schultypen wie die Fachoberschulen und Hochschulen 
für angewandte Wissenschaft geschaffen werden (KMK 1964). Neben dieser bundesweiten Einigung 
kam es in Nordrhein-Westfalen mit der neugewählten sozial-liberalen Landesregierung zu Maßnah-
men einer politischen Neuorientierung in der Bildungspolitik. 1968 kam es durch die Volksschulre-
form zur Trennung in Grund- und Hauptschulen und zur Schließung etlicher kleiner Landschulen. 
Unter den neu entstehenden Hauptschulen blieben zunächst noch einige (wenige) konfessionell, 
die meisten jedoch wurden bereits als Gemeinschaftsschulen geführt (GV 1968 10). In den folgen-
den Jahren ließ das Interesse an religiöser Schulerziehung deutlich nach. 1969 wurde das neunte 
Schuljahr, kurz darauf das zehnte Schuljahr, obligatorisch eingeführt. Zwischen 1971 und 1973 fand 
die Reform der gymnasialen Oberstufe statt: Kursunterricht löste den Klassenverband als Vorberei-
tung auf universitäres Lernen ab. Zudem führten die meisten Gymnasien in den 1970er Jahren die 
Koedukation ein und ab 1975 die Fünftagewoche. Mit der Einführung der Gesamtschulen in den 
1970er Jahren wuchs das dreigliedrige Schulsystem auf ein viergliedriges. An den Gesamtschulen 
sollten die Kinder und Jugendlichen nun gemeinsam Lernen und Leben. Sie war als die Schule für 
alle gedacht und sollte so im gegliederten System mit Hauptschule, Realschule, Gymnasien und Son-
derschulen einen Schulversuch für alle Kinder darstellen (Kultusministerkonferenz 2025). 

8	 Der Bildungsrat fungierte als eine Art Think Tank in den Jahren 1965 bis 1975. Er löste den 1953 gegründeten 
„Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen“ ab.
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In der 200. Sitzung der KMK im Jahr 1980 wurde ein Richtungsentscheid getroffen: „So müssten 
die Bildungsinhalte in den Schulen stärker in den Mittelpunkt gestellt, der Erziehungsaufgabe ein 
breiterer Raum gegeben und neben den breiten Chancen auch für alle besonderen Begabungen an-
gemessene Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden.“ (Kultusministerkonferenz 2025)

Eine Einigung über die bislang als Schulversuch geführte Gesamtschule wurde nicht erzielt. Einige 
Länder hatten diese bereits zur Regelschule gemacht. Den Rahmenvertrag zur Übernahme als Re-
gelschule schloss die KMK aber erst 1982. Die Gesamtschule wurde als zusätzliche Regelschulform 
eingeführt und ergänzt seither das bestehende Angebot von Hauptschule, Realschule und Gymna-
sium. Sie bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, innerhalb einer Schule verschiedene 
Bildungsabschlüsse zu erlangen und stellt somit eine Alternative zu den traditionellen Schulformen 
dar. Die Abschlüsse an den Gesamtschulen wurden durch den Rahmenvertrag gegenseitig aner-
kannt. Geboren war damit das viergliedrige Schulsystem mit einem Elternrecht auf Wahl einer Ge-
samtschule. Fast alle Bundesländer – abgesehen von Bayern und Baden-Württemberg – stellten in 
den 1980er und 1990er Jahren auf dieses viergliedrige Schulsystem um. Der Gesamtschulanteil lag je 
nach Bundesland zwischen 9,5 Prozent (Nordrhein-Westfalen) und 27,1 Prozent (Berlin) des Jahr-
gangs, blieb also gegenüber dem gegliederten Schulsystem deutlich in der Minderheit. 

Im Jahr 2005 wurde das Gymnasium in Nordrhein-Westfalen von einem neun- auf einen achtjäh-
rigen Bildungsgang (G8) umgestellt, was 2013 zu den ersten G8-Absolventinnen und -Absolventen 
führte. Die Sekundarstufe I wurde auf fünf Jahre verkürzt, während die Oberstufe weiterhin drei 
Jahre umfasst. 2017 wurde die Rückkehr zum G9-Modell eingeleitet, sodass es künftig wieder eine 
zehnte Klasse am Ende der Sekundarstufe I geben wird. Allerdings durften die Schulen über diese 
Umstellung entscheiden, drei Schulen in Nordrhein-Westfalen sind weiterhin G8-Gymnasien9.  

Während die meisten Bundesländer mit dem viergliedrigen System in den 2010er Jahren auf eine 
Zweisäuligkeit10 setzten (beispielsweise Hamburg, Bremen) oder eine Zweigliedrigkeit11 wie in den 
meisten ostdeutschen Ländern, entschied sich Nordrhein-Westfalen dafür, weitere Schulformen 
in der Säuligkeit einzuführen und so zu einem Bundesland der Vielsäuligkeit zu werden. Ab 2010 
wurden Gemeinschaftsschulen und ab 2011 Sekundarschulen eingeführt, die die Jahrgänge fünf bis 
zehn umfassen und alle Abschlüsse der Sekundarstufe I ermöglichen. Sekundarschulen verfügen im 
Gegensatz zu Gesamtschulen nicht über eine eigene Oberstufe und kooperieren daher mit Gymna-
sien, Gesamtschulen oder Berufskollegs. Der Schulkonsens von 2011 führte zu einer mittelfristigen 
Festschreibung des Nebeneinanders verschiedener Schulformen und verringerte parteipolitische 
Kontroversen. Die Hauptschule verlor an Bedeutung, was zu einem Rückgang ihrer Anzahl und 

9	 Dabei handelt es sich um das Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in 
Hilden und die Georg-Müller-Schule (private evangelikale Schule) in Bielefeld.

10	 Hier führen beide Säulen zum Abitur.
11	 Hier gibt es eine Schule, die zum Abitur führt und eine weitere Schule, die zum mittleren Abschluss führt.
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zur Neugründung von Gesamtschulen führte. Die Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen hat sich 
zwischen dem Schuljahr 2012/13 und 2023/24 verändert: Die Zahl der Hauptschulen ging um rund 
70 Prozent zurück, die der Förderschulen Grund-/Hauptschule um fast 30 Prozent und die der Re-
alschulen um mehr als 30 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der Gesamtschulen um 
über 40 Prozent an. Die Zahl der Gymnasien blieb annähernd gleich. (Minsterium für Schule und 
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen).  

Das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen von heute ist durch eine Vielzahl von Schulformen und 
einen hohen Gestaltungsspielraum der Kommunen gekennzeichnet, die für die Schulentwicklungs-
planung verantwortlich sind. Die Schulstruktur in Nordrhein-Westfalen zeigt starke interkommu-
nale Unterschiede. In einigen Kommunen gibt es keine Hauptschulen mehr, während in anderen 
sowohl Sekundar- als auch Gesamtschulen existieren. In manchen kleinen Kommunen stellt eine 
der beiden Schulformen das einzige Angebot der Sekundarstufe I dar. Insgesamt lassen sich Kom-
munen mit einer oder bis zu fünf verschiedenen Schulformen finden. 

4.3.2	 Inklusion und Förderschulen  

In Nordrhein-Westfalen wurde mit dem Inkrafttreten des Neunten Schulrechtsänderungsgesetzes 
(SchRÄG) zum Schuljahr 2014/2015 der rechtliche Rahmen für inklusive Bildung geschaffen. Die-
ses Gesetz legt fest, dass die sonderpädagogische Förderung im Regelfall an allgemeinen Schulen 
erfolgen soll. Der inklusive Unterricht ist damit zum gesetzlichen Regelfall geworden. Dennoch be-
steht das Förderschulsystem weiterhin, sodass Eltern die Wahl haben, ihr Kind entweder inklusiv an 
einer allgemeinen Schule oder an einer Förderschule unterrichten zu lassen. Diese Doppelstruktur 
führt zu einer finanziellen Doppelbelastung, da zwei Systeme parallel betrieben werden (Klemm 
und Preuß-Lausitz 2011). Eine effiziente Ressourcennutzung kann es ermöglichen, dass laut Pow-
ell, Pfahl und Blanck (2023) beide Systeme parallel betrieben werden, ohne dass dies als finanzielle 
Doppelbelastung angesehen werden muss. 

Jede Schulform ist grundsätzlich dazu geeignet, das Gemeinsame Lernen anzubieten. Die Entschei-
dung darüber trifft der Schulträger. Zieldifferentes Lernen von Schülerinnen und Schülern mit Be-
darf an sonderpädagogischer Unterstützung an Gymnasien ist ein freiwilliges Angebot. Dennoch ist 
festzustellen, dass nicht alle Schulformen in Nordrhein-Westfalen gleichermaßen in das inklusive 
System eingebunden sind. Während an Grundschulen, Hauptschulen, Gesamtschulen und zuneh-
mend auch an Berufskollegs auch zieldifferente inklusive Bildungsangebote bestehen, erfolgt In-
klusion an Gymnasien in der Regel zielgleich. Die Schulkonferenz eines Gymnasiums kann der 
Schulaufsichtsbehörde jedoch vorschlagen, Gemeinsames Lernen mit zieldifferentem Unterricht an 
der Schule einzurichten. Die Umsetzung der Inklusion an Gymnasien ist freiwillig und wird seltener 
umgesetzt. Zudem wurde das Konzept der Schwerpunktschulen eingeführt, bei denen sonderpäda-
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gogische Expertise gebündelt wird. Diese Schulen konzentrieren sich auf bestimmte Förderschwer-
punkte und sollen inklusive Bildungsangebote gezielt ausbauen. 

Ein ausgewiesener sonderpädagogischer Förderbedarf wird nur bis Klasse zehn sichergestellt. Die 
Einrichtung einer inklusiven Oberstufe, in der nach zieldifferenten Bildungsgängen unterrichtet 
wird, Nachteilsausgleiche gewährt und nicht alle Kinder zum Erlangen der Hochschulreife geführt 
werden, kann Inklusion fördern (Landtag Nordrhein-Westfalen 2025a). Das Oberstufenkolleg 
in Bielefeld hat eine gestreckte Oberstufe für Jugendliche mit internationaler Familiengeschichte 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2025a). Zielgleiche Beschulung in der Oberstufe findet statt, eine 
zieldifferente nicht. 

Auch das von Klemm und Preuß-Lausitz (2011) prognostizierte System der kommunizierenden 
Röhren – im Sinne einer Freisetzung von Ressourcen durch den Wechsel in gemeinsames Lernen - 
konnte durch den erneuten Kompromiss der Bildungspolitik im Sinne der Wahlfreiheit und der da-
mit verbundenen starken Differenzierung der Systeme (vgl. hierzu Abbildung oben) nicht aufgehen. 
Vielmehr zeigt Klemm 2022 deutlich, dass die Exklusion in der Inklusion12 in Nordrhein-Westfalen 
von 2008 an eher gewachsen als geschrumpft ist. So sind die prognostizierten Quoten im Jahr 2008 
von 5,10 Prozent auf 5,15 Prozent im Jahr 2025 gestiegen. 

4.3.3	 Forschungslage und Ausblick  

Die unterschiedlichen Autorinnen und Autoren von Schulleistungsstudien betonen, dass langfris-
tig angelegte Maßnahmen benötigt werden, um der sozialen Ungleichheit im deutschen Schulsys-
tem zu begegnen. Zudem sei es notwendig, diese evidenzbasiert und datengestützt zu entwickeln, 
sie systematisch aufeinander abzustimmen und durch Monitoring und Evaluation zu begleiten 
(Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024; Niemietz, J., Jindra, C., Schneider, R., Schu-
mann, K., Schipolowski, S. & Sachse, K. A. 2023; Bogumil und Böttcher 2024; Sachse, K. A., Jindra, 
C., Schumann K. und Schipolowski, S. 2022; Weis, M. & Reiss, K. 2019). 

So kommen zum Beispiel Niemietz, J., Jindra, C., Schneider, R., Schumann, K., Schipolowski, S. & 
Sachse, K. A. (2023) aufgrund der noch nie so stark ausgefallenen sozialen Disparitäten im nationa-
len Bildungsmonitoring zu dem Schluss, dass es zur Abmilderung dieser sozialen Herkunftseffekte 
evidenzbasierter Strategien bedarf, „die langfristig angelegt sind und die Bildungs- und Lernprozes-
se vom Elementar- bis zum Sekundarbereich umfassen“ (S. 296 f.). 

12	 Mit der Exklusion in der Inklusion ist in diesem Fall gemeint, dass Kinder trotz des Anrechts auf gemeinsames 
Lernen häufig nicht inkludiert werden. Die oben aufgeführten Quoten zeigen Exklusionsquoten von Kindern, 
die nicht im inklusiven System beschult werden. 



 89Strukturelle Einflussfaktoren 

2023 stellt Helbig dem Schulsystem und vor allem der Bildungspolitik ein ernüchterndes Zeugnis 
aus, er sieht die aktuellen Maßnahmen und Debatten als Flickschusterei, weil man sich dem offen-
sichtlichen Problem, der Strukturdebatte nicht widmen möchte. Er kommt zu folgendem Schluss: 

„Der Grund dafür ist klar: Eine erneute Debatte über Schulstrukturen würde unweigerlich das 
Gymnasium in seiner jetzigen Form in Frage stellen und unmittelbar jene Bevölkerungsgruppen 
mobilisieren, die von den bestehenden Strukturen am stärksten profitieren und auch am ehesten in 
der Lage sind, für ihre Interessen einzutreten. Möchte man Bildungsgerechtigkeit im Sinne des vom 
Philosophen Rawls (2024) formulierten Differenzprinzips verstehen, demzufolge Ungleichheiten 
nur zu akzeptieren sind, insoweit sie den am wenigsten Begünstigten den größten Vorteil bieten, 
verkehrt das deutsche Schulsystem diesen Grundsatz aktuell ins Gegenteil. Auf kurz oder lang wird 
sich die Schulpolitik mit der verhassten ‚Schulstrukturfrage‘ wieder beschäftigen müssen.“ (S. 342.)  
Tillmann kommt 2023 zu folgendem Resümee: „Denn die Forderung nach einer Schule ohne Ausle-
se und ohne soziale Benachteiligung – eine Schule für alle Kinder – ist 2023 genau so richtig, wie sie 
es 1972 war.“ Auch an integrierten Schulformen wird Unterricht, unter anderem durch Grund- und 
Erweiterungskurse, differenziert. 

In einer auswärtigen Sitzung der Enquetekommission in der Laborschule Bielefeld wurde ausge-
drückt, dass zahlreiche Probleme des Systems und der sozialen Ungleichheit – in der Folge also der 
Chancenungleichheit im Sinne einer verminderten Teilhabechance – Probleme durch Übergänge 
und damit verbundene Brüche darstellten. Die Diskussion um die optimale Schulstruktur zur För-
derung der Bildungswege von Schülerinnen und Schülern umfasst verschiedene Modelle. Während 
einige Bundesländer wie Hamburg oder Bremen ein zweigliedriges Schulsystem favorisieren, zeigt 
das differenzierte, mehrgliedrige Schulsystem ebenfalls erfolgreiche Ansätze, um individuelle Bil-
dungsbedürfnisse zu erfüllen und den Erwerb des Abiturs zu ermöglichen. 

Ein Beispiel hierfür ist der Schulcampus in Meckenheim. Dort kooperieren ein Gymnasium, eine 
Realschule und eine Hauptschule eng miteinander auf einem gemeinsamen Gelände. Diese räumli-
che Nähe und Zusammenarbeit fördern nicht nur den Austausch zwischen den Schulformen, son-
dern ermöglichen auch flexible Bildungswege. So können die Schülerinnen und Schüler je nach 
individuellen Leistungen und Interessen unkompliziert zwischen den Schulformen wechseln, ohne 
den vertrauten Schulort verlassen zu müssen. Dieses Konzept gewährleistet eine hohe Durchlässig-
keit und unterstützt eine passgenaue Förderung. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass auch innerhalb 
eines differenzierten Schulsystems durch innovative Konzepte und enge Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Schulformen hohe Durchlässigkeit und individuelle Förderung realisierbar sind, ohne 
auf die Vorteile einer vielfältigen Schulstruktur zu verzichten. 
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4.4	 Strukturen, Übergänge und Durchlässigkeit 

4.4.1	 Überblick 

Dieses Unterkapitel beschäftigt sich näher mit den kommunalen Akteuren in den Bildungsstruktu-
ren, aber auch mit den Übergängen und Brüchen der Bildungsbiografien von Kindern und Jugend-
lichen. Hierbei soll es am Ende des Kapitels vor allem um eine zielführende Zusammenarbeit der 
Akteurinnen und Akteure gehen und die Herausforderungen für Kinder und Familien aufzeigen, 
denen sie ausgesetzt sein können. 

4.4.2	 Strukturen vor Ort 

An dieser Stelle sollen die Akteurinnen und Akteure und ihre Zusammenarbeit im Mehrebenen-
modell vor Ort beschrieben werden (siehe Kapitel 4.1). Dafür müssen unterschiedliche Ebenen be-
trachtet werden, so wie es bereits mit den Strukturen von Schulaufsicht getan wurde (Bogumil und 
Böttcher 2024). Zunächst wird der Fokus auf die kommunalen Institutionen und Akteurinnen und 
Akteure gelegt, danach auf Regionen. 

In den Kommunen gibt es unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, die in den bildungspoli-
tischen Feldern aktiv sind. Hierbei handelt es sich oft um zwei Rechtskreise, die zum Wohle des 
Kindes miteinander kooperieren sollen und müssen. Das zeigt sich auch deutlich in den Bildungs-
standards 1-10, die sowohl für die Kita als auch die Grundschule gelten. Damit sind also sowohl der 
Rechtskreis Jugendhilfe als auch der Rechtskreis Schule mit Bildung befasst. Lernen beschränkt sich 
nicht nur auf die schulischen Lernorte, sondern geht weiter in die Kommunen hinein und umfasst 
den Sozialraum der Kinder und die dort zu findenden Partnerinnen und Partner und Akteurinnen 
und Akteure. Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI) beschreibt dies wie folgt auf seiner Homepage: 

„Lernwelten und Bildungsorte neben oder außerhalb von Schule und Unterricht: im Stadtteil, dem 
Sozialraum sowie der Kommune haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. In der 
öffentlichen Diskussion ist hierfür das Schlagwort ‚Ganztagsbildung‘ geprägt worden. Um vielfältige 
Lerngelegenheiten zu gestalten, entstehen vor Ort zunehmend Netzwerke von Akteuren, Angeboten 
und Einrichtungen. Es entstehen lokale oder kommunale Bildungslandschaften.“ (Ministerium für 
Kinder, Jugend, Familie, Gleichhstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 
2025).

Durch diese Zusammenschlüsse und das gemeinsame Denken gibt es für Kinder und Jugendliche 
ganzheitliche Angebote, die sich nicht auf die Ganztagsbildung in der Grundschule begrenzen. 
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Regionale Bildungsnetzwerke sind Ausläufer aus vorherigen Modellprojekten wie Schule und Co 
und Selbstständige Schule. Der Zusammenschluss der Akteurinnen und Akteure in regionalen 
Netzwerken ist für das Gelingen der Schulentwicklung im Sinne eines Good-Practice-Austausches 
und eines Kaskadeneffekts unerlässlich. Die Idee dahinter war, dass alle relevanten Bildungsakteu-
rinnen und -akteure in einer kreisfreien Stadt oder einem Kreis voneinander wissen. Die regionalen 
Bildungsnetzwerke werden in der Regel von den regionalen Bildungsbüros koordiniert. So kann 
durch ein systematisches Zusammenwirken ein echter Mehrwert altersübergreifend für alle Men-
schen und ihre Kommune insgesamt geschaffen werden. Denn Bildungspolitik, welche die die ge-
samte Bildungskette abbildet und einbindet, ist ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor. In der 
auswärtigen Sitzung am 20.02.2024 in Mönchengladbach ist dieser Mehrwert unter anderem durch 
die Stadtteilkonferenzen deutlich geworden. Unterstützt wird dies durch den Austausch mit dem 
Krefelder Bildungsbüro am 20.09.2024, in dem die Relevanz der Zusammenarbeit betont wurde. 

Auch der Regionalverband Ruhr hat sich eine bessere Vernetzung in der Metropole Ruhr zur Auf-
gabe gemacht. In regelmäßigen Abständen findet beispielsweise das Bildungsforum Ruhr statt, wo 
sich Akteurinnen und Akteure der Region vernetzen können. Dies erfolgt auch bei anderen Veran-
staltungen, wie Bildungskonferenzen, Veranstaltungen von Organisationen in Bereich Bildung usw. 
Es gibt jedoch keinen systematischen Austausch, der zielgerichtet moderiert wird.

Die Regionale Entwicklungsagentur für kommunales Bildungsmanagement NRW unterstützt Krei-
se und kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen bei der Weiterentwicklung eines datenbasierten 
kommunalen Bildungsmanagements (https://www.reab-nrw.de). 

Im Bereich der fachlichen Zusammenarbeit berichtete die Stadt Dortmund in der Sitzung am 
14.06.2024, dass sich mindestens einmal im Jahr die Einrichtungen mit den Positionspapieren der 
Stadt befassen. Es gibt zudem eine eigene Arbeitsgruppe im Regierungsbezirk zu Übergängen. So 
soll die Verzahnung und die Etablierung fachlicher Standards erleichtert werden. 

In der Sitzung vom 20.09.2024 wurde von der Auridis Stiftung das Projekt Kommune 360° vorge-
stellt. Kommune 360° knüpft ein bundesweites Netzwerk von Akteurinnen und Akteuren aus kom-
munaler Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ihr Ziel ist, dass Kommunen die 
Potenziale integrierter Planung besser nutzen können, um Kindern ein gutes Aufwachsen zu er-
möglichen (https://www.kommune360.de). 

4.4.3	 Übergänge 

In der Bildungslaufbahn eines Kindes kommt es an unterschiedlichen Stellen zu Brüchen und Ent-
scheidungen, die Kinder, Eltern und Fachkräfte gemeinsam meistern bzw. fällen sollten. Der erste 
Übergang, der gestaltet werden will, ist der Einstieg in die institutionalisierte Bildung mit Beginn 

https://www.reab-nrw.de/
https://www.kommune360.de/
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der Kita. Hier werden die ersten Erfahrungen mit außerfamiliärer Betreuung und Bildung gemacht. 
Im Anschluss daran folgt der Übergang aus den Institutionen der Elementarbildung in den Bereich 
der Primarstufe. Hier geben das KiBiz und das Schulgesetz bereits Regelungen und Voraussetzungen 
für den Übergang vor. Der § 30 im KiBiz befasst sich ausschließlich mit dem Übergang. Das Schul-
gesetz regelt in § 36 (2) die Sprachstandsfeststellung für den Übergang. Dadurch ist der Übergang 
rechtlich beschrieben. In Nordrhein-Westfalen finden die Sprachstandsfeststellungen im Jahr vor 
der Einschulung statt. Während der auswärtigen Sitzung in Hamburg am 15. und 16.04.2024 wurde 
deutlich, dass Hamburg diese früher ansetzt, um durch die vorgezogene Schulpflicht den Kindern 
mehr Zeit und Möglichkeiten zum Aufholen zu bieten (vgl. hierzu auch Kapitel 6.1,)

Der § 30 KiBiz sieht auch einen gegenseitigen Austausch und Hospitation der aufnehmenden und 
der abgebenden Institution vor. Betrachtet man die Elementarbildung der letzten Jahre, zeigt sich, 
dass häufig die Kapazitäten auf beiden Seiten nicht ausreichend vorhanden sind, um den Geset-
zestext mit Leben zu füllen. Ein Austausch findet in der Regel nur statt, wenn die aufnehmende 
Institution ein Problem feststellt.13 Hierbei muss aber auch immer das Einverständnis der Eltern 
vorliegen. Durch die Bildungsdokumentation in der Kita ist die Entwicklung der Kinder aufgezeigt, 
eine Weitergabe erfolgt aber nur durch Zustimmung der Eltern und auf Anfrage der Schule.

Ein weiterer Übergang beziehungsweise in dem Fall bereits eine starke Richtungsentscheidung im 
Leben der Kinder wird am Ende der Grundschule gefällt. Denn mit den Zeugnissen der dritten und 
vierten Klasse müssen sich die Kinder an den weiterführenden Schulen im mehrgliedrigen System 
in Nordrhein-Westfalen bewerben. Dabei werden bereits die Weichen für die weiteren Bildungskar-
rieren gestellt, denn die Schulformwahl bestimmt weiterhin stark den zu erreichenden Abschluss 
(vertiefend hierzu vgl. 4.4.4 und 4.4.5). Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass Schulformwechsel mög-
lich sind. 

4.4.4	 Chancengleichheit und Schulformzuweisung 

Es wird kontrovers diskutiert, welchen Einfluss die Schulformzuweisung auf die Chancenungleich-
heit hat. Der allgemeine – und gesellschaftlich geförderte – Drang zum Abitur als dem „höheren 
Abschluss“ hat zwar quantitativ zum Anstieg des gymnasialen Bildungsweges geführt. Aber trotz 
dieser ‚Bildungsexpansion‘ konnten bestehende soziale Disparitäten nicht abgebaut werden. Statt-
dessen wurden insbesondere Hauptschulen zunehmend als sogenannte „Restschulen“ in ihrer Rele-
vanz für die Vielfalt und Gleichwertigkeit von eigenständigen Bildungswegen marginalisiert. Diese 

13	 „Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung zur Erprobung der Grundsätze zur Bildungsförderung 
von Kindern von 0-10 Jahren in NRW konnte gezeigt werden, dass die Lehrpersonen von weniger als einem 
Drittel der Schüler eine Bildungsdokumentation zu Schulanfang erhalten“ Kopp, Bärbel; Martschinke, Sabine; 
Munser-Kiefer, Meike; Haider, Michael; Kirschhock, Eva-Maria; Ranger, Gwendo; Renner, Günter (2014): In-
dividuelle Förderung und Lernen in der Gemeinschaft. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. S.107
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despektierliche Bezeichnung wird ausdrücklich nicht normativ geteilt, sondern soll dazu dienen, 
den Problemaufriss zu illustrieren.

Empirische Studien zeigen, dass weiterhin Schulformempfehlungen oft mit der sozialen Herkunft 
korrelieren (siehe auch Kapitel 2) und Eltern bildungsbezogene Entscheidungen entlang ihrer so-
zialen Herkunft treffen. Die Verteilung der Kinder im mehrgliedrigen Schulsystem ist unter dem 
Aspekt der sozialen Herkunft zwar verändert worden, aber vor allem verschoben zu einer neuen 
marginalisierten Gruppe (Gold et al. 2022).

OECD-Studien kommen deshalb zu dem Ergebnis, dass Bildungssysteme leistungsfähiger und ge-
rechter sind, wenn sie allen Schülerinnen und Schülern individuelle Bildungswege im gemeinsamen 
Lernumfeld ermöglichen (OECD Factbook 2010). Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sehen dagegen nach wie vor Chancen in einem gegliederten Schulwesen und weisen darauf hin, 
dass auch homogene Strukturen in entsprechenden Ergebnissen resultieren können und die Gestal-
tung „homogenisierte[r] Kleingruppen“ (McElvany 2024) die individuelle Lernentwicklung verbes-
sern kann (Esser/Seuring 2020).

Dennoch gibt es zunehmend Bestrebungen hin zu einem zweigliedrigen Schulsystem und der Etab-
lierung von Schulformen mit mehreren Bildungsgängen (Autor:innengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2024). Zentrale Ursachen für schulformspezifische Unterschiede im Kompetenzerwerb werden 
gesehen in Kompositions- und Institutionseffekten. Erstere ergeben sich aus der sozialen und kog-
nitiven Zusammensetzung der Schülerschaft, letztere aus unterschiedlichen schulformspezifischen 
Unterrichtskulturen sowie ungleichen strukturellen Bedingungen etwa bei personellen Ressourcen 
und materieller Ausstattung (van Ackeren et al. 2021).

Festzustellen sei, dass Kinder aus benachteiligten sozialen Milieus oft Schulen mit geringeren Lern- 
und Fördermöglichkeiten besuchen (Baumert et al. 2006)). Es sei davon auszugehen, dass nicht 
die soziale Herkunft selbst, sondern die damit einhergehenden ungleichen Lernbedingungen für 
Kompetenzunterschiede verantwortlich sind (Solga und Dombrowski, 2009). Bildungsungleichheit 
entstehe als kumulativer Prozess, der vor der Grundschule beginnt und durch Übergangsentschei-
dungen im Bildungssystem verstärkt wird.

Entsprechend wichtig sind die Rolle von Familie sowie die frühkindliche Bildung vor dem Ein-
tritt in die institutionalisierte Bildung. Dabei wirken primäre Herkunftseffekte (leistungsbedingte 
Unterschiede), sekundäre Effekte (übergangsbedingte Ungleichheiten), tertiäre Effekte (ungleiche 
Leistungsbewertungen) und quartäre Effekte (segregierte Lernmilieus) zusammen und verfestigen 
soziale Disparitäten im Bildungssystem.
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4.4.5	 Durchlässigkeit des Systems nach der Primarstufe 

Der Schulformwechsel in Nordrhein-Westfalen bietet rechtlich grundsätzlich vielfältige Möglich-
keiten, Bildungswege anzupassen, Chancen aufzuzeigen und Qualifikationen für die gymnasiale 
Oberstufe zu erwerben. Zu betonen ist an dieser Stelle die Gleichwertigkeit von akademischer und 
beruflicher Bildung. Zu fördern sind individuelle Bildungswege, welche gleichwertige, aber unter-
schiedliche Zukunftsperspektiven bieten. In diesem Kontext sind die Durchlässigkeit des Bildungs-
systems zu fördern (wie exemplarisch am Schulcampus Meckenheim) und Karrieremöglichkeiten 
eines mittleren Schulabschlusses als qualifizierte Grundlage für Berufsausbildung und Fachhoch-
schulreife stärker zu kommunizieren (exemplarisch Karrieremöglichkeiten im Handwerk). Den-
noch zeigen wissenschaftliche Analysen eine deutliche Asymmetrie zugunsten von Abstiegen ge-
genüber Aufstiegen – wie die Autorinnen und Autoren diese Dynamik bezeichnen – im Schulsystem 
(van Ackeren und Klemm 2009; Becker et al. 2013). Insbesondere vertikale Aufstiege, etwa von 
Haupt- oder Realschulen in die gymnasiale Oberstufe, werden selten als Chance zur Potenzialent-
faltung genutzt. Die Diskussion um Durchlässigkeit im Bildungssystem reicht bis in die Bildungsre-
formdebatten der 1960er Jahre zurück und differenziert zwischen horizontaler (Wechsel zwischen 
Schulformen gleicher Stufe) und vertikaler Mobilität (Übergang in höhere Bildungsstufen) (Bellen-
berg 1999). Während vertikale Mobilität per Definition mit einem Bildungsaufstieg verbunden ist, 
verläuft horizontale Mobilität häufiger in anspruchsniedrigere Bildungsgänge (Bellenberg 2014).

Empirische Daten zum Verlauf von individuellen Bildungswegen sind begrenzt, da schulstatistische 
Erhebungen keine Verknüpfung von Daten über verschiedene Schuljahre hinweg erlauben (Bel-
lenberg 1999). Studien zeigen zudem, dass in Ländern mit niedrigen Übergangsquoten zur Haupt-
schule, wie Nordrhein-Westfalen, die Abstiegsneigung besonders hoch ist (Niemann 2014). Trotz 
vielfältiger Übergangswege in die gymnasiale Oberstufe – insbesondere über Gesamtschulen und 
berufliche Gymnasien – hat die Einführung des achtjährigen Gymnasiums (G8) die Durchlässigkeit 
erschwert, da der Wechsel in die gymnasiale Oberstufe oft die Wiederholung der zehnten Klasse 
erfordert (Bellenberg und Im Brahm 2014). Wie sich der Rückgang zum neunjährigen Gymnasium 
auswirkt, wird noch zu untersuchen sein.

Die Entkopplung von Schulform und Abschluss hat zwar die Bedeutung der Grundschulübergangs-
entscheidung reduziert und kann Bildungsbenachteiligungen abbauen, jedoch bestehen Kompe-
tenzunterschiede zwischen Absolventinnen und Absolventen verschiedener Schulformen trotz glei-
cher Abschlüsse (van Ackeren und Klemm 2009). Hinzu kommt, dass schulspezifische Kulturen den 
Schulformwechsel durch soziale Fremdheitserfahrungen erschweren (Kramer 2013) und Aufstiege 
als subjektiv belastend erlebt werden (Im Brahm et al. 2013). 

Insgesamt sind vertikale Wechsel ambivalent: Während sie das Selbstwertgefühl mindern können, 
kann ein Wechsel in eine weniger anspruchsvolle Schulform entlastend wirken (Bellenberg 2014). 
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Die sozialen Interaktionen im Klassenverband und elterliche Erwartungen spielen dabei eine zen-
trale Rolle. Übergänge nach oben werden oft aus Angst vor dem Scheitern, nach unten aus Angst 
vor Stigmatisierung vermieden (Liegmann 2008; Niemann 2015). Daher ist eine gezielte Begleitung 
von Bildungswegen in der Sekundarstufe I notwendig, die durch schulübergreifende Kooperation 
und individuelle Förderung verbessert werden könnte. Aus den oben genannten Gründen ist ein 
horizontaler Wechsel ebenso ambivalent zu betrachten. Ob Kinder und Jugendliche durch Klas-
senwiederholungen den Unterrichtsstoff besser erlernen können, ist in dieser Form nicht erwiesen, 
vielmehr geht man davon aus, dass Kinder durch Unterforderungen bei anderen Lerninhalten nicht 
zu stärkeren Leistungen kommen (Ehmke et al. 2008). 

4.5	 Ausstattung digital, räumlich, pädagogische Architektur, 
personell quantitativ, finanziell

5.397 allgemeinbildende und berufliche Schulen befinden sich in Nordrhein-Westfalen. In diesem 
Kapitel werden verschiedene Aspekte der Ausstattung beleuchtet.

4.5.1	 Digitale Ausstattung

Die digitale Ausstattung an Schulen in Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Jahren, verstärkt 
durch die Coronapandemie, an Bedeutung gewonnen. Bundesweite Initiativen und Programme 
wurden gestartet, um Schulen mit moderner Technologie auszustatten, die Grundlage für die gefor-
derte Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern ist.

Zu den digitalen Ausstattungsaspekten gehört unter anderem die Bereitstellung von IT-Infrastruk-
tur an den Schulen. Das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Kommunen unterstützen Schulen bei 
der Bereitstellung von schnellem Internetzugang, Glasfaseranschluss, WLAN in den Schulgebäu-
den und der Beschaffung von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler. Der Bund und das Land 
unterstützen die Schulträger außerdem bei dem Auf- und Ausbau professioneller Administrations-
strukturen der digitalen Infrastruktur in Schulen mit der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung IT-Ad-
ministration zum DigitalPakt Schule. Insgesamt stellt der Bund 500 Millionen Euro zur Verfügung, 
hiervon entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rund 105 Millionen Euro (Ministerium für 
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen). 

Die Beschaffung von Endgeräten ist ebenfalls ein zentraler Aspekt für die digitale Teilhabe. Es gibt 
staatliche Programme zur Beschaffung von Laptops, Tablets oder anderen Endgeräten für Schüle-
rinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, um den Einsatz digitaler Medien im Unterricht zu ermög-
lichen. Die digitale Ausstattung der Schulen mit Hardware erfolgt vor allem durch den DigitalPakt 
Schule (2019-2024) und das europäische REACT-Programm. Der zwischen Bund und Ländern 
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beschlossene DigitalPakt Schule und die damit verbundenen Zusatzvereinbarungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen umfassen insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro. Davon sind im Rahmen der 
Verwaltungsvereinbarung 1,054 Milliarden Euro für die „Ertüchtigung und Schaffung digitaler In-
frastruktur in Schulen“ vorgesehen. Ende 2024 wurde eine Fortführung des „DigitalPakts Schule“ 
beschlossen. Der sogenannte DigitalPakt Schule 2.0 könnte laut Vereinbarung zwischen Bund und 
Ländern vor der Bundestagwahl Ende 2024 bis 2030 mit einem Volumen von insgesamt 5 Milliar-
den Euro laufen (Die Bundesregierung).

Der Digitalpakt 2.0 baut auf dem DigitalPakt Schule auf: „Er verfolgt das Ziel, die digitale Bildungs-
infrastruktur in Deutschland weiter auszubauen und nachhaltig zu nutzen. Es soll dabei drei zent-
rale Handlungsstränge geben:

1)	 den Ausbau der digitalen Infrastruktur
2)	 die digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichtsentwicklung 
3)	� die Qualitätsentwicklung in der digitalen Lehrkräftebildung“ (Bundesministerium für 

Forschung, Technologie und Raumfahrt 2024).

Zusätzlich gibt es das „Sofortausstattungsprogramm“, bei dem Bund, Land und Schulträger 178 Mil-
lionen Euro für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bedarf zum Aus-
gleich sozialer Ungleichgewichte zur Verfügung stellen. Die Landesregierung setzt ihre Ausstattung-
soffensive für Schulen in Nordrhein-Westfalen weiter fort. Sie stellt im Rahmen der Digitalstrategie 
gemeinsam mit dem EU-Programm „REACT-EU“ weitere 184 Millionen Euro für die Ausstattung 
von Schulen zur Verfügung. Durch dieses weitere Ausstattungsprogramm für Schülerinnen und 
Schüler erhalten auf der Grundlage sozialer Faktoren besonders belastete allgemeinbildende Schu-
len sowie Förderschulen, Weiterbildungskollegs und bestimmte Bildungsgänge an den Berufskol-
legs eine digitale Vollausstattung mit mobilen digitalen Endgeräten in Anlehnung an den Schulsozi-
alindex. Rund 370.000 Schülerinnen und Schüler profitieren von diesem Programm. 

Darüber hinaus investiert das Land Nordrhein-Westfalen seit 2020 als erstes Bundesland in die Aus-
stattung von Lehrkräften mit dienstlichen Endgeräten. Im Zusammenhang mit der Zusatzvereinba-
rung „Leihgeräte für Lehrkräfte“ stehen für die Schulen in Nordrhein-Westfalen rund 105 Millionen 
Euro zur Verfügung (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2024a). 

Da es sich bei den Ausstattungsoffensiven um befristete Programme handelt, fehlt den Schulträgern 
und Schulen jedoch eine langfristige Planungssicherheit. Eine Studie der Beratungsfirma PD-Be-
rater der öffentlichen Hand (2022) hat die digitale Infrastruktur an Schulen in Deutschland unter-
sucht. Besonderer Fokus lag auf dem digitalen Umbau in den Kommunen. Ein Ergebnis der Studie 
ist die starke Verflechtung der verschiedenen Zuständigkeitsebenen, die eine Ausstattung „aus ei-
nem Guss“ erschwert. Die Trennung von inneren und äußeren Schulangelegenheiten sei im Bereich 
Digitalisierung nicht mehr in der Form aufrechtzuerhalten (ebd.). 



 97Strukturelle Einflussfaktoren 

Folgende Herausforderungen für die IT-Ausstattung an Schulen wurden in einem Gutachten der 
mmb Institut GmbH – Denkwerkstatt und Impulsgeber für die Innovation von Bildung und Lernen 
zusätzlich identifiziert: 

1.	 Die Komplexität und Bürokratie bei den Antragsverfahren für Fördermittel werden von 
den Schulträgern als sehr belastend wahrgenommen. 

2.	 Die kurzfristige Planungssicherheit steht langfristigen Digitalisierungsstrategien entge-
gen. 

3.	 Dazu kommt der Fachkräftemangel bei Lehrkräften und weiterem pädagogischem Perso-
nal. 

4.	 Auch der Mangel in Verwaltung und IT hemmt den Ausbau. 

Darüber hinaus verzögern aufwendige Ausschreibungsprozesse bei der Auftragsvergabe in einer 
ohnehin bereits angespannten Marktlage bei Endgeräten14 den digitalen Ausstattungsprozess (ebd. 
Goertz et al. 2022).

Die Ausstattung ist jedoch weitaus komplexer als lediglich die Beschaffung von Tabletklassensätzen 
und muss je Schule individuell geplant werden. So schreiben die Autorinnen und Autoren: An Schu-
len „werden jedoch in der Regel nicht nur Computer, Laptops und/oder Tablets benötigt. Es zählen 
ebenfalls Multifunktionsgeräte dazu wie zum Beispiel Beamer, Drucker und Whiteboards, aber – je 
nach Medienkonzept einer Schule – zum Beispiel auch Datenbrillen, 3D-Drucker, Gerätekameras oder 
auch Grafiktablets etc.“ (Goertz et al. 2022, S. 10). Die Beschaffung von Geräten ist eine Schnittstel-
lenarbeit zwischen Schule und Schulträger. Die Expertise des mmb Instituts zeigt einmal mehr, dass 
bei der digitalen Ausstattung von Schulen ein konsistenter Gesamtprozess notwendig ist (ebd., S. 11). 

Doch nicht nur die Hardware ist Teil der digitalen Ausstattung, auch Lernplattformen werden lan-
desseitig bereitgestellt. Nordrhein-Westfalen fördert die Nutzung von digitalen Lernplattformen, 
auf denen Lehrmaterialien bereitgestellt, unterrichtsbezogene Aufgaben gestellt und Kommunika-
tion zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden. Neben der Hard-
ware und Software sind aber auch die Bedingungen der Schülerinnen und Schülern zuhause im 
Sinne der Chancengleichheit in den Blick zu nehmen. Denn Internetverbindungen und Verträge für 
die Nutzung digitaler Endgeräte im Internet ohne häusliches WLAN können zu einer Zugangsbe-
schränkung im Digitalen führen. Deinet führt hierzu die Nutzung von kostenfreiem WLAN in von 
Kindern und Jugendlichen angeeigneten Räumen wie Shopping Malls an (Deinet 2018). 

Das Land Nordrhein-Westfalen stattet die Lehrkräfte auch mit den notwendigen Weiterbildungs-
möglichkeiten aus, um digitale Kompetenzen zu erlangen. Dafür wurde 2022 die Digitale Fortbil-
dungsoffensive auf den Weg gebracht. Es gibt jedoch auch zahlreiche private und gemeinnützige 

14	 Es ist davon auszugehen, dass sich diese Lage nach Corona deutlich entspannt hat. 
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Anbieter, die Fortbildungen für Lehrkräfte auf den Markt bringen. Somit werden zahlreiche Fort-
bildungen und Schulungen angeboten, um Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien und Tech-
nologien zu unterstützen und ihre digitalen Kompetenzen zu stärken. Weitere Hinweise, wie Perso-
nalentwicklung an Schulen und Fortbildungen zu mehr Chancengleichheit beitragen können, hat 
unter anderen Prof. Dr. Birgit Eickelmann entwickelt (Eickelmann 2023). Auch die Schülerinnen 
und Schüler müssen befähigt werden, mit digitalen Endgeräten kompetent umzugehen. Nicht im-
mer wird die notwenige Medienkompetenz durch das Elternhaus vermittelt. 

Auch die Einhaltung von Datenschutz und Sicherheitsstandards ist für ein rechtssicheres Agieren 
und die digitale Ausstattung grundlegend. Das Land Nordrhein-Westfalen sorgt für Datenschutz 
und Datensicherheit im schulischen Umfeld und stellt Richtlinien und Schulungen zur Verfügung, 
um einen rechtskonformen Umgang mit digitalen Daten zu gewährleisten.

Trotz dieser Bemühungen um bessere digitale Bildung gibt es auch chancenrelevante Herausforde-
rungen, wie zum Beispiel die Gewährleistung einer gleichmäßigen Ausstattung aller Schulen, die 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Technologie und die Integration digitaler Medien in den Un-
terricht auf sinnvolle Weise. Wobei hier zu beachten ist, dass je nach individueller Situation die Fa-
milien selbst über ausreichend Geräte verfügen, die in der Schule eingesetzt werden können. Letzt-
lich müssen unter der Prämisse „Bring your own device“ (BYOD) die gleichen Standards der Geräte 
gewährleistet und kompensatorisch bei sozial benachteiligten Familien interagiert werden. 

Die Kenntnis über die Ausstattung von Schulen ist relevant für faire Bildungschancen, denn empi-
risch gibt es keinen Überblick, wie aktuell die digitale Ausstattung an den Schulen realisiert wird. Es 
wird aber angenommen, dass der sogenannte Digital Divide in Bezug auf digitale Ausstattung ein 
großes Problem in Bezug auf Chancengleichheit darstellt (der Aspekt der Mediennutzung wird in 
Kapitel 6 thematisiert). Welche Schulen über Klassensätze an Tablets oder Vollausstattung verfügen 
oder an einer Unterversorgung leiden, wird nicht zentral erhoben. Die Evaluation des DigitalPakts 
Schule steht noch aus und lag beim Erscheinen des Berichts noch nicht vor. 

Lediglich Umfrageergebnisse der schulischen Akteurinnen und Akteure lassen Rückschlüsse auf die 
Ausstattungssituation zu. Exemplarisch ausgewählte Studien sollen im Folgenden vorgestellt wer-
den: Eine bundesweite Umfrage im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks (WDR) (2020) zeigt, 
dass die digitale Ausstattung an Schulen von den Schulleitungen als ausreichend (Note 4) angesehen 
wird. Auf die Frage „Wie bewerten Sie die digitale Ausstattung Ihrer Schule derzeit?“ antworteten 
1.075 Schulleitungen. „Im Schnitt vergeben die Schulleiterinnen und Schulleiter eine 3,8 für die 
digitale Ausstattung. Das entspricht einer 4+ und ist der gleiche Wert, den auch die Umfrage im 
Vorjahr unter Schulleiterinnen und Schulleitern in ganz Deutschland ergeben hat“ (ebd., S. 4).
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Auch eine Studie der Internationalen Hochschule (IU) (2022) gibt Einblicke in die digitale Infra-
struktur an Schulen in Deutschland. 98,5 Prozent des Schulpersonals geben demnach an, dass ihre 
Schulen mit dem Internet verbunden sind, bei der großen Mehrheit allerdings nicht in allen benö-
tigten Räumen. 51,6 Prozent der Eltern finden, dass digitale Medien in der Schule ihres Kindes zu 
selten verwendet werden. Sie wünschen sich eine bessere Ausstattung der Schülerinnen und Schüler 
mit Tablets und Laptops. Demnach gibt es in nur 32,2 Prozent der Fälle Tablet-Klassensätze, die bei 
Bedarf eingesetzt werden können. 

Die forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH hat im Auftrag des Ver-
bands Bildung und Erziehung e.V. eine Befragung von Schulleitungen bundesweit und aufgeschlüs-
selt nach Bundesländern durchgeführt. Die Schulleitungen gaben an, dass an 33 Prozent der Schulen 
in Nordrhein-Westfalen Klassensätze technischer Ausstattung vorhanden waren. Für 62 Prozent gab 
es zumindest teilweise eine Versorgung mit technischer Ausstattung. Im Vergleich zur Umfrage in 
dem vorherigen Jahr konnte die Ausstattung deutlich verbessert werden (forsa 2023b). 

Diese drei Studien zeigen den Entwicklungsbedarf, der hinsichtlich digitaler Bildung noch anzuge-
hen ist. 

Dass das System nicht besonders agil auf Megatrends reagiert, zeigt sich unter anderem am Digital-
Pakt Schule: Von der Idee eines gemeinsamen DigitalPakts, den ersten inhaltlichen Beschlüssen in 
der KMK (2016) und der faktischen Umsetzung (2021) hat es lange gedauert. Von einem Koopera-
tionsgebot im schulischen Bereich ist Nordrhein-Westfalen vermutlich noch weit entfernt. Mit dem 
DigitalPakt 2.0 wird die Ausstattungsoffensive weitergeführt. 

In Bezug auf das Thema Chancengleichheit ist das Projekt „Unerwartbar erfolgreich!“ (Drossel et al. 
2023) noch hervorzuheben. Hier sind Schulen in herausfordernden Lagen trotzdem erfolgreich. Das 
Projekt analysiert die Gelingensbedingungen. 

4.5.2	 Räumliche Ausstattung und pädagogische Architektur

Die architektonische Ausstattung von Schulen in Nordrhein-Westfalen ist in der Regel Aufgabe des 
Schulträgers und variiert je nach Alter der Schulgebäude, Renovierungsstand und kommunalem 
Budget. Nicht erst seit der Reggio-Pädagogik („Der Raum als Dritter Erzieher“) gibt es eine ver-
stärkte Aufmerksamkeit für die Gestaltung von Schulgebäuden, um eine lernförderliche Umgebung 
zu schaffen. Positive Lernumgebungen beinhalten beispielsweise Aspekte wie gut belüftete Klassen-
zimmer, ausreichend natürliches Licht, barrierefreie Zugänge, moderne technische Ausstattung und 
flexible Raumgestaltung für verschiedene Lernmethoden. Aber auch die pädagogische Architektur 
als solche wird in den Fokus des Interesses gerückt. 
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Es gibt darüber hinaus Bemühungen, Schulen nach ökologischen und nachhaltigen Standards zu 
bauen oder zu renovieren, um die Energieeffizienz zu fördern und die Umweltbelastung zu verrin-
gern. Auch zu klimaresilienten Bauweisen müssen Kommunen im Zuge des sich wandelnden Kli-
mas Konzepte entwickeln, da sich Gebäude zu stark aufheizen oder von Hochwasser betroffen sein 
können. Die Möglichkeiten der Gebäudesanierung hängen auch von den finanziellen Spielräumen 
der Kommunen ab und haben daher Auswirkungen auf Chancengleichheit. 

Die räumliche Ausstattung von Schulen in Nordrhein-Westfalen umfasst eine Vielzahl von Berei-
chen, die darauf abzielen, eine förderliche Lernumgebung zu schaffen. Dazu gehören Klassenzim-
mer, Fachräume (zum Beispiel für Naturwissenschaften, Kunst, Musik und Technologie), Bibliothe-
ken, Computerräume, Sporthallen und Außenbereiche für Sport und Erholung. Auch sogenannte 
multifunktionale Räume spielen in der Debatte um ganztägige Bildung eine wichtige Rolle. Die 
Ansprüche an Schulgebäude durch den Rechtsanspruch auf Ganztag sind gestiegen. Es braucht Räu-
me für diverse pädagogische Situationen, aber auch für den freien Aufenthalt und für soziale Inter-
aktion.

Moderne Schulen sind oft darauf ausgerichtet, flexible Lernumgebungen zu schaffen, die den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften gerecht werden 
können. Dies kann die Möglichkeit umfassen, Räume je nach Bedarf zu verändern, zum Beispiel 
durch bewegliche Trennwände oder multifunktionale Möbel. Hier geht Bonns Fünfte mit gutem 
Beispiel voran. Die Möbel wurden von der Schule selbst angeschafft, sind flexibel verschiebbar und 
können so unterschiedliche Lernarrangements ermöglichen (siehe beispielswiese auch die Alleman-
nenschule). Innovativ denkende Schulen stehen hier jedoch häufig vor Umsetzungshürden, die zum 
Beispiel durch Brandschutzbestimmungen gegeben sind. 

Die bauliche Realisierung von Schulgebäuden ist Teil der äußeren Schulangelegenheiten und somit 
Aufgabe der Kommunen. Für die Administration, die Bebauung umzusetzen, sind kommunenspe-
zifisch unterschiedliche Dezernate verantwortlich. Die Qualität der Zusammenarbeit innerhalb die-
ser Fachbereiche variiert.

Die Investitionsliste in Kommunen ist mitunter recht umfangreich und die Entscheidung über die 
Priorisierung von Schulen, Sporthallen und anderen Baumaßnahmen obliegt den kommunalen 
Gremien vor Ort. Dies deckt sich mit den Berichten der besuchten Bildungseinrichtungen, die eben-
falls auf einen Raummangel oder einen schlechten Zustand der Gebäude verweisen. Als Gründe 
hierfür wurden zum einen die lange Dauer der Baugenehmigungsverfahren und die spezifischen 
Anforderungen an Schulräume (Raumvorgaben) genannt. In vielen Schulen existieren ungenutz-
te Räumlichkeiten, die den Vorgaben nicht entsprechen und dementsprechend nicht genutzt wer-
den können. Eine professionelle Beratung zur pädagogischen Architektur an Schulen ist nicht nur 
schwer zu bekommen, da kaum vorhanden, sondern stellt auch einen zusätzlichen Kostenfaktor dar, 
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an dem oft gespart wird. Dies kann dazu führen, dass neue Gebäude und Räume zwar den rechtli-
chen Standards entsprechen, pädagogische Überlegungen jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. 
In der Regel werden Bauentscheidungen von Architektinnen und Architekten bzw. Ingenieurinnen 
und Ingenieuren umgesetzt15. Um den Schulbau an gesellschaftliche und pädagogische Entwicklun-
gen anzupassen, setzen sich die Montag Stiftungen für eine optimale Bedarfsermittlung in der soge-
nannten Phase Null ein. Die Website „Schulbau Open Source“ stellt das vorhandene Planungswissen 
frei zugänglich zur Verfügung und unterstützt Schulbauakteure bei den Planungsanforderungen 
und der Umsetzung innovativen Schulbaus (www.schulbauopensource.de). Ein weiterer Aspekt be-
trifft den baulichen Zustand der Gebäude, der häufig als unzureichend bemängelt wird. Es stellt sich 
daher die Frage der Bildungsfinanzierung und ob Kommunen mit den gestiegenen Anforderungen 
noch mithalten können. Dafür hat das Land Nordrhein-Westfalen ein Gutachten in Auftrag geben 
lassen, dessen Ergebnisse 2026 zu erwarten sind.

Die Qualität der räumlichen Ausstattung kann je nach Schule und finanziellen Ressourcen variie-
ren, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es Bemühungen, die Schulen mit den notwendigen Mitteln 
auszustatten, um eine angemessene Lernumgebung zu gewährleisten. Beispiele sind „Gute Schule 
2020“ oder die Säule 1 „Investitionsbudget“ des Startchancenprogramms. „Mit dem Investitions-
budget kann eine lernförderliche Ausstattung und Infrastruktur geschaffen werden, die auf den kon-
kreten Bedarf vor Ort abgestimmt ist“ (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen). Hier ist ein kommunaler Eigenanteil von 30 Prozent vorgesehen. 

Es gibt auch wissenschaftliche Forschung zu pädagogischer Architektur. Hier sind exemplarisch die 
empirischen Projekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) „Schulraum und Schulkultur“ 
und „Schulische Standorte“ an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-
Essen zu nennen. (Böhme 2009b; Böhme und Herrmann 2011). 

1.	 Die Forscherinnen differenzieren verschiedene Raumdimensionen: 
2.	 soziale Praktiken als Hervorbringung von Raumordnung, Konstruktionsprozesse,
3.	 räumliche Bedeutungsstruktur beziehungsweise materiell-architektonische Ausformung 

und deren Bedeutung für sozialräumliche Prozesse, 
4.	 Raumwahrnehmung/akteursspezifische Deutungsmuster, 
5.	 Raum und sein Verhältnis zu Bildungs- und Lernprozessen, zur Identitätsentwicklung 

und Biografisierung.

Dass Schule an einem fixen Ort stattfindet, ist aus Sicht der Wissenschaftlerinnen nicht mehr 
zwangsläufig die einzige Möglichkeit. „Die Territorialisierung der Schüler- und Lehrkörper ermög-

15	 Neben den Regelschulen gibt es eine Form der freien Schulen, die sich durch eine besondere Architektur aus-
zeichnet. Waldorfschulen haben spezifische Raumkonzepte, die aus der anthroposophischen Pädagogik abge-
leitet werden. Da die Enquetekommission jedoch keine Waldorfschule besucht hat, wird dieser Aspekt nicht 
weiter ausgeführt.

http://www.schulbauopensource.de
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licht, verhindert aber auch Vermittlungs- und Aneignungsprozesse“ (Böhme 2009a, S. 18). Die Au-
torin behauptet eine Territorialisierungskrise des schulischen Raumes, welche durch globalisierte 
Bildungsansprüche/Globalisierung, die zunehmende Bedeutung informellen Lernens/Informalisie-
rung und den medienkulturellen Wandel/Medialisierung hervorgerufen wird (Böhme 2009a, S. 19). 

Zwei raumtheoretische Perspektiven macht Hummrich unter räumlichen Prozessdimensionen In-
klusion und Exklusion im Sinne eines weiten Inklusionsverständnisses auf. Die erste Perspektive 
beschreibt die Betrachtung von Schule als Sozialraum, d.h. Schule eingebettet in den sie umgeben-
den Sozialraum; die zweite beschreibt die institutionelle und individuell-biografische Positionie-
rung in Möglichkeitsräumen. Beiden Perspektiven ist gemein, dass „soziale Differenzierungen und 
gesellschaftliche Machtstrukturen reproduziert und verhandelt werden“ (Hummrich 2022). Auch 
thematisiert sie die gesellschaftlichen Entwicklungsdimensionen: (a) Transnationalisierung und (b) 
Digitalisierung. Die Art und Weise, wie Schule gestaltet wird, ist somit immer in Gesellschaft ein-
gebunden. 

Etwas praktischer widmet sich vor allem die Montag Stiftung dem Thema Raum. Die Montag Stif-
tung hat zahlreiche Schriften zu guter pädagogischer Architektur veröffentlicht (Montag Stiftung 
Jugend und Gesellschaft), siehe beispielsweise „Schulen Planen und Bauen 2.0“ (Hubeli et al. 2017). 

Besonders hervorzuheben ist das Projekt „Ganztag und Raum“, an dem die Grundschule am Dich-
terviertel teilnimmt: „Dahinter steht die These, dass bei einem ausreichenden Flächenkontingent 
viele Standorte ihren wachsenden räumlichen Bedarf an Ganztagsplätzen weitgehend decken kön-
nen, indem sie die additive Struktur auflösen und räumliche Potenziale im Quartier mit einbezie-
hen. Das Projekt konzentriert sich gezielt auf Bestandsgebäude: An vielen Stellen muss jetzt auf 
den steigenden Bedarf reagiert werden – schon geringe bauliche Maßnahmen und Anpassungen 
der Möblierung können Schulen helfen, kurzfristig integrierte Nutzungskonzepte im Bestand zu 
entwickeln.“ (Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft). Im Zentrum des Projekts steht also das in-
tegrierte Nutzungskonzept, um mit minimalen Anpassungen bestmögliche Effekte zu erzielen. Ge-
meinsam mit einem multiprofessionellen Beratungsteam der Montag Stiftung hat die Grundschule 
am Dichterviertel ein solches Konzept für Schule und Ganztag erstellt. „Um dem breiten Fächer an 
Lern- und Arbeitshandlungen auch räumlich gerecht zu werden, wird das Raumsystem nicht weiter 
entlang von Zugehörigkeiten oder binären Ressorts (OGS oder Unterricht) gedacht, sondern wird 
im Sinne der bestmöglichen Lebens- und Lernwelt ‚auf Null‘ gestellt und im Hinblick auf Aktivitäten 
bzw. Handlungen und gewünschten Atmosphären neu gefüllt bzw. ganzheitlich programmiert. Weg 
vom ‚entweder-oder‘ hin zu einem integrierten ‚sowohl als auch‘!“ (Montag Stiftung Jugend und 
Gesellschaft 2024, S. 46). Zu beachten ist dabei, dass Kinder, Eltern, Lehrkräfte, pädagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und Schulleitung in dem Prozess beteiligt wurden und stets nicht von 
bestehenden Lernstrukturen, sondern von wünschenswerten Lernprozessen ausgegangen wurde.
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Des Weiteren gibt es auch Leuchtturmschulen, die Mithilfe der Montag Stiftung oder anderer Stif-
tungen bereits eine besondere Architektur aufweisen (zum Beispiel Allemannenschule). Innova-
tionskraft wird auch staatlich anerkannt und gefördert: Gemeinsam mit der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen lobt das Ministerium für Schule und Bildung regelmäßig den „Schulbaupreis 
– Auszeichnung vorbildlicher Schulbauten in Nordrhein-Westfalen“ aus. 

Doch auch die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit Schulgebäuden spielt eine wichtige 
Rolle. In einer bundesweit repräsentativ angelegten Studie des IFO-Zentrums für Bildungsökono-
mik (München) wurde untersucht, wie zufrieden die Menschen mit den Schulen im eigenen Bun-
desland sind. Folgende Hauptkritikpunkte wurden identifiziert: „Knapp 80 Prozent der Einwohne-
rinnen und Einwohner von NRW sehen den Lehrkräftemangel als ernsthaftes oder sehr ernsthaftes 
Problem. 73 Prozent halten mangelnde finanzielle Mittel und rund 66 Prozent nicht ausreichend 
sanierte Schulgebäude für ernsthaft oder sehr ernsthaft problematisch“ (WDR 2023). Der schlechte 
bauliche Zustand der Gebäude rangiert auf Platz drei der meistgenannten Gründe für Unzufrieden-
heit. Dies hängt unter anderem mit dem oft betonten Investitionsstau zusammen.

Neben der Frage nach sinnvoller pädagogischer Architektur macht sich der Investitionsstau in 
Deutschland auch bei Schulgebäuden bemerkbar. „Schulträger der staatlichen Schulen sind meist 
Städte, Gemeinden oder Landkreise. Ob Schülerinnen und Schüler also an einem verschimmelten 
Fenster sitzen müssen, hängt auch davon ab, ob sie das Glück haben, in einer wohlhabenden Kom-
mune zu leben. Es gibt zwar Hilfen vom Bund, doch die kommen nur schleppend an. 3,5 Milliarden 
Euro wurden 2018 bereitgestellt. Nach Informationen von ntv wurden davon aber erst 750 Millio-
nen Euro abgerufen“ (Volmer und Petersen 2023). Die staatliche Förderbank KfW (KfW-Kommu-
nalpanel) bezifferte den Investitionsrückstand an Deutschlands Schulen für das Jahr 2021 auf 45,6 
Milliarden Euro (Olbrisch 2023). 

Neben dem allgemeinen Sanierungsstau werden als besonderer Brennpunkt immer wieder die 
Schultoiletten benannt. Hier soll exemplarisch eine Studie zu Schultoiletten an Berliner Schulen im 
Auftrag der German Toilet Organization in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Bonn zitiert 
werden. „Die Studienergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Schüler*innen ihre Schultoiletten ne-
gativ wahrnimmt und die Nutzung von vielen vermieden wird. Als Gründe für die Nichtnutzung 
geben die Schüler*innen fehlende Privatsphäre, Schmutz, Gestank und fehlende Füllgüter an“ (Ksoll 
et al. 2023, S. 9). 

Auch eine aktuelle deutschlandweite Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes mit 3.218 Kindern 
und Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren bringt interessante Ergebnisse. Schülerinnen und 
Schüler in Nordrhein-Westfalen sehen beim Schulhof- und Pausenbereich ihrer Schulen positive 
und negative Aspekte. „Nach Einschätzung von 69 Prozent der Befragten gibt es zwar ausreichend 
Platz für Bewegung und Spiel, gleichzeitig meinen aber nur 44 Prozent, dass es dort attraktive und 
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vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten gibt.“ Und weiter: „54 Prozent sind der Meinung, 
dass es ausreichend gute Sitzmöglichkeiten im Schulhof- und Pausenbereich ihrer Schule gibt, dass 
es dort einen guten Ort zum Entspannen gibt, meinen aber nur 41 Prozent der Befragten. Und wäh-
rend Zustand und Sauberkeit des Schulhof- und Pausenbereiches insgesamt von 52 Prozent für gut 
befunden wird, sehen das bezogen auf die Schultoiletten nur 33 Prozent so“ (Deutsches Kinderhilfs-
werk e.V. 15.07.2024).

Auch in den auswärtigen Sitzungen der Enquetekommission war der pädagogische Raum häufig 
Thema. In Hamburg mietet die Schulbehörde die Schulen von einem Sondervermögen in Form 
eines Schulbauunternehmens. Diesem Unternehmen gehören die Schulen und werden von diesem 
in Stand gehalten. Zudem konnte Hamburg Baukosten effektiv senken. Dafür wurde ein Musterflä-
chenprogramm entwickelt, das für alle Schulen gilt und in Fertigbauweise konstruiert werden kann. 
Die Schulbauangelegenheiten werden von schulischer Verwaltungsleitung gemanagt und Schullei-
tungen entlastet.

Das Genoveva Gymnasium in Köln zeigt einen kreativen Umgang bei der Raumgestaltung und hat 
spezielle Lernnischen für bewusste Mediennutzung. In Dortmund wurden die Raumvorgaben aus 
den 1990er Jahren vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) kritisiert und der Hinweis ge-
geben, dass diese überarbeitet werden sollten. Wie in vielen anderen Schulen herrscht auch in Dort-
mund häufig Platznot und einige Schulträger planen Schulneubauten. Leider dauern diese Prozesse 
zum Teil sehr lange. Die Praxis fordert daher eine Überarbeitung des Zuwendungsrechts, damit es 
möglich ist, schneller zu bauen. In der Grundschule am Dichterviertel in Mülheim war der Team-
raum zu klein und wird nun im Rahmen des integrierten Nutzungskonzeptes (siehe oben) komplett 
neu gedacht. 

Hinsichtlich Inklusion und Barrierefreiheit sind alle Schulen sehr unterschiedlich ausgestattet. 

4.5.3	 Personelle Ausstattung

Die personelle Ausstattung an Schulen in Nordrhein-Westfalen umfasst Lehrkräfte, weitere päda-
gogische Fachkräfte sowie Verwaltungspersonal. Die genaue personelle Ausstattung variiert je nach 
Schultyp, Größe der Schule, Schulstandort und anderen Faktoren.

Eine angemessene Personalausstattung ist sicherzustellen, um den Bildungsbedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler gerecht zu werden und für Chancengleichheit zu sorgen. Dazu gehören Lehr-
kräfte für verschiedene Fächer, Sonderpädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeitende, Schulpsy-
chologinnen und -psychologen und weitere Unterstützungskräfte. An allgemeinbildenden Schulen 
waren im Schuljahr 2020/21 bundesweit 773.007 mehrheitlich verbeamtete Lehrkräfte beschäftigt 
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(Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 256). In Nordrhein-Westfalen werden Da-
ten zur personellen Situation nicht schulscharf erhoben.

Nach aktuellen Zahlen des Schulministeriums sind noch rund 8.050 Lehrerstellen unbesetzt. An den 
Schulen in Nordrhein-Westfalen seien aber gut 7.400 Menschen mehr tätig als noch zwei Jahre zuvor 
Ende 2022 – knapp 5.700 Lehrkräfte und über 1.700 Alltagshelferinnen und -helfer (News4teachers 
2025). In welchen Fächern der Lehrkräftemangel besonders deutlich wird, ist in den Lehrkräftebe-
darfsprognosen (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2023b) ein-
zusehen. So ist an Gymnasien und Gesamtschulen ein Überhang an Lehrkräften in Geschichte sowie 
ein Mangel in Mathematik deutlich zu erkennen (ebd. S. 22). An den nordrhein-westfälischen Grund-
schulen war der Männeranteil mit 9,9 Prozent im Schuljahr 2020/21 am niedrigsten. Den höchsten 
Männeranteil gab es mit 45,7 Prozent an den Förderschulen Berufskolleg (bildungsklick 2021).

In den letzten Jahren gab es in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen die Herausforderung, 
genügend qualifizierte Lehrkräfte zu gewinnen und zu halten, insbesondere in bestimmten Fächern 
oder herausfordernden Regionen. Neben der reinen Personenanzahl an Lehrkräften spielt es auch 
eine Rolle, wie viele Stunden diese arbeiten. Die Regelungen zu Teilzeit sind im Landesbeamtenge-
setz § 63-66 definiert. IT.NRW hat ermittelt: „Weniger als die Hälfte der weiblichen Lehrkräfte an 
den allgemeinbildenden Schulen sind in Vollzeit tätig. Dagegen arbeiten drei Viertel aller männli-
chen Lehrkräfte in Vollzeit.“ (IT.NRW) 

Die Landesregierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diesem Problem zu begegnen, 
wie zum Beispiel die Ausweitung der Studienplatzkapazitäten, die Angleichung des Einstiegsgehalts 
auf A13 für alle Lehrkräfte sowie die Schaffung von Anreizen, um Lehrkräfte für weniger attraktive 
Regionen zu gewinnen. Zentral ist hier das Handlungskonzept Unterrichtsversorgung (Ministerium 
für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen), was im Dezember 2022 vorgelegt worden 
ist. Bei dem Konzept handelt es sich um ein umfassendes Maßnahmenbündel, um die Anzahl an 
Lehrkräften und pädagogischem Personal an Schulen zu erhöhen. Das Handlungskonzept scheint 
Erfolg zu haben. In Nordrhein-Westfalen arbeiten rund 7.000 Menschen mehr im Schuldienst als 
noch vor anderthalb Jahren. Um dem Lehrkräftemangel an Grundschulen entgegenzuwirken und 
die Berufsgruppe aufzuwerten, wurde die Besoldung von A12 auf A13 bereits 2023 von der Landes-
regierung beschlossen. Zum 1. August 2026 sollen dann alle grundständig ausgebildeten Lehrkräfte 
mindestens A 13 erhalten. Zuletzt wurden die Möglichkeiten für eine anlassunabhängige Reduzie-
rung der Arbeitszeit bei Lehrkräften eingeschränkt.

Ein Gutachten im Auftrag der UNICEF kommt zu folgendem Schluss: „Möchte man die Situation 
der Kinder in Deutschland nachhaltig verbessern, sollte man gezielt bei spezifischen Problemlagen 
ansetzen. Ein wichtiger Bereich ist hier die kompensatorische Bildungsarbeit für Kinder aus bil-
dungsfernen und fremdsprachigen Elternhäusern in Schulen und Kitas. Haben nur wenige Kinder 
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in einer Klasse oder Betreuungsgruppe einen entsprechenden Unterstützungsbedarf, lässt diese sich 
in der Regel sehr gut in den regulären Schul- und Betreuungsalltag integrieren. Betrifft diese eine 
größere Zahl, werden für sie hingegen zusätzliche personelle Ressourcen notwendig. Die nahelie-
gende Lösung wäre eine Zuweisung der Ressourcen an die Kitas und Schulen anhand eines Sozi-
alindex, der insbesondere auch die Zahlen der Investitionen in bildungsferne und fremdsprachige 
Kinder berücksichtigt und von den Ländern einheitlich erfasst werden sollte.“ (Geis-Thöne und 
Plünnecke 2024, S. 35 f.). 

Die Schulen, welche die Enquetekommission besucht hat, berichten teilweise vom Fachkräfteman-
gel bei Lehrkräften, Sekretariatsstellen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und weiteren. An 
manchen Schulen waren alle Stellen besetzt. Die Personalnot ist groß und die Möglichkeit, selbst-
ständig Lehrkräfte nach schulischem Bedarf einzustellen beschränkt, denn zumindest was das Lehr-
personal angeht, muss entsprechend der Abschlussnote im Staatsexamen zu Vorstellungsgesprächen 
eingeladen werden. Verträge über wenige Stunden für weiteres pädagogisches Personal scheitern 
in manchen Kommunen an dem hohen Verwaltungsaufwand. Die zuständige Behörde lehnt dann 
einen Vertrag als unverhältnismäßig gegenüber dem bürokratischen Aufwand ab, obwohl die Schu-
le dringend auf personelle Unterstützung angewiesen ist. Daher wünscht sich beispielsweise die 
Grundschule am Dichterviertel, dass die Einstellung von Personal an Schulen erleichtert wird. Auch 
hinsichtlich der Arbeitszeiten wurde von anderen Schulen betont, dass statt des Stundendeputats es 
wünschenswert wäre, dass die Lehrkräfte mit verbindlichen Arbeitszeiten vor Ort erreichbar sind. 
Konkret wünschen sich die Schulen feste Zeitkontingente für die Unterrichtsvor- und Nachberei-
tung, für die Korrektur von Klausuren, für Schülergespräche sowie für die Reflexion strukturell in 
der Anwesenheitszeit in Schule zu verankern (siehe auch Alemannenschule und Hamburg). Auch 
die Verzahnung zwischen Schulen wurde thematisiert. Demnach wünscht sich beispielsweise die 
Grundschule am Dichterviertel Rahmenbedingungen, die eine gegenseitige Hospitation im schul-
internen Unterricht und schulübergreifend ermöglichen. Kritisiert wurde, dass die Verteilung der 
Lehrkräfte durch die Bezirksregierungen erfolgt. Wünschenswert wäre aus Sicht der Schule eine 
zentrale Zuweisung durch das Land. 

Die Gertrudis Grundschule in Wattenscheid macht auf die uneinheitliche und zeitlich begrenzte 
Einstellung von pädagogischen Fachkräften aufmerksam. Sie plädiert für einen Abbau von Projekt-
strukturen. Stattdessen braucht es eine verlässliche Finanzierung von multiprofessionellen Teams, 
die einheitlich bezahlt werden. 

4.5.4	 Finanzielle Ausstattung

Die finanzielle Ausstattung von Schulen in Nordrhein-Westfalen variiert, da sie von verschiede-
nen Faktoren wie dem Standort der Schule, der Schulgröße und finanziellen Möglichkeiten der 
Kommune beeinflusst wird. In der Regel erhalten Schulen jedoch staatliche Mittel für Personal und 
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Infrastruktur. „Bildungsausgaben umfassen Ausgaben für Personal (einschließlich Beihilfen und 
Sozialversicherungsbeiträgen), Sachaufwand, Investitionsausgaben und unterstellte Sozialbeiträge 
für die Altersversorgung der im Bildungsbereich aktiven Beamt:innen nach dem Konzept der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen.“ (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 71). 
Es gibt auch Programme und Initiativen auf Landes- und Bundesebene, die zusätzliche Mittel für 
Schulen bereitstellen können, insbesondere für bestimmte Bildungsbereiche oder (soziale) Projekte.

Die finanzielle Ausstattung umfasst einen kostenfreien Schulbesuch, deckt aber nicht alle Kosten ab. 
Die sogenannte Lernmittelfreiheit ist in § 96 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen geregelt. 
Demnach sind Ausgaben für die Eltern zumutbar, solange sie einen festgelegten Betrag nicht über-
schreiten. In Bezug auf Chancengleichheit können Klassenfahrten und die Erstausstattung bei Schul-
anfang für Familien aus schwierigen ökonomischen Verhältnissen zum Problem werden. Die Kin-
derarmut nimmt in vielen Lebenslagen zu. Lehrkräfte erkennen immer häufiger die Anzeichen von 
Kinderarmut und machen dies vor allem am fehlenden Material fest (Robert Bosch Stiftung 2023). 

Für die Verteilung von Bundesgeldern wird in der Regel der Königsteiner Schlüssel angewendet. 
El-Mafaalani sieht darin ein Problem: „Wenn es darum geht, die Chancen benachteiligter Kinder zu 
verbessern, ist der Königsteiner Schlüssel nicht das richtige Instrument. Wir müssten im Grunde weg 
von der Länderbetrachtung hin zu einer Sozialraumbetrachtung. Die großen Herausforderungen 
gibt es vor allem in ganz bestimmten Stadtteilen und strukturschwachen Regionen. Wenn man sich 
auf nur ein Kriterium verständigen müsste, sollte es die SGB2-Quote sein.“ (El-Mafaalani 2023b). 
Für mehr Chancengleichheit wäre eine konsequente Ausrichtung der Ressourcen anhand des So-
zialindex notwendig, was besonders belastete Schulen in ihrer Situation festschreiben kann. Das 
„Etikettierung Ressourcen-Dilemma“ (Racherbäumer und Bremm 2022, S. 95) meint den Zusam-
menhang zwischen der Bewertung einer Schule hinsichtlich ihres Belastungsgrades und der damit 
zugewiesenen Ressourcen, die einerseits ausgleichend, andererseits stigmatisierend wirken. Hier gilt 
es abzuwägen. Der Nutzen von zielscharfen Ressourcen entsprechend den Bedarfen ist unbestritten. 

Die nationalen Bildungsausgaben insgesamt steigen seit Jahren massiv. Mit knapp 42 Milliarden 
Euro erreicht das Bildungsbudget im Haushaltsplan 2025 in Nordrhein-Westfahlen einen neuen 
Rekordwert. Damit sind die Bildungsausgaben seit 2023 um rund elf Prozent gestiegen. Die Schaf-
fung von 50.000 neuen Plätzen und fast 490 zusätzlichen Stellen im Offenen Ganztag sowie ein 
Plus gegenüber dem Nachtragshaushalt 2024 von 250 Millionen Euro in den Bereichen Kinder- 
und Ganztagsbildung setzen den Fokus auf frühkindliche Förderung. Insbesondere die Investiti-
on in Kitas und Grundschulen lohnt sich volkswirtschaftlich und in Bezug auf Chancengleichheit 
(Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022; Anger und Plünnecke 2023; Geis-Thöne und 
Plünnecke 2024; El-Mafaalani 2020). Bei der auswärtigen Sitzung in Hamburg wurde berichtet, dass 
Hamburg dieser Empfehlung folgt und besonders stark in Kita und Grundschule investiert. 
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Mit der Heliosschule in Köln wurde die Frage nach Systemfinanzierung thematisiert, denn die aktu-
elle Finanzierung für den OGS-Bereich werde als nicht auskömmlich empfunden. Die Finanzierung 
der OGS in der aktuellen Form sei nur durch erhöhte Ressourcen für Kinder mit Sonderförderungs-
bedarf (mit AO-SF Diagnose oder ohne) möglich. Die Stadt Köln stelle in diesem Zuge erheblich 
mehr Mittel zur Verfügung. Finanzschwache Kommunen können diesen Beitrag nicht leisten. 

In Bezug auf Chancengleichheit können auch Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ei-
nen kompensatorischen Effekt haben, da Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verschie-
dene Aktivitäten in Schule und Freizeit ermöglicht werden können. Häufig müssen diese jedoch 
aufwändig beantragt werden. Das Genoveva Gymnasium in Köln stellt für seine Schülerinnen und 
Schüler Sammelanträge über das Schulsekretariat, um die Familien zu entlasten und einen Abruf 
der Gelder beispielsweise für Nachhilfeangebote sicher zu stellen.

4.6	 Familie, Sozialraum und Quartier

4.6.1	 Familie

Der bedeutende positive wie negative Einfluss der Familie auf individuelle Bildungschancen ist 
klar belegt (siehe Kapitel 2.1). Auch die von der Enquetekommission besuchten Bildungseinrich-
tungen betonen einhellig die Bedeutung der Familien und die Wirksamkeit guter Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaften. Viele berichten aber auch, dass manche Eltern nicht erreichbar sind und 
Ansprachen sich als schwierig erweisen. Kinder verbringen auf das Lebensalter bezogen immer frü-
her und auf die Stunden bezogen eine immer längere Zeit in Institutionen. Familienergänzende 
Angebote werden zunehmend zu familienersetzenden Angeboten. 

Durch aktuelle demografische Entwicklungen sank die Anzahl der Familien von 1996 bis 2015 über 
20 Jahre kontinuierlich. Zuwanderungsbedingt steigt die Zahl der Familien seitdem wieder an. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es aktuell rund 2,6 Millionen Familien (Statista 2024). Betrachtet man die 
Relation zur Gesamtbevölkerung, ist der Anteil von Familien gesunken (Statistisches Bundesamt 
2024). Jede sechste Familie ist zudem eine alleinerziehende Familie beziehungsweise eine Ein-Eltern-
Familie. In Nordrhein-Westfalen sind es insgesamt 327.000 alleinerziehende Elternteile (Verband 
allein erziehender Mütter und Väter Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.). Geändert haben 
sich zudem der Anteil an Kindern in Risikolagen, eine höhere Müttererwerbsarbeit und die Mög-
lichkeit für Homeoffice vor allem für Menschen mit hohem Bildungsabschluss (Autor:innengruppe 
Bildungsberichterstattung 2022). 

In einem weiten wissenschaftlichen Verständnis besteht Familie in einem intergenerationalen Ver-
hältnis, welches sich im weitesten Sinne kooperativ und solidarisch verhält (El-Mafaalani 2023a). 
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Definitionen differieren im Kontext des gesellschaftlichen Wandels. So wird zunehmend unterschie-
den zwischen verschiedenen Konstellationen, d.h. biologische und soziale Eltern beziehungsweise 
Bezugspersonen, gleich- oder verschiedengeschlechtlichen Eltern, Ein- und Zwei-Elternfamilien, 
Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien usw. Insgesamt kann man von einer stark gewandelten 
Kindheit ausgehen und einer differenzierten Diversität von Familienformen. Und nicht nur die Fa-
milienformen haben sich geändert, sondern auch, wie Familie gelebt wird. Dafür wird auch der 
Begriff Doing-Family genutzt. Diese Prozesshaftigkeit und das Innenleben der Familien sind für die 
Wissenschaft teilweise schwierig zu erforschen. Dennoch kann allein durch die äußeren Umstände 
mehr Diversität in der familiären Handlungspraxis angenommen werden. 

Familien bestehen heute nicht mehr nur in einem traditionellen Verständnis der Kernfamilien. Auch 
durch den Zuzug in Universitätsstädte sind viele junge Familien ohne ein familieninternes Netzwerk 
mit Großeltern oder weiteren Familienangehörigen. Viele Familien müssen sich daher ein familien-
analoges Netzwerk mit Freundinnen und Freunden und anderen jungen Familien in ähnlichen Situ-
ationen aufbauen. Dieser breiten Heterogenität steht ein Schulsystem gegenüber, das sich traditionell 
durch teilweise implizite Normalitätsannahmen im Hinblick auf unterstellte kulturelle und familiale 
Voraussetzungen der Kinder auszeichnet (El-Mafaalani 2023a, S. 79): „Die (implizit) unterstellten 
Normalitätsannahmen müssten zu einer (expliziten) Flexibilität transformiert werden. Hierbei stellen 
sich etwa Fragen an das Erwartungsmanagement: Inwieweit wird (implizit) die Mitarbeit der Eltern 
erwartet, inwieweit wird geprüft, ob Erwartungen tatsächlich durch die Eltern erfüllbar sind, und wie 
können durch systematische Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Eltern optimale Rah-
menbedingungen für die (Lern-)Entwicklung der Kinder geschaffen werden.“ (El-Mafaalani 2023a, 
S. 85). Dies hat weitreichende Folgen für Organisation und Management in den Institutionen (El-
Mafaalani 2023a, S. 85).

Zudem gilt, dass auf der einen Seite ein Großteil der Kinder in sehr privilegierten Verhältnissen auf-
wächst, auf der anderen Seite ist zu konstatieren, dass sich auch durch verfestigte Armutsstrukturen 
die benachteiligende Situation einer relativ großen Minderheit verstärkt (El-Mafaalani 2023a, S. 82). 
Auch viele Kinder in ökonomisch intakten Familien bekommen nicht die Aufmerksamkeit und För-
derung, die sie brauchen, um die in ihnen steckenden Möglichkeiten zu Bildung zu entfalten. Auch 
dies ist eine Form von Armut, die Beachtung finden muss.

Aktuelle Zahlen des statistischen Bundesamtes belegen den Zusammenhang zwischen Bildungs-
abschluss und Armut: „Die Armutsgefährdungsquote unter Kindern und Jugendlichen von Eltern 
mit niedrigem Bildungsabschluss [liegt] bei 37,6  %, von Eltern mit höherem Bildungsabschluss 
bei 6,7 %. Insgesamt waren in Deutschland im vergangenen Jahr knapp 2,2 Millionen Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet. Das entspricht einer Armutsgefährdungsquote von 
14,8 %“ (Statistisches Bundesamt 2023). Schule allein kann diese Herausforderungen nicht bewäl-
tigen. Gesellschaftliche Veränderungen sowie Überlegungen für mehr Chancengleichheit machen 
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eine Öffnung von Schule notwendig: „An außerschulische Kooperationen sind hohe Erwartungen 
geknüpft“, konstatieren Arnoldt et al. (2023, S. 81). Organisatorisch vernetzte Unterstützungs- und 
Fördermaßnahmen an den Schulen können dazu beitragen, Bildungsbenachteiligungen effektiv ab-
zubauen (Wrase und Allmendinger 2021, S. 9). 

Folgende Erfahrungen wurden in den auswärtigen Sitzungen der Enquetekommission gesammelt: 
Um Eltern besser einzubinden und gute Erziehungspartnerschaften zu ermöglichen, finden viele 
niederschwellige Angebote für Eltern im Vormittagsbereich statt. Mindestens einmal im Jahr gibt es 
ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern. Ein Mittel, um gegen Schulabsentismus vorzugehen, sind 
Hausbesuche der Schulsozialarbeit und von Lehrkräften bei den Familien, deren Kinder der Schule 
fernbleiben. Dieses Vorgehen erfordert jedoch einen hohen Einsatz und personelle Ressourcen. 

Der Wunsch nach verbindlicherer Kooperation zwischen Kita und Eltern wurde von den Akteurin-
nen und Akteuren mehrmals geäußert. Wie diese Verbindlichkeit aussehen soll, scheint aber unklar 
und teilweise ist den Pädagoginnen und Pädagogen auch bewusst, dass dies nur Appellcharakter ha-
ben kann. Die Erfahrungen zeigen: Elternarbeit funktioniert über Beziehungsarbeit. FABIDO Dort-
mund kooperiert erfolgreich mit der städtischen Erziehungsberatungsstelle, die die Einrichtungen 
regelmäßig aufsucht. Viele Städte haben zudem Sprachvermittlerpools, die für Elterngespräche an-
gefragt werden können (beispielsweise Stadt Dortmund, Hamburg, Mülheim). Diese basieren oft 
auf ehrenamtlichem Engagement (siehe auch Laien-Sprachmittlungspool des Landes Nordrhein-
Westfalen). Bei der Vielzahl an Sprachen in unserer diversen Gesellschaft kann es Sinn machen, 
zusätzlich digitale Tools und Übersetzungssoftware zu nutzen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Eine zentrale Herausforderung für mehr Chancengleich-
heit ist, dass nicht alle Eltern gleichermaßen ihre Kinder unterstützen können oder wollen. Es wird 
immer Familien geben, die nicht der gewünschten Form entsprechen und unzureichend unterstüt-
zen. Chancengleichheit hängt somit immer auch vom Elternhaus ab. Durch starke Institutionen, die 
ohne die Zuarbeit der Eltern ebenfalls gute Angebote machen können, kann das Bildungssystem 
zum Chancensystem werden. 

4.6.2	 Sozialraum und Quartier

„Der Begriff Sozialraum bzw. die Sozialraumorientierung hat ihren Ursprung sowohl in der Stadt-
soziologie als auch in der Pädagogik und ermöglicht es in der Analyse, die räumliche Umgebung in 
Verbindung mit dem sozialen Handeln zu bringen“ (Hofinger). Der Sozialraum (Forell 2023, S. 13) 
soll hier in Bezug auf Chancengleichheit untersucht werden. 

Der Sozialraum hat eine besondere Bedeutung für Bildungsprozesse. In eine sozialraumorientierte 
Schulentwicklung werden standortspezifische Ressourcen systematisch einbezogen. Dazu gehören 
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inner- und außerschulische Netzwerke sowie weitere Unterstützungsmöglichkeiten, beispielsweise 
Peers, Vereine, soziale Einrichtungen (Forell 2023, S. 21). Im Gegensatz zu einer ressourcenorien-
tierten Perspektive ist auch eine Fokussierung auf die negativen Aspekte des Sozialraums für Schulen 
zu beobachten, d.h. die Klassifizierung als sogenannte Brennpunktschule (ebd., S. 22). Den Begriff 
„Brennpunktschule“ reflektieren unter anderen Bremm und Rachbäumer (2022) kritisch. Die Au-
torinnen schlagen stattdessen die Bezeichnung „Schulen in benachteiligten und benachteiligenden 
Quartieren“ vor (ebd., S. 94) und beschreiben diese in ihrer komplexen Prozesshaftigkeit. Ein nega-
tiv geführter Diskurs über Quartiere wirkt sich auch benachteiligend auf die dort lebenden Kinder 
und Jugendlichen aus. Sie plädieren daher ebenfalls für eine „ressourcenorientierte Perspektive auf 
das jeweilige Quartier der Schule“ (ebd., S.95). Statt also einen defizitorientierten Diskurs zu führen, 
kann es eine Perspektive sein, bestimmte Quartiere als „internationale Orte der Mehrsprachigkeit 
und Pluralität der Lebensführung“ zu beschreiben. Damit würde ein Diskurs abseits von Effektivität 
und Verwertbarkeit möglich (ebd., S. 95). Wie diesen sogenannten Risikogruppen positiv begegnet 
werden kann, wird ausführlich unter anderen in „Bildung im Sozialraum. Wie aus Risiken Chancen 
werden können“ von Sybille Volkholz und Michael Voges (2022) diskutiert. Die Autorin und der 
Autor machen deutlich, dass eine Trennung zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Lernerfolg 
nicht mehr zu halten ist und beide Aspekte zusammen gedacht werden sollten (ebd., S. 100). 

Im Kontext benachteiligter Schulen ist das Bundesprogramm „Schule macht stark (SchuMaS)“ zu 
nennen. Im Zuge der Evaluation des Programms wurde eine Befragung an 200 Schulen in benachtei-
ligten sozialen Lagen durchgeführt, an der sich 195 Schulleitungen, 2.923 Lehrkräfte und 787 Perso-
nen des zusätzlich pädagogisch tätigen Personals beteiligten. In Bezug auf den Sozialraum zeigte sich, 
dass die befragten Schulen zwar über eine große Bandbreite an Kooperationspartnern verfügen, aber 
Bedarf an Ausbau beziehungsweise Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Blick auf Unterstüt-
zungsleistungen haben. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass Schulen selbst nur wenig aktiv in 
den Sozialraum hineinwirken (Arnoldt et al. 2023, S. 81). Die Forschenden kommen zu folgendem 
Schluss: „Diese Befunde legen nahe, dass Schulen vor allem ihren schulischen Raum im Blick haben, 
wenn es um die Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartner:innen geht. Sich selbst 
als Teil des Sozialraums zu begreifen und in diesen, gemeinsam mit Partner:innen, hineinzuwirken, 
wird nur von einigen Schulen aktiv als Ressource gesehen und umgesetzt.“ (Arnoldt et al. 2023, S. 93).

Arnoldt et al. (2023) verweisen darauf, dass die dafür nötige Netzwerkarbeit für Schulen ohne zu-
sätzliche Ressourcen schwer zu realisieren ist. Eine „übergeordnete regionale Steuerung“ (ebd., S. 
94) könnte aus Sicht der Autoren eine Entlastung sein. Die Kooperationen und Vernetzungen sollten 
idealerweise keine Einbahnstraße zum Nutzen der Schule sein, sondern dem ganzen Sozialraum 
ebenso zugutekommen (ebd.). 

Wie kommt es nun zur Segregation von Stadtteilen und welche Folgen gehen damit einher? Die Se-
gregation von Stadtteilen wird gemeinhin anhand sozialer, demographischer und ethnischer Krite-
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rien untersucht. In der Stadtstruktur manifestiert sich so soziale Ungleichheit, die sich in Bildungs-
ungleichheit reproduziert. „Bildungsarmut und Einkommensarmut treten kleinräumig konzentriert 
auf “ (ebd. S. 29). Es zeigt sich auch empirisch, dass Bildungsaufstieg in belasteten Quartieren nicht 
zu dessen Aufwertung beiträgt, sondern stattdessen die Tendenz festzustellen ist, dass Bildungsauf-
steigerinnen und Bildungsaufsteiger den Sozialraum durch Umzug verlassen (ebd.). 

Der Schulsozialindex in Nordrhein-Westfalen identifiziert soziale Herausforderungen von Einzel-
schulen. Gemäß dem Prinzip „Ungleiches ungleich behandeln“ kann der wissenschaftlich fundierte 
Sozialindex dazu beitragen, bestimmte Ressourcen zielgenauer auf die Schulen zu verteilen, um 
hoch belastete Schulen bei ihrer herausfordernden Arbeit noch besser zu unterstützen (Schräpler 
und Jeworutzki 2023). Ein Vorbild ist in diesem Zusammenhang Hamburg, wo viele Mittel in einem 
sehr relevanten Umfang nach der sozialen Bedarfslage vergeben werden. Nordrhein-Westfalen hat 
auf der Grundlage der Rückmeldung von Schulen den Sozialindex weiterentwickelt, der durch die 
Unterscheidung zwischen den Sekundarstufen die Realität besser abbildet. Er muss aufgrund in 
Nordrhein-Westfalen in der Schulstatistik nicht vorliegender Daten teils auf indirekte Verfahren 
ausweichen. Gleichwohl zeigt sich ein enger statistischer Zusammenhang zwischen dem Sozialindex 
der Schulen und den im Durchschnitt der Schülerschaft der einzelnen Schulen erworbenen fachli-
chen Kompetenzen, die in den VERA-Vergleichen getestet werden. 

Das sozialräumliche kommunale Bildungsmonitoring trägt dazu bei, eine datenbasierte Grundla-
ge für Veränderungsprozesse, strukturelle Reformen und finanzielle Investitionen zu schaffen und 
Sozialräume weiterzuentwickeln. Das kommunale Bildungsmonitoring ist eine zentrale Säule des 
datengestützten kommunalen Bildungsmanagements. Viele Kommunen haben in den vergangenen 
Jahren in Zusammenarbeit mit den regionalen Agenturen Prozesse und Strukturen des Bildungs-
monitorings ausgebaut, die es ihnen erlauben, Bildungsdaten zu analysieren und für die Weiterent-
wicklung ihrer Bildungslandschaften zu nutzen.

Die Entwicklung eines Stadtviertels kann direkte Auswirkungen auf die sozialen und ökonomischen 
Chancen der Bewohnerinnen und Bewohner haben. Quartiersentwicklung bezeichnet die gezielte 
und ganzheitliche Verbesserung von städtischen Gebieten, oft mit dem Ziel, Lebensqualität und 
soziale Kohäsion zu fördern. An dieser Stelle sind einige zentrale Aspekte zu nennen, wie Quar-
tiersentwicklung und Chancengleichheit zusammenhängen: Eine gut entwickelte soziale Infrastruk-
tur wie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Spielplätze, Freizeiteinrichtungen und Gemein-
schaftszentren, ist ein zentraler Bestandteil der Quartiersentwicklung. Durch den Ausbau und die 
Verbesserung dieser Infrastruktur können alle Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere be-
nachteiligte Gruppen, besseren Zugang zu wichtigen Ressourcen und Dienstleistungen erhalten. 
Dies fördert Chancengleichheit, indem es zu gleichen Voraussetzungen für Bildung, Gesundheit 
und soziale Teilhabe beiträgt. Bildungsangebote sind ebenfalls ein wichtiger Teil der Quartiersent-
wicklung. In Quartieren mit gut ausgestatteten Schulen, Kindergärten und außerschulischen Bil-
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dungsangeboten haben Kinder und Jugendliche bessere Chancen auf eine hochwertige Bildung. Die 
Qualität und Erschwinglichkeit von Wohnraum spielen auch eine zentrale Rolle für die Lebensbe-
dingungen der Menschen im Quartier. Quartiersentwicklung, die sich auf die Erhaltung und Schaf-
fung von weiterem bezahlbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum konzentriert, kann dazu 
beitragen, Wohnungsnot und soziale Segregation zu verringern. Ein gutes Wohnumfeld mit ausrei-
chender Infrastruktur und Grünflächen fördert die Lebensqualität und trägt zu einem stabilen und 
unterstützenden sozialen Umfeld bei, was wiederum die Chancengleichheit fördert. Die Förderung 
der lokalen Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Quartier sind wichtige Aspekte der 
Quartiersentwicklung. Durch wirtschaftliche Entwicklung und gezielte Fördermaßnahmen können 
Arbeitsplätze geschaffen und die wirtschaftliche Lage der Bewohnerinnen und Bewohner verbessert 
werden. Dies ist besonders wichtig für benachteiligte Quartiere, in denen Arbeitslosigkeit und Ar-
mut weit verbreitet sind. Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten fördert wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit und Chancengleichheit. Ein wesentliches Element der Quartiersentwicklung ist die Einbin-
dung der Zivilgesellschaft in Planungs- und Entscheidungsprozesse. Partizipative Ansätze, welche 
die Mitbestimmung und das Engagement der Quartiersbewohnerinnen und -bewohner fördern, 
tragen dazu bei, dass die Maßnahmen der Quartiersentwicklung an den tatsächlichen Bedürfnis-
sen und Interessen der Menschen ausgerichtet sind. Dies stärkt die soziale Kohäsion, die lokale 
Demokratie und fördert das Gemeinschaftsgefühl, was wiederum positive Auswirkungen auf die 
Chancengleichheit hat. Die Förderung sozialer Netzwerke und Gemeinschaftsinitiativen innerhalb 
eines Quartiers ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Quartiersentwicklung, die soziale Begegnungsräu-
me und Gemeinschaftsprojekte unterstützt, kann das soziale Kapital und die gegenseitige Unter-
stützung stärken. Starke soziale Netzwerke können den Zugang zu Informationen, Unterstützung 
und Ressourcen verbessern und somit die Chancengleichheit fördern. Den Mehrwert einer solchen 
kleinteiligen Betrachtung des Sozialraums haben auch die Beispiele der Stadteilkonferenzen in Mön-
chengladbach gezeigt, über die dort in einer auswärtigen Sitzung der Kommission am 02.02.2024 
gesprochen wurde. An diesem Beispiel wird deutlich, wie die Typologie des Sozialraums aufgestellt 
ist und nutzbar gemacht werden kann für politisch-administrative Zwecke. Kersting (2013) hat 
die Typologie der Sozialräume nach Schubert weiterentwickelt und kommt dazu, den Planungs-
raum aufzuteilen in einen quantitativ beschreibbaren Administrationsraum und einen qualitativ 
beschreibbaren Nutzungsraum. Wesentlich für die gelingende Sozialraumanalyse ist, dass sich die 
sozialen Bedingungen am Wohnort (räumliche Analyse) und an der Schule (Settinganalyse) ergän-
zen. Beide Ebenen müssen in einer Sozialraumanalyse kombiniert werden, weil nur die räumliche 
Analyse keine ausreichende Aussage über die Wirklichkeit machen kann. Eine Settinganalyse gibt 
hingegen den genaueren Einblick in die Lage im Sinne von Kontextindikatoren und damit ein höhe-
res Steuerungswissen in der Bildungspolitik (Kersting 2017). 

Der Zusammenhang zwischen Quartieren, Sozialraum und Bildungseinrichtungen wurde immer 
wieder auch bei den auswärtigen Sitzungen der Enquetekommission thematisiert. Ein besonders 
erfolgreiches Konzept „Lernen neu denken“ aus Dortmund ändert Schule nachhaltig und geht neue 
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Wege. Es wird finanziert durch Stiftungen und richtet Schule konsequent an Kindern und Jugend-
lichen aus. Das Projekt wurde von der Libellen-Grundschule und der Nordmarkt-Grundschule in 
Kooperation mit dem regionalen Bildungsbüro und dem Jugendamt der Stadt Dortmund ins Leben 
gerufen. Nach der erfolgreichen Pilotphase an den zwei Grundschulen wurden daraufhin Schüle-
rinnen und Schüler von vier weiteren Dortmunder Grundschulen in das Programm aufgenom-
men und profitieren seitdem von der intensiven und individuellen Förderung. „Lernen neu Den-
ken“ funktioniert wie folgt: Jede Woche werden die Klassen für drei oder mehr Unterrichtsstunden 
aufgeteilt. Eine Hälfte der Schülerinnen und Schülern verbleibt in der Schule und erhält intensive 
fachliche und individuelle Lernförderung. Die andere Hälfte besucht einen außerschulischen Lern-
ort (beispielsweise Lernbauernhof, Wald, Jugendfreizeitstätte, Museum). Dort erhalten die Kinder 
unter Einbezug des externen Bildungspersonals ganzheitliche Bildungsangebote, die inhaltlich pa-
rallel zu den Unterrichtsthemen verlaufen. Begleitet wird die Gruppe von zwei pädagogisch arbei-
tenden Lernbegleitenden. Im Anschluss berichten sich die Schülerinnen und Schülern gegenseitig 
von ihren Lernerfahrungen und Erlebnissen. „So öffnen sich die Kinder wieder für das, was Lernen 
ausmacht: Neugierig sein, sich anstrengen wollen und sich begeistern können“, konstatiert Chris-
tiane Mika, Leiterin der Libellen-Grundschule. „‘Lernen neu denken‘ ist das erste Projekt, das ich 
erlebe, dass die individuellen Lernfortschritte der Kinder, ihre Motivation, ihre Selbstwirksamkeit, 
das Klassenklima und die Arbeitszufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer nachhaltig stärkt und 
verbessert“, ergänzt Alma Tamborini, Schulleiterin der Nordmarkt-Grundschule (Jungermann et 
al. 2022; Nordstadtblogger 2022). Das Beispiel zeigt, wie Schule sich erfolgreich zum Sozialraum 
öffnen kann und wie davon die Kinder profitieren. 

Der Kitaträger FABIDO aus Dortmund berichtete zudem von der Kooperation mit logopädischen 
Praxen, die in Kitas auf Rezept unterstützen können. Damit werden auch Eltern entlastet, die nicht 
noch Therapietermine nach der Kita aufsuchen müssen. Eine Öffnung der Bildungseinrichtungen 
(siehe auch 5.4) ist hier angestrebt und wird auch in Familienzentren und Familiengrundschulzent-
ren (siehe 4.6.1) institutionalisiert. 

Familie, Sozialraum, Quartiere und Chancengleichheit sind stark miteinander verknüpft. Eine ganz-
heitliche Quartiersentwicklung, die soziale, ökonomische und infrastrukturelle Aspekte berücksich-
tigt, kann maßgeblich dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Bewohnerinnen und Bewohner 
zu verbessern und Chancengleichheit zu fördern. Indem gezielt benachteiligte Quartiere entwickelt 
und Ressourcen dementsprechend verteilt werden, können Ungleichheiten reduziert und allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern gleiche Chancen auf Bildung, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht werden. Rekurriert man nun auf Kersting, so müssen schulbezogene Daten in diese Ana-
lyse einfließen, da Wohnraum und Schulbesuch nicht zwangsläufig korrelieren müssen. Vielmehr 
benötigt es diese als legitimierende Grundlage einer bedarfsgerechten Steuerung (Kersting 2017). 
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4.6.3	 Familiengrundschulzentren

Eine besondere Verbindung von Familien, Schulen und dem Sozialraum entsteht über Familien-
grundschulzentren (FGZ). Familiengrundschulzentren im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen 
zeichnen sich durch niederschwellige und bedarfsgerechte Angebote aus, die Familien mit ihren in-
dividuellen Lebenslagen mitdenken und unterstützen. Die Finanzierung erfolgt über das Land und 
die Schulträger. In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 160 Familiengrundschulzentren. Zu Beginn 
wurden diese von der Wübben Stiftung Bildung gefördert. 

Erste empirische Auswertungen von kommunalen Fallstudien zeigen, dass über Familiengrund-
schulzentren Beziehungen zwischen Eltern, Lehr- und Fachkräften aufgebaut werden können 
(Hackstein et al. 2023, S. 97). Der Fokus auf die Bedarfe von Familien ist die Grundlage für passge-
naue Angebote. Als besonders geeignet erweisen sich niedrigschwellige Angebote wie zum Beispiel 
Elterncafés. Besucherinnen und Besucher können dort anlasslos und nicht problemindiziert Inte-
ressen, Wünsche und Bedürfnisse für weitere Angebote benennen und als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in die Elternschaft hinein agieren. Ein weiterer Aspekt von Familiengrundschulzen-
tren ist die Sozialraumorientierung. Die Leitungs-, Lehr- und Fachkräfte setzen sich regelmäßig mit 
der sozioökonomischen Situation der Bewohnerinnen und Bewohner ihres Sozialraums auseinan-
der. Dabei werden sowohl quantitative (beispielsweise Indizes, Sozialraumdaten) als auch qualita-
tive Daten und Methoden (Elternbefragungen, Sozialraumerkundungen) genutzt, da sie vielfältige 
Informationen über die Lebenswirklichkeit der Familien geben. Das Wissen über Ressourcen und 
Probleme aus dem Familienalltag von Kindern und Eltern ist eine wichtige Basis für den Aufbau 
von bedarfsgerechten Angeboten, welche die Familien erreichen. Des Weiteren belegen die genann-
ten kommunalen Fallstudien eine ausgeprägte Kooperationsorientierung. Durch die Förderung in-
nerschulischer und multiprofessioneller Kooperation kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Familien erreicht werden. Entscheidende Voraussetzungen sind ein Schulentwicklungsprozess, der 
alle mitnimmt, und eine gemeinsame Haltung beziehungsweise ein gemeinsames Ziel. Auch die 
Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnerinnen und -partnern aus dem Sozialraum ist 
relevant, zum Beispiel aus der Jugendhilfe, um zusätzliche Expertise einzuholen (Hackstein et al. 
2023, S. 106)

Besonders großen Einsatz für eine Förderung der Familiengrundschulzentren zeigt die Initiative 
Familiengrundschulzentren der Wübben Stiftung Bildung und der Auridis Stiftung (siehe auch htt-
ps://www.familiengrundschulzentren-nrw.de/). Anlass der begleitenden Studie war das zehnjährige 
Bestehen der Zentren. In der Umfrage zu und an Familiengrundschulzentren der Wübben Stiftung 
Bildung (2024) wurde unter anderem deutlich, dass 45,5 Prozent der Befragten den Vertrauensauf-
bau bei einer Vielzahl von Eltern als größte Erfolgsgeschichte sehen. Fast alle Befragten (97 Prozent) 
geben an, dass es in ihrem Familiengrundschulzentrum regelmäßig stattfindende Elterncafés gibt 
und sie mit Kitas beziehungsweise Kita-Familienzentren kooperieren (93,7 Prozent). 

https://www.familiengrundschulzentren-nrw.de/
https://www.familiengrundschulzentren-nrw.de/
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Für mehr Chancengleichheit spielen Familiengrundschulzentren eine wichtige Rolle, da sie den 
Sozialraum berücksichtigen und somit Kinder ganzheitlich in den Blick nehmen. Die Gründung 
eines Familiengrundschulzentrums verlangt verschiedene Voraussetzungen und wird durch das 
Land Nordrhein-Westfalen gefördert (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalen). 

4.7	 Die Bedeutung von Homogenität, Heterogenität und 
Lernhemmnissen (LRS, Dyskalkulie, Behinderungen) für 
den Lernprozess

Das vorliegende Unterkapitel befasst sich mit der Frage von Heterogenität, Homogenität, Diversität, 
Inklusion und Integration. Deshalb sind zunächst Semantik und Etymologie bemüht. Etymologisch 
stammen die Begriffe Diversität, Inklusion und Integration aus dem Lateinischen, die Begriffe He-
terogenität und Homogenität aus dem griechischen. 

Diversität meint im lateinischen Ursprung diversitas: Verschiedenheit, Unterschied, Gegensatz oder 
auch Widerspruch. Inklusion meint im lateinischen Ursprung includere: aufnehmen, einschließen, 
einbeziehen, beilegen, beifügen, einfügen. Integration meint im lateinischen Ursprung integrare 
hingegen: wiederherstellen, ergänzen, geistig auffrischen, erneuern, wieder aufnehmen. Heteroge-
nität stammt von den altgriechischen Worten héteros (anders, verschieden) und génos (Art) ab. Ho-
mogenität von den altgriechischen Worten homós (gleich) und genesis (Geburt, Erzeugung) ab. Mit 
diesem Wissen soll nun der Blick auf die aktuelle strukturelle Lage in Nordrhein-Westfalen gelenkt 
werden, um daran anschließend zu den in Studien aufgezeigten Leerstellen zu kommen. 

4.7.1	 Begriffsdimension im schulischen Kontext

Heterogenität im schulischen Kontext bezieht sich auf die Verschiedenheit von Schülerinnen und 
Schülern, die sich aus soziokulturellen Differenzkategorien wie Geschlecht, Ethnizität, Milieu oder 
Behinderung ergibt. Neben diesen Kategorien umfasst der Begriff auch lern- und leistungsbezogene 
Unterschiede, die spezifisches Fördern und Fordern bedürfen, wie zum Beispiel unterschiedliche 
Begabungen und Talente. Hinzu kommen jeweils intersektionelle Unterschiede durch das Zusam-
menwirken verschiedener Differenzkategorien etwa von Geschlecht und Herkunft oder Behinde-
rung und Hochbegabung o.Ä. 

Heterogenität ist stets auf eine Vergleichsgröße bezogen, braucht also eine Norm, die verglichen 
wird. Welche Norm dabei implizit zugrunde gelegt wird, ist dabei immer sozial konstruiert – dies 
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kann sich von Schule zu Schule aber auch von Fach zu Fach und von Person zu Person unterschei-
den. 

Während bis vor einigen Jahren versucht wurde, Schulklassen durch äußere Differenzierung zu 
homogenisieren, sind wir heute von dem gemeinsamen Verständnis getragen, dass jedes Kind in-
dividuell gefördert werden soll. So steht es auch seit 2006 in §1 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen. 

Der Begriff Diversität bezieht sich im Gegensatz zur Heterogenität nicht auf eine Vergleichsgröße, 
sondern meint vor allem Vielfalt in ihrer beschreibenden Form. Darüber hinaus wird der Begriff für 
ein gesellschaftliches Konzept benutzt, das ausdrückt, dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit 
wertvoll ist. Bei der Förderung von Diversität ist das Ziel, jeden individuell wertzuschätzen, best-
möglich zu fördern und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. In der Praxis zeigt sich der Um-
gang mit Heterogenität in unterschiedlichen Umgangsformen, die nicht alle durch Wertschätzung 
und Individualisierung geprägt sind. Als schulische Reaktionen auf Heterogenität sind 

a)	 passive (Ignorieren, Orientierung am Durchschnittsniveau), 
b)	� substitutive (Anpassung der Schülerinnen und Schüler an den Unterricht durch homoge-

nisierende Maßnahmen wie äußere Differierung oder Klassenwiederholung) oder 
c)	� proaktive Reaktionsformen (differenzielle Lernziele, adaptive Gestaltung des Unterrichts, 

individualisierte Aufgabenstellungen) nach Weinert (1997) denkbar, wobei proaktive Re-
aktionen auf das Bestreben nach Inklusion verweisen (Martschinke 2015). 

Die Bedeutung von Homogenität und Heterogenität für Lernprozesse lässt sich nur zusammen mit 
der Thematisierung von Inklusion diskutieren. So stellt auch die Wissenschaft fest, dass sich die 
Diskurse von Diversität und Inklusion verschränken (Resch et al. 2021b, S. 11). Walgenbach (2014, 
S. 21) beschreibt Heterogenität als Grundbegriff der Diversitäts- und Inklusionsdiskurse im Sinne 
von sogenannten Differenzlinien. Heterogenität ist abhängig von einer konstruierten Bezugsnorm. 
Da sich Heterogenität auf eine soziale Norm bezieht, kann jede Normabweichung als Differenz auf-
gefasst werden (Walgenbach 2014). 

Die Umsetzung der Inklusion basiert auf der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 
durch Bund und Länder. Das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ 
(UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK) wurde am 13. Dezember 2006 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. International ist es am 3. Mai 2008 in Kraft ge-
treten, nachdem es 20 Staaten ratifiziert hatten. Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-BRK 
am 24. Februar 2009 ratifiziert. Nach den Regularien der Konvention trat sie am 26. März 2009 in 
Deutschland in Kraft und ist seitdem geltendes Recht in Deutschland, welches von allen staatlichen 
Stellen umgesetzt werden muss“ (Deutsches Institut für Menschenrechte). 
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4.7.2	 Theoretische Annahmen 

Inklusion im Bildungswesen bezieht sich auf die Inklusion aller Lernenden, unabhängig von in-
dividuellen Unterschieden wie Behinderung, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sozialem Sta-
tus oder anderen Diversitätsmerkmalen, in das allgemeine Bildungssystem. Empfehlungen zum 
gemeinsamen Lernen gibt das Ministerium für Schule und Bildung (Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen). 

Inklusion ist, laut Wocken (2014), keine Frage, welche die empirischen Bildungswissenschaften zu 
klären haben, sondern eine normative Entscheidung über Grundfragen und Grundwerte unseres 
Zusammenlebens und damit an anderer Stelle zu diskutieren.

Für ein Gelingen von Inklusion sind eine positive Einstellung, Selbstwirksamkeit, Wissen und gute 
Rahmenbedingungen notwendige Voraussetzungen. Erst dann wird Inklusion nicht mehr vom in-
dividuellen Hintergrund abhängig sein, sondern die bestmögliche Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler strukturell ermöglichen. Zahlreiche weitere wissenschaftliche Publikationen diskutie-
ren Heterogenität als Chance und einen gelungenen Umgang mit Vielfalt (Bräu und Schwerdt 2005; 
Koller et al. 2014; Prengel 2018; Resch et al. 2021; Sturm 2023). Durch die empirische Forschung 
zieht sich der Befund, dass es – wie Hans Wocken schreibt – ein sogenanntes Patt der Systeme gibt, 
es also weder ein deutlicher Vor- noch Nachteil ist, in heterogenen Gruppen zu lernen (Wocken 
2014). Für sogenannte leistungsschwache Schülerinnen und Schüler ist es allerdings ein Vorteil, wie 
eine Studie der Universität Rostock belegt (News4teachers 2014).Wissenschaftliche Studien kom-
men jedoch durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen darüber, wie und welche Schülerinnen und 
Schüler vom gemeinsamen Lernen profitieren. 

Die Verbindung zwischen einem multidimensionalen Inklusionsbegriff von Reich (2012) und Chan-
cengleichheit ist multifaktoriell und umfasst unter anderem folgende Aspekte: Inklusion zielt darauf 
ab, systemische Barrieren im Bildungssystem abzubauen, die bestimmte Gruppen von Lernenden 
benachteiligen könnten. Dies schließt physische Barrieren (zum Beispiel mangelnde Barrierefrei-
heit), soziale Barrieren (zum Beispiel Diskriminierung) und pädagogische Barrieren (zum Beispiel 
fehlende differenzierte Lernangebote) ein. Durch den Abbau dieser Barrieren wird Chancengleich-
heit gefördert, da alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren individuellen Voraussetzun-
gen gleiche Bildungszugänge und -bedingungen erhalten. Ein weiterer Aspekt ist die Förderung von 
Diversität. Ein inklusives Bildungssystem im weitesten Sinne erkennt und schätzt die Vielfalt der 
Lernenden und nutzt diese als Ressource für den Unterricht. Diese Wertschätzung von Diversität 
trägt zur Chancengleichheit bei, indem sie ein Umfeld schafft, in dem alle Schülerinnen und Schüler 
ihre individuellen Potenziale entfalten können. Diversitätsbewusste Lehrmethoden und -materiali-
en fördern die Inklusion und tragen dazu bei, dass alle Lernenden gleichberechtigt am Unterricht 
teilnehmen und profitieren können. 
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Mit Blick auf ein enges Inklusionsverständnis zeigt der internationale Vergleich unterschiedliche 
Ansatzpunkte des Umgangs mit Behinderung: Während Deutschland traditionell durch ein binäres 
Modell geprägt ist (allgemeinbildende Schulen und Förderschulen), verfügen andere Länder über 
Kontinuumsmodelle mit vielfältigen Beschulungsformen wie in den USA, während wieder andere 
Länder wie Italien, Irland oder Norwegen Inklusionsmodelle anbieten (Powell und Pfahl 2012).

Im Sinne eines weiten Inklusionsverständnisses werden zwei Differenzlinien16 besonders häufig 
in der Diskussion um Inklusion bemüht: Migrationshintergrund und Behinderung (Wansing und 
Westphal 2014).

4.7.3	 Schulischer Alltag 

Ausgeprägte Heterogenität beziehungsweise Superdiversität sind längst Alltag in Schule. El-Mafaa-
lani betonte in einem Vortrag in der Enquetekommission, dass Kita und Schule befähigt werden 
müssen, besser mit Heterogenität im Sinne wertschätzender Diversität umzugehen. Es braucht dafür 
fundierte Konzepte, die angewendet und stetig weiterentwickelt werden. Ein Satz aus der auswär-
tigen Sitzung in Dortmund am 14.06.2024 ist hier bemerkenswert: „Homogenität ist eine Illusion. 
Homogenität ist erst gegeben, wenn die Lehrkraft allein im Raum ist.“ 

Die Kategorie „Migrationshintergrund“ erweist sich empirisch als wenig aussagekräftig, unter an-
derem da Kinder ab der zweiten Generation statistisch dabei nicht mehr berücksichtigt werden. El-
Mafaalani geht davon aus, dass Diversität bei Kindern massiv unterschätzt wird, da auch Menschen 
mit Migrationshintergrund selbst eine sehr diverse Gruppe sind (El-Mafaalani 2023a, S. 80). „Be-
rücksichtigt man nun nicht nur die Eingewanderten und ihre Kinder, sondern auch die dritte, vierte 
und fünfte Generation, so lässt sich konstatieren, dass bereits heute etwa die Hälfe der Kinder in 
Kitas und Grundschulen eine im weiteren Sinne internationale Familiengeschichte aufweist. Damit 
muss Kindheit in Deutschland superdivers gedacht werden. Die damit gemeinte neue soziale Kom-
plexität stellt Bildungsinstitutionen vor besondere Herausforderungen“ (El-Mafaalani 2023a, S. 81).

Die Folgen für Bildungsarrangements sind weitreichend. Schulen müssen sich weitaus mehr auf 
sehr ungleiche Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen und damit weit auseinanderliegende 
Ausgangsbedingungen für schulisches Lernen einstellen. Diese Ungleichheit kann sich etwa auch 
auf Lernmotivation oder den Zugang zu offenen Unterrichtsformen auswirken (El-Mafaalani 2023a, 
S. 84). Doch nicht nur Migration spielt bei (Super-)Diversität eine Rolle, es gibt noch mehr Dimen-
sionen: „Superdiverse Kindheiten, die Pluralisierung der Familie sowie neue soziale Ungleichheiten 
stellen eine neue soziale Komplexität in und für Bildungsinstitutionen dar“ (El-Mafaalani 2023a, 
S. 86). 

16	 Selbstverständlich können beide Dimensionen in Form von Intersektionalität gleichzeitig auftreten. 
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In Kapitel 4.3 wurde die Einführung der Inklusion parallel zum Förderschulsystem beschrieben. 
Es ließ sich feststellen, dass es einen großen Anstieg an sonderpädagogischen Förderbedarfen gab, 
während die Exklusionsrate relativ konstant geblieben ist und die Inklusionsrate gleichzeitig an-
gestiegen ist: „Die gestiegene Inklusionsquote an allgemeinen Schulen hat dazu geführt, dass sich 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Jahren seit 
2008/09 um 150.400 Kinder und Jugendliche erhöht hat. Nur ein Teil von ihnen – nämlich 43.957 
– ist auf die Verringerung der Exklusionsquote zurückzuführen“ (Bertelsmann Stiftung 2020, Zwi-
schen Licht und Schatten, S.13).

Dabei fällt auf, dass Kinder und Jugendliche mit einer Lern- und Entwicklungsstörung weitaus häu-
figer im Gemeinsamen Lernen beschult werden (Inklusionsrate 2021/22: 54,7 Prozent) als Kinder 
und Jugendliche mit anderen Förderbedarfen (wie geistige oder motorische Entwicklung, Inklusi-
onsrate 2021/22: 19,6 Prozent) (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-West-
falen 2022b).

4.7.3.1	 Diagnoseverfahren 

Ein weiterer Aspekt von Inklusion im engen Verständnis sind die Diagnoseverfahren. Das Fest-
stellungsverfahren eines sonderpädagogischen Förderbedarfs verläuft in Nordrhein-Westfalen nach 
dem AO-SF Verfahren. Dieses Diagnoseverfahren steht in der Kritik und wird durch die aktuelle 
Landesregierung überarbeitet. Dafür wurde ein Gutachten (Gemeinsames Gutachten zum wissen-
schaftlichen Prüfauftrag zur steigenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf) erstellt und es gibt sechs Handlungsempfehlungen, auf die an anderer Stelle im 
Kapitel eingegangen wird. In der Regel lassen die Eltern ihr Kind in einer für Diagnosen spezialisier-
ten Praxis oder beim schulpsychologischen Dienst testen. Liegt eine Diagnose vor, kann eine Förde-
rung beantragt werden. Dafür werden dann in Praxen Therapiestunden angeboten. Manchmal fin-
det die Förderung auch in der Schule oder in der Kita statt, dies wird oft gut angenommen, erspart 
es den Eltern doch lange Terminsuche und die Logistik am Nachmittag. Im Hinblick auf Chancen-
gleichheit kann gesagt werden, dass eine niederschwellige Förderung, die spielerisch in den Alltag  
einfließt, großes Potenzial hat. Es gibt den Erlass „Förderung von Schülerinnen und Schülern bei 
besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS)“, der sich ausdrück-
lich nicht nur auf Legasthenie bezieht, sondern auf alle Kinder mit besonderen Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2023 bestätigt, 
dass LRS als Behinderung zu bewerten ist. In Hinblick auf das Abiturzeugnis betont das Gericht 
das mit Verfassungsrang versehene Ziel, „allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Chance zu 
eröffnen, entsprechend ihren erbrachten schulischen Leistungen und persönlichen Fähigkeiten Zu-
gang zu Ausbildung und Beruf zu finden. Diesem Ziel werde der Gesetzgeber in besonderem Maße 
gerecht, wenn alle Prüflinge dieselben schulisch erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten unter 
denselben Voraussetzungen nachweisen müssten und die unterschiedliche Qualität der gezeigten 
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Leistungen durch eine differenzierte Notengebung genau erfasst und in allen Abschlusszeugnissen 
aussagekräftig und vergleichbar dokumentiert werde. „Bemerkungen in Schulabschlusszeugnissen 
über eine ansonsten nicht erkennbare, von den allgemeinen Prüfungsmaßstäben abweichende und 
auf Antrag erfolgte Nichtbewertung von Leistungen wegen behinderungsbedingter Einschränkun-
gen sind zur Sicherung eines leistungsbezogen chancengleichen Zugangs zu Ausbildung und Beruf 
vor Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG grundsätzlich gerechtfertigt, wenn sie so umfassend erfolgen, dass insge-
samt eine hinreichende Transparenz der Zeugnisse erreicht wird.“ Aktuelle Regelungen zur Gewäh-
rung eines Nachteilsausgleichs sind auf der Seite des MSB nachzulesen (Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen). 

 „Der Rechtsanspruch auf gemeinsame Beschulung stellt eine wichtige Voraussetzung für den dis-
kriminierungsfreien Zugang zu inklusiver Bildung dar“ (Autor:innengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2022, S. 129). Diese gesetzlich verankerte Wahlfreiheit ist jedoch faktisch nicht ausreichend 
vorhanden. So fasst Eva-Maria Thoms, Vorsitzende des Elternvereins mittendrin e.V. die Ergeb-
nisse einer Umfrage von Eltern von Förderschulkindern zusammen: „Vor allem die angegebenen 
Gründe für die Anmeldung an der Förderschule zeigen, dass Eltern vieler Kinder mit Behinderung 
selbst 10 Jahre nach Verankerung der Inklusion im Schulgesetz immer noch kein inklusives Schul-
angebot vorfinden, das ihre Kinder wirklich einbezieht“ (Landeselternschaft Förderschulen 2024). 
Die Umfrage brachte auch die Erkenntnis hervor, dass eine große Zufriedenheit der Eltern mit den 
Förderschulen an sich besteht. So äußerten sich 73 Prozent der Eltern mit ihrer Förderschule sehr 
zufrieden oder zufrieden und 83 Prozent wollen ihr Kind nicht an eine inklusive Schule wechseln 
lassen. Als Grund für die Wahl der Förderschule wurde sehr häufig der Aspekt der kleineren Klas-
sen und mehr Lehrkräfte (72 Prozent) sowie der Aspekt, dass das Kind in der allgemeinen Schule 
beim Lernstoff nicht „mitkommen“ könnte (66 Prozent) genannt. Darüber hinaus begründeten 46 
Prozent der Eltern ihre Wahl der Förderschule damit, dass sie überzeugt seien, dass die Förderschule 
grundsätzlich die bessere Schulform für Kinder mit Behinderung sei. So lautet auch eine der Hand-
lungsempfehlungen des oben erwähnten Teilprojekts des Gutachtens, dass der Elternwille dadurch 
gestärkt werden soll, dass das Gemeinsame Lernen über gleiche Ressourcen verfügen muss wie die 
Förderschulen (Gemeinsames Gutachten zum wissenschaftlichen Prüfauftrag zur steigenden An-
zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf). 

4.7.3.2	 Legasthenie 

Legasthenie bzw. Lese-Rechtschreibstörung bezeichnet gravierende Schwierigkeiten beim Erlernen 
des Lesens und/oder Schreibens. Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder sonderpädagogi-
schem Förderbedarf werden nach dem engen Inklusionsverständnis gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern ohne Behinderung und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf beschult. Dabei ist 
der Übergang zwischen Leseschwäche und diagnostizierter LRS graduell: „Dass der Anteil lese-
schwacher Schüler:innen signifikant zugenommen hat, ist auch mit Blick auf soziale Disparitäten als 
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problematisch einzuschätzen. Leistungsvergleichsstudien zeigen seit fast 25 Jahren wiederholt auf, 
dass die Kompetenzen von Schüler:innen in Deutschland stark in Abhängigkeit von der sozialen 
Herkunft variieren. Sowohl im Sekundar- als auch im Primarbereich fällt der soziale Gradient, wel-
cher den Zusammenhang zwischen den erreichten Kompetenzen eines Kindes und dem sozioöko-
nomischen Status der Familie beschreibt, zuletzt für die Leseleistung signifikant stärker aus als in 
den Vorjahren“ (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 165). Da es über das übliche 
Maß hinausgehende Unterstützung in der Regelschule aber erst bei einem festgestellten sonderpä-
dagogischen Förderbedarf gibt, stellt auch hier das Ressourcen-Etikettierungsdilemma ein Prob-
lem dar. Außerdem bleibt bei allen Lernhemmnissen die Schwierigkeit der graduellen Abwägung 
– dabei gilt ohnehin, dass jede Schülerin und jeder Schüler das Recht auf individuelle Förderung 
hat. Auch andere Diversitätsfaktoren, die einen erhöhten Förderbedarf bedingen, können nicht als 
Behinderungen gezählt werden – siehe auch Hochbegabung.

4.7.4	 Gutachten und Empfehlungen

Ein vom Schulministerium in Auftrag gegebenes Gutachten bezüglich des steigenden Bedarfs an 
sonderpädagogischer Unterstützung in Nordrhein-Westfalen kommt zu mehreren zentralen Ergeb-
nissen sowohl zur Umsetzung der Inklusion als auch dem Umgang mit Heterogenität in Nordrhein-
Westfalen (Gemeinsames Gutachten zum wissenschaftlichen Prüfauftrag zur steigenden Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf). Das Teilprojekt zwei, „Syste-
mische Gesamtbetrachtung“ sei im Kapitel über strukturelle Faktoren tiefergehend betrachtet: 

Der Anstieg sonderpädagogischer Förderbedarfe wird auf eine systemische Mehr-Ebenen-Proble-
matik zurückgeführt – es sind keine einzelnen Akteure, denen hier eine Verantwortung zukommt, 
sondern das System bedingt vielmehr eine Dynamik, die durch Belastung und zu geringe Ressour-
cen im Regelsystem und dem gemeinsamen Lernen manche Muster erzwingt. Die folgenden sechs 
Faktoren werden im Gutachten genannt:

•	 Belastung bzw. Bedarf nach Entlastung im Regelsystem
•	 Prekäre Ressourcensituation im Regelsystem und im Gemeinsamen Lernen
•	 Homogenitätsdruck/geringe Flexibilität im Regelsystem
•	 Ambivalente politische Entscheidungen/Systemvorgaben
•	 Eigendynamik der AO-SF-Verfahren/“gemeinsamer Profit“
•	 Verstärkte individuumszentrierte, sonderpädagogische Perspektive im Regelsystem

Es zeigt sich, dass trotz der gesteigerten Bemühungen für eine Umsetzung der Inklusion es zu einem 
Anstieg des exkludierenden Umgangs mit Heterogenität gekommen ist. Darum sind die Betrach-
tungen von Heterogenität und Inklusion nicht getrennt voneinander sinnvoll. „Diese schultheoreti-
sche Lesart des ‚Scheiterns‘ vieler Reformbemühungen rund um das Thema schulische Inklusion im 
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Land erscheint uns als ein wichtiger Schritt, um zukünftig Handlungsspielräume mehrebenentheo-
retisch wieder zu eröffnen”, schreiben Badstieber und Amrhein (2023).

 

4.7.5	 Ungleiches ungleich behandeln – NRW-Leuchttürme und der Weg zum Rollout

Der angemessene pädagogische Umgang mit Diversität geht mit gerechter Ressourcenverteilung 
einher, gemäß dem Leitsatz „Ungleiches ungleich behandeln“ müssen mehr Ressourcen in beson-
ders förderintensive Strukturen verteilt werden. Inklusion erfordert eine nach Bedarfen orientier-
te Verteilung von Bildungsressourcen, um den spezifischen Bedürfnissen aller Lernenden gerecht 
zu werden. Dies umfasst die Bereitstellung von spezialisierten Unterstützungssystemen, individuell 
angepassten Lernmaterialien und zusätzlichen Förderangeboten. Durch diese bedarfsorientierte 
Ressourcenverteilung wird sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler die notwendige Unter-
stützung erhalten, um gleiche Bildungschancen zu haben. Schließlich ist eins der Ziele von Chan-
cengleichheit gesellschaftliche Teilhabe für alle. Inklusive Bildung fördert somit nicht nur Chancen-
gleichheit im Bildungssystem, sondern auch die gesellschaftliche Teilhabe der Lernenden. Indem 
alle Schülerinnen und Schüler in das allgemeine Bildungssystem – zielgleich oder auch zieldifferent 
– integriert werden, werden Inklusion und gegenseitiges Verständnis gefördert. Dies trägt langfristig 
zu einer inklusiveren Gesellschaft und gesellschaftlichem Zusammenhalt bei, in der Chancengleich-
heit als grundlegender Wert verankert ist. 

Somit kann der Gefahr einer drohenden gesellschaftlichen Spaltung entgegengewirkt werden (But-
terwegge 2015). 

Als wichtige Basis für gesellschaftliche Teilhabe wird das Erlernen von Basiskompetenzen ausgewie-
sen. Dafür ist individuelle Förderung unabdingbar. Über individuelle Förderung soll jedes Kind in 
die Lage versetzt werden, seine Potenziale zu nutzen und Leistung zu erbringen. Während in Kita in-
dividuelle Förderung als pädagogische Grundhaltung verstanden wird, ist individuelle Förderung in 
der Grundschule ein Kanon konkreter Handlungen und Methoden (Behrensen und Solzbacher, S. 
3). Trotz des prominenten Stellenwerts von individueller Förderung im nationalen Bildungsdiskurs 
gibt es bislang kein einheitliches theoretisches Konzept oder empirisches Modell (Wischer/Traut-
mann 2014). In Nordrhein-Westfalen ist individuelle Förderung in §1 des Schulgesetzes verankert. 
Zu den individuellen Lernvoraussetzungen, die bei individueller Förderung berücksichtigt werden, 
zählt Dumont (2019) „die kognitiven Grundfähigkeiten sowie das Vorwissen der Schülerinnen und 
Schüler hinsichtlich des jeweiligen Unterrichtsgegenstandes. Aber auch emotionale, motivationale 
und volitionale Merkmale sind entscheidend dafür, welches Unterrichtsangebot die einzelnen Ler-
nenden brauchen. Letztlich beeinflussen alle Merkmale einer Person, das heißt auch ihr Geschlecht, 
ihr Alter, ihr familiärer, kultureller und sprachlicher Hintergrund sowie ihre Persönlichkeit, den 
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Lernprozess und sollten daher von der Lehrkraft berücksichtigt werden” (ebd.. Die Gestaltung der 
pädagogischen Lernumgebung und der Beziehungen ist dabei zentral (Behrensen und Solzbacher, 
S. 3). 

Dass individuelle Förderung sehr gut umgesetzt werden kann, zeigt die Grundschule am Dichter-
viertel in Mülheim an der Ruhr. Diese mehrfach ausgezeichnete Schulpreisträgerschule ist auf in-
dividuelle Förderung auch bei Hochbegabung und Wertschätzung von Vielfalt spezialisiert. Auch 
die CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V.) Christophorusschule in 
Königswinter konnte mit einem Blick auf Hochbegabung, LRS, Nachteilsausgleich und verbinden-
de Aktivitäten überzeugen. Für das Schulleben gilt es, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit anzu-
erkennen und zu schätzen. Immer wieder belegen sehr gute Schulleistungsergebnisse den Erfolg 
der Schulen. Neben gelungener Praxis konnte die Kommission auch Hinweise zur Verbesserung 
sammeln: So wurde häufiger betont, dass es dringend eine Vereinfachung von Antragsverfahren für 
individuelle Förderung braucht. Die aktuellen Verfahren sind zu aufwändig und kompliziert. Auch 
das Formular zur ärztlichen Feststellung einer „(drohenden) Behinderung“ wirkt auf viele Eltern ab-
schreckend und kann eine notwendige Förderung verhindern, da dann häufig kein Feststellungsver-
fahren eingeleitet wird. Dieses Formular stützt vor allem die medizinische, nicht die pädagogische 
Seite inklusiven Handelns. 

Die Heliosschule in Köln – wie auch die Laborschule Bielefeld – spricht sich für ein weites Inklusi-
onsverständnis aus. Dafür sei das gemeinsame Verständnis wichtig, dass jeder unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Hintergründe förderbedürftig ist. Sonderpädagogische Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Förderbedarf darf nicht zu einer Stigmatisierung der Kinder führen.

Welche Konsequenzen leiten sich aus diesem Kapitel ab? Letztlich ist festzuhalten, dass Heterogeni-
tät gelebte Realität ist und Inklusion kein Konzept darstellt, gegen oder für das man sich entscheiden 
kann, sondern ein normatives Menschenrecht ist. Individuelle Förderung als Antwort auf Heteroge-
nität ist im Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen festgeschrieben und muss entsprechend 
weiterentwickelt werden. Neben dem Willen der Akteurinnen und Akteure, den Rahmenbedin-
gungen (wie multiprofessionellen Teams und der Aus- und Fortbildung) muss das Bildungssystem 
mehrebenentheoretisch betrachtet werden und strukturell mit Blick auf die steigende Heterogenität 
weiterentwickelt werden, um Schule zu einem Ort für alle werden zu lassen. Dies gelingt durch das 
Abweichen vom sozialen Konstrukt einer angenommenen Normalitätsnorm und der Feststellung, 
dass alle Kinder und Jugendlichen individuell und verschieden/einzigartig sind.
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5.	 Personelle Einflussfaktoren
Personelle Einflussfaktoren spielen eine bedeutende Rolle bei der Chancengleichheit in der Bildung, 
da sie direkt auf den Bildungserfolg und die Bildungschancen im Bildungsprozess von Schülerinnen 
und Schülern einwirken. Eine maßgebliche Rolle spielen Lehrpersonen, Eltern/Erziehungsberech-
tigte und das familiäre Umfeld, Peers sowie die Persönlichkeitsstruktur der Schülerinnen und Schü-
ler. Die Qualität und Einstellung der Lehrkräfte haben einen erheblichen Einfluss auf den Lernerfolg. 
Subjektive Theorien der Lehrpersonen, wie der „Mittelschicht-Bias“, und Annahmen von Lehrper-
sonen über bestimmte Bevölkerungsschichten können zu einer Benachteiligung von Kindern aus 
sozial schwächeren Familien führen (Gerhartz-Reiter). Habituelle Differenzen zwischen Lehrper-
son und Schülerinnen und Schülern sowie der Sprachgebrauch der Lehrperson können ebenfalls 
Lernende aus niedrigeren Statusgruppen benachteiligen. Bildung und Einkommen der Eltern sind 
entscheidende Faktoren für die Bildungschancen ihrer Kinder. Kinder von Eltern mit Abitur ha-
ben eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, als Kinder von Eltern 
ohne Abitur (Wößmann et al. 2023). Es ist selbsterklärend, dass ein anregendes häusliches Umfeld 
die Kompetenzentwicklung der Kinder positiv beeinflusst. Faktoren wie die Möglichkeit, Nachhilfe 
zu finanzieren, Bücher zu kaufen oder förderliche Freizeitaktivitäten zu ermöglichen, hängen oft 
mit dem sozioökonomischen Status der Familie zusammen (Forel et al. 2024). Der Einfluss von 
Mitschülerinnen und Mitschülern, Freundinnen und Freunden außerhalb der Klassengemeinschaft 
und das soziale Umfeld können ebenfalls die Bildungschancen beeinflussen. Die Persönlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler spielt besonders bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien eine 
wichtige Rolle für das Risiko, dass ihre Leistungen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben und 
unentdeckt bleiben, wenn man vor allem einen inklusiven Blick auf Chancengleichheit wirft. Chan-
cengleichheit ist möglichst frühzeitig herzustellen. Gelingt dies nicht, kann der Übergang von der 
Grundschule in das mehrgliedrige Sekundarstufe-I-System in Deutschland kritisch sein. Dieser 
Übergang fungiert als zentrale Weichenstellung für Chancengleichheit und kann langfristige uner-
wünschte Konsequenzen für den weiteren Bildungsweg mit sich bringen. Entsprechend ist frühzei-
tige Förderung essenziell (El-Mafaalani 2020). Diesbezüglich bietet die Elementarpädagogik große 
Chancen für kompensatorische Unterstützung von Kindern und Familien mit benachteiligten Start-
chancen. Ein professioneller Beziehungsabbruch von Lehrkraft und Mitschülerinnen und -schülern 
ist bei diesem frühen Übergang nicht zu unterschätzen und kann für Kinder und Jugendliche zu-
sätzlich destabilisierend wirken. Die Laborschule Bielefeld hat sich aus diesem Grund bewusst dazu 
entschieden, ganz auf einen Übergang zwischen Vorschule und der zehnten Klasse zu verzichten. So 
könne das soziale Umfeld Schule gestärkt und Chancengleichheit aktiv unterstützt werden (Labor-
schule Bielefeld). Im Rahmen der öffentlichen Wahrnehmung ist eine Wertschätzung der besonde-
ren Arbeitsleistungen unter verdichteten Arbeitsbedingungen in der Elementarpädagogik hilfreich 
(Arbeitszeiten, räumliche Ausstattung, fehlendes Personal, Dokumentationspflichten und andere 
Bürokratie) (Bertelsmann Stiftung 2021).
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5.1	 Lehrkräfteausbildung, Quer- und Seiteneinstieg, Fort- und 
Weiterbildung in der Lehrerausbildung und -entwicklung

Das Referendariat stellt angehende Lehrkräfte vor besondere Herausforderungen und Belastungen. 
Zusätzlich fehlt es für Lehrkräfte, die bereits im Schuldienst sind, an Qualitätskriterien und Evalua-
tionen in Nordrhein-Westfalen, inwiefern das Fortbildungsangebot auf den Fortbildungsbedarf ein-
gestellt ist. Die über Jahrzehnte gewachsene Fortbildungslandschaft hat sich zu einem unübersichtli-
chen und nur schwer systematisch zu steuernden Konstrukt entwickelt (Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen). Der umfangreiche Reformansatz der Landesregierung 
mit dem 6-Punkte-Plan versucht, genau hier anzusetzen. Das Fortbildungssystem sollte sich auf eine 
zukunftsgewandte und ganzheitliche Unterrichtsentwicklung für eine neue Lehr- und Lernkultur 
konzentrieren, wobei Erkenntnisse aus der pädagogischen Psychologie zu berücksichtigen sind. 

Eine verbindliche und kontinuierliche Fort- und Weiterbildung ist essenziell, um die Qualität des 
Unterrichts stetig zu verbessern und neue pädagogische Erkenntnisse in die Praxis zu integrieren 
(Daschner et al.) und um den Umgang mit Heterogenität bewerkstelligen zu können (Landtag Nord-
rhein-Westfalen 2023d). Man beachte, dass in Nordrhein-Westfalen Lehrkräfte zur Fortbildung qua 
Beamtengesetz verpflichtet sind. Eine Nachweispflicht besteht jedoch nicht. Bei der Vermittlung der 
digitalen Lernkultur können niederschwellige Lehrmanagementsysteme unterstützen, welche Basis-
infos, Erklärvideos, Lerneinheiten und pädagogischen Bezug bereitstellen beziehungsweise bündeln 
und als Fortbildungen angerechnet werden können (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Digita-
le Fortbildungen, welche niederschwellig, konkret und regelmäßig zu gestalten sind, können Lehr-
kräften bestmögliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen (Landtag Nordrhein-Westfalen 
2023d). Hierbei bieten sich zudem hybride Angebote und Fortbildungen außerhalb von Nordrhein-
Westfalen an, um Räume für Exzellenz aufzuzeigen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023c). Zur Pro-
fessionalisierung von Lehrkräften tragen Netzwerke, Hospitationen, Coaching, Fortbildungen und 
Selbstreflexion über einen längeren Zeitraum bei, sodass der Output bei gleichbleibenden Ressour-
cen gesteigert wird. Lehrerinnen und Lehrer sind in ihrem Beruf auch forschende Lehrende. In der 
Laborschule Bielefeld gibt es dafür Stundendeputate, in der universitären Ausbildung wird dies den 
Studierenden als Haltung vorgelebt und beigebracht. Insgesamt trägt diese Professionalisierung zu 
Wertschätzung und Attraktivitätssteigerung bei (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Die Lehrkraft 
nimmt eine zentrale Position im Lernprozess ein. Ihre Aufgabe ist es, Lerninhalte und -materialien 
auszuwählen, zu arrangieren und die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler zu begleiten. Dabei 
ist eine Balance zwischen expliziter Instruktion und konstruktiver Aktivität der Lernenden anzustre-
ben (Helmke 2009, S. 71). Eine fundierte fachliche Ausbildung sowie breite Methodenkenntnisse 
sind unerlässlich für effektiven Unterricht. Lehrkräfte müssen in der Lage sein, verschiedene Lernar-
rangements entsprechend den Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Eine Erhö-
hung und ein frühzeitiger Beginn des Praxisanteils in der Lehrerausbildung können dazu beitragen, 
den oft zitierten „Praxisschock“ zu mildern und angehende Lehrkräfte besser auf den Schulalltag 
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vorzubereiten (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024a). Unterstützungsangebote wie Mentoring oder 
Beratung für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger können den Einstieg erleichtern (Cramer et al. 
2024). Inwiefern Universitäten tatsächlich Professorinnen und Professoren in den Bildungswissen-
schaften und Fachdidaktiken mit einschlägiger Schulpraxiserfahrung und didaktischen Qualifikati-
onen berufen, um die viel beschworene Praxisnähe und -qualität im Lehramtsstudium zu wahren, 
wird nicht zentral erhoben. Zudem können Studierende frühzeitig an Schulen angebunden werden, 
indem sie unterstützende Tätigkeiten, Praktika und Lehraufträge absolvieren. Auf diese Weise kön-
nen sie Praxiserfahrungen sammeln und entsprechende Leistungen im Studium anrechnen lassen 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Eine Möglichkeit zur Unterstützung von Lehrkräften beim 
Berufseinstieg ist die Einführung einer ersten Berufsphase. In dieser könnten erfahrene Lehrkräfte 
als Mentorinnen und Mentoren fungieren, die Stundenzahl reduziert sein und der Einstieg im Team 
erfolgen. Begründet wird dies dadurch, dass zu Beginn der Berufsphase am meisten pädagogisches 
und fachdidaktisches Wissen, das auf dem aktuellen Stand der Wissenschaften erworben wurde, 
verloren gehen kann und der Rückfall in Muster der eigenen Schulzeit droht. Diese erste Berufsphase 
kann dem Druck und Vergessen beziehungsweise Misstrauen gegenüber Erlerntem entgegenwirken 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2024a). Um dem Lehrkräftemangel zu begegnen, gibt es zwei unter-
schiedliche Sichtweisen. Während manche vorschlagen, dass Quer- und Seiteneinstiege erleichtert 
werden sollten – insbesondere am Berufskolleg sollte ein Studium keine Voraussetzung sein (dies 
gilt vor allem für niedrigere Schulklassen wie an Grundschulen) – betonen andere die nötige Fach-
lichkeit gerade in den Kernfächern wie Mathematik im Primarstufenbereich (Kunter et al. 2009). 

Es steht außer Frage, die Qualitätsstandards zu wahren und adäquate Qualifizierungsprogramme 
anzubieten (Bertelsmann Stiftung 2021) und zugleich pragmatisch zu agieren. Durch den Seiten- 
und Quereinstieg ergeben sich neue Profile von Lehrkräften (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023d). 
Seiten- und Quereinsteigerinnen und -einsteiger zeichnen sich durch einen anderen Bedarf als klas-
sische Lehramtsstudierende aus. Ihr Bedarf verläuft nicht linear, sondern dynamischer und bedarfs-
orientierter. Während sie aufgrund ihrer Berufserfahrung häufig sicherer auftreten und erfahrener 
sind, sind sie pädagogisch ungeschulter. Bei Studierenden ist dies tendenziell umgekehrt (Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2024a). Für Quereinsteigerinnen und -einsteiger kann der Einstieg mit nur 
einem Fach sinnvoll sein. Gerade der Masterabschluss und das zweite Fach stellen eine Zugangs-
hürde für potenzielle Quer- und Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger dar. Abhilfe können soge-
nannte 1-Fach-Lehrkräfte sein (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024a). Erforderlich ist ein systema-
tisches Quereinstiegsprogramm, welches hochwertige Angebote bereitstellt. Hilfreich kann hierfür 
das Knüpfen beziehungsweise die Stärkung von Netzwerken zwischen Schule und Wirtschaft sein. 
Gerade im ländlichen Raum und an Randregionen fehlen Lehrkräfte und es gibt mehr Quer- und 
Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger, sodass Randgebiete Unterstützung benötigen, um ihre Attrak-
tivität als Arbeitsstandort zu steigern (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024a).

Eine verstärkte Vernetzung von Hochschulen und Schulen kann dazu beitragen, die Lehrkräfteaus-
bildung alltagsnäher zu gestalten. Kooperationen hinsichtlich Forschung, Schulentwicklung und 
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Lehrkräftebildung können Studierende auf Schule vorbereiten und ihnen frühzeitig ermöglichen, 
Unterrichtsreihen zu erproben. Gesammelte Erfahrungen und Ergebnisse können wiederum für 
die Schulentwicklungsforschung genutzt werden (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d; Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2023c). Um das Schulsystem für leistungsstarke Bewerberinnen und Bewer-
ber attraktiver zu machen, sollten Karrieremöglichkeiten ausgebaut werden. Es werden bereits heute 
Berufungen in die Schulaufsicht, Gehaltszulagen oder die Übernahme von Fachleitungsstellen, Son-
deraufgaben, Übernahme von Abteilungsleitungen angeboten, ohne eine Schneise für diejenigen 
Lehrkräfte zu schaffen, die nicht mehr unterrichten wollen oder sollen (Landtag Nordrhein-West-
falen 2024f). Lehrkräfte sollten sich der Auswirkungen ihrer eigenen biographischen Erfahrungen 
und Sozialisation auf ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Lebenswel-
ten bewusst sein. Dies erfordert wiederum kontinuierliche Selbstreflexion und Fortbildung. Die 
Einrichtung von Qualifizierungsprogrammen für Sprachfördertherapeutinnen und -therapeuten 
und -assistenzen, auch im Rahmen von Quereinstiegen oder Umschulungen, kann dazu beitragen, 
spezifische Förderbedarfe besser zu adressieren. Durch die Berücksichtigung dieser vielfältigen 
Aspekte kann das Bildungssystem sich als lernendes System verstehen und schrittweise reformiert 
werden, um mehr Chancengleichheit zu ermöglichen und gleichzeitig die Qualität des Unterrichts 
zu verbessern. Dabei müssen trotz des Lehrkräftemangels das Fachkräftegebot beachtet und Quali-
fikationsstandards gewahrt werden.

5.2	 Multiprofessionelle Teams

Multiprofessionelle Teams in Schulen sind ein zentrales Element für die Umsetzung inklusiver Bil-
dung und die Bewältigung der zunehmenden Heterogenität in Lerngruppen. Diese Teams bestehen 
aus Fachkräften verschiedener Disziplinen, die gemeinsam an der Förderung und Unterstützung 
von Lernenden arbeiten. Dazu können zum Beispiel Schulbegleiterinnen und -begleiter, Schulpsy-
chologinnen und -psychologen und andere pädagogische Fachkräfte zählen. Fachkräfte aus ande-
ren pädagogischen Berufsgruppen gelten als pädagogisches Personal gemäß § 58 Schulgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen. Auch Präventionsbeauftragte der Polizei, FSJ-lerinnen und FSJ-ler, 
Handwerkerinnen und Handwerker, Künstlerinnen und Künstler sowie Ernährungsberaterinnen 
und -berater können Teil einer solchen Arbeitskultur sein. Auch Studierende können in multipro-
fessionelle Teams eingebunden werden, um ihrerseits Input einzubringen und sich an der schuli-
schen Ideenkultur zu beteiligen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d). Jedes Teammitglied bringt 
spezifische Kompetenzen ein, die sich ergänzen und zu einer ganzheitlichen Förderung der Ler-
nenden beitragen. Diese Kultur des Zusammenwirkens ist erforderlich, um die ressourcenorien-
tierte Einbindung und systematische Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure zu stärken und 
das Potenzial auszuschöpfen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f; Landtag Nordrhein-Westfalen 
a). Eine zentrale Herausforderung ist die Etablierung einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe trotz 
unterschiedlicher Qualifikationen, Vergütung und Aufgabenbereiche. Lehrkräfte nehmen oft eine 
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dominantere Position ein, da Schulen traditionell als „monoprofessionelle Funktionssysteme“ gelten 
(Otto 2024). Zielgenaues Arbeiten in multiprofessionellen Teams erfordert gegenseitigen Respekt, 
Wertschätzung und die Anerkennung der jeweiligen Expertise. Trotz der Unterschiede sehen die 
unterschiedlichen Gruppen Potenziale in der multiprofessionellen Zusammenarbeit, in der Erwei-
terung des Wissensbestands durch Kooperation, der Entlastung bei der täglichen Arbeit sowie der 
Möglichkeit zur Reflexion von Handlungsmustern. Im Idealfall verschwimmen für Außenstehende 
klassische Grenzen durch das erweiterte Verständnis von Multiprofessionalität und neben der Ent-
lastung von Lehrkräften nimmt die Professionalisierung zu (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023d; 
Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d). Es ist wichtig, transparente Strukturen zu schaffen und den 
Wert jeder Profession für das Gesamtziel zu verdeutlichen. Trotz positiver Befunde weisen Studi-
en auch auf Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis wie fehlende Zeitfenster für Abstimmungs-
prozesse und asymmetrische Kommunikations- und Kooperationsstrukturen hin (Wild). Effektive 
Teamarbeit erfordert klare Kommunikationsstrukturen und regelmäßigen Austausch. Die Nutzung 
aller verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen ist entscheidend für den Erfolg multiprofessionel-
ler Teams. Deren Einsatz erfordert oft Anpassungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dies 
betrifft insbesondere die Frage, welche Professionen in welchen Einrichtungen arbeiten dürfen und 
wie ihre Rollen definiert sind. Eine präventive Förderung erfordert Flexibilität in der Personalpla-
nung, etwa durch Doppelbesetzungen oder angepasste Stundentafeln. Dies ermöglicht eine bedarfs-
gerechte Unterstützung der Lernenden. 

Die Finanzierung multiprofessioneller Teams stellt eine weitere Herausforderung dar. Es braucht 
eine bedarfsgerechte Zuteilung von Stellen und Stunden, um eine optimale Unterstützung zu ge-
währleisten, sowie ein Budget, worüber die Schulleitungen freier verfügen können. Dies kann zu 
einer ganzheitlicheren Schulentwicklung beitragen. Es ist wichtig, klare rechtliche und finanzielle 
Rahmenbedingungen für die Arbeit multiprofessioneller Teams zu schaffen. Dies betrifft insbe-
sondere Fragen der Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse. Multiprofessionelle Teams 
bieten großes Potenzial für eine inklusive und bedarfsgerechte Bildung. Außerdem fördern sie das 
Teilhabemanagement der Mitarbeitenden an Schulen (Widmer-Wolf). Ihre erfolgreiche Implemen-
tation erfordert jedoch klare Strukturen, gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft aller Beteilig-
ten, gemeinsam an den Zielen zu arbeiten. Durch die Nutzung der vielfältigen Kompetenzen und 
Perspektiven können Schulen besser auf die Herausforderungen einer zunehmend heterogenen 
Schülerschaft reagieren.

5.3	 Diversität im Kollegium: Auswirkungen und Potenziale

Die Vielfalt im Lehrerkollegium spielt eine zunehmend wichtige Rolle für den Bildungserfolg von 
Schülerinnen und Schülern. Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte der Diversität unter 
Lehrkräften und deren Einfluss auf den Lernerfolg, wobei der Fokus auf Gender, Mehrsprachig-
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keit, Altersunterschiede und Migrationshintergründe gelegt wird. Die Stärken verschiedener Al-
tersgruppen im Kollegium ergänzen sich, was prospektiv bei der anstehenden Pensionierungswelle 
mitbedacht werden muss. Dies gilt insbesondere dafür, die sogenannte Lehrkräfte-Lücke im Ge-
nerationenwechsel zu schließen und die Belastungen im Schulalltag so zu gestalten, dass die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden der unterschiedlichen Altersgruppen gefördert werden. Es gibt in 
Nordrhein-Westfalen Hinweise auf einen bereits bestehenden und sich verschärfenden Lehrkräfte-
mangel, der teilweise durch Maßnahmen zur Verzögerung von Pensionierungen und Rückgewin-
nung pensionierter Lehrkräfte bereits von der Landesregierung adressiert wird. In Nordrhein-West-
falen sind ca. 80.000 neue Lehrkräfte bis zum Schuljahr 2031/2032 an den öffentlichen und privaten 
Schulen einzustellen (MSB NRW 2023). Mit seinem umfangreichen Handlungskonzept zur Unter-
richtsversorgung versucht die Landesregierung seit 2022 entgegenzuwirken und neue Lehrkräfte 
sowie pädagogisches Personal zu gewinnen (MSB NRW 2022; 2024). Evidenzbasierte Aussagen zum 
vorzeitigen Ausscheiden von Lehrkräften aus dem Schuldienst, wie etwa das Erfragen der Kündi-
gungsgründe im Austrittsgespräch, wurden bisher nicht systematisch erhoben.

Obschon Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt im Diversitätsanspruch im Kollegium betont 
werden, bleibt Deutsch als Hauptsprache im Bildungskontext zentral. Gute Deutschkenntnisse sind 
für den Bildungserfolg aller Schülerinnen und Schüler unerlässlich. In Deutschland haben etwa 
39 Prozent aller Lernenden einen Migrationshintergrund, hingegen nur 13 Prozent der Lehrkräfte 
(Geske et al.). Generell kann man sagen, dass sich Personen mit Migrationshintergrund seltener für 
ein Lehramtsstudium im Vergleich zu ihren nicht-migrantischen Kolleginnen und Kollegen ent-
scheiden. Für die Personengruppe von neu zugewanderten Lehrkräften ermöglicht das seit 2017 
bestehende Programm „Lehrkräfte Plus“ den Einstieg in das Bildungssystem. Die Universitäten in 
Bielefeld und in Bochum wurden in der Förderstartphase von der Bertelsmann Stiftung und der Stif-
tung Mercator in dem Anliegen unterstützt, zugewanderte Lehrerinnen und Lehrer in das deutsche 
Schulsystem zu integrieren. Seit 2021 existiert die Initiative auch an den Universitäten Duisburg-
Essen, Köln und Siegen (Geske et al.). Eine Erhöhung dieses Anteils könnte positive Auswirkungen 
auf die Sprachkompetenzen der Schülerschaft haben, ohne dass dabei die Bedeutung der deutschen 
Sprache als primäres Kommunikationsmittel im Schulalltag in Frage gestellt wird.

Die Diversität im Lehrerkollegium bietet vielfältige Chancen für eine verbesserte Bildungsqualität. 
Eine bewusste Nutzung der unterschiedlichen Stärken und Erfahrungen kann zu einem inklusive-
ren und effektiveren Lernumfeld beitragen. Dabei ist es wichtig, Vielfalt als Ressource zu begreifen 
und gleichzeitig die gemeinsame Basis – insbesondere die deutsche Sprache – als verbindendes Ele-
ment zu wahren.



 131Personelle Einflussfaktoren 

5.4	 Außerschulische Partnerinnen und Partner

Die Einbindung außerschulischer Partnerinnen und Partner und die Etablierung von Kooperations-
strukturen spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung von Chancengleichheit und Gerechtigkeit 
im Bildungssystem. Durch die Erweiterung des schulischen Lernumfelds und die Schaffung vielfäl-
tiger Erfahrungsräume können Bildungsbarrieren abgebaut und individuelle Potenziale besser ge-
fördert werden. Die Sozialraumorientierung ermöglicht es Schulen, sich als Vernetzungszentren im 
lokalen Umfeld zu etablieren. Ein regionales Netzwerk fördert die Zusammenarbeit mit Vereinen, 
Jugendverbänden, städtischen Einrichtungen, Kirchen, Unternehmen, Ehrenamt, Forschung und 
Wissenschaft und kann entsprechend vermitteln (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023d; Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2023c). Der Einbezug regionaler Kompetenzen und Ressourcen berücksich-
tigt die Lage und das Gemeinwesen vor Ort, sodass passgenaue Partnerschaften entstehen können 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Eine Chance liegt darin, mit Partnerinnen und Partnern aus 
der Wirtschaft ökonomische Bildung in der Schule praxisnah zu fördern, damit Jugendliche auf die 
komplexe Wirtschaftswelt vorbereitet, ihre persönliche Entwicklung lebensnah begleitet und so zum 
Wohlstand der Einzelnen sowie der Gesellschaft beigetragen wird. Eine erfolgreiche Umsetzung 
dieses Gedankens zeigt das Junior Projekt beim Institut für deutsche Wirtschaft, um das Verständ-
nis für ökonomische Zusammenhänge zu erhöhen und Jugendliche für eine mögliche berufliche 
Selbstständigkeit zu motivieren (IW Junior) , ebenso arbeitet auch die BCG Bussiness @ School, die 
aus einer Bildungsinitiative der internationalen Unternehmensberatung Boston Consulting Group 
(BCG) entstanden ist (Business School). 

Durch die Einbindung außerschulischer Lernorte und Nutzung des Sozialraums können lebensnahe 
und vielfältige Lernangebote geschaffen und Neugier auf Bildung geweckt werden (Landtag Nord-
rhein-Westfalen 2024e). Dies fördert die Verzahnung von Unterricht mit ergänzenden Angeboten 
und öffnet die Schule für neue Impulse. Herkömmlicherweise spielen Träger der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe eine wichtige Rolle als außerschulische Partnerinnen und Partner in Nordrhein-
Westfalen. Sie sind in Ganztagsschulen Teil der Schulgemeinschaft, um die Entwicklung der Schü-
lerinnen und Schüler zu fördern. Zusätzlich sind Ehrenamt, Mentoring, Musikschulen, kulturelle 
Bildungsprogramme (inklusive Demokratiebildung) und Sportvereine (auch Landessportbund) 
insbesondere im Ausbau von Ganztagsschulen stärker zu berücksichtigen (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024a). Kulturelle Projekte regen neben den Kindern und Jugendlichen auch die Eltern 
zu gesellschaftlicher Teilhabe an (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). Die Zusammenarbeit mit 
Universitäten zum Beispiel in Form von Laborschulen, Instituten, Volkshochschulen und Famili-
enbildungsstätten erweitert das Bildungsangebot und schafft Übergänge zwischen verschiedenen 
Bildungsstufen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b). Die Zusammenarbeit mit sozialen Einrich-
tungen wie Altenheimen oder Krankenhäusern schafft Begegnungsräume zwischen verschiedenen 
Generationen und fördert soziales Engagement. Solche Partnerschaften können Lernenden neue 
Perspektiven eröffnen und sie auf weiterführende Bildungswege vorbereiten. Ziel ist die Öffnung 
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der Schule, um Kinder auf das Leben vorzubereiten, von vielfältigen Erfahrungsräumen zu profi-
tieren und Schule nicht von der Gesellschaft zu separieren (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023b). 
Gezielte Talentförderungsprogramme in Zusammenarbeit mit externen Partnerinnen und Partnern 
können dazu beitragen, Potenziale frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Die Landesregierung 
bietet eine Übersicht von Bildungspartnerschaften dazu an (MSB NRW). Talentscouts erzielen einen 
signifikanten Effekt (auch bezüglich Annäherung und Schließen der Schere), indem sie Kindern 
und Jugendlichen den Mut verleihen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Landesweit sind 
aktuell insgesamt über 100 Talentscouts von 23 Hochschulen für angewandte Wissenschaft und 
Universitäten in rund 550 Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung von Jugendlichen unter-
wegs. Knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler werden im Programm kontinuierlich an Berufskol-
legs, Gesamtschulen und Gymnasien begleitet (MAGS NRW). Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und 
Schüler gemäß ihren Stärken und Neigungen den Ausbildungsweg einschlagen, der am besten zu 
ihnen passt. Dieser Effekt trifft auch auf die geschlechtsspezifische Annäherung bei der Wahl der 
Ausbildung und des Studiengangs zu.

Zusätzlich bieten gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen (NGOs) verschiedene spezifische 
Programme zur Förderung von Chancengleichheit wie Mentoring-Programme oder auch Berufs-
vorbereitungsprogramme an, deren Finanzierung häufig von privaten Stiftungen getragen werden. 
Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass NGOs rechtlich weniger als die öffentliche Verwal-
tung gebunden und nicht zu betriebswirtschaftlichen Engführungen gezwungen sind. Zivilgesell-
schaftliches Engagement in selbstorganisierter Form nimmt angesichts staatlicher Finanzierungs-
lücken im Bildungssystem eine größere Rolle ein und kann langfristig als wichtige Säule unserer 
Gesellschaft fungieren. Diese Partnerschaften sind besonders erfolgreich, wenn sie über einen rei-
nen Event-Charakter hinausgehen und methodisch-didaktische Konzepte aufweisen. Außerschu-
lische Partner können neue Lehr- und Lernmethoden in ihrem Vermittlungskonzept anbieten, die 
das schulische Angebot ergänzen und bereichern, zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, die 
auch als Schulbauernhöfe fungieren. Die Einbindung von Organisationen wie Teach First Deutsch-
land, Unternehmen und politischen Stiftungen in den Ganztag fördert die Demokratiebildung und 
stärkt zivilgesellschaftliches Engagement. 

Mentoring-Programme haben sich als effektives Instrument erwiesen, um Chancengleichheit im 
Bildungssystem zu fördern und soziale Ungleichheiten abzubauen (zum Beispiel hinsichtlich Hilfe 
bei Erst-Akademiker-Situation und sozialer Benachteiligung). Mentoring-Programme, wie es die 
Initiative „Balu und du“ beispielsweise zeigt, liefern Kindern Impulse, welche diese sonst nicht erhal-
ten und ermöglichen und motivieren hinsichtlich Bildungsaufstieg (Landtag Nordrhein-Westfalen 
2023d). Mentoring-Programme können auch schulintern hilfreich sein, wenn ältere Schülerinnen 
und Schüler jüngere in neue Situationen einführen und begleiten oder wenn diese zum Beispiel im 
Spitzensport aktiv sind und damit zur positiven Nachahmung motivieren.
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Der systematische Aufbau von Mentoring-Strukturen fördert die systemische Schärfung und Profes-
sionalisierung (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023b). Studien zeigen, dass Kinder mit geringerem 
sozioökonomischem Status trotz gleicher Noten seltener auf ein Gymnasium wechseln als ihre privi-
legierteren Altersgenossen. Mentoring-Programme können laut einer Studie mit rund 700 Familien 
aus dem Großraum Köln-Bonn mit unterschiedlichem sozioökonomischem Hintergrund diese Lü-
cke deutlich verringern, indem sie die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuchs für teilnehmen-
de Kinder um bis zu elf Prozentpunkte erhöhen (Falk et al. 2020). Nicht alle Mentoring-Programme 
wenden sich explizit an sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche. Wichtig ist, eine individuel-
le und stärkenorientierte Förderung durch Mentoringprogramme zu gewährleisten. Jedoch sollte 
der Bildungs- und Lebenserfolg nicht allein am erreichten Schulabschluss gemessen werden. Es ist 
ebenso bedeutsam, individuelle Talente und berufliche Erfüllung zu fördern – sei es in der Meister-
laufbahn in Handwerk und Industrie oder in einer anderen praxisnahen Laufbahn, unabhängig vom 
Schulerfolg im formalen Bildungsweg.

Mentoring-Programme können auch als Plattform für Talentscouting dienen, indem sie begabte 
Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Milieus identifizieren, individuelle Stärken und Po-
tenziale fördern und Zugang zu Förderprogrammen und Stipendien erleichtern. Mentoring kann 
auch präventiv gegen Schulabsentismus wirken, indem es frühzeitige Unterstützung bei schulischen 
Problemen bietet, das Zugehörigkeitsgefühl zur Schulgemeinschaft stärkt und alternative Perspek-
tiven auf Bildung und persönliche Entwicklung eröffnet. Insgesamt stellen Mentoring-Programme 
ein vielversprechendes Instrument in der Überwindung sozialer Ungleichheit dar. Wenngleich die 
Problematik damit verbunden ist, dass diese nicht systemisch wirken, sondern sich auf Einzelper-
sonen fokussieren.
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6.	  Didaktische und methodische Einflussfaktoren
25 Prozent der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen scheitern an einfachsten Leseaufgaben, 
das bedeutet, sie erreichen nicht die Mindeststandards. Diese mangelnde Lesekompetenz kann in 
weiterführenden Schulen kaum kompensiert werden. Der Bildungserfolg ist bereits in der Grund-
schule gefährdet (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Entsprechende Probleme setzen sich an der 
weiterführenden Schule fort (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b). Bereits in der Phase vor dem 
Schuleintritt können bei Kindern Defizite im Bereich der Sprachkenntnis, der Sozialkompetenz und 
der Motorik auftreten. Da diese nicht immer frühzeitig erkannt werden (zum Beispiel durch ausblei-
benden oder späten Kita-Besuch), sind Screenings für alle Kinder erforderlich. Auch in der Schule 
zeigen sich entsprechende Defizite nicht immer sofort und deutlich. Dies resultiert in Entwicklungs-
verzögerungen von bis zu drei Jahren (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023c; Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024e). Gleichzeitig steigen die sprachliche Vielfalt und komplexen Anforderungen an 
Übersetzungsleistungen aufgrund von gelebter Mehrsprachigkeit. Ziel des Bildungssystems ist, die 
Potenziale bezüglich Kompetenz- und Leistungsentwicklung aller Lernenden auszuschöpfen, in-
klusive Persönlichkeitsentwicklung und Wohlbefinden (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Die 
Lösungsansätze sind vielfältig und umfassen die Steigerung der Lesehäufigkeit und -flüssigkeit, die 
Stärkung von Lesefreude und -motivation, regelmäßige Lernstandsdiagnostik ab Schuljahresbeginn 
sowie zielgerichtete adaptive Förderung zur Erreichung der Mindeststandards (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024f). Um den Output vorhandener Ressourcen und das Potenzial des Sozialraumes 
zu maximieren, sind strategisches Agieren sowie inner- und außerschulische Kooperation nötig. 
Qualitätsentwicklung kann durch ein Ineinandergreifen von Teilsystemen und eine Fokussierung 
auf überschaubare, gemeinsame, strategische wie ambitionierte Ziele gelingen (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024f).

6.1	 Sprache

In der Linguistik wird der Begriff „Sprache“ als Inventar verfügbarer Wörter und grammatikalischer 
Regeln definiert (Jung und Günther 2016, 31f.). Deren Beherrschung ermöglicht die Produktion 
unendlich vieler Sätze mit einer endlichen Anzahl von Regeln (Szagun 2016, S. 42). Sprache umfasst 
das gesprochene und geschriebene Wort sowie ein System aus Strukturregeln, Zeichen und Symbo-
len (Ruberg und Rothweiler 2012, S. 25). Letztere sind als Bedeutungsträger wichtiger Bestandteil 
der Sprache und können aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen sowie Formeln bestehen (Hellrung 2019, 
S. 12). 

Sprache fungiert als Kommunikations- und Ausdrucksmittel zur Verständigung innerhalb von 
Sprachgemeinschaften. Das Beherrschen einer oder mehrerer Sprachen ermöglicht soziale Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben (Europäische Kommission, S. 3). Neben ihrer kommunikativen Funk-
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tion dem Austausch, der Weitergabe und Vermittlung von Informationen, besitzt Sprache kognitive 
und affektive Funktionen (Szagun 2016, S. 14–18). Für die Mitglieder einer Gesellschaft ist Sprache 
eine systematische Methode zur Übermittlung von Gedanken, Anliegen, Gefühlen, Wünschen und 
Bedürfnissen (Jung und Günther 2016, S. 31). Zudem schafft Sprache Orientierung durch kollektive 
und umfassende Einbindung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Oksaar 2003, S. 17).

Für die persönliche Entwicklung und Wahrnehmung von Lebenschancen besitzt Sprache vielfälti-
ge Funktionen (Reich und Krumm 2013). Sprache wird auf Basis angeborener modularer Struktu-
ren erworben. Die vollständige Entfaltung ist jedoch nur im sozialen Kontext, mittels Interaktion, 
bevorzugt im familiären Umfeld, möglich (Jeuk 2003, S. 18). Im Bildungsbereich kommt Sprache 
eine besondere Rolle zu. Eine niedrige Sprachkompetenz gleicht einem signifikanten Nachteil, denn 
Sprache ist Medium der Wissensvermittlung, Wissensaneignung und des Leistungsnachweises (Go-
golin et al. 2011, S. 14). Um an Bildungsprozessen erfolgreich zu partizipieren, ist entscheidend 
nicht nur die Alltagssprache, sondern vor allem Bildungssprache zu beherrschen (Budde und Mich-
alak 2021). Die Unterstützung der Sprachentwicklung von Kindern und Jugendlichen ist daher eine 
zentrale Bildungsaufgabe im pädagogischen Alltag. Die Aneignung von Sprache bedeutet, dass ein 
Kind Sprache als Handlungsmittel erwirbt und Sprechen als gesellschaftliche Handlungsressource 
entwickelt (Jeuk 2018, S. 56). Sprache ist somit eine Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe und 
der Entwicklung des Einzelnen.

6.1.1	 Alltagssprache und Bildungssprache

Mit Blick auf Sprachkompetenzen und -förderung ist eine Differenzierung zwischen den Registern 
Alltagssprache und Bildungssprache erforderlich (Panagiotopoulou 2016, S. 32). Alltagssprache ist 
für alltägliche, informelle und mündliche Kommunikation in einem gemeinsamen Kontext nötig, 
verfügt über Inputquellen wie Familie und Freunde und geht häufig mit unvollständiger grammati-
kalischer Korrektheit sowie Mimik und Gestik einher (Gogolin 2009, S. 270). Die Beherrschung die-
ses Sprachregisters ist für erfolgreiches Lernen in institutionalisierten Bildungszusammenhängen 
nicht ausreichend (Gogolin und Lange 2011, S. 110). Die im schulischen und akademischen Bereich 
nötige Sprachkompetenz, welche spezielle sprachliche Mittel und Texthandlungen wie Analysieren, 
Argumentieren, Beschreiben, Erklären oder Vergleichen umfasst, wird als Bildungssprache bezeich-
net (Feilke 2012). Bildungssprachliche Kompetenzen sind Voraussetzung für schulischen und be-
ruflichen Erfolg (Cummins 2000). Bildungssprache ist ein formelles, an Schriftsprache orientiertes 
Sprachregister, welches sich durch sachliche Genauigkeit, gedankliche Ordnung und Explizitheit 
auszeichnet (Cummins 2008, S. 71).

Bildungssprache als Basis schulischen Lernens stellt spezifische Bildungsanforderungen, welche 
mit fortschreitender Bildungsbiographie zunehmen (Gogolin 2009). Nicht allen Schülerinnen und 
Schülern erschließt sich der Zugang zu Bildungssprache von allein (Gogolin et al. 2011, S. 178). 
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Eine besondere Herausforderung liegt vor, wenn Lernende aufgrund ihrer soziokulturellen Her-
kunft nicht in der Lage sind, bildungssprachlich zu kommunizieren (Gogolin und Lange 2011, S. 
111). Vor allem für mehrsprachige Kinder, welche im Elternhaus keinen Kontakt zur deutschen Bil-
dungssprache haben, sind die Aneignung von Bildungssprache und Differenzierung zwischen dem 
Sprachgebrauch in privater und öffentlicher Kommunikation herausfordernd (Belke 2012, S. 49). 
Die Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen, die für den Bildungserfolg grundlegend sind, 
erfordert systematische Anleitungsprozesse und Förderung (Kieferle et al. 2013, S. 133). Es besteht 
die Notwendigkeit, Bedingungen zu schaffen, um eine konzeptionelle und institutionelle Förde-
rung zu ermöglichen. Als Begegnungs- und Interaktionsort tragen Bildungsinstitutionen dazu bei 
und zielen auf die dauerhafte Förderung der deutschen Sprache (Ministerium für Schule und Bil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen 2024c). Eine Unterstützungsmöglichkeit können schulische 
Konzepte und der Ganztag als Raum des non-formalen Lernens darstellen. Herkunftssprachlicher 
Unterricht kann mehrsprachigen Kindern helfen, Bildungssprache in der Erstsprache zu erwerben. 
Dies kommt dem Erwerb der deutschen Bildungssprache zugute. Da Bildungssprache fächerüber-
greifend verwendet wird, ist deren Förderung eine Aufgabe für alle Lehrkräfte (Gogolin et al. 2011, 
199f.). Dies erfordert von pädagogischen Fachkräften Kompetenzen in den Bereichen Spracher-
werb, Diagnostik, Umsetzung und Mehrsprachigkeit (Hopp et al. 2010).

6.1.2	 Erstsprache und Zweitsprache

Im Kontext von Erst- und Zweitsprache verweist die Erstsprache, auch Herkunftssprache genannt, 
auf den familiären Kontext, ist auf wenige Bezugs- und Kontaktpersonen begrenzt und betont die 
emotionale und identitätsstiftende Bedeutung (Ahrenholz 2017). Sie wird im Zuge der kindlichen 
Entwicklung auf ungesteuerte, natürliche Weise von den Eltern beziehungsweise Bezugspersonen 
vermittelt (Jung und Günther 2007, S. 57). Durch sie erschließt sich ein Kind die Welt, drückt Be-
dürfnisse aus und gestaltet Erlebnisse (Oksaar 2003, 13f.).

Für den Sprachkontakt innerhalb eines Landes oder einer Region besteht die Notwendigkeit, neben 
der Erstsprache die allgemeine Kommunikationssprache zu erwerben (Grosjean 2020, S. 13). Der 
Terminus Zweitsprache umfasst sämtliche Sprachen, die nach der Erstsprache erlernt werden und 
erfolgt in einem Umfeld, in dem die zu erwerbende Sprache als dominantes Kommunikationsmittel 
verwendet wird (Jung und Günther 2016, S. 57). Oftmals wird diese im Kontext von Migration an-
geeignet und ist für gesellschaftliche Teilhabe essenziell, da sie für die kommunikative Alltagsbewäl-
tigung erforderlich ist (Barkowski und Krumm 2010, S. 366). Zweitsprachenerwerb kann gesteuert, 
in schulischen und außerschulischen Institutionen, oder ungesteuert erfolgen (Jung und Günther 
2007, 142f.). Die Sprachkompetenz hängt maßgeblich vom Sprachangebot bzw. Input ab: Je früher 
und differenzierter die Zweitsprache erworben wird, desto größer ist der Erfolg (Stolberg und Tra-
cy 2015, S. 24). Frühzeitige Förderung und zusätzlich Herkunftssprachenunterricht unterstützen 
einen gelingenden Wissenserwerb im Sinne der Chancengleichheit und verringern sprachbezogene 
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Benachteiligungen (Rösch 2017). Zudem ist eine kontinuierliche Förderung erforderlich, welche 
frühestmöglich beginnt und Lernstrategien sowie kommunikative Arbeitsformen vermittelt (Ab-
shagen 2017). Weitere Faktoren, welche den Zweitspracherwerb beeinflussen, sind Assimilations-
grad, Lernmotivation, Inputfaktoren sowie individuelle Merkmale (Jeuk 2013, S. 37). Zudem spielen 
die Einstellung, Einbindung und Fähigkeiten der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten 
eine Rolle, da Kinder wahrnehmen, auf welche Art und Weise diese sich mit der anderen Sprache 
auseinandersetzen. Dies unterstreicht die Bedeutung von Elternarbeit der Schulen, da Angebote 
an Eltern auch die Einstellung gegenüber Sprache und Institution beeinflussen können. Chancen 
für Einbeziehung der Eltern bietet der Kontakt in alltäglichen Situationen wie dem Bringen und 
Abholen der Kinder, Festen, Elterngesprächen, Exkursionen und sonstigen Anlässen (Reich 2008, 
35f.). Zu bedenken ist, dass Kinder mit Fluchterfahrung in ihrer Familie oft als wichtige Vermitt-
ler zwischen Familie und Behörden fungieren, da sie im Regelfall über deutlich bessere deutsche 
Sprachkompetenzen verfügen als ihre Eltern. Dies kann zu Überforderungssituationen führen, so-
dass Kindern Zeit und Raum für die eigenen Bedürfnisse fehlt (Der Kinderschutzbund Landesver-
band Nordrhein-Westfalen 2025, S. 2). 

Das Erlernen der deutschen Sprache als zentrales Kommunikationsmittel besitzt eine entsprechend 
hohe Bedeutung für die Alltagsbewältigung und ist für den Lehr- und Lernprozess der Schülerin-
nen und Schüler sowie für die erfolgreiche gesellschaftliche Integration entscheidend (Rösch 2017; 
Ahrenholz 2017). Die Förderung der deutschen Sprachkompetenz zielt auf die Ermöglichung kultu-
reller Teilhabe (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2021, S. 11).

6.1.3	 Mehrsprachigkeit

Mehrsprachigkeit fungiert als Oberbegriff für diverse Formen des Zweit- beziehungsweise Fremd-
sprachenerwerbs (Franceschini 2009). Mehrsprachigkeit ist die Kompetenz beziehungsweise der 
Umstand, zu Kommunikationszwecken auf verschiedene Sprachen zurückzugreifen (Trim et al. 
2017). Als mehrsprachig gilt, wer mindestens zwei Sprachen angemessen, situationsbedingt und 
regelmäßig verwenden kann (Oksaar 2003; Barkowski und Krumm 2010; Grosjean 2020). Wesent-
liches Merkmal ist die regelmäßige Nutzung der verfügbaren Sprachen im Alltag (Grosjean 2010, S. 
4). Die meisten Begriffsbestimmungen machen keine präzise Angabe darüber, auf welchem Kompe-
tenzniveau die Beherrschung der Sprache angesiedelt sein muss, damit eine Person als mehrsprachig 
bezeichnet werden kann. Die Handlungsfähigkeit zwischen den Sprachen ist in den seltensten Fäl-
len ausgewogen. Die Kompetenzen entstehen durch verschiedene soziale Rollen und die Sprachwahl 
hängt von sozialen Situationen und Interaktionspartnern ab (Jung und Günther 2007, S. 61). Bei 
Mehrsprachigkeit, welche von Geburt an angelegt sein kann, handelt es sich um eine dynamische 
Eigenschaft, welche sich im Verlauf des Lebens ändert (Riehl 2014, S. 14). Dies geschieht in einem 
Prozess ständigen Wandels von Lernen, Verlernen und Wiedererlernen (Lengyel 2017, S. 154).
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Mehrsprachigkeit umfasst verschiedene Dimensionen: individuell, gesellschaftlich und institutio-
nell (Barkowski und Krumm 2010). Individuelle Mehrsprachigkeit bezieht sich auf den Sprechen-
den, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit auf mehrsprachige Staaten sowie Regionen und institutio-
nelle Mehrsprachigkeit auf die Verwendung verschiedener Arbeitssprachen in Institutionen (Riehl 
2014, S. 12).

Die wenigsten Menschen sind in ihrem Leben mit nur einer Sprache konfrontiert. Folglich stellt 
Einsprachigkeit eher eine Ausnahme dar. Weltweit werden mehr als 5.000 Sprachen gesprochen und 
etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ist mehrsprachig (Grosjean 2020). Mit der Globalisierung hat 
der Stellenwert von Mehrsprachigkeit zugenommen. Mehrsprachigkeit ist für das Funktionieren 
wesentlicher Gesellschaftsbereiche, wie Politik, Kultur, Wirtschaft und Forschung, unentbehrlich 
(Sarter 2013, S. 15). Allein die Gründung der Europäischen Union im Jahre 1993, in welcher 24 
Amtssprachen gesprochen werden, verdeutlicht die Bedeutung der Mehrsprachigkeit. Mit dieser 
gehen Horizonterweiterung und Kommunikationserleichterung einher. Neben Beruf, Heirat, Fa-
milienkonstellation, Bildung und Sprachunterricht, können Migrationsprozesse zu Mehrsprachig-
keit führen (Grosjean 2020, S. 13). Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit ist die Kombination von 
Kenntnissen in der nach der Geburt im Familienkreis erlernten Erstsprache und der in der Ge-
sellschaft gesprochenen Sprache (Dollmann und Kristen 2010, S. 124). Der Großteil der Kinder 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wächst mit mindestens zwei Sprachen auf (Mehlhorn 
2020, S. 23). Für diese ist Deutsch eine in der Schule, idealerweise bereits in der Kita, erworbene 
Zweitsprache (Hoffmann et al. 2017, S. 75).

Sprachen verfügen neben kommunikativen und kognitiven auch über sozialsymbolische Funktio-
nen (Jostes et al. 2017, S. 107) und ermöglichen die Darstellung von Gemeinsamkeiten sowie Un-
terschieden (Reich und Krumm 2013). Identität ist das Bewusstsein, wie Individuen sich selbst in 
Bezug auf ihr Leben und die sozialen Interaktionen mit dem Umfeld wahrnehmen (Abels 2019). 
Sprache ist ein Medium der Identitätsbildung und selbst Gegenstand der Identität. Die Wertschät-
zung einer Sprache beziehungsweise der Herkunftssprache ist für die Identitätsfindung und -ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen bedeutsam (Reich und Krumm 2013). Der Wunsch nach 
Anerkennung ist ein grundlegendes, menschliches Bedürfnis (Hegel 1988). Die Wertschätzung der 
Herkunftssprache beeinflusst die Einstellung von Kindern und Familien gegenüber der deutschen 
Sprache positiv, vor allem vor deren Erwerb, und fördert Motivation und Berührungspunkte des 
Elternhauses mit Bildungseinrichtungen (Krifka et al. 2014, S. 8). Im Gegensatz dazu kann die Ge-
ringschätzung der Herkunftssprache zu einem Abwehrmechanismus führen, der den Spracherwerb 
erschwert oder gar unmöglich macht und sich negativ auf die Identitätsentwicklung und Sozialisa-
tion auswirkt (Prengel 2013, S. 33). Diese sind notwendige Voraussetzung für Interesse und Neugier 
gegenüber der Zweitsprache, für den Kontakt zu Menschen und Umwelt sowie den daraus resul-
tierenden Lernprozessen. Infolge mangelnder Identitätsentwicklung und Sozialisation kann es zu 
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emotionalen, sozialen, sprachlichen und kognitiven Beeinträchtigungen und schulischem Versagen 
kommen (Jung und Günther 2007, 152f.).

Die Berücksichtigung der Herkunftssprache von Kindern und Jugendlichen kann eine bereichernde 
Ressource für den Unterricht sein und sich positiv auf weitere Bildungserfolge auswirken (Krifka et 
al. 2014, S. 3). Der wertschätzende Umgang mit Mehrsprachigkeit verleiht Sprache eine kulturelle 
Komponente und fördert das bessere Verständnis von Anderen, das Zusammenleben sowie Tole-
ranz, Sensibilisierung und Wertschätzung. Ziel ist nicht der Erwerb einer Fremdsprache, sondern 
die Begegnung mit dieser als Gegenstand der kulturellen Vielfalt (Reich und Krumm 2013, S. 7). Der 
Einbezug und die Würdigung der Mehrsprachigkeit kann Vorteile im Lernprozess bewirken, sodass 
Selbstvertrauen und Kompetenzgefühl gesteigert werden (Harr et al. 2018). Zu beachten ist, dass der 
Gebrauch der Herkunftssprachen heterogen ist und Angebote sich an den jeweiligen Sprachständen 
orientieren müssen (Gogolin et al. 2011, 214ff.). 

Mehrsprachigkeit, als Bereicherung für den Einzelnen und die Gesellschaft, ist in Nordrhein-
Westfalen fest verankert: 43 Prozent der Schülerinnen und Schüler wachsen mehrsprachig auf (IT.
NRW). Entsprechend aktiv fördert das Land Mehrsprachigkeit und Herkunftssprachlichen Unter-
richt (HSU) mit diversen Konzepten und Programmen. Der HSU wird in über dreißig Sprachen von 
über 1.000 Lehrkräften angeboten und mehr als 106.000 Schülerinnen und Schüler nehmen jähr-
lich daran teil – Tendenz steigend (MSB NRW). Das Landesprogramm „Grundschulbildung stärken 
durch HSU – Mehrsprachigkeit unterstützt den Bildungserfolg der Kinder“ bietet einen mehrdi-
mensionalen Ansatz zur Förderung der Sprachidentitäten der Schülerinnen und Schüler, indem 
Mehrsprachigkeit in den Lernprozess eingebunden wird, HSU und Grundschulfächer verzahnt und 
Sprachkompetenzen erweitert werden. Das Programm leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
der Teilhabe und sozialen Integration. Unterstützt wird es durch die begleitende Implementation 
der Programme „Rucksack Schule“ und „Mulingula“ (MSB NRW). Mit dem Programm „Rucksack 
Schule“ unterstützt das Land die durchgängige Sprachbildung in der Grundschule und die Mitwir-
kung von Eltern, welche in den Familiensprachen erfahren, wie sie ihre Kinder in der allgemeinen 
und schulischen Entwicklung optimal unterstützen können (Bezirksregierung Arnsberg). Mit dem 
Vorleseprojekt „Mulingula“ ist ein mehrsprachiges, digitales und analoges Vorleseprojekt geschaffen 
worden, welches mit Hilfe mehrsprachiger Bücherangebote die Förderung der Sprachbewusstheit 
im Unterricht anregt und den kumulativen Aufbau mehrsprachiger Schriftlichkeit ausbaut (https://
www.mulingula-praxis.de/). Gleichermaßen wird das Potenzial mehrsprachiger Lehrkräfte aktiv 
gefördert, etwa durch das Netzwerk für Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte (LMZ) (https://
www.lmz-nrw.de/) und den neuen Teilstudiengang „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zu-
wanderungsgeschichte“ (DSSZ) mit der Lehramtsoption Grundschule an der Universität Duisburg-
Essen, welcher die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Zweitspracherwerb und der -vermittlung 
des Deutschen sowie die universitäre Qualifizierung von HSU-Lehrkräften in der ersten Ausbil-
dungsphase ermöglicht (Universität Duisburg-Essen). 
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6.1.4	 Lesen und Schreiben

Lesen und Schreiben lassen sich unter dem Konzept der Literalität zusammenfassen. Im engen Sin-
ne ist Schreiben das produktive Kodieren sprachlicher Einheiten und Lesen das rezeptive Dekodie-
ren sprachlicher Zeichen (Feilke 2016, S. 33). 

Lesen ist eine Kommunikationsform, in welcher Informationen aus einem Text aufgenommen und 
mit sprach- und sachbezogenem Vorwissen verbunden werden. Dies erfordert Kenntnisse in den 
Bereichen Alphabet, Grammatik, Wortschatz sowie Textform und -absicht (Rösch 2011, S. 189). 
Wesentlicher Bestandteil frühkindlicher Bildung ist die Vorbereitung auf Literalität und die damit 
einhergehende Einführung von Kindern in die Welt der Schriftlichkeit (Panagiotopoulou 2016, S. 
31). Der Begriff Literalität umfasst neben Lese- und Schreibkompetenz die frühkindliche Heran-
führung an Bücher beziehungsweise Bilderbücher, Erfahrungen mit Lese- und Erzählkultur, Text-
verständnis sowie Freude am Umgang mit Schrift und phonologische Bewusstheit (Füssenich 2011, 
S. 6). Ziel ist, die Lust am Umgang mit Büchern, Geschichten und Erzählungen bei Kindern zu we-
cken. Dies eröffnet den Zugang zu mündlicher und schriftlicher Sprache sowie deren eigenständiger 
Initiierung und regt den motivierten Umgang mit Sprache an, welcher über einen funktionalen 
Umgang hinausgeht. 

Kindertageseinrichtungen und Familien beziehungsweise Erziehungsberechtigten kommt hinsicht-
lich Literalitätskompetenzen ein wichtiger Auftrag zu (Panagiotopoulou 2016, S. 31). Vorlesesitua-
tionen wie die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung initiieren die Erfahrung mit Schriftsprache. Im 
Kontext des Leseerwerbes spielen neben der Familie die Erziehungsberechtigten eine tragende Rol-
le: Der Umgang mit Büchern wirkt sich auf Alphabetisierung, Wortschatz, kognitive Fähigkeiten, 
Informationsvermittlung, Konzentration, Rechenfertigkeiten und Verständnis komplexer Inhalte 
positiv aus (Evans et al. 2010; Sikora et al. 2019). In der Familie sollte Sprache in sämtlichen Er-
scheinungsformen in den Lebensalltag integriert werden, sodass Kindern sprachliche Erfahrungen 
ermöglicht und sie aktiv miteinbezogen werden. Dies umfasst das Vorlesen und Erzählen von Ge-
schichten sowie Singen. Die Auseinandersetzung der Familie mit geschriebener Sprache steigert das 
Interesse und die Motivation des Kindes gegenüber Büchern. Diese Förderung vor dem Schuleintritt 
durch die Familie und eine Einrichtung frühkindlicher Bildung ist für die Sprachentwicklung und 
den Lebensverlauf unabdingbar. Pädagogische Konsequenz könnte sein, Bücher allen Kindern in 
mehreren Sprachen zugänglich zu machen, zum Beispiel in Form einer Kinderbibliothek oder ex-
terner Kooperationen, welche das Ausleihen von Büchern für den familiären Kontext ermöglichen. 
Dies unterstützt Kinder aus einem sozioökonomisch schlecht gestellten Umfeld beim Erwerb von 
Lesemotivation und -kompetenz (Kolb und Fischer 2019, S. 49). 

Geschriebene Sprache ist mit der Fähigkeit der autonomen Textverfassung und -bearbeitung verbun-
den und umfasst die Bandbreite von individueller Aneignung eines Schriftsystems bis zur Teilhabe 
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an einer schriftbasierten Gesellschaft (Bredel et al. 2011, 3f.). Texte sind in den meisten Unterrichts-
fächern ein Medium der Wissensvermittlung (Schmölzer-Eibinger et al. 2013). Von Lernenden wird 
erwartet, diese zu verstehen und Vorwissen mit neuen Inhalten zu verknüpfen (Ohm et al. 2007, S. 
11). Sofern Lernende dies überfordert und Texte nicht erschlossen werden können, stellen sie statt 
einer Hilfe ein Hindernis dar. In diesem Fall verhindern Sprachdefizite das Lernen und den Zugang 
zu Verfahren der Texterschließung und -produktion. Konsequenz darf nicht sein, dass Lehrende 
bestimmte Texte nicht einsetzen beziehungsweise vereinfachte Texte verwenden, da Lernende die 
Verfahren zur Texterschließung und -produktion nicht beherrschen (ebd., S. 9). Verfahren wie Scaf-
folding können genutzt werden, um die Heranführung an diese zu ermöglichen. 

6.1.5	 Spracherwerb

Spracherwerb ist ein mehrdimensionaler und kontinuierlicher Prozess, welcher bereits vor der Ge-
burt beginnt. Dieser ist ein zentraler Schritt in der Entwicklung eines Kindes und erfordert den 
Erwerb zahlreicher Teilfertigkeiten (Weinert und Grimm 2012). Der Begriff Spracherwerb verdeut-
licht, dass es sich um einen aktiven, zielorientierten Prozess handelt (Jung und Günther 2007, S. 89). 
Einzig durch die Interaktion mit anderen sprechenden Menschen wird angeborene Sprachfähigkeit 
zur Sprechfertigkeit (Szagun 2016, S. 14–18). Voraussetzung für Entfaltung und Ausbau der Fähig-
keiten ist das Erlernen von Sprache durch mindestens einen Kommunikationspartner (Ehlich 2005, 
S. 20). Spracherwerb und Wortschatzwachstum werden durch die Menge und Art des sprachlichen 
Inputs beeinflusst, welche dem Kind zur Verfügung steht (Komor und Reich 2009). Die meisten 
Kinder erwerben diese Kompetenzen ohne besondere Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten (Hell-
rung 2019, S. 10). Kommt es jedoch zu Sprachentwicklungsstörungen, werden Spracherwerb und 
Sprachproduktion beeinträchtigt (ebd., S. 134). Je früher und direkter Spracherwerb erfolgt, desto 
erfolgreicher verläuft dieser (Riehl et al. 2006, 22f.). Voraussetzung sind Quantität und Qualität des 
Sprachkontakts (Falk et al. 2009).

Spracherwerb und damit einhergehende Fähigkeiten sind Basis menschlichen Zusammenlebens 
(Szagun 2016, 12ff.) und Schlüsselkompetenz für Bildungsprozesse (Knapp et al. 2011). Aufgrund 
der Kommunikationsanforderungen in Schule und anschließenden Bildungsphasen sollten Sprach-
kompetenzen im Vorhinein und nicht erst bei Bedarf erworben werden (Reich 2008, S. 16). Beim 
Schuleintritt soll das Kind in der Lage sein, dem Unterricht zu folgen (Ehlich 2005, S. 34). Dies 
erfordert frühzeitige und gezielte Förderung (Adler 2011, S. 13). Früherkennung sprachbezogener 
Defizite ist elementar, um Kinder auf ihrem Entwicklungsprozess und Bildungsweg bestmöglich 
begleiten zu können (Szagun 2016, 12ff.).17 

17	 Sprachliche Bildung am Übergang zur Grundschule ist in Paragraf 30 KiBiz geregelt. Der Besuch in Hamburg 
hat gezeigt, dass dies auch früher geschehen kann. 
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Die Einteilung der Sprachentwicklung in Meilensteile, welche mit entsprechenden Kompetenzen 
einhergehen, ermöglicht die Feststellung des Sprachentwicklungsstands und das Einleiten mögli-
cher Interventionen (Böttger 2016, S. 68). Die Meilensteine, die zum Teil schon vorgeburtlich gelegt 
werden, umfassen: Prosodie (Verständnis für Rhythmik von Spracheinheiten, z. B. Lautstärke und 
-länge, Betonung und Sprechpausen), Phonetik (Erkennen von Lautmerkmalen), Phonologie (Er-
kennen von Lautfunktionen), Semantik (Erschließen von Wort- und Satzbedeutungen), Lexikon 
(Aufbau von Wortschatz), Syntax (Verständnis für Wortstellungen und Satzbildung), Morphologie 
(Verständnis für Wortformen und -bildungen), Pragmatik (Sprechhandeln), Soziolinguistik (Bezie-
hung zwischen Sprache, Gesellschaft und Identität) und Neuro-/Psycholinguistik (Gehirn und Spra-
che) (Kany und Schöler 2007). Die Betrachtung der Meilensteine der Sprachentwicklung verdeutlicht, 
dass später einsetzende Kompetenzen das Resultat vorangegangener sind. In der Folge summieren 
sich sprachliche Beeinträchtigungen. Daher bedarf es einer stetigen Überprüfung beziehungswei-
se eines Monitorings. Obwohl alle Kinder dieselben Sprachentwicklungsphasen beziehungsweise 
Meilensteine passieren, zeichnet sich Spracherwerb durch hohe Individualität aus, welche durch das 
Kind selbst und durch kontextuelle Gegebenheiten bedingt ist. Das Alter, in dem bestimmte Sprach-
entwicklungsphasen beziehungsweise Meilensteine der Sprachentwicklung erreicht werden, kann 
variieren (Rohlfing 2019, S. 278). Diese individuelle und sozialbedingte sprachliche Heterogenität 
ist zu berücksichtigen. Im Bedarfsfall ist Unterstützung nötig, damit die Entwicklung im Vergleich 
zu Gleichaltrigen nicht zu weit zurückfällt (Jung und Günther 2016, S. 103).

Für die Unterstützung der Sprachentwicklung von Kindern mit Sprachdefiziten ist die Differen-
zierung zwischen Förder- und Therapiebedarf nötig. Sprachförderung ermittelt die Kompetenzen 
eines Kindes und wählt sprachbegleitende Unterstützungsstrategien aus (Ringler 2004). Dies um-
fasst alle Konzepte, Methoden und Maßnahmen, welche den Spracherwerb unterstützen (Jampert 
et al. 2007). Sprachtherapie adressiert Kinder, bei denen eine Störung der Sprachentwicklung dia-
gnostiziert wurde (Hellrung 2019, S. 89). Unterschieden wird zwischen primären und sekundären 
Sprachstörungen: Die primäre Sprachentwicklungsstörung ist die häufigste Entwicklungsstörung 
und umfasst eine hohe Varianz der Symptome in Abhängigkeit vom Alter. Sprachdefizite können 
dabei auf Ebene der Phonologie, Semantik, Syntax oder Pragmatik auftreten (Petermann et al. 2016, 
S. 54–60). Eine sekundäre Sprachstörung umfasst Sprachauffälligkeiten infolge neuronaler Schä-
digungen, psychischer Erkrankungen oder Intelligenzminderung. Bei sekundärer Sprachstörung 
können Sprachdefizite als Resultat von Hörschäden, physischer und emotionaler Vernachlässigung 
auftreten. Ebenso können genetische Erkrankungen wie Down- oder Williams-Syndrom oder eine 
Autismus-Spektrum-Störung der Grund für sprachliche Auffälligkeiten sein (ebd., S. 52f.).

6.1.6	 Sprachbildung

Sprachbildung basiert auf dem kumulativen Aufbau bildungssprachlicher Fähigkeiten und bildet 
die Grundlage eines erfolgreichen Bildungswegs (Gogolin et al. 2011). Den Stellenwert sprachlicher 
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Bildung unterstreicht das schlechte Unterrichtsabschneiden aufgrund fehlender Deutschkenntnisse 
von Lernenden (Gogolin und Lange 2011, S. 108). Sprachbildung ist eine Voraussetzung für be-
rufliches und fachliches Handeln, da fehlende Sprachbildungskompetenzen eingeschränkte Hand-
lungsfähigkeit zur Folge haben (Ohm 2010, S. 87). Um die Bewältigung von Bildungsübergängen 
zu gewährleisten, ist die Kooperation an bildungsbiographischen Schnittstellen zwischen Kita und 
Grundschule sinnvoll (Chilla und Niebuhr-Siebert 2017, S. 193). Vor allem für Familien mit Zu-
wanderungsgeschichte, die oftmals nicht mit dem deutschen Bildungssystem vertraut sind, stellt die 
Bewältigung der Übergänge eine Herausforderung dar (ebd., S. 194). Dies erfordert die Zusammen-
arbeit verschiedener Akteurinnen und Akteure im Sinne eines Gesamtkonzepts und umfasst die 
verschiedenen Bildungseinrichtungen, den Einbezug von Eltern und Familie sowie außerschulische 
Akteurinnen und Akteure (Gogolin und Lange 2011, S. 123). Diese Instanzen und strategischen 
Partnerschaften wirken der Unterbrechung sprachlichen Kompetenzaufbaus entgegen. Als regiona-
le Sprachbildungsnetzwerke (Umsetzung des Anliegens durchgängiger Sprachbildung durch einen 
strukturell-organisatorischen Rahmen) kreieren sie außerschulische Lernmomente. Als Resultat 
dessen erweitert sich das Spektrum von Sprachlernmöglichkeiten, vor allem im Sinne von Lernen-
den mit ungünstigen Sprachlernbedingungen (ebd., S. 28). Zusatzangebote wie Hausaufgabenhilfe, 
kulturelle Freizeitaktivitäten sowie die Verbindung schulischer und außerschulischer Bildungspro-
zesse, können ungleichmäßige Ausgangsbedingungen durch soziale Herkunft kompensieren. Schule 
als Ort, der alle erreicht, kann zudem als Lebensort fungieren, an dem sich Kinder und Jugendliche 
wohlfühlen, sodass sich die Lernsituation verbessert (Solga und Dombrowski 2012, S. 77).

Im Verlauf des Bildungswegs zunehmende sprachliche und inhaltliche Anforderungen erfordern 
kontinuierliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen beim Spracherwerb (Chilla und Nie-
buhr-Siebert 2017, S. 193). Die Durchführung von Leseförderung, auf Basis von kontinuierlicher 
Diagnostik, wird bis zur neunten Klasse empfohlen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Eine 
möglichst frühe Förderung beginnt nicht erst mit dem Schuleintritt. Sie zielt auf die Minimierung 
sprachlicher Probleme und Optimierung der Startchancen bis zum Beginn der Schulzeit (Ohm et al. 
2007, S. 137). Dies betrifft vor allem Kinder in belastender Lebenslage, welche besonders von einem 
Kita-Besuch profitieren würden. Eine mögliche Konsequenz kann die Einführung verpflichtender 
vorschulischer Bildung sein, zum Beispiel ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr in Form einer ver-
pflichtenden Vorschule (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Die Kindertageseinrichtung ist ne-
ben der Familie die zweite Station auf dem Erziehungsweg. Mit Beginn der Kindergartenzeit kann, 
mit Hilfe von Sprachdiagnostik, durchgängige Sprachförderung umgesetzt werden. Kindergarten 
und Kita besitzen die Aufgabe, Kinder auf die Schule und das Leben vorzubereiten, Sozialkompe-
tenzen zu entwickeln, Neugier und Lerneifer zu wecken, unterstützen die Sprachentwicklung und 
fungieren auch mit Blick auf Startchancen als Vorbereitung auf den Schuleintritt. Diese vollzieht sich 
in Wechselwirkung mit Spracherfahrungen außerhalb der Bildungseinrichtungen, sodass elterliches 
Engagement im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, erforderlich ist. Individuelle 
und bedarfsgerechte Sprachförderung erfordert Kenntnis der familiären Lebenssituation und Erfas-
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sung der Sprachkompetenz des jeweiligen Kindes (Ringler 2004, 24ff.). Sprachbildende Aspekte im 
Kindergarten- beziehungsweise Kitaalter umfassen die Erkennung sprachlicher Voraussetzungen, 
die Förderung durch sprachdidaktisches Handeln und das Wecken von Interesse (Reich 2008). Ne-
ben der Interaktion zwischen Kind und Fachkraft beziehungsweise Familie ist die sprachliche Inter-
aktion zwischen Gleichaltrigen elementar für die Sprachbildung. Sprache wird im Kontakt mit Peers 
zur Verständigung genutzt, um sich zu erklären und Emotionen auszudrücken. Dies ermöglicht die 
frühzeitige Festigung und Generalisierung von sprachlichem Wissen (Jungmann und Albers 2013). 
Weiteres Ziel der Sprachbildung im Kitaalter ist die Begegnung mit Schrift- und Buchkultur. Bei der 
Nutzung von Büchern und Printmedien orientieren sich Kinder an dem Nutzungsverhalten von 
Erwachsenen, welche als Rollenvorbilder fungieren. Erlebt ein Kind bereits in jungen Jahren, dass 
Bücher und Lesetätigkeiten im Alltag selbstverständlich und vielfältig genutzt werden, profitiert 
dieses nachhaltig (Näger 2016, 41f.). Das Vorlesen eines Buches vermittelt einem Kind die Bedeut-
samkeit schriftlicher Texte und den Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache. 
Jedes Vorleseerlebnis legt einen Grundstein für das spätere Leseverhalten. Zudem werden Kinder 
vorab mit dem Lernprozess vertraut, der sie beim Grundschuleintritt erwartet – der Übergang von 
Mündlichkeit zu Schriftlichkeit (ebd.). Exemplarisch für gelungenen Bücherkontakt und Anregung 
von Lesebegeisterung, auch in der Familie, sind die Bildungsprogramme Rucksack KiTa und der 
Hamburger Bücherkoffer. Es gilt, Leseerlebnisse und Vorlesen vor dem Schuleintritt zu etablieren 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f).

Der Kitabesuch korreliert stark mit Sprachkompetenz: 75 Prozent der Kinder, die eine Kita null bis 
zwei Jahre lang besuchen, verfügen über keine altersgerechte Sprachkompetenz. Bei zwei bis drei 
Jahren betrifft dies 51 Prozent der Kinder und bei über drei Jahren Kitabesuch 24 Prozent (Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2024f). Entsprechend wichtig ist die verpflichtende und systematische Förde-
rung vor der Einschulung. Diese kann mittels Vorschuljahr oder verpflichtendem letzten Kitajahr 
erfolgen. Dabei ist die Qualität der frühkindlichen Bildung zu gewährleisten (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024f). Zum Zeitpunkt der Einschulung sollte ein Grundwortschatz vorhanden sein 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). 

Problematisch ist, dass die Kita oft nicht die Kinder erreicht, welche am meisten von einem Besuch 
profitieren würden. Beispielsweise sind Kinder mit Migrationshintergrund in der Kindertagesbe-
treuung weiterhin deutlich unterrepräsentiert (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 
7). Gründe können sprachliche Hürden bei der Anmeldung durch eine andere Herkunftssprache als 
Deutsch und intransparente Vergabeverfahren sein. Aber auch Kinder in Armut oder mit familiä-
rer Gewalterfahrung profitieren enorm von einem Kitabesuch. Eltern benötigen Aufklärung über 
das Bildungssystem, damit mehr Kinder mit Migrationshintergrund eine Kita besuchen und För-
dermöglichkeiten für ihr Kind sowie Aktivierung von Elternengagement wahrnehmen, gleichzei-
tig sollte der Platzausbau weiterhin vorangetrieben werden (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). 
Auch können strukturelle Faktoren, wie das Angebot im Quartier oder die Zugänglichkeit des An-
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gebots, einschränkend auf die Nutzung von Kita wirken. Zudem bedarf es einer Verbesserung der 
Zusammenarbeit von Kita und Grundschule, damit der Übergang in puncto Sprachbildung und 
Bildungsdokumentation gemeinsam, gleichwertig und vernetzt erfolgen kann. Die Förderung der 
Zusammenarbeit ist essenziell (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c), um auf die Bedürfnisse eines 
Kindes eingehen zu können (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b). Der Übergang ist eine Schlüs-
selsituation, damit ein Kind den nächsten Bildungsabschnitt bestmöglich für seine Entwicklung 
nutzen kann (Niesel und Griebel 2015, S. 11). Im Mittelpunkt steht der wechselseitige Austausch der 
Institutionen hinsichtlich Bildungsdokumentation und Förderstrategien. In diesem Kontext ist der 
Stellenwert einer digitalen Bildungsdokumentation zum Wohle der Kindesentwicklung zu betonen 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2023c; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024a; Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024b; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). Der Fokus sollte besonders auf Sprachwort-
schatz, Sozialverhalten, Motorik und Einbeziehung der Eltern gelegt werden (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024f). 

Wünschenswert ist die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen hinsichtlich Qualität und Orga-
nisation des Übergangs, um Sprachbrüche zu vermeiden. Dabei sind alle Akteurinnen und Akteure 
zu berücksichtigen: Kinder und Familien bewältigen einen Übergang, Institutionen moderieren ihn 
(Chilla und Niebuhr-Siebert 2017, S. 192). 

6.1.7	 Verantwortung von Eltern und Erziehungsberechtigten

Ein Kind gehört zwei sprachlichen Bereichen an, dem institutionellen und dem familiären Bildungs-
rahmen. Folglich erfordert eine übergreifende Verankerung sprachlicher Bildung entsprechende 
Zusammenarbeit (Reich 2008, 78f.). Diese sollte mit gegenseitiger Unterstützung, Wertschätzung 
sowie Anerkennung einhergehen (Gogolin et al. 2011, S. 217). In der frühkindlichen Bildung und 
der weiteren Bildungslaufbahn fungieren Eltern als Lern- und Bildungsquelle (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024f). Ihre Verantwortung wird durch Bildungsinstitutionen erweitert (Landtag Nord-
rhein-Westfalen 2024a). Elternverantwortung und -beteiligung sind essenziell für den Bildungs-
erfolg (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). Bleiben diese Faktoren aus, geraten Lehrkräfte und 
Schulsystem im Versuch, dieses Manko aufzufangen, an ihre Grenzen (Landtag Nordrhein-West-
falen 2024e). Lernen und eine individuelle, an Interessen und Stärken orientierte Förderung ge-
lingen nur, wenn Eltern und die Institutionen einem Kind Basiskompetenzen vermitteln (Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2024c). Dies umfasst unter anderem die Bereiche Sozialkompetenz, Selbstre-
gulierung und Motorik. Andernfalls gelingt es nicht, jedes Kind zu erreichen (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024a). Im Rahmen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft sind Eltern beziehungs-
weise Erziehungsberechtigte in die sprachliche Bildung einzubeziehen, ihr Engagement wirkt sich 
positiv auf Spracherwerb und Schulleistungen aus (Solga und Dombrowski 2012, S. 74), zumal die 
sprachliche Entwicklung eines Kindes an die Ziele und Vorstellungen der Eltern beziehungsweise 
Familie gebunden ist. Als wichtigste Bezugspersonen und Sprachvorbilder sollten sie sich selbst um 
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den Spracherwerb bemühen. Indem sie die deutsche Sprache anerkennen und Kinder zum Lesen 
animieren, regen sie den Spracherwerb bei ihren Kindern an (Jung und Günther 2007, S. 163). Dies 
macht Elternpartizipation und -kooperation zu einem entscheidenden Element gelingender Sprach-
bildung und -förderung (Epstein 2019). Der Einbezug der Eltern dient der qualitativen Zusammen-
arbeit mit dem pädagogischen Personal und liefert Informationen über Persönlichkeit, Entwicklung 
und Besonderheiten beim Spracherwerb sowie etwaigen Förderbedarf (Jung und Günther 2007, S. 
159). Auch wenn es sich um eine heterogene Gruppe handelt, wünschen sich Eltern, in einer unde-
finierten Art und Weise eine erfolgreiche Bildungslaufbahn für ihr Kind (Braun 2012). 

Sofern elterliches Engagement beziehungsweise die Fähigkeit von Eltern ausbleibt oder ausbaufä-
hig ist, etwa aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse oder Systemferne und damit einhergehen-
der Unsicherheiten, bieten sich aktivierende Faktoren an. Exemplarisch sind niederschwellige und 
multiprofessionelle Angebote wie Sprachkurse für Eltern in Familienzentren, welche zugleich die 
Zusammenarbeit mit der und das Vertrauen in die Institution stärken. Zur Anregung der Teilhabe 
am Bildungsweg der Kinder ist der regelmäßige Elternkontakt zum Aufbau eines Vertrauensverhält-
nisses und Abbau von Unsicherheiten zu fördern (Blickenstorfer 2009, S. 71). Im Rahmen dessen 
kann Schule als niederschwelliger Ort, der potenziell alle erreicht, zur Stärkung von Elternpartizipa-
tion und Familienbildung beitragen. Dies umfasst die Verzahnung von Angeboten und Akteurinnen 
und Akteuren sowie Sozialraumöffnung mit dem Ziel der Bildungsförderung (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024f). Als Vorbild dient das Modell der Familiengrundschulzentren, welches diverse 
Angebote vor Ort niederschwellig bündelt (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). Zusätzliche Un-
terstützung beziehungsweise Aktivierung der Eltern kann durch regelmäßige Entwicklungsgesprä-
che und niederschwellige Angebote wie Elterncafés gemeinsam mit den Kindern erfolgen (Land-
tag Nordrhein-Westfalen 2024e). Niederschwellige Gespräche dienen dem Informationsaustausch, 
Einbezug in Entscheidungsprozesse, der Aufklärung über das Bildungssystem, Kommunikation 
von Leistungsständen inklusive Unterstützungsanleitungen sowie Anregung von Partizipation an 
Elternangeboten (Gomolla 2009, S. 36). In diesem Rahmen bieten sich gemeinsame Aktivitäten wie 
der Verleih von Büchern und Spielen, Workshops und Thementage, Exkursionen, Koch- und Kul-
turabende sowie Deutschkurse an (Reich 2008, S. 79). Der Einbezug der Eltern vermittelt gegenseiti-
ge Wertschätzung, Geborgenheit ihrer Kinder und stärkt die elterliche Vorbildfunktion (Sauerborn 
2017, 116f.).

Angesichts der Heterogenität der Schülerschaft und damit verbundenen Notwendigkeit individu-
eller Förderung sind eine verbindliche Diagnostik und daraus folgende individuelle Förderung er-
forderlich (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d). Eine digitale Lernstandsdiagnostik erfasst Lern-
verläufe und bedarf niederschwelliger, kontinuierlicher Kompetenzmessung und Assessments mit 
mindestens einer jährlichen zentralen Erhebung zum Schuljahresbeginn sowie konsequenter Evalu-
ation getroffener Maßnahmen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f).
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Diagnostik und datenbasierte Bildungspolitik sollen in Transparenz und Rechenschaft auf allen 
Ebenen resultieren (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f), unter anderem beim Aufzeigen von 
Steuerungsoptionen und Handlungsempfehlungen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen zwischen Schule und Schulaufsicht erfolgen datenbasiert, sodass eine 
Rückbindung an schulische Maßnahmen gewährleistet ist (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). 
Die Verbindlichkeit gegenüber der Einzelschule resultiert im Zusammenspiel von Selbstständigkeit 
und Rechenschaftslegung der Schulaufsicht gegenüber: Auf Datenbasis sollen Schulen den empi-
rischen Nachweis liefern, dass Autonomie zum Wohle der Schülerinnen und Schüler genutzt und 
Leistung sichergestellt wird (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c; Landtag Nordrhein-Westfalen 
2024d). Diese Kultur des Hinschauens von Seiten der Schulbehörde, welche mit Interventionsmög-
lichkeiten einhergeht, ermöglicht die Selbstverantwortung der Schulen (Landtag Nordrhein-West-
falen 2024c). Evidenzbasierte Bildungspolitik ist im Interesse der Schule, da sie als Ermöglichung 
schulischer Autonomie hinsichtlich Selbstwirksamkeit, Freiheit und Verantwortung fungiert (Land-
tag Nordrhein-Westfalen 2024c). Zudem erleichtert sie die Kommunikation schulpolitischer Akteu-
rinnen und Akteure und geht mit Kooperationsbereitschaft, Hospitationen und positiver Fehlerkul-
tur einher (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c).

Datengestützte Bildungspolitik erfordert eine langfristige Strategie, Datenaffinität und politisches 
Commitment (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Gesamtziel ist die Leistungsverbesserung der 
Schülerinnen und Schüler. Dies beinhaltet eine aktive Rolle der Schulaufsicht im Alltag, die Ge-
währleistung der nötigen Infrastruktur und schulische Vorkehrungen für den Umgang mit Daten 
(Qualifikation, Fortbildung, Kommunikation, Evaluation und Datenschutz) (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024c). Beispielsweise kann ein Förderkoordinator Angebote bündeln und steuern (Land-
tag Nordrhein-Westfalen 2024c).

In der partei- und länderübergreifenden Publikation „Bessere Bildung 2035“ (Wübben Stiftung 
Bildung 2025) wird die Einführung von Identifikationsnummern für Schülerinnen und Schüler 
(Schüler- oder Bildungs-ID) zur Zielüberprüfung vorgeschlagen. Diese kann die Schließung von 
Datenlücken bei Bildungsverläufen, das Eingehen auf unterschiedliche Voraussetzungen und eine 
bedarfsgerechte zielgenaue Förderung ermöglichen. Jedem Kind wird eine individuelle Nummer mit 
der Einschulung oder bereits in der Kita zugeteilt, welche bis zum Schulabschluss gültig ist. Mit der 
ID sollen etwa Förderbedarfe, in Anspruch genommene Unterstützungsangebote sowie Sprach- und 
Entwicklungstests im vorschulischen Bereich erfasst werden. Sie kann dabei helfen, Erkenntnisse 
für die Modernisierung des Bildungssystems zu gewinnen (ebd.). Für statistische Analysen und die 
Erzeugung allgemeiner Kennzahlen können eine anonymisierte Schüler-ID oder pseudonymisierte 
Daten verwendet werden. Alternativ bietet sich die Verwendung der Steuer-ID als Schüler-ID an so-
wie eine neutrale und außerhalb der Behörden angesiedelte Clearing-Stelle. Folgendes Verfahren ist 
vorstellbar: Zu Beginn des Schuljahres erfolgen individuelle Assessments, deren Ergebnisse lediglich 
die Lehrkraft einsehen kann (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Dies gewährleistet die Vergleich-
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barkeit von Klassen und Evaluation von Maßnahmen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Im An-
schluss werden die Daten anonymisiert und auf Klassenebene mittels eines Dashboards visualisiert 
und der Schulleitung zugänglich gemacht. Diese aggregierten Daten kann wiederum die Schulaufsicht 
einsehen. Alle Daten wären aufwandsarm auf einer Plattform abrufbar, da dieselben Daten lediglich 
unterschiedlich aggregiert werden (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Mit Blick auf Entlastung 
der Lehrkräfte bietet sich eine externe Datenevaluation an (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). 
Schulen können die systematische Sichtung ihrer Daten beantragen und bei anschließender gemein-
samer Betrachtung Hypothesen überprüfen und Entwicklungspfade erarbeiten (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024c). Eine weitere Option ist die Betrachtung der Daten von Vergleichsschulen, um 
Maßnahmen mit dem Ziel der Leistungsverbesserung zu evaluieren. Erhält eine Schule die Daten 
von jeweils vier über und unter den eigenen Ergebnissen liegenden Schulen, wird die Reflexion ge-
troffener Entscheidungen ermöglicht und Steuerungsoptionen werden aufgezeigt (ebd.).

6.1.8	 Sprachstandsverfahren und -diagnostik

Die Veröffentlichung nationaler und internationaler Bildungsstudien hat den Stellenwert frühkind-
licher sowie vorschulischer Bildung in den Fokus gerückt. Ziel ist die Förderung von Basiskompe-
tenzen wie Sprachförderung, um Bildungsdefiziten zum Zeitpunkt der Einschulung entgegenzu-
wirken und Mindeststandards zu erreichen (Zettl 2019, S. 47) sowie die Schulreife beziehungsweise 
Schulfähigkeit der Kinder sicherzustellen (Akbaş et al. 2017, S. 206). Gezielte Sprachfördermaßnah-
men sollten verhindern, dass sich geringe vorschulische Deutschkenntnisse negativ auf die weite-
re Bildungslaufbahn auswirken. Daher sind Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Ausweitung 
der Sprachförderung für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, wie Verfahren zur Ermittlung 
des Sprachstands und anschließende passgenaue Förderprogramme, notwendig (Lisker 2013, S. 7). 
Als Mindestziel der Grundschulzeit sollte das Erreichen von Mindeststandards festgelegt werden, 
weil schulisches Lernen und damit Teilhabe andernfalls misslingen (Landtag Nordrhein-Westfalen 
2024f).

Wesentliche Voraussetzung für Durchführung und Erfolg vorschulischer Sprachförderung ist die 
Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten (May und Berger 2014, S. 19). Diese 
sollten verstärkt eingebunden werden und durch intensive Mitwirkung aktiv zur Förderung ihrer 
Kinder beitragen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c), da fehlende Sprachentwicklung auf ent-
sprechende Defizite im privaten Umfeld zurückzuführen ist. Als niederschwelliges Konzept für die 
Aktivierung von Elternarbeit bietet sich Literacy an, welches über Merkmale, Methoden und Ziele 
der Sprachentwicklung im Vorschulalter aufklärt und sensibilisiert (Landtag Nordrhein-Westfalen 
2024c). Dieses wurde bereits im Kapitel Lesen und Schreiben vorgestellt. Gleichzeitig ist kritisch zu 
reflektieren, dass Kinder immer früher und auf die Stundenzahl immer länger Zeit in Institution 
verbringen und sich der Auftrag von Kita und Schule von familienergänzenden hin zu familiener-
setzenden Angeboten ggf. wandelt.
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Der Begriff Sprachstand beschreibt den aktuellen Sprachaneignungsprozess eines Individuums 
(Ehlich 2005, S. 57). Ziel von Sprachstandsverfahren und -diagnostik sind die Feststellung etwai-
gen Sprachförderbedarfs und als Konsequenz das Einsetzen adäquater Fördermaßnahmen (Ehlich 
2005). 

Der sprachlichen Heterogenität in der Schülerschaft bezüglich Sprachstand, Erstsprache sowie so-
zioökonomischem Hintergrund und damit einhergehenden individuellen Bedürfnissen gerecht zu 
werden, ist für Bildungsinstitutionen und Lehrkräfte eine Herausforderung (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024e). Das Spektrum reicht von motivierten und geförderten Kindern und Jugendlichen 
bis hin zu jenen mit Schwierigkeiten im Bildungsverlauf. Verschiedene Sprachniveaus erfordern 
eine individuelle, binnendifferenzierte Förderung (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b; Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2024e). Da sich Lernende meist auf verschiedenen Stufen der Sprachentwick-
lung befinden, ist eine regelmäßige Diagnostik des jeweiligen Sprachniveaus bei Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund nötig (Gogolin et al. 2011, S. 56). Diagnostik und Lernstandserhebun-
gen dienen der Erfassung von vorhandenen Ressourcen, der Identifizierung von Förderbedarf, der 
Formulierung und Anwendung von Förderzielen und -maßnahmen sowie der Evaluation (Bund-
schuh 2019, S. 71). Dies erfordert die Verbindung von Diagnoseergebnissen mit didaktischen För-
dermaßnahmen (Gogolin et al. 2011, S. 82). 

Ein verpflichtendes Kita-Sprachscreening, welches als Früherkennungsverfahren den Sprachstand 
ermittelt, ermöglicht bessere Bildungschancen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). Mit Beginn 
der Schullaufbahn kann ein Diagnose-/Lernstandsverfahren kontinuierlich ab Schuljahresbeginn 
erfolgen in Verbindung mit anschließendem individuellem Förderplan (Landtag Nordrhein-West-
falen 2024b). Die regelmäßige Testung ab Schuljahresbeginn liefert datenbasierte Kenntnis über das 
individuelle Leistungsniveau und ermöglicht damit die Einteilung in passende Lerngruppen bezie-
hungsweise Erkenntnisse zum Bedarf an Einzelförderung. Wichtig ist die Verbindlichkeit der Tes-
tung und Wahrnehmung entsprechender Förderangebote (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f).

Regelmäßige Sprachstandserhebungen ermöglichen den Vergleich mit früheren Leistungen und 
damit die Prozessdiagnostik (Breitenbach 2020, S. 25). Mittels Lernverlaufsdiagnostik können in-
dividuelle Erhebungen mit den vorherigen Resultaten sowie Mindeststandards in Relation gesetzt 
(Hachul und Schönauer-Schneider 2019, 68f.) und die Wirksamkeit ergriffener Fördermaßnahmen 
evaluiert werden (Breitenbach 2014, S. 78). Dies lässt die Abweichungen im Lernprozess und die 
Verbindung von Förder- und Verlaufsdiagnostik erkennen (Breitenbach 2020, S. 42).

Förderdiagnostische Messverfahren müssen valide, objektiv, normiert und verlässlich sein. Von 
Bedeutung sind ebenfalls die Sensibilisierung der Fachkräfte gegenüber der Sprachdiagnostik und 
ihre Umsetzbarkeit im pädagogischen Alltag (Neugebauer und Becker-Mrotzek 2013, S. 10). Kinder 
sollen nicht den Eindruck bekommen, regelmäßig Prüfungssituationen ausgesetzt zu sein, da dies 
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lernhinderlichen Stress erzeugen kann. Drei wesentliche Verfahren sind Tests mit Screening, Be-
obachtungsverfahren sowie Profilanalysen. Für standardisierte Testverfahren und Screening ist die 
sprachliche Basisqualifikation ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Ein Testkonzept beinhaltet Aufga-
ben, welche auf einer theoretischen Basis für einen bestimmten Alters- und Inhaltsbereich konzipiert 
werden. Während der Untersuchung sprachlicher Teilkompetenzen werden Handlungssituationen 
erstellt, Aufgaben gelöst und Antworten überprüft. Standardisierung und Normierung ermöglichen 
die Interpretation und Auswertung der Erhebung (Ehlich 2005, S. 44). Beobachtungsverfahren er-
fordern ein aufmerksames und zielgerichtetes Wahrnehmen von Merkmalen und Verhaltensweisen 
in Alltagssituationen sowie deren Dokumentation und Analyse (Kucharz et al. 2015, S. 58). Profil-
analysen untersuchen, in welcher Phase des Sprachaneignungsprozesses sich ein Kind befindet und 
welche Kompetenzen bereits erworben wurden beziehungsweise ausstehen. Die Erhebung findet in 
alltäglichen Handlungssituationen statt, welche im Nachgang analysiert werden. Im Vordergrund 
steht dabei die morphologisch-syntaktische Kompetenz (Ehlich 2005, S. 44).

Eine der bekanntesten Profilanalysen ist das Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstan-
des (HAVAS-Diagnostik), welches in Form eines Sprachkompetenzprofils Stärken sowie Schwächen 
abbildet und als Orientierungshilfe für konkrete Fördermaßnahmen dient (Döll et al. 2009, S. 73). 
HAVAS wird bei Fünf- bis Sechsjährigen ein Jahr vor dem Schuleintritt sowie bei der Einschulung 
verwendet, um den Sprachstand im Elementarbereich zu erfassen (Reich und Roth 2007, S. 71). 
Zielgruppe sind Kinder, bei denen Sprachförderbedarf vermutet wird. Im Zentrum steht die münd-
liche Erzählung einer Bildergeschichte zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft, welche aufge-
zeichnet und analysiert wird (Döll et al. 2009, S. 74). Dies gestaltet sich folgendermaßen: Das Kind 
wird angeregt, eine sechsteilige Bildfolge sprachlich zu begleiten und zu beschreiben. Dieser Vor-
gang benötigt etwa fünf Minuten, wird aufgezeichnet und analysiert (Reich und Roth 2007, 84f.). 
Die Analyse berücksichtigt fünf Aspekte: Aufgabenbewältigung (mündliche Darstellungsfähigkeit 
und Sprachvergleich bei mehrsprachigen Kindern), Bewältigung der Gesprächssituation (kommu-
nikative Kompetenz, Sprachflüssigkeit und Aussprache), Wortschatz (Abgleich verwendeter Verben 
mit Datenbank), grammatikalische Entwicklungsstufe (Form und Stellung des Verbs) sowie Verbin-
dung von Sätzen (Konjunktionen, Relativpronomen und indirekte Fragesätze). Die Auswertung be-
nötigt etwa 30 bis 45 Minuten und erfolgt quantitativ sowie qualitativ (ebd., S. 85). Sofern Förderbe-
darf festgestellt wird, wird in Fallkonferenzen ein individueller Förderplan für das Kind erstellt. Die 
Wirksamkeit vorschulischer Sprachförderung wird intern und extern evaluiert (Heckt et al. 2018).

In Anlehnung an HAVAS hat das Hamburger Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsent-
wicklung (IFBQ) das Verfahren zur Analyse der Sprachentwicklung mit Bildimpulsen bei vier bis 
achtjährigen Kindern (VASE) konzipiert (May und Berger 2014, 11f.). Dieses standardisierte Instru-
ment ermöglicht differenzierte Einblicke in die Sprachfähigkeiten von Kindern im Alter von vier bis 
acht Jahren. Ausgehend von sprachlichen Basisqualifikationen werden Besonderheiten, wie Prag-
matik, Semantik und Morphologie erfasst (Büchner et al. 2017, S. 19). Ab dem Alter von vier Jahren 
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sollen Kinder auf Basis von vier bzw. sechs Bildern eine zusammenhängende Geschichte erzählen 
und die Handlungsträger beschreiben. Im Gegensatz zu natürlichen, freien Sprachsituationen sol-
len Kinder das Geschehen möglichst genau wiedergeben. Dies offenbart sprachliche Fähigkeiten 
und Grenzen. Die Durchführung in Kita und Grundschule durch pädagogische Fachkräfte benötigt 
zehn Minuten und die Auswertung, welche inhaltliche, semantische und grammatikalische Anfor-
derungen berücksichtigt, etwa dreißig. Für jeden Bildimpuls existieren Auswertungsbögen zu den 
Kategorien Aufgabenbewältigung, Wortschatz, Profilstufe und Bewältigung der Gesprächssituation. 
Auf Basis dessen wird ein Sprachprofil erstellt und Förderbedarf ermittelt. VASE wird in zwei Teile 
gegliedert: VASE 4-6 und VASE 6-8, welche im vorschulischen und schulischen Bereich eingesetzt 
werden (Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung o.J.).

Die Zeit zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr ist eine sensible Entwicklungsphase, da 
sie signifikante Veränderungen der sozial-emotionalen, motivationalen, kognitiven und physisch-
motorischen Fähigkeiten umfasst (ebd., S. 5). Entwicklungsdefizite sollten frühzeitig erkannt und 
adressiert werden, da sie später schwerer zu kompensieren sind und nicht nur den Erfolg in Bil-
dungsinstitutionen gefährden, sondern auch die individuelle Entwicklung insgesamt erschweren. 
Dies betrifft vor allem Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen und Kinder, de-
ren Erstsprache nicht Deutsch ist (ebd., S. 7). Nicht alle Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund sind von Sprachschwierigkeiten betroffen, aber in dieser Gruppe ist der Anteil derer, 
die Sprachschwierigkeiten haben und Sprachförderung benötigen, besonders hoch (May und Berger 
2014). Demnach ist Sprachförderung insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund entscheidend für eine erfolgreiche Schullaufbahn (Heckt et al. 2018, S. 8). 

Das Anfangsstadium der Bildungslaufbahn ist von entscheidender Bedeutung, da grundlegende Fä-
higkeiten vorhanden sein müssen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Daher sollten Ressourcen 
vor allem in frühe Bildung investiert werden (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Um Entwick-
lungsdefizite aller Kinder zu reduzieren und Lernmöglichkeiten vor Beginn der Grundschulzeit zu 
optimieren, sind vorgelagerte, gezielte und individuelle Fördermaßnahmen nötig. Diese können im 
Rahmen vorschulischer Bildung erfolgen, welche strukturierte Lernerfahrungen ermöglicht. Sie bie-
tet das Potenzial, hochwertiger vorschulischer Bildungsmöglichkeiten und unterstreicht den Stellen-
wert frühzeitiger Förderung für späteren Bildungserfolg (Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde 
für Schule und Berufsbildung o.J.). Vorschulische Bildung dient dem Kompetenzaufbau (Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2024f) und sollte das Vermitteln der sogenannten Vorläuferfähigkeiten (z. B. 
Erwerb von Grundwortschatz und Rechnen) zum Ziel haben. Entsprechende Kompetenzen werden 
für die Chance auf Teilhabe benötigt. Das Vorschuljahr muss durch verbindliche Regelungen für 
Sprachtests und Bildungspläne gestärkt werden. Ein verbindlicher, standardisierter Bildungsplan für 
das Vorschuljahr fördert Gerechtigkeit (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). 
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Hamburg setzt in diesem Kontext auf regelmäßige Lernstandserhebungen und das Erreichen eines 
Grundwortschatzes (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Das sogenannte Vorstellungsverfahren 
für Viereinhalbjährige ist im Jahre 2004 in Hamburg eingeführt worden, um die Kompetenzen und 
Fähigkeiten aller zukünftigen Grundschulkinder 18 Monate vor dem Schulbeginn zu testen und 
einzuschätzen. Ziel ist die umfassende Früherkennung der Sprachkompetenzen. Kinder, denen 
Sprachförderbedarf diagnostiziert wird, sind zu der Teilnahme an einem zwölfmonatigen Vorkurs 
verpflichtet, wobei jedes Kind unter Berücksichtigung seiner Sprachkenntnisse und -defizite geför-
dert wird (Lisker 2011, 64f.). Hierfür wurde das Schulgesetz angepasst, sodass gemäß §42 Abs. 1 
HmbSG alle Kinder und Eltern zu einer verpflichtenden Erstvorstellung in die jeweilige Grundschu-
le eingeladen werden. Im Rahmen dessen wird der Entwicklungsstand des Kindes evaluiert und ein 
Beratungsgespräch mit den Eltern geführt. Sofern ein Kind Sprachförderung benötigt, ist das Kind 
gemäß § 28a HmbSG ein Jahr vor der Einschulung zur Teilnahme additiver Sprachförderung an der 
entsprechenden Grundschule und dem Besuch einer Vorschule oder Kita verpflichtet (Alt 2019, 
94f.). Diese Lernförderung kann als staatliche Nachhilfe verstanden werden, welche den Fokus auf 
Basiskompetenzen legt (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Durch eine vorgezogene Schulpflicht 
sind die Kinder im Vorschuljahr schulpflichtig, sodass die Teilnahmequote hundert Prozent beträgt 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Die vorschulische Sprachförderung ist an das Schulsystem 
angebunden und fungiert als Bindeglied beim Übergang von der Kita in die Schule. Das Ergebnis 
der Testung wird an die entsprechende Grundschule versendet, welche ein Gespräch mit Kind und 
Eltern führt. Im Rahmen dessen erhält ein Kind das Geschichtenbuch „Buchstart 4,5“ zum Vorlesen 
und für erste eigene Leseerfahrungen. Dieses begleitet die Kinder im Vorschuljahr bis in die ersten 
Monate der Grundschule (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c).

Als Reaktion auf die Resultate nationaler und internationaler Schulleistungsstudien hat Hamburg 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der Sprachförderung vor allem für Kinder 
und Jugendliche mit Sprachentwicklungsschwierigkeiten und für Kinder mit Migrationshintergrund 
konzipiert (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 2021). Ziel ist die systematische 
und kontinuierliche Förderung der Sprachkompetenzen von Risikogruppen, deren Schulerfolg von 
Lernrückständen beeinflusst wird beziehungsweise würde (May und Berger 2014, 3f.). Wirksam-
keit und Umsetzung der vorschulischen Sprachfördermaßnahmen werden seitens Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwicklung durch systematisches Monitoring evaluiert, welches zu-
dem entsprechende Fördermaterialien entwickelt. Diese umfassen Bilderbücher und Materialien 
mit Reimen, Liedern sowie Versen, wodurch Hörverständnis und Erlernen von Präpositionen sowie 
Artikeln gefördert wird (Lisker 2011, 64f.). Die Förderung von der Grundschule bis zum Ende der 
Sekundarstufe I ist an die Verwendung wirksamer und zweckgebundener Mittel geknüpft, wobei 
Schulen die Verantwortung für deren Verwendung übernehmen. Die Förderung und Mittelvergabe 
erfolgt bedarfsorientiert auf Basis von Sozialindex, Schüleranzahl und Monitoring (Landtag Nord-
rhein-Westfalen 2024c). Zielgerichte Ressourcensteuerung führt zu einem gerechteren Bildungssys-
tem und teilt Mittel entsprechend des Bedarfs zu (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024f). Neben der 
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Erstellung jährlicher Berichte über die Verwendung der Förderressourcen übernehmen die Schulen 
in Hamburg die Verantwortung für die Entwicklung eines internen Sprachförderkonzepts, Erstel-
lung individueller Lernpläne und Diagnostik der Lernausgangslage, um die Lernentwicklung konti-
nuierlich zu fördern. In jeder Unterrichtsstunde wird die Sprachförderung sichergestellt und erfasst. 
Dies schließt die Weitergabe der Informationen im Falle eines Lehrkräfte- oder Schulwechsels in-
nerhalb Hamburgs ein. Im Rahmen eines Monitorings wird die Effektivität der Einzelmaßnahmen 
evaluiert, sodass gegebenenfalls nachgesteuert werden kann (Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung 2021).

6.2	 Gesellschaftliche Heterogenität und Diversität

Die zunehmende Heterogenität und Diversität der Schülerinnen und Schüler manifestiert sich 
auf mehreren Ebenen und wird Bildungsinstitutionen weiterhin prägen: Unterschiede bezüglich 
Sprachkenntnis, Kultur, individueller Lernausgangslage und sozioökonomischem Status stellen das 
Bildungssystem vor Herausforderungen und Chancen. Diese wirken sich auf schulische Leistungen, 
Bildungsbiografien und langfristige Chancen der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ökonomi-
scher, politischer, kultureller und sozialer Teilhabefähigkeit an der Gesellschaft aus (Sliwka 2024, 
S. 2). Mit seinen Möglichkeiten und seinem zur Verfügung stehenden Instrumentarium kann das 
deutsche Bildungssystem mit dem Anstieg migrationsbezogener Diversität und der damit einher-
gehenden Heterogenität bisher nicht gut umgehen (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023b). Daraus 
folgt die Notwendigkeit, neue Verfahren für den Umgang mit diesen Herausforderungen zu entwi-
ckeln.

Sozial bedingte Bildungsfaktoren können sich bereits vor dem Schuleintritt nachteilig auf die Ent-
wicklung von Kindern auswirken. Frühkindliche Bildungsangebote in und vor der Kita spielen in 
diesem Zusammenhang eine potenziell kompensatorische Rolle. Die Kindertagesstätte wird in die-
sem Kontext als möglicher Ort betrachtet, an dem gesellschaftliche Teilhabe gefördert, ungleiche 
Ausgangsbedingungen ausgeglichen und Kinder auf die Schule vorbereitet werden können. Dabei 
rückt auch die Weiterentwicklung der Kita hinsichtlich bildungsbezogener Ziele zunehmend in den 
Fokus (McElvany 2024, S. 3). Im Hinblick auf einen anschlussfähigen Übergang in die Grundschu-
le wird im Diskurs die Möglichkeit thematisiert, Fördermaßnahmen an eine vorgezogene Schu-
leingangsuntersuchung zu koppeln. Sofern im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung festgestellt 
wird, dass ein Kind bestimmte Mindestvoraussetzungen für den Schulbesuch noch nicht erfüllt, 
kann der Besuch einer Vorschulklasse als ein möglicher Weg angesehen werden. Vorstellbar kann 
zudem die flexible Handhabung der Grundschulzeit für Kinder mit besonderem Nachholbedarf 
hinsichtlich ihrer Schulfähigkeit sein (ebd.). Die Stärken und Potenziale eines jeden Kindes sind im 
pädagogischen Alltag wertzuschätzen. Besonders im Grundschulkontext können individuelle Stär-
ken von Kindern, u. a. kognitive, musische, künstlerische, sportliche oder soziale Fähigkeiten, in den 
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schulischen Alltag einbezogen und gefördert werden. Gleichzeitig gilt es, mit Blick auf differenzie-
rende Bedarfe individuelle Fördermöglichkeiten bereitzustellen, sodass Kompetenzen erkannt und 
Defizite ressourcenorientiert ausgeglichen werden können, damit unterschiedliche Lernzugänge, 
-tempi und Kompetenzen berücksichtigt werden können (Esser 2024, S. 9; (McElvany 2024, S. 2).

Mit Blick auf die Stärkung der heterogenen Gesellschaft und der demokratischen Werte ist politische 
Bildung eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung junger Menschen zu mündigen Bürgerin-
nen und Bürgern und deren zukünftiger Unterstützung des demokratischen Systems (McElvany 
2024, S. 4). Empirisch hängen die unterschiedlichen Dimensionen von demokratischen Wertehal-
tungen, sozialen Fähigkeiten, Kompetenzen sowie Bildungserfolg zusammen und unterstützen sich 
gegenseitig (Esser 2024, S. 11). Schule als Ort, der alle Kinder und Jugendlichen erreicht, kann po-
litische Bildung und somit die Auseinandersetzung mit Vielfalt, Heterogenität, Meinungspluralis-
mus und dem Grundgesetz für alle verbindlich, umfassend und wirksam in den Unterricht und 
außerunterrichtlich, zum Beispiel im Ganztag, integrieren. An dieser Stelle wird auf zwei Gutachten 
des Aktionsrats Bildung „Bildung und sozialer Zusammenhalt“ (Anders et al. 2024) und „Bildung 
zu demokratischer Kompetenz“ (Anders et al. 2020) verwiesen sowie auf ein Kompetenzmodell für 
Civic Literacy im Kontext schulischer politischer Bildung (Alscher et al. 2022). 

Ein zentrales Merkmal im bildungspolitischen Kontext ist sprachliche Heterogenität. IGLU belegt, 
dass der Anteil von Kindern, welche zuhause Deutsch als Familiensprache verwenden, substanziell 
abgenommen hat. Ein Teil der Kinder ohne Migrationshintergrund ist ebenfalls von mangelnden 
Sprachkompetenzen betroffen (McElvany 2024, S. 1).

Ein frühzeitiger und verpflichtender Sprachtest ermöglicht die Feststellung von Förderbedarf und 
kann als Grundlage für anschließende Fördermaßnahmen dienen (Esser 2024, S. 9). Damit einherge-
hen kann eine standardisierte (gegebenenfalls mehrsprachige) Sprach- und Entwicklungsdiagnostik 
mit automatisierter Auswertung nach Altersnormen und eine darauf basierende verbindliche, ge-
zielte Förderung mit empirisch evaluierten Förderansätzen (McElvany 2024, S. 3). Der zunehmende 
Anteil von Kindern, die mit (mindestens) zwei Sprachen aufwachsen, kann damit einhergehen, dass 
deren Eltern das deutsche Schulsystem nicht oder nur teilweise durchlaufen haben. Dabei ist eine 
große Heterogenität zwischen den Familien zu berücksichtigen, in denen unterschiedliche, für das 
Schulsystem mehr oder weniger passende Qualifikationen – etwa im Hinblick auf Systemkenntnis-
se – vorliegen. Diese fehlende Erfahrung kann Unsicherheiten und Unwissen hinsichtlich Ablauf, 
Struktur, Unterstützungsnotwendigkeit und -möglichkeit zur Folge haben. Entsprechend wichtig 
sind Austausch und Kooperation von Familien und Bildungsinstitutionen für die Entwicklung des 
Kindes. Diese gelingt zum Teil bereits durch niederschwellige Zugänge an Familienzentren in Ki-
tas und Familiengrundschulzentren. Wünschenswert ist die aktive Rolle von Eltern und Familien 
bereits vor Beginn der Grundschulzeit, um die Förderung und Entwicklung der Kinder frühzeitig 
zu unterstützen (ebd., S. 2). Übergreifend festzuhalten ist die große Heterogenität bezüglich der 
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Vorläuferfähigkeiten (kognitiv, behavioral, motorisch, sozio-emotional und motivational), mit de-
nen Kinder eingeschult werden. Ebenso heterogen ist das Ausmaß des elterlichen Engagements be-
züglich bildungsbezogener Aktivitäten (ebd., S. 1). Entsprechend frühzeitig und passgenau (d.h. 
gegebenenfalls dann auch mehrsprachig) sollte individuelle Förderung erfolgen (Esser 2024, S. 8). 

Ein Faktor für die beklagte Abhängigkeit des Bildungserfolgs von sozialer Herkunft ist die freie 
Schulwahl. Eine verbindlichere Übergangsempfehlung kann die Schulwahl der Eltern stärker len-
ken und sie zugleich dazu anregen, sich frühzeitig und intensiver mit der kognitiven Entwicklung 
sowie den schulischen Leistungen ihres Kindes auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang 
stellt eine verbesserte Beratung zur geeigneten Schulform einen wichtigen Beitrag zur Förderung 
von Chancengleichheit dar – insbesondere im Hinblick auf Kinder mit Inklusionsbedarfen. Zudem 
ist eine gezielte Aufklärung der Eltern über die Potenziale individueller und passgenauer Förder-
maßnahmen von zentraler Bedeutung. Dies wirkt sich auf die frühkindliche Entwicklung, elterliche 
Bildungsbeteiligung und Bildungslaufbahn aus (ebd.). Eine stringent organisierte Differenzierung, 
bei der die Zuteilung zu den verschiedenen Schultypen nach kognitiven Fähigkeiten und schul-
formspezifischen Besonderheiten erfolgt, verweist Schülerinnen und Schüler an unterschiedliche 
Schulen. Dies manifestiert sich im mehrgliedrigen Schulsystem. Die systematische Berücksichti-
gung kognitiver Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler kann ein übergreifender Faktor für die 
Effizienz der Bildungsprozesse sein, vor allem unter Bedingungen von Heterogenität, Diversität und 
Förderbedarf. An kognitive Fähigkeiten und Interessen der Kinder angepasste Lehrpläne und ent-
sprechend differenzierter Unterricht können Lehrkräfte entlasten und mehr Freiraum für die indi-
viduelle Auseinandersetzung mit Kindern schaffen (ebd., S. 10). Ein anderer Ansatz besteht darin, 
gemeinsames Lernen zu ermöglichen und den Unterricht ressourcenorientiert so zu gestalten, dass 
individuelle Förderbedarfe berücksichtigt werden. Dabei spielt auch die pädagogische Grundhal-
tung eine Rolle, inwieweit und auf welche Weise alle Schülerinnen und Schüler in inklusiven Unter-
richt eingebunden werden. 

Befunde zur Stringenz der Leistungsdifferenzierung in deutschen Bundesländern zeigen, dass durch 
stringente Leistungsdifferenzierung die Herkunftseffekte gerade nicht verstärkt, sondern das Leis-
tungsniveau sogar deutlich erhöht wird (ebd., S. 15). Hiervon profitieren vor allem Kinder aus pre-
kären Verhältnissen und Kinder mit Förderbedarf in bestimmten Bereichen. Exemplarisch zeigte 
sich im Jahr 2018, dass die eher offen strukturierten Bildungssysteme in Berlin und Nordrhein-
Westfalen tendenziell ein niedrigeres durchschnittliches Leistungsniveau sowie größere soziale Un-
terschiede bei den Schulleistungen in der Sekundarstufe aufwiesen. Demgegenüber erzielten Sach-
sen und Bayern – in deren Bildungssystemen stärker strukturierende und verbindliche Elemente 
vorherrschen – im gleichen Zeitraum ein vergleichsweise hohes Leistungsniveau. In puncto ausge-
wogener Bildungschancen für alle lag Bayern an der Spitze, während Sachsen gleichauf mit Bremen 
und besser als Berlin abschnitt – den beiden offensten Bundesländern Deutschlands. Ein pauschaler 
Vergleich Deutschlands mit anderen Staaten im Rahmen internationaler Bildungsstudien verdeckt 
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jedoch mögliche strukturelle Besonderheiten jener Bundesländer, die eine stark differenzierende 
Bildungsorganisation aufweisen. Im internationalen Vergleich der PISA-Ergebnisse von 2018 erziel-
ten die Bundesländer Sachsen und Bayern deutlich bessere Ergebnisse als etwa Finnland, Schwe-
den, Estland oder einige asiatische Staaten (ebd., S. 15). Betrachtet man einen längeren Zeitraum 
– konkret die Kompetenzentwicklungen von PISA 2000 bis 2018 – und stellt Effizienz, Gleichheit 
und Gerechtigkeit der Bildungssysteme gegenüber, zeigt sich folgendes Bild: Die drei im Jahr 2000 
bestplatzierten Bundesländer (Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen) wiesen übereinstimmend 
eine Kombination aus hoher Verbindlichkeit, systematischer Kontrolle sowie einer dreigliedrigen 
Schulstruktur (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) auf. Zwischen diesen strukturellen Merkma-
len und den hohen PISA-Ergebnissen lässt sich ein Zusammenhang beobachten. Es kann jedoch 
nicht eindeutig belegt werden, dass diese Merkmale ursächlich für den Bildungserfolg verantwort-
lich sind. Vielmehr deutet der Befund auf eine mögliche Korrelation hin, die weiter untersucht 
werden müsste. Beispielsweise fiel Baden-Württemberg nach der Abschaffung der verbindlichen 
Grundschulempfehlung bei PISA 2018 im Ranking zurück, während Bayern und Sachsen ihre Po-
sitionen hielten. Ob und in welchem Ausmaß institutionelle Veränderungen das Abschneiden be-
einflussen, bleibt offen und bedarf weiterer empirischer Klärung (ebd., S. 7). Zur Abschwächung 
des Einflusses sozialer Herkunft und für mehr Leistungsfähigkeit sorgen Schulsysteme, in denen 
die Auswahl der Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Schulformen stringenter und strikter 
nach Leistungsmöglichkeiten durchgeführt wird. Die PISA-Erhebungen legen nahe, dass bei zuneh-
mender Heterogenität die Öffnung und Lockerung der Regelungen des Bildungssystems nicht die 
Lösung sind. Befunde zur Stratifikation (soziale Durchlässigkeit und Unterschiede für Kinder in 
unteren Leistungsbereichen) belegen die soziale Undurchlässigkeit offener Systeme. Vielmehr resul-
tieren Stringenz und Differenzierung in einem besseren Abschneiden (ebd., S. 5, 7). Die Wirksam-
keit grundsätzlicher Maßnahmen wie die Verbesserung der allgemeinen Bedingungen, Stärkung 
von Frühförderung und Kompensation an Problemstellen, erfordert wissenschaftliche Begleitung. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass wirksame Maßnahmen aufgrund von Ineffizienz (kein evidenz-
basierter Einsatz von Ressourcen, zielgerichtete Förderung etc.) ins Leere laufen (ebd., S. 16).

6.2.1	 Maßnahmen für Chancengleichheit

Der konstruktive Umgang mit Heterogenität und Diversität ist eine der zentralen Herausforderun-
gen in unserem Bildungssystem. Die Implementation wirksamer Ansätze ist nicht nur für jedes ein-
zelne Kind und dessen Familie, sondern auch für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft von höchster 
Relevanz (McElvany 2024, S. 5). Dies erfordert die kontinuierliche Weiterentwicklung schulischer 
und pädagogischer Praxis im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen – auf Basis empirischer Be-
funde (McElvany 2024, S. 3; Esser 2024, S. 11). Im Rahmen der schriftlichen Anhörung zum Thema 
„Heterogenität und Diversität“ der Enquetekommission schlagen die Sachverständigen Folgendes 
vor, um Chancengleichheit zu fördern: 
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Um umfassende Reformen im Bildungsbereich erfolgreich umzusetzen, bedarf es einer regierungs-
übergreifenden Zusammenarbeit. Politik und Verwaltung müssen dabei geschlossen agieren. Die 
eingesetzte Enquetekommission verfüge über das Potenzial, diesen Prozess anzustoßen und not-
wendige Reformvorhaben über Wahlperioden hinweg zu realisieren. 

Angesichts der komplexen Herausforderungen im Bildungssystem ist es unerlässlich, Prioritäten 
zu setzen und ein koordiniertes Handeln aller Bildungsakteurinnen und -akteure sicherzustellen. 
Klare Zielsetzungen sowie konkrete Maßnahmen müssen für alle Beteiligten nachvollziehbar und 
verbindlich sein. Im Zentrum dieser Bemühungen steht der Erwerb von Basiskompetenzen, welcher 
als zentrale bildungspolitische Priorität verstanden wird. Ziel ist eine systematische und nachhal-
tige Verbesserung grundlegender Fähigkeiten. Ein wesentliches Element hierbei sind frühzeitige 
Screeningverfahren und diagnostische Maßnahmen, um Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-
darf rechtzeitig zu identifizieren und gezielt zu unterstützen. Digitalisierung und Bildungsgerechtig-
keit sind dabei eng miteinander zu verzahnen. Lernprozesse müssen so gestaltet sein, dass sie allen 
Lernenden ermöglichen, die definierten Mindeststandards und Kompetenzziele zu erreichen und 
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Chancen der Digitalisierung und der Einsatz 
Künstlicher Intelligenz bieten zusätzlich die Möglichkeit, Lerninhalte individuell anzupassen und 
den Lernfortschritt kontinuierlich zu erfassen. In diesem Zusammenhang ist auch die Nutzung von 
Bildungsdaten entscheidend – etwa zur Identifikation individueller Bedürfnisse, wie es erfolgreiche 
Beispiele aus Kanada und anderen hochwirksamen Staaten zeigen. Eine flächendeckende Einfüh-
rung systematischer digitaler Diagnostik bereits vor Schuleintritt kann helfen, verbindliche und ge-
zielte Fördermaßnahmen frühzeitig umzusetzen und diese in der Grundschule fortzuführen.

Zudem bedarf es einer zielgerichteten und zweckgebundenen Ressourcenverteilung, insbesondere 
für Schulen, Personal und Familien in sozioökonomisch benachteiligten Lagen. Eine Kultur ko-
operativer Professionalität sollte etabliert werden, bei der unterschiedliche Professionen effektiv 
zusammenarbeiten. Der Umgang mit Heterogenität im Klassenzimmer muss dabei auf einheitli-
chen, ressourcenorientierten landesseitigen Vorgaben basieren, an denen sich Lehrkräfte orientie-
ren können. Gleichzeitig ist es notwendig, dass Lehrkräfte die erforderlichen Kompetenzen für den 
Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft im Lehramtsstudium sowie durch kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildungen erwerben. Dies gilt insbesondere für den Einsatz digitaler Technologien 
und adaptiver Lehrformate, die durch gezielte Schulungen für Lehrkräfte und Schulleitungen ver-
mittelt werden sollten. Familien mit Unterstützungsbedarf müssen frühzeitig durch niedrigschwel-
lige Angebote wie Frühe Hilfen, Hausbesuche oder Eltern-Kind-Programme erreicht werden. Der 
Besuch einer Kindertageseinrichtung und deren Weiterentwicklung in Hinblick auf die Förderung 
bildungsrelevanter Kompetenzen vor dem Schuleintritt ist ein zentrales Element. Auch die Grund-
schule ist entsprechend weiterzuentwickeln, um gezielte Unterstützungsangebote bereitzustellen. 
Darüber hinaus sind Anreize für eine möglichst objektive Leistungsbewertung im Unterricht zu 
schaffen. Eltern sollen frühzeitig in die kognitive Entwicklung ihrer Kinder einbezogen werden. 



 159Didaktische und methodische Einflussfaktoren 

Kinder selbst sollen durch einen motivierenden Unterricht dazu angeregt werden, Interesse an Bil-
dung zu entwickeln und Leistungsbereitschaft zu zeigen. Im Rahmen bestehender Strukturen lassen 
sich Entwicklungen im Bildungssystem unter anderem im Zusammenhang mit einer stärkeren Dif-
ferenzierung, verbindlicheren Schulempfehlungen und besserer Beratung der Eltern beobachten. 
Die Zusammenarbeit von Familie, Schule und kommunaler Stadtteilentwicklung bildet dabei eine 
wichtige Grundlage. Zur Unterstützung des Unterrichts sind Maßnahmen wie Lesebänder, schul-
interne- und externe Kooperationen, ein Fokus auf das Wohlbefinden von Kindern und Personal 
sowie der gezielte Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu fördern. Wissenschaftlich evaluierte Kon-
zepte und Materialien sind einzubeziehen. Alle Maßnahmen sollten theoretisch fundiert, empirisch 
überprüfbar und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert werden. Jede allgemeine Regelung muss 
im Hinblick auf ihre Systemwirkungen geprüft werden (McElvany 2024; Sliwka 2024; Esser 2024). 
Diese Prüfung muss im Verhältnis zum bürokratischen Mehraufwand stehen.

6.2.2	 Inklusion – Einstellungen, Selbstwirksamkeit und Bedenken von Lehrkräften

Inklusion umfasst die Wertschätzung von Heterogenität im Allgemeinen sowie die umfassende Teil-
habe und im engeren Sinne die besondere Beachtung von Lernenden mit (sonder-)pädagogischem 
Förderbedarf (Hinz 2012, S. 33). Als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfordert Inklusion ein ge-
sellschaftliches Miteinander, welches täglich aufs Neue gelebt werden muss (Heimlich und Kahlert 
2012, S. 14). Das Gelingen von Inklusion ist von Bewusstsein, Einstellung, Haltung und Handlung 
jedes Individuums abhängig, aber auch von Strukturen und Ressourcen. Inklusive Bildung erkennt 
die Verschiedenheit aller Kinder an, nimmt jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit wahr und 
erkennt dessen individuelle Bedürfnisse (Jude et al. 2024). Sie steht für gleichberechtigte Teilhabe 
an Bildungsangeboten zur Entfaltung und Entwicklung der eigenen Möglichkeiten (Preuß-Lausitz 
2011, 143f.).

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen verfolgt das Ziel der bestmöglichen Förderung aller 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Die Schulen 
des Gemeinsamen Lernens und Förderschulen werden in unterschiedlichem Ausmaß unterstützt: 
Eltern und Erziehungsberechtigte haben die Wahl zwischen allgemeinbildender Schule und Förder-
schule (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen o.J.). Seit der Unter-
zeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahre 2009 wird schulische Bildung 
zunehmend unter dem Blickwinkel des inklusiven Lernens betrachtet (Greiner et al. 2020). Ziel der 
UN-BRK ist die Garantie des Bildungsanspruchs für alle Kinder und Jugendlichen mit Beeinträch-
tigung (Deutsches Institut für Menschenrechte). Der gesetzliche Anspruch auf die Beschulung in 
einer allgemeinen Schule für alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne Beeinträchtigung bzw. 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ist im ersten Gesetz zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention in den Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) und der Ausbildungsord-
nung für sonderpädagogische Förderung (AO-SF) verankert (Ministerium für Schule und Bildung 
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des Landes Nordrhein-Westfalen 2022a, S. 1). Im Staatenprüfverfahren des UN-Fachausschusses 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat Deutschland 2023 verschiedene Empfeh-
lungen erhalten. Dabei wurde auch deutlich, dass die schulische Inklusion – sowohl bundesweit als 
auch in Nordrhein-Westfalen – im Sinne der Chancengleichheit noch ausbaufähig ist (Deutsches 
Institut für Menschenrechte). Die didaktisch-methodische Gestaltung des Gemeinsamen Lernens 
erfolgt nach denselben Grundsätzen, welche für differenzierten und individualisierten Unterricht 
gelten. Für Schulen des Gemeinsamen Lernens ist das Inklusionskonzept zentral, wobei insbesonde-
re das Verhältnis von Schülerinnen und Schülern mit ausgewiesenem sonderpädagogischen Förder-
bedarf zu sonderpädagogischen Lehrkräften eine wegweisende Rolle für die gemeinsame Beschu-
lung aller Kinder spielt. Dabei gilt für das Verhältnis von innerer und äußerer Differenzierung der 
Orientierungssatz für die vor Ort zu treffende Entscheidung, um den individuellen Bedürfnissen 
der Lernenden bestmöglich gerecht zu werden. Differenziert wird in Unterrichtsorganisation und 
-methode sowie auf sozialer und persönlicher Ebene und bei Leistungsrückmeldungen. Im inklu-
siven Fachunterricht sollen neben fachlich-curricularen Aspekten stets auch individuell-entwick-
lungsbezogene Aspekte berücksichtigt werden (ebd., S. 11).

Ein Review von 37 Primärstudien bilanziert eine grundsätzlich positive Sichtweise von Schullei-
tungen auf die Umsetzbarkeit von Inklusion, zugleich wird auf deren Grenzen hingewiesen (Scheer 
2020, 83f., 86). Skepsis besteht vor allem hinsichtlich fehlender personeller, räumlicher und sach-
licher Umsetzbarkeit (ebd. 191). Ebenso stellt sich die Frage, wie unterschiedliche Schulformen – 
einschließlich der Förderschulen – zur Umsetzung einer inklusiven Bildungslandschaft und zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe beitragen können. Der Führungsstil von Schulleitungen wirkt sich auf das 
Ge- oder Misslingen von Schulentwicklungsmaßnahmen und auf Lehrkräfteeinstellungen aus und 
umfasst folgende Handlungsbereiche: Schulkultur, Struktur und Organisation, Unterstützung und 
Partizipation von Lehrkräften und Eltern sowie gemeinsame Verantwortungsübernahme und Ab-
federung von externen Ansprüchen (Scheer 2020, 97ff.). Diese Aspekte sind für die Verwirklichung 
einer inklusiven Schule maßgeblich (Boban und Hinz 2003, S. 16). 

Eine besondere Rolle kommt Lehrkräften zu, da ihr Unterrichtshandeln einen wesentlichen Bei-
trag zur Umsetzung leistet (Bosse et al. 2016, S. 99). Inklusiver Unterricht geht mit höheren An-
forderungen an die Lehrkräfte einher und kann ein höheres Belastungspotenzial bedeuten. Gemäß 
Studien erwarten Lehrkräfte eine Mehrbelastung hinsichtlich ihrer Psyche sowie Vor- und Nachbe-
arbeitungsarbeiten (Jude et al. 2024). Einstellungen, Selbstwirksamkeitsannahmen und Bedenken 
von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden zu Inklusion beeinflussen das Gelingen schulischer In-
klusion (Bosse et al. 2017). Studien bestätigen den Zusammenhang zwischen Einstellungshaltung 
der Lehrperson und Umsetzung des inklusiven Schulsystems (Rix et al. 2006; Malinen et al. 2013; 
Bosse et al. 2016). Einstellungen sind die Schemata, in denen das gesamte Wissen und die Gefühle 
gegenüber Einstellungsobjekten abgespeichert und verfügbar sind. Sie fungieren als beständige Be-
zugssysteme, an denen Sachverhalte gemessen sowie beurteilt werden und an denen sich Personen 
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orientieren (Maio et al. 2019). Einstellungen von Lehrkräften beinhalten Vorstellungen und Annah-
men über schul- und unterrichtsbezogene Prozesse mit einer bewertenden Komponente (Wild und 
Möller 2015). Ebenso wichtig ist die Selbstwirksamkeit von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden, 
welche als Einschätzung der persönlichen Handlungskompetenz definiert wird und kognitive, moti-
vationale, emotionale und aktionale Prozesse steuert. Die Lehrkräfte-Selbstwirksamkeit beeinflusst 
die Gestaltung von inklusivem Unterricht und kann sich auf dessen Qualität auswirken. Beden-
ken beeinflussen die Implementierung von inklusiver Praxis und gehen mit negativen persönlichen 
Empfindungen wie Hilflosigkeit und Stresssymptomen einher. Als Prädikatoren für Bedenken er-
weisen sich Alter, Erfahrung, Selbstwirksamkeitserfahrung sowie Kontakt und Praxiserfahrung der 
Lehrkraft (Falconnier-Williams et al. 2023; Florin et al. 2022).

Gemäß Studien verfügen jüngere Lehrkräfte über eine positivere Einstellung gegenüber Inklusion als 
Lehrkräfte mit mehr Berufserfahrung. Ein möglicher Grund ist die zunehmende Fokussierung der 
Lehrkräfteausbildung hinsichtlich inklusiver Vorgehensweise und die damit einhergehende Beein-
flussung der Einstellung (Sermier Dessemontet 2011). Ein gegenteiliges Bild zeigt sich bezüglich der 
Selbstwirksamkeit im Umgang mit Inklusion: Berufserfahrung korreliert positiv mit Selbstwirksam-
keit (Malinen et al. 2013). Des Weiteren unterscheiden sich die Einstellung und Selbstwirksamkeit 
von Lehrkräften in Abhängigkeit ihrer Schulform. Studien diagnostizieren bei Förderschullehrkräf-
ten eine signifikant positivere Einstellung und höhere Selbstwirksamkeit im Umgang mit Inklusion 
als bei Regelschullehrkräften (Trumpa et al. 2014; Scheer et al. 2015). Als Gründe werden die mit 
der Ausbildungsvorbereitung auf heterogene Lerngruppen und die tägliche Inklusionserfahrung 
vermutet (Seifried 2015), welche die Einstellung zu Inklusion positiv beeinflusst (Cloerkes 2007). 
Daher passen auch einige lehramtsausbildende Universitäten ihre Studiengänge an, um gezielt den 
Umgang mit Heterogenität zu lehren und damit zu dessen Gelingen beitragen. 

Die Ausbildung vor dem Berufseintritt sowie die Weiterbildung während des aktiven Schuldienstes 
wirken sich positiv auf das Inklusionsverständnis aus. Bereits Lehramtsstudierende im Master verfü-
gen über eine positivere Einstellung als im Bachelor. Dies wird auf die vertiefte Auseinandersetzung 
mit didaktischen und pädagogischen Studieninhalten zurückgeführt (Miesera und Gebhardt 2018), 
wobei bereits der Besuch von einem Kurs beziehungsweise Modul in einer veränderten Grundein-
stellung sowie Selbstwirksamkeitsannahme resultieren und Bedenken reduzieren kann (Sharma und 
Sokal 2015). Dies spricht für eine stärkere Implementierung von inklusiver Praxis in die Lehrkräf-
teaus- und -weiterbildung (Sharma und Jacobs 2016). Die Teilnahme an Fortbildungs- und Unter-
stützungsmaßnahmen, welche spezifische Lehrstrategien, Materialien, Anliegen thematisieren und 
Austausch ermöglichen, stärkt die Selbstwirksamkeit, die positive Einstellung und die Lehrpraktik 
im inklusiven Kontext (Seifried 2015). Ziel der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ist der 
systematische Einbezug des gesamten Kollegiums in Fortbildungen. Gesammelte Impulse sollen im 
Schulalltag angewendet und reflektiert sowie die Zusammenarbeit mit der Schulentwicklungsbe-
ratung verstetigt werden (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
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2022a, S. 12). Besonders effektiv sind regelmäßige, über einen längeren Zeitraum angelegte Fortbil-
dungsreihen und nachgelagerte fortlaufende Unterstützungsangebote (Kurniawati et al. 2014). Mit 
der zweijährigen Fortbildung „Vielfalt fördern“ unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen Lehrkräf-
te im Umgang mit heterogenen Klassen, damit alle Kinder und Jugendlichen ihre Potenziale entfal-
ten können. Dieses Angebot richtet sich an das gesamte Schulkollegium, welches ein gemeinsames 
Konzept für individuelle Förderung im Unterricht erarbeiten möchte. Das Programm „Fortbildung 
für Schulen auf dem Weg zur Inklusion“ adressiert Steuerungsgruppen, Schulleitungen, Lehrkräfte, 
pädagogisches Personal oder ganze Kollegien. Ziele sind der Erwerb und die Weiterentwicklung 
der für Gemeinsames Lernen erforderlichen Kompetenzen. Fortbildungen von anderen Anbietern 
können aus dem Fortbildungsbudget der Schule finanziert werden (Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2022a, S. 14). Bei freiwilligen Angeboten (Ausbildung 
und Fortbildung) ist zu bedenken, dass möglicherweise diejenigen eher an entsprechenden For-
maten teilnehmen, welche bereits über eine positive Inklusionseinstellung verfügen. Daher können 
verpflichtende Maßnahmen sinnvoll sein (Seifried 2015). Das von der Landesregierung beauftragte 
AO-SF Gutachten betont einen präventiven Ansatz. 

Beeinflusst wird die Lehrkräfteeinstellung zudem durch die Art und Schwere der Beeinträchtigung 
der Schülerinnen und Schüler. Physische und sensorische Beeinträchtigungen werden wesentlich 
positiver eingeschätzt als geistige oder mehrfache Beeinträchtigungen (Scheer et al. 2015). Mit stei-
gender Schwere der Einschränkung gehen erhöhte Bedenken in Bezug auf die Umsetzung der In-
klusion einher (Avramidis und Norwich 2002). Die Bereitschaft zum gemeinsamen Unterricht von 
Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE) 
ist im Vergleich zu anderem sonderpädagogischen Förderbedarf am geringsten (Sermier Desse-
montet 2011). Eine rein formale Zugehörigkeit zu einer Schulklasse gibt keinen Aufschluss darüber, 
ob ein Kind oder Jugendlicher in eine Gruppe aufgenommen wurde. Fraglich ist, inwieweit eine 
Schule, welche nur äußerlich Inklusion fördert, eine hilfreiche Institution ist, wenn sie Kinder wohl-
möglich in soziale Randlagen bringt, emotional überfordert und allein lässt (Ahrbeck 2014, S. 30). 
Gleichzeitig besteht das Potential, der gesellschaftlichen Teilhabe und Zugehörigkeit, die durch das 
gemeinsame Lernen entstehen kann.  

6.2.3	 Ausbildungsverordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF) – Gutachten zum wis-
senschaftlichen Prüfauftrag zur steigenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 

Im September 2022 hat das MSB (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-West-
falen 2024d) ein Gutachten zur Bewertung des Verfahrens zur Feststellung eines Bedarfs an sonder-
pädagogischer Unterstützung gemäß der Ausbildungsverordnung sonderpädagogische Förderung 
(AO-SF) in Auftrag gegeben. Dieses analysiert die Gutachten- und Förderpraxis und fokussiert sich 
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auf sonderpädagogische Unterstützung in den Bereichen emotionale, soziale, geistige Entwicklung, 
Lernen und Sprache (ebd., S. 4). 

Als Ursache für die steigende Anzahl der Feststellungsverfahren wird der Entlastungsbedarf an all-
gemeinbildenden Schulen herausgearbeitet (ebd., S. 13). Die Akquise von Ressourcen durch das 
Feststellungsverfahren könne ein zentrales Motiv für die Beantragung und zugleich ein systemisches 
Problem darstellen. Zentraler Impuls des Gutachtens ist die Auflösung des Ressourcen-Etikettie-
rungs-Dilemmas, um die Qualität schulischer Bildung zu verbessern und die Anzahl sonderpäd-
agogischen Unterstützungsbedarfs konstant zu halten beziehungsweise zu senken (ebd., S. 15f.). 
Die Entkopplung pädagogischer Diagnostik und Förderung von Feststellungsverfahren sowie die 
Weiterentwicklung der Ressourcensteuerung würde das Ziel hochwertiger Bildung bei gleichzeitig 
konstanter Unterstützungsquote konsequent verfolgen und dem Recht auf inklusive Bildung nach-
kommen. Die präzise Klärung von Unterstützungsbedarf und -leistungen ermögliche eine effektive, 
präventionsorientierte Ressourcensteuerung und die Festlegung, unter welchen Bedingungen die 
Feststellung von Unterstützungsbedarf erforderlich ist und dadurch die schulische Entwicklung ei-
nes Kindes unterstützt werden kann. Dies reduziere voreilig eingeleitete sonderpädagogische Fest-
stellungsverfahren (auch aufgrund von Belastung) und fördere den effektiven Ressourceneinsatz. 

Erforderlich sei zudem die temporäre Vergabe sonderpädagogischer Unterstützung und die Klä-
rung, welche Unterstützungen in allgemeinen Schulen unabhängig vom Unterstützungsbedarf 
implementiert werden können (ebd.). Die Einführung einer landesweiten Standardisierung in Be-
zug auf Verfahrensvorgaben und Gutachtenerstellung (Vorgaben zu Verfahrensabläufen, Antrags-
stellung, Dokumentation, Verwendung wissenschaftlich geprüfter Test und -Diagnosematerialien 
sowie Gutachtenaufbau) könne in konsistenteren und transparenteren Prozessen, der Entlastung 
der Lehrkräfte und Effizienzsteigerung durch digitale Möglichkeiten (inkl. Künstlicher Intelligenz) 
resultieren (ebd., S. 16). Regionale Expertisestellen, welche die Funktion einer zentralen Steue-
rungs- und Entscheidungsebene einnehmen, können die zuständigen Schulaufsichten entlasten, 
Beratungs- und Unterstützungsprozesse der präventiven lernprozessbegleitenden (sonder-)pädago-
gischen Diagnostik- und Feststellungspraxis effizienter koordinieren, Transparenz der Abläufe für 
alle Beteiligten sichern und Verfahren evaluativ weiterentwickeln (ebd., S. 17f.). Hinsichtlich der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte wird die systematische Stärkung der Vermittlung und 
Förderung (sonder-)pädagogischer Kompetenzen empfohlen. Spezifische Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen (auch für Schulleitungen) vertiefen das Fachwissen, stärken das Kompetenzerleben 
und die Professionalisierung, gestalten Verwaltungs- und Kooperationsprozesse effizienter, ermög-
lichen frühzeitige Unterstützung und fördern Chancengleichheit (ebd., S. 18f.). Der wissenschaftli-
che Prüfauftrag legt eine prozessuale Anpassung der derzeitigen Feststellungsverfahren nahe. Dies 
betrifft den fachlichen, strukturellen und organisatorischen Bereich, um die Qualität der Feststel-
lungsverfahren im Interesse der Kinder zu erhöhen und Schulen zu entlasten.
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6.3	 Digitalisierung, KI und die Rolle digitaler Medien 
im Unterrichtsprozess

Dieses Kapitel erörtert Einsatzszenarien von Künstlicher Intelligenz im Bildungssektor. Ziel ist, zur 
konstruktiven Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen beizutragen, Potenziale und mög-
liche Anwendungsfelder zu beleuchten. Die Darlegung konkreter Leitplanken soll einen Austausch 
ermöglichen, welcher den KI-Einsatz für Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie Eltern bzw. Erziehungsberechtigte vertretbar und bereichernd gestaltet. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Bewältigung bestehender bildungspolitischer und pädagogischer Herausforderungen. 
KI-gestützte Bildungstechnologien sollen die aktuellen Herausforderungen in puncto Bildungsge-
rechtigkeit, Heterogenität und Förderung benachteiligter Kinder beziehungsweise von Kindern mit 
besonderem Förderbedarf adressieren. Ziel ist, schulisches Lernen mittels intelligenter, adaptiver 
Systeme zu verbessern und Lernprozesse zu ermöglichen, die den individuellen Fähigkeiten und Be-
dürfnissen der Kinder entsprechen. Für Lehrkräfte und Schuladministrationen bieten KI-gestützte 
Anwendungen die Entlastung von Routine- und Verwaltungsaufgaben, Veränderung von Arbeitsbe-
dingungen und Gewinn von Freiräumen (Deutsche Forschungsgemeinschaft; Gmyrek et al. 2023).

Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet die Simulation menschlicher Intelligenz mithilfe von Maschi-
nen, meist Computern (Walldorf 2019, S. 3). Dabei handelt es sich um Systeme, die sich intelligent 
verhalten und menschliche Fähigkeiten, wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität, imi-
tieren (Europäisches Parlament 2023). Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit, aus Erfahrungen 
zu lernen, Probleme zu lösen, sich an neue Situationen anzupassen und spezifische Ziele mit einem 
gewissen Autonomiegrad zu erreichen (Nehlsen und Fleck 2023). Die Europäische Kommission 
definiert KI als Software, die vom Menschen festgelegte Ziele, wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlun-
gen oder Entscheidungen hervorbringen und das Umfeld, mit welchem sie interagiert, beeinflussen 
kann. Dabei erfasst KI nicht nur Daten, sondern erkennt innerhalb dieser Muster. Zu beachten ist, 
dass KI auf Regeln basiert, die von Menschen explizit festgelegt werden (Europäische Kommission 
2021). KI verfügt über ein breites Forschungsfeld und beinhaltet zum Beispiel Sprachverarbeitung, 
Wissensdarstellung, Schlussfolgerungen, Wahrnehmung, Bildanalyse, Robotik und maschinelles 
Lernen (Lenzen 2019, S. 23). KI wird als Sammelbegriff genutzt, sodass ein vielfältiges Spektrum 
von Einsatzmöglichkeiten mit einzelnen KI-Elementen gegeben ist (Balada et al. 2018).

Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen und wird vermehrt 
bildungspolitisch erforscht und eingesetzt (Witt et al. 2020; Wannemacher und Bodmann 2021; 
Wollny et al. 2021; Zawacki-Richter et al. 2019). Impuls für den breiten, öffentlichen Diskurs ist die 
Veröffentlichung des GPT-3-Modells beziehungsweise des damit operierenden Chatbots ChatGPT 
des Unternehmens OpenAI im November 2022. Mit der Einführung des Textgenerators ChatGPT 
steht der Allgemeinheit eine leicht zugängliche KI-Anwendung zum Selbstversuch zur Verfügung. 
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Dabei handelt es sich um ein Sprachmodell, welches Input in Form von Text, Bild, Grafik und Tabel-
len verarbeiten und als Output Texte und Grafiken liefern kann (Open AI 2024). 

Die Veröffentlichung von ChatGPT und weiteren Anwendungen hält der breiten Öffentlichkeit das 
Potenzial Künstlicher Intelligenz vor Augen. Dies beschleunigt die Auseinandersetzung mit KI in der 
institutionalisierten Bildung, denn ChatGPT verdeutlicht, welche Potenziale KI im Bildungsalltag 
besitzt. Die Veröffentlichungen der Länder zum Bildungsbereich belegen den bildungspolitischen 
Handlungsdruck, wobei es nicht um ein Verbot, sondern einen offenen und verantwortungsvollen 
Umgang, die Vermittlung der nötigen Kompetenzen und Chancen und Herausforderungen geht 
(Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2023a; Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie Berlin; Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
2023). Schließlich nutzen gemäß einer repräsentativen Studie bereits 74 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler ChatGPT beziehungsweise KI. Häufigste Anwendungszwecke sind Recherche von Be-
griffen und Themen, Informationssuche sowie Übersetzungen (Vodafone Stiftung 2024). Knapp 80 
Prozent der 14- bis 20-Jährigen bewerten den Einsatz von KI-Anwendungen im schulischen Kon-
text positiv und 86 Prozent gehen davon aus, dass KI in wenigen Jahren ebenso selbstverständlich 
wie ein Smartphone genutzt wird (ebd.).

Mittlerweile ist KI eine Basistechnologie, die in viele Alltagsbereiche Einzug gehalten hat und in 
fast alle modernen IT-Systeme unserer Lebens- und Arbeitswelten integriert ist. Exemplarisch sind 
Sprach- und Gesichtserkennung, personalisierte soziale Netzwerke, Verkehrs- und Wettervorher-
sagen, Suchmaschinen, Kaufempfehlungen, Bilderkennung, Korrektur von Schreibfehlern, Über-
setzungen, Fahrassistenzsysteme, Fertigungsanlagen, Roboter, Mailfilter sowie die Unterstützung 
von Medizinerinnen und Medizinern bei Diagnose und Auswahl der individuell besten Therapie 
(Scheer 2018, S. 7). Dabei bietet KI Vorteile wie Effizienz, Sicherheit, Komfort und das Potenzial, 
gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. In Zukunft wird KI in immer mehr Bereichen unse-
rer Lebenswelten eine Rolle spielen. Mit KI wird eine durch technologischen Fortschritt getriebene 
Digitalisierung stattfinden.

Die Enquetekommission hat beim Center for Advanced Internet Studies (CAIS) ein Gutachten zum 
Thema „Schule in der Kultur der Digitalität – digitale Bildungstechnologie und Künstliche Intelli-
genz im Unterrichtsprozess und im Rahmen individueller Förderung“ in Auftrag gegeben (Rummel 
et al. 2024). Das Gutachten erörtert den Beitrag von Künstlicher Intelligenz und digitalen Bildungs-
technologien, um der Heterogenität der Lernenden gerecht zu werden, Bildungsungleichheiten zu 
reduzieren und Chancengleichheit zu fördern. Untersucht wird das Potenzial digitaler Bildungs-
technologien und KI-Systeme mit Blick auf die Gestaltung von individuellem Lernen, der Förde-
rung von Binnendifferenzierung, der Unterstützung bei Schwächen und der Ermöglichung von För-
derbedarf. Das Gutachten beschreibt die gegenwärtigen bildungspolitischen Rahmenbedingungen 
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in Nordrhein-Westfalen und benennt Anwendungen, welche für adaptive, individuelle Lernunter-
stützung eingesetzt werden können (ebd., S. 3).

6.3.1	 Entlastung und Unterstützung von Lehrkräften

Die Funktion der Schule umfasst berufliche Qualifikation, Persönlichkeitsbildung und gesellschaft-
liche Integration der Schülerinnen und Schüler (Fend 1979). Lernen ist ein sozialer Prozess; entspre-
chend erfordert Lehre soziale Kompetenzen. Der menschliche Faktor, die persönliche Beziehung 
zwischen Lehrenden und Lernenden, bleibt der Schlüssel für den gelingenden Bildungsprozess 
(Deutscher Ethikrat 2023, S. 182).

Konsens ist, dass KI-gestützte Systeme nicht ersetzend, sondern ergänzend und begleitend einge-
setzt werden (ebd., S. 248). Ziel der neuen Kollaborationsform ist, Lehrkräfte als Akteurinnen und 
Akteure zu unterstützen. KI kann den Lehrkräften zusätzliche Methoden-, Förder- und Diagnosein-
strumente zur Verfügung stellen. Entstehende Freiräume können von Lehrkräften genutzt werden, 
um sich auf die Beratung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler zu konzentrieren (Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2023c). Exemplarisch sind regelmäßige, individuelle Lehrkräftegespräche. So-
fern bei Schülern kein Bedarf besteht, kann das Kontingent für andere freigegeben werden (Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2024d). Die Verantwortung der Unterrichtsgestaltung obliegt der Lehrkraft. 
Diese entscheidet autonom, wann und wo ein KI-basiertes System didaktisch gezielt in den Unter-
richt eingebunden wird. Lehrende nehmen die Rolle des analogen und virtuellen Gestalters ein. KI 
erweitert ihren Raum hinsichtlich Kreativität sowie Unterrichtsmethoden und ergänzt klassischen 
Frontalunterricht.

Wird KI als Werkzeug verstanden, welches den Lernprozess unterstützt und bereichert, können 
Lehrkräfte profitieren, indem sie in bestimmten Aufgabenbereichen entlastet werden. Pädagogisch 
anspruchsvollere Aufgaben können in den Vordergrund rücken. Hauptziel KI-basierter Bildungs-
technologien soll die Unterstützung, Entlastung und Freiraumschaffung von und für Lehrende sein, 
damit sie sich Schülerinnen und Schülern sozial und emotional stärker zuwenden können. Somit 
kann die Lehrkraft die Rolle eines Lehrbegleiters einnehmen, im Sinne von aktivierendem Ler-
nen und um Kinder potenzialorientiert zu begleiten (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b; Land-
tag Nordrhein-Westfalen 2024d; Landtag Nordrhein-Westfalen c; Landtag Nordrhein-Westfalen 
2024c). Dies fördert zudem Vertrauen und Bindung zu den Lehrkräften (Landtag Nordrhein-West-
falen 2024d).

Eine Herausforderung im Bildungssektor ist die wachsende Belastung von Lehrkräften. Intelligente 
KI-Systeme bieten vielfältige Unterstützungs- und Entlastungspotenziale, auch für Schulleitungen, 
und eröffnen zugleich größere pädagogische Freiräume. Bei den Schulleitungen sind Offenheit und 
Erwartungshaltung in Bezug auf digitale Unterstützung groß: 95 Prozent der befragten Schullei-
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tungen stimmen zu, dass Digitalisierung des Unterrichts individualisiertes und selbstbestimmtes 
Lernen fördern kann und 94 Prozent möchten die in der Corona-Zeit entstandene Offenheit für 
neue Lernformate auch künftig nutzen (Fichtner et al. 2023). KI unterstützt Lehrkräfte durch die 
Übernahme von Routinetätigkeiten und die Automatisierung von Abläufen. KI-bedingte Entlas-
tungseffekte können dazu beitragen, dass sich Lehrkräfte auf Sozial- und Schlüsselkompetenzen der 
Schülerschaft, zwischenmenschliche Ansprechbarkeit und Wertevermittlung fokussieren.

Zudem fordert die Heterogenität der Schülerschaft die Lehrkräfte (Deutsche Telekom Stiftung 2021). 
Hierbei können KI-Systeme Lehrkräfte im Unterricht sowie bei der Unterrichtsvor- und -nachbe-
reitung unterstützen: individualisierte und adaptive Lernmaterialien, Leistungsevaluation, gezielte 
Förderpläne, Korrekturarbeit, Administration, Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberech-
tigten, Übersetzungen, Entwürfe beziehungsweise Ideen für Unterrichtssequenzen und -materialien 
sowie Bildgeneratoren und Visualisierungen (Hartong 2019; Reinholz et al. 2020).

Damit künstliche Intelligenz Lehrkräfte spürbar unterstützen kann, ist eine gezielte Qualifizierung 
und Kompetenzförderung notwendig, insbesondere im Hinblick auf den didaktischen Mehrwert 
und die effiziente Nutzung der Technologie. Die Dynamik des digitalen Transformationsprozes-
ses im KI-Bereich erfordert kontinuierliche Qualifizierungsmaßnahmen für aktive und zukünf-
tige Lehrkräfte. Exemplarisch sieht Hamburg eine Fortbildungspflicht für Lehrkräfte im Umfang 
von dreißig Stunden pro Schuljahr vor. Ziel ist unter anderem das Erlangen von Unterrichtsfähig-
keit, Professionalität sowie Diagnostik- und Reflexionsfähigkeiten (Landtag Nordrhein-Westfalen 
2024c). Schließlich benötigen Lehrkräfte Kompetenzen, um KI-gestützte Lerntechnologien fachdi-
daktisch sinnvoll anwenden und reflektieren zu können. Fortbildungsangebote auf staatlichen Platt-
formen bieten niederschwelligen, standardisierten und gebündelten Zugang, welcher lebenslanges 
Lernen von Lehrkräften in den Mittelpunkt stellt. Auf der Plattform können Selbstlernkurse, Video-
Tutorials, Informationsmaterial und Arbeitsblätter bereitgestellt werden (Landtag Nordrhein-West-
falen 2024c).

6.3.2	 Medienkompetenz

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen, hat sich aufgrund der zu-
nehmenden Medialisierung stark gewandelt. Während der Einsatz digitaler Medien in den Familien 
angestiegen ist, sind Eltern oftmals noch nicht in der Lage, einen reflektierten Umgang vorzuleben 
und zu fördern. Die sozioökonomische Herkunft spielt hierbei eine Rolle und ein sogenannter „Digi-
tal Divide“ ist festzustellen, welcher auf geringerer Verfügbarkeit von Internet und digitalen Endge-
räten („First-Level-Divide“) und primär auf Unterschieden in Nutzungsverhalten und Medienkom-
petenz („Second-Level-Divide“) basiert (Deutsches Jugendinstitut 2021). Studien weisen darauf hin, 
dass Schulen diesen „Digital Divide“ bislang nicht ausgleichen können (Heinz 2023). Dies erfordert 
von Pädagoginnen und Pädagogen, den kompetenten Umgang mit ebendiesen Medien zu begleiten 



168 Didaktische und methodische Einflussfaktoren 

(Süss et al. 2018; Herzig, S. 843; Florio-Hansen 2020, S. 10). Wer die verschiedenen KI-Technologien 
schuldidaktisch beurteilen und anwenden, ihre Vorzüge nutzen und mögliche Risiken abschätzen 
möchte, muss ihre jeweiligen Funktionsprinzipen und Einsatzmöglichkeiten verstehen (Witt et al. 
2020). Ziel ist die Begleitung von sachgerechtem, selbstbestimmtem, kreativem und sozial verant-
wortlichem Handeln, welches sich in spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausdrückt, die sich 
unter dem Begriff Medienkompetenz bündeln (Herzig, S. 845). Medienpädagogik beschäftigt sich 
mit der Förderung der Medienkompetenz Heranwachsender (Süss et al. 2018, S. 83) und Mediendi-
daktik legt den Fokus auf die Chancen der Mediennutzung (Pietraß 2006, 18f.). Der offene, kreative 
und reflektierte Umgang mit KI ist wichtiger Bestandteil der Medienkompetenzförderung und ist 
bei der Entwicklung künftiger altersgerechter Medienbildungskonzepte zu berücksichtigen. Eine 
Verstärkung des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Digitalkompetenz, zum Beispiel 
indem Schülerinnen und Schüler an ressourcenärmeren Schulen Computer eher für Basistätigkei-
ten nutzen, ist zu vermeiden (Heinz 2023).

Lehrende und Lernende sollten sich der Funktionsprinzipien von KI-Anwendungen bewusst sein, 
um eine zielführende und sachgerechte Nutzung sicherzustellen. Wenn Kinder und Jugendliche 
lernen, wie KI entsteht und wirkt, können sie die Möglichkeiten und Folgen KI-basierter Anwen-
dungen besser einschätzen, Ergebnisse einordnen und Verfahren der Fälschung, Manipulation 
und Verzerrung (zum Beispiel Deepfakes) erkennen (Fobizz 2024). Dies umfasst informatische 
Grundbildung, KI-Methoden, Bedienung, Medien- und Recherchekompetenzen, Prompt-Eingabe, 
Überprüfung des Endprodukts und zweckgebundene Nutzung (Unterrichten Digital 2022). Die 
Förderung dieser spezifischen Kompetenzen im Umgang mit KI resultiert in einer sogenannten KI-
Kompetenz (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2023), welche zum selbstbestimmten 
Einsatz von KI-Anwendungen zur eigenen Zielerreichung befähigt. Dabei sollte das Bewusstsein 
geschaffen werden, dass KI-Technik bei sachgerechter Nutzung hilfreich sein, aber selbstständiges 
Denken und pädagogische Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülerschaft nicht ersetzen kann. 
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat eine Handreichung 
zum Einsatz generativer KI-Systeme in Schulen veröffentlicht (Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 2023a). Diese beantwortet praktische Fragen und Einschätzungen 
zu KI-Tools. Zudem stellt das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfa-
len (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2024e) Lehrkräften und 
Schulleitungen über die Website www.lernen-digital.nrw Unterstützungsangebote zur Verfügung. 
Dort werden Angebote zum Handlungswissen (Lernen über KI), Best Practices und fachbezogene 
Praxisbeispiele zum lernförderlichen KI-Einsatz genannt. Die Erarbeitung einheitlicher Regularien 
ist erforderlich. 

http://www.lernen-digital.nrw
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6.3.3	 Adaptive Lernsysteme

Der Begriff „Adaptivität“ erfährt im pädagogischen Diskurs eine Thematisierung in drei Schwer-
punktbereichen: Computerbasierte Lernumgebungen, Lehrkräftekompetenzen und adaptiver Un-
terricht (Hertel 2014, S. 20). Ziel in diesen Bereichen ist die kontinuierliche Adaption des Lehran-
gebots an die individuellen Voraussetzungen der Lernenden. Die Umsetzung von Adaptivität stellt 
hohe Anforderungen an die Lehrkräfte, ist jedoch zur individuellen Unterstützung der Lernenden 
erforderlich (Wagner 2016, S. 5). In diesem Abschnitt wird die adaptive Unterstützung von Lehren-
den und Lernenden durch kontinuierliche Lernverlaufsdiagnostik und -prognosen sowie automati-
siertes Feedback dargelegt.

Einer der bedeutendsten Einflussfaktoren auf den Lernerfolg ist Feedback (Hattie und Timperley 
2007; Kluger und DeNisi 1996), Motivation der Lernenden ist ein weiterer Multiplikator (Shute 
2008). Lernförderliches Feedback bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Fehler 
aufzudecken, zu korrigieren und Problemlösungsstrategien zu entwickeln (van der Kleij et al. 2015). 
Zudem wird die Distanz zwischen aktuellem und gewünschtem Lernstand reduziert (Hattie und 
Timperley 2007).

Lernende verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und reagieren individuell auf Lernangebote. 
Paragraf 1 Schulgesetz NRW benennt das Recht auf individuelle Förderung (Ministerium für Schule 
und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 15.02.2005). Die Heterogenität der Lerngruppen und 
Vielfältigkeit der Lernbedürfnisse sind eine zentrale Herausforderung für die individuelle Vermitt-
lung von Lernerfahrung (Rummel et al. 2024, S. 5). Das Strategiepapier „Bildung in der digitalen 
Welt“ der KMK nennt die Nutzung digitaler Bildungstechnologien zur Umsetzung individueller 
Förderung im Unterricht als Ziel (Kultusministerkonferenz 2016). Die zunehmende Heterogenität 
von Lerngruppen erfordert individualisierte Lernarrangements, wobei die Lehrkraft zunehmend 
als Lernbegleiter agiert und digitale Lernumgebung die nötigen Freiräume schafft (ebd., S. 13). Die 
ergänzende KMK-Publikation „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ benennt die Potenziale: 
Barrierefreiheit, individuelles, zeitnahes Feedback sowie die Rückmeldung zu Lernprozessen und 
-ergebnissen. Zentral ist die Rückmeldung diagnostischer Instrumente für erfolgreiches Lernen 
(Kultusministerkonferenz 2021). Die KI-gestützte Lernförderung sowie binnen- und niveaudiffe-
renzierte Aufgabenstellungen unterstützen individuell Lernschwächere wie -stärkere. Dies kann 
Über- und Unterforderung verhindern. Eine Herausforderung für das Bildungssystem besteht dar-
in, diese Unterschiede zu identifizieren und Lernansätze zu entwickeln, die dem Einzelnen zu Erfolg 
verhelfen. Die Schaffung maßgeschneiderter Lernumgebungen, analog und digital, kann die Chan-
cengleichheit erhöhen, indem jedem Lernenden geboten wird, was benötigt wird, um erfolgreich zu 
sein, unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund sowie körperlichen und geistigen Fähigkei-
ten. Adaptive Lernsysteme verbessern die Qualität des Bildungsprozesses sowie die Möglichkeit der 
sozialen Inklusion von Lernenden. Adaptive Lernsysteme helfen, Lernenden mit unterschiedlichen 
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Voraussetzungen – ob mit fehlenden Sprachkenntnissen, Hochbegabung oder Lernschwächen – 
passgenaue Angebote zu machen und somit zu mehr Chancengleichheit im Bildungssystem beizu-
tragen. Dies umfasst Beeinträchtigungen wie Teilleistungsschwächen, Legasthenie, Dyskalkulie und 
Dyslexie. Dies unterstreicht ihr Potenzial zur individuellen Förderung und Inklusion einer hetero-
genen Schülerschaft (Deutsche Telekom Stiftung 2021).

Eine Herausforderung im schulischen Bereich besteht in der zunehmenden Heterogenität der Schü-
lerschaft (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024c). Da Schulen 
als Chancengeber fungieren, erfordert dies, im Sinne einer potenzialorientierten Begleitung, indi-
viduelle Entwicklungspfade von Kindern in den Mittelpunkt zu stellen und keine lehrende Gleich-
behandlung (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d; Landtag 
Nordrhein-Westfalen 2024c). Nötig ist eine individualisierte Förderung, welche sich an Stärken, 
Schwächen sowie Interessen orientiert und auf individuelle Bedürfnisse eingeht (Landtag Nord-
rhein-Westfalen 2024a; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e; 
Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d).

Schritte zur Ermöglichung von individualisiertem und differenziertem Unterricht umfassen die Di-
agnostik von Lernständen und -prozessen, Ableitung und Umsetzung adaptiver Unterrichtshand-
lungen sowie Verfolgen der Lernprogression mittels formativer und summativer Assessments (Vock 
und Gronostaj 2017). Datenbasierte Kenntnis über Lernfortschritt und -stand bildet die Grundlage 
einer bedarfsangepassten Unterstützung von Lernenden. Vorschläge für Lernmaterialien, Interven-
tionen und weitere Fördermaßnahmen können direkt an die Lehrkraft übermittelt werden, um den 
Unterricht anzupassen oder Lernende durch adaptive Systeme gezielt zu unterstützen (Rummel et 
al. 2024, S. 9).

Die Idee des personalisierten Lernens ist nicht neu, doch der Aufwand in puncto Klassengröße und 
wachsender Heterogenität der Schülerschaft, bezüglich Leistungs- und Sprachniveau, Förderbedarf 
und soziokulturellen Unterschieden, ermöglicht Lehrkräften dies nur begrenzt (Weld et al. 2012, S. 
159). Der digitale technologische Fortschritt befördert personalisiertes Lernen und bedeutet eine 
der größten Änderungen im Bildungsbereich (Roberts-Mahoney et al. 2016, S. 405). Adaptive Lern- 
und Empfehlungssysteme, welche typische Lernmuster und passende Lernwege identifizieren, er-
möglichen eine Individualisierung von Lernangeboten und -prozessen, indem sie kontinuierlich 
den Wissensstand sowie Fähigkeiten des Lernenden erfassen und Lerninhalte adaptieren (Bulger 
2016, S. 5). Der Umgang mit Heterogenität wird erleichtert, da Unterrichtsmaterialien an das je-
weilige Schwierigkeitsniveau angepasst werden können. Dies verspricht Effizienzsteigerung und 
Optimierungspotenzial (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). Die Prüfungsvorbereitung ist dabei 
mitumfasst, da im Vorfeld ersichtlich ist, ob und in welchem Bereich Unterstützungsbedarf vorliegt 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d).
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Im Optimalfall werden nicht nur Lernwege ausgewählt, sondern auch inhaltliche Hinweise zu Lö-
sungsmöglichkeiten und individuelles Feedback geliefert. Solche Lern- und Empfehlungssysteme 
eignen sich, um bestehende Ungleichheiten in heterogenen Lerngruppen zu reduzieren. Der Ge-
danke des adaptiven und personalisierten Lernens bildet den konzeptionellen und technischen 
Grundstein zahlreicher KI-Anwendungen im Bildungsbereich. Das Ziel, die Wissensvermittlung 
an Wissensstand, Lernpräferenzen und Umfeld anzupassen, wird auch in klassischen, analogen 
Bildungssettings angestrebt. Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit des automatisierten Ablaufs 
und der Effizienzsteigerung, denn adaptive Systeme können ihr Verhalten als Reaktion auf die Um-
welt ändern und davon lernen (Southgate et al. 2019). Zudem kann der Lernstoff auf Bereiche be-
ziehungsweise Themen adaptiert werden, die die jeweiligen Schülerinnen und Schüler ansprechen 
und motivieren (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d).

Zur Realisierung adaptiven Lernens ist ein Verständnis des individuellen Leistungs- und Lernprofils 
nötig. Die Verbindung von personalisiert-adaptiven Lernanwendungen mit entsprechenden Analy-
sefunktionen verspricht ein effizientes, individuelles Lernen durch Diagnostik (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024d).

6.3.4	 Learning Analytics

Learning Analytics umfasst das Messen, Sammeln und Analysieren von Lerndaten. Übergreifendes 
Ziel von Learning Analytics ist eine Optimierung von Lernsettings und -angeboten sowie verlässli-
che Prognosen zum künftigen Lernerfolg beziehungsweise Risiko zum Nichtbestehen der nächsten 
Prüfung (Seufert 2018). Darauf aufbauend können automatisch kuratierte, individualisierte didak-
tische Interventionsmaßnahmen, maßgeschneiderte Lernwege, Hilfestellungen und Lernziele ge-
neriert werden (Deutsche Telekom Stiftung 2021). Learning Analytics bieten eine gute Basis für 
adaptive Lernsysteme (Hochschulforum Digitalisierung 2015).

Für Lehrende können Diagnostik und Individualisierung erleichtert werden. Auf Basis der durch 
Learning Analytics gewonnenen Erkenntnisse können Lehrkräfte den Unterricht ad hoc anpassen, 
Erkenntnisse in die Planung der nächsten Unterrichtsstunde einfließen lassen oder nachgelagert 
reagieren. Zudem können gesammelte Lerndaten, neben der Erkenntnis über den individuellen 
Lernprozess, Aufschluss geben, welche didaktischen Ansätze unter welchen Bedingungen effektiv 
sind (Southgate et al. 2019). Förderbedarf kann frühzeitig diagnostiziert und Lehrkräfte können 
hinsichtlich Fördermaßnahmen und Lernbegleitung unterstützt werden (Rummel et al. 2024, 14f.). 
Dabei wird das Primat der Pädagogik nicht der Logik der Datenerfassung untergeordnet: KI-ba-
sierte Systeme unterbreiten Vorschläge, während die Entscheidung über deren Umsetzung den Pä-
dagoginnen und Pädagogen obliegt (Hartong 2019). Voraussetzung ist die Visualisierung der Ana-
lyseergebnisse, möglichst in Echtzeit durch ein Dashboard, welches detaillierte Informationen der 
Lernenden bezüglich Verhalten, Leistung und Fortschritt abbildet (Børte et al. 2023).
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Exemplarische Anwendungen:

ILEA-T (Individuelle Lern-Entwicklungs-Analyse in der Transition) bietet eine Testung zur Erhe-
bung individueller Lernvoraussetzungen in den Bereichen schriftsprachlicher und mathematischer 
Grundkompetenzen bei der Grundschulanmeldung (Geiling et al. 2013). ILEA-T wird als digitales 
Screening-Instrument an 130 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen erprobt und soll bei erfolgrei-
cher Evaluation ab Herbst 2025 allen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt 
werden (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 15.08.2024).

•	 ELFE II erfasst Leseverständnis und -flüssigkeit. Die Analyse erfolgt anhand einer reprä-
sentativen Norm sowie einer für Kinder mit Migrationshintergrund adaptierten Norm 
(Rummel et al. 2024, S. 15).

•	 LaLeTu (Lautlesetutor) von Klett diagnostiziert Lesekompetenzen durch die Analyse der 
Leseleistung nach Kriterien wie Leseflüssigkeit, -tempo und -fehler sowie Satzbetonung. 
LaLeTu umfasst drei Teiltests, um den Fortschritt über das Schuljahr hinweg zu messen 
(ebd., S. 16).

•	 LONDI (Lernstörungen Online-Plattform für Diagnostik und Intervention) ist ein Scree-
ning-Instrument und Hilfesystem, welches Empfehlungen für vertiefte Diagnostik gibt. 
Vom Screening erfasste Fähigkeiten in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen wer-
den von der Lehrkraft in ein Hilfesystem eingegeben, welches eine individuelle Diagnos-
tikempfehlung und eine Auswahl zugeschnittener Förderempfehlungen generiert (ebd., 
S. 16 f.).

Diese Anwendungen verwenden computergestützte Testverfahren und erlauben differenzierte Dia-
gnostik von Lernstand und Förderbedarf. Die individuelle Unterstützung ist jedoch eingeschränkt, 
da sie keine KI auf Basis von Learning Analytics verwenden. Sie geben Empfehlungen, welche die 
Lehrkraft zur Anpassung der Lern- und Förderangebote nutzen kann (ebd., S. 17).

Exemplarische KI-Anwendungen:
•	 Ein Beleg für die Wirksamkeit und den auf europäischer Ebene datenschutzkonformen 

Einsatz von Learning Analytics ist die finnische Lernplattform ViLLE, welche von 50 Pro-
zent der finnischen Schulen und von übergeordneten Steuerungsebenen genutzt wird. Die 
Plattform ViLLE erstellt und bewertet automatisiert digitale Übungen und Prüfungen an-
hand des aktuellen Lernstandes sowie -berichten. ViLLE ist im Präsenzunterricht sowie 
vor- und nachgelagert einsetzbar. Die Lernenden arbeiten in einer digitalen Lernumge-
bung und die Lehrkraft erhält eine Übersicht über die Lernstandsanalysen, sodass sie In-
terventionen unverzüglich vornehmen oder in die nächste Unterrichtseinheit einplanen 
und an die Lerngruppe anpassen kann (ebd., S. 17f.).

•	 Die Bewertungsplattform ASSISTments erfasst Lerndaten während der Aufgabenbearbei-
tung, sodass Lernende Schritt-für-Schritt-Feedback durch eine automatische Lerndaten-
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analyse erhalten. Die Lehrkraft erhält die entsprechenden Daten und kann entweder am 
Lehrplan orientierte Materialien der Plattform verwenden oder eigene Aufgaben erstellen 
(Heffernan 2014). 

•	 Ein weiteres Praxisbeispiel ist die Lernplattform Diagnose und Fördern von Cornelsen, 
welche Lernmaterialien, Instrumente zur Lernstandsanalyse, Berichte und Dashboards 
umfasst. Schülerinnen und Schülern werden, auf Basis des aktuellen Lernstands, automa-
tisiert individuelle und interaktive Lern- und Fördermaterialien mit digitalen Übungen 
und Erklärvideos zugewiesen. Die Lehrkraft erhält die Lernstandsanalyse und kann im 
Unterricht darauf basierende Interventionen und weitere Schritte planen, welche an die 
Lerngruppe angepasst sind (Cornelsen 2021). Voraussetzung für den Einsatz von Lear-
ning Analytics ist die Klärung von Datenschutz, ethischen Fragen, Standardisierung, Ver-
gleichbarkeit (Ebner et al. 2020).

Besonders Lernende mit geringem Leseverständnis profitieren von einer Lernverlaufsdiagnos-
tik (Schmitterer et al. 2024). Ein positiver Faktor bei der Nutzung von adaptiven Lernplattformen 
sind die Gestaltungsmöglichkeiten für die Lehrkraft, zum Beispiel mittels eines Autorentools zur 
Erstellung von Inhalten (Heffernan 2014). Die Lernwirksamkeit von ASSISTments, vor allem für 
Lernende mit Förderbedarf, ist mehrfach nachgewiesen worden (Koedinger et al. 2010; Feng et al. 
2023). Dabei geht die lernförderliche Wirkung nicht von der Plattform selbst aus, sondern von den 
verwendeten Inhalten und deren Reihenfolge (Heffernan 2014). Signifikanten Einfluss auf die Un-
terrichtspraktiken der Lehrkräfte und das Engagement der Lernenden hat der Einsatz von Dash-
boards mit Echtzeit-Informationen (Aslan et al. 2019). Die Schülerinnen und Schüler, vor allem mit 
besonderen Lernbedürfnissen, profitieren von der dynamischen Bewertung des individuellen Lern-
fortschritts (Tetzlaff et al. 2021; Jung et al. 2018). Festzuhalten ist, dass Lehrkräfte Unterstützung bei 
der Nutzung von Learning Analytics benötigen (Molenaar und van Campen 2016).

Learning Analytics ermöglicht den Gewinn wichtiger Erkenntnisse aus großen Mengen an Lern-
daten, sodass nicht zugängliche Informationen, zum Beispiel Problemfelder oder Lernfortschritt, 
sichtbar werden. Zudem können subjektive Eindrücke von Lehrkräften datenbasiert gestärkt oder 
korrigiert werden (Rummel et al. 2024, S. 19). Gewonnene Erkenntnisse bezüglich des Lernstandes 
können in sinnvolle adaptive Hilfestellungen übertragen und über mehrere Anwendungsfälle hin-
weg verknüpft werden (Diagnose von Lernstand, Lerndaten via Dashboard, Zusammenstellung von 
Lerngruppen und Wechsel zwischen Unterrichtsphasen) (Lawrence et al. 2022; Yang et al. 2022). 
Dies erfordert eine für Lehrende und Lernende verständliche und interpretierbare Aufbereitung 
der Daten (Holstein et al. 2018; Molenaar und van Campen 2016; Deutsche Telekom Stiftung 2023). 
Lehrkräfte benötigen entsprechende technologische und diagnostische Kompetenzen, um die Er-
gebnisse einordnen zu können (Deutsche Telekom Stiftung 2023). Die Informationsbereitstellung 
mittels Dashboards ermöglicht Lehrkräften gezielte Hilfeleistung, einhergehend mit mehr Freiraum 
zum Beziehungsaufbau und dem Fokus auf sozial-emotionale Unterstützung. Die Studienergebnisse 
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deuten auf positive Auswirkungen der Kombination von menschlichem Tutoring und KI-Unterstüt-
zung auf Lernprozess und Lernergebnis hin, vor allem für Lernende mit Förderbedarf (Thomas et 
al. 2024).

6.3.5	 Intelligente Tutorielle Systeme

Eine der wichtigsten Aufgaben der Lehrkraft ist, den Schülerinnen und Schülern effektives und ziel-
gerichtetes Feedback zu geben (Hattie 2018). Unterstützung bieten KI-basierte Lernumgebungen – 
auch angesichts großer Klassenstärken und steigender Heterogenität: Intelligente Tutorielle Systeme 
(ITS) ermöglichen adaptives, individualisiertes Lernen mitsamt persönlichem Feedback (Blanc et al. 
2023). Sie analysieren Leistungen, erkennen Lernlücken, passen Lerninhalte bedarfsgerecht an und 
unterstützen Lernende mit individuellem Feedback (Luckin und Holmes 2016, 25ff.). Ihre Aufgabe 
ist die Präsentation von Lerninhalten, die Evaluation des Lernprozesses, die Förderung von Moti-
vation und das Leisten von Hilfestellungen. Dabei sind nicht die Lerninhalte selbst personalisiert, 
sondern der Weg zu vordefinierten Lerninhalten (Miao et al. 2021). Die intelligenten Assistenz- und 
Nachhilfesysteme nehmen die Rolle eines beratenden, persönlichen Tutors ein und führen Lernen-
de in einer 1-zu-1-Lehrsituation durch den Lernstoff. Dabei stellen sie kontinuierlich Fragen, de-
ren Beantwortung den weiteren Kursverlauf bestimmt (Ständige Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2023). Aufgrund ihrer Anfänge in den 1970er Jahren 
existieren zahlreiche Studien über den Einsatz von ITS im Bildungsbereich (Paladines und Ramirez 
2020; Kerres et al. 2023).

Intelligente Tutorielle Systeme können als Ergänzung in Lernphasen, während des Unterrichts, in 
Kombination von Frontalunterricht und selbstständigem Lernen, als Flipped Classroom und für 
Hausaufgaben verwendet werden (Blanc et al. 2023). Das schrittweise individuelle, interaktive Feed-
back während der Aufgabenbearbeitung bietet einen Vorteil gegenüber der nachgelagerten Bespre-
chung von Hausaufgaben im analogen Unterricht. Zudem unterstützen ITS die Lehrkraft, einen 
aggregierten Überblick über die Bedürfnisse der Lernenden zu erhalten, sodass gezielt auf diese 
eingegangen werden kann. Der Einsatz von ITS eignet sich vor allem für Fächer mit regelbasiertem 
Lernen, aber auch in Fächern mit ausführlichen Lösungsbeschreibungen (Miao et al. 2021). Vor-
aussetzung ist, dass Lehrkräfte das System verstehen und den Unterricht entsprechend gestalten. 
Lernende benötigen wiederum die Fähigkeit zum Selbstlernen und die Fähigkeit sowie die Bereit-
schaft, Feedback aufzunehmen und umzusetzen. Mit dem Einsatz des als „Leistungsverstärker“ be-
zeichneten ITS kann der Methodenkoffer von Lehrkräften erweitert werden (Innovationsportal des 
Deutschen Bildungsservers 2019).

Seit 2022 gibt es das länderübergreifende Projekt „Intelligentes Tutorielles System“ im Rahmen des 
DigitalPakts Schule unter Federführung Sachsens, mit Beteiligung von Nordrhein-Westfalen. Ge-
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genwärtig läuft das Ausschreibungsverfahren für eine Testphase in den acht beteiligten Bundeslän-
dern (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2023).

Exemplarische Anwendungen: 
•	 Bettermarks ist eine weit verbreitete Anwendung in Deutschland für den Mathematik-

unterricht, welche den gesamten Lehrplan der Klassen vier bis elf abdeckt (Deutsche Te-
lekom Stiftung 2023). Die Anwendung funktioniert wie ein Mathematikbuch mit inte-
griertem Tutor. Hierbei erhalten Lernende auf ihren Lernstand abgestimmte Aufgaben 
und unmittelbar eine automatische Auswertung. Dies hat den Vorteil, dass beim Üben 
ein Aha-Effekt entsteht. Bei Bedarf können sie auf Hilfestellungen zurückgreifen (Tipps, 
Erklärungen, Fehlerhinweise und Anzeigen von Lösungswegen). Die intelligente Fehler-
diagnose und Visualisierungswerkzeuge geben auf den jeweiligen Lösungsfehler zuge-
schnittene Rückmeldungen. Für Lehrkräfte fungiert Bettermarks als virtueller Assistent, 
welcher Aufgaben automatisch korrigiert und den Lernstand der Klasse erfasst. Weitere 
Optionen sind die Erstellung und unmittelbare Korrektur von Hausaufgaben, unterrichts-
vorbereitende Lernphasen im Flipped Classroom Setting sowie Übungsphasen während 
des Unterrichts (Bettermarks 2021). Derzeit werden Unterstützungsmöglichkeiten durch 
die Integration sprachgenerativer KI-Komponenten erweitert und verfeinert. Der Einsatz 
in weiteren Fächern ist in Planung (Rummel et al. 2024, S. 22).

•	 Rechenspiele mit Elfe und Mathis I fördert mathematische Kompetenzen und Regeln für 
die erste bis dritte Grundschulklasse und orientiert sich an den nationalen Bildungsstan-
dards der KMK sowie lernpsychologischen Prinzipien (Lenhard et al. 2011).

•	 Lautarium fungiert als Trainingsprogramm für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche 
(LRS) und kann als Ergänzung zu professioneller Legasthenie-Therapie bei Dritt- und 
Viertklässlern sowie als Präventionsprogramm bei Erst- und Zweitklässlern mit Proble-
men beim Schriftspracherwerb eingesetzt werden (Konerding et al. 2020).

•	 FeedBook unterstützt beim englischen Fremdsprachenunterricht ab der siebten Klasse 
und bietet schrittweises Feedback bis zur Lösung (Meurers et al. 2018).

•	 MATHia und ALEKS bieten für den Mathematikunterricht adaptive Anpassung an Lern-
fortschritt und -bedürfnisse, Echtzeit-Feedback, adaptive Aufgabenwahl, Reports für 
Lehrkräfte sowie curriculare Inhalte der Klassenstufen sechs bis zwölf (Rummel et al. 
2024, 23f.).

•	 Dybuster Calcularius (für Kinder mit Rechenschwäche) und Grafari (Lese- und Recht-
schreiberwerb) werden in der Schweiz zur Festigung der Basiskompetenzen verwendet 
(Käser et al. 2012; Käser et al. 2013; Kast et al. 2011).

Dank jahrzehntelanger Entwicklung und Forschung liegen umfangreiche Befunde vor: Die adapti-
ve Anpassung der instruktionalen Unterstützung und Aufgabenauswahl an den Wissensstand der 
Lernenden sowie die Anpassung an deren Strategien und Fehler sind lernförderlich (Kulik und Flet-
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cher 2016; Ma et al. 2014; Steenbergen-Hu und Cooper 2013, 2014; Xu et al. 2019). Das Programm 
FeedBook, welches an Schulen in Baden-Württemberg in Kooperation mit der Universität Tübingen 
erprobt wurde, liefert Lernenden individuelles, interaktives Feedback für den Englischunterricht 
und beeinflusst den Lernerfolg positiv (Meurers et al. 2019). Eine Gruppe, welche in den Verei-
nigten Staaten von Amerika mit einem ITS in Mathematik arbeitete, lernte im Vergleich zur Kon-
trollgruppe, welche nach üblichem Lehrplan unterrichtet wurde, doppelt so viel (Pane et al. 2014). 
Eine Meta-Analyse von 107 Einzelstudien belegt, vor allem im Fach Mathematik, positive Effekte 
durch ITS (Ma et al. 2014). Eine Vielzahl von Studien verweist auf die Effektivität der Anpassung 
an Wissen und Wissenszuwachs, Lernstrategien sowie Fehler. Lernende lernen effektiver, wenn sie 
mit einem ITS üben können (Kulik und Fletcher 2016; Ma et al. 2014; Steenbergen-Hu und Cooper 
2013, 2014; Xu et al. 2019). Eine weitere Meta-Studie belegt, dass ITS nahezu so effektiv sind wie 
Eins-zu-Eins Tutoring durch einen Menschen. Zudem ist schrittweises Tutoring effektiver als je-
nes, welches nur am Ende der Aufgabenbearbeitung eine Rückmeldung erteilt (VanLehn 2011). Be-
sonders Leistungsschwächere profitieren vom ITS-Einsatz, die Lernwirksamkeit für Lernende mit 
besonderem Förderbedarf ist noch nicht hinreichend untersucht (Beal 2013; Holstein et al. 2018; 
Huang et al. 2016). Die Kombination von Lernbegleitung durch eine Lehrkraft und KI-Einsatz ist 
vielversprechend (Rodrigo et al. 2022).

ITS bieten ein sehr hohes Maß adaptiver Unterstützung. Die automatisierte Analyse der Lösungs-
schritte und schrittweise Anleitung fördern den Erwerb grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten 
wie Rechtschreibung und mathematischer Grundlagen (Rummel et al. 2024, S. 25). Bei spezifischem 
Förderbedarf, wie LRS, eignen sich ITS, da sie darauf abzielen, kleinschrittig modellierte Kompe-
tenzbereiche zu üben und somit längerfristig zu automatisieren (Jenni 2024). Dabei ist durch die 
Lehrkraft zu prüfen, ob die Lernziele den Lernenden überfordern und individuelle Anpassung er-
forderlich ist (Rummel et al. 2024, S. 25). Lerninhalte können auch von Personen ohne Program-
mierkenntnisse erstellt werden (Mayer und Alexander 2017). Mit Blick auf die Lernwirksamkeit ist 
das Potenzial von ITS positiv zu bewerten (Rummel et al. 2024, S. 26).

6.3.6	 Educational Chatbots

Ein Chatbot ist ein Dialogsystem, welches text- oder audiobasierte Kommunikation in natürlicher 
Sprache, auch mehrsprachig führt (Abu Shawar und Atwell 2007, S. 29). Im Kontext von Bildung 
können Chatbots Funktionen von Tutoren übernehmen und als individueller Lernbegleiter bei 
Hausaufgaben oder personalisierter Nachhilfe assistieren (Bogardus Cortez 2018). Chatbots ermög-
lichen, gezielt auf Lernende einzugehen, um individuelle Lerninhalte und -stände zu erfassen sowie 
Wissenslücken und Fehlermuster zu erkennen, sodass personalisierte Lernempfehlungen und Feed-
back erfolgen (Müssig 2021, 38f.). Als Dialogpartner kann KI Lernende anregen, Themen zu erfor-
schen und Fragen zu stellen, welche im regulären Unterrichtsgeschehen nicht aufkommen würden. 
Besonders Schülerinnen und Schüler mit Lernschwäche erhalten die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
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und Antworten zu erhalten. Neben der Beantwortung von Fragen kann ein Chatbot gezielt Fragen 
stellen, um Lernende zu kritischem, reflektiertem Denken anzuregen und eigene Schlussfolgerun-
gen zu ziehen. Dabei kann das Niveau an Lernende angepasst und das Verständnis durch geziel-
te Fragen gefördert werden (Rummel et al. 2024, S. 28). Chatbots sind in Lehr- und Lernsettings 
besonders lernförderlich, wenn diese als Dialogpartner fungieren. Exemplarisch kann der Einsatz 
bei Debatten im Schulunterricht Argumentationsfähigkeit und Engagement der Lernenden steigern 
(Guo et al. 2023). Chatbots zeichnen sich durch die Einfachheit der Bedienung, kleinteilige Informa-
tionspakete und das Geben von Feedback aus (Müssig 2021, 38f.).

Des Weiteren bieten sich Chatbots zur Unterstützung beziehungsweise Optimierung bei Sprach-
förderung an, inklusive der Optimierung von Aussprache. Ein Chatbot kann interaktive Unterhal-
tungen führen, um den Spracherwerb mit realitätsbezogenen Gesprächen vielfältiger und effektiver 
zu gestalten. Schließlich besitzen interaktive Übungen einen positiven Effekt auf das Erlernen ei-
ner Sprache (Bibauw et al. 2015, S. 567; Fryer et al. 2017, S. 462). Chatbasierte Übungsaktivitäten 
haben einen besonders positiven Einfluss auf anwendungsspezifische Sprachkenntnisse. Lernende, 
die im Vergleich zu anderen Lernenden chatbasierte Übungen absolviert haben, sind besser dar-
in, komplexe Satzstrukturen zu bilden. Dies wird dadurch begründet, dass Lernenden ein längerer 
Gedankenprozess zur Verfügung steht (Sykes 2005). Zudem bieten sich vielfältigere Anwendungs-
möglichkeiten als im Klassenverbund, zum Beispiel eine aktivierende Beteiligungsform für stillere 
Schülerinnen und Schüler.

Chatbots eignen sich zudem für administrative und organisatorische Aufgaben (Bogardus Cortez 
2018), da sie jederzeit sich wiederholende Fragen beantworten können (Farkash 2018). Die Bera-
tung von Lernenden, zum Beispiel zu Stundenplänen und Klassenarbeitsterminen, erfolgt nieder-
schwellig und kann Personal entlasten. Exemplarisch für den Hochschulbereich sind vor und bei 
Semesterbeginn Fragen zu Modulen, Kosten und Stipendien (Clark 2020, S. 80). Die bessere Ver-
fügbarkeit von Informationen mittels Chatbot kann die Beziehung von Institutionen zu Lernenden 
verbessern (Farkash 2018).

Exemplarische Anwendungen:
•	 Anwendungen wie ChatGPT und Claude ermöglichen Konversationen über nahezu jedes 

Thema (Rummel et al. 2024, S. 28). 
•	 Fobizz, als deutschsprachige Plattform für Weiterbildungen und Anbieter von digitalen 

Tools und KI für Lehrkräfte und Schulen, ermöglicht Inspiration und praxisorientierte 
Inhalte für die (interaktive) Unterrichtsgestaltung. Exemplarisch ist der Austausch mit be-
rühmten Persönlichkeiten über deren Wissen und Erfahrungen (ebd.).

•	 KhanMigo ist ein persönlicher Tutor und Lernassistent, der Lernende dabei begleitet, ei-
genständig Antworten zu finden (ebd., S. 28).
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6.3.7	 Assistive und generierende Systeme

Assistive Systeme können die Benachteiligung Lernender ausgleichen und gleichberechtigten Zu-
gang zu Lernformen und -systemen ermöglichen (Rummel et al. 2024, S. 26). Text-to-Speech- und 
Speech-to-Text-Systeme wandeln Text in Sprache und umgekehrt um (ebd., S. 12). Die unmittelbare 
Verarbeitung der Eingaben fördert die Teilhabe am Unterricht bei Hör- oder Seheinschränkungen 
sowie Sprech- oder Leseschwierigkeiten und LRS. Darüber hinaus erhält die Lehrkraft Unterstüt-
zung bei der Erstellung von Unterrichtsmaterial und Sitzungsprotokollen. Text-to-Speech-Systeme 
lesen Texte vor, Anpassungen bezüglich Stimme, Geschwindigkeit und Tonhöhe sind möglich. Sie 
fungieren als Assistenztechnologie für Menschen mit Seheinschränkung und Leseschwierigkeiten. 
Anwendungsfelder umfassen das Vorlesen von Arbeitsblättern und Prüfungsaufgaben, das Erken-
nen grammatikalischer Fehler und sprachlicher Ungenauigkeiten durch das Vorlesen eigener Texte 
sowie das Üben der Aussprache von Fremdsprachentexten. Speech-to-Text-Systeme wandeln ge-
sprochene Sprache in Text um und können für die Erzeugung von Untertiteln und Transkription 
verwendet werden. Neben der Funktion als Assistenztechnologie für Menschen mit Höreinschrän-
kung können Lernende mit Schreibschwierigkeiten, feinmotorischen Schwierigkeiten oder anderen 
Beeinträchtigungen Gedanken verbalisieren und von Anwendungen verschriftlichen lassen. Beide 
Systeme erleichtern Kommunikation und können sprachübergreifend verwendet werden. Dies er-
möglicht die Teilhabe von Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse, das Vorlesen von Schul-
informationen und Elternbriefen sowie Gespräche ohne gemeinsame Sprache (Deutsche Telekom 
Stiftung 2023, 55f.).

Textgenerierende und -übersetzende Systeme bieten verschiedene didaktische Anwendungsberei-
che: Generierung, Zusammenfassung, Vervollständigung, Paraphrasierung, Kürzung oder Überset-
zung von Texten beziehungsweise Material. Nach Leistungsstufen und Verständnisniveau differen-
ziert generiertes Material erleichtert die Erstellung von Lehr- und Lernmaterial und unterstützt die 
Lehrkraft (Rummel et al. 2024, S. 12; Rüdian und Pinkwart 2023; Nuxoll 2023). Lernende wiederum 
können schrittweise Wissen sowie Fähigkeiten aufbauen und erfahren Unterstützung. Die Beant-
wortung von Fragen bietet eine Chance für Lernende, welche sich im Klassenverbund zurückhalten 
(Chen 2023).

Material- und bildgenerierende Systeme erzeugen auf Basis eines Textbefehls individuell anpass-
bares, themenbezogenes Unterrichtsmaterial, wie Bilder, Videos, Musik, Präsentationen und Ar-
beitsblätter (Rummel et al. 2024, S. 12). Exemplarisch können im Kunstunterricht verschiedene 
Kunststile und -epochen erkundet sowie reflektiert werden (University of Luxembourg 2023). Im 
Deutschunterricht können zur Anregung von Kreativität ausgedachte Geschichten verbildlicht (Nu-
xoll 2023) und im Musikunterricht eigene Kompositionen in verschiedene Musikstile konvertiert 
werden. Für die Förderung von Medienkompetenz können im Politik- und Geschichtsunterricht 
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Grundlagen für den Umgang mit Deepfakes, Desinformation, Quellenprüfung und der Macht fal-
scher Bilder vermittelt werden (Deutsche Telekom Stiftung 2023, S. 29).

Exemplarische Anwendungen:
•	 Simpleshow generiert Erklärvideos auf Basis eines von der Lehrkraft verfassten Skriptes 

(Rummel et al. 2024, S. 26).
•	 Summ AI und Capito.ai ermöglichen die Überarbeitung und Übersetzung von Texten, 

um diese in heterogenen Klassen an das Sprachniveau anzupassen oder Sprachbarrieren 
abzubauen. Die automatische Umwandlung von Text in verschiedene Sprachstufen un-
terstützt bei unterschiedlicher Lernausgangslage, um Lernende abzuholen und nicht zu 
überfordern.

•	 Whisper erstellt transkribierte Untertitel zu Lernvideos, sodass Inhalte für höreinge-
schränkte Lernende zugänglich sind.

•	 Prizmo Go unterstützt durch das Scannen und Vorlesen von Texten.
•	 Seeing AI, Lookout und Be My AI scannen Bilder und konvertieren diese in Sprache, um 

Sehbeeinträchtigungen auszugleichen.
•	 Ridit, speziell für LRS entwickelt, überführt Fotos von gedruckten oder handschriftlichen 

Texten in Legasthenie-freundliche Schriftarten.
•	 PEER (Paper Evaluation and Empowerment Resource), KI-Tutor der TU München, un-

terstützt Lernende von der Grundschule bis zur Universität beim Verfassen von Aufsät-
zen mit konstruktivem, personalisiertem Feedback, inklusive Verbesserungsvorschlägen 
(Lehrstuhl für Human-Centered Technologies for Learning - TUM School of Social Sci-
ences and Technology 2023).

•	 Fiete.ai ermöglicht der Lehrkraft die Auswahl und Erstellung von Aufgabenformaten auf 
Basis festgelegter Kriterien. Die Lernenden erhalten anhand dieser Kriterien nach der 
Aufgabenbearbeitung eine Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge (Rummel et al. 
2024, S. 27).

•	 Curipod erstellt individuell anpassbare Lerneinheiten inklusive Präsentation, Bildmateri-
al, Aufgaben und Feedbackerstellung. Die Angabe von Fach, Schuljahr, Thema und Me-
thode ermöglicht die Erstellung kompletter Unterrichtsentwürfe, welche gespeichert, ver-
waltet und mit anderen Lehrkräften geteilt werden können. Nach der Absolvierung einer 
Lerneinheit erhalten Lernende KI-generiertes, individuelles Feedback (Deutsche Telekom 
Stiftung 2023, 29f.).

•	 Bildgeneratoren wie DALL-E, Stable Diffusion und starryai lassen Lernende verschiedene 
Kunststile mit selbst gewählten Themen erkunden, selbst erdachte Charaktere für eine 
Schreibaufgabe visualisieren und über die Grundlagen generativer KI und deren Funkti-
onsweisen ins Gespräch kommen (ebd.).
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KI-generiertes Feedback ist sinnvoll, da die Wirksamkeit von Feedback belegt ist, entscheidend ist 
dabei auch die Art und Präsentation des Feedbacks (Hattie und Timperley 2007). Entsprechend 
hoch ist das lernförderliche Potenzial der Anwendungen, da individuelles Feedback zeitnah erfolgt 
und negative Gefühle wie Scham gegenüber Menschen außen vor bleiben. Als Dialogpartner kön-
nen KI-Systeme Lernende anregen, Themen zu erforschen und Fragen zu stellen, die im regulären 
Unterrichtsgeschehen nicht aufkommen. Besonders Lernende mit Lernschwäche erhalten die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten (Rummel et al. 2024, S. 28). ChatGPT gibt Ler-
nenden konsistentes, detailliertes und individualisiertes Feedback, wobei eine hohe Übereinstim-
mung mit dem Feedback menschlicher Tutoren, auch in puncto Qualität, besteht (Dai et al. 2023; 
Steiss et al. 2024). Das KI-generierte Feedback wirkt sich im Vergleich zu keinem Feedback positiv 
auf Lernleistung sowie motivationale und emotionale Aspekte des Lernens aus (Meyer et al. 2024). 
Lernende erzielen bei einer Textüberarbeitung bessere Resultate, wenn sie leistungsbasiertes Feed-
back erhalten, welches anhand automatisierter Textevaluierung generiert wird (Jansen et al. 2024). 

Lehrkräfte greifen vermehrt auf KI-Instrumente zurück, da der KI-Einsatz als Chance beruflicher 
Weiterentwicklung und Stressreduktion im Schulalltag gewertet wird (Collie und Martin 2024). Ge-
nerative KI bietet Lehrkräften die Differenzierung von Unterrichtsmaterial, welches an Kompeten-
zen und Wissensstand angepasst ist. Dies erleichtert den Umgang mit heterogenen Lerngruppen 
und sorgt für Entlastung (Rummel et al. 2024, S. 30).

6.3.8	 Administration und Organisation

Schulen sind komplexe Institutionen, in denen Prozesse der Wissensvermittlung umfassend ge-
staltet und geplant, organisiert und administriert, kommuniziert und evaluiert werden. Diese Tä-
tigkeitsfelder sind heutzutage technologisch geprägt, sodass der Einsatz intelligenter Technologien 
komplexe voll- oder teilautomatisierte Steuerungs-, Entscheidungs- und Prognoseprozesse ermög-
licht. Mit Blick auf die Schulorganisation bestehen beim Einsatz von KI-Technologien Effizienzpo-
tenziale. Etablierte Schulverwaltungs- und Managementlösungen (zum Beispiel Untis, Its learning), 
verbreitete Lern-, Kollaborations- und Kommunikationssysteme (zum Beispiel Moodle, Ilias und 
Canvas), genutzte Medienportale und Messenger (zum Beispiel iServ), sind in ihrer Funktionalität 
vielseitig (Breiter et al. 2021).

Intelligente Assistenz- und Planungssysteme in Schulbüros und der Bildungsadministration können 
zur Entlastung und Effizienzsteigerung auf der Ebene der Institution Schule beitragen. Mögliche 
Einsatzfelder sind die Unterstützung bei Stundenplanerstellung, Deputatsplanung, Diagnosen und 
Prognosen im Bereich Schulmanagement (zum Beispiel Personal-, Ressourcen- und Raumplanung), 
Evaluation und Planung schulischer Prozesse, Erstellung von Sitzungsprotokollen, Kommunikation 
mit Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten sowie Evaluation und Berichte für Schulauf-
sicht.
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Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz sind der Ausbau digitaler Infrastruktur und das 
Vorhandensein von qualifiziertem IT-Personal, welches die Bildungstechnologien an Institutionen 
administriert, deren Einführung begleitet und beratend zur Verfügung steht. Es empfiehlt sich, auf 
etablierte Anwendungen aufzubauen und länderübergreifende Standards zu etablieren (Menzel 
2020). Zudem empfehlen sich IT-Fachkräfte- und Qualifizierungsoffensiven sowie die Professiona-
lisierung von Schul-IT-Betrieb und -Support durch interkommunale Zusammenarbeit, wobei die 
Einbindung von IT-Dienstleistern empfohlen wird (Fiedler et al. 2022).

KI-Systeme besitzen großes Potenzial für die datengestützte Schulentwicklung. Das Kompetenzni-
veau einer Schülerin bzw. eines Schülers, einer Lerngruppe oder einer ganzen Schule können ver-
gleichend analysiert werden und den Handlungsakteuren gezielte Empfehlungen geben beziehungs-
weise eine Vergleichbarkeit ermöglichen. Die erfassten Lerndaten können nicht nur in der Schule 
erhoben und analysiert werden, sondern auch über Akteursebenen hinweg zusammengeführt und 
analysiert werden. Dies bietet Potenzial für Schulorganisation, Management und Planung, indem 
eine umfassende und vergleichende Evaluation des Geschehens in Klassen, Schulen und Schulsys-
temen ermöglicht wird. Eine effizientere Schuldaten-Diagnostik und -Prognostik, mit Blick auf 
verschiedene Messwerte und Indikatoren, wie zum Beispiel Fehl-, Ausfall- und Vertretungszeiten, 
Personal und Ressourcen sowie Kompetenz- und Leistungsniveaus, wird möglich. Neben entste-
hender organisatorischer Transparenz können auf Basis dessen Empfehlungen für Schulleitungen, 
Lernende und Lehrkräfte generiert werden. Zielvereinbarungsgespräche, Schulinspektionen, Schul-
entwicklungsberatung etc. können datengestützt erfolgen (Datafied 2024).

6.3.9	 Datenschutz

Es bedarf einer Implementierung von KI, die sich an ethischen Leitplanken orientiert (Deutscher 
Bundestag; Deutscher Ethikrat 2023; Europäische Kommission 2019; Gesellschaft für Informatik 
2018). Auf diesem Weg kann KI eine Chance für mehr Bildungsgerechtigkeit, Lernerfolg und Selbst-
bestimmtheit sein. Auf individueller Ebene können KI-Anwendungen die eigene Lernreise begleiten 
und das Lernerlebnis so angenehm, effektiv und effizient wie möglich gestalten. Auf kollektiver Ebe-
ne können Erkenntnisse über Lerntypen gewonnen werden, welche bei der Gestaltung von Lernma-
terialien und -plänen helfen. Ethische Grundwerte, wie das Recht auf Privatsphäre, Gleichbehand-
lung und Selbstbestimmung, Fairness und Transparenz, sollten den Rahmen für den Einsatz von 
KI im Bildungsbereich bilden und bei der Entwicklung von KI-Anwendungen mitgedacht werden. 
Dabei geht es darum, Innovationen zu fördern und nicht zu verhindern. Benötigt werden Regeln 
für die Anwendung von KI-Systemen, die für den praxistauglichen und rechtssicheren Einsatz in 
Bildungseinrichtungen geeignet sind, um das Potenzial von KI zu maximieren. Standardisierun-
gen fördern die organisationsübergreifende Nutzung und breite Anwendungsmöglichkeiten bezie-
hungsweise die Interoperabilität von KI-Systemen (Europäische Kommission 2019, 2020) und den 
Diskurs über ethisch-normative Leitlinien (Dabrock 2023; Deutscher Bundestag; Deutscher Ethik-
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rat 2023). Voraussetzung für die Adaption von neuen Systemen ist die Akzeptanz der Endbenutzer 
(Davis 1989, S. 982). Die Haltung der Endbenutzer im Bildungssektor wie Lehrkräfte, Schülerschaft, 
Schuladministration sowie weitere Professionen ergibt sich aus Benutzerfreundlichkeit sowie Nütz-
lichkeit und ist ausschlaggebend dafür, ob ein System verwendet wird (Davis 1985, S. 24). Ein wei-
terer Faktor bei der Übernahme eines Systems ist individuelles und gesellschaftliches Vertrauen 
in das System. Dieses entsteht aus der Kombination von Benutzerfreundlichkeit und -bereitschaft 
sowie Kompetenz (Mohammadyari und Singh 2015): System, Verstehen, Bedienung und Anwen-
dung (Martin 2006). Für die initiale Vertrauensbildung ist die Möglichkeit des Ausprobierens von 
Bedeutung (Siau und Wang 2018, S. 51). 

Datenschutz und KI stehen nicht im Widerspruch, sondern ergänzen sich. Datenschutz gilt längst 
als Qualitätsmerkmal und schafft Sicherheit und Vertrauen für Anwenderinnen und Anwender be-
ziehungsweise Erziehungsberechtigte. Im Bildungsbereich wurden schon bei der Einführung digita-
ler Lernplattformen ausführliche Diskussionen zum Datenschutz geführt. Die Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) bietet klare gesetzliche Regelungen für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten und bildet die Grundlage für den verantwortungsvollen Einsatz von KI, auch im Bildungs-
sektor. Ähnlich wie bei bisherigen Schulsystemen, etwa der Nutzung von Cloud-Diensten, können 
auch KI-Systeme auf anonymisierte Daten zurückgreifen, um den Datenschutz zu wahren. Bei indi-
vidualisierten Anwendungen, wie einer personalisierten Lernbegleitung, können jedoch personen-
bezogene Daten erforderlich werden. Hier schreibt die DSGVO vor, dass Daten nach Erfüllung ihres 
Zwecks gelöscht werden müssen (Datenschutz-Grundverordnung; Europäisches Parlament und Rat 
der Europäischen Union). Sobald ein KI-Modell in der Lage ist, die gewünschten Merkmale zu er-
kennen und zu interpretieren, können Trainingsdaten prinzipiell unmittelbar gelöscht werden. Falls 
eine teilweise Aufbewahrung der Daten für künftige KI-Modelle sinnvoll ist, kann deren Lagerung 
mit einer gewissen Laufzeit versehen werden und auf nicht direkt zugänglichen Speichermedien 
erfolgen. Sofern diese Daten benötigt werden, müssten alle Beteiligten informiert werden und zu-
stimmen (Europäische Union 2016).

Die DSGVO legt gesetzlich fest, dass mit Schülerinnen und Schülern beziehungsweise Erziehungs-
bevollmächtigten vor einem möglichen KI-Einsatz eine Datennutzungsvereinbarung geschlossen 
wird. Hierbei bietet sich die Festlegung von Regelungen zu Opt-In oder Opt-Out an: Eine Opt-Out 
Vereinbarung kann sicherstellen, dass die Teilnahme nicht uninformiert abgelehnt wird. Um Kinder 
und Eltern mitzunehmen und die Akzeptanz der Technologie zu erhöhen, sind Transparenz und 
Kommunikation entscheidende Faktoren. Es bietet sich an, zielgruppenspezifische Infoveranstal-
tungen anzubieten, um Berührungsängste zu verringern. Zudem können Chatbots und Erklärvi-
deos eingesetzt und wissenschaftliche Expertise hinzugezogen werden.
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6.3.10	 Zeitgemäße Prüfungskultur

Ein grundsätzliches Überdenken der Wissensvermittlung und Prüfungskultur kann den Fokus 
vom Lernergebnis auf den Lernprozess verschieben. Klausuren werden aus lehr- und lernökonomi-
schen Beweggründen genutzt, um Klassenverbände effizient zu prüfen. Die Prüfungsform beein-
flusst nicht nur die Prüfungsvorbereitung, sondern auch den Unterricht selbst. Sie verleitet dazu, 
im Unterricht reproduzierbares Wissen anzubieten beziehungsweise verleitet Lernende dazu, ge-
zielt Standardantworten zu identifizieren und auswendig zu lernen (Marchand 2023). Daher liefern 
Klausurfragen oftmals keine besonderen Erkenntnisse und sind wenig lernförderlich. Summative 
Assessments messen die Lernleistung einmalig am Ende des Lernprozesses, formative Assessments 
umfassen den gesamten Lernprozess: Schülerinnen und Schüler erhalten komplexe Aufgaben mit 
entsprechendem Bearbeitungszeitraum, gemeinsam oder allein. Währenddessen holen sie sich Feed-
back von der Lehrkraft, evaluieren dieses, adaptieren ihr Vorgehen, dokumentieren Arbeitsprozesse 
und arbeiten stärker selbstreguliert. Der gesamte Prozess sowie die Beiträge des Einzelnen werden 
überprüft und evaluiert (Deutsches Schulportal der Robert Bosch Stiftung 2023). Prüfungsforma-
te können vom Auswendiglernen zu Anwendungskompetenzen und Problemlösungsfähigkeiten 
verschoben werden: Weg von der reinen Wissensabfrage hin zu kompetenzorientierter Prüfungs-
kultur, die situationsunabhängige Handlungsfähigkeiten bewertet und lebenslanges Lernen fördert 
(Landtag Nordrhein-Westfalen 2023c). Prüfungsformate, auch Abschlussprüfungen, sollten dem 
Schulalltag entsprechen und entsprechend individuell und alternativ gestaltet werden. Dies kann 
in Teamarbeit geschehen, sodass Kooperation und Multiprofessionalität gestärkt werden (Land-
tag Nordrhein-Westfalen 2024a). Möglich ist die Leistungserbringung als Kombination klassischer 
Leistungen mit einer weiteren Leistungsüberprüfung innerhalb der Schule, zum Beispiel mündliche 
Prüfung, Präsentation oder Verteidigung. KI-basierte Anwendungen erfordern, wie zahlreiche Me-
dieninnovationen zuvor, eine Neubewertung und Anpassung der Prüfungsmethoden und Lernziele 
(Salden et al. 2023; Spannagel 2023; Weßels und Gottschalk 2023), um sich stetig wandelnden Be-
dingungen gerecht zu werden. Aufgrund der hohen Innovationsdynamik und Geschwindigkeit von 
KI-Entwicklungen ist dies nicht einfach. Heute funktionierende pädagogische Handlungsanweisun-
gen können in wenigen Jahren veraltet oder widersinnig erscheinen. Es ist davon auszugehen, dass 
in diesem Handlungsfeld eine permanente Aktualisierung und Weiterentwicklung pädagogischer 
Kompetenzen stattfinden wird.

Prüfungsunterstützende Systeme entlasten die Lehrkraft bei Generierung und Korrektur von 
Übungsaufgaben und Prüfungen, administrativ und zeitlich, sodass sich die Lehrkraft auf Kriterien 
wie Argumentation und Struktur fokussiert. Vom KI-System generierte Bewertungen können als 
Empfehlung und Entscheidungshilfe für die Lehrkraft fungieren. Wichtig ist, dass die Beurteilung 
der Lernleistung nachvollziehbar ist (Vogel-Adham et al. 2023). Exemplarisch ist die Anwendung 
Learnosity Author Aide, welche bei der Generierung von Übungs- und Prüfungsaufgaben unter-
stützt. Ausgangspunkt ist die Auswahl von Fragetyp, Thema und Schwierigkeitsgrad. Auf Basis des-
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sen erstellt das System einen Fragenvorschlag inklusive Erläuterung, wobei die Lehrkraft Anpassun-
gen vornehmen kann (Learnosity 2023).

Medienberichte über die unerlaubte Nutzung von ChatGPT bei einer Abiturprüfung haben dem 
Diskurs über Auswirkungen auf die Prüfungskultur beziehungsweise Prüfungsunterstützung Auf-
merksamkeit verliehen (Klemm 2024). Auch in der Hochschulbildung wirft die KI-Integration 
Fragen zur Bewertung und zuverlässigen sowie fairen Kompetenz- und Leistungsüberprüfung auf 
(Marchand 2023; Salden et al. 2023). Vor allem tradierte Prüfungsformen, wie schriftliche Haus- und 
Qualifikationsarbeiten sowie OpenBook- und Online-Klausuren, stoßen an ihre Grenzen (Nehlsen 
und Fleck 2023, S. 262).

Viele Prüfungsaufgaben basieren auf schriftlichen Tests und Arbeitsproben. Wenn textgenerierende 
Systeme sekundenschnell überzeugende Antworten liefern, können schriftliche Prüfungen an Ver-
lässlichkeit und Aussagekraft verlieren. Zunächst wurde in Fachdiskussionen die Forderung nach 
mehr mündlichen Prüfungen laut (Beer 2023). Dies schien zunächst die einzig täuschungssichere 
Prüfungsform in KI-Zeiten zu sein (Salden et al. 2023, 15f.; Spannagel 2023).

6.3.11	 Hochschulen

Im Bereich der Hochschullehre und -forschung bieten sich vielfältige Potenziale für die Nutzung 
KI-basierter Anwendungen. Hochschulen und Lehrende stehen vor der Herausforderung, dass Stu-
dierende in großen Gruppen ausgebildet werden. Analog zur Schule liegt eine Chance in der indi-
vidualisierten Unterstützung des Selbststudiums. Wie bereits für die Schule beschrieben, können 
KI-Systeme universitäre Lernmaterialien und Lernumgebungen so anpassen, dass sie den unter-
schiedlichen Voraussetzungen der Studierenden gerecht werden.

Höhere Bildungseinrichtungen in Deutschland setzen vor allem auf die Open-Source-Plattform 
Moodle (e-Literate 2017). Der Einsatz von Moodle erfordert viel manuelle Arbeit und hat zu einem 
Sammelbecken von Add-Ons geführt. Zumeist befüllen Dozenten jeden Kurs einzeln. Diese indi-
viduelle Struktur kann Studierende verwirren. KI-Anwendungen werden in Moodle vor allem zur 
Kontrolle des Kompetenzniveaus oder des Lernfortschritts verwendet, jedoch nicht zur Erkennung 
von Lernstrategien, Lernstilen, Kompetenzen, Stärken, Interessen oder Potenzialen. Hochschulleh-
rende verbringen viel Zeit mit dem Vorbereiten, Hochladen und Anpassen von Lerninhalten. KI-
Anwendungen können Lehrende bei der Erstellung maßgeschneiderter Lehrmaterialien unterstüt-
zen, indem anonymisiert individueller Bedarf der Studierenden, Studienfortschritte, fachbezogene 
Wissensstände, Lerngeschwindigkeiten, Motivation und Sprachniveau zum Tragen kommen. Auch 
Skripte können automatisch erstellt werden. Diese personalisierten Lehrmaterialien erlauben Stu-
dierenden, Lernprozesse eigenständig zu planen und zu steuern. Dies ermöglicht allen Studierenden 
eine umfassende Individualisierung des Lernens und Fortschritte im eigenen Tempo. Individuelles 
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Lernen erfordert eine erhöhte Selbstverantwortung und ist ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerech-
tigkeit: Studierende mit verschiedenen Voraussetzungen und Hintergründen erhalten die Chance, 
auf ihre eigene Weise zu lernen (Rath und Maisenhölder 2021).

Zudem können KI-basierte Lernmanagementsysteme Lehrenden während der Semestervorberei-
tungszeit unterstützen. Anhand der Kursbeschreibung und darin enthaltener Lernziele beziehungs-
weise zu erwerbenden Kompetenzen können Tutorials vorgeschlagen werden. Die Sprache der 
Tutorials können die Studierenden frei wählen und in Echtzeit übersetzten. Dies ermöglicht die 
Fokussierung auf Lerninhalte. Somit gelingen die Kontextualisierung und Vertiefung spezifischer 
Kursthemen.

6.3.12	 Ausblick

KI-gestützte Systeme und Anwendungen besitzen das Potenzial, adaptive Lernunterstützung und 
individuelle Förderung zu bieten. Der Einsatz von KI-Systemen im Regelbetrieb erfordert regulative 
und datenschutzrechtliche Voraussetzungen, Kooperation und Transfer zwischen Wissenschaft und 
Praxis sowie curriculare Einbindung und pädagogisch-didaktische Konzepte (Rummel et al. 2024, 
30ff.). 

Zur Gewährleistung übergeordneter Bildungsstandards sind Qualitätsstandards erforderlich. Exem-
plarisch ist ein Leitfaden adaptiver Software und die Erarbeitung von Richtlinien durch Expertinnen 
und Experten, welche internationale Beispiele berücksichtigen, und relevante Stakeholder einbezie-
hen. Elementar ist der Nachweis lernförderlicher Wirkung und besserer Ergebnisse in Wissens- und 
Kompetenzvermittlung gegenüber klassischen Methoden. Pilotprojekte, digitale Lernstandserhe-
bungen und landesweite Systemlizenzen bieten eine Datenbasis für die Evaluation der Lernförder-
lichkeit von KI-Systemen. Die Forschungsergebnisse sind differenziert für Lerngruppen zu betrach-
ten nach Effekten, Bedürfnissen und Leistungsstärke. Die Potenzialentfaltung von KI-Technologien 
erfordert einen methodisch und didaktisch sinnvoll gestalteten Einsatz im Unterricht. Folglich ist 
die Befähigung der Lehrkräfte ein entscheidendes Ziel. Diese sind bei der Umsetzung in Aus- und 
Weiterbildung sowie durch Konzepte zu unterstützen, um den zielgerichteten Einsatz, die Interpre-
tation der Ergebnisse und das Treffen fundierter Entscheidungen zu ermöglichen. Einhergehend 
werden das Umdenken von der Bewertung der Lernergebnisse hin zur Bewertung der Lernprozesse 
sowie die Integration und Akzeptanz der Systeme gefördert (ebd., S. 32ff.).

Die Balance zwischen den Chancen individueller Förderung und Datenschutz ist zu wahren (ebd., 
S. 34). Zudem gilt es, ethische Aspekte zu reflektieren und den Einsatz von KI-Technologien sowie 
Datenschutzaspekte von Anwendungen an übergeordneter Stelle zu klären (Europäische Kommissi-
on 2019, 2022). Schritte in diese Richtung sind bereits erfolgt:
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•	 Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat einen 
Handlungsleitfaden zum Umgang mit textgenierenden KI-Systemen erstellt (Ministerium 
für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2023a).

•	 Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat ein Impul-
spapier zum Potenzial von Large Language Modellen und deren Potenzial im Bildungs-
bereich publiziert (Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz 
2023).

•	 Die NRW-Taskforce „Künstliche Intelligenz im Bildungswesen“ hat Empfehlungen für die 
verantwortungsvolle Integration von KI in Lehr- und Lernprozesse entlang der Bildungs-
kette erarbeitet (Taskforce „Künstliche Intelligenz im Bildungswesen 2024).

•	 Die Kultusministerkonferenz hat eine Handlungsempfehlung für die Bildungsverwaltung 
zum Umgang mit KI in schulischen Bildungsprozessen veröffentlicht (Kultusministerkon-
ferenz 2024). 

•	 Weitere Projekte, die Datenschutz zum Ziel haben, sind VIDIS, DIRECTIONS und edu-
Check digital (Rummel et al. 2024, S. 39). 

Ziel von KI-Systemen und digitaler Bildungstechnologie ist die Kombination mit den Kompetenzen 
der Lehrkräfte. KI-Systeme fungieren als Ergänzung und Unterstützung für Lehrkräfte und Lernende 
in bestimmten Unterrichtsphasen: Übernahme von Routineaufgaben, Schaffung von Übungsmög-
lichkeiten, Erleichterung von Monitoring und Reaktion auf typische Fehler (Holstein und Aleven 
2022). Angesichts von Lehrkräftemangel und zunehmend heterogener Schülerschaft ist individuelle 
Förderung eine zentrale Herausforderung; hierbei kann KI wirksam unterstützen (Rummel et al. 
2024, S. 41). Bei Bedarf zusätzlicher Unterstützung und Motivation kann die Lehrkraft gezielt mit 
dem Lernenden interagieren (Thomas et al. 2024). 

Der methodisch und didaktisch sinnvoll gestaltete Einsatz durch die Lehrkraft verleiht KI eine lern-
förderliche Wirksamkeit. Daher ist die Befähigung der Lehrkräfte für den gezielten und effektiven 
KI-Einsatz entscheidend. Künstliche Intelligenz und digitale Bildungstechnologien tragen dazu bei, 
Lernenden eine individuelle Lernunterstützung zukommen zu lassen, so dass perspektivisch Bil-
dungsungleichheiten abgebaut und Gerechtigkeit gefördert werden (Rummel et al. 2024, S. 41).

6.4	 Didaktische Unterrichtsgestaltung

6.4.1	 Prinzipien guten Unterrichts

Didaktik, vom Griechischen didaskein (lehren) abgeleitet, befasst sich mit der Theorie und Praxis 
des Lehrens und Lernens (Schloffer et al. 2021, S. 87). Der Begriff Methodik hat seinen Ursprung 
ebenfalls im Griechischen (methodikè téchne) und beschreibt die Wissenschaft des zielgerichteten 
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Handelns. Während sich die Didaktik mit dem Was und Warum beschäftigt, setzt sich die Methodik 
mit dem Wie und Womit auseinander. Die enge Verbindung von Weg und Ziel ist charakteristisch für 
das Verhältnis von Methodik und Didaktik (Schilling 2016, 20f.). Da das Wie auch als Gegenstand 
der Didaktik angesehen werden kann, stellt die Methodik ein Teilgebiet der Didaktik dar (Pranger 
2010, S. 85). Ziel der Didaktik ist, dass Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen. Im Fokus steht 
der Lernprozess, nicht der Lerninhalt. Unterrichten bedeutet, einer Gruppe von Menschen etwas 
beizubringen, was diese von sich aus wahrscheinlich nicht gelernt hätten. Unterrichtsmethoden be-
schreiben sorgfältig ausgewählte Schritte auf dem Weg zum angestrebten Ziel, dem Lernerfolg (Grell 
und Grell 2010, S. 85). Verschiedene Unterrichtsformen dienen der Strukturierung des Unterrichts 
und sind wesentlich für dessen Nachbereitung und Weiterentwicklung (Wiechmann und Wildhirt 
2015). Guter Unterricht erfordert entsprechendes Qualitätsmanagement mit klarer Zielsetzung und 
Engagement (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023d; Landtag Nordrhein-Westfalen 2023c).

Die Prinzipien guten Unterrichts lassen sich auf Basis von drei Faktoren darstellen: Unterrichts- und 
Klassenführung, Schülerorientierung und kognitive Aktivierung (Klieme et al. 2001, S. 51). Eine 
detailliertere Definition entscheidender Kriterien stammt von Hilbert Meyer (Meyer 2011). Dieser 
benennt zehn Merkmale, welche guten Unterricht auszeichnen und bei dessen Gestaltung helfen. 
Fachliche Leistungen sowie soziale und methodische Kompetenzen sollen sich mit Hilfe dieser Un-
terrichtsplanung verbessern:

1.	 Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist die Strukturierung des Unterrichts, sodass In-
halte, Methoden und Ziele aufeinander abgestimmt und für alle Akteurinnen und Akteure 
transparent sind. Entsprechend erfordert die Unterrichtsvorbereitung eine durchdachte 
und verantwortungsbewusste (Verlaufs-)Planung, welche die Schritte der Unterrichts-
einheit (Einstieg, Arbeitsphase und Ergebnissicherung) markiert und für Lehrkraft und 
Lernende erkennbar macht. Zudem sind Regeln und Rollen klar zu vermitteln und ein-
zuhalten. 

2.	 Der Lernerfolg wird maßgeblich durch einen hohen Lernzeitanteil beeinflusst. Die Re-
gulierung des Lerntempos und der Wechsel zwischen Phasen intensiver Arbeit und Ent-
spannung spielen dabei eine wichtige Rolle.

3.	 Gegenseitiger Respekt, wertschätzender Umgang und Verlässlichkeit im Umgang mitei-
nander schaffen ein lernförderliches Klima. Dies ist wichtig, um die Lernfähigkeit und 
-bereitschaft der Lernenden zu stärken.

4.	 Inhaltliche Klarheit, welche sich in verständlicher Aufgabenstellung und verbindlicher 
Ergebnissicherung ausdrückt, ist wesentlich für das Erreichen von Lernzielen. 

5.	 Eine sinnstiftende Kommunikation aller Akteurinnen und Akteure unterstützt den Lern-
prozess.

6.	 Die Verwendung vielfältiger Methoden und Handlungsmuster wirkt sich positiv auf das 
Lernklima aus und sorgt für Abwechslung.
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7.	 Individuelle Förderung ermöglicht den Lernenden die Entfaltung ihres Potenzials. Die 
Lehrkraft unterstützt dies mittels differenzierender Maßnahmen.

8.	 Intelligentes Üben, welches durch bewusste Lernstrategien gekennzeichnet ist, festigt 
Lernziele nachhaltig. Entsprechend sind Übungsaufgaben anzupassen, um die ideale 
Lernstrategie auszuwählen.

9.	 Erforderlich sind transparente, verständliche Leistungserwartungen und differenzierte 
Rückmeldungen. 

10.	Die Vorbereitung der Lernumgebung umfasst die funktionale Einrichtung (zum Beispiel 
die Anordnung der Tische), die Planung und Vorbereitung der Lernmaterialien sowie 
Ordnungsaspekte (zum Beispiel Regeln, Rituale und Routinen). Die Anwesenden sollten 
sich mit dem Raum identifizieren und wohlfühlen können (Meyer 2011).

6.4.2	 Differenzierter Unterricht

Kinder entsprechend ihrem individuellen Potenzial zu fördern, ist ein pädagogischer Grundsatz. 
Im Kontext zunehmend heterogener Lernausgangslagen und -entwicklung in Bildungsinstitutionen 
erfordert dies entsprechend angepasste bzw. neue Unterrichtskonzepte und Differenzierung, um 
auf die Bedürfnisse der Lernenden eingehen zu können (McElvany 2024, S. 4). Essenziell ist die 
Schaffung einer Lernumgebung, welche den verschiedenen Bedarfen der heterogenen Schülerschaft 
entspricht (McElvany 2024, S. 5; Esser 2024, 10f.). In den Blick zu nehmen sind Unterrichtsprak-
tiken, welche die Heterogenität der Schülerschaft berücksichtigen und Synergieeffekte hinsichtlich 
individuell bedeutsamer Lern- und Entwicklungsprozesse, Förder- und Differenzierungsmöglich-
keiten sowie Prozesse der Kommunikation, Interaktion und Kooperation innerhalb der Lerngrup-
pe fördern (Metzger 2011, S. 27). Das Konzept der Personalisierung von Lernprozessen sieht den 
Einsatz individueller Bildungspläne zur passgenauen Förderung für Schülerinnen und Schüler vor 
(Sliwka 2014, 170f.). Dieses beinhaltet einen gemeinsamen Lehrplan, welcher Individualisierung in 
Teilbereichen vorsieht (Boban und Hinz 2003). Dabei ist die Balance zwischen lehrkräftezentrier-
ten, individuellen und kooperativen Lernphasen zu wahren – inklusive des Wechsels von Einzel-, 
Gruppen- und Plenumsarbeit. Zieldifferenter Unterricht ermöglicht die Betrachtung individueller 
Bedürfnisse und Fähigkeiten, sodass alle Kinder von binnendifferenziertem Lernen profitieren und 
sich die Arbeitsweise und Atmosphäre der ganzen Klasse zum Positiven verändern kann (Sander 
2008, S. 35). In homogenisierten Kleingruppen können zusätzliche, individuelle und kooperative 
Lernphasen stattfinden, sodass sich Lernende in heterogenen Gruppen gegenseitig unterstützten 
und Aufgaben entsprechend ihrem Entwicklungsniveau bearbeiten können (Sliwka 2014, 170f.).

Die Gestaltung homogener Teilstrukturen mit dem Ziel der Verbesserung der individuellen Lern-
entwicklung wird durch kontinuierliche Diagnostik erleichtert (McElvany 2024, S. 4). Die Erfassung 
der individuellen Lernstände beginnend mit der Ermittlung der Lernausgangslage zu Schuljahres-
beginn kann die Grundlage für eine Unterrichtsgestaltung bilden, welche die Lernentwicklung ver-
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bessert – auf Individual-, Klassen-, Schul- und Regionalebene (McElvany 2024, S. 4; Sliwka 2024, 
S. 2). Eine flexible Gruppenbildung, welche auf den Ergebnissen digitaler Diagnostik basiert, bietet 
die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler auf Basis ihres jeweiligen Lernstandes zu fördern, bis ein 
Mindeststandard erreicht wird (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d; Landtag Nordrhein-Westfa-
len 2024b). Das Ziel flexibler Gruppierung, einem Ansatz der Unterrichtsdifferenzierung, ist die 
optimale Unterstützung bei Lernfortschritten mittels einer möglichst passgenauen Gruppierung der 
Lernenden ohne langfristige pauschale Zuordnung zu einem Leistungsniveau (Sliwka 2024, S. 3). 
Die adaptive Gruppenzusammenstellung basiert auf den Bedürfnissen der Lernenden und kann auf 
Basis von Interesse, Lernprofil und Lernstand erfolgen. Diese Kriterien können regelmäßig variiert 
werden, um eine Etikettierung zu vermeiden. Exemplarisch kann wochenweise nicht nach Lern-
stand, sondern nach thematischen Interessen gruppiert werden. Auch in dieser Zusammensetzung 
wird an fachlichen Inhalten gearbeitet, die auf dem jeweiligen Leistungsstand bearbeitet werden. 
Zudem ermöglicht die Variation der Gruppengröße gezielte Angebote in kleinen förderintensiven 
Gruppen (Cooper 2011; Strickland 2009).

Die Korrelation zwischen sozioökonomischem Status und Kompetenzerwerb unterstreicht die Not-
wendigkeit, die Bildungsstrukturen so zu transformieren, dass adaptive und unterstützende Lern-
prozesse für alle Lernenden ermöglicht werden. Die Lösung liegt nicht in der Gleichbehandlung 
aller Schülerinnen und Schüler, welche Ungleichheiten eher verstärken kann, anstatt sie aufzuhe-
ben, sondern in gezielter Förderung, welche auf die individuellen Lernausgangsbedingungen und 
Potenziale abgestimmt ist (Sliwka 2024, S. 2). Aufgrund der Individualität der Entwicklungsverläufe 
von Kindern sollte Folgendes gelten: Gleiches wo möglich, Besonderes wo nötig (Joyce-Finnern 
2017, S. 19). Entsprechend können Kinder unterschiedliche Impulse benötigen, um Bildungspro-
zesse erfolgreich zu durchlaufen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Dies setzt einen sensiblen 
und responsiven Umgang mit Individualität voraus (Sliwka 2014, 170f.). Übergeordnetes Ziel ist, 
dass alle Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards erreichen, möglichst viele die Regelstan-
dards und so viele wie möglich die Optimalstandards. Dies erfordert eine Umgestaltung von Struk-
turen und Prozessen innerhalb der Schulen und des Schulsystems (Sliwka 2024, S. 2). Im Rahmen 
der auswärtigen Sitzungen der Enquetekommission wurde mehrfach das Konzept der individuellen 
Förderung auf Basis differenzierter Lernlevel vorgestellt. Als Vorbild wird hierbei die Alemannen-
schule in Wutöschingen genannt, bei welcher der Freiheitsgrad mit zunehmendem Leistungsniveau 
steigt: Schülerinnen und Schüler erhalten zusätzliche Freiheiten hinsichtlich der Koordination ihrer 
Lerngestaltung, Zeiteinteilung und Entwicklungspfade. Zugleich fungieren sie als Mentorinnen und 
Mentoren für niedrigere Level. Dies fördert Engagement, Initiative, Hilfsbereitschaft, aktive Mitge-
staltung und Verantwortungsübernahme. Zudem können sie mittels einer einsehbaren Experten-
liste aktiv von anderen Schülerinnen und Schülern um Hilfe gebeten werden (Landtag Nordrhein-
Westfalen 2024d; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b).
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Die teilweise Auflösung traditioneller Klassenverbände bietet sich an, um Kinder mit vergleichba-
ren Kompetenzen beziehungsweise Bedarfen klassenübergreifend zusammenzubringen (McElvany 
2024, S. 4). Entsprechende Differenzierung ermöglicht den Umgang mit verschiedenen Leistungsni-
veaus in puncto Förderbedarf und Spitzenleistung (Landtag Nordrhein-Westfalen 2023c). Die Tren-
nung von Schülerinnen und Schüler ist bei Kernfächern mit einem kumulativen Wissensaufbau, 
wie Deutsch und Mathematik, sinnvoll. Der Gegenpol zur leistungsbezogenen Differenzierung in 
Kernfächern wird bewusst in Fächern wie Kunst, Musik und Sport gebildet. Hierbei können die 
Lernenden verstärkt eigene Interessen und Begabungen berücksichtigen. Diese interessengeleite-
ten Entscheidungen erhöhen die Lern- und Schulmotivation (Sliwka und Klopsch 2020, S. 346). In 
niedrigeren Klassen können Vorgaben erteilt werden, um das Kennenlernen verschiedener Bereiche 
und eine Grundlage sicherzustellen, während in höheren Klassen freier über eine Spezialisierung 
entschieden werden kann. Mittels Spezialisierung kann die Leistung in einem gewählten Bereich auf 
ein deutlich höheres Niveau gelangen, als dies in einem generischen Musik- oder Sportunterricht 
möglich ist (Sliwka 2018).

Die Einbindung externer Akteurinnen und Akteure und das Eingehen von Kooperationen, zum 
Beispiel mit Hochschulen, Kultureinrichtungen, Vereinen, Ehrenamt und Wirtschaft ermöglicht 
die Öffnung der Schule beziehungsweise des Unterrichts (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d; 
Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b; Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e). Exemplarisch bietet 
die CJD Königswinter Christophorusschule Vertiefungsphasen beziehungsweise Exzellenzkurse an: 
Für Hochbegabte endet der Unterricht vier Wochen vor den Sommerferien, sodass diese aus ei-
nem Katalog externer Angebote von Universitäten, Instituten und weiteren Kooperationspartnern 
auswählen können. Dies schafft Raum für individuelle Entwicklung, ohne die Notwendigkeit zum 
Überspringen einer Klasse (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b). Lernformate wie Projekte, Prak-
tika etc. können in der intensiven Auseinandersetzung mit bestimmten Fachbereichen resultieren 
und intrinsisch motivieren (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b). Die Kooperation benachbarter 
Schulen kann das Auswahlspektrum für die Schülerinnen und Schüler erweitern. Vorstellbar ist 
zudem die temporäre Aufteilung der Lerngruppe ein- bis zweimal pro Woche für mindestens drei 
Stunden: Während die eine Hälfte einen an den Lehrplan angebundenen außerschulischen Lernort 
besucht, verbleibt die andere Hälfte in der Schule. Außerschulische Lernorte und der anschließende 
Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern wecken Neugierde auf Bildung und fördern 
Sozialkompetenzen. Zugleich kann Schulabsentismus entgegengewirkt werden, da der Unterricht 
für Kinder an Relevanz gewinnt (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024e).

6.4.3	 Deeper Learning

Die Lebens- und Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts führt zu einem Bedeutungsgewinn von Kompe-
tenzen wie kritischem Denken und kreativer Problemlösung. Dies erfordert eine zukunftsweisende 
Gestaltung der Schulen und ihrer Lern- und Bildungsprozesse, um die Schülerinnen und Schüler 
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bestmöglich auf den weiteren Lebensweg und eine selbstbestimmte Zukunftsgestaltung vorzuberei-
ten (Sliwka und Klopsch 2022, 14f.). Das Unterrichtskonzept Deeper Learning zeichnet sich durch 
ein Lernsetting aus, welches die Stärken klassischen Unterrichts (instruktive Wissensvermittlung 
und Erarbeitung von gemeinsamem Wissensfundament) mit schülerzentriertem Unterricht (hand-
lungsrelevante Fähigkeiten) verknüpft. Dabei wird berücksichtigt, dass erfolgreiches Lernen sowohl 
Struktur und Instruktion durch die Lehrkraft benötigt als auch Phasen der selbstständigen Wis-
sensauseinandersetzung seitens der Lernenden (Sliwka 2018). Entsprechend setzt Deeper Learning 
eine vorgelagerte Designphase voraus, in welcher Lehrkräfte in Teamarbeit Ideen sammeln und das 
Unterrichtskonzept und die -struktur sorgfältig planen. Nach der Entwurfsphase erfolgt die drei-
phasige Umsetzung einer vertieften Lerneinheit: Das Deeper Learning-Unterrichtsmodell gliedert 
den Unterricht in eine Instruktionsphase, eine Ko-Konstruktionsphase und Ko-Kreationsphase so-
wie eine Phase der authentischen Leistung. Im Verlauf dieser Sequenz nehmen Lehrkräfte unter-
schiedliche Rollen ein: Während es initial um die Strukturierung von Wissen und Prozessen geht, 
gehören Wissensvermittlung, Beratung und Begleitung der Lernenden mit diagnostischem Blick 
und adaptive Unterstützung, formatives Feedback und Reflexion ebenfalls zu den Aufgaben der 
Lehrkraft im Prozess des Deeper Learning (Sliwka 2018). 

In der ersten Phase, der sogenannten Instruktionsphase, vermitteln Lehrkräfte, externe Expertinnen 
und Experten oder außerschulische Lernorte Grundlagen, um das Wissensfundament, einen nach 
oben offenen Mindeststandard, zu legen (Sliwka und Klopsch 2022). Dabei kann der Einbezug di-
gitaler Plattformen die Personalisierung von Lernprozessen und das Eingehen auf die heterogenen 
Vorkenntnisse der Lernenden erleichtern (ebd., S. 181). Diese Phase ähnelt stark traditionellem, 
lehrerzentriertem Unterricht mit dem Ziel einer kompakten und strukturierten Form der Wissens-
aufbereitung. Unterschiedliche Vorstellungen werden in ein gemeinsames, fachlich fundiertes und 
strukturiertes Verständnis überführt. Deeper Learning gelingt nur, wenn Lernende auf Wissens-
bestände zurückgreifen können (Reusser 2021). Entsprechend ist das Wissensfundament vor dem 
Übergang in die zweite Phase zu prüfen beziehungsweise nachzuweisen. Denkbar sind formati-
ve und dialogische Prozesse wie visuelle Übersichten (zum Beispiel Concept-Map), Quizformate, 
PowerPoint-Karaoke, Pitch, Interview, Gespräch, Portfolio und Multiple-Choice-Tests. Sofern das 
Wissensfundament nicht erreicht wird, ist gezielte Unterstützung erforderlich. 

In der zweiten Phase, der Ko-Konstruktion (Weiterentwicklung von Wissen) und Ko-Kreation (Ide-
enreichtum und Synergien), arbeiten die Lernenden meist in kleinen Teams, treffen eigene Ent-
scheidungen und lösen Lernherausforderungen (Vollmer 2020). Während Lernende von passiven 
Wissensaufnehmenden zu Bildungsgestaltern werden, begleiten Lehrkräfte diese aktiven Bildungs-
prozesse. Sie fungieren als Lernbegleiter, welche flexible und adaptive Unterstützung anbieten (Sliw-
ka und Klopsch 2022, S. 77). Zentrales Element ist das Prinzip Voice and Choice: Die Lernenden 
gestalten den Lernprozess innerhalb eines pädagogischen Rahmens aktiv mit, treffen eigene Ent-
scheidungen und kommunizieren ihre Wünsche und Bedürfnisse. Je nach Alter und Leistungsstärke 
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der Schülerinnen und Schüler sind diese Lernpfade strukturierter oder offener (Schaaf 2022). Voice 
and Choice fördert Selbstwirksamkeit, Persönlichkeitsentwicklung sowie authentisches und enga-
giertes Lernen (Mötteli et al. 2022, S. 292). Zudem eignen sich Lernende überfachliche Kompeten-
zen für das 21. Jahrhundert (Kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration), 
Konzentration, Durchhaltevermögen und Anstrengungsbereitschaft an (Sliwka und Klopsch 2022, 
13, 120). Voraussetzung ist, dass Lernende, bedingt durch ihr Wissensfundament aus Phase I, selbst-
bestimmt mit den Freiräumen umgehen können (Katz und Assor 2007, S. 429).

Deeper Learning-Einheiten resultieren in einem authentischen Lernprodukt. Die Lernenden prä-
sentieren die in Phase II erarbeiteten, authentischen Leistungen in der realen Lebenswelt (Sliwka 
und Klopsch 2022, S. 27). Durch den Einbezug von Zielgruppen erfahren die Lernenden die Rele-
vanz ihrer erbrachten Arbeit außerhalb des Klassenzimmers (Tay 2018). Diese Phase unterscheidet 
sich von traditioneller Leistungsmessung in schriftlichen Klassenarbeiten und ermöglicht vielfältige, 
lebens- und arbeitsnahe Formate. Eine authentische Leistung kann ein Podcast, Blogbeitrag, Doku-
mentarfilm, Tutorial, Markt der Möglichkeiten, Experiment, Spielformat, eine Podiumsdiskussion, 
Kampagne, Aufführung oder Ausstellung sein. Ziel ist, dass Lernende die Realität beeinflussen und 
für sich selbst eine sinnstiftende Dimension von Lernen entdecken (Sliwka und Klopsch 2022, S. 
128). Abschließend reflektieren Lernende und Lehrkraft Arbeitsprozess und -ergebnis (Yong 2018). 
Zusätzlich sollte gegenseitige Rückmeldung kontinuierlich über den gesamten Lernprozess hinweg 
stattfinden (ebd., S. 127). 

Als hochgradig individueller Prozess erfordert Lernen vielfältige Anregungen, Methoden (zum 
Beispiel eine Mischung aus selbstorganisiertem und kooperativem Lernen) und Materialien. Die 
Fokussierung auf die Individualität der Schülerinnen und Schüler ermöglicht das Eingehen auf Be-
dürfnisse, eine potenzialorientierte Begleitung, das Aufzeigen beziehungsweise Erkennen indivi-
dueller Möglichkeiten (unter anderem Förderung von Neugier, Motivation, Wertschätzung, Selbst-
wirksamkeit, Lebenswegplanung und Leistungsbereitschaft) (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024d; 
Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b). Schülerinnen und Schüler werden zugleich gefördert und 
gefordert, so dass Schule als Chancengeber fungieren kann (Landtag Nordrhein-Westfalen 2024b).
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7.	 Handlungsempfehlungen
Die Enquetekommission hat in der zweijährigen Zusammenarbeit grundlegend beleuchtet, wie es 
um das Thema „Chancengleichheit in der Bildung“ in Nordrhein-Westfalen steht. Unterstützt und 
bereichert wurde die Arbeit der Kommission durch zahlreiche sachverständige Personen, durch 
Vorträge, Anhörungen, Gutachten und durch vertrauensvolle Gespräche mit zahlreichen Akteurin-
nen und Akteuren in verschiedenen Bildungsinstitutionen vor Ort. Dabei konnte die Kommission 
auch Einblicke in den alltäglichen Umgang mit Chancengleichheit in der Praxis nehmen. Auf dieser 
Basis wurden Handlungsempfehlungen entwickelt, die sich an verschiedene Akteurinnen und Ak-
teure und Ebenen richten. Sie geben sowohl allgemein gehaltene Hinweise als auch detaillierte Um-
setzungsempfehlungen für mehr Chancengleichheit in der Bildung in Nordrhein-Westfalen. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei die Einrichtungen der frühkindlichen sowie der schulischen Bildung. 
Zentrale Empfehlungen zu diesen beiden Bereichen sind in den Handlungsempfehlungen Nummer 
1 und 2 zusammengefasst, anschließend folgen Empfehlungen für die Themenfelder 

•	 datenbasierte Steuerung, 
•	 Kompetenzen und Standards, 
•	 Bildungsstrukturen und -organisation,
•	 Übergänge,
•	 Sozialraum,
•	 Inklusion, Heterogenität, Diversität,
•	 Personal
•	 Finanzielle Ressourcen
•	 Digitalisierung und KI
•	 Berufsorientierung, Berufliche Bildung, Akademische Bildung

sowie weitere Handlungsempfehlungen.

1.	 Jedes Kind soll mit spätestens vier Jahren auf seinen Entwicklungsstand hin getestet 
werden. Bei diagnostizierten Bedarfen werden die Kinder verbindlich gefördert. In 
der Kita sollen die pädagogischen Fachkräfte die Sprachkompetenzen der Kinder re-
gelmäßig nach verbindlichen Standards erfassen, individuelle Förderbedarfe ermitteln 
und entsprechende verpflichtende Maßnahmen durchführen. Beim Übergang in die 
Grundschule werden die Ergebnisse der Testungen an die aufnehmende Schule weiter-
gereicht. Dort werden die sprachlichen Kompetenzüberprüfungen und die verbindli-
chen Maßnahmen fortgeführt. Die pädagogische Arbeit in der Kita fördert altersgerecht 
die Schulfähigkeit der Kinder.

2.	 Zur Verbesserung der Chancengleichheit und damit für eine gerechtere Gestaltung der 
Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe empfiehlt die Enquetekommission „Chan-
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cengleichheit in der Bildung“, folgende Punkte zu Beginn der nächsten Legislaturperio-
de des Landtags Nordrhein-Westfalen zu beschließen:
•	 Mindeststandards zur Qualitätssicherung im Schulwesen werden definiert, die den 

Bildungsauftrag von Schule, eine verantwortliche Beziehung zu sich, zu anderen 
und zur Welt zu entwickeln, in Form verbindlicher Anforderungen beschreiben und 
die in inhaltliche Kerncurricula überführt werden.

•	 Diese Mindeststandards müssen am Ende der Primarstufe und am Ende der Sek. I 
erreicht sein. 

	– Die Kerncurricula beinhalten, was jedes Kind und jeder Jugendliche am Ende 
der Bildungsstufen an Fähigkeiten und Wissen verbindlich erlangt haben soll 
und beschränken sich damit auf diejenigen Kompetenzen und Inhalte, die 
zum Erzielen der Mindeststandards notwendig sind. Entsprechende Regel-
standards können hieraus abgeleitet werden.

	– Verantwortlich für das Erreichen der Mindeststandards sind die einzelnen 
Schulen in Verbindung mit der Schulaufsicht. Durch regelmäßige Tests und 
entsprechendes Monitoring in Bezug auf die Mindeststandards wird die Qua-
lität des Schulwesens gesichert. 

	– Die Mindeststandards und die auf ihnen beruhenden Kerncurricula werden 
konstant weiterentwickelt, insbesondere mit Blick auf Kompetenzen, die für 
die absehbaren zukünftigen Herausforderungen der gesellschaftlichen Ent-
wicklung notwendig sind.

•	 Bei der Steuerung von Maßnahmen zur Minderung von Chancenungleichheit in 
der Bildung wird der Fokus auf diejenigen Kinder gelegt, die die Mindeststandards 
nicht erreichen, vor allem im Grundschulbereich. Diese Konzentration soll sich 
auch auf die Verteilung finanzieller Ressourcen erstrecken. Die Operationalisierung 
soll über den schulischen Sozialindex erfolgen, dessen Indikatoren auf der Grund-
lage der Einführung von Schülerindividualdaten weiterentwickelt werden sollten.

•	 Die Strukturen der Schulaufsicht werden unter stärkerer Einbeziehung der Kom-
munen in die inneren Schulangelegenheiten reformiert, mit dem Ziel, eine Verbes-
serung der Effizienz in der Steuerung und Koordinierung von qualitätssichernden 
Maßnahmen insbesondere bei der Förderung von Chancengleichheit zu erzielen. 
Die Aufgabenerfüllung der Schulaufsicht soll dabei vordringlich in beratender und 
unterstützender Weise erfolgen.

	– Aufgrund einer intensiven Aufgabenkritik wird der schulaufsichtliche Auf-
trag zu einer überwiegend beratenden Tätigkeit weiterentwickelt. Insbeson-
dere sollen die Schulen verstärkt darin unterstützt werden, ihr pädagogisches 
Handeln mit Blick auf die Förderung von Schülerinnen und Schülern zum 
Ausgleich von ungleichen Bildungschancen zu reflektieren und zu verbessern. 
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Um hierbei die Steuerung und Koordinierung des Schulwesens zu verbessern, 
wird die Struktur der Schulaufsicht vereinfacht.

•	 Für die Weiterentwicklung des Schulsystems bildet die Einzelschule die verantwort-
liche Institution. Um die größere Selbstständigkeit verantwortlich wahrnehmen 
zu können, einschließlich der Bewirtschaftung eines eigenen Budgets, werden die 
Schulleitungen insbesondere in herausfordernden Lagen hinsichtlich Organisati-
onsentwicklung fortgebildet und von der Schulaufsicht unterstützt. Diese größere 
Selbständigkeit umfasst unter anderem folgende Punkte:

	– Grundschulen mit hohem Sozialindex können die Schulzeit entsprechend den 
Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf fünf Schuljahre verteilt orga-
nisieren. 

	– Abschlussgefährdete Jugendliche werden durch die generelle Möglichkeit 
von kooperierenden Projekten zwischen Schulen und Betrieben (Betrieb und 
Schule-Klassen, vgl. MeGA-Projekt Meckenheim) auf ihrem Weg in eine Aus-
bildung gestärkt. Dabei werden Ressourcen für eine unterstützende Beglei-
tung bereitgestellt.

	– Die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte liegt in der Verantwortung der 
einzelnen Schulen. Die Schulaufsicht unterstützt die Schulen darin, regelmä-
ßige Zeitfenster für die Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen.

	– Schulleitungen werden von der Schulaufsicht darin unterstützt, Netzwerke 
zum gegenseitigen Austausch und zur regelmäßigen Selbstreflexion zu bilden.

	– Ab der ersten Klasse erhalten die Schülerinnen und Schüler altersgerechte 
und umfassende Partizipationsrechte zur Gestaltung und Verbesserung des 
Lebensorts Schule.

•	 Die Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern wird unter Einbezie-
hung der Universitäten neu und verbindlicher gestaltet.

	– In Bezug auf die wachsende Heterogenität von Klassen sollen verpflichten-
de Fortbildungen stattfinden, die die Haltung der Lehrkräfte zu den Themen 
Inklusion und Migrationsgesellschaft reflektieren und ihre Anerkennung för-
dern.

	– Im Hinblick auf digitale, auch KI-gestützte Lehr- und Lernformate werden 
Fort- und Weiterbildungen ausgeweitet.

•	 Das Land etabliert verbindliche Verfahren für ein Monitoring, das dabei hilft, auf 
der Grundlage von Daten die Qualitätsentwicklung der Schulen hin zu einer besse-
ren Chancengleichheit evidenzbasiert fortzuentwickeln.
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Die Enquetekommission empfiehlt außerdem,

Datenbasierte Steuerung

3.	 die frühkindliche Bildung anhand der Bildungsstandards 1-10 konsequent weiterzu-
entwickeln. Für alle Kinder ab viereinhalb Jahren soll eine verpflichtende Entwick-
lungsstandserhebung (unter anderem Sprachtest, Motorik, Sozialverhalten) erfolgen, 
auf deren Grundlage bei Förderbedarf ein verpflichtendes Chancenjahr im Vorfeld der 
Schule vorgesehen ist. Diese Maßnahme basiert auf einem verbindlichen standardi-
sierten Bildungsplan, welcher den Fokus auf Grundwortschatz/Grundwortschatzent-
wicklung, Zahlenverständnis und Basiskompetenzen (Sozialkompetenz, Feinmotorik) 
legt. Dieser soll spielerisch, alltagsnah, altersangemessen und digital unterstützt ver-
mittelt werden. Verpflichtende Sprachfördermaßnahmen und adaptive Förderung, bis 
die Mindeststandards erreicht werden, sind erforderlich, weil Sprach- und Lesekom-
petenz die Voraussetzung für Bildungserfolg und Teilhabe sind und die Notwendigkeit 
einer gemeinsamen Sprache besteht. Folglich soll Deutsch vor dem Grundschuleintritt 
erlernt werden. Wichtig sind dabei eine flexible, kommunal organisierte Umsetzung 
unter Einbeziehung von Kita, Schule und Jugendamt sowie eine Ausstattung mit gut 
qualifiziertem Personal und zusätzlichen sozialpädagogischen Ressourcen. Flankiert 
werden soll dies durch ein verstärktes Bildungsverständnis von null bis sechs Jahren, 
kontinuierliche Bildungsdokumentation ohne bürokratische Hürden sowie ein pers-
pektivischer Längsschnitt zur Ressourcensteuerung und Entwicklungskontrolle.
Adressiert an: Land

4.	 eine niedrigschwellige, informierende und einrichtungsintegrierte Arbeit im Bereich 
der Diagnostik von Lernhemmnissen. Therapeutinnen und Therapeuten sollten auch 
ohne Diagnose in die Kita kommen und aktiv sein dürfen, um Familien so ganz prak-
tisch zu entlasten. Dafür sind auf kommunaler Ebene Möglichkeiten des Einsatzes und 
der Finanzierung zu prüfen. Die rechtlichen Voraussetzungen werden bei Bedarf durch 
das Land Nordrhein-Westfalen geschaffen.
Adressiert an: Land, Kommunen

5.	 die Entwicklung einer datengestützten Entwicklungs- und Lernverlaufsdiagnostik, um 
eine nachhaltige Kultur der Evaluation und Verantwortung im Bildungssystem zu etab-
lieren. Diese soll den gesamten Bildungsverlauf systematisch erfassen und analysieren, 
um gezielte schulische und individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten und Mindest-
standards zu erreichen. Dafür sind sowohl rechtliche als auch technische Vorausset-
zungen zu schaffen. Die Nutzung der Daten muss datenschutzkonform verlaufen, tech-
nische Möglichkeiten zur Weitergabe müssen etabliert werden, sowie die Lehrkräfte 
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im Umgang mit Technik und Instrument zu befähigen und das neue Wissen nutzbar 
zu machen. Lehrkräfte müssen in der Lage und motiviert sein, systematisch mit diesen 
Instrumenten zu arbeiten und für jedes Kind die notwendige Lernunterstützung be-
reitzustellen. Bei Bedarf müssen sie auf die Unterstützung von anderen pädagogischen 
Fachkräften wie Psychologinnen und Psychologen, Heilpädagoginnen und Heilpäd-
agogen oder Logopädinnen und Logopäden zurückgreifen können. Erkenntnisse aus 
dem Startchancen-Programm sollten auch nach Ablauf des Programms weiter ange-
wendet werden. Die Eltern und die Schülerinnen und Schüler sollen hier kontinuierlich 
einbezogen werden. Ideal wäre hier der Einsatz einer Bildungs-ID für jedes Kind.
Adressiert an: Land, Schulen

6.	 mehrsprachige Kompetenztestungen bei der Schuleingangsuntersuchung oder anderen 
Diagnoseverfahren einzusetzen.
Adressiert an: Land, Kommunen

7.	 geeignete Erhebungsstrategien zu den überfachlichen Kompetenzen und sozio-emotio-
nalen Entwicklungsfaktoren wie zum Beispiel zum Selbstkonzept oder zur Selbstregu-
lation, sowie zum Selbstlernen zu entwickeln und zu nutzen.
Adressiert an: Land

8.	 eine digitale Bildungsdokumentation, durchgängig über alle Bildungsstufen und -in-
stitutionen (von der Kita bis zum Schulabschluss) hinweg. Diese soll einen nahtlosen 
Informationsfluss ermöglichen und mittels Monitorings den Lernfortschritt erfassen 
sowie entsprechende Interventionen bereithalten. Dabei soll diese Dokumentation an 
den Übergängen weitergegeben werden, um die individuelle Entwicklung des Kindes 
bestmöglich zu fördern und das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen, um ih-
nen die benötigte Unterstützung ohne Brüche bereitzustellen. Zudem wird eine engere 
Kooperation mit sozialräumlichen Daten sowie den Ergebnissen der staatlichen Ge-
sundheitsuntersuchungen empfohlen. Dadurch können gezielte Hilfsangebote geschaf-
fen und Familien wirksam entlastet werden.
Adressiert an: Land, Kommunen

9.	 das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen zu prüfen und anzupassen. Ziel ist es, ei-
nen rechtssicheren und effizienten Datenaustausch zwischen relevanten Akteurinnen 
und Akteuren zu ermöglichen.
Maßnahmen:

1.	Gesetzliche Anpassung – Prüfung und Überarbeitung des Datenschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen, um klare rechtliche Grundlagen für den Datenaus-
tausch zu schaffen.
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2.	Definition berechtigter Akteurinnen und Akteure – Festlegung, welche Ins-
titutionen (Schulen, Jugendhilfe, Agentur für Arbeit, Kitas, Sozialträger, Kin-
derärztinnen und -ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten und Jugendge-
fängnissen o.ä.) berechtigt sind, Daten auszutauschen.

3.	Schutz sensibler Daten – Entwicklung verbindlicher Datenschutzstandards, 
um den Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen.

4.	Digitale Infrastruktur – Aufbau sicherer und standardisierter Systeme für den 
Datenaustausch.

5.	Schulung und Sensibilisierung – Fortbildungen für Fachkräfte, um Daten-
schutzbestimmungen korrekt umzusetzen.

Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass Kinder und Jugendliche gezielt und 
effizient unterstützt werden, ohne dass Datenschutzbedenken den Austausch notwen-
diger Informationen behindern.
Adressiert an: Land, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, Kommunen, Datenschutzbeauftragte der Kommunen

10.	 einen spürbaren Bürokratieabbau in Kitas. Qualitätsstandards der Dokumentation 
sowie die gesetzlichen Regelungen des Datenschutzes müssen eingehalten und kons-
truktiv angewandt werden, da sie für die Professionalisierung, Diagnostik und einen 
guten Übergang in die Grundschule wichtig sind. Es sollte geprüft werden, inwiefern 
technologische Innovationen, wie KI-Systeme, zur Entlastung der Textarbeit eingesetzt 
werden können.
Adressiert an: Land, Kommunen

11.	 ein Gutachten zur Implementationsforschung in Auftrag zu geben, welches den lang-
fristigen Umgang mit Daten erörtert. Dies umfasst das Gelingen langfristiger Bildungs-
erfolge, die Objektivierung des Bildungssystems und datenbasierte Faktoren für Bil-
dungsungerechtigkeit. Das Gutachten soll darlegen, wie mit bereits vorhandenen (aber 
ungenutzten) Daten strategisch umgegangen wird.
Adressiert an: Land

12.	 die Weiterentwicklung von QUA-LiS und LAQUILA NRW zu einem Institut für Bil-
dungsmonitoring und Qualitätsentwicklung vergleichbar mit dem IfBQ in Hamburg 
zur Weiterentwicklung und Sicherung der Standards und Datenverarbeitung. Diese Er-
fassung von Daten und Wissen zeigt Steuerungsoptionen auf und stärkt die Koopera-
tion und den Transfer zwischen Wissenschaft und Schulpraxis. Die Visualisierung der 
Analyseergebnisse soll mittels Dashboards erfolgen, welches die Informationen gebün-
delt abbildet und eine passgenaue, datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung 
auf Klassen-, Schul- und Systemebene ermöglicht, um so zu einer individuellen Unter-
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stützung der Lernenden zu gelangen. Bereits genutzte Instrumente wie VERA müssen 
datenschutzkonform für eine evidenzbasierte Evaluation auf mehreren Ebenen aufbe-
reitet und zur Verfügung gestellt werden.
Adressiert an: Land

13.	 die Arbeit mit Schülerindividualdaten, um Längsschnittentwicklungen abbilden zu 
können. In diesem Kontext ist die Einführung einer neutralen und außerhalb von Be-
hörden angesiedelten Clearing-Stelle zu prüfen. Hierbei handelt es sich nicht um eine 
Kontrollebene, sondern die systematische Begleitung von Schulentwicklung.
Adressiert an: Land

14.	 regelmäßige Evaluationen, ob und wie Erlasse und andere ministerielle Vorgaben um-
gesetzt werden. Dafür muss eine institutionsübergreifende Zusammenarbeit als Kern-
kompetenz durch Fort- und Weiterbildung der zentralen Akteurinnen und Akteure 
erfolgen. Erkenntnisse zur Umsetzung werden häufig erst in der Praxis gesammelt. Die-
se Erkenntnisse bilden wichtige Hinweise darauf, wo Anpassungen erfolgen müssen. 
In diesem Zusammenhang sollte auch die Qualitätsanalyse weiterentwickelt werden. 
Statt wie bisher nur für wenige Tage in die Schule zu kommen, soll die Qualitätsanalyse 
Schulen langfristig und kontinuierlich bei ihrer Schulentwicklung begleiten. Der Fokus 
soll weniger auf punktueller Kontrolle liegen, sondern stärker auf echter Unterstützung, 
professioneller Beratung und gutem Feedback.
Adressiert an: Land

15.	 den Sozialindex bei Kindertageseinrichtungen, analog zu den Sozialindizes im Schulbe-
reich, weiterzuentwickeln. Die Besuchsquoten frühkindlicher Bildungseinrichtungen 
von Kindern mit niedrigem sozio-ökonomischem Hintergrund und Migrationshinter-
grund sollen verbessert werden, indem Zugangsbarrieren abgebaut werden. Mögliche 
Ansatzpunkte bieten Familienzentren, digitale und KI-basierte Angebote sowie gut-
scheinbasierte Anreizsysteme. 
Zudem wird empfohlen, den Kitaausbau auf Stadtteile und Standorte mit hohem Anteil 
sozioökonomisch benachteiligter Familien zu priorisieren/fokussieren. Ein Sozialindex 
oder Förderzuschläge können helfen, Ressourcen gezielt in benachteiligte Sozialräu-
me zu lenken, sodass Kinder, die besonders von einem Kitabesuch profitieren, erreicht 
werden. Bei signifikanten Sozialindexwerten sollen bessere Fachkraft-Kind-Relationen, 
kleinere Gruppen und zusätzliche Ressourcen für pädagogische Arbeit ermöglicht wer-
den, um „Ungleiches ungleich zu behandeln“.
Adressiert an: Land
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16.	 eine Bildungssteuerung, die auf Chancengleichheit zielt, durch datenbasierte Analysen 
umzusetzen. Nur wenn Ungleiches ungleich behandelt wird, bekommen alle die glei-
chen Chancen. Gerade in den Kommunen werden viele Daten erhoben, die eine ange-
messene Ressourcenverteilung rechtfertigen können. Auf der Seite des Bildungsminis-
teriums gibt es jedoch kaum valide Zahlen zur Zusammensetzung der Schülerschaft. 
Diese kommunalen Daten sollten auf ihre Aussagekraft geprüft werden, systematisch 
zusammengeführt werden und Teil einer kommunalen Gesamtstrategie für mehr Bil-
dungsgerechtigkeit sein. Die regionalen Bildungsbüros können dabei eine wichtige 
Rolle spielen und sollten gestärkt werden. Der Schulsozialindex sollte unbedingt be-
rücksichtigt werden, gibt aber immer nur einen Hinweis auf mögliche Belastungen, die 
durch weitere Daten präzisiert werden sollten. Darüber hinaus wäre eine kommunen-
übergreifende Vergleichbarkeit zu schaffen und die Analysestandards zu vereinheitli-
chen. Ergebnisse aus dem Projekt Bildungskommune zu einem datengestützten kom-
munalen Bildungsmonitoring sollten in den Transfer gebracht werden. Am einfachsten 
zu messen ist das am Anteil der Empfänger staatlicher Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch II wie der Grundsicherung, der sogenannten SGB2-Quote. Zusätzlich kann 
man die Kinder hinzuzählen, die selbst in erster Generation eingewandert sind, also 
ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland gekommen sind.
Adressiert an: Land, Kommunen

17.	 ein kommunales Handlungskonzept gegen die Folgen von Kinderarmut und häusli-
che Gewalt zu erstellen. Dabei kann die analytische Betrachtung von Stadtteilen (bei-
spielsweise unter den Aspekten Bürgergeldbeziehendenquote, Grün- und Spielflächen) 
hilfreich sein. Bereichsübergreifende Teams sollten das wichtige Querschnittsthema 
bearbeiten und entsprechende Maßnahmen (beispielsweise Stadtteilkonzepte, Unter-
stützung von Alleinerziehenden) auf den Weg bringen.
Adressiert an: Kommunen

18.	 den qualitativen und quantitativen Ausbau der frühkindlichen Bildung. Dazu gehört 
insbesondere die Erfüllung der Grundbedürfnisse wie körperliches Wohlbefinden und 
ein psychologisch sicheres Umfeld. Bildungseinrichtungen müssen immer wieder re-
flektieren, inwiefern sie diese Voraussetzungen schaffen können. Dabei können regel-
mäßige Befragungen zur Zufriedenheit bei mehreren Akteursgruppen hilfreich sein. 
Auch die Kinder sollten befragt werden. Ebenfalls hilfreich sind Instrumente zur Selbst-
beobachtung der Fachkräfte als Mittel der Qualitätssicherung, wie beispielsweise die 
sogenannten „Sternstunden durch den Tag“ der Stadt Dortmund. Ihr Einsatz wird den 
Einrichtungen empfohlen.
Adressiert an: Kommunen, Kindetageseinrichtungen, Träger
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Kompetenzen und Standards

19.	 die Kooperation der Länder voranzutreiben. Ziel ist eine verstärkte Standardisierung 
und Vergleichbarkeit. Exemplarisch sind eine gemeinsame Schulcloud, Lernmanage-
ment-Systeme, Bildungsziele und -standards sowie Mindeststandards.
Adressiert an: Land

20.	 folgende Indikatoren einzuführen, um die Erfolge des Steuerungshandelns messbar zu 
machen: Absichern eines Bildungsminimums im Sinne des Erreichens eines Mindest-
standards in Deutsch und Mathematik, Steigerung des Bildungsniveaus, Förderung der 
Leistungsspitze, Abschlüsse absichern, auch im Sinne einer Anschlussgarantie mit Per-
spektive (Meckenheimer Garantie (MeGA)), sowie die Stärkung der Bildungsgleichheit 
durch Ressourcensteuerung.
Adressiert an: Land, Kommunen, Unternehmen

21.	 die Grundschule konsequent auf die Förderung von Bildungszielen und das Erreichen 
länderübergreifend definierter Mindeststandards auszurichten. Bei deren Verfehlen 
sollen gezielte, adaptive Fördermaßnahmen greifen, wobei Ressourcen effizient gebün-
delt und eingesetzt werden müssen. Priorität haben Kinder, die diese Standards nicht 
erreichen, um Chancenungleichheit wirksam zu reduzieren. Ergänzend wird eine Ei-
nigung der bildungspolitischen Akteurinnen und Akteure auf wenige, ambitionierte 
und gemeinsame Ziele gefordert (mathematische, sprachliche und sozial-emotionale 
Kompetenzen), um angesichts der Herausforderungen im Bildungssystem zielgerichtet 
und wirksam handeln zu können. Die Wirksamkeit aller Maßnahmen ist regelmäßig zu 
evaluieren, um Fehlsteuerung und ineffizienten Ressourceneinsatz zu vermeiden.
Adressiert an: Bund, Länder

22.	 in der nächsten Legislaturperiode gemeinsame Ziele im Bereich der Bildung zu erarbei-
ten beziehungsweise zu beschließen, welche die folgenden Faktoren beinhalten und de-
finieren: Mindeststandards, Evaluation, Datennutzung, Kerncurriculum sowie grund-
sätzliche Bildungs- und Erziehungsziele. Dabei ist wesentlich, dass diese Beschlüsse 
nicht an eine Legislaturperiode gebunden sind, sondern an Entwicklungszyklen in der 
Schule beziehungsweise in Bildungsinstitutionen. Neben den Akteurinnen und Akteu-
ren der institutionalisierten Bildung sollen hier auch die Jugendverbände und Interes-
sensvertretung der Kinder und Jugendlichen im Sinne eines sicheren und gelingenden 
Aufwachsens beteiligt werden.
Adressiert an: Land
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23.	 die Entwicklung und Umsetzung von Programmen zur Förderung sozialer und emoti-
onaler Kompetenzen, die die Resilienz der Schülerinnen und Schüler stärken.
Adressiert an: Land

24.	 bundesweit verbindliche Ziele und Bildungsstandards für die Vermittlung demokrati-
scher Kompetenzen zu konkretisieren, um eine systematische Evaluation durch regel-
mäßige Studien zu gewährleisten.
Adressiert an: Bund

25.	 bildungspolitische Maßnahmen von den Ergebnissen der Kinder und Jugendlichen her 
zu denken und dadurch die Kinder in den Mittelpunkt der Bildungsentwicklung zu 
stellen und nicht die Institution oder die Fachkraft.
Adressiert an: Bund, Land, Kommunen

26.	 Angebote in den Ferien zu machen, die Aspekte von Aufholen, aber vor allem auch As-
pekte des Erholens beinhalten. Die Ferienmaßnahmen der Jugendhilfe bieten hier oft 
sehr ausgewogene Angebote, die eine intrinsische Motivation der Kinder und Jugendli-
chen fördern und sie so fordern. Daran sollte weitergearbeitet werden.
Adressiert an: Land

27.	 dass in praktischen, kreativen und vor allem digitalen Formaten Kompetenzen nach-
gewiesen werden können. Um diese Kompetenzen abzuprüfen, bedarf es veränderter 
Prüfungsformate, in denen Teamarbeit sinnvoll ist und durch die Reflexion des indi-
viduellen Anteils ergänzt wird. Schließlich ist die Möglichkeit zu prüfen, nicht bestan-
dene Prüfungsteile zeitnah nachzuholen – wie international oft üblich zum Beispiel in 
Kanada, beziehungsweise eine Modularisierung von Schuljahren zu prüfen, statt Schü-
lerinnen und Schüler ein ganzes Lernjahr wiederholen zu lassen.
Adressiert an: Land

28.	 das Verfahren „Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kin-
dertageseinrichtungen“ (BaSiK) in allen Kitas anzuwenden. Regelmäßige, systemati-
sche Beobachtung ist Testsituationen vorzuziehen.
Adressiert an: Land, Kindertageseinrichtungen

29.	 aus den vom Bund geförderten Sprach-Kita-Programmen dauerhafte Maßnahmen ab-
zuleiten und sie mit bereits bestehenden Maßnahmen zu verzahnen.
Adressiert an: Bund, Land
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30.	 die alltagsintegrierte Sprachbildung im Deutschen, wie sie bereits in vielen Einrichtun-
gen angewandt wird, weiter zu stärken.
Adressiert an: Land, Kommunen

31.	 die sprachlichen Kompetenzen von Kindern gezielt zu stärken. Dabei steht die Vermitt-
lung der deutschen Sprache als Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe im Zentrum 
des Bildungsauftrags. Gleichzeitig sollen Kitas – je nach Bedarf und Profil – die Mög-
lichkeit erhalten, Mehrsprachigkeit spielerisch zu fördern, etwa durch mehrsprachige 
Bilderbücher oder Projekte zur familiären Sprachkultur. Die Verantwortung der Eltern 
bleibt dabei zentral: Auch im häuslichen Umfeld sollte das gemeinsame Lesen – insbe-
sondere in der Familiensprache – als wertvoller Beitrag zur Sprachentwicklung gestärkt 
werden.
Adressiert an: Kommunen, Kindertageseinrichtungen, Träger

32.	 die Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler auf bildungssprachlichem Niveau 
als Mehrwert anzuerkennen. Um die Herkunftssprachen und damit auch die Identitä-
ten und Kulturen des Sprechers oder der Sprecherin zu stärken und zu würdigen, ist 
das Angebot des herkunftssprachlichen Unterrichts bedarfsgerecht auszubauen und zu 
stärken, die Angebote können übergreifend in der Schulgemeinschaft realisiert werden.
Adressiert an: Land

33.	 im herkunftssprachlichen Unterricht bei Bedarf auch Hebräisch in Primar- und Sekun-
darstufe I anzubieten.
Adressiert an: Schulen

34.	 das Potenzial von Lehrkräften im herkunftssprachlichen Unterricht stärker zu nutzen. 
Durch gezielte Fortbildungen und berufsbegleitende Qualifizierungen können sie ihre 
Kompetenzen erweitern, vielfältiger eingesetzt werden und das Kollegium mit ihren 
sprachlichen und kulturellen Perspektiven bereichern. Dabei ist sicherzustellen, dass 
die Qualitätsstandards gewahrt bleiben – vergleichbar mit den Anforderungen, die 
auch für andere qualifizierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gelten.
Adressiert an: Land

35.	 bei Bedarf Gebärdensprache als Unterrichtsfach (vgl. Hessen) einzuführen.
Adressiert an: Land

36.	 Verwaltungsleistungen bei Bedarf mehrsprachig anzubieten.
Adressiert an: Land, Kommunen
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37.	 insbesondere während der Pubertät unter Berücksichtigung evidenzbasierter Empfeh-
lungen die Persönlichkeitsbildung, Auslandserfahrungen, Praktika oder fokussiertes 
Lernen in der Projektarbeit in Modellprojekten da, wo es möglich ist, zu fördern.
Adressiert an: Land, Bezirksregierungen, Schulen

38.	 das nötige Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge, Politik und Demokratie in der 
Schulgemeinschaft zu vermitteln. Zudem sollen Kinder und Jugendliche notwendiges 
Anwenderwissen für die Berufsorientierung und einen sicheren und mündigen Um-
gang mit digitalen Medien durch aktive Vermittlung von aktuellen Programmiertechni-
ken und notwendigen Skills, sowie das Wissen um Auswirkungen auf Gesundheit und 
Entwicklung für die Digitalisierung und Transformation von Lebens- und Arbeitswelt 
erlernen.
Adressiert an: Land

39.	 politische, kulturelle, wirtschaftliche und finanzielle Bildung sowie Themen wie Ge-
sundheit und digitale Selbstbestimmung verbindlich und fächerübergreifend in den 
Unterricht zu integrieren. Ziel ist die Förderung von Lebenskompetenz und Mündigkeit 
junger Menschen im Sinne einer aktiven demokratischen Teilhabe. Demokratiebildung 
als Querschnittsaufgabe umfasst auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher 
Vielfalt, Meinungspluralismus und den Werten des Grundgesetzes. Zur Umsetzung sol-
len Lehrpläne angepasst, praxisnahe Inhalte verankert und externe Partnerinnen und 
Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft eingebunden werden.
Adressiert an: Land

40.	 die Förderung demokratischer Kompetenzen, sowohl in Grundschule als Teil des Sa-
chunterrichts, als auch fächerübergreifend in der Sekundarstufe. Außerschulische Part-
nerinnen und Partner sowie Beratungsstellen sollen hierbei explizit herangezogen wer-
den. Lehrkräfte sollen in zu erarbeitenden didaktischen Konzepten begleitet werden.
Adressiert an: Land, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, 
Bezirksregierungen, Schulen

41.	 die Stärkung der Demokratiebildung in unseren Kitas und Schulen, verankert in jedem 
Unterrichtsfach, unabhängig vom Thema und der Jahrgangsstufe. Dabei ist die Veran-
kerung der Kinderrechte in der Landesverfassung ein wesentlicher Anker. Dadurch er-
geben sich weitere Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche. Sowohl das Gesetz 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) als auch das Schulgesetz haben 
Beteiligungsparagrafen, ob diese noch immer angemessen sind, muss überprüft werden.
Adressiert an: Land
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42.	 systematische Reflexionsphasen fest im Unterricht zu verankern. Ziel ist es, den Schüle-
rinnen und Schülern regelmäßig Raum zu geben, ihre Lernprozesse bewusst zu reflek-
tieren, zu bewerten und daraus Rückschlüsse für ihr weiteres Lernen zu ziehen. Hierzu 
sollen insbesondere Lerntagebücher oder digitale Portfolios eingesetzt werden, in de-
nen Lernfortschritte dokumentiert, persönliche Ziele formuliert und individuelle Lern-
strategien weiterentwickelt werden können. Diese Instrumente fördern nicht nur die 
Selbstreflexion, sondern auch die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler 
und ermöglichen eine differenzierte Rückmeldung durch Lehrkräfte.
Adressiert an: Land

43.	 die Förderung der Selbstwirksamkeitserwartungen der Schülerinnen und Schüler durch 
Etablierung eines positiven Fehlerklimas und Schaffung von Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung.
Adressiert an: Land

44.	 Lernmaterialien stärker zu individualisieren und zu differenzieren, um besser auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Lernenden einzugehen. Dabei 
sollten auch die Potenziale Künstlicher Intelligenz genutzt werden – etwa durch adap-
tive Lernsysteme oder personalisierte Aufgabenformate. Bildungsmedienverlage sind 
gefordert, innovative und vielfältige Angebote zu entwickeln, die sowohl pädagogische 
Qualität als auch technologische Möglichkeiten vereinen.
Adressiert an: Land, Schulbuchverlage

45.	 die Einrichtung von Unterstützungssystemen wie Mentoring-Programme oder Lernpa-
tenschaften, um bildungsbenachteiligte Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern.
Adressiert an: Land

46.	 die Evaluation des Unterrichts an den Einzelschulen stärker unter Beteiligung der Kol-
leginnen und Kollegen und der Schülerinnen und Schüler durchzuführen, um so auf 
der mikroebene des Klassenzimmers und der Schule Innovation in die Schule zu tragen 
und eine höhere Zufriedenheit bei Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und 
Lehrern zu erzielen. Dies kann sich in der Steuerung auf weitere Ebenen übertragen.
Adressiert an: Einzelschulen

47.	 die Qualität des Lernens und Lehrens in den Schulen zu steigern, indem ein anregender, 
konstruktiver und auf die individuellen Bedarfe ausgerichteter Unterricht ermöglicht 
wird, der in einer Schule stattfindet, die eine Kultur des Wohlbefindens und der Zuge-
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hörigkeit vermittelt. Dazu soll der Beteiligungsparagraf im Schulgesetz vollumfänglich 
ausgeschöpft werden.
Adressiert an: Land

48.	 dass gute Unterrichtsmaterialien systematisch in den Transfer gebracht werden.
Adressiert an: Land

49.	 dass Schule, auch unabhängig vom Ganztag, zu einem „Erfahrungsraum“ wird, in dem 
Kinder Sportarten, Musikinstrumente oder anderes ausprobieren können. Es sollte 
auch Raum für Persönlichkeitsbildung im Sinne des Collective Impact Ansatzes geben. 
Schulen sollen gemeinsam mit Sportvereinen und Musikschulen – sofern Kapazitäten 
vorhaben sind – Bildungskonzepte erarbeiten.
Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen

50.	 Schule als einen Ort gelebter Demokratie zu gestalten und die politische Bildung um-
fassend zu stärken. Demokratie soll im Schulalltag erfahrbar sein – etwa durch regel-
mäßig tagende Klassenräte, Streitschlichtungs-AGs oder eine schuleigene Verfassung. 
Auch eine stärkere Subjektorientierung im Unterricht, bei der fachliche Expertise aus 
der Schülerschaft die klassische Lehrenden-Hierarchie durchbricht, kann dazu beitra-
gen. Zugleich sollen politische Bildungsangebote gestärkt werden – sowohl im schu-
lischen als auch im außerschulischen Kontext. Dazu zählen der Besuch von Gedenk-
stätten, Begegnungen mit kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, wie 
auch der Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler aller 
Altersklassen und Schulformen. Historisch-politische Bildung soll dabei auch die Viel-
falt der Schülerschaft berücksichtigen: Unterrichtskonzepte müssen angepasst werden 
– nicht alle Lernenden haben einen unmittelbaren Bezug zur Shoah, etwa im Kontext 
des Nahostkonflikts. Zeitzeugnisse können hierbei auch digital – etwa durch Augmen-
ted Reality – erlebbar gemacht werden.
Adressiert an: Land Kommunen, Schulen

51.	 mehr Freiräume in den Lehrplänen und die Bereitstellung der Ressourcen für Förde-
rung und offene Lernformate sowie Methodenvielfalt durch Ausschöpfung der gegebe-
nen Möglichkeiten. Perspektivisch sollen diese Möglichkeiten ausgeweitet werden, um 
weitere Prüfungsformate zu implementieren.
Adressiert an: Land

52.	 eine Verschlankung der Stundentafel zugunsten eines freieren und fächerübergreifen-
den Projektunterrichts, der durch Praktika und außerschulische Lernerfahrungen die 
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Selbstwirksamkeit und das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen steigert. Das Er-
reichen von Mindest- und Bildungsstandards bleibt dabei unberührt.
Adressiert an: Land, Schulen

53.	 die Schaffung eines positiven Schulklimas durch Einführung alternativer Prüfungsfor-
mate.
Adressiert an: Land

54.	 statt standardisierten individualisierte Lernzielkontrollen (mit verbindlichen Stan-
dards) durchzuführen.
Adressiert an: Land

55.	 ein ergänzendes, individuelles Feedbacksystem, das Schülerinnen und Schüler regelmä-
ßig, konkret und entwicklungsgerecht über ihre Lernfortschritte informiert. Ziel ist es, 
die Eigenverantwortung für den Lernprozess zu stärken und gezielte Förderung zu er-
möglichen – ohne das Leistungsprinzip in Frage zu stellen. Auch Rückmeldungen von 
Schülerinnen und Schülern zum Unterricht sowie kollegiales Feedback können Impulse 
für Schul- und Unterrichtsentwicklung liefern, solange sie professionell, freiwillig und 
nicht als Ersatz für Leistungserhebungen verstanden werden. Ergänzende Feedbackfor-
mate sollen klassische Leistungsbewertungen wie Ziffernnoten nicht ersetzen, sondern 
dort ergänzen, wo sie pädagogisch sinnvoll sind. Vergleichbarkeit und Verbindlichkeit 
der Leistungsbewertung müssen erhalten bleiben.
Adressiert an: Land

56.	 die rechtliche Grundlage für Alternative Prüfungsformate zu legen.
Adressiert an: Land

57.	 dass in praktischen, kreativen und vor allem digitalen Formaten Kompetenzen nach-
gewiesen werden können. Um diese Kompetenzen abzuprüfen, bedarf es veränderter 
Prüfungsformate, in denen Teamarbeit sinnvoll ist und durch die Reflexion des indi-
viduellen Anteils ergänzt wird. Schließlich ist die Möglichkeit zu prüfen, nicht bestan-
dene Prüfungsteile zeitnah nachzuholen – wie international oft üblich, zum Beispiel 
in Kanada – beziehungsweise eine Modularisierung von Schuljahren zu prüfen, statt 
Schülerinnen und Schüler ein ganzes Lernjahr wiederholen zu lassen.
Adressiert an: Land

58.	 in der Erprobungsstufe neue Leistungsbeurteilungen zu erproben und in Hinblick auf 
Qualitätssteigerungen zu evaluieren.
Adressiert an: Land, Schulen
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Bildungsstrukturen und -organisation

59.	 Schulen mehr pädagogische, personelle und finanzielle Autonomie zu gewähren, da-
mit sie Unterricht und Schulleben eigenverantwortlich und an die Bedürfnisse ihrer 
Schülerschaft angepasst gestalten können. Voraussetzung für diese erweiterte Eigenver-
antwortung ist eine transparente Rechenschaftspflicht, etwa durch Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen sowie eine verbindliche Datenerhebung. Gleichzeitig soll die Autono-
mie begrenzt werden, wenn Maßnahmen die individuelle Förderung betreffen – deren 
Wirksamkeit ist nachzuweisen. Schulen benötigen zur Umsetzung klare interne Zielset-
zungen, schulinterne Curricula und die regelmäßige Evaluation der Maßnahmen. Die 
Schulaufsicht soll in beratender Rolle auf Grundlage erhobener Daten agieren, Schu-
len gezielt unterstützen und bei Zielverfehlung wirksam eingreifen. Dazu müssen ihre 
Strukturen reformiert werden, auch im Hinblick auf die Kooperation mit Schulträgern 
sowie auf Qualifikation und Erfahrung ihrer Mitarbeitenden. Schulaufsichtsführung 
sollte aus dem Kreis erfahrener Schulleitungen kommen und eine gezielte Qualifizie-
rung durchlaufen haben. Flankierend sind Entlastungen für Schulen zu schaffen, um 
das zusätzliche Maß an Verantwortung praktikabel zu gestalten. Ziel ist eine stärkere 
Schulkultur, individuelle Lösungsansätze vor Ort und ein attraktives Schulprofil.
Adressiert an: Land

60.	 eine kritische Prüfung zu der Frage, welche Aufgaben von Schulen übernommen werden 
und ob diese mit entsprechenden Ressourcen hinterlegt sind, beispielsweise Übergangs-
lotsen für Berufsfeldpraktika. Es braucht dauerhafte Lösungen und Zuständigkeiten.
Adressiert an: Land

61.	 die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ministerien 
sowie zwischen Schule, Kita und Jugendhilfe systematisch zu stärken. Ziel ist ein ge-
meinsames Bildungsverständnis, das sozial bedingter Bildungsungleichheit bereits vor 
Schuleintritt entgegenwirkt. Dazu sollen Verwaltungsstrukturen im Bildungsbereich 
verbessert, Konzepte gemeinsam entwickelt und bildungsrelevante Kompetenzen im 
Kita-Bereich gezielt gefördert werden.
Adressiert an: Land

62.	 zu prüfen, wie Zuständigkeiten vereinfacht, geklärt oder besser abgestimmt werden, 
alle Beteiligten kohärenter zusammenarbeiten und Zielvereinbarungen und evidenzba-
sierte Verfahren zur Steuerung beitragen könnten.
Adressiert an: Land
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63.	 dass die Bereiche und Akteurinnen und Akteure, die für Schule und Jugendhilfe zustän-
dig und in ihrer Praxis aktiv sind, auf allen politischen Ebenen besser zusammenarbei-
ten, d.h. ihre Aktivitäten aufeinander abstimmen und Konzepte gemeinsam entwickeln. 
Die Kommission empfiehlt deshalb die Verwaltungsstrukturen im Bildungsbereich zu 
verbessern. Die Verantwortlichkeiten zwischen den Bildungsebenen von Bund, Län-
dern und Gemeinden sollten klarer verteilt und bundesländerübergreifende Regelun-
gen für Prüfungen geschaffen werden.
Adressiert an: Bund, Land, Kommunen

64.	 die Schulaufsicht für Schulen der Sekundarstufe I zusammenzuführen und ihre Zusam-
menarbeit mit den Schulträgern zu intensivieren. Über die Regionalen Bildungsbüros 
soll gemeinsam an einer kommunalen Gesamtstrategie für Bildung gearbeitet werden. 
Dabei sind auch die Zuständigkeiten zwischen inneren und äußeren Schulangelegen-
heiten zugunsten der Kommunen neu zu ordnen, um deren Mitgestaltung bei der inne-
ren Schulentwicklung zu stärken. Grundlage für eine mögliche Neuorganisation bildet 
das vom Finanzministerium beauftragte Gutachten „Weiterentwicklung der Schulver-
waltung des Landes NRW“ aus dem Jahr 2016, dessen Vorschläge geprüft und umge-
setzt werden sollen.
Adressiert an: Land, Kommunen

65.	 die Durchlässigkeit des Schulsystems zu stärken und das Bildungssystem mit der Mög-
lichkeit des Aufstiegs durch Bildung transparenter zu gestalten, um die Zahl der Schul-
abbrüche zu reduzieren und an den individuellen Stärken ausgerichtete berufliche oder 
akademische Bildungsabschlüsse zu ermöglichen
Adressiert an: Land, Kommune

66.	 bestehende Kooperationen von Weiterbildungskollegs, berufsbildenden Schulen und 
Einrichtungen der Weiterbildung, welche ein differenziertes Angebot zum Nachho-
len von Schulabschlüssen bieten, in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und die 
Durchlässigkeit und die verschiedenen Wege des Systems stärker zu kommunizieren. 
Dabei sollen sich die Akteurinnen und Akteure im Sinne eines Informationsaustau-
sches auf Augenhöhe vernetzen.
Adressiert an: Land

67.	 hinsichtlich des Bürokratieabbaus im Bildungsbereich zu prüfen, welche Maßnahmen 
erforderlich sind, beispielsweise durch Optimierung bestehender und Konzipierung in-
novativer Verfahren, schlankere Regelungen, bessere Informationsflüsse und die Ver-
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meidung von Doppelstrukturen und Medienbrüchen. Zudem sollen neue Maßnahmen 
nicht zu mehr Bürokratie führen.
Adressiert an: Land

68.	 eine stärkere sozialräumliche Ressourcensteuerung und Verstärkung der regionalen 
Bildungslandschaften über Städtegrenzen hinaus, Metropol Region Ruhr, siehe Schule 
und Co/Selbstständige Schule.
Adressiert an: Land, Kommunen

69.	 die Kindertagespflege bei U3-Kindern als familiäres und flexibles Betreuungsangebot 
insbesondere in herausfordernden Lebenslagen zu stärken. Dabei soll auch geprüft wer-
den, inwiefern eine Ausweitung auf Randzeiten – etwa bei Nacht- und Wechselschich-
ten oder temporär geschlossenen Kitas – rechtssicher und praktikabel umsetzbar ist. 
Hierzu sind rechtliche, organisatorische und finanzielle Rahmenbedingungen zu klären 
und ggf. weiterzuentwickeln.
Adressiert an: Land, Kommunen

70.	 einen landesweit gültigen Katalog für objektive Vergabekriterien und Anerkennung des 
individuellen Rechtsanspruchs des Kindes gemeinsam mit den Akteurinnen und Ak-
teuren der frühkindlichen Bildung zu erarbeiten. Dabei sind neben der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie vor allem die Bedarfe des Kindes unter der Maßgabe von mehr 
Teilhabe durch Chancengleichheit zu beachten. Der Ausbau zur Wahrung des Rechts-
anspruchs ab vollendetem erstem Lebensjahr und auch ab vollendetem dritten Lebens-
jahr müssen für alle Kinder nach ihrem individuellen Recht auf Bildung und Betreuung 
erfüllbar sein.
Adressiert an: Land, Kommunen, Träger, Elternvertretungen

71.	 den Zugang zu Angeboten frühkindlicher Bildung über Anmeldeportale einfach, mehr-
sprachig und entsprechend der kommunalen Bedarfe zu ermöglichen.
Adressiert an: Kommunen

72.	 flexiblere Öffnungszeiten in Kitas, um Familie und Beruf besser miteinander vereinba-
ren zu können. Ein verlässliches und anpassungsfähiges Kita-System ist entscheidend 
für Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe von Eltern am Arbeitsmarkt. Der 
Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen bleibt davon unberührt.
Adressiert an: Land, Kommunen, Träger, Kindertageseinrichtungen
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73.	 den Aufbau eines Präventionsnetzes als Handlungswerkzeug analog zum Projektansatz 
„Gelingendes Aufwachsen“ (siehe Projektansätze zu Kooperationsprojekten des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)).
Adressiert an: Landschaftsverbände

74.	 ein kommunales Kinderschutzkonzept in Kooperation mit dem Jugendamt mit indivi-
duellen Anpassungen pro Einrichtung. Die Einrichtungsleitungen sollten die Gelegen-
heit haben, sich über Aktualisierungen und neue Herausforderungen austauschen zu 
können. Koordiniert wird dieser Prozess durch das Jugendamt, eine individuelle Arbeit 
der Einrichtungen an ihren Konzepten wird dadurch nicht ersetzt.
Adressiert an: Kommunen

75.	 Beratungskonferenzen, bei denen jede Lehrkraft als Tutorin beziehungsweise Tutor für 
eine gewisse Anzahl Schülerinnen und Schüler zuständig ist. Dies hilft, die einzelne 
Schülerin/den einzelnen Schüler in den Fokus zu nehmen und entlastet die Konferen-
zen insgesamt.
Adressiert an: Schule

76.	 innovative Konzepte sowie Modellversuche, die sich mit Selbstständigkeit von Schule 
und der Schülerzentrierung befassen, stärker in die Fläche zu bringen und über regio-
nale Bildungsnetzwerke zu verbinden und Ergebnisse in die Fläche zu tragen.
Adressiert an: Land

77.	 die Verteilung von Schülerinnen und Schülern kommunenübergreifend zu organisie-
ren, damit die Kinder an die Schulform kommen, die am besten zu ihnen passt und 
nicht an die Schule, wo es gerade freie Plätze gibt. Trotzdem sollte der Grundsatz er-
halten bleiben: Kurze Beine, kurze Wege. Das Portal https://schulbewerbung.de/ ist ein 
richtiger Ansatz und sollte in die Breite getragen werden.
Adressiert an: Land, Kommunen

78.	 alle Institutionen im Bildungsbereich als lernende Organisationen zu organisieren. In 
der Regel sind Bildungsinstitutionen und diverse Gremien verwaltend ausgerichtet. 
Um den Anforderungen unserer modernen Welt gerecht zu werden und mehr Chan-
cengleichheit zu ermöglichen, muss ein fundamentaler Wandel erfolgen. Sogenannte 
Megatrends machen auch vor dem Bildungssystem und unseren Verwaltungsbehörden 
nicht halt. Daher gilt es, Transformationskompetenz und Agilität professionell auszu-
bilden. Diese sollte systematisch in Schule, Politik und Verwaltung gestärkt werden. 
Auch den Schülerinnen und Schülern muss Raum gegeben werden, um sich mit diesen 
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Entwicklungen beschäftigen zu können. Dabei sollen Inhalte aus Lehrkräftefortbildun-
gen um Supervision, train-the-trainer und Multiplikatoren-Ansätze ergänzt werden.
Adressiert an: Land, Kommunen

79.	 Schulen in freier Trägerschaft als wichtigen Bestandteil des Bildungssystems anzuer-
kennen und sie stärker als Impulsgeber für innovative Ansätze zu nutzen.
Adressiert an: Land

80.	 einen gebundenen (oder rhythmisierten) Ganztag in Nordrhein-Westfalen im Rahmen 
des Grundlagenerlasses und des Zuwendungserlasses durch eine entsprechend erhöhte 
Förderung für rhythmisierte Klassen in Schulen ab SI 9 bis mindestens SI 5 zu reali-
sieren. Die Angebote am Vor- und am Nachmittag sollen enger miteinander verzahnt 
werden, dabei sind außerschulische Partnerinnen und Partner stärker einzubeziehen 
und in der der Schulgemeinde auf Augenhöhe zu implementieren. So entstehen mehr 
Zeiten und Räume für individuelles Lernen und Selbstwirksamkeit von Kindern. Da-
von profitieren berufstätige Familien.
Adressiert an: Land

81.	 Qualitätsstandards für Ganztagsschulen.
Adressiert an: Land

82.	 den Einfluss von Architektur auf Lernmotivation und Lernformate zu berücksichtigen. 
Dies umfasst zum Beispiel die Einrichtung flexibler Lernorte und von Selbstlernzentren.
Adressiert an: Kommunen

83.	 bei der Planung und Umsetzung von Um- oder Neubauten von Schulgebäuden zentrale 
pädagogische und organisatorische Aspekte von Anfang an zu berücksichtigen. Dazu 
gehören insbesondere:
•	 Eine räumliche Gestaltung, die eine enge Vernetzung mit dem rhythmisierten Ganz-

tag ermöglicht, inklusive Bewegung und arbeiten an der frischen Luft.
•	 Angemessene Möglichkeiten zur Zubereitung und zum gemeinsamen Einnehmen 

von Mittagessen.
•	 Differenzierte Raumkonzepte, die individuelle Förderung und vielfältige Lernset-

tings unterstützen, zum Beispiel Mediathek, Forschungswerkstätten.
•	 Die Schaffung einer Umgebung, die das Wohlbefinden und die Wertschätzung aller 

Beteiligten – sowohl der Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrkräfte – in den 
Mittelpunkt stellt. Dazu zählt auch das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung.

Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen
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Übergänge

84.	 zu prüfen, wie regelmäßiger Austausch zwischen Schule und Kita hergestellt werden 
kann, der die Vernetzung und Anschlussfähigkeit sicherstellt und dafür sorgt, dass die 
pädagogischen Fachkräfte „die gleiche Sprache“ sprechen. Dabei gilt es, sich aufeinan-
der zuzubewegen und voneinander zu lernen, anstatt einseitig von der Schule aus zu 
denken.
Adressiert an: Land, Kommunen

85.	 die Neuaufstellung und Vernetzung von Kita und Grundschule hinsichtlich Finan-
zierung, Personal und Fortbildungsoffensive. Zudem soll der Übergang von Kita in 
Grundschule standardisierter und koordinierter erfolgen. Dafür sind kommunale Prä-
ventionsketten zu stärken. 
Beim Übergang in die Grundschule sollen grundlegende soziale, emotionale und ko-
gnitive Fähigkeiten (Sprachkompetenz, Selbstregulation, Kooperationsfähigkeit sowie 
Fein- und Grobmotorik) definiert werden. Diese Übergangskompetenzen sollen durch 
die Erarbeitung von Kompetenzdefinitionen in Bildungspläne integriert werden und 
Fachkräften (vor allem im letzten Jahr vor dem Übergang) Orientierung für die Gestal-
tung von Angeboten und individueller Förderung geben. Es braucht klare Regeln für 
den Datenschutz und die Weitergabe von Daten von der Kita an die Grundschule. Aber 
auch andere stärkenorientierte Dokumentationen können übertragbare Modelle sein.
Adressiert an: Land, Kommunen, Träger

86.	 bei allen Kindern Kitabesuche durch die Lehrkräfte nach der Schulplatzvergabe. Dabei 
sind vorhandene Kapazitäten in der Schule zu berücksichtigen.
Adressiert an: Schulen, Kindertageseinrichtungen, Träger

87.	 die Gestaltung eines guten Übergangs von unter 3-jährigen Kindern zu Gruppen über 
3-jähriger Kinder, sollte die Trennung nach Altersgruppen im Kita-Konzept veran-
lagt sein.
Adressiert an: Kommunen, Kindertageseinrichtungen, Träger

88.	 an Schulen regelmäßige, verpflichtende Beratungsgespräche mit Eltern zum Bildungs-
stand ihres Kindes zu verankern. Diese Gespräche sollen keine zusätzliche Belastung 
für Lehrkräfte darstellen und durch ausreichende zeitliche Ressourcen unterstützt wer-
den. Ergänzend wird ein kontinuierlicher, schulformübergreifender Austausch von 
Schulleitungen angeregt, um kindgerechte Übergänge und Schulwechsel – auch durch 
Testphasen – bestmöglich zu gestalten.
Adressiert an: Land, Kommunen
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Sozialraum

89.	 in den Kommunen zu prüfen, inwiefern beim Allgemeinen Sozialen Dienst oder im 
Jugendamt eine stadtteilspezifische Anlaufstelle für Kinder, Eltern und die Beschäftig-
ten in den Bildungseinrichtungen als dezentrale, aufsuchende Hilfe angedockt werden 
kann, die koordinierend tätig ist (Bsp. HOME in Mönchengladbach).
Adressiert an: Kommunen

90.	 den Ausbau von Kindertagesstätten zu Familienzentren, die eine sozialräumliche Ver-
netzung der Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, der Erziehungsberatung, der Fa-
milienhilfe und Familienbildung sowie der Gesundheitsvorsorge mit Kinderärztinnen 
und -ärzten fortsetzen.
Adressiert an: Land

91.	 Familienzentren an Kitas und Grundschulen zu stärken. Durch den Ausbau der Ganz-
tagseinrichtungen zu Familienzentren sollen Familien niedrigschwellige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten finden. Familienzentren können dazu beitragen, herkunftsbeding-
te Ungleichheiten abzubauen und die Durchlässigkeit im Bildungssystem zu erhöhen. 
Diese können ihre Erfahrungen und Erkenntnisse an Partnerschulen vermitteln und 
ein sozialraumorientiertes Netzwerk etablieren. Die Vernetzung auch zu Familienzen-
tren an Kindertageseinrichtungen kann durch den Schulträger und das Jugendamt un-
terstützt werden. Die Familiengrundschulzentren sind bevorzugt an besonders belas-
tenden Standorten gemäß des Schulsozialindexes einzurichten.
Adressiert an: Land, Kommunen

92.	 die Stärkung außerschulischer Lernorte und externer Akteurinnen und Akteure, um 
die intrinsische Motivation und das Interesse an Schule und Lernen zu steigern. Ex-
terne Akteurinnen und Akteure aus Kultur, Sport, Ehrenamt, Hochschulen, Instituten, 
Unternehmen, Wirtschaft und politischen Stiftungen sollen stärker involviert und Ko-
operationsstrukturen verfestigt werden. Auch die außerschulische Bildung sollte stärker 
eingebunden werden. Im Rahmen der Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innova-
tion.NRW“ bekommen Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, an außerschulischen 
Lernorten neue Themen und Talente im MINT-Bereich zu entdecken. Mit über 5.000 
Partnerschaften aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Schule, Politik und Ge-
sellschaft wird unterstützt, dass sich mehr junge Menschen für eine Ausbildung oder 
ein Studium im MINT-Bereich interessieren und Unternehmen Zugang zu Nachwuchs-
kräften erhalten. Dies sollte durch ressortübergreifende Kooperation ausgebaut werden.
Adressiert an: Land
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93.	 eine systematische Kooperation von Schulen mit dem Ehrenamt und außerschulischen 
Akteurinnen und Akteuren. Dafür eignen sich folgende Maßnahmen:
•	 Schriftliche Kooperationsvereinbarungen mit externen Partnerinnen und Partnern, 

zum Beispiel kommunalen Musikschulen und Volkshochschulen für mehr Verbind-
lichkeit.

•	 Konzepte, die die Zuständigkeiten definieren und die Kooperationsmöglichkeiten 
aufzeigen. Die Kommission empfiehlt daher einen Kriterienkatalog anzufertigen, 
der die Auswahl zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure begründet. Über 
das regionale Bildungsbüro sollten diese Akteurinnen und Akteure mit den Schulen 
und ihren spezifischen Herausforderungen verknüpft werden. 

•	 Bestimmung zentraler Ansprechpartnerinnen und -partner an den Bildungsein-
richtungen, die für Netzwerkarbeit und Kooperation zuständig sind. Auf der Basis 
einer Pilotierung könnte ein politischer Reformvorschlag erarbeitet werden, der die 
systematische und dauerhafte Zusammenarbeit sichert, zivilgesellschaftliche Aspek-
te wie politische, kulturelle und wirtschaftliche Bildung an den Ganztag andockt 
und Vereine, Ehrenamt, Mentoring und Sport/Landessportbund einbezieht, sodass 
alle Kinder entsprechende Berührungspunkte erhalten.

Adressiert an: Kommunen

94.	 den bisherigen entfernungsbasierten Anspruch auf ein Schülerticket durch das Deutsch-
landticket zu ersetzen.
Adressiert an: Land

95.	 die Vor-Kita-Phase systematisch zu stärken und frühzeitige, niedrigschwellige Famili-
enbildung und -beratung bereits vor der Geburt zu verankern. Durch präventive Haus-
besuche, Angebote wie Hebammenhilfe, Frühe Hilfen und Beratung in Geburtsklini-
ken sollen Eltern früh über die Bedeutung frühkindlicher Bildung und den Kitabesuch 
aufgeklärt werden. Unterstützende Systeme müssen greifen, wenn Eltern ihrer Verant-
wortung nicht nachkommen. Zur Förderung der Kindesentwicklung sollen Familien-
zentren, ein der Schule vorgelagertes Chancenjahr sowie U-Untersuchungen gezielt 
genutzt und rechtliche Grundlagen geschaffen werden, um Daten der Schuleingangs-
untersuchungen auszuwerten und für Fördermaßnahmen und Kommunalvergleiche zu 
verwenden. Bestehende Hilfssysteme (zum Beispiel Jugendhilfe, medizinische Versor-
gung) sind besser zu koordinieren, zu vernetzen und verbindlich auszugestalten.
Adressiert an: Kommunen, Eltern

96.	 die Unterstützung von Familienzentren durch die Einführung von Kita-Sozialarbeit als 
aufsuchendes Angebot in besonders belasteten Lagen.
Adressiert an: Land, Kommunen
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97.	 die bürokratischen Hürden für die Gründung und Rezertifizierung eines Familienzen-
trums zu prüfen und ggf. zu senken. Das Land soll prüfen, inwiefern Bestimmungen 
zu vereinfachen oder abzuschaffen sind. Diese Vereinfachung darf nicht zu Lasten der 
Qualität gehen.
Adressiert an: Land

98.	 Schulen – insbesondere im ländlichen Raum – als kulturelle und soziale Zentren der 
Gemeinde weiterzuentwickeln. Dabei sollen Elternarbeit intensiviert, familiäre Res-
sourcen systematisch gefördert und eingebunden sowie Engagement und Vereine ak-
tiv beteiligt werden (zum Beispiel über Familienzentren). Schulen sollen quartiersbe-
zogene, niedrigschwellige Angebote wie Beratung, Sozialdienste, kulturelle Nutzung 
(zum Beispiel Stadtbibliothek, Kino, Kita) bündeln, um als Wohlfühl- und Anlauforte 
zur Chancengleichheit beizutragen.
Adressiert an: Kommunen

99.	 die Vorreiterrolle Nordrhein-Westfalens bei Familienzentren auszubauen. Die Befähi-
gung von Eltern ist expliziter Auftrag der Familienzentren. Als Dreh- und Angelpunkt 
für Bildung und Beratung sollen elterliche Partizipation und ganzheitliche Unterstüt-
zung durch die flächendeckende Vernetzung von Kitas mit sozialen und kulturellen 
Einrichtungen sowie die gezielte Förderung von Familien und Quartieren mit Risiko-
faktoren gestärkt werden. Um Familien zu erreichen, deren Kinder besonders von einem 
Kitabesuch profitieren würden, sollen zudem digitale Bildungsangebote implementiert 
werden (zum Beispiel digitale Elternabende zu Erziehungsthemen und mehrsprachige 
Informationsvideos durch den Einsatz KI-gestützter Avatare der Fachkräfte).
Adressiert an: Land, Kommunen

100.	zur Verzahnung von Quartiersarbeit die Einrichtung von Stadtteilkonferenzen und eine 
stadtweite stärkere Standardisierung, zum Beispiel im Feld der Sprachförderung durch 
eine gemeinsame Konzeptentwicklung, Multiplikatoreffekt und regelmäßigen Aus-
tausch.
Adressiert an: Kommunen

101.	eine verpflichtende Vernetzung zwischen den Familiengrundschulzentren und den Fa-
milienbüros und Bildungslotsinnen und -lotsen.
Adressiert an: Land

102.	Familiengrundschulzentren weiter auszubauen - und zwar schrittweise von Sozialindex 
9 beginnend, bis zu allen Schulen mit Sozialindex 5. Alle Schulen mit besserem So-
zialindex sollten verbindliche Kooperationen mit anderen Familiengrundschulzentren 
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eingehen, um Angebote anbieten zu können, aber auch Unterstützung und Beratung in 
Einzelfällen bekommen zu können.
Adressiert an: Land

103.	eine verbindliche Zusammenarbeit von Familiengrundschulzentren und Familienzent-
ren sowie die Ausweitung des Startchancenprogramms auf Kitas.
Adressiert an: Land

104.	dass die individuellen Förderbedarfe der Kinder durch eine Erziehungspartnerschaft 
zwischen Eltern und Bildungseinrichtungen besser herausgearbeitet, familiäre Lebens-
bedingungen berücksichtigt und Eltern in schulische Fortschritte eingebunden werden 
sollten. Erwartungen an die Eltern müssen transparent und handlungskonkret sein und 
begründet werden.
Adressiert an: Land, Kommunen, Eltern

105.	eine Intensivierung in der Beziehungsarbeit zu den Eltern und empfiehlt den Schulen 
eine Konzeptentwicklung, um mehr Gelegenheiten für anlasslosen Kontakt zu Eltern 
anzubieten. Grundlage dafür ist, sensibel mit der Heterogenität der Elternschaft auch 
in Bezug auf Erfahrungen mit Behörden umzugehen. Dafür können sich ein Elterncafé, 
Sitzecken, Stehtische im Eingangsbereich oder ähnliche räumliche Gestaltungen anbie-
ten und die Hürde der Kontaktaufnahme senken. Damit wird der Fokus verschoben 
werden, hin zu niederschwelligem Kontakt und Beziehungsaufbau, statt problemindu-
zierter Ansprache.
Adressiert an: Land, Kommunen, Eltern

106.	Eltern durch die Kommune oder die Bildungseinrichtungen bei Behördengängen zu 
unterstützen.
Adressiert an: Kommunen, Schulen, Kindertageseinrichtungen

107.	eine systematische Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen mit den Akteurinnen 
und Akteuren im Sozialraum. Besonders Schulen in herausfordernden Lagen sollten als 
Stadtteilschulen, Familienzentraum oder Familiengrundschulzentren ausgestattet sein, 
um schnelle Zugänge zu beisielspielsweise Dolmetscherinnen und Dolmetschern oder 
dem Jugendamt zu bekommen. Ziel muss der Auf- und Ausbau der Netzwerke sein. 
Diese Arbeit könnte durch Quartiersmanagement organisiert sein, welches auch in der 
Projektkoordination an Kitas und Schulen vermittelt.
Adressiert an: Kommunen, Schulen
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108.	besondere Leistungen außerhalb des Unterrichts (zum Beispiel soziales Engagement, Eh-
renamt, sportliche Leistungen und andere) stärker anzuerkennen und wertzuschätzen.
Adressiert an: Land, Schulen

109.	mehr Wertschätzung für Mehrsprachigkeit und ihre Nutzung als Brücke zu den Eltern, 
zum Beispiel durch den Gebrauch mehrerer Sprachen in den Einrichtungen, mehr-
sprachiges Informationsmaterial, Informationen auf der Website usw. Lehrkräfte mit 
mehrsprachigen Kompetenzen sollten diese gezielt einsetzen und nutzen. Auch nied-
rigschwellige Sprachangebote für Eltern sollen gestärkt werden, um Kommunikation 
und Teilhabe zu erleichtern.
Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen

110.	eine landesweite Rollenklärung von Schule und Jugendhilfe und deren Elternnetzwerken.
Adressiert an: Land

Inklusion, Heterogenität, Diversität

111.	dass Kinder, die bereits in der Kita einen Inklusionshelfer hatten, unbürokratisch auch 
in der Grundschule weiter durch einen Integrationshelfer begleitet werden, damit keine 
Brüche in der Unterstützung der Kinder an dieser Stelle entstehen. Die bürokratische 
Belastung für die Eltern muss ebenfalls so gering wie möglich gehalten werden.
Adressiert an: Land, Landesjugendämter, Träger (Eingliederungshilfe nach SGB IX)

112.	die Verteilung von Ressourcen am Sozialindex auszurichten. Schulen sollen flexible 
und bedarfsgerechte Unterstützung für die beschulten Kinder anbieten können. Dies 
ermöglicht eine effizientere Nutzung der Ressourcen und fördert präventive Ansätze.
Adressiert an: Land, Kommunen

113.	gemeinsame Fort- und Weiterbildungsprogramme, um zwischen sonderpädagogischen 
Lehrkräften und anderen Lehrkräften Problemlagen frühzeitig zu erkennen und neue 
sonderpädagogische Förderverfahren zu vermeiden.
Adressiert an: Land

114.	die Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung NRW (AO-SF) gemäß dem 
vorliegenden Gutachten zu reformieren.
Adressiert an: Land
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115.	die Förderinfrastruktur an den Schulen auszubauen und individuelle Förderung anzu-
bieten. Hier sollten individuell nutzbare Angebote gemacht werden. Die Förderangebo-
te sollten nicht stigmatisierend wirken.
Adressiert an: Schulen

116.	den Ausbau digitaler Diagnoseverfahren und Lernangebote, um den individuellen Be-
dürfnissen und Bedarfen der Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu werden.
Adressiert an: Land

117.	dass Schulen und Kitas grundsätzlich therapeutische Angebote wie Logopädie, Ergo-
therapie, Motopädie, Physiotherapie und Psychotherapie bereitstellen können, damit 
alle Kinder unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund frühzeitig die notwendige 
Unterstützung erhalten. Dafür sollen der rechtliche Rahmen geschaffen und Finan-
zierungsmodelle entwickelt werden, die eine nachhaltige Umsetzung sicherstellen und 
Kooperationsmodelle zwischen Bildungseinrichtungen und therapeutischen Fachkräf-
ten fördern. Auch das pädagogische Personal soll zur besseren Vernetzung mit Thera-
peutinnen und Therapeuten aufgeklärt und geschult werden. Die Enquetekommission 
empfiehlt eine Vereinfachung von Antragsverfahren für individuelle Förderung. Die 
Inanspruchnahme dieser Leistungen soll möglichst über die Krankenversicherung der 
Kinder finanziert werden.
Adressiert an: Land, Landschaftsverbände, Kommunen

118.	eine rechtssichere Grundlage zu schaffen, damit Pools für Inklusionshelfer geschaffen 
werden können und die Begleiterinnen und Begleiter den Kindern und Jugendlichen 
unterstützend zur Seite stehen, dies vor allem kontinuierlich und ohne weitere Brüche, 
sowohl an Übergängen von Systemen als auch auf der Beziehungsebene. Dafür müssen 
Voraussetzungen in der Aus- und Weiterbildung geschaffen werden, wie auch in der 
Antragsstellung und Weitergabe von bestehenden Ansprüchen. Im Sinne eines guten 
Arbeitsklimas im Bildungssetting sind Poollösungen zu bevorzugen.
Adressiert an: Land

119.	eine verpflichtende Fallbesprechung einzuführen, die zum Gelingen von gemeinsamem 
Lernen beiträgt. Dabei müssen alle Akteure in der Schule beteiligt werden, die mit dem 
Kind arbeiten. Es geht darum, dass im Sinne der Kinder und zu ihrem Wohl und Schutz 
gemeinsame Beratungen aller mit dem Kind arbeitenden Professionen durchgeführt 
werden.
Adressiert an: Schulen
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120.	die Web-App SPLINT zur Umsetzung von Inklusion zu nutzen. Sie kann kollaborative 
Förderplanung erstellen und ist bereits in der Praxis im Einsatz.
Adressiert an: Schulen

121.	transparente Konzepte zum Umgang mit neuzugewanderten Schülerinnen und Schü-
lern. Das Ministerium für Schule und Bildung soll einen einheitlichen Umgang mit Su-
perdiversität im Klassenzimmer erarbeiten und allen Lehrkräften zugänglich machen. 
Ziel ist es, eine Handreichung zu entwerfen.
Adressiert an: Land

122.	sensible Sprache zu benutzen und Formulierungen, wie beispielsweise „Drohende Be-
hinderung“ zu vermeiden, soweit es durch SGB VIII entbehrlich ist.
Adressiert an: Land

123.	die Bewilligung von Förderanträgen nach dem Ausbildungsordnung Sonderpädagogi-
sche Förderung NRW-Verfahren zu beschleunigen.
Adressiert an: Land

124.	sichere Räume in Schulen zu etablieren, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Aus-
grenzungs- und Diskriminierungserfahrungen bewältigen können.
Adressiert an: Schulen

125.	das gemeinsame Lernen und die Förderschulen als gleichberechtigte Angebote son-
derpädagogischer Förderung weiterzuentwickeln und bedarfsgerecht auszustatten. 
Beide Systeme benötigen verlässliche Ressourcen und qualitative Weiterentwicklung, 
insbesondere mit Blick auf die steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Jedem Kind, egal ob am Förderort Förderschule 
oder in Schulen des gemeinsamen Lernens, stehen dabei die gleichen Ressourcen zur 
Verfügung.
Adressiert an: Land

126.	innovative Unterrichtsstrukturen, um auf die Heterogenität der Lernenden einzugehen 
und passgenaue Förderung zu bieten. Die flexible Gruppenbildung in Lernbänden, wel-
che auf Ergebnissen digitaler Diagnostik basiert und regelmäßig angepasst wird, bietet 
die Möglichkeit, Lernende gezielt und differenziert nach Lernstand und -entwicklung 
zu fördern.
Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen
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127.	gezielte Fördermaßnahmen für benachteiligte Kinder wie Mentoring-Programme sowie 
die Gewinnung besonders qualifizierter Lehrkräfte für Schulen mit einer hohen Anzahl 
von Kindern und Jugendlichen aus sozioökonomisch schlechter gestellten Haushalten 
zu ermöglichen, um mehr Chancengleichheit zu gewährleisten.
Adressiert an: Land, Schulen

128.	die gymnasiale Oberstufe durch eine stärkere Modularisierung flexibler und indivi-
dueller zu gestalten. Ziel ist es, unterschiedliche Lernwege zu ermöglichen und damit 
besser auf die individuellen Voraussetzungen, Lebenslagen und Bildungsbiografien der 
Schülerinnen und Schüler einzugehen. Modulare Strukturen sollen es ermöglichen, 
Teilabschnitte der Oberstufe zeitlich gestreckt oder gebündelt zu absolvieren. Zugleich 
sollten alternative Prüfungsformate – wie Präsentationsprüfungen oder projektorien-
tierte Leistungsnachweise – stärker berücksichtigt werden. Die Reform soll insbesonde-
re auch Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf oder besonderen Talenten 
neue Perspektiven eröffnen. Die Umsetzung hat unter Berücksichtigung schulorganisa-
torischer Machbarkeit und mit wissenschaftlicher Evaluation zu erfolgen.
Adressiert an: Land

129.	einen Unterricht, der die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, -bedarfe und -inter-
essen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Dafür eignen sich individualisierte 
Lernformate, differenzierte Aufgaben, Wochenpläne, Lernbüros oder Studienzeiten etc.
Adressiert an: Schulen

130.	zu prüfen, wie ein individueller Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyskalkulie analog 
zu LRS möglich und eine Ausweitung auf die gymnasiale Oberstufe machbar ist.
Adressiert an: Land

Personal

131.	folgende Maßnahmen, um die Qualität der Betreuung zu sichern und dem Mangel an 
Fachkräften entgegenzuwirken:
1. Verbesserung der Arbeitsbedingungen

	– Personalschlüssel optimieren
	– Arbeitszeitmodelle flexibilisieren durch Teilzeitmodelle, verlässliche Dienst-
pläne und mehr Unterstützung durch Verwaltungskräfte 

	– Gesundheitsschutz stärken durch Maßnahmen zur physischen und psychi-
schen Entlastung, wie Supervision, regelmäßige Pausen und ergonomische 
Arbeitsbedingungen



222 Handlungsempfehlungen 

2. Fachkräftegewinnung und -ausbildung fördern
	– Bezahlung der vollschulischen Ausbildung, um Hürden für angehende Erzie-
herinnen und Erzieher abzubauen

	– Praxisintegrierte Ausbildung stärken durch mehr Ausbildungsplätze, bessere 
Praxisanleitung und finanzielle Förderung der Träger

	– Quereinsteigerprogramme ausbauen durch gezielte Programme und finanzi-
elle Anreize für Umschulungen und Nachqualifizierungen 

	– Akademische Weiterqualifikation ermöglichen durch den Ausbau von Studi-
engängen in frühkindlicher Pädagogik mit praxisnahen Modellen und attrak-
tiven Stipendien

Adressiert an: Land, Kommunen, Träger der Jugendhilfe

132.	in Grundschulen kleinere Klassengrößen zu erreichen, insbesondere bei Grundschulen 
mit hohem Sozialindex.
Adressiert an: Land

133.	dass Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern in Risikolagen Anreize setzen kön-
nen sollten, um Lehrkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden. Leistungsorientierte 
Zulagen könnten die Unterrichtsqualität fördern.
Adressiert an: Land

134.	eine auf schulische Ziele ausgerichtete Fortbildungspflicht für Lehrkräfte in Anlehnung 
an Hamburg einzuführen.
Adressiert an: Land

135.	im Sinne einer Kultur der Digitalität, Diagnostik- und Reflexionsfähigkeiten sowie Po-
tenziale digitaler Anwendungen und Künstlicher Intelligenz zu implementieren und 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. In Verbindung damit besteht die Notwendigkeit 
der curricularen Einbindung und pädagogischer Gesamtkonzepte. Zur Vertiefung bie-
tet sich ein niederschwelliges Angebot in einem Lernmanagementsystem an, welches 
Basisinfos, Erklärvideos sowie Lerneinheiten bündelt und als Fortbildung angerechnet 
werden kann.
Adressiert an: Land

136.	die Möglichkeiten neuer Lehrkräftearbeitszeitmodelle zu prüfen.
Adressiert an: Land
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137.	in der Lehrerausbildung verstärkt Elemente der Entwicklungspsychologie, Sozialpäda-
gogik und Diagnostik aufzunehmen, sowie Reflexionen über die eigene Sozialisierung 
und Haltung.
Adressiert an: Universitäten

138.	die Weiterbildung von Lehrkräften durch den Ausbau digitaler Fortbildungsangebote 
zu unterstützen. Dafür muss es ermöglicht werden, dass Anbieter ihre Angebote öffnen 
dürfen.
Adressiert an: Anbieter von Lehrkräfteweiterbildungen

139.	alternative Wege wie Quer- und Seiteneinstieg auszuweiten, insbesondere im MINT-
Bereich. Die Möglichkeit der Einstellung von Ein-Fach-Lehrkräften sollte in Betracht 
gezogen werden.
Adressiert an: Land

140.	die Erzieherinnen- und Erzieherausbildung sowie die Fortbildung und Spezialisie-
rungsmöglichkeiten zu prüfen und so einen Aufstieg innerhalb der eigenen Einrich-
tung zu ermöglichen. Dies könnte durch Kinderschutz, Sprachliche Bildung oder ähn-
liche Spezialisierungen erfolgen und so den Beruf an sich wieder attraktiver gestalten.
Adressiert an: Land

141.	das Projekt „Integrationsbegleiterinnen in Kitas“ weiter zu fördern.
Adressiert an: Land

142.	die Freistellung von Leitungen von Kindertageseinrichtungen zu erhöhen und wo es 
möglich ist, eine professionelle Verwaltungskraft als Co-Leitung beziehungsweise eine 
solche Verwaltungskraft im Verbund einzustellen.
Adressiert an: Kommunen

143.	feste, verbindliche Teamzeiten in Schulen für das gesamte Kollegium inklusive OGS-
Kräfte, multiprofessionelle Teams und Integrationshelferinnen und -helfer einzupla-
nen, um Raum und Zeit für gemeinsame Reflexion zu schaffen.
Adressiert an: Schulen

144.	weitere Möglichkeiten zu nutzen, nicht grundständig ausgebildete Fachkräfte mit be-
ruflicher und berufspädagogischer Qualifikation für das Lehramt an Berufskollegs zu 
gewinnen.
Adressiert an: Land
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145.	dass Meisterinnen und Meister eine praktikable Möglichkeit erhalten sollten, sich über 
den Status der Werktstattlehrerin/des Werkstattlehrers hinaus berufsbegleitend weiter-
zuentwickeln (evtl. Master-Studium unter Anerkennung des Meisterbriefs als B.A./Stu-
dienvoraussetzung oder andere pädagogische Weiterbildungsmöglichkeiten).
Adressiert an: Land, Kammern

146.	die Konzeption der Schulleitung, auch mit Blick auf das Ausland, zu evaluieren. Die 
Professionalisierung von Schulleitung umfasst eine angemessene Beschreibung von 
Aufgaben und Zuständigkeiten, Karriereperspektiven, Gehalt und leistungsabhängige 
Konsequenzen sowie transparente Aufgabenbeschreibungen, Auswahlkriterien und 
-prozesse für Schulleitungen und mittleres Management an Schulen. Die Einführung 
einer geteilten Schulleitung ist zu prüfen. Dabei soll nach Tätigkeitsbereichen (Schul-
arbeit/Pädagogik und Verwaltung/Bürokratie) differenziert werden. Hierbei ist die Un-
terschiedlichkeit kommunaler Gegebenheiten zu berücksichtigen (Bedarf abhängig von 
Schulgröße und Finanzierungsfragen zwischen Kommune und Land). Als Alternative 
ist die Einführung einer Schulleitungsassistenz für Verwaltungsaufgaben zu prüfen. 
Ziel der Maßnahmen ist die Stärkung von Schulleitung. Des Weiteren sollen regelmäßi-
ge Schulleitungsnetzwerktreffen den Erfahrungs- und Wissensaustausch fördern.
Adressiert an: Land

147.	den Seiteneinstieg für Lehrende an Schulen zu vereinfachen ohne qualitative Verluste 
zu erleiden.
Adressiert an: Land

148.	die Anerkennung ausländischer Abschlüsse zu beschleunigen und Verfahren zu ent-
wickeln, um die Fachkräfte in der Elementar- und schulischen Bildung entsprechend 
nachzuqualifizieren.
Adressiert an: Bezirksregierungen

149.	für Schulen eine auskömmliche Personalversorgung, die sich am Sozialindex ausrichtet. 
Die meisten Ressourcen und das am besten qualifizierte Personal sollte dort arbeiten, 
wo der Unterstützungsbedarf bei den Schülerinnen und Schülern am größten ist. Die 
Attraktivität dieser Standorte kann beispielsweise durch Entlastungsstunden und ent-
sprechende Vergütung gesteigert werden.
Adressiert an: Land
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150.	dass Schulleitungen und erweiterte Schulleitungsteams, wie Steuergruppen, systema-
tisch unterstützt und in ihrer Funktion als Leitungskräfte gefördert werden sollten. 
Dazu gehören auch Netzwerke und Reflexionsräume.
Adressiert an: Land, Bezirksregierungen

151.	dass Stiftungen sich für das Lehramtsstipendium Ruhr engagieren. Das Land muss si-
cherstellen, dass die Finanzierung weiterhin gewährleistet ist, zum Beispiel in Abspra-
che mit Stiftungen. Die Enquetekommission empfiehlt, das Lehramtsstipendium Ruhr 
weiter zu fördern.
Adressiert an: Land, Stiftungen

152.	eine verlässlichere Vorausberechnung für den Bedarf an pädagogischen Fachkräften. 
Diese Berechnung sollte als Bedarfsplanung vorliegen und dabei krisensicher und be-
darfsgerecht sein. Hierfür werden die Daten laufend angepasst und aktualisiert werden 
müssen. Ein solches Monitoring müsste beim Ausbau der Strukturen von Qua-Lis und 
LAQUILA mitgedacht werden. Ein stetiger Austausch zwischen Land und Bildungsträ-
ger ist hier Voraussetzung.
Adressiert an: Land, Kommunen

153.	an Schulen in Deutschland ein Arbeitszeitmodell gemeinsam mit den Lehrerverbän-
den zu besprechen und zu entwickeln, das berücksichtigt, dass Arbeit von Lehrkräften 
mehr umfasst als Unterricht, nämlich Vor- und Nachbereitung auch in Teams, Eltern-
arbeit, Beratung der Schülerinnen und Schüler, Schulentwicklung und vieles mehr. So-
zialindex, Korrekturfächer, Kursübernahme in Sek. II und Übernahme von Abschluss-
prüfungen sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Eine Neuregelung der Arbeitszeit 
muss praktikabel sein und auf Verschiebungen zwischen den Bestandteilen flexibel 
reagieren können. Die Zeit für Unterrichtsvorbereitung kann beispielsweise durch die 
Nutzung von digitalen Medien reduziert werden. So kann mehr Zeit für Reflexion der 
Unterrichtsarbeit im Team zur Verfügung stehen. Die Präsenz aller Beschäftigten in der 
Schule am Ganztag erleichtert die Kooperation ganz erheblich.
Adressiert an: Land, Verbände

154.	die Schulung der Lehrkräfte in Methoden zur Förderung der Selbstreflexion bei den 
Lernenden, um eine Feedback-Kultur in der Klasse zu etablieren.
Adressiert an: Land

155.	eine Sensibilisierung der Lehrkräfte für die Auswirkungen von sozioökonomischen Be-
nachteiligungen auf den Bildungserfolg durch gezielte Fortbildungen.
Adressiert an: Land
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156.	das Prinzip multiprofessioneller Teams auch in der Organisation und Führung von 
Schulen zu verankern. Dazu gehört insbesondere die Ermöglichung von Tandems aus 
pädagogischer und administrativer Schulleitung, um die komplexen Anforderungen an 
moderne Schulentwicklung wirksam zu bewältigen.
Adressiert an: Land

157.	zur Vorbereitung auf den Schuldienst die Praxisorientierung in der Lehrkräfteausbil-
dung zu erhöhen und mehr Praxis in die Hochschule selbst zu holen (zum Beispiel 
Schullabore), um die Schulsituation zu trainieren. Dabei bleibt eine fundierte fachliche 
Ausbildung für einen verstehensorientierten, lernwirksamen und individuell gestalte-
ten Unterricht unerlässlich.
Adressiert an: Land

158.	die Etablierung einer ausgeprägten Hospitationskultur und die Öffnung der Schule für 
neue Inhalte und Methoden. In der Phase der ersten Berufsjahre sollen neue Lehrkräfte 
durch Mentoren, Supervision und Teamarbeit unterstützt werden. Aber auch erfahre-
ne Lehrerinnen und Lehrer sollen durch systematischen Austausch und Hospitationen 
voneinander lernen.
Adressiert an: Land

159.	den Ausbau der wissenschaftlichen Vernetzung von Hochschule und Schule. Vorhan-
dene Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse sollen genutzt werden und kein zu-
sätzlicher bürokratischer Aufwand entstehen. Die gleichzeitige Beschäftigung von 
Lehrkräften im wissenschaftlichen Hochschulbereich soll gestärkt werden, um Schulen 
durch den näheren Kontakt zur Wissenschaft theorieorientierter zu gestalten und deren 
Qualitätsentwicklung zu fördern.
Adressiert an: Land

160.	alternative Wege in den Schuldienst – insbesondere im MINT-Bereich – durch syste-
matische Quer- und Seiteneinstiegsprogramme zu erleichtern und auszuweiten. Dabei 
sollen die bestehenden Regelungen vereinfacht sowie ein Netzwerk Schule-Wirtschaft 
zur Bündelung entsprechender Angebote etabliert werden. Der Einstieg als 1-Fach-
Lehrkraft ist in Erwägung zu ziehen.
Adressiert an: Land

161.	in Koordination mit den Gewerkschaften und Berufsverbänden ein System der geziel-
ten beruflichen Weiterentwicklung (zum Beispiel Aufstieg, Spezialisierung, besondere 
Aufgaben, usw.) und diesbezüglicher systematischer Beratung zu implementieren. Da-
bei ist auch zu prüfen, ob und wie ein Anreizsysteme für besondere Leistungen und 
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Exzellenz entwickelt werden kann (zum Beispiel Berufung in die Schulaufsicht, die 
Verantwortung für mehrere Schulen oder eine zielorientierte Gehaltszulage, wenn eine 
außergewöhnliche Schulentwicklung vorzuweisen ist, usw.).
Adressiert an: Land

162.	verbindliche (digitale) Weiterbildungen zu konzipieren und weiterzuentwickeln, wel-
che niederschwellig, themenspezifisch und regelmäßig stattfinden. Hierbei bieten sich 
Fortbildungen außerhalb von Nordrhein-Westfalen, Digitalkonferenzen mit ausländi-
schen Schulen, hybride Angebote, kontinuierlichere Fortbildungen über einen längeren 
Zeitraum und eine Übersicht mit geeigneten/geprüften Fortbildungsangeboten an. Ziel 
ist der Erfahrungsaustausch und die Generierung von Input. Wichtig ist, die Lehrkräfte 
nicht zu überfordern und bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Adressiert an: Land

163.	die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte auf Grundlage des 6-Punkte-Plans des Mi-
nisteriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen zu reformieren, zu 
stärken und für alle verbindlicher durchzuführen.
Adressiert an: Land

164.	die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern unter Einbeziehung 
der Universitäten neu und verbindlicher zu gestalten. Der Blick liegt hier insbesondere 
auf digitalen, auch KI-gestützten Lehr- und Lernformaten und auf individueller Förde-
rung, dem Umgang mit Vielfalt und Inklusion.
Adressiert an: Land, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, 
Bezirksregierungen

165.	die bestehende Schulleitungsqualifizierung (SLQ) regelmäßig zu evaluieren und gezielt 
weiterzuentwickeln, um Führungskompetenzen praxisnah, wirksam und verbindlich 
zu vermitteln. Für die Tätigkeit in der Schulaufsicht soll geprüft werden, ob ein modu-
larer Vorbereitungslehrgang eingerichtet werden kann.
Adressiert an: Land, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, 
Universitäten

166.	Lehrkräfte als forschende Lehrende zu begreifen und entsprechende Ressourcen bereit-
zustellen.
Adressiert an: Land, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, 
Zentren für schulpraktische Lehrerbildung, Universitäten
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167.	die Empfehlungen zum Thema Lehrerfortbildung aus dem im Auftrag des Ministeri-
ums für Schule und Bildung erstellten Gutachten mit dem Titel „Evaluation der Lehrer-
fortbildung in NRW“ umzusetzen.
Adressiert an: Land

168.	Teamarbeit im Zeitbudget jeder Lehrkraft und in der Organisation der schulischen Ab-
läufe zu berücksichtigen und zu ermöglichen, zu der zum Beispiel auch gegenseitige 
(auch schulübergreifende) Unterrichtshospitation gehört.
Adressiert an: Land

169.	dass in Absprache zwischen den Schulaufsichten Ausbildungsschulen festgelegt werden 
sollten, die sich für die Ausbildung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
tern eignen.
Adressiert an: Land, Kommunen

170.	Möglichkeiten des hybriden Lernens für Lehramtsanwärterinnen und -anwärter an-
zubieten. In Ausnahmefällen sollte auch Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern mit 
kleinen Kindern und zu pflegenden Angehörigen die digitale Zuschaltung im Falle von 
Betreuungsengpässen ermöglicht werden.
Adressiert an: Zentren für Lehrkräfteausbildung

171.	Fortbildungsstrukturen stärker auf die Ausbildung von Multiplikatoren auszulegen.
Adressiert an: Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, Be-
zirksregierun

172.	Die Zentren für schulpraktische Lehrerbildung (ZfsL) in die Lehrkräftefortbildung ein-
zubinden.
Adressiert an: Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, Be-
zirksregierungen

173.	die zweite Phase der Lehramtsausbildung, das Referendariat, ggf. in Zusammenarbeit 
mit den Lehrerverbänden grundlegend zu überarbeiten und die Ausbildung qualitativ 
zu bessern und an den Anforderungen des Lehrberufs auszurichten.
Adressiert an: Land

174.	die Prüfungsformate in der Lehramtsausbildung weiterzuentwickeln. Die klassische 
„große Abschlussprüfung“ im Vorbereitungsdienst soll dabei grundsätzlich erhalten 
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bleiben, jedoch in ihrer Gewichtung reduziert werden. Stattdessen sollen kontinuierli-
che, prozessbegleitende Prüfungsformate stärker in den Vordergrund rücken.
Adressiert an: Land

175.	die ZfsL zu stärken und mit mehr Autonomie auszustatten. Es sollten mehr Haupt-
amtliche beschäftigt werden (bzw. Ausbildungsleiter, die nur noch wenig unterrichten). 
Eine einheitliche Bezahlung der Fachleitungen und die Schaffung von Funktionsstellen 
ist zu prüfen.
Adressiert an: Land

176.	Lehrkräfte in folgenden inhaltlichen Punkten verstärkt weiterzubilden: 
•	 Chancengleichheit
•	 Weiterbildung und Umgang mit Heterogenität: Handlungskonzept Geflüchtete 

(Rassismus und Antisemitismus gibt es schon)
•	 Weiterbildung in Digitalisierung: Digitales Lernen soll in der Lehrkräftebildung ver-

ankert werden und Fort- und Weiterbildungen in digitaler Technologie sollen ver-
bindlich umgesetzt werden. Lehrkräfte sollen ausreichend Zeit und Unterstützung 
für die Entwicklung und Integration digitaler Lehr- und Lernkonzepte erhalten.

•	 Resilienz als eine Kernkompetenz für den Lehramtsberuf in allen Phasen der Lehr-
amtsausbildung. Die Fähigkeit psychischer Widerstandsfähigkeit sollte immer wie-
der vermittelt werden.

•	 Mehrsprachigkeit und DaZ/DaF-Kompetenzen 
•	 KI
•	 Biografie und Habitus
•	 Pädagogik, Selbstreflexion und professionelles Rollenverständnis, Schulung in Ge-

sprächsführung mit Eltern und Kolleginnen und Kollegen - vorurteilsbewusste Hal-
tung kultivieren, eigene Sozialisation reflektieren

Adressiert an: Land, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, 
Bezirksregierungen

177.	die Entwicklung eines Konzepts, welches Zielleistungsvereinbarung, Rollenverteilung, 
Leitfaden, Schulentwicklungsberatung und Fortbildung beinhaltet. Dieses Konzept ist 
Voraussetzung für multiprofessionelle Teams und datengestützte Arbeit.
Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen

178.	Schulen mehr Entscheidungsfreiheit bei Personalfragen einzuräumen, um die bedarfs-
gerechte Zusammenstellung multiprofessioneller Teams für eine ganzheitliche Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Zudem sollte die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit durch verpflichtende Fallberatungen gestärkt werden, sodass Fach-
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kräfte aus verschiedenen Bereichen koordiniert zum Wohle der Kinder agieren. Eine 
solche Struktur fördert passgenaue Unterstützung, verbessert die Bildungs- und Ent-
wicklungsprozesse und trägt zur Entlastung der Lehrkräfte bei.
Adressiert an: Land, Einzelschulen

179.	ein klares Bekenntnis zu Multiprofessionellen Teams im Schulprogramm zu verankern.
Adressiert an: Schulen

180.	für das Selbstverständnis von Multiprofessionellen Teams im Zuge der Schulentwick-
lung gemeinsame pädagogische Ziele zu identifizieren. Dieser Prozess sollte mit exter-
nen Schulentwicklungsberaterinnen und -beratern (SEB) unterstützt werden. Ziel ist 
eine gemeinsame Arbeit am Kind.
Adressiert an: Bezirksregierungen, Schulen

181.	Multiprofessionalität systematisch abzusichern und Ressourcen unterschiedlicher För-
derstränge zu bündeln. Multiprofessionelle Teams sollten klar geregelt werden und 
brauchen ein Konzept. Auch sollte definiert werden, wie viele Stellen es braucht und 
diese finanziell pro Schule zur Verfügung gestellt werden.
Adressiert an: Land

182.	dass der Kinderschutz grundlegender und pflichtiger Teil der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung aller Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben, wird. Dies gilt auch und ins-
besondere für alle Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen. Sie müssen die Inhalte 
des kinderrechteorientierten Kinderschutzes kennen und lernen, auf Äußerungen von 
Kindern adäquat zu reagieren. Darüber hinaus ergibt sich schon aus der Verpflichtung 
aus dem Paragraf 4 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), 
dass sie die grundlegenden Abläufe der Verfahren beim Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung kennen, die sich aus Paragraf 8a SGB VIII ergeben. Der in Paragraf 4 KKG 
vorgesehene Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (InsoFa) 
sollte für Bildungseinrichtungen fakultativ sein und daher schulgesetzlich festgeschrie-
ben werden.
Adressiert an: Land, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, 
Bezirksregierungen

183.	erforderliche Kompetenzen für den anspruchsvollen Umgang mit Heterogenität/hete-
rogener Schülerschaft, im Lehramtsstudium sowie durch Begleitung und Fortbildung 
während dem aktiven Schuldienst zu vermitteln. Für den professionellen Umgang mit 
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Heterogenität sind Vorgaben und Handlungskonzepte zu erarbeiten, an denen sich 
Lehrkräfte orientieren können.
Adressiert an: Land

184.	Diskriminierungsabbau zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungs-
geschichte, Mehrsprachigkeit, Armut, Gender usw. voranzutreiben. Annahmen über 
Schülerinnen und Schüler und Konsequenzen von Stereotypen im schulischen Hand-
lungsfeld gilt es, in der Lehramtsaus- und -weiterbildung zu reflektieren. Damit kurz-
fristige Weiterbildungen nicht verpuffen ist es sinnvoll, diese längerfristig anzulegen 
und die Übertragung in den eigenen Unterricht durch Coachings und Peer-Feedback 
zu begleiten.
Adressiert an: Land, Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule, 
Bezirksregierungen

185.	ein Case-Management mit Kooperationszeit innerhalb der multiprofessionellen Teams 
(zwischen Lehrkräften und weiteren therapeutischen Professionen), um sich über die 
gemeinsame Arbeit mit den Kindern austauschen zu können.
Adressiert an: Land

186.	in Zusammenarbeit mit den Lehrerverbänden und Gewerkschaften die Erstellung eines 
Tarifvertrags Chancengleichheit, um Beschäftigte nach angetretener Stelle und persön-
licher Erfahrung sowie Eignung zu bezahlen, nicht strikt nach Ausbildung. Dies muss 
aber an Erfahrungsstufen und persönlicher Eignung geknüpft sein.
Adressiert an: Land, Kommunen, Gewerkschaften, Einstellungsträger

187.	die praxisintegrierte Ausbildung zur Regel zu machen und die vollzeitschulische Aus-
bildung schrittweise abzulösen. Ziel ist es, mehr Menschen für den Erzieherberuf zu 
gewinnen, die Ausbildungsqualität zu erhöhen, die Personalausstattung von Einrich-
tungen schon während der Ausbildung zu verbessern und die Verbindung von Theorie 
und Praxis zu stärken.
Adressiert an: Land

188.	eine beschleunigte Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Fehlende Qualifikationen 
sollen flexibel, modular und berufsbegleitend nachgeholt werden können, um qualifi-
zierte Fachkräfte schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Adressiert an: Land
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189.	das Lehramtsstudium noch praxisnäher zu gestalten. Zudem wird ein verbindliches 
Eignungsauswahlverfahren zu Beginn des Studiums empfohlen, um die Passung für 
den Lehrberuf frühzeitig zu prüfen und Studienabbrüche zu reduzieren.
Adressiert an: Land

190.	die sprachlichen Zugangsvoraussetzungen für ausländische Lehrkräfte ab einem 
Sprachniveau von B2 und die berufsbegleitende Weiterbildung bis mindestens C1 si-
cherzustellen. Gleichzeitig sollte die Chance genutzt werden, verstärkt bilingualen Un-
terricht anzubieten – insbesondere in weiterführenden Schulen.
Adressiert an: Land

Finanzielle Ressourcen

191.	weiterhin eine Stärkung der kommunalen Prävention (frühkindliche Bildung, indi-
viduelle Fördermaßnahmen…) statt später einsetzender Intervention. Dafür soll das 
Programm „kinderstark“ fortgeführt werden. Die Praxis zeigt (beispielsweise Mön-
chengladbach), dass sich diese Maßnahmen trotz Haushaltssicherung umsetzen lassen. 
Damit nicht jede Kommune nachvollziehbare Berechnungen zur Wirksamkeit von Prä-
vention bei Risikolagen im Gegensatz zu nachsorgender Intervention vornehmen muss, 
wäre es sinnvoll, dass das Land Nordrhein-Westfalen diese Feststellung trifft und den 
Kommunen den nötigen Spielraum für die Umsetzung „Prävention statt Intervention“ 
bietet. Diesen Aspekt gilt es, haushaltsrechtlich zu prüfen.
Adressiert an: Kommunen

192.	Verbesserungen der Förderbedingungen für Menschen, die ihren Lebensunterhalt trotz 
Ausbildungsvergütung nicht bestreiten können. Dafür braucht es eine angemessene Be-
rufsausbildungsbeihilfe der Bundesagentur für Arbeit und BAföG.
Adressiert an: Land

193.	die Förderquote des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) zu verbessern, 
damit die Kosten der Teilnehmenden für Qualifizierung und Prüfung erstattet werden.
Adressiert an: Land, Kammern

194.	die Einführung eines eigenverantwortlich einsetzbaren, sozialindexbasierten Budgets 
für Schulleitungen. Dieses soll flexibel für bedarfsgerechte Maßnahmen wie Qualifi-
zierungen, den Einsatz von Honorarkräften oder Praxiseinblicke an anderen Lernorten 
genutzt werden können. Um größtmögliche Handlungsspielräume zu schaffen, soll da-
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bei die Möglichkeit bestehen, Personal- in Sachmittelbudgets und umgekehrt umzu-
wandeln.
Adressiert an: Land, Kommunen

195.	zukünftig stärker auf indirekte Leistungen wie kostenfreie Ganztagsangebote zu setzen, 
um Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Die 
Kommission regt an, diesen Schwerpunkt schrittweise zu verschieben und erfolgreiche 
internationale Modelle als Orientierung zu nutzen.
Adressiert an: Bund, Land, Kommunen

196.	die Entwicklung einer langfristigen Strategie, um die Haushaltsprioritäten/bildungspo-
litische Investitionen (stärker) auf eine vorsorgende Bildungspolitik auszurichten.
Adressiert an: Land

197.	zusätzlich zu Programmen wie dem neuen Bundesinfrastrukturprogramm auch weitere 
Finanzierungswege für Schulbau und -projekte zur Einbindung privaten Kapitals zu 
erschließen – etwa durch öffentlich-private Partnerschaften, Sponsoring, Spenden und 
Crowdfunding. Die Mittel sollen insbesondere Schulstandorten mit hohem Schulsozi-
alindex zugutekommen. Auch Nichtregierungsorganisationen sollen dabei als Partner 
aktiv einbezogen werden. Eine zentrale Instanz soll die Priorisierung, Vergabekriterien 
und Mittelverteilung begleiten.
Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen

Digitalisierung, KI

198.	digitale Lernanwendungen und KI als Unterstützungssysteme für Lehrkräfte und 
Lernende zu nutzen, indem mittels standardisierter Diagnostik frühzeitig individuel-
le Defizite und Fördermöglichkeiten/Handlungsoptionen aufgezeigt werden, sodass 
Schülerinnen und Schüler gemäß ihren Fähigkeiten und Talenten mit Aufgaben und 
Herausforderungen versorgt werden. Datenbasierte Kenntnis über Kompetenzstand 
und -entwicklung bildet die Grundlage für bedarfsangepasste Unterstützung.
Adressiert an: Land

199.	Lehrkräften die Differenzierung von Unterrichtsmaterial durch den Einsatz (genera-
tiver) KI und intelligenter Lernsoftware zu fördern, um den Umgang mit heterogenen 
Lerngruppen sowie Binnendifferenzierung und individuelle Lernerfahrungen zu er-
möglichen.
Adressiert an: Land
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200.	die Stärken von Lehrkraft und digitalen Lernanwendungen zu kombinieren. Diese 
sollen in bestimmten Lehr- und Lernphasen als ergänzende Unterstützung fungieren. 
Dies umfasst unter anderem die Übernahme von Routineaufgaben, Schaffung von 
Übungsmöglichkeiten, Erleichterung von Monitoring, Reaktion auf typische Fehler 
und hybrides Mensch-KI-Tutoring. Digitale und KI-basierte Lernanwendungen sollen 
die nötigen Freiräume schaffen, damit die Lehrkraft sich als Lernbegleiter mit der zu-
nehmenden Heterogenität von Lerngruppen und individualisierten Lernarrangements 
auseinandersetzen kann und zwischenmenschliche Interaktionen ausgeweitet werden.
Adressiert an: Land

201.	digitale Medien angemessen, lernförderlich und begleitend in Bildungsprozesse einzu-
binden, sofern sie einen Vorteil gegenüber klassischen Methoden bedeuten, um Risiken 
für Konzentration und soziale Interaktion entgegenzuwirken. Erforderlich sind: Fort-
bildungen zu Medienbildung und -kompetenz für Fachkräfte, Hilfestellungen durch 
Fachleute und Angebote für Eltern (zum Beispiel an Familienzentren), flächendecken-
de Medienkompetenzangebote und Schulungen sowie die Wahrnehmung von Chancen 
im Bildungsprozess.
Adressiert an: Gesellschaft, Eltern

202.	die digitale Ausstattung an Schulen zu verbessern, den Digital Divide zu schließen und 
das Erreichte sowohl langfristig abzusichern als auch zu evaluieren und systematisch 
weiterzuentwickeln. Das gilt für die Geräteausstattung ebenso wie für die Organisation 
von Lernplattformen.
Adressiert an: Land, Kommunen

203.	dass die Schulträger bei der Verteilung technischer Ausstattung und WLAN-Versor-
gung darauf achten sollten, dies zugunsten von Schulen in benachteiligter Lage zu tun, 
d.h. bereits mehrfach belastete Schulen sollten nicht zusätzlich belastet werden und 
stattdessen ausgleichende Ressourcen erhalten.
Adressiert an: Kommunen

204.	verbindliche Absprachen zwischen allen Beteiligten und rechtliche Absicherungen zum 
Thema Distanzlernen für einen individuelleren, freieren Umgang mit Lernräumen und 
Lernzeiten auch außerhalb pandemiebedingter Notwendigkeiten. Dies kann ein wichti-
ger Beitrag sein, Kindern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht die Schule besuchen 
dürfen, das Lernen dennoch zu ermöglichen.
Adressiert an: Land
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205.	die Einführung einer Lernsoftware mit einheitlichen Qualitäts- und Technikstandards, 
sodass Vergleichbarkeit gewährleistet wird – auch mit Blick auf mögliche Handlungs-
optionen.
Adressiert an: Land

206.	eine kontinuierliche Beratung durch die Fachwissenschaft und den Transfer von For-
schungswissen in die Praxis, um die lernförderliche Wirkung digitaler Lernsysteme und 
Evidenz von Maßnahmen bezüglich Wissens- und Kompetenzentwicklung sicherzustel-
len, sodass positiv evaluierte Systeme in der Schulpraxis implementiert werden können. 
Hierbei bietet sich die Erstellung einer Black List unter Einbindung der Wissenschaft an.
Adressiert an: Land

207.	den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gezielt zur Entlastung von Schulen voranzutrei-
ben. KI kann Schulverwaltungen spürbar effizienter machen – etwa durch automatisierte 
Statistiken, vereinfachte digitale Dokumentation und optimierte Planungsprozesse. Da-
durch gewinnen Schulleitungen und Lehrkräfte mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit. 
Um diese Potenziale systematisch zu erschließen, soll eine Projektgruppe eingerichtet 
werden, die konkrete Entlastungsmaßnahmen für Schulen entwickelt und umsetzt.
Adressiert an: Land, Schulaufsicht

208.	den Einsatz von Künstlicher Intelligenz auch im Unterricht gezielt auszubauen, um eine 
individuellere Förderung der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. KI-gestützte 
Sprachprogramme, adaptive Lernplattformen und intelligente Assistenzsysteme kön-
nen gezielt auf unterschiedliche Lernbedarfe eingehen und Lehrkräfte im Unterricht 
unterstützen. Gleichzeitig sollen Schülerinnen und Schüler den Umgang mit KI selbst 
erlernen und praktisch anwenden können. Damit diese Potenziale ausgeschöpft werden 
können, müssen die Schulen flächendeckend mit moderner Technik ausgestattet und 
Lehrkräfte gezielt im Einsatz digitaler und KI-gestützter Bildungswerkzeuge fortgebil-
det werden.
Adressiert an: Land, Kommunen

209.	eine flächendeckende 1:1-Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse fünf 
mit digitalen Endgeräten. Ziel ist es, digitale Bildung im Alltag zu verankern, die Chan-
cengleichheit im Zugang zu Lernmitteln zu verbessern und modernen Unterricht un-
abhängig vom Elternhaus zu ermöglichen. Die Geräte sollen schulgebunden, aber auch 
zuhause einsetzbar sein, um kontinuierliches Lernen zu fördern und digitale Kompe-
tenzen systematisch aufzubauen.
Adressiert an: Land
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Berufsorientierung, Berufliche Bildung, Akademische Bildung

210.	die Bildungsberatung – insbesondere die Erfahrungen und Erfolge der KAUSA-Landesstel-
len – für Zugewanderte/Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern, um diesen 
das System dualer Ausbildung zu vermitteln und alle Milieus und Potenziale zu erreichen.
Adressiert an: Land

211.	dass alle Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss beim Übergang von der Schule 
in den Beruf individuell, systematisch und zielgerichtet unterstützt werden, um sowohl 
einen Schulabschluss als auch einen Berufsabschluss zu erlangen. Die vorhandene An-
gebotsstruktur sollte dahingehend überprüft und angepasst werden.
Adressiert an: Land

212.	die finanzielle Unterstützung der Berufsbildung in der Begabtenförderung weiter aus-
zubauen.
Adressiert an: Land

213.	die flächendeckende Einführung des Azubitickets zu denselben Konditionen, zu denen 
das Semesterticket für Studierende derzeit angeboten wird.
Adressiert an: Land, Kommunen

214.	die Finanzierung und Förderung von Wohnheimen für Auszubildende und Fortbil-
dungsteilnehmerinnen und -teilnehmer (Meisterschulen) – vergleichbar mit Studieren-
denwohnheimen oder die Förderung von Wohnheimen, die für beide Zielgruppen zur 
Verfügung stehen.
Adressiert an: Land, Kommunen

215.	dass Orientierungslotsinnen und Orientierungslotsen/Berufsberatung an Schule durch 
Schulsozialarbeiter, Berufseinstiegsberatung und andere Angebote entweder vom Land 
regulär erbracht oder als dauerhafte Aufgabe der zumeist kommunalen Schulträger und 
der regionalen Bildungsbüros etabliert werden. Dafür brauchen die Kommunen und 
andere Schulträger eine verlässliche Finanzierung.
Adressiert an: Land, Kammern

216.	das soziale Umfeld der Schülerinnen und Schüler stärker in die Berufsorientierung ein-
zubeziehen, denn die Identitätsbildung von Jugendlichen wird maßgeblich durch ihre 
Familien, Peergroups und andere Lebenswelten beeinflusst. Innovative Formate wie So-
cial Media-Kampagnen oder digitale Elternabende sollten genutzt werden.
Adressiert an: Land, Kammern
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217.	dass durch eine Klarstellung im Schulgesetz ein rechtssicherer Datenaustausch zwischen 
Berufskolleg und Ausbildungsbetrieb über den Leistungsstand der Auszubildenden ge-
währleistet wird. In der Praxis bestehen hier wegen der Rechtsunsicherheit erhebliche 
Hemmnisse.
Adressiert an: Land

218.	dass Berufsorientierung und Berufsvorbereitung an allen Schulformen ergebnisoffen 
angeboten werden, ausdrücklich auch an Gymnasien und Gesamtschulen.
Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen

219.	die Bereitstellung von Berufsinformationen für Schülerinnen und Schüler grundsätz-
lich zu verbessern. Die höheren Jahrgangsstufen sind stärker als Phase der beruflichen 
Orientierung zu betrachten, in der auch eine berufliche Ausbildung als Option immer 
mitgedacht und angeboten werden sollte.
Adressiert an: Land, Kommunen, Schulen

220.	dass Schulen als Knotenpunkt für die Orientierungsphase von Ausbildung und Studi-
um fungieren. An diesem wird über Angebote, Studiengänge, Unterschiede zwischen 
FH und TU etc. aufgeklärt. In diesem Kontext soll die Entwicklung eines KI-Tools für 
Schulen geprüft werden, um Schülerinnen und Schüler auf die Wahlentscheidung zwi-
schen Studium und Ausbildung vorzubereiten beziehungsweise diese zu beraten. Das 
KI-Tool soll zudem als Orientierungshilfe bei der Wahl eines Studiengangs oder Aus-
bildungsberufs helfen. Die Enquetekommission empfiehlt dabei, die bereits entwickelte 
Berufswahl-App durch die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz zu ergänzen.
Adressiert an: Land

221.	die berufliche Bildung zu stärken, ihre gesellschaftliche Wertschätzung zu erhöhen und 
ihre Gleichwertigkeit gegenüber der akademischen Bildung deutlich zu machen. Hierzu 
gehört die frühzeitige, altersgerechte Berufsorientierung an allen Schulformen – etwa 
durch Rollenvorbilder, Betriebsbesuche, Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter 
sowie die Förderung freiwilliger Ferienpraktika. Das Programm „Kein Abschluss ohne 
Anschluss (KAoA)“ soll weiterentwickelt und frühzeitig verankert werden. Zudem soll 
die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung durch geeignete 
Anerkennungsverfahren verbessert werden, um flexible Übergänge zu ermöglichen. 
Die Gleichbehandlung von Auszubildenden und Studierenden sowie die Beseitigung 
struktureller Benachteiligungen, etwa im Landesbesoldungsrecht, sollen rechtlich ge-
prüft und gegebenenfalls geregelt werden.
Adressiert an: Land
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222.	die nachhaltige Förderung von Partnerschaften beziehungsweise Ausbildungspakten 
zwischen Schulen, Kommunen und Unternehmen (zum Beispiel Meckenheimer Aus-
bildungspakt MEGA oder Chance in Essen) zur Stärkung und Vermittlung beruflicher 
Bildung für alle Abschlüsse und Schulformen zu stärken. Die Ausweitung und Unter-
stützung kommunaler Projekte ist zu prüfen.
Adressiert an: Land, Kommunen

223.	junge Menschen, die gefährdet sind, das schulische System ohne herkömmliches Ab-
schlusszeugnis zu verlassen, frühzeitig zu identifizieren und zu fördern. Zentral für 
diese Handlungsempfehlung ist vor allem, kein Kind und keinen Jugendlichen verloren 
zu geben und ihm oder ihr eine Perspektive im Berufsleben zu ermöglichen. Die un-
terschiedlichen, zahlreichen Modelle des Übergangsmanagements, die mit Paten, Coa-
ches oder Bildungsbegleitern und -begleiterinnen arbeiten, müssen weitergehend un-
terstützt werden. Es ist zu prüfen, ob die Einführung von Produktionsschulzweigen an 
den allgemeinbildenden Schulen ein sinnvolles Mittel ist, Jugendliche, die ihre Schul- 
bzw. Berufsausbildung abgebrochen haben, wieder zu integrieren. Anschlüsse müssen 
gewahrt bleiben und Jugendlichen müssen Perspektiven gegeben werden. Insgesamt 
ist die Gleichwertigkeit der akademischen und der beruflichen Bildung zielleitend und 
wesentlich in der Vermittlung von Berufsorientierung in der Schule.
Adressiert an: Land

224.	den frühen Anmeldezeitpunkt für vollzeitschulische Bildungsgänge am Berufskolleg 
zeitlich nach hinten zu schieben.
Adressiert an: Land

225.	Modelle für Ausbildung in Teilzeit verstärkt weiterzuentwickeln, um dies auch für (al-
leinerziehende) Eltern oder pflegende Angehörige zu ermöglichen.
Adressiert an: Land, Kammern

226.	eine systematische, individuelle und langfristige Unterstützung für besonders benach-
teiligte junge Menschen und NEETS (Not in Education, Employment or Training), um 
nachhaltig in Bildung, Beschäftigung oder Ausbildung integriert zu werden. Eine frühe 
Berufsorientierung ist hier besonders sinnvoll.
Adressiert an: Land, Kammern

227.	die Assistierte Ausbildung der Bundesagentur für Arbeit (ASAflex) zu evaluieren und 
passgenau auszugestalten (zum Beispiel ohne vierten Lernort neben Betrieb, Berufskol-
leg, Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung).
Adressiert an: Bund, Bundesagentur für Arbeit
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228.	das Berufsvorbereitungsjahr zu evaluieren, um die Quote der erfolgreichen Abschlüsse 
zu verbessern.
Adressiert an: Land, Kammern

229.	die Möglichkeit weiter zu fördern, dass Meisterinnen und Meister sich über den Sta-
tus des Werkstattlehrenden hinaus berufsbegleitend zum Fachlehrer beziehungsweise 
zur Fachlehrerin weiterentwickeln können (evtl. Master-Studium unter Anerkennung 
des Meisterbriefs als B.A.-/Studienvoraussetzung oder andere pädagogische Weiterbil-
dungsmöglichkeit). Diese strukturierte Fortbildung muss in Teilzeit möglich sein.
Adressiert an: Land, Kammern

230.	die Vernetzung von Hochschulen, Berufskollegs und Kammern zu stärken, um über-
greifende Beratungsangebote für Auszubildende und Studierende zu Qualifizierung 
und Karriere zu ermöglichen.
Adressiert an: Land, Hochschulen, Berufskollegs, Kammern

231.	ein Gutachten in Auftrag zu geben, welches den Zugang zu akademischer und be-
ruflicher Bildung untersucht. Die Ergebnisse bestehender Gutachten sollen dabei be-
rücksichtigt werden. Motive beziehungsweise Untersuchungsgegenstände sollen unter 
anderem sein: milieubedingte Blindheit gegenüber dem Studium, Strukturen von nich-
takademischen Haushalten, Unterstützung bei Erst-Akademiker-Situation (auch wenn 
ein Elternteil im Ausland studiert hat, ist diesem das deutsche System nicht vertraut), 
Eltern (Erreichbarkeit, Umfeldforschung, kulturelle Unterschiede, Wissen über duales 
System), Übergangszeitpunkt in die Hochschule nach dem Abitur und Wissen über 
Studienabbrecherinnen und -abbrecher und deren Verbleib.
Adressiert an: Land

232.	bestehende Programme (ArbeiterKind, Talentscouting, Zukunft durch Innovation 
(zdi), Next Career, NRWege ins Studium, Lehrkräfte Plus, DiversiTeach) im Bereich 
akademischer Bildung zur Chancengleichheit mit dem Ziel der Weiterentwicklung, 
Koordination und Optimierung zu evaluieren. Überdies empfiehlt die Enquetekom-
mission die aufgelisteten Programme mit bereits etablierten Beratungs- und Coaching-
programmen (wie z. B. Coachingangebote in Ausbildungswege NRW, Übergangslotsen, 
Ausbildungsbotschafter, KAUSA-Landesstelle etc.) zu vernetzen und zu prüfen, inwie-
weit diese auch auf Berufsausbildungen ausgeweitet werden können.
Adressiert an: Land
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233.	junge Menschen ohne akademische Vorbilder mehr auf ihrem akademischen Weg und 
bei der Erkundung von Studiengängen zu begleiten, besonders bei Fächern und Kom-
binationen, die Bildungsaufsteigerinnen und Bildungsaufsteigern nicht so geläufig sind.
Adressiert an: Land, Hochschulen

234.	Talentscouting auf alle Schulformen auszuweiten und auch in Ausbildung zu vermitteln. 
Auch Mentoring und Bildungslotsinnen und -loten sollen gestärkt werden. Dafür soll 
eine systematische Verzahnung und Professionalisierung von Mentoring-Strukturen 
vorangetrieben werden, indem der Austausch zwischen Wissenschaft und Schulpraxis 
gestärkt wird und eine Orientierungsphase bei der geeigneten Studienwahl unterstützt. 
Entsprechendes studentisches Engagement soll mit Credit Points honoriert werden. 
Diese Programme (Nachhilfe, Mentoring…) ermöglichen Impulse für Kinder, die sie 
sonst nicht erhalten und fördern Bildungsaspirationen sowie Talententfaltung unab-
hängig vom sozio-ökonomischem Hintergrund. Staatlich geförderte Mentoring- und 
Nachhilfe-Programme sollen daher ausgebaut werden, um eine gezielte Unterstützung 
für Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Die Einbindung von Studierenden gibt 
ihnen die Möglichkeit, frühzeitig Praxiserfahrung zu sammeln und hilft, den Bildungs-
erfolg von Kindern aus bildungsfernen Haushalten zu verbessern.
Adressiert an: Land, Hochschulen, Schulen

235.	die berufliche Weiterbildung deutlich aufzuwerten und strukturell attraktiver zu gestal-
ten – vergleichbar mit einem akademischen Studium. Dazu soll eine Berufliche Wei-
terbildungspartnerschaft zwischen Land und Betrieben eingerichtet werden. Diese 
übernimmt Kurs- und Prüfungsgebühren für Abschlüsse wie Meister, Techniker oder 
Fachwirt anteilig – abhängig von der erreichten Abschlussnote. In besonders gefragten 
Engpassberufen sollen die Kosten vollständig übernommen werden. Im Gegenzug soll 
eine zeitlich befristete Bindung an den nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt vorgesehen 
werden, um den Standort nachhaltig zu stärken. Damit wird berufliche Bildung nicht nur 
finanziell gleichwertig behandelt, sondern auch strategisch als Baustein für einen starken 
Ausbildungs- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt.
Adressiert: Land, Kammern, Unternehmen

236.	die bestehenden Unterstützungsnetzwerke, wie zum Beispiel die Absprachen zwischen 
der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit und den Berufskollegs im Rahmen 
der Prozesskette zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen, systematisch weiterzu-
entwickeln und auszubauen sowie die Einbindung aller relevanten Akteurinnen und 
Akteure zu prüfen. Darüber hinaus sollte die Kenntnis über die unterschiedlichen An-
gebote zur Unterstützung von Ausbildungsverhältnissen (zum Beispiel Assistierte Aus-
bildung, Stützunterricht am Berufskolleg) und zur Begleitung von Ausbildungskrisen 
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(verschiedene Beratungs- und Schlichtungsangebote) sowie über die konkreten An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort insbesondere bei den Ausbildenden 
und Auszubildenden erhöht werden.
Adressiert an: Land

237.	KAoA Star gemeinsam mit den Landschaftsverbänden und der Regionaldirektion der 
Bundesagentur für Arbeit fortzuführen und systematisch weiterzuentwickeln. Darü-
ber hinaus empfiehlt sie den Ansatz der Fachpraktikerausbildung landesweit stärker zu 
standardisieren und bekannter zu machen.
Adressiert an: Land

Weitere Handlungsempfehlungen

238.	die Demokratiebildung in der Berufsbildung zu stärken.
Adressiert an: Land

239.	überbetriebliche, regionale Bildungszentren zu fördern und technologisch und pädago-
gisch-didaktisch weiterzuentwickeln.
Adressiert an: Land, Regionalverbände

240.	angesichts der hohen regionalen und branchenspezifischen Lohnunterschiede in den 
Ausbildungsberufen den Tarifpartnern, tragfähige, branchenbezogene Lösungen und 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen gemeinsam weiterzuentwickeln.
Adressiert an: Land, Kammern, Gewerkschaften, Arbeitgebervertretungen

241.	die Prüfung, ob bisher an akademische Qualifikation geknüpfte Tätigkeiten auch über 
den Weg der beruflichen Qualifikation ausgeübt werden können, wenn gleichwertige 
Qualifikationen vorliegen und Wettbewerbsverzerrungen (zum Beispiel im Hinblick 
auf Versicherungspflichten) vermieden werden, zum Beispiel im Gesundheitswesen, 
um Karriereperspektiven zu eröffnen und dem Fachkräftemangel durch eine effiziente-
re Aufgabenwahrnehmung entgegenzuwirken.
Adressiert an: Land und Kammern

242.	verlässliche Unterstützungsstrukturen durch Kammern, Verbände und Agenturen für 
eine professionelle Personalentwicklung, die Inklusion, Gendersensibilität und weitere 
Diversitätsmerkmale miteinbezieht. Der Schwerpunkt sollte bei Nachwuchsgewinnung 
und Beschäftigtenbindung liegen.
Adressiert an: Kammern, Verbände, Agenturen
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243.	nicht nur die Qualität und den Zustand pädagogischer Räume in den Blick zu nehmen. 
Das Lernumfeld hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Lernleistung der Schülerinnen 
und Schüler. Darüber hinaus gibt es auch einen unmittelbaren Bezug zur Gesundheit 
und zur empfundenen Wertschätzung. Deshalb sind die Hygiene, die Reinigung und 
der bauliche Zustand sanitärer Anlagen stärker zu priorisieren als bisher. Die Schulge-
meinschaft ist dabei transparent zu beteiligen.
Adressiert an: Land

244.	klischeehafte Darstellungen in Lehrwerken und in Form von Spielmaterialien kritisch 
zu prüfen und ggf. auszusortieren. Vielfalt ist zu achten und diskriminierungsrelevan-
te Darstellungen in Büchern oder bei Spielzeugen zu vermeiden. Gute Hinweise und 
Checklisten bietet die Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Er-
ziehung (https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten). 
Adressiert an: Land

245.	neuzugewanderten Familien möglichst schnell den Zugang zu Sprachkursen und dem 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Adressiert an: Land

246.	innovative Ansätze konfessionsübergreifenden Religionsunterrichts zu vertiefen und 
auszuweiten, um auch den religionsübergreifenden Austausch zu fördern. In den Dis-
kurs sollten auch der Philosophie- und Ethikunterricht einbezogen werden
Adressiert an: Land

247.	das Jobcenter und die Agentur für Arbeit im Bereich für Rehabilitation als sehr wich-
tigen Kooperationspartner für Schulen. Schulen sollten hier den Kontakt suchen und 
kooperieren.
Adressiert an: Bundesagentur für Arbeit, Schulen

248.	sämtliche bildungsbezogenen Fördermaßnahmen einer verpflichtenden, standardi-
sierten Wirkungsevaluation zu unterziehen. Bereits vor Programmstart sind messbare 
Ziele und Erfolgsindikatoren zu definieren – etwa Lernzuwächse, Übergangsquoten in 
Ausbildung oder den Kompetenzzuwachs bei bestimmten Zielgruppen. Die Evaluation 
soll durch unabhängige Forschungseinrichtungen erfolgen und nach festen Intervallen 
wiederholt werden. Programme, deren Wirksamkeit nicht belegt werden kann, sind 
anzupassen oder einzustellen. Gleichzeitig sollen erfolgreiche Maßnahmen schneller 
skaliert werden. Die Ergebnisse sind transparent zu veröffentlichen, auf Entwicklungs-
zyklen soll dabei Rücksicht genommen werden.
Adressiert an: Land
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8.	 Sondervoten zu Kapitel 7
Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Kompetenzen und Standards – Handlungsemp-
fehlung Nummer 35

Die FDP-Fraktion unterstützt das Anliegen, die Deutsche Gebärdensprache im schulischen Kontext 
stärker sichtbar zu machen und entsprechende Angebote – etwa im Rahmen von Arbeitsgemein-
schaften oder Wahlangeboten – auszubauen. Die Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfa-
ches lehnen wir hingegen ab. Ein solches Fach würde erhebliche zusätzliche personelle und curri-
culare Ressourcen binden, ohne dass eine flächendeckende Nachfrage oder Bedarfsdeckung aktuell 
absehbar wäre. Ziel muss es vielmehr sein, praxisnahe und flexible Formate zu schaffen, die auf das 
Interesse und den Bedarf vor Ort reagieren können.

Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Inklusion, Heterogenität, Diversität – Hand-
lungsempfehlung Nummer 125

Die FDP-Fraktion lehnt diese Maßnahmenempfehlung ab, da diese verlangt, in Förderschulen und 
im Gemeinsamen Lernen müsse den Kindern „die gleichen Ressourcen“ zur Verfügung stehen. Eine 
solche Forderung ist irreführend, da sie grundlegende Unterschiede in Bedarfen und Rahmenbe-
dingungen verkennt.

Beide Systeme benötigen verlässliche Ressourcen und eine qualitative Weiterentwicklung – insbe-
sondere angesichts der wachsenden Zahl von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Förderschulen vielfach über spezialisierte räumli-
che, sächliche und personelle Ausstattungen verfügen, etwa über Physiotherapieräume, Schwimm-
becken, Wickelräume oder medizinisch geschultes Fachpersonal. Diese sind für sehr spezielle oder 
intensive Unterstützungsbedarfe unerlässlich.

Eine flächendeckende Übertragung solcher Strukturen auf alle Schulen des Gemeinsamen Lernens 
ist weder finanziell noch organisatorisch realistisch und würde dem Grundsatz effizienter Mittelver-
wendung widersprechen. Umso wichtiger ist es, beide Systeme gezielt zu stärken und ihre jeweiligen 
Potenziale im Sinne eines funktionierenden Gesamtgefüges sich gegenseitig ergänzend zu nutzen. 
Die im Gutachten formulierte Forderung greift daher zu kurz: Sie verkennt die unterschiedlichen 
Bedarfe und Erfordernisse – insbesondere im Hinblick auf schwerstmehrfachbehinderte Kinder – 
und widerspricht dem Ziel einer bedarfsgerechten, wirksamen und zugleich wirtschaftlichen Bil-
dungsinfrastruktur.
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Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Digitalisierung, KI – Handlungsempfehlung 
Nummer 202

Die FDP-Fraktion teilt die in der Handlungsempfehlung formulierte Priorisierung von Schulen in 
benachteiligter Lage bei der Verteilung technischer Ausstattung und WLAN-Versorgung nicht.

Stattdessen empfiehlt die FDP-Fraktion, dass alle Schulen in Nordrhein-Westfalen kurzfristig und 
flächendeckend mit zeitgemäßer technischer Ausstattung sowie einer leistungsfähigen WLAN-Inf-
rastruktur versorgt werden. Alle Schülerinnen und Schüler benötigen – unabhängig von der Schul-
form und dem Standort ihrer Schule – gleiche Voraussetzungen für digitales Lernen. Nur so können 
echte Chancengleichheit und individuelle Förderung im digitalen Bildungszeitalter gewährleistet 
werden.

Die FDP-Fraktion lehnt es ab, eine Reihenfolge nach sozialen Kriterien festzulegen, da dies der 
gebotenen Dringlichkeit des digitalen Ausbaus im Bildungssystem nicht gerecht wird und falsche 
Signale setzt. Die flächendeckende digitale Ausstattung aller Schulen ist eine zentrale bildungspoli-
tische Aufgabe, die jetzt entschlossen umgesetzt werden muss.

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Schulstruktur

Aus Sicht der SPD-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zum Thema Schulstruktur eine 
Empfehlung zu Schulformen. Die SPD-Fraktion empfiehlt daher, an den sog. Schulfrieden sowie das 
17. SchRÄG anzuknüpfen und das Schulformangebot im Sinne einer besseren Nachvollziehbarkeit 
für die Eltern und einer verbesserten Systemkenntnis, einer effizienteren Steuerung sowie einer in 
der Fläche gleichmäßige Verteilung aller Bildungsgänge binnen einer Dekade schrittweise auf ein 
zweigliedriges Modell bestehend aus den beiden Schulformen der SEKI und SEKII (Gymnasien und 
Gesamtschulen) und einer Schulform für die SEK I zu reduzieren.

Die Gymnasien und Gesamtschulen bleiben als Schulen der Sek I und II bestehen.

Haupt-, Sekundar- und Realschulen werden sukzessive auf eine Schulform der Sek I verschmolzen, 
die alle Abschlüsse der Sekundarstufe I anbietet. Perspektivisch ist im Rahmen einer Evaluation zu 
prüfen, ob diese Sekundarstufenschulen sukzessive in eine Säule neben dem Gymnasium überführt 
werden können, wie es in Hamburg üblich ist. 

Im Rahmen der Stärkung der Schulträger und der stärkeren Einbeziehung in die inneren Schulan-
gelegenheiten sowie der Vereinfachung der Schulaufsicht entscheiden künftig die Schulträger über 
das Angebot der vor Ort angebotenen Schulformen.
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Die Schulen der Sekundarstufe I müssen dabei verbindlich mit einer Oberstufe einer Gesamtschule, 
eines Gymnasiums bzw. einem Berufskolleg kooperieren.

Die Sek I Schulen können binnen- oder außendifferenziert arbeiten. Über die Art der Differenzie-
rung entscheidet der Schulträger gemeinsam mit der Schule/der Schulkonferenz im Rahmen der 
eigenverantworteten und selbstständigen Schule.

Die Schulen des gemeinsamen Lernens sowie Schulen mit entsprechender Binnendifferenzierung 
erhalten neben dem eigenverantworteten Budget einen pauschalen Stellen- sowie Budgetzuschlag. 
Dieser speist sich aus dem Sozialindex und erfolgt über drei Zugänge: 

Personalbedarf für den Unterricht: Grundschulen und Schulen, die oben definiert wurden und mit 
schwierigen sozio-ökonomischen Voraussetzungen in der Schülerschaft arbeiten, erhalten mehr 
Personal, damit sie kleinere Klassen in den Klassenstufen eins bis vier und der Unterstufe bilden 
können.

Inklusion: An Grundschulen stehen für die sonderpädagogische Förderung umso mehr Mittel und 
Personal zur Verfügung, je höher der Sozialindex ist. In den Klassenstufen fünf bis zehn werden 
die Mittel und das Personal schüler- und schülerinnenbezogen zugewiesen. Diese Zuweisung ist an 
Schulen mit hohem Sozialindex höher als an Schulen mit niedrigem Sozialindex.

Additive Sprachförderung: An Vorschulen, Grundschulen und Schulen, die oben definiert wurden, 
hängen zusätzliche Stellen für Lehrkräfte von der Zahl der Schülerinnen und Schüler und dem So-
zialindex ab. Je höher der Sozialindex, desto mehr Personalstunden stehen für die Sprachförderung 
zur Verfügung.

Der Stellen- sowie Budgetzuschlag beträgt mindestens 30 Prozent.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Schulstruktur

Die FDP-Fraktion lehnt eine strukturelle Reduktion auf ein zweigliedriges Schulsystem ab. Schulst-
rukturpolitik darf nicht zentralistisch vereinheitlichen, sondern muss regionale Vielfalt, pädagogi-
sche Profile und die Wahlfreiheit der Eltern respektieren. In der Darstellung der SPD-Fraktion fehlt 
die drohende Gefahr, dass eine erzwungene Verschmelzung bestehender Schulformen bewährte An-
gebote entwerten und die Akzeptanz vor Ort untergraben könnte. Ebenso fehlt eine Würdigung von 
kleineren Schulsystemen wie Haupt- und Realschulen, die alleine durch geringere Schülerzahlen 
eine andere Lernatmosphäre und Förderchancen als große integrierte Schulsysteme bieten können. 
Diese Möglichkeit zum Erhalt kleinerer weiterführender Schulen würde durch eine erzwungene 
Zweigliedrigkeit erheblich erschwert oder sogar unmöglich gemacht. 
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Ein durchlässiges Bildungssystem mit Bildungschancen für alle Kinder kann ebenso durch Quali-
tätsverbesserungen innerhalb bestehender Vielfalt erreicht werden.

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Durchlässigkeit

Aus Sicht der SPD-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zum Thema Durchlässigkeit eine 
Empfehlung zum längeren gemeinsamen Lernen. Die SPD-Fraktion empfiehlt daher, die Durch-
lässigkeit des Schulsystems zu stärken und das Bildungssystem mit der Möglichkeit des Aufstiegs 
durch Bildung transparenter zu gestalten, um die Zahl der Schulabbrüche zu reduzieren und den 
Schülerinnen und Schülern berufliche oder akademische Bildungsabschlüsse zu ermöglichen. Dies 
sollte im Sinne des längeren gemeinsamen Lernens, wie in der Grundschule erprobt, gestärkt wer-
den. Dadurch erübrigen sich für die Kinder und Jugendlichen schwierige und unnötige Schulform-
wechsel und Brüche in den Bezugspersonen und der schulischen Peer-Group.

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Abschlüsse

Aus Sicht der SPD-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zum Thema Durchlässigkeit 
eine Empfehlung zu Abschlüssen. Die SPD-Fraktion empfiehlt daher, dass es allen Schülerinnen 
und Schülern an jeder Schulform ermöglicht werden sollte, jeden möglichen Abschluss zu errei-
chen, bis hin zum Abitur – dies sollte dann auch durch Kooperationen von Schulen ermöglich wer-
den. Dies erfordert ein flexibles, durchlässiges Bildungssystem, in dem Schülerinnen und Schüler 
je nach ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen aufsteigen können, ohne durch die Schul-
form begrenzt zu werden. Ein differenzierter Unterricht mit individuellen Fördermöglichkeiten 
sollte die Grundlage für die Erreichung jedes Abschlusses sein. Alle Schülerinnen und Schüler, 
unabhängig von ihrem Lernstand, müssen gezielte Unterstützung erhalten, um ihr Potenzial aus-
zuschöpfen.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Abschlüsse

Die FDP-Fraktion unterstützt das Ziel, schulische Bildungswege durchlässig zu gestalten. Der Vor-
schlag der SPD-Fraktion, an jeder Schulform grundsätzlich jeden Abschluss zu ermöglichen, bleibt 
jedoch einseitig. Die SPD führt weder die Risiken aus – etwa Überforderung einzelner Schulformen 
oder den Verlust klarer Profile – noch benennt sie die Alternative: Durchlässigkeit kann auch durch 
gut gestaltete Schulwechsel und Kooperationen erreicht werden, ohne jede Schulform mit der Er-
wartung zu überfrachten, alle Bildungsabschlüsse selbst vorzuhalten.
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Sondervotum der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema Schulstruktur

Aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fehlen in Kapitel 7 Handlungsempfehlungen zum The-
ma Schulstruktur. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen empfiehlt eine Weiterentwicklung der nord-
rhein-westfälischen Schulstruktur mit dem Ziel, ein chancengleiches und an den individuellen Poten-
zialen der Kinder orientiertes Bildungsangebot zu schaffen. Dafür eignen sich folgende Maßnahmen: 

1.	 Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen empfiehlt die Verschlankung des mehrgliedrigen 
Schulsystems in der Sek I zugunsten von mehr Übersichtlichkeit, Qualität und Transparenz.

2.	 Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen empfiehlt, dass alle bisherigen weiterführenden 
Schulformen die Schülerinnen und Schüler, die sie aufnehmen, zu einem ersten Schulab-
schluss bringen.

3.	 Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen empfiehlt, die Primusschulen als Schulen des län-
geren gemeinsamen Lernens von Klasse eins bis zehn in kommunaler Absprache als gän-
gige Schulform zu etablieren.

4.	 Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen empfiehlt, Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in Schulentwicklungsplanungen einen inklusiven Schul-
platz zu sichern.

5.	 Zur Vereinfachung und Effizienzsteigerung empfiehlt die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen die schrittweise Zusammenführung der Schulaufsichten für die Sekundarstufe I und II.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum The-
ma Schulstruktur

Die FDP-Fraktion unterstützt das Ziel eines chancengerechten und potenzialorientierten Bildungs-
systems. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lässt dabei jedoch folgende Aspekte außer Betracht:

1.	 Die vorgeschlagene Verschlankung des mehrgliedrigen Schulsystems widerspricht dem 
Prinzip schulischer Vielfalt und Wahlfreiheit. Das gegliederte Schulsystem ermöglicht 
passgenaue Bildungsangebote, differenzierte Förderung und individuelle Anschlusswege. 
Eine Reduktion auf wenige Schulformen birgt die Gefahr der Überforderung und un-
tergräbt bewährte Strukturen. Die genannten Faktoren Übersichtlichkeit, Qualität und 
Transparenz können auch im gegliederten Schulsystem gewährleistet werden.
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2.	 Die Forderung, dass jede Schulform alle Schülerinnen und Schüler bis zum ersten Schul-
abschluss führen soll, läuft faktisch auf ein Abschulungsverbot hinaus. Das würde gerade 
an Gymnasien und Realschulen dazu führen, dass Kinder trotz erkennbarer Überfor-
derung in einem ungeeigneten Bildungsgang verbleiben. Dies widerspricht dem Prin-
zip individueller Förderung und ist weder im Interesse der betroffenen Kinder noch der 
Lerngemeinschaft.

3.	 Die flächendeckende Einführung von Primusschulen ist weder bildungspolitisch noch 
gesellschaftlich mehrheitsfähig. Die Zahl der beteiligten Schulträger ist sehr begrenzt, 
eine Schule wurde bereits auslaufend gestellt. Die Debatte ist hochgradig ideologisiert; 
eine breite Akzeptanz dieser Schulform besteht nicht.

4.	 Die Sicherung eines inklusiven Schulplatzes ist rechtlich durch die UN-Behinderten-
rechtskonvention garantiert und in der Praxis etabliert. Eine wiederholte Empfehlung 
hierzu ist nicht erforderlich.

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Übergänge

Aus Sicht der SPD-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zum Thema Übergängen eine 
Empfehlung zu Primusschulen. Die SPD-Fraktion empfiehlt daher, den Schulträgern zu ermög-
lichen, auch weiterhin Primusschulen zu gründen. Somit wäre kein Übergang von Grundschule 
zur weiterführenden Schule mehr notwendig, mit enormen Vorteilen für eine gelungene Bildungs-
biografie sowie einer dauerhaften Entlastung der Kommune (keine erneute Schulanmeldung und 
Schulplatzvergabe notwendig) im Ergebnis. Für Kinder und Jugendliche bedeutet dies auch, dass 
eine unnötige Selektion nach der vierten Klasse entfallen kann, da die Kinder zunächst weiter ge-
meinsam beschult werden. Besonders in ländlichen Gebieten kann dies die Beschulung und die 
Abschlüsse aller Kinder sicherstellen.

Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Übergänge

Aus Sicht der FDP-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zu Übergängen eine weitere Emp-
fehlung für gelingendere Wechsel von der Grundschule in die Sekundarstufe I. Die FDP-Fraktion 
empfiehlt hierfür die Einführung verbindlicher Bildungsgangempfehlungen auf Grundlage objektiv 
messbarer Bildungsstandards. Ziel ist es, den Übergang in die weiterführende Schule stärker an der 
tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auszurichten, um sowohl Chancen-
gleichheit als auch Leistungsorientierung zu fördern.
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Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Übergänge

Aus Sicht der FDP-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zu Übergängen eine weitere Emp-
fehlung zur Durchlässigkeit des Schulsystems. Die FDP-Fraktion empfiehlt, die Durchlässigkeit des 
Schulsystems zu stärken und das Bildungssystem mit der Möglichkeit des Aufstiegs durch Bildung 
transparenter zu kommunizieren. Der Wechsel zwischen Schulformen soll durch verbindliche lan-
desweite Übergangsregelungen erleichtert werden. Eine stärkere Kooperation zwischen den weiter-
führenden Schulen durch inhaltliche und räumliche Nähe (Schulcampus) kann Synergien heben 
und Lernbiografien ohne Brüche fördern. Dazu sollen Beratungsangebote für Eltern und Schülerin-
nen und Schüler eingeführt, transparente Bewertungsmaßstäbe geschaffen und schulformübergrei-
fende Kooperationsstrukturen gestärkt werden.

Replik der Fraktion der SPD zu den Sondervoten der Fraktion der FDP zum Thema Übergänge

In ihren Sondervoten zum Thema Übergänge verkennt die FDP-Fraktion, dass verpflichtende 
Laufbahnempfehlungen in der Grundschule niemals objektiv sein können, da diese immer durch 
eine subjektive Bewertung durch die Lehrperson erfolgen. Darunter kann man auch die sogenann-
ten sekundären Herkunftseffekte fassen (vgl. Maaz et al. 2010). „Während sekundäre Herkunfts-
effekte auf die Notenvergabe nur von wenigen Studien untersucht wurden, gibt es für sekundäre 
Herkunftseffekte auf die Vergabe der Schullaufbahnempfehlung eine Fülle von empirischen Bele-
gen. Deutschlandweit haben Kinder aus sozial schwächeren Familien selbst bei gleichen Testleis-
tungen und gleichen Schulnoten eine signifikant geringere Chance, eine Gymnasialempfehlung 
zu bekommen, als Kinder aus sozial starken Familien.” (Dumont et al. 2014) Nach empirischen 
Untersuchungen (IGLU, LAU) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einer der oberen EGP-
Klassen eine Gymnasialempfehlung erhält also höher, als bei einem Kind aus niedrigeren EGP-
Klassen. 

So weist IGLU 2021 nach, dass die Chance eines Kindes der sogenannten „oberen Dienstklasse“ 
(laut EGP-Klassifizierung unter anderem akademische Berufe, führende Angestellte, höhere Be-
amte, selbstständige Unternehmer), eine Gymnasialpräferenz zu erhalten, viermal so hoch ist wie 
die eines (Fach-)Arbeiterkindes oder Angestellten in manuellen Berufen“ (Robert Boschu Stif-
tung). 

Eine verbindliche Laufbahnempfehlung ist also aus diesem Grund nicht zu empfehlen. Dies zeigt 
auch die Forschung des DJI zu Lebenslagen und Bildungsverläufen von Kindern (Lüring et al. 2022).

Obsolet ist diese Debatte in Ländern, die den Übergang später vollziehen beziehungsweise keine 
Selektion vornehmen.
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Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Übergänge

Aus Sicht der FDP-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zu Übergängen eine weitere 
Empfehlung zur Stärkung von Haupt- und Realschulen in Hinblick auf den Übergang der Schü-
lerinnen und Schüler in die Berufliche Bildung. Die FDP-Fraktion empfiehlt, Haupt- und Re-
alschulen zu stärken und ihre Rolle beim Übergang in Ausbildung und Beruf aufzuwerten. Im 
Mittelpunkt sollen praxisnahes Lernen und eine verbindliche Berufsorientierung stehen. Enge 
Kooperationen mit Handwerk, Industrie und sozialen Trägern sollen konkrete berufliche Perspek-
tiven eröffnen. Leistungen aus Schülerpraktika sollen in die Leistungsbewertung einfließen, um 
praktische Kompetenzen stärker anzuerkennen. Um Schule und Arbeitswelt besser zu verzahnen, 
sind die Lehrpläne grundlegend zu überarbeiten und an den Erwartungen der Ausbildungsbetrie-
be auszurichten.

Replik der Fraktion der SPD zum Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Übergänge

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen ist der Gedanke der FDP, eine 
Stärkung der Hauptschule zu erzwingen, realitätsfern. Es verstellt den Blick auf die Handlungs-
notwendigkeiten und bindet Ressourcen in die Stabilisierung einer schrumpfenden Schulform 
statt einer Weiterentwicklung des Schulsystems. Nicht ohne Grund hat es zuletzt eine Änderung 
des Schulrechts gegeben, denn die Hauptschule ist in Nordrhein-Westfalen faktisch kein flächen-
deckendes Angebot mehr. In Nordrhein-Westfalen gibt es 396 Kommunen, die Hauptschule war 
früher eine flächendeckende Schulform mit Verfassungsrang, geändert wurde dies durch GV. 
NRW. Nr. 22 Seite 499 (Landtag Nordrhein-Westfalen 2011). Zum Schuljahr 2023/2024 gab es 
in Nordrhein-Westfalen nur noch 159 Hauptschulen mit 333.900 Schülerinnen und Schülern bei 
insgesamt mehr als 5 Millionen Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen in Nord-
rhein-Westfalen. An dieser Stelle wäre es verantwortungsvoll sich der Realität zu stellen und ein 
Schulsystem zu entwickeln, dass überall in Nordrhein-Westfalen allen Kindern und Jugendlichen 
den Zugang zu jedem Bildungsgang und Bildungsabschluss gewährleistet und die Ressourcen da-
rauf konzentriert. Das soll ausdrücklich nicht die Leistung der engagierten Lehrkräfte an den ver-
bliebenen Hauptschulen schmälern. Ihre Expertise können wir gut bei der Etablierung integrierter 
Systeme nutzen.

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Inklusion

Aus Sicht der SPD-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zum Thema Inklusion eine Emp-
fehlung zu Schulen des Gemeinsamen Lernens. Die SPD-Fraktion empfiehlt daher, Schulen des 
Gemeinsamen Lernens mindestens mit den gleichen personellen und finanziellen Ressourcen aus-
zustatten wie Förderschulen, sodass eine tatsächlich freie Wahl zwischen Förderschulen und Schu-
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len des Gemeinsamen Lernens gegeben ist, ohne dass strukturelle Ungleichheiten die Entscheidung 
beeinflussen.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Inklusion

Die SPD-Fraktion lässt außer Betracht, dass ihre Forderung nach „mindestens gleichen Ressourcen“ 
für Schulen des Gemeinsamen Lernens und Förderschulen grundlegende Unterschiede in Bedar-
fen und Rahmenbedingungen verkennt. Beide Systeme benötigen verlässliche Ressourcen und eine 
qualitative Weiterentwicklung – insbesondere angesichts der wachsenden Zahl von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Förderschulen vielfach über spezialisierte sächliche (und damit 
wohl die von der SPD gemeinten finanziellen Ressourcen) und personelle Ausstattungen verfügen, 
etwa über Therapieausstattung oder medizinisch geschultes Fachpersonal. Diese sind für sehr spe-
zielle oder intensive Unterstützungsbedarfe unerlässlich, die wiederum neben personellen und fi-
nanziellen auch besondere Raumressourcen erfordern. Eine flächendeckende Übertragung solcher 
Strukturen auf alle Schulen des Gemeinsamen Lernens ist weder finanziell noch organisatorisch 
realistisch und würde dem Grundsatz effizienter Mittelverwendung widersprechen. Das Ziel einer 
tatsächlich gleichen Ressourcenausstattung von Gemeinsamen Lernen und Förderschulen ist daher 
weder erreichbar noch sinnvoll. 

Viel wichtiger ist es, beide Systeme gezielt zu stärken, nicht in Konkurrenz zu stellen und ihre je-
weiligen Potenziale im Sinne eines funktionierenden Gesamtgefüges sich gegenseitig ergänzend zu 
nutzen.

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Überparteiliche Einigung

Aus Sicht der SPD-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zum Thema Schulstruktur eine 
Empfehlung zum Schulfrieden. Die SPD-Fraktion empfiehlt daher, dass sich alle im Landtag vertre-
tenen demokratischen Parteien auf eine langfristige, Legislaturperioden-übergreifende Umsetzung 
der Empfehlungen der Enquetekommission verständigen. Ziel ist es, eine stabile und verlässliche 
Grundlage für die Maßnahmen zu schaffen, sodass diese unabhängig von politischen Mehrheitsver-
hältnissen weitergeführt und nicht infrage gestellt werden.

Durch diese Form der Zukunftsvereinbarung für Kinder und Jugendliche wird sichergestellt, dass 
die beschlossenen Maßnahmen nachhaltig wirken, ihre volle Wirkung entfalten können und nicht 
durch kurzfristige politische Kurswechsel gefährdet werden. Dies dient dem Schutz der Kinder und 
Jugendlichen sowie der erfolgreichen Umsetzung der Reformen.



252 Sondervoten zu Kapitel 7 

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Gremium

Aus Sicht der SPD-Fraktion fehlt in den Handlungsempfehlungen zum Thema weitere Handlungs-
empfehlungen eine Empfehlung zur Errichtung eines parlamentarischen Gremiums. Die SPD-Frak-
tion empfiehlt daher, die Einrichtung eines langfristig angelegten parlamentarischen Gremiums, um 
ein gelingendes Aufwachsen und ein zukunftssicheres Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. Dies 
kann nur unter Beteilung der Jugendverbände und Interessensvertretung der Kinder und Jugendli-
chen geschehen.
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9.	 Sondervoten zu den Kapiteln 1 bis 6
Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Gleichheit und Gerechtigkeit – 
Kapitel 2.2

Das gesamte Kapitel leidet unter einer sehr simplifizierten Vorstellung von Gerechtigkeit und Chan-
cengleichheit. Der Begriff „Gerechtigkeit“ muss sehr viel stärker beleuchtet werden.

Gerechtigkeitsbestrebungen müssen sich erst einmal Klarheit über die unterschiedlichen Formen 
von Ungleichheit verschaffen. Denn zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit besteht nicht nur ein 
Spannungsverhältnis, sondern ein – zumindest latenter – Gegensatz: Wenn die Durchsetzung der 
Gleichheit ungleiche Anstrengungen und Leistungen grundsätzlich nivelliert, ist das ungerecht. (Pa-
ris 2009, S. 654) Insofern muss immer die Frage gestellt werden: „Gleichheit – im Hinblick worauf? 
Und: Auf welcher Legitimitätsgrundlage beruht eigentlich das Gleichheitsprinzip? Und in welcher 
Hinsicht soll Gleichheit angestrebt werden?

Dazu muss man eine Unterscheidung treffen zwischen binärer und gradueller Ungleichheit.

Binäre Ungleichheit: Eine Ungleichheit, die bestimmten Menschen unterschiedliche Rechte zubilligt 
und bestimmte Gruppen von bestimmten Rechten rigoros ausschließt. Beispiele wären Gesellschaf-
ten mit einer feudalen Rechts- und Gesellschaftsstruktur: Adel, Bürger, Bauern und innerhalb dieser 
Stände noch weitere Unterteilungen. Dazu Kleiderordnungen usw. Die angestrebte Gleichheit ist 
hergestellt, wenn den zuvor von einem Recht Ausgeschlossenen (den Benachteiligten) dieses Recht 
nun offiziell und auf Dauer zugestanden wird, also alle das gleiche Recht haben und davon uneinge-
schränkt Gebrauch machen können.

Heute gibt es diese binäre Ungleichheit nur noch in Verbindung mit Kompetenzen z. B. als Amtsträ-
gerinnen und Amtsträger. Die Aufrechterhaltung dieser binären Ungleichheit lässt sich legitimieren 
durch das Amt, die Verantwortlichkeit und die damit vergebene Berechtigung.

In Gesellschaft und Politik ist die binäre Ungleichheit abgeschafft. Allerdings beobachten wir wei-
terhin zum Teil sehr große Ungleichheiten in den jeweiligen Lebensverhältnissen.

Diese graduelle Ungleichheit bezieht sich aber allgemein auf die kontrastive Identifizierung ver-
schiedener Lebensumstände, die durch einen größeren oder geringeren Abstand des Lebensniveaus 
und der Bedürfnisbefriedigung als Konsequenz einer ungleichen Verteilung von Ressourcen ge-
kennzeichnet sind. Allerdings beruht die ungleiche Ressourcenverteilung nicht auf rechtlich ge-
setzten Grenzen, sondern auf den Aktivitäten des Einzelnen in Kombination mit der Wirkkraft des 
Schicksals, der Lebensumstände und der Entwicklung des Gemeinwesens und der Weltlage. Die 



254 Sondervoten zu den Kapiteln 1 bis 6 

Ressourcenverteilung ist ständig im Fluss, es gibt immer wieder Gewinner und Verlierer. Davon 
betroffen ist nicht nur die Firma, die Gewinne macht und zwei Jahre später insolvent wird, davon 
betroffen ist auch der Hauptschüler, der zunächst scheinbar dem Gymnasiasten gegenüber gerin-
gere (Bildungs)ressourcen vorweisen kann, nach 20 Jahren aber als Handwerksmeister mit einem 
eigenen Betrieb den als Angestellten arbeitenden Gymnasiasten möglicherweise um ein Vielfaches 
an finanziellen und sonstigen Ressourcen überflügelt. Graduelle Ungleichheit ist also im Grunde 
das Ergebnis des ablaufenden Lebens und der Umstände, in denen jemand sein Leben leben muss. 
Insofern kann man bei den Personen mit ungünstigen Lebensumständen nicht von Benachteiligung 
sprechen, sondern von Nachteilen, die jemand gegenüber anderen (Kindern) hat.

Diese Ungleichheit darf auf keinen Fall als überwiegend gesellschaftlich hervorgebrachte Ungleich-
heit konstruiert und entsprechend skandalisiert werden. In ihr liegt eben gerade kein oder ein un-
maßgebliches Diskriminierungsgeschehen vor. Die graduelle Ungleichheit kann eben nicht wie die 
binäre Ungleichheit beseitigt werden. Es geht hier nicht um vorenthaltene Rechte, die man dann 
einfach allen zugänglich machen kann. Die Beseitigung gradueller Ungleichheit führt zu willkürli-
chen Interpretationen. (Paris 2009, S. 657–659)

Aus diesem Grund besteht seit der griechischen Antike die Frage nach der Gerechtigkeit darin, die 
Gleichheit dort anzusetzen, wo jeder Person ohne Einschränkungen das zugebilligt wird, was an 
Potenzial in ihr angelegt und zu entfalten ist. Diese überlieferte Rechtsform des suum cuique kann 
auf Platons „Politeia“ zurückgeführt werden. Und die in den Gerechtigkeitsbegriff einzubauende 
Differenzierung hat Aristoteles geleistet mit dem Begriffspaar: iustitia distributiva und iustitia com-
mutativa/correctiva – die verteilende Gerechtigkeit und die ausgleichende Gerechtigkeit. (Fischer 
1995, S. 177) 

Die verteilende Gerechtigkeit (iustitia distributiva) entspricht in etwa der Leistungsgerechtigkeit, 
wie sie im Neuen Testament im Gleichnis von den Dienern des abwesenden Gutsbesitzers nieder-
gelegt ist, die das übertragene Vermögen des Gutsherrn bei dessen Abwesenheit verdoppeln bis auf 
einen, der wegen seiner Faulheit und seiner Angst aus dem Vermögen nichts macht und deshalb 
auch bestraft wird.

Die iustitia commutativa (ausgleichende Gerechtigkeit) entspricht in etwa der Bedürfnisgerechtig-
keit, wie sie im Neuen Testament im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg vom Gutsherrn ge-
leistet wird, der allen Arbeitern unabhängig von der Dauer des Arbeitseinsatzes den gleichen Lohn 
überreicht.

Die Herstellung von Bildungsgerechtigkeit durch Einebnung der graduellen Ungleichheit kann nicht 
so erfolgen wie die Beseitigung der binären Ungleichheit. Sie muss in vollkommen gleicher Weise 
die Erfordernisse der Leistungs- und Bedürfnisgerechtigkeit verfolgen.
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Deshalb entsteht Bildungsgerechtigkeit ausschließlich dadurch, dass man sowohl dem Grundbe-
dürfnis nach Bildung wie auch der Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in gleicher 
Weise gerecht wird.

Insofern muss die Bildungspolitik darauf abzielen, jedem Kind und Jugendlichen ein passendes Bil-
dungsangebot zu machen, das sein Recht auf umfassende Entfaltung seiner intellektuellen, instru-
mentellen und sozialen Fähigkeiten sichert und gleichzeitig seiner Leistungsfähigkeit entspricht, 
sodass während der gesamten Schullaufbahn eine durchgehend intensive Mitarbeit beim Lern- und 
Verstehensprozess in der Lerngruppe gewährleistet ist.

Nur ein differenziertes, offenes Schulsystem gemäß den unterschiedlichen Begabungen, Motivatio-
nen und Lebenszielen der Kinder und Jugendlichen wird sowohl dem Bedürfnis des Einzelnen nach 
einer Schulbildung wie auch gleichzeitig der Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit gerecht.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Chancengerechtigkeit – Kapitel 
2.2.1

Dieser Auffassung ist noch hinzuzufügen, dass die Schule selbst mit der gemeinsamen Grundschul-
zeit für alle Kinder die gleichen Startchancen bietet. „Aber in der Bildung geht es eben nicht um 
Verteilungsgerechtigkeit im Sinne von Chancenverteilung, sondern um Chancennutzung. Chancen 
sind natürlich keine Garantien, sondern sie werden erst durch eigene Anstrengungen zu konkre-
ten Optionen. Die Schule verlangt, dass die Menschen Agenten ihrer eigenen Interessen werden.“ 
(Kraus, S. 10)

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Chancengerechtigkeit laut OECD 
– Kapitel 2.2.4

Die Aussage im Text ist nicht richtig. Im PISA-Bericht 2000 selbst ist nachzulesen: „Es gelingt kei-
nem Teilnehmerland, Schülerleistungen von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler 
zu entkoppeln. (…) Die disparitätserzeugenden Effekte von familiären Strukturmerkmalen werden 
überwiegend durch die kulturelle Praxis von Familien vermittelt.“ (Kraus, S. 9) Dieser Zusammen-
hang sei besonders eng in Tschechien, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden 
und Belgien zu beobachten, am wenigsten in Kanada, Mexiko, Island, Finnland, Korea und Japan. 
Deutschland liege bei diesem Vergleich im OECD-Mittelfeld und eben nicht an letzter Stelle im 
Ranking bei der Chancengleichheit. 

Am ausgeprägtesten ist die soziale Segregation im Bildungswesen in Ländern mit flächendecken-
dem öffentlichem Einheitsschulsystem und kostspieligen Privatschulen wie in England, Frankreich 
und den USA. 
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Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Übergang von der Grundschule in die Sekundar-
stufe I – Kapitel 2.3.2

Helmut Fend entwickelte in den 1970er und 1980er Jahren seine vieldiskutierte Theorie der Schule, 
die auf Konzepten wie der Klassengesellschaft, der Reproduktion von Ungleichheit und der Rolle 
der Schule in der kapitalistischen Gesellschaft aufbaut. Fend spricht dem Schulsystem in seinen 
Untersuchungen zu den Zusammenhängen zwischen dem Bildungswesen und der Gesellschaft aus 
damaliger Sicht verschiedene Reproduktionsfunktionen zu. Demnach reproduziere Schule von Ge-
neration zu Generation nicht nur „kulturelle Systeme“ (Fend 1981, S. 15) wie den Erwerb von Spra-
che und Schrift, sondern auch „bestehende(n) soziale(n) Positionsverteilungen und die personellen 
Besetzungen der jeweiligen Positionen“ (ebd., S. 16), was er als Selektionsfunktion umschreibt. Er 
sieht hierbei die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig im Sinne institutionalisierter gesell-
schaftlicher Verhältnisse beansprucht werden und „nicht jeder Heranwachsende an die Möglichkei-
ten (…) seiner individuellen Lernfähigkeit“ (ebd., S. 378) herangeführt werde. 

In Bezug auf den von Fend in diesem Zusammenhang eingeführten und in der Fachdiskussion weit-
hin übernommenen Begriff der ‚Selektion‘ merkt Peter Brenner kritisch an, dass es sich um einen 
„polemischen Begriff “ (Brenner 2010, S. 34) handele, der „mit seinen Assoziationshorizonten nicht 
nur historisch, sondern auch sachlich verfehlt“ (ebd.) sei. Denn es stehe nicht der Ausschluss aus 
Bildungsgängen oder Schulformen im Zentrum, sondern die „im Wesentlichen durch Leistung be-
gründete Zuweisung von entsprechend qualifizierten Personen zu Aufgaben mit entsprechenden 
Anforderungsprofilen“ (ebd.). Eine unkritische Übernahme von negativ konnotierten Begriffen wie 
‚Selektion‘ hält die AfD-Fraktion im Rahmen einer unvoreingenommenen Bildungsdebatte für nicht 
angebracht. Im Sinne der Vielfalt der Bildungswege ist die strukturelle Ausrichtung und Passung 
von Bildungsangeboten an die Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler auch heute 
noch angezeigt. 

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Übergang von 
der Grundschule in die Sekundarstufe I – Kapitel 2.3.2

Die FDP-Fraktion erkennt an, dass Schule neben Bildung auch gesellschaftliche Funktionen erfüllt. 
Gleichzeitig warnt sie davor, aus dieser Beobachtung eine rein strukturdeterminierte Sichtweise auf 
Bildungswege abzuleiten, wie sie die AfD-Fraktion darstellt.

Es ist richtig, dass Schulen in einem sozialen Kontext stehen. Daraus folgt aber nicht, dass schulische 
Zuweisungen oder Leistungsanforderungen per se problematisch wären. Entscheidend ist, dass Bil-
dungsentscheidungen fair, transparent und leistungsorientiert getroffen werden und Kindern und 
Jugendlichen freie, individuelle und selbstbestimmte Entwicklungsperspektiven eröffnen, anstatt sie 
auf vorgegebene Rollen festzulegen.
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Die FDP-Fraktion steht für ein leistungsfreundliches, durchlässiges und vielfältiges Bildungssys-
tem. Dabei geht es nicht um starre Passung, sondern darum, jedem jungen Menschen den Weg zu 
ermöglichen, der seinen Fähigkeiten, Interessen und Potenzialen entspricht – und zwar ohne dass 
soziale Herkunft zum Hindernis wird.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Autonomie und Normen – Kapi-
tel 4.2

Die Ausführungen im Kapitel 4.2 zur Autonomie von Schulen beziehen sich in der Hauptsache auf 
unterschiedliche Forderungen von Einzelschulen oder von Bildungsforscherinnen und Bildungsfor-
schern nach einer größeren Selbständigkeit von Schulen, ohne die substanziell bereits vorhandenen 
Möglichkeiten der Selbständigkeit von Schulen klar und präzise zu benennen sowie die Grenzen 
dieser Möglichkeiten umfassend darzustellen. So wird der Eindruck erzeugt, dass die Enquetekom-
mission dem Parlament die Anregung gibt, über weitere Formen von Selbständigkeit der Schulen 
in den Bereichen von Unterricht und Verwaltung nachzudenken und das Regierungshandeln da-
nach auszurichten. Die ungeordnete Darstellung von bisherigen Formen der Selbständigkeit bei 
gleichzeitigem Hinweis auf die Kontrollnotwendigkeit schulischen Handelns mündet dann in der 
Aufforderung am Schluss des Kapitels: „Die Komplexität dieser Herausforderung fordert zu einem 
Reformprozess auf, der auf Legislaturperioden-überdauernden Neustrukturierungen im politischen 
Konsens beruht.“

Die im Kapitel dargestellten Wünsche beziehungsweise Forderungen nach Selbständigkeit etwa 
auch bei der Verwendung von Budgetmitteln für Personal und Sachmittel finden sich zwar immer 
wieder in Verlautbarungen aus Schule und Politik, verlieren aber jede Relevanz, wenn man sich die 
Schulwirklichkeit anschaut. Für die Anerkennung der Abschlüsse über die Landesgrenzen hinweg, 
für die Regelung des Tagesablaufes von Kindern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern, für die Be-
rücksichtigung aller lernpsychologischen Bedingungen sind bestimmte Regelungen des Schulall-
tags als allgemeingültige Verordnungen einfach erforderlich. Die meisten dieser Regelungen haben 
sich in über hundert Jahren und länger bewährt. Dazu gehören unter anderem die Einrichtung der 
verschiedenen Schulformen, die Lehrplanvorgaben, der Umfang von Unterrichtsstunden sowie das 
Personaltableau und das Stundendeputat der Lehrkräfte, die Regelung von Übergängen innerhalb 
des Schulsystems sowie die Abschlussbedingungen zum Übergang in die Ausbildung oder in das 
Studium, um nur einige wenige zu nennen. In diesen Bereichen Selbständigkeit zu fordern, könnte 
die Qualität der Schule nicht verbessern, würde möglicherweise zur Überforderung des Schulperso-
nals und zur Organisationsbeliebigkeit führen.

Darüber hinaus ist der Regelrahmen so weit, dass jede Schule reichlichen Gestaltungsspielraum hat 
in sehr vielen pädagogischen, didaktischen und organisatorischen Belangen. So liegt die Gestal-
tung des Schullebens fast vollkommen in der Hand der jeweiligen Beratungs- und Beschlussgremien 
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(Schulprogrammarbeit). Die pädagogischen Grundsätze werden in Anlehnung an das Grundgesetz, 
das Schulgesetz sowie die dementsprechenden Erlasse und Verfügungen ebenfalls von den Mitglie-
dern der Schulgemeinde festgesetzt und laufend überprüft (Beschlüsse der Schulkonferenz). Bei der 
Umsetzung der Lehrpläne, bei der Einstellung von Personal sowie in der Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger haben die Fachkonferenzen und die Schulleitungen einen erheblichen Gestaltungsfrei-
raum.

Insofern bedarf die offene oder implizite Forderung nach mehr Selbständigkeit der Schulen einer 
präzisen Zuordnung und einer genauen Zielbestimmung. Dazu könnte man durchaus das Kernge-
schäft der Schule, den Unterricht, in den Blick nehmen. Denn zu beobachten ist, dass die Schulen 
in den letzten Jahren mit der angeblichen Verleihung neuer Freiheiten verpflichtet worden sind zu 
zum Teil kleinkarierten und umfassenden Rechtfertigungsvorlagen bei der Bezirksregierung. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die ordnungsgemäße Durchführung von Unterricht und Vertretungsun-
terricht, sondern eben auch auf die pädagogische Arbeit und die inhaltliche Konzeption von Un-
terrichtsreihen und Unterrichtsvorhaben. Die zentralen Testformate und die zentralen Abschluss-
prüfungen führen zu einer erheblichen fachlichen Einengung der Planung von Unterricht durch die 
einzelne Lehrkraft. Die sogenannte Qualitätskontrolle sowie die Anlage der Referendarausbildung 
verpflichten die Lehrkräfte zu offenen Formen des Unterrichts, die gerade auch in Lerngruppen mit 
unselbständigen Schülerinnen und Schülern zu meist schlechten Ergebnissen führen. Hier könnte 
die Gewährung von Freiheiten bei der Wahl von Unterrichtsform und Methode zu einer höhe-
ren Effizienz und damit zu größerer Gerechtigkeit führen. Diese Effekte könnte man auch noch 
dadurch verstärken, dass man den Schulen mehr Freiheiten bei der Aufnahme von Schülerinnen 
und Schülern zugestehen würde. Wie die Studie von Esser/Seuring nachgewiesen hat, profitieren 
alle Schülertypen von der Arbeit in einigermaßen homogen zusammengesetzten Lerngruppen. In 
diesem Bereich den Schulen wieder die Freiheiten zurückzugeben, die in früheren Zeiten zu dem 
großen Erfolg der schulischen Arbeit in Deutschland geführt hat, wäre eine Forderung, die sowohl 
den Bildungserfolg wie die Bildungsgerechtigkeit maßgeblich erhöhen würde. (Esser und Seuring 
2020, S. 277–301)

Die immer wieder geforderte freie Verfügbarkeit von Budgetmitteln durch die Schulleitung dage-
gen wird weder den Bildungserfolg noch die Bildungsgerechtigkeit fördern. Sie findet nämlich ihre 
Grenze darin, dass diese Gelder Bestandteil des Haushaltsgesetzes sind und nicht einfach von Be-
hördenleitern nach Gutdünken verwendet werden dürfen. Zugleich würde eine selbständige Ver-
waltung dieser Mittel einen erhöhten Verwaltungsaufwand in der Schulleitung erfordern, dessen 
Verringerung man im selben Kapitel zu Recht fordert. Deshalb steht diese durchaus berechtigte 
Forderung nach Vereinfachung der Verwaltungsarbeit im paradoxen Widerspruch zur Forderung 
nach der selbständigen Verwaltung eines zugewiesenen Budgets durch die Schulleitung.
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Die verantwortungsvolle Zusammensetzung von Lerngruppen sowie die Freiheit in der pädagogi-
schen und didaktischen Arbeit dagegen stellen die Grundlagen für eine effiziente, schülerfreundli-
che und gerechte Bildungsarbeit her. Hier sollten Parlament und Regierung Initiativen starten, den 
Schulen die Freiheiten zurückzugeben, die man ihnen genommen hat.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Autonomie und Normen – Kapitel 4.2

Die FDP-Fraktion widerspricht der Darstellung, wonach die bestehenden Freiräume für Schulen be-
reits ausreichten und weitere Schritte hin zu mehr Autonomie überflüssig oder gar kontraproduktiv 
seien. Zwar existieren in Nordrhein-Westfalen gesetzlich verankerte Gestaltungsspielräume – etwa 
bei Schulprogrammarbeit oder pädagogischer Schwerpunktsetzung –, doch bleiben diese vielfach 
begrenzt durch enge Vorgaben, fehlende Ressourcen und mangelnde Entscheidungskompetenz in 
zentralen Fragen der Schulentwicklung.

Bei Personal- oder Sachausgaben in kleiner Größenordnung, aber insbesondere im Bereich der pä-
dagogischen Schwerpunktsetzung benötigen Schulen mehr eigenverantwortlichen Handlungsspiel-
raum. Die Forderung nach Autonomie ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument zur Verbesse-
rung von Qualität, Profilbildung und Passung schulischer Angebote vor Ort. Dabei geht es nicht um 
die Abschaffung gemeinsamer Standards, sondern um mehr Flexibilität in der Umsetzung.

Die FDP-Fraktion spricht sich klar für eine Ausweitung schulischer Entscheidungskompetenzen 
aus – bei gleichzeitig klarer Rechenschaftspflicht. Schulautonomie ist für uns ein Weg zu mehr pä-
dagogischer Wirksamkeit, Innovation und echter Eigenverantwortung. Der Verweis auf vergangene 
Regelstrukturen kann kein Argument dafür sein, notwendige Reformen auszubremsen.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Bildungsexpansion – Kapitel 4.3.1

Die in den Ausführungen angeführten Gründe für eine Bildungsexpansion unterschlagen in sträf-
licher Weise die Akteurinnen und Akteure, die den Prozess der Bildungsexpansion im Rahmen der 
breit angelegten Diskussion über die Demokratisierung und Liberalisierung der gesellschaftlichen 
Zustände vorangetrieben haben.

Bereits im Jahr 1951 fand an der Universität Tübingen das von Carl Friedrich von Weizsäcker und 
Walther Gerlach initiierte „Tübinger Gespräch“ statt, an dem eine Reihe prominenter Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, Pädagoginnen und Pädagogen und Bildungspolitikerinnen und -po-
litiker, unter anderem Georg Picht als Leiter des Birklehofs, teilnahmen, die in einer Resolution zur 
Bildungspolitik mündete.
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Georg Picht trug dann mit seinen bildungspolitischen Schriften „Die deutsche Bildungskatastrophe. 
Analyse und Dokumentation“, (Picht 1964) und „Die Verantwortung des Geistes. Pädagogische und 
politische Schriften“, (Picht 1695) in erheblicher Weise zu einer öffentlich geführten erbitterten Dis-
kussion über den Bildungsstandort Deutschland bei. Er prägte den Begriff der „Bildungskatastro-
phe“, mit dem er die Situation des seinerzeitigen Bildungswesens in der Bundesrepublik charakteri-
sierte und eine breite Debatte auslöste. In den in Christ und Welt veröffentlichten Artikeln prangerte 
er die im internationalen Vergleich niedrigen Bildungsausgaben in Deutschland an, kritisierte u. a. 
die geringe Quote an Abiturientinnen und Abiturienten, die großen Unterschiede zwischen Stadt 
und Land und forderte grundlegende Reformen des dreigliedrigen Schulsystems und der Erwach-
senenbildung, weil sonst wesentliche Nachteile im internationalen Wettbewerb der Wirtschaft zu 
befürchten seien (Ulrich Walter Diehl) (Lambrecht).

In die gleiche Richtung wirkte das Buch von Ralf Dahrendorf „Bildung ist Bürgerrecht“ von 1965. 
Letztlich führte diese Diskussion tatsächlich auch zu einer Zunahme höherer Bildungsabschlüsse 
und zu einer deutlichen Ausweitung akademischer Bildungsgänge. Allerdings kam es dadurch auch 
zu einseitigen Favorisierungen akademischer Bildungsgänge, sodass die mittleren Schulformen wie 
die beruflichen Bildungsgänge zunehmend an Image und Zuspruch verloren und das Leistungsni-
veau der Absolventinnen und Absolventen akademischer Bildungsgänge deutlich zurückging. Ge-
rade diese beiden Entwicklungen schaden der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft immens.

Sondervotum der Fraktion der SPD zu Kapitel 4.3

Die Hauptschule verlor vor allem aufgrund des Wahlverhaltens der Eltern an Bedeutung.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum der Fraktion der SPD zu Kapitel 4.3

Viele Faktoren beeinflussen das Wahlverhalten von Eltern – etwa das Schulangebot vor Ort, die 
wahrgenommene Zukunftsfähigkeit eines Abschlusses oder das öffentliche Image einer Schule oder 
Schulform. Politische Entscheidungen auf Landes- und kommunaler Ebene haben in den vergan-
genen Jahren dazu beigetragen, dass die Hauptschule für viele Eltern an Attraktivität verloren hat, 
etwa durch Schulschließungen, fehlende Profilbildung und eine Abwertung im bildungspolitischen 
Diskurs.

Die FDP-Fraktion weist daher die Darstellung zurück, der Bedeutungsverlust der Hauptschule sei 
vor allem elternbedingt. Ursache und Wirkung dürfen hier nicht verwechselt werden.
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Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Inklusion und Förderschulen – Kapitel 4.3.2

Die FDP-Fraktion ist der Ansicht, dass in diesem Kapitel die Förderschulen in Nordrhein-Westfalen 
einseitig und unzutreffend dargestellt werden – insbesondere durch die Darstellung als „finanzielle 
Doppelbelastung“. Zudem wird durch die Gegenüberstellung von „inklusiv an einer allgemeinen 
Schule“ und „Förderschule“ fälschlicherweise der Eindruck erweckt, Förderschulen in Nordrhein-
Westfalen seien per se nicht inklusiv.

Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention gelten jedoch sowohl Förderschulen als auch Schu-
len des Gemeinsamen Lernens als allgemeine Schulen. Beide Systeme sind gleichwertige Bestandtei-
le des inklusiven Bildungssystems in Nordrhein-Westfalen. Eltern haben die Möglichkeit, zwischen 
diesen beiden Formen sonderpädagogischer Förderung zu wählen – orientiert am individuellen 
Bedarf ihres Kindes.

Die steigenden Schülerzahlen in beiden Bereichen unterstreichen die Bedeutung differenzierter An-
gebote. Angesichts der Vielfalt an Förderbedarfen ist es entscheidend, beiden Systemen die nötigen 
Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um allen Kindern und Jugendli-
chen eine bestmögliche Förderung zu ermöglichen.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Inklusion in der Oberstufe – Ka-
pitel 4.3.2

Die Inklusion förderbedürftiger Schülerinnen und Schüler durch zieldifferenten Unterricht in der 
Oberstufe ist aus der Sache selbst heraus nicht möglich, auch wenn dies vereinzelt durch Bildungsfor-
scherinnen und -forscher so angeregt werden mag. Die gymnasiale Oberstufe besuchen Schülerinnen 
und Schüler, die einen mittleren Schulabschluss mit der Fachoberschulreife vorweisen können. Schüle-
rinnen und Schüler, die im zieldifferenten Unterricht eine Regelschule der Sekundarstufe I besucht ha-
ben, können diesen mittleren Schulabschluss nicht leisten, sondern können möglicherweise den ersten 
oder vielleicht noch den erweiterten ersten Schulabschluss vorweisen. In den meisten Fällen werden 
Schülerinnen und Schüler, die im zieldifferenten Unterricht die Jahrgangsstufen durchlaufen haben, 
aber einen gesonderten Abschluss wie an einer Förderschule absolvieren können. Der Besuch einer 
Oberstufe mit dem Ziel eines Fach- oder Vollabiturs ist damit nicht möglich. Möglich ist der Übergang 
zum Berufskolleg mit dem Ziel einer Berufsausbildung. Insofern ignoriert der Hinweis schul- und 
ausbildungsrechtliche Voraussetzungen, wenn er auf diesen Sachverhalt als Mangel hinweisen sollte.

Zielgleiche Formen der Inklusion finden in der Oberstufe selbstverständlich immer schon statt. 
Darüber hinaus dürfen Schülerinnen und Schüler generell vier statt drei Jahre in der Oberstufe 
verbleiben. Das Oberstufenkolleg in Bielefeld wendet diese Kannregelung bei Jugendlichen mit in-
ternationaler Familiengeschichte an.
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Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Bildungsgerechtigkeit und Leis-
tungsfähigkeit – Kapitel 4.3.3

Die hier angeführte Maxim-Regel von John Rawls in Zusammenhang mit der bildungspolitischen 
Diskussion um Bildungsgerechtigkeit wird an dieser Textstelle als unumstößliche Grundlage für 
die Zielrichtung schul- und bildungspolitischer Entwicklungen propagiert. Dabei wird nicht be-
rücksichtigt, dass die Forderung von Rawls, den am wenigsten Begünstigten den größten Vorteil zu 
bieten, eine gewisse Ignoranz gegenüber allen leistungsstarken und leistungsbereiten Kindern aus 
den unterschiedlichsten Elternhäusern enthält. Letztlich ist es durch nichts zu rechtfertigen, Kinder 
zu diffamieren, die aus geordneten Elternhäusern mit verantwortlichen Eltern kommen und die 
deshalb bessere Startchancen in der Schule haben als Kinder, die als vernachlässigt gelten können. 
Das deutsche Schulsystem hält für alle Kinder die geeigneten Schulformen bereit. Kinder mit Start-
problemen in ihrer Schullaufbahn können mit einer dementsprechenden Schulform aufgefangen 
werden. Die Offenheit des Schulsystems ermöglicht es jedem Kind, mit fortgeschrittener Selbstän-
digkeit höhere Bildungsabschlüsse anzustreben.

Letztlich wird nach diesem Prinzip auch an den Schulen des „gemeinsamen Lernens“ verfahren. 
Der Besuch der Laborschule Bielefeld hat dies eindrucksvoll belegt. Zum einen hat ein Mitglied des 
Lehrerkollegiums selbst ausgeführt, dass es um das möglichst hohe Maß an Teilhabe geht und eben 
nicht um gleiche Teilhabe für alle. Zum zweiten wählt die Laborschule selbst die Schülerinnen und 
Schüler aus, die sie für ihre Oberstufe geeignet sieht. Andere Schülerinnen und Schüler müssen nach 
dem Abschluss der Laborschule auf eine andere Schule wechseln.

Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Übergänge und Brüche – Kapitel 4

Beim Besuch der Enquetekommission der Laborschule Bielefeld wurde von Akteurinnen und Ak-
teuren ausgedrückt, dass zahlreiche Probleme des Systems und der sozialen Ungleichheit – in der 
Folge also der Chancenungleichheit im Sinne einer verminderten Teilhabechance – Probleme durch 
Übergänge und damit verbundene Brüche darstellen. Diese Brüche ließen sich durch die Errichtung 
einer Schule für alle Kinder umgehen. Gesellschaftspolitisch ist die Akzeptanz dafür aktuell nicht 
gegeben, weshalb man auf dem Weg dorthin andere Wege einschlagen muss und Modelle zur Ver-
schlankung ausrollen muss. Dies könnte über den Weg eines Modells wie in Hamburg geschehen.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum der Fraktion der SPD zum Thema Übergänge 
und Brüche – Kapitel 4

Die FDP-Fraktion teilt die Einschätzung nicht, wonach strukturelle Brüche im Bildungssystem nur 
durch die Einführung einer einheitlichen Schule für alle Kinder zu vermeiden seien. Übergänge im 
Bildungssystem können auch durch gezielte individuelle Förderung, bessere Beratung, transparente 
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Übergangsprozesse und mehr Durchlässigkeit gestaltet werden, ohne die Vielfalt schulischer Ange-
bote einzuschränken.

Zudem ist gesellschaftspolitisch weder in der Bevölkerung noch im nordrhein-westfälischen Land-
tag die Akzeptanz beziehungsweise eine Mehrheit für eine „Verschlankung“, de facto Verringerung, 
der Schulvielfalt nach Hamburger Vorbild erkennbar.

Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Übergänge – Kapitel 4.4.3

Die AfD-Fraktion kritisiert die pauschale Verwendung des im vorliegenden Zusammenhang nega-
tiv konnotierten Begriffs ‚Bruch‘ bzw. „Brüche“ in Bezug auf Übergänge in der Schul- und Bildungs-
laufbahn. Der Begriff suggeriert eine systemimmanente Unzumutbarkeit und stellt aus Sicht der 
AfD-Fraktion eine unterschwellige Diskreditierung des mehrgliedrigen Schulsystems dar, die der 
regulatorischen Praxis nicht entspricht. 

Es kommt im Verlauf der Kindheit und Jugend beim Besuch von Bildungsinstitutionen zu Übergän-
gen, ggf. zu Wechseln zwischen Schulformen, auch kann unter Umständen die Wiederholung einer 
Klasse geboten sein. Im Regelfall werden Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern von pädagogi-
schen Fachkräften bzw. Lehrerinnen und Lehrern auf der Grundlage langfristiger, ganzheitlicher und 
kollegial besprochener Beobachtungen und Beurteilungen wohlwollend beraten und begleitet, soweit 
es die Ressourcen der Schulen adäquat ermöglichen. Diesen Vorschriften zufolge werden zum Bei-
spiel im Verlauf der Stufen fünf bis sechs dreimal jährlich „Erprobungsstufenkonferenzen durchge-
führt, in denen über die individuelle Entwicklung (…), etwaige Schwierigkeiten, deren Ursachen und 
mögliche Wege zu ihrer Überwindung und über besondere Fördermöglichkeiten beraten wird“ (§ 10 
(3) Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I). Ehemalige 
Grundschullehrer der Schüler nehmen ggf. an diesen Konferenzen teil (ebd., § 10 (4)). Falls ein Schul-
formwechsel empfohlen wird, erfahren die Eltern dies bis spätestens sechs Wochen vor Schuljahres-
ende schriftlich mit dem Angebot eines Beratungstermins (ebd., § 12 (1)). In der Sekundarstufe II 
informieren und beraten die Schulen bei der Wahl der Laufbahn und überprüfen jedes Halbjahr, wie 
die Schülerinnen und Schüler mit ihren Belegungen zurechtkommen (etwa für die gymnasiale Ober-
stufe § 5 der Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstu-
fe (APO-GOSt)), für das Berufskolleg § 14 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den 
Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg - APO-BK).

Ein Runderlass des Schulministeriums besagt: „Beratung ist wie Unterrichten, Erziehen und Beurtei-
len Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer“ (BASS 12-21 Nr. 4 „Beratungstätigkeiten von Lehrerin-
nen und Lehrern in der Schule“, RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 02.05.2017). 
Diese Beratungsaufgaben beziehen sich auf „Bildungsangebote, Schullaufbahn, Übergänge in ande-
re Schulen und weitere Bildungswege einschließlich der Berufs- und Studienorientierung“ (ebd.). 
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Lehrkräfte beraten aber auch „bei Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und weiteren den 
Bildungsweg der Kinder und Jugendlichen berührenden besonderen oder psychosozialen Problem-
lagen.“ (ebd.). Die Schulen sind dazu angehalten, ein entsprechendes Beratungskonzept zu erstellen.

Zusätzlich zu der Beratungstätigkeit, die jede Lehrerin und jeder Lehrer ausübt, gibt es an den al-
lermeisten Schulen in Nordrhein-Westfalen speziell ausgebildete Beratungslehrerinnen und -lehrer, 
wobei in besagtem Runderlass explizit empfohlen wird, „dass sich Beratungslehrkräfte benachbar-
ter Schulen vernetzen, auch schulstufen- und schulformübergreifend, und gemeinsam mit den im 
Schulumfeld vorhandenen Beratungseinrichtungen Wege suchen, [damit] eine ggf. erforderliche 
Beratung auch dann erfolgen kann, wenn die spezifische Beratungskompetenz nicht in der eigenen 
Schule vorgehalten werden kann“ (ebd.).

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Übergänge – Kapitel 4.4.3

Der Begriff „Brüche“ ist in Zusammenhang mit dem Verlauf der Schullaufbahn abzulehnen, weil er 
die Anlage des deutschen Schulsystems mit seinen Möglichkeiten, zeitnah begabungs- und motiva-
tionsgerechte Angebote zu machen, verfälscht, so als wäre zum Beispiel ein Schulformwechsel ein 
Vorgang, der gewaltsam auf den bisherigen Bildungsgang einwirkt. Das ist aber in keiner Weise so. 
Es wird im Rahmen von Entscheidungen über die Schullaufbahn gar nichts „gebrochen“. Es kommt 
zu „Weichenstellungen“ und zum „Wechsel auf ein anderes Bildungsgleis“, ganz geschmeidig und 
äußerlich problemlos.

Die tatsächlich zu beobachtenden, zum Teil schweren inneren Probleme der Kinder sind fast aus-
schließlich äußeren Faktoren geschuldet, die mit der lieblosen Erwartungshaltung von Eltern und Um-
gebung zusammenhängen, leider auch manchmal mit der fehlerhaften und wenig wertschätzenden 
Beratung durch Lehrerinnen und Lehrer. Und natürlich trägt auch die in diesem Enquetebericht ver-
wendete Bezeichnung für einen Schulformwechsel als „Bruch“ dazu bei, den Schulformwechsel nicht 
als eine natürliche, der Entwicklungssituation angepasste Entscheidung zu sehen, sondern eine von au-
ßen aufgezwungene Handlung, die der/dem Betroffenen Schaden zufügt. Die Bezeichnung „Brüche“ 
intendiert die Auffassung, dass die einmal getroffene Schulwahl unabhängig von der Entwicklung einer 
Schülerin/eines Schülers unbedingt Bestand haben sollte, ohne Rücksicht auf veränderte Bedürfnisse. 
Diese Auffassung widerspricht einem wertschätzenden Umgang mit Schülerinnen und Schülern und 
ihren besonderen Bedürfnissen und verhindert verantwortungsbewusstes pädagogisches Handeln.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Übergänge – Kapitel 4.4.3

Die FDP-Fraktion hält die Bezeichnung „Brüche“ im Bildungsverlauf nicht grundsätzlich für prob-
lematisch. Der Begriff beschreibt reale Herausforderungen an Übergängen im Bildungssystem, etwa 
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beim Schulformwechsel oder beim Übergang in Ausbildung und Studium. Solche Übergänge sind 
nicht per se negativ, wohl aber dann, wenn sie mit Unsicherheit, mangelnder Orientierung oder 
unzureichender Unterstützung einhergehen.

Ein modernes, durchlässiges Bildungssystem muss Übergänge aktiv gestalten und Schülerinnen und 
Schüler dabei begleiten. Die FDP-Fraktion sieht hierin keine Schwächung des gegliederten Systems, 
sondern eine Chance, individuelle Wege zu ermöglichen – auch über Korrekturen im Bildungsver-
lauf.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Bildungsexpansion und Rolle der 
Hauptschule – Kapitel 4.4.4

In Zusammenhang mit der einseitigen massiven Propagierung und Bevorzugung akademischer 
Bildungsgänge im Rahmen der sogenannten Bildungsexpansion seit den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts erlitten die mittleren Schulformen wie Realschule und Hauptschule unberechtigter-
weise einen Imageverlust, sodass die Schülerströme immer mehr zu gymnasialen und universitä-
ren Bildungsinstitutionen gelenkt wurden. Die mehrheitliche Repräsentanz von Schülerinnen und 
Schülern aus Nichtakademikerfamilien an den verbliebenen mittleren Schulformen, vor allem der 
Hauptschule, veranlasste Bildungsforscher zur Stigmatisierung der Hauptschule als „Restschule“.

Der Diffamierungscharakter dieses Begriffs gerade auch für die Schülerinnen und Schüler und Leh-
rerinnen und Lehrer, die an dieser Schulform Wissen erwerben beziehungsweise Bildung vermit-
teln, wird dabei wohl billigend in Kauf genommen. Der Begriff „Restschule“ wird darüber hinaus 
auch nicht dem Anliegen des mehrgliedrigen Schulwesens gerecht, jede Schülerin/jeden Schüler als 
gleichwertig zu bildende Persönlichkeit anzusehen, der man einen leistungsadäquaten Bildungs-
gang zur Verfügung stellt, um einen gesellschaftlich anerkannten Schulabschluss zu erwerben und 
dann eine qualifizierte Berufsausbildung zu beginnen.

Deshalb verkennt der Vorwurf, dass Kinder durch Segregation im Bildungsweg zu marginalisierten 
Gruppen abgestuft werden (Gold et al. 2022), den integrativen Aufbau des mehrgliedrigen Schul-
systems in Deutschland und entlarvt das wertungsgebundene Menschenbild dieser Vorstellung, die 
den Wert des Menschen offensichtlich unter anderem auch nach dem Schulabschluss einordnet.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema OECD-Studie zur Ungleichheit 
im deutschen Bildungssystem – Kapitel 4.4.4

Die Wiedergabe der OECD-Studien ist einfach falsch. Schulsysteme mit ausschließlich Gesamt-
schulsystemen schneiden bei den länderübergreifenden Tests eben nicht besser ab als Systeme mit 
einem mehrgliedrigen Schulsystem.
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Schaut man sich die Entwicklung in den verschiedenen Ländern an, kommt man zu ganz anderen 
Ergebnissen. Josef Kraus hat bereits 2008 in einem Essay die Zusammenhänge länderübergreifend 
erörtert. Er zitiert aus der PISA-Studie 2000: „Es gelingt keinem Teilnehmerland, Schülerleistungen 
von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler zu entkoppeln. (…) Die disparitätserzeu-
genden Effekte von familiären Strukturmerkmalen werden überwiegend durch die kulturelle Pra-
xis von Familien vermittelt.“ Dieser Zusammenhang sei besonders eng in Tschechien, Luxemburg, 
Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien der Fall. Deutschland liege im OECD-
Mittelfeld. (Kraus, S. 11)

Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Durchlässigkeit des Systems nach der Primar-
stufe – Kapitel 4.4.5

Zum Thema der Durchlässigkeit im mehrgliedrigen Schulsystem führen die Autorinnen und Auto-
ren in diesem Textabschnitt eine „Asymmetrie zugunsten von Abstiegen gegenüber Aufstiegen“ an. 
Die AfD-Fraktion verweist darauf, dass für die Beurteilung der Durchlässigkeit eines Schulsystems 
zwingend die vielfältigen alternativen Zugänge zur Hochschulreife und zum Hochschulstudium zu 
berücksichtigen sind. So betonen Sandra Buchholz und Magdalena Pratter in einer systematischen 
Rekonstruktion des Effektes sozialer Herkunft für alternative Wege zur Hochschulreife, „wie wichtig 
es ist, dass sich die Bildungsforschung nicht allein auf die Untersuchung früher Bildungsübergänge 
beschränkt. Ein bedeutender Anteil der Hochschulreifen wird in Deutschland nicht über den tra-
ditionellen Bildungsweg erworben, sondern erst im Anschluss an einen Haupt- oder Realschulab-
schluss. Das deutsche Bildungssystem ist damit deutlich offener als landläufig unterstellt. Durch die 
Vernachlässigung alternativer Bildungswege und späterer Bildungsübergänge kann deshalb letztlich 
nur ein lückenhaftes Bild von Bildungsungleichheit gezeichnet werden“ (Buchholz/Pratter 2017, 
S. 419 f.). 

In einer umfassenden Studie zur Koppelung und Entkoppelung von Bildungsverläufen und Berufs-
ausbildung an die Schulformzugehörigkeit stellt auch Helmut Fend fest, dass ca. 25 Prozent der 
untersuchten Schülerinnen und Schüler zu anderen Abschlüssen als zu jenen kommen, welche die 
Schulformen, in denen sie sich im neunten Schuljahr befanden, eigentlich vorgeben (Fend 2006, S. 
275). Fend resümiert, dass, wenn es geregelte Übergangsmöglichkeiten gebe, diese auch ergriffen 
würden (ebd., S. 288). 

Seit über zehn Jahren besteht eine Studienberechtigungsquote von rund 50 Prozent. Für 2024 liegen 
folgende Daten vor: 20 Prozent der Studienberechtigten verfügten über die Fachhochschulreife. 16 
Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten erwarben innerhalb des beruflichen Schulsystems 
die Allgemeine Hochschulreife, meist an einem beruflichen Gymnasium. Ohne Berücksichtigung 
der Art der Hochschulreife stammten 32 Prozent der Studienberechtigten aus dem beruflichen 
Schulsystem (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 209–210).
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Laut einer ebd., S. 210ff., zitierten Studie von Heike Spangenberg und Heike Quast aus dem Jahr 
2023 zu Bildungsverläufen von Studienberechtigten auf Datenbasis der Kohorte 2015 hatte neben 
63 Prozent derer, die auf dem klassischen Gymnasialpfad die Studienberechtigung erwarben, fast 
jede/jeder dritte Studienberechtigte die Hochschulreife auf anderem Wege erlangt: sieben Prozent 
sind vor dem Erwerb einer Studienberechtigung vom Gymnasium oder dem Gymnasialzweig 
einer Gesamtschule in das berufliche Schulsystem gewechselt. 21 Prozent der Studienberechtig-
ten absolvierten zunächst die Realschule; sieben Prozent schlossen erst eine berufliche Ausbil-
dung ab und erwarben daraufhin, direkt oder nach kurzer Erwerbstätigkeit, über eine berufliche 
Schule die Fachhochschulreife. Zwei Prozent waren zunächst länger erwerbstätig und erlangten 
dann an einer beruflichen Schule neben dem Meister-, Techniker- oder Fachwirtabschluss die 
Fachhochschulreife; ein Prozent erwarb die Hochschulreife, zumeist nach einer Berufsausbildung 
oder einer Erwerbstätigkeitsphase über den Zweiten Bildungsweg an einem Kolleg oder Abend-
gymnasium.

Die AfD-Fraktion befürwortet den Erhalt und den Ausbau eines mehrgliedrigen und weiterhin 
durchlässigen Schul- und Bildungssystems. 

Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Personelle Ausstattung – Kapitel 4.5.3

Die FDP-Fraktion sieht Einordnungs- und Ergänzungsbedarf hinsichtlich des Abschnitts zur Lehr-
kräftegewinnung und zum Handlungskonzept Unterrichtsversorgung. Der Text vermittelt den Ein-
druck, als seien Fortschritte bei der Bekämpfung des Lehrkräftemangels ausschließlich der aktuellen 
Landesregierung zuzuschreiben. Diese Darstellung greift zu kurz. Bereits frühere Landesregierun-
gen haben wirksame Maßnahmen eingeleitet, etwa durch die Erhöhung der Studienplatzkapazitä-
ten, die Erleichterung des Seiteneinstiegs sowie durch gezielte Anreizsysteme zur Besetzung von 
Lehrerstellen, insbesondere in Bereichen mit langanhaltendem Lehrermangel.

Die Bezeichnung des Handlungskonzepts als „zentral“ oder „umfassend“ ist aus Sicht der FDP-
Fraktion nicht angemessen. Die tatsächliche Wirksamkeit einzelner Maßnahmen – wie etwa der 
Einschränkung anlassunabhängiger Teilzeitmöglichkeiten – ist bislang nicht belegt. Auch die im Be-
richt genannte Steigerung um rund 7.000 Beschäftigte im Schuldienst lässt sich nicht allein auf das 
Handlungskonzept zurückführen, sondern ist Ergebnis eines längerfristigen Maßnahmenbündels 
über mehrere Legislaturperioden hinweg.

Die Herausforderungen der Lehrkräftegewinnung erfordern eine überparteiliche, langfristig ange-
legte Strategie. Dies sollte auch im Bericht sachgerecht abgebildet werden.
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Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Familienbild – Kapitel 4.6.1

Neben den durchaus zutreffenden Beschreibungen über die Lage und Rolle von Familien sowie 
über die sozialen Räume werden Lage, Rolle und Zustände in diesen Bereichen einer einseitigen 
gesellschaftlichen Bedingtheit zugeschrieben. Das oft unentwirrbare Zusammenspiel von individu-
ellen, familiären, sozialen und gesellschaftlichen Prozessen wird derartig simplifiziert durch diese 
einseitige Fokussierung auf gesellschaftliche Bedingungen, dass die Ausführungen als Grundlage 
für mögliche Handlungsempfehlungen ungeeignet sind.

Auch wenn das Familienbild in der heutigen Zeit nicht mehr durchgehend dem herkömmlichen 
bürgerlichen Bild von Familie entsprechen mag, so leben die meisten Kinder immer noch in Famili-
en mit einer traditionellen Ordnung. Aber auch in den wenigen anderen Familien haben die Kinder 
klare Bezugspersonen, unabhängig davon, wie die Familie sonst zusammengesetzt ist. Und das ist 
erst einmal das Entscheidende. Die im Text insinuierte Vorstellung, dass Schule nun ‚die (implizit) 
unterstellten Normalitätsannahmen zu einer (expliziten) Flexibilität transformieren müsste‘, ver-
langt eine Anpassung von Schule, die deshalb weder notwendig noch leistbar ist.

Zum anderen ist die Schule auf ein gesellschaftlich definiertes Ziel von Bildung hin ausgerichtet, 
selbstverständlich unter Berücksichtigung aller lernphysiologischen und lernpsychologischen Vo-
raussetzungen der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers als Individuum. Die Zusammen-
setzung der Familie spielt nur insofern eine Rolle, als dass man sich in Beratungssituationen und in 
der pädagogischen Betreuung des Kindes darauf einstellt und Beratungen nur mit berechtigten An-
sprechpartnerinnen und -partnern durchführt. Für das Lernen und den Bildungsgang selbst spielt 
die Familienzusammensetzung erst einmal keine Rolle. Beratungsbedarf wegen familiärer Probleme 
fällt vollkommen unabhängig von der familiären Zusammensetzung an.

Insofern ist die Bemerkung vom „Problem der Normalitätsannahme“ nicht zielführend. Hier wird 
ein Problem konstruiert, das es gar nicht gibt.

Eine weitere Konstruktion liegt in der Unterscheidung von „privilegierten“ und „benachteiligten“ 
Familien vor. Beide Begriffe insinuieren einen Zustand, wie er in feudalen Gesellschaftsstrukturen 
vorherrscht. „Privilegien“ sind dort staatlich gesetzte „Vorrechte“ mit Gesetzeskraft, die einem In-
dividuum oder einer Gruppe gewährt werden und sie anderen Individuen und Gruppen vorziehen. 
Anwendbar ist dann der Begriff „benachteiligt“ für alle Gruppen, die diese „Vorrechte“ nicht in 
Anspruch nehmen können.

Die Ungleichheiten der Familien im 21. Jahrhundert dagegen beziehen sich allgemein auf die kon-
trastive Identifizierung verschiedener Lebensumstände, die durch einen größeren oder geringeren 
Abstand des Lebensniveaus und der Bedürfnisbefriedigung als Konsequenz einer ungleichen Ver-
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teilung von Ressourcen gekennzeichnet sind. Allerdings, und das ist das Entscheidende, beruht die 
ungleiche Ressourcenverteilung nicht auf rechtlich gesetzten Grenzen, sondern auf den Aktivitäten 
des Einzelnen in Kombination mit der Wirkkraft des Schicksals, der Lebensumstände und der Ent-
wicklung des Gemeinwesens und der Weltlage. Die Ressourcenverteilung ist ständig im Fluss, es gibt 
immer wieder Gewinner und Verlierer. Davon betroffen ist nicht nur die Firma, die Gewinne macht 
und zwei Jahre später insolvent wird, davon betroffen ist auch der Hauptschüler, der zunächst schein-
bar dem Gymnasiasten gegenüber geringere (Bildungs)ressourcen vorweisen kann, nach 20 Jahren 
aber als Handwerksmeister mit einem eigenen Betrieb den dann Lehrer gewordenen Gymnasiasten 
um ein Vielfaches an finanziellen und sonstigen Ressourcen überflügelt. Graduelle Ungleichheit ist 
also im Grunde das Ergebnis des ablaufenden Lebens und der Umstände, in denen jemand sein Le-
ben führen muss. Insofern kann man bei den Personen mit ungünstigen Lebensumständen nicht von 
Benachteiligung sprechen, sondern von Nachteilen, die jemand gegenüber anderen (Kindern) hat.

Es geht hier nicht um vorenthaltene Rechte, die man dann einfach allen zugänglich machen kann.

Man muss akzeptieren, dass überall auf der Welt Eltern mit einem niedrigen oder gar ohne Abschluss 
in prekären Berufsverhältnissen beschäftigt sind und ihre Kinder möglicherweise nicht wünschens-
wert fördern können. Deshalb muss Schule in besonderer Weise dafür sorgen, dass gerade Kinder 
aus prekären Verhältnissen einen Unterricht erhalten, der sie wachsen lässt. Und wachsen lässt sol-
che Kinder ihre Bewährung in gleichwertigen Lerngruppen, in denen sie Selbstbewusstsein aufbau-
en und sich mit Hilfe ihres Leistungsvermögens entfalten können. Schule muss also dafür sorgen, 
dass Nachteile für Kinder ausgeglichen werden und deren Leistungsfähigkeit abgerufen werden 
kann. Eine durch die Familiensituation erzeugte Ungleichheit der Lebensverhältnisse kann Schule 
nicht ausgleichen. Sie kann nur unter Einbeziehung der Anstrengungsbereitschaft von betroffenen 
Schülerinnen und Schülern und dem Willen zur Mitwirkung von Eltern Bedingungen schaffen, die 
einen möglichst nachteilsfreien Durchlauf der Schullaufbahn gewährleisten.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Familienbild – Kapitel 4.6.1

Die FDP-Fraktion widerspricht der mehrfach geäußerten Vorstellung, gesellschaftlich bedingte Bil-
dungsbenachteiligung sei im Kern ein „Problem, das es gar nicht gibt“. Die Annahme, familiäre Unter-
schiede führten lediglich zu „Nachteilen“ statt zu „Benachteiligung“, verkennt die Realität vieler Kinder, 
die durch sozioökonomische Faktoren eingeschränkte Bildungs- und Entwicklungschancen haben.

Ebenso befremdet die Behauptung, Begriffe wie „privilegiert“ und „benachteiligt“ seien nur in feu-
dalen Kontexten anwendbar. Diese Begriffe sind etablierte analytische Kategorien, die reale Unter-
schiede in den Startbedingungen sichtbar machen. Sie dienen nicht der moralischen Bewertung, 
sondern der gezielten Unterstützung.
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Problematisch ist auch die implizite Aufwertung eines Familienbilds „mit einer traditionellen Ord-
nung“ als Leitbild. Gesellschaftliche Vielfalt in den Formen familiären Zusammenlebens ist Realität 
und keine Abweichung von einer Norm, die im Übrigen auch nicht politisch vorzugeben ist. Dass 
Kinder in unterschiedlichen Familienkonstellationen verlässliche Bezugspersonen haben, wird zwar 
im Text selbst eingeräumt. Umso mehr irritiert aber der Versuch, dennoch ein übergeordnetes Ord-
nungsideal zu konstruieren.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Bedeutung von Homogenität, 
Heterogenität und Lernhemmnissen (LRS, Dyskalkulie, Behinderungen) für den Lernprozess – 
Kapitel 4.7

Die Ausführungen zur Zusammensetzung von Lerngruppen, zur Heterogenität von Lerngruppen und 
zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die eines besonderen Förderbedarfs bedürfen, stützt 
sich allein auf eine Vorstellung, die mit der Unhinterfragbarkeit einer Prämisse formuliert wird.

Diese Vorstellung aus der marxistischen Gesellschaftstheorie, die letztlich auf die Interpretationen 
Rousseaus bei der Betrachtung seiner Gesellschaft im 18. Jahrhundert zurückgeht, traf wichtige As-
pekte der damaligen Feudalgesellschaft und hat in langen Diskussions- und Entwicklungsprozessen 
dazu geführt, dass man die als echte Konstruktion entlarvten Unterscheidungszuordnungen zwi-
schen Menschen und Gesellschaftsschichten als willkürlich und missbräuchlich definiert und besei-
tigt hat. Die Beseitigung von tatsächlichen Konstruktionen war die Grundlage des wirtschaftlichen 
Erfolgs und der besonderen Entfaltungskraft von Individuum und Gesellschaft in den modernen 
Gemeinwesen. Deshalb verstellt die undifferenzierte und apodiktische Übertragung von Vorstel-
lungen, die sich aus der Betrachtung einer feudalistischen Gesellschaftsordnung ergeben, auf die 
Gesellschaft einer demokratischen Industrie- und Leistungsgesellschaft die zutreffende Analyse der 
zu beobachtenden und zu beurteilenden Wirklichkeit. Mit dem Analysemodell einer feudalistischen 
Gesellschaft wird man die Wirklichkeit einer modernen Industrie- und Leistungsgesellschaft gar 
nicht erfassen können, sondern zwangsläufig dazu gezwungen sein, die beobachtete Wirklichkeit zu 
dekonstruieren, sie also so zu verzerren, dass sie in das überholte Vorstellungsmodell der marxisti-
schen Gesellschaftstheorie hineinpasst. Dafür bieten Aussagen dieses Kapitels erhellende Beispiele.

Erstens besteht kein Gegensatz zwischen einer individuellen Förderung und der Bildung von leis-
tungsähnlichen Lerngruppen. Auch in letzteren werden Schülerinnen und Schüler stets auch indi-
viduell gefördert. Anders geht es doch im Lernprozess gar nicht.

Zweitens gibt es kein „gemeinsame(s) Verständnis“ in Fragen der Einheitsschule oder eines geglie-
derten Schulsystems. Sozialistische Bildungspolitiker und Bildungsforscher propagierten zwar in 
Anlehnung an die Forderungen von Marx und Engels und mit Bezug auf die Tradition der sozia-
listischen Bildungspolitik des 20. Jahrhunderts (u. a. Paul Oestreich) (Lassahn 1976, S. 121) in den 
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letzten 50 Jahren immer stärker die Vorstellung, dass die Einheitsschule die Grundlage für eine 
gerechte Bildung sei und dass die äußere Differenzierung von leistungsverschiedenen Schülerinnen 
und Schülern durch die Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen diskriminierend sei. Aller-
dings zeigen die Elternwahlen zu den verschiedenen Schulformen, dass die Einheitsschule bei einem 
großen Teil der Bevölkerung eben nicht die Favoritin bei der Schulwahl ist. Darüber hinaus werden 
die pädagogischen Herausforderungen in Gesamtschulen und die Leistungsergebnisse von Gesamt-
schülern durchaus kritisch gesehen (Sprenger 1999) (Esser und Seuring 2020) (Wissenschaftliche 
Dienste des Deutschen Bundestages 2006).

Letztlich arbeiten auch die seit den 1970er Jahren gegründeten Einheitsschulen mit der Zuordnung 
leistungsverschiedener Schüler zu unterschiedlichen Leistungsgruppen, den sogenannten G- und E-
Kursen. Hier wird der Diskriminierungsverdacht eigenartigerweise nicht erhoben. Das gegliederte 
Schulwesen wird also in diesen Gesamtschulen in Teilen und auf andere Art fortgeführt. Insofern 
ist die Aussage über ein gemeinsames Verständnis in Fragen der Einheitsschule im Berichtstext der 
Enquetekommission irreführend.

Drittens wird in der Einheitsschule ebenfalls wie im gegliederten Schulsystem eine gewisse Homo-
genisierung der Lerngruppen angestrebt. Die Aussage, dass Homogenität eine Illusion sei, Homoge-
nität sei erst gegeben, wenn die Lehrkraft allein im Raum säße, hält natürlich der Wirklichkeit von 
Lerngruppenzusammensetzungen nicht stand.

Dieser sehr simplen Vorstellung von Homogenität steht das eigentliche Verständnis von Homoge-
nität entgegen, in der jeder Beteiligte dieser Lerngruppe den jeweiligen Gedankengang konstruktiv 
begleiten und mit jeweils anderen Schwerpunkten weiterentwickeln kann, sodass die Erarbeitung ei-
nes Erkenntnis- oder Verstehensprozesses von allen gemeinsam geleistet und goutiert werden kann.

Für das erfolgreiche Lernen jeder einzelnen Schülerin/jedes einzelnen Schülers, aber auch der ge-
samten Lerngruppe, bedarf es dieser Form der Homogenität. Nur so kann jede/jeder Beteiligte ei-
ner Lerngruppe den Gedankengang konstruktiv begleiten und mit jeweils anderen Schwerpunk-
ten weiterentwickeln. Deshalb meint diese Form der Homogenität selbstverständlich keine völlige 
Leistungsgleichheit aller Schülerinnen und Schüler. Heterogenität in Lerngruppen ist immer schon 
gegeben durch die jeweils individuellen Persönlichkeiten ihrer Mitglieder. Sie ist sogar erforderlich, 
um die Bewältigung von Aufgaben oder die Erkenntnis über Sachverhalte voranzutreiben und mul-
tiperspektivisch angehen zu können. Sie ist dann nicht zielführend und dysfunktional, wenn sie das 
gemeinsame Hand-in-Hand-Arbeiten zur Lösung von Problemen, für die Erledigung einer Arbeit 
oder für das Vorantreiben von Verstehens- und Erkenntnisprozessen blockiert, weil die Fähigkeiten 
der unterschiedlichen Persönlichkeiten nicht kompatibel sind. Insofern unterstellt die Aussage im 
Enquetebericht eine Form von Homogenität, wie sie niemand fordert. Wer „Heterogenität“ als aus-
schließlich konstruiert einordnet, missachtet die individuellen Eigenarten der verschieden begabten 
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Menschen und verliert den Blick für die spezifischen Fördermöglichkeiten dieser Menschen. Die 
scheinbar menschlich daherkommende Vorstellung von der „Konstruktion jeglicher Heterogenität“ 
erweist sich dann als eine besonders subtile Form der Menschenverachtung.

Viertens: Natürlich lassen sich Unterschiede im Leistungsvermögen messen und damit Heterogenität 
qualifizieren. Selbst unter Berücksichtigung subjektiver Einflüsse bei einer Leistungsbewertung und 
der Zubilligung von Grenzlinienräumen lassen sich so Zuordnungen zu Leistungsgruppen herstellen.

Die Bezugsnorm bei Leistungsbewertungen ist keineswegs „konstruiert“, wie Wagenbach das be-
hauptet, sondern bezieht sich auf nachprüfbare, der Objektivität nahekommende Messgrößen und 
auf die Individualität der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers. Die zugrunde liegende Norm 
beruht dann auf Messgrößen, mit denen zum Beispiel der Umfang des Leistungsvermögens in Bezug 
auf Aneignungsprozesse von Sachverhalten ausgewiesen werden kann, oder auf Verhaltensweisen, 
die für das erfolgreiche Bewältigen von Aufgaben Voraussetzung sind. In einer Lerngemeinschaft 
orientieren sich die jeweiligen „Normabweichungen“ ausschließlich an dem Leistungsvermögen des 
Einzelnen in einem Erkenntnis- und Verstehensprozess und an der intellektuellen Verfügbarkeit des 
geistig Erfassten. Der Erkenntnis- und Verstehensprozess verläuft in einer gedanklich kommunika-
tiven Situation, wie man sie analog bei Mannschaftssportarten vorfindet, wo jede einzelne Mitspie-
lerin/jeder einzelne Mitspieler in der Lage sein muss, im Zusammenspiel mit den Mitspielerinnen 
und Mitspielern den erfolgreichen Umgang mit dem Spielgerät – in der Lern- und Verstehensphase 
wären es die Gedanken zu einem Sachverhalt – zu meistern. Dass Lehrkräfte bei der Leistungsmes-
sung versagen, spricht nicht gegen die Normvorlage, die sich aus den Merkmalen des Erkenntnis- 
und Verstehensprozesses ergeben.

Dies wird besonders durch die Studie von Esser/Seuring untermauert, in der nachgewiesen werden 
wird, was für einen aufmerksamen Lehrer in der täglichen Unterrichtspraxis bereits von jeher eine 
klare Erkenntnis war, dass nämlich gerade auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in 
leistungsähnlichen Lerngruppen erheblich mehr und intensiver lernen können als in Lerngruppen, 
in denen sie den Gedankengängen der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler folgen müssen. 
Wer also aufgrund der irrigen Annahme, die Wahrnehmung von Leistungsunterschieden sei eine 
Folge von Konstruktionen, unterschiedlich leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in einer Lern-
gruppe zusammenfasst, verhindert im Grunde das, was er vorgibt erreichen zu wollen: die beson-
ders intensive Entfaltung der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers unabhängig von ihrem/
seinem Begabungs- oder Motivationsprofil (Esser und Seuring 2020).

Unter genau diesem Aspekt ist die Forderung nach der Mehrgliedrigkeit des Schulsystems zu be-
trachten, zu der selbstverständlich auch die Förderschulen gehören, sodass man nicht von einer 
Dreigliedrigkeit, sondern von einer Mehrgliedrigkeit des Schulsystems sprechen sollte. Es gibt im-



 273Sondervoten zu den Kapiteln 1 bis 6 

mer wieder auch Schülerinnen und Schüler, die von der Förderschule in die Regelschule wechseln. 
Das Gleiche gilt für Förderschulen mit Sinnesschädigungen. Dort werden alle Abschlüsse vergeben.

Die Ausführungen zu den Vorzügen der Förderschulen bestätigen die Ergebnisse der Studie von Es-
ser und Seuring über die besonders fördergünstige Situation homogener Lerngruppen gerade auch 
in Förderschulen mit ihren besonderen sachlichen wie personellen Voraussetzungen. Die Schluss-
folgerung, diese besonderen sachlichen und personellen Voraussetzungen auch an Regelschulen zu 
schaffen, um dort ebenfalls die Kinder mit besonderem Förderbedarf im zieldifferenten Unterricht 
angemessen beschulen zu können, ist völlig absurd. Wenn die Eltern erkennen, dass die Struktur der 
Förderschule Fördermöglichkeiten für ihre Kinder bereithält, die in der Regelschule nicht vorhan-
den sind, muss man den Schluss daraus ziehen, die zieldifferente Form der Inklusion aufzugeben 
und wieder zurückzukehren zu einer menschenfreundlichen Form der Beschulung von Kindern mit 
besonderem Förderbedarf. Folgte man nämlich den Forderungen, die im Gutachten zur steigenden 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgestellt werden, 
dann müsste man aus den Regelschulen Förderschulen machen.

Die in dem Gutachten festgestellten Ursachen für die Zunahme von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf orientieren sich allerdings wieder einseitig an Bedingungen des sogenannten 
„Regelsystems“. Völlig vernachlässigt werden Bedingungen, die im persönlichen Bereich des Kindes, 
seiner Familie und der Lebensgewohnheiten von sozialen Milieus angelegt sind. Diese müssten sehr 
viel mehr in den Blick genommen werden. Dann wäre auch besser zu verstehen, warum die Umset-
zung der Inklusion mit zieldifferentem Unterrichten gescheitert ist und exkludierende Formen der 
Inklusion mit zielgleichem Unterricht wieder zunehmen. Das Scheitern dieser falschen Form der 
Inklusion mit ihrem zieldifferenten Unterricht hätte man voraussehen können, wenn man sich die 
Entwicklung des deutschen Schulsystems in den letzten zweihundert Jahren vergegenwärtigt hätte: 
nämlich weg von der Dorfschule mit dem zieldifferenten gemeinsamen Lernen hin zu einer viel-
gefächerten Schullandschaft, in der die unterschiedlichsten Begabungs- und Interessenrichtungen 
ihren Platz finden können.

Die eigentliche Schlussfolgerung aus den Befragungen der Eltern müsste also sein, die Anzahl der 
Förderschulen zu erhöhen, die Inklusion mit zieldifferentem Unterricht zu beenden zum Nutzen 
der Kinder mit besonderem Förderbedarf und zur optimalen Vorbereitung auf ihre gesellschaftliche 
Teilhabe. Genau dieses Ziel nämlich kann mit den Förderschulen besser erreicht werden als mit 
einer zieldifferenten Inklusion. Die Beseitigung der Förderschulen ist deshalb aus sachlicher und 
fachlicher Sicht kontraproduktiv im Hinblick auf das formulierte Ziel der Teilhabe.

Um die in den Köpfen einiger Menschenverächter festsitzende Abwertung von Schülerinnen und 
Schülern der Förderschulen zu bekämpfen, ist nicht die Zerstörung einer bewährten Schulform, 
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sondern sind ihre öffentliche wertschätzende Einstufung sowie die Ächtung der Verächter von-
nöten.

Genau aus den oben dargelegten Gründen ist die Einrichtung des mehrgliedrigen Schulsystems nicht 
als diskriminierende Maßnahme zu verstehen, sondern als genau das Konzept, was der Enquetebericht 
fordert. Diese Form, Heterogenität dadurch zu würdigen, dass man dafür verschiedene Schulformen 
vorhält, hat in Deutschland eine lange Tradition und hat sich sehr bewährt. Selbstverständlich sind 
die Voraussetzungen für das Gelingen und die Akzeptanz dieses Konzeptes die menschliche Empathie 
der Handelnden und eine klare, wertschätzende Haltung gegenüber dem jeweiligen Du, die eingefügt 
ist in das Norm- und Regelkonzept des Grundgesetzes, des Schulgesetzes, der Erlasse und Verfügun-
gen sowie der geltenden Schulordnung. Wer jede Form der Unterscheidung nach Leistungs- und Mo-
tivationsprofil unter Diskriminierungsverdacht stellt, lässt diese wertschätzende Haltung gegenüber 
dem Du vermissen und zwingt die Menschen in das Korsett einer Gleichheit, welche die Bedürfnisse 
des Einzelnen missachtet. Zu den fundamentalen Bedürfnissen der Kinder gehört es, in Lerngruppen 
mitwirken zu können, in denen sich ihre intellektuellen, instrumentellen und sozialen Fähigkeiten 
umfassend entfalten können. Das aber gelingt nur, wenn sie während der gesamten Schullaufbahn 
in der jeweiligen Lerngruppe in den einzelnen Lern- und Verstehensprozessen durchgehend intensiv 
mitarbeiten können. Insofern ist festzuhalten, dass die verschiedenen Schulformen in Deutschland 
seit Jahrzehnten die Forderung nach der diskriminierungsfreien Bildung für alle Kinder erfüllt haben.

Mit dieser grundsätzlich wertschätzenden Einstellung allen Kindern und ihren unterschiedlichen 
Fähigkeiten, Begabungen und Motivationen gegenüber entfällt auch jede Sorge vor einer irgendwie 
gearteten „Etikettierung“ von Kindern. Diese Sorge entsteht eigentlich erst aus der in sozialistischen 
Denkweisen verankerten Vorstellung von der Gleichheit der Menschen und der überwiegend gesell-
schaftlich verantworteten Ursache von Ungleichheiten. Das sozialistische Menschen- und Gesell-
schaftsbild lässt offensichtlich wenig Raum für die Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen, der durch 
eigenes Vermögen oder Unvermögen in Freiheit und Eigenverantwortung seine Lebenssituation ein 
gutes Stück selbst gestaltet. So verbirgt sich hinter der Klage, die Feststellung von bestimmten För-
derbedarfen sei eine Form von „Etikettierung“, das Schema einer Werteskala, mit der die Menschen 
nach nützlich und weniger nützlich, wertvoll und weniger wertvoll eingeteilt werden. Wenn bei einer 
Schülerin/einem Schüler LRS festgestellt wird, wird sie/er nicht etikettiert, sondern es wird eine Be-
gabungslücke erkannt, die durch eine besondere Förderung und durch Nachteilausgleich geschlossen 
werden soll. Die mögliche Abwertung dieser Schülerin/dieses Schülers geschieht in den Köpfen ein-
zelner Menschen, die sich selbst dahingehend kritisch hinterfragen sollten, ob ihre Einstellung nicht 
auch ein Gran Menschenverachtung enthält. Eine humane Bildungspolitik dagegen sieht in jedem 
Kind und Jugendlichen mit all seinem Vermögen und Unvermögen eine Persönlichkeit, die in der für 
sie möglichen Weise ein passendes Schul- und Bildungsangebot wahrnehmen kann. Die Ungleich-
heit, die sich darin zeigt, wird als ein Wert an sich und als Zeichen der freien Entfaltung einer Per-
sönlichkeit betrachtet und nicht als das Merkmal, das den Einzelnen in eine Werteskala einordnet.
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Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Bedeutung von Homogenität, Heterogenität und Lernhemmnissen (LRS, Dyskalkulie, Behinde-
run-gen) für den Lernprozess – Kapitel 4.7

Die FDP-Fraktion widerspricht der Darstellung, dass bildungspolitische Konzepte wie Inklusion 
oder das Ziel chancengerechter Teilhabe Ausdruck eines „sozialistischen Menschenbildes“ seien. 
Solche Formulierungen dienen nicht der sachlichen Auseinandersetzung, sondern zielen auf ideo-
logische Abgrenzung. Sie missachten die Verantwortung des Bildungssystems, auf die Vielfalt der 
Schülerinnen und Schüler und ihrer Lebenslagen differenziert einzugehen.

Besonders problematisch ist die Behauptung, die Idee gesellschaftlich erzeugter Bildungsungleich-
heiten sei ein überholtes Analysemodell „feudaler Gesellschaftsordnung“. Diese Sichtweise ver-
harmlost reale Benachteiligungen. Soziale Herkunft ist nach wie vor ein zentraler Einflussfaktor für 
Bildungschancen – dem mit differenzierten Förderangeboten zu begegnen, ist Ausdruck verantwor-
tungsvoller Bildungspolitik, nicht „Menschenverachtung“.

Die FDP-Fraktion weist ausdrücklich die Formulierung, „zu einer menschenfreundlichen Form der 
Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf “ zurückkehren zu müssen ab. Damit wird 
impliziert, andere Formen schulischer Teilhabe, etwa im Gemeinsamen Lernen, seien menschen-
feindlich. Solche Zuspitzungen sind nicht nur sachlich unbegründet, sondern diskreditieren en-
gagierte Lehrkräfte und Pädagoginnen und Pädagogen, die täglich erfolgreich, aufopferungs- und 
liebevoll Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Lernen fördern.

Darüber hinaus lehnt die FDP-Fraktion die Gleichsetzung der Feststellung eines Förderbedarfs mit 
einem angeblichen Etikettierungsdenken ab. Ein diagnostizierter Förderbedarf ist kein Werturteil, 
sondern die Grundlage für gezielte und individuelle Unterstützung – ein zentrales Element eines 
modernen, gerechten Bildungssystems.

Die FDP-Fraktion steht für eine sachliche, evidenzbasierte Bildungspolitik. Ein pluralistisches und 
leistungsorientiertes Schulsystem muss sowohl individuelle Förderung als auch strukturelle Chan-
cengerechtigkeit ermöglichen ohne Rückgriff auf ideologisch aufgeladene Feindbilder.

Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Bedeutung von Homogenität, Heterogenität und 
Lernhemmnissen für den Lernprozess – Kapitel 4.7.1

Die AfD-Fraktion stellt klar, dass der hier im Bericht behauptete Gegensatz zwischen überkomme-
ner Homogenisierung durch äußere Differenzierung und aktuell praktizierter individueller Förde-
rung nicht besteht. Entsprechend antwortet Hartmut Esser in seiner Stellungnahme für die Enquete-
kommission auf die Frage, wie Lehrkräfte der Schülerschaft gerecht werden können: „Mit jeweils 
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an die kognitiven Fähigkeiten und Interessen der Kinder angepassten Lehrplänen und einen darauf 
konzentrierten Unterricht bei Differenzierung der Bildungswege, was den Unterricht entlastet und 
Freiräume für das individuelle Eingehen auf Probleme schafft, die bei der Konfrontation mit der vol-
len Heterogenität in den kognitiven Fähigkeiten deutlich gravierender werden“ (Esser 2024, S. 10).

Im Übrigen lautet der als Beleg im Textabschnitt angeführte Paragraf im Schulgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen im Wortlaut wie folgt: 

„§ 1 Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein 
Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Dieses Recht 
wird nach Maßgabe dieses Gesetzes gewährleistet.

(2) Die Fähigkeiten und Neigungen des jungen Menschen sowie der Wille der Eltern bestimmen 
seinen Bildungsweg. Der Zugang zur schulischen Bildung steht jeder Schülerin und jedem Schüler 
nach Lernbereitschaft und Leistungsfähigkeit offen.“ 

Dort ist mitnichten die Rede davon, dass individuelle Förderung in heterogenen Lerngruppen zu 
erfolgen habe, wohl aber in (2), dass der Zugang zu Bildung an der „Lernbereitschaft und Leistungs-
fähigkeit“ des Einzelnen ausgerichtet werden solle, sprich: weder Über- noch Unterforderung, son-
dern passgenaue Förderung zu gewährleisten sei. Das Bemühen um eine entsprechende Förderung 
ist aber gewiss nicht, wie es der Textabschnitt suggeriert, erst 2006 als Novum in die Bildungspolitik 
eingegangen, sondern seit den 1970er Jahren ständiger Gegenstand reformpädagogischer Diskussi-
onen (Klieme und Warwas 2011, S. 806).

Die AfD-Fraktion fordert zur bestmöglichen individuellen Förderung die Beibehaltung und den Ausbau 
des mehrgliedrigen Schulsystems mit möglichst leistungshomogenen Lerngruppen in allen Schulen.

Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Schulischer Alltag und Diagnoseverfahren – 
Kapitel 4.7.3.1

Die FDP-Fraktion sieht die in diesem Kapitel zitierte Aussage, das Gemeinsame Lernen müsse über 
„gleiche Ressourcen“ wie die Förderschulen verfügen, kritisch. Eine solche Forderung ist irrefüh-
rend, da sie grundlegende Unterschiede in Bedarfen und Rahmenbedingungen verkennt.

Beide Systeme benötigen verlässliche Ressourcen und eine qualitative Weiterentwicklung – insbe-
sondere angesichts der wachsenden Zahl von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Förderschulen vielfach über spezialisierte räumli-
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che, sächliche und personelle Ausstattungen verfügen, etwa über Physiotherapieräume, Schwimm-
becken, Wickelräume oder medizinisch geschultes Fachpersonal. Diese sind für sehr spezielle oder 
intensive Unterstützungsbedarfe unerlässlich.

Eine flächendeckende Übertragung solcher Strukturen auf alle Schulen des Gemeinsamen Lernens 
ist weder finanziell noch organisatorisch realistisch und würde dem Grundsatz effizienter Mittelver-
wendung widersprechen. Umso wichtiger ist es, beide Systeme gezielt zu stärken und ihre jeweiligen 
Potenziale im Sinne eines funktionierenden Gesamtgefüges sich gegenseitig ergänzend zu nutzen. 
Die im Gutachten formulierte Forderung greift daher zu kurz: Sie verkennt die unterschiedlichen 
Bedarfe und Erfordernisse – insbesondere im Hinblick auf schwerstmehrfachbehinderte Kinder – 
und widerspricht dem Ziel einer bedarfsgerechten, wirksamen und zugleich wirtschaftlichen Bil-
dungsinfrastruktur.

Replik der Fraktion der SPD zum Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Schulischer 
Alltag und Diagnose-verfahren – Kapitel 4.7.3.1

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen verkennt die FDP bei ihrer Dar-
stellung der Bildungsfinanzierung und der Ausgangslagen im Gemeinsamen Lernen die Realität 
an nordrhein-westfälischen Schulen. Es geht vor allem darum, dass Kinder mit Beeinträchtigung 
an Schulen des Gemeinsamen Lernens gleiche Voraussetzungen bekommen wie an Förderschulen. 
Dies bezieht sich vorrangig auf die personelle Ressource, muss aber in Anbetracht eines wirklichen 
und umfänglichen Wahlrechts der Eltern auch räumliche und sächliche Ressourcen einbeziehen. An 
Schulen des Gemeinsamen Lernens müssen ebenfalls Therapiemöglichkeiten eröffnet werden. Die 
Teilhabe eines Kindes darf nicht durch fehlende Ressource verringert werden.

Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Ungleiches ungleich behandeln – NRW-Leucht-
türme und der Weg zum Rollout – Kapitel 4.7.5

In diesem Textabschnitt wird eine überschwängliche Lobrede auf die Schulinklusion gehalten, die 
„nicht nur Chancengleichheit im Bildungssystem, sondern auch die gesellschaftliche Teilhabe der 
Lernenden“ sowie „gegenseitiges Verständnis“ fördere. Die Einseitigkeit der Formulierung ist aus 
Sicht der AfD-Fraktion unwissenschaftlich, zumal sie suggeriert, dass Förderschulen dem gesell-
schaftlichen Zusammenhalt entgegenwirken würden. 

Dem bestehenden Förderschulwesen wurde im Zuge der Implementierung schulischer Inklusion 
in der Vergangenheit eine Ausgrenzungstendenz unterstellt (Kissling 2022, S. 64). Bernd Ahrbeck 
betont, dass die bildungs- bzw. inklusionspolitische Debatte in Gerechtigkeitsfragen oft moralisch 
geleitet sei, wobei die Forderung nach Gerechtigkeit eng mit der nach Gleichheit verbunden wer-
de. Dies führe bei Widerspruch oft zu Empörung und Entrüstung (Ahrbeck 2016, S. 92–93). Nicht 
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mehr die begrenzte Frage nach einer optimalen Beschulung stehe im Mittelpunkt, sondern ein ge-
nerelles Unrechts- oder Gerechtigkeitsproblem, das auf der „unumstößlichen Gewissheit (basiere), 
dass spezielle Institutionen einen inhumanen Charakter aufweisen“ (ebd., S. 68) und überwunden 
werden müssten. 

Soziale Argumente für das Gemeinsame Lernen im Sinne der gegenseitigen Anerkennung unter-
schlagen laut Dino Capovilla oftmals „damit verbundene(n) Ausgrenzungsprozesse“ (Capovilla 
2021, S. 159) im Zuge des „Erlebens des Andersseins aus intrapersonaler Perspektive“ (ebd., S. 160) 
in Situationen, „in denen das Anderssein gegen den Willen der Person mit Behinderung sichtbar 
und handlungswirksam“ (Capovilla et al. 2018, S. 112) werde. Mit sozialen Argumenten im Kontext 
von Behinderung werde die Vorstellung verbunden, dass „behinderte Menschen nur durch die Er-
fahrungen in der Auseinandersetzung mit unbehinderten Menschen zu selbstbewussten Erwachse-
nen heranwachsen könnten“ (Capovilla 2021, S. 158). Kontakte zu behinderten Menschen werden 
latent als „zweitklassig verstanden, da sie offenbar nicht Teil der ‚wirklichen‘ sozialen Realität“ (ebd.) 
seien. Capovilla spricht gar von „plakativer Instrumentalisierung behinderter Menschen (…), die 
zum Lerngegenstand verfremdet werden, an dem unbehinderte Menschen Differenz begreifen und 
eine positive und akzeptierende Haltung einüben können“ (ebd., S. 159). Diese Umstände könnten 
im Einzelfall psychosozial erheblich schaden, weshalb die Förderschule als „Schonraum“ (ebd., S. 
162) die soziale Teilhabe von behinderten Lernenden eher fördere. Schulinklusion bringe „eben 
nicht notwendigerweise die sogenannte inklusive Gesellschaft“ (ebd., S. 159) hervor. 

Das inklusive Setting als Leitidee sei, so Beat Kissling, allem übergeordnet, insbesondere der ei-
gentlichen pädagogischen Arbeit mit dem Kind und der Klasse. Der „Realisierungspraxis scheinen 
aber wichtigste eben wissenschaftliche Grundlagen zu fehlen, um diesem Ideal näher zu kommen. 
Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass tatsächlich das Ziel, nämlich Exklusion durch Inklusion zu 
überwinden, genau ins Gegenteil kippen kann, sodass Inklusion zur Exklusion beiträgt, weil die 
behinderten Schüler im Inklusionssetting nicht die gezielte Förderung erhalten, die sie brauchen“ 
(Kissling 2022, S. 260).

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Einfluss der Lehrperson auf 
Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien – Kapitel 5

Habituelle Differenzen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern sowie der Sprachge-
brauch der Lehrperson können für Kinder aus bildungsfernen Haushalten zunächst eine Heraus-
forderung darstellen. Kinder jedoch, die wegen ihres Begabungs- und Leistungsprofils eine dem-
entsprechende Schulform besuchen, werden sich völlig unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 
sehr schnell an die Umgangsformen und an den Sprachgebrauch des Lehrers gewöhnen, der für den 
Bildungsgang der jeweiligen Schulform angemessen ist und sich offensichtlich bewährt hat.
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Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Persönlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler und Übergang in die Sekundarstufe I – Kapitel 5

Die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler spielt eine bedeutende Rolle im Bildungsprozess. In 
der Bildungsforschung gibt es die Annahme, dass besonders Kinder aus bildungsfernen Elternhäu-
sern Persönlichkeitsstrukturen aufweisen, die eine angemessene Entfaltung ihrer Leistungsfähigkeit 
erschweren. Doch lässt sich die unterschiedliche Formung der Persönlichkeit nicht so ohne weite-
res sozialen Gruppen zuordnen. Selbstbewusstsein, Schüchternheit, Lernblockaden und Mangel an 
Selbstwertgefühl zum Beispiel finden sich unterschiedslos bei Kindern aus allen sozialen Schichten. 
Deshalb hat gerade auch die Grundschule den Auftrag, die Entwicklung eines Kindes über den Zeit-
raum von vier Jahren gewissenhaft nachzuzeichnen und die Lernleistungen in einzelnen Fächern, 
die Lernmotivation, die Lernausdauer, die Arbeitsweise des Kindes und seine Auffassungsgabe wie 
seine reproduktiven Fähigkeiten umfassend darzustellen. So dürfen defizitäre Persönlichkeitsent-
wicklung eines Kindes in der Grundschulempfehlung und die Herkunft des Kindes keine Rolle spie-
len. Damit wird auch die Chancengleichheit für alle Kinder erhöht.

Dann wird auch der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule nicht so ein-
schneidend sein, wie es von einigen Bildungsforscherinnen und -forschern immer wieder ange-
führt wird. Denn wegen der Mehrgliedrigkeit und der Offenheit des deutschen Schulsystems ist 
der Übergang von der Grundschule in eine Schule der Sekundarschule I nicht so kritisch wie be-
fürchtet. Der Übergang ist eine von mehreren Weichenstellungen, die für ein Kind im Laufe seines 
Bildungsganges vorgenommen werden. Die Offenheit des mehrgliedrigen Schulsystems gewähr-
leistet prinzipiell die Erlangung aller Abschlüsse unabhängig davon, welche Schulform das Kind 
nach der Grundschule zunächst besucht. Es werden verschiedene Wege angeboten, auf denen man 
immer weitergehende Bildungsziele bis hin zum Abitur und einem Universitätsabschluss erreichen 
kann.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Sprachentwicklung – Kapitel 6.1.5

Statt von „Meilensteinen“ spricht man besser von „Sprachentwicklungsphasen“. Denn die Sprach-
entwicklung verläuft in aufeinanderfolgenden Phasen, in denen ein zunehmender Umfang von Aus-
drucks- und Verstehensleistungen der Kinder festzustellen sind.

Die sprachlichen Entwicklungsphasen bauen aufeinander auf, indem vorhandene sprachliche Fä-
higkeiten in der Anwendung wie in der Rezeption ausgeweitet werden. Allerdings übt sich auch 
fehlende Sprachentwicklung auf einer Ebene auf die weiteren Ebenen der Sprachentwicklung ver-
zögernd aus.
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Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Sprachentwicklung – Kapitel 6.1.6

Sprachbildung geschieht durch den ansteigenden Aufbau von Fähigkeiten zur differenzierten Nut-
zung aller sprachlichen Mittel und zu ihrem präzisen intentionalen Einsatz. Sie ist die unabdingbare 
Grundlage eines erfolgreichen Bildungsweges.

Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Sprachstandsverfahren und -diagnostik – Kapi-
tel 6.1.8

Die FDP-Fraktion teilt die in diesem Kapitel getätigte Aussage nicht, dass Kinder nicht regelmäßig 
mit Prüfungssituationen konfrontiert werden sollten, da dies lernhinderlichen Stress verursache. 
Vielmehr sind leistungsgerechte Rückmeldungen ein zentraler Bestandteil von Bildungsprozessen. 
Altersangemessene und pädagogisch sinnvoll gestaltete Leistungsüberprüfungen können Motiva-
tion fördern, Lernfortschritte sichtbar machen und zur Entwicklung von Selbstwirksamkeit bei-
tragen. Eine leistungsfreundliche Schulkultur, in der Feedback als Chance zur Weiterentwicklung 
verstanden wird, stärkt die Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Pauschale Vorbehalte gegenüber 
Prüfungssituationen wie diese lehnt die FDP-Fraktion ab.

Replik der Fraktion der SPD zum Sondervotum der Fraktion der FDP zum Thema Sprachstands-
verfahren und -diagnostik – Kapitel 6.1.8

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen verkennt die FDP-Fraktion, dass 
in diesem Unterkapitel auf die Erhebungen und die Kita rekurriert wird und es um eine kontinuier-
liche Erhebung des Sprachstands und der notwendigen Förderung von Kindern geht. Besonders im 
Bereich der frühkindlichen Bildung hat sich deutlich gezeigt, dass alltagsintegrierte Sprachbildung 
in den Kitas in Nordrhein-Westfalen genutzt wird. Diese Situationen sollten sich in der Schule fort-
setzen, denn so kann losgelöst von Prüfungsstress die Entwicklung des Kindes und seiner Sprach-
fähigkeit betrachtet werden – im besten Falle als Langzeitbeobachtung aus der Kita aufwachsend. 

Nordrhein-Westfalen hat nicht ohne Grund zum 1. August 2014 den umstrittenen Test Delfin 4 für 
die Kitas in Nordrhein-Westfalen wieder abgeschafft (Westfälischer Anzeiger). 

Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Gesellschaftliche Heterogenität und Diversität 
– Kapitel 6.2

Die „zunehmende Heterogenität und Diversität der Schülerinnen und Schüler“, die die „Bildungs-
institutionen weiterhin prägen“ werde, wird in diesem Textabschnitt als naturgegeben dargestellt. 
Peter Brenner mutmaßt, dass die unkritische Bejahung von Heterogenität als Selbstzweck „ihre Im-
pulse aus außerpädagogischen Handlungsfeldern“ (Brenner 2009, S. 21) bezöge. Gleichwohl habe 
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die Forcierung von Heterogenität im pädagogischen Diskurs eine deutliche Akzentverschiebung für 
die Arbeit im Klassenzimmer mit sich gebracht, wobei der Adressat schulischen Unterrichts zuneh-
mend die einzelne Schülerin/der einzelne Schüler und immer weniger die Schulklasse sei. Individu-
elle Förderbedarfe würden – weit über die klassischen Felder der Sonderpädagogik hinaus – immer 
häufiger diagnostiziert und ausgeweitet. Dieser „universalisierte Förderbedarf hat naturgemäß ei-
nen universalisierten Förderanspruch hervorgerufen“ (ebd., S. 22). Aus besagtem Förderanspruch 
wiederum sei ein „universaler Betreuungsanspruch geworden, der alle Dimensionen der physischen 
und sozialen Existenz des Kindes“ (ebd.) umfasse. Die Vorstellung, dass Schülerinnen und Schüler 
jeden beliebigen Lerneffekt erreichen könnten, wenn man sie nur intensiv genug individuell fördere, 
sei eine „pädagogische Schlaraffenland-Theorie, die der Wirklichkeit nicht standhält“ (ebd., S. 24). 

Grundsätzlich teilt die AfD-Fraktion die politische Zielsetzung, durch die Gewinnung von zusätz-
lichen Lehrkräften und pädagogischem Fachpersonal die Unterrichtsversorgung umfassend zu ge-
währleisten und kleinere Schulklassen zu ermöglichen, damit Lehrkräfte individuellen Ansprüchen 
von Schülerinnen und Schülern besser gerecht werden. Selbstverständlich müssen auch aus Sicht der 
AfD-Fraktion Schritte unternommen werden, damit die Integration von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund gelingt. Und doch erheben sich Stimmen wie die des Deutschen Lehrer-
verbandes, der das Bildungssystem durch die wachsende Zahl von Zuwanderern zunehmend über-
fordert sieht. Letztlich sei es die „permanente Überlastung unserer Schulen mit immer neuen Aufga-
ben, Erwartungen, Vorgaben und gesellschaftlichen Ansprüchen“ (Meidinger 2021, S. 25), die einen 
„unerträglich hohe(n) Erwartungsdruck auf Lehrerinnen und Lehrer [ausüben], die ja schließlich 
am Ende die sind, die diese Versprechungen erfüllen sollen“ (ebd., S. 30). Auch die Präsidenten des 
Deutschen Städte- und Gemeindebunds sowie des Deutschen Landkreistages unterstützten zuletzt 
mit Blick auf die Überforderung vieler Kommunen bei der Bewältigung der hohen Zuwanderung 
Forderungen nach einer restriktiveren Migrationspolitik. 

Angesichts begrenzter personeller, pädagogischer, finanzieller und räumlicher Ressourcen von 
kommunalen Schulträgern und pädagogischen Fachkräften bei zuwanderungsbedingt steigen-
den Schülerzahlen sollte aus Sicht der AfD-Fraktion eine politische Schlussfolgerung auf zuwan-
derungsbedingte Heterogenität und Diversität durchaus eine deutliche Begrenzung der Migration 
als übergeordneter Rahmen sein, um die zunehmende Heterogenisierung sukzessive zu bremsen 
beziehungsweise umzukehren. So können sich die Bedingungen für wirksames pädagogisches und 
integrationsförderndes Handeln spürbar erleichtern. 

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Überforderung der Schulen mit 
Kindern ohne Deutschkenntnisse – Kapitel 6.2

Mit seinen Möglichkeiten und seinem zur Verfügung stehenden Instrumentarium können die ein-
zelnen Schulen die Anforderungen, die durch den ungeregelten Zuzug von Kindern ohne Deutsch-
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kenntnisse mit völlig verschiedenen Bildungsvoraussetzungen an die einzelne Lehrkraft gestellt 
werden, nicht mehr meistern. Auch deshalb muss die ungeregelte Zuwanderung nach Deutschland 
massiv begrenzt werden.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Überforderung der Schulen mit Kindern ohne Deutschkenntnisse – Kapitel 6.2

Die schulische Integration neu zugewanderter Kinder stellt das Bildungssystem zweifellos vor gro-
ße Herausforderungen. Diese lassen sich jedoch mit Blick auf die tatsächliche Situation in unseren 
Schulen nicht durch eine „Begrenzung der ungeregelten Zuwanderung“ wie von Zauberhand rück-
wirkend lösen. Dies kann nur durch gezielte bildungspolitische Maßnahmen gelingen, etwa durch 
Sprachförderprogramme, mehr Fachpersonal oder weitere Vorschläge, die im Rahmen dieses Be-
richts unterbreitet werden. 

Selbstverständlich sieht auch die FDP-Fraktion Reformbedarf in der Asyl- und Migrationspolitik – 
insbesondere mit Blick auf Steuerung, Verfahren und Integration. Pauschale migrationspolitische 
Forderungen wie die hier vorliegende ersetzen jedoch keine sachgerechte Analyse bildungspoliti-
scher Aufgaben. In dieser Enquetekommission und ihrem Abschlussbericht geht es um konkrete 
Lösungen für mehr Chancengleichheit für die Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen. Die 
Passage des Sachverständigen Helmut Seifen verfehlt diesen Auftrag.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Ursache für die Zunahme von 
Kindern ohne Deutschkenntnisse – Kapitel 6.2

Der zunehmend große Anteil von Kindern, welche mindestens mit zwei Sprachen aufwachsen, hat 
seine Ursache in der ungeregelten Massenzuwanderung der letzten Jahrzehnte. Die Eltern der zu-
gewanderten Kinder haben keine Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem machen können, 
sodass dies Unsicherheiten zur Folge haben kann.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Ursache für die Zu-nahme von Kindern ohne Deutschkenntnisse – Kapitel 6.2

Der Begriff „ungeregelte Massenzuwanderung“ ist unsachlich, pauschalisierend und dient keiner 
Lösung, sondern allein dem Zweck der populistischen Aufheizung. Er ersetzt keine differenzierte 
Betrachtung und trägt zur Lösung der konkreten Herausforderungen im Bildungssystem nichts bei. 

In dieser Enquetekommission und ihrem Abschlussbericht geht es um bildungspolitische Konzepte 
für mehr Chancengleichheit. Die Passage des Sachverständigen Helmut Seifen verfehlt diesen Auf-
trag.



 283Sondervoten zu den Kapiteln 1 bis 6 

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Umgang mit Heterogenität im 
Klassenzimmer – Kapitel 6.2.1

Der Umgang mit Heterogenität im Klassenzimmer muss sich auf einheitliche, ressourcenorientierte 
landesseitige Vorgaben stützen können, durch die Lehrkräfte auch wirkliche Entlastung spüren und 
durch die effizienter Unterricht möglich gemacht wird.

Dazu müssen Lerngruppen eingerichtet werden, in denen die Heterogenität der Schülerschaft durch 
die sinnvolle Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu einzelnen Schulformen eine gewisse 
Bandbreite im Leistungsvermögen und in der Motivlage nicht überschreitet. Die Bandbreite ergibt 
sich aus den Anforderungen der jeweiligen Schulform und den festgestellten Fähigkeiten der Schü-
lerinnen und Schüler.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema UN-Behindertenrechtskonventi-
on – Kapitel 6.2.2

Seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahre 2009 wird 
Inklusion in der schulischen Bildung fast ausschließlich als Aufforderung zur Integration förder-
bedürftiger Kinder in den Unterricht weiterführender Schulen betrachtet. Dabei wird der zieldif-
ferente Unterricht als bedingungslose Vorgabe der UN-Behindertenrechtskonvention aufgefasst, 
während die Einrichtung von Lerngruppen mit ausschließlich zielgleichem Unterricht von Kindern 
mit Förderbedarf als Verstoß gegen die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention aufge-
fasst wird. Dies entspricht aber nicht der Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention. (Beauf-
tragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen)

Diese hält in ihrem Artikel 4 (4) fest, dass dieses Übereinkommen zur Verwirklichung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertrags-
staats oder in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt lässt. „Die in 
einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht 
anerkannten oder bestehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter dem Vor-
wand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte 
oder Freiheiten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne.

Und im Artikel 5 (4) werden besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung 
der tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, nicht als 
Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens definiert.
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Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
UN-Behindertenrechtskonvention – Kapitel 6.2.2

Der Sachverständige Helmut Seifen behauptet, Inklusion werde in der schulischen Bildung „fast 
ausschließlich“ im Sinne eines gemeinsamen Unterrichts mit Zieldifferenzierung betrachtet; ziel-
gleicher Unterricht sei dieser Betrachtung nach unzulässig und widerspräche nach herrschender 
Meinung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Was der Sachverständige Helmut Seifen hier als überwiegende Mehrheitsmeinung darstellt, ist je-
doch keineswegs herrschende Meinung in der Bildungspolitik, ganz im Gegenteil: Der Sachver-
ständige Helmut Seifen beschreibt eine Interpretation der UN-Behindertenrechtskonvention, die in 
dieser Form weder im Landtag Nordrhein-Westfalen noch in der Gesellschaft über eine Mehrheit 
verfügt.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Rolle der Förderschulen in 
Deutschland – Kapitel 6.2.2

Dabei wird bei der Interpretation der UN-Behindertenrechtskonvention vollkommen übersehen, 
dass die Förderschulen in Deutschland integraler Bestandteil des allgemeinen Schulwesens waren 
und sind. Bei Förderschulen für sinnesgeschädigte Kinder und Jugendlichen wird das niemand be-
zweifeln. Die gleiche Einordnung ist dann auch für Schulen vorzunehmen, die für Kinder mit dem 
Förderbedarf „Lernen“ oder „emotional-soziale Entwicklung“ eingerichtet worden sind.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Akzeptanz der zieldifferenten 
Inklusion – Kapitel 6.2.2

Ein Review von 37 Primärstudien bilanziert eine positive Sichtweise von Schulleitungen auf die In-
klusion. Während aber die Inklusion mit zielgleichem Unterricht für alle Lehrkräfte eine Selbstver-
ständlichkeit ist, werden die Grenzen eines zieldifferenten Unterrichtens von Kindern und Jugend-
lichen mit Förderbedarf klar und unmissverständlich festgestellt (Verband Bildung und Erziehung). 

Die häufige Separierung von Kindern mit besonderem Förderbedarf in einzelnen Lernphasen zu ei-
genen Lerngruppen ist ein deutlicher Ausweis der Begrenztheit zieldifferenten Unterrichts. Im Üb-
rigen zeigen sich die Grenzen nicht nur bei Kindern mit besonderem Förderbedarf, sondern auch in 
anderen heterogenen Lerngruppen, in denen man die Kinder deshalb in G- und E-Gruppen einteilt.

Skepsis besteht vor allem hinsichtlich fehlender personeller, räumlicher und sachlicher Umsetzbar-
keit (ebd. 191).
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Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Lehrkräfte und Inklusion – Ka-
pitel 6.2.2

Die Ausführungen zu den höheren Anforderungen inklusiven zieldifferenten Unterrichts für die 
Lehrkräfte verkennen und verharmlosen die Tatsache, dass die Erwartungen, die mit dem zieldiffe-
renten Unterricht verbunden sind, gar nicht erfüllt werden können. Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler und die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf sind völlig überfordert, 
im Rahmen des herkömmlichen Regelunterrichtes gemäß Lehrplan Unterricht für Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf zieldifferent anzubieten. Die geteilte Zuwendung der Lehrkraft zwischen 
den beiden Gruppen führt zu Lernverlaufsverzögerungen, damit häufig auch zu disziplinarischen 
Schwierigkeiten. Deshalb werden Kinder mit besonderem Förderbedarf eben häufig in eigenen 
Räumen beschult. In einigen Fällen scheiden Lehrkräfte wegen dieser nicht mehr zu bewältigenden 
Mehrbelastung aus ihrem Beruf aus. (Lehrer klagen an: „Inklusion wird nicht gelingen, wenn …“)

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Einstellung der Lehrkräfte zu 
zieldifferentem Unterricht – Kapitel 6.2.2

Die Aussagen zu der jeweiligen Einstellung von Lehramtsstudentinnen und -studenten zur Inklusi-
on mit zieldifferentem Unterricht sind doch wenig belastbar. Man muss davon ausgehen, dass Lehr-
amtsstudentinnen und -studenten in ihrer Abhängigkeit vom Lehrpersonal und den Eindrücken des 
vermittelten Inhalts und der vorherrschenden Lehrmeinungen eher zu einer kritiklosen, affirma-
tiven Übernahme der Ansicht neigen, dass zieldifferentes Unterrichten der Diskriminierungsfrei-
heit diene. Der Konformitätsdruck gerade auch in akademischen Kreisen sollte nicht unterschätzt 
werden. Insofern sind diese Abfragen mit Vorsicht zu betrachten. (forsa Gesellschaft für Sozialfor-
schung und statistische Analysen mbh)

Der Besuch eines Kurses mit Schülerinnen und Schülern, die zieldifferent unterrichtet werden, mag 
zwar Bedenken gegen diese Form des Unterrichtens zunächst reduzieren. Dies steht aber im Wider-
spruch zu den tatsächlichen Beobachtungen von zieldifferentem Unterricht, die in der Gesamtheit 
das Misslingen solcher Unterrichtsformen vielfach feststellen müssen.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Einstellung der Lehrkräfte zu zieldifferentem Unterricht – Kapitel 6.2.2

Die pauschale Unterstellung, Lehramtsstudierende äußerten sich nur aus Konformitätsdruck positiv 
zur Inklusion, ist unbelegt. Der Sachverständige Helmut Seifen diskreditiert wissenschaftliche Be-
fragungen und die befragten Studierenden ohne tragfähige Grundlage.
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Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Nutzen von Fortbildungen für 
die Inklusionspraxis – Kapitel 6.2.2

Die Schwierigkeiten, die ein zieldifferenter Unterricht im Rahmen der Inklusion mit sich bringt, 
können nicht durch Fortbildungsmaßnahmen beseitigt, auch nicht minimiert werden. Fortbildungs-
maßnahmen sind dann ein Mittel zur Verbesserung des Unterrichtsgeschehens, wenn der Umfang 
an fachlichen, methodischen und didaktischen Kenntnissen der Lehrkraft erweitert wird und damit 
das Unterrichtsgeschehen qualitativ hochwertiger gestaltet werden kann. Diese Zunahme an Kennt-
nissen dient nicht der Kompensation äußerlich verursachter Schwierigkeiten, sondern erhöht die 
Qualität eines bisher schon gelungenen Unterrichtens durch die Qualifizierung der Lehrkraft.

Fortbildungen zur Bewältigung von zieldifferentem Unterricht dienen ausschließlich kompensatori-
schen Zwecken. Hier sollen der Lehrkraft Handlungsweisen vermittelt werden, mit denen sie eine von 
außen in die Lerngruppe hineingetragene Schwierigkeit bewältigen kann. Dass dies mehr schlecht als 
recht funktioniert, ist nicht abzustreiten. Aber die eigentlichen Schwierigkeiten, die das Unterrichten in 
einer Lerngruppe mit unterschiedlichen Lernzielen allen Beteiligten bereitet, werden damit nicht aus 
der Welt geschafft. Und so zerbrechen geradezu zahlreiche Lehrkräfte an den Grenzen, die der zieldif-
ferente Unterricht aus sich heraus zieht und die auch durch Fortbildungen nicht zu überwinden sind.

Sondervotum der Fraktion der AfD zum Thema Zeitgemäße Prüfungskultur – Kapitel 6.3.10

Dieser Abschnitt enthält einseitige Wertungen hinsichtlich eines „grundsätzliche[n] Überdenken[s] 
der Wissensvermittlung und Prüfungskultur“. Lernergebnis und Lernprozess beziehungsweise sum-
mative Assessments (messen die Lernleistung einmalig am Ende des Lernprozesses) und formative 
Assessments (umfassen den gesamten Lernprozess) werden gegenübergestellt. Es wird unterstellt, 
dass bestimmter Unterricht lediglich reproduzierbares Wissen und auswendig zu lernende Stan-
dardantworten hervorrufe. Dem wird ein Unterricht gegenübergestellt, der „stärker selbstreguliert“ 
sei – „weg von der reinen Wissensabfrage hin zu kompetenzorientierter Prüfungskultur, die situati-
onsunabhängige Handlungsfähigkeiten bewertet und lebenslanges Lernen fördert“.

Dem sind die Erkenntnisse John Hatties entgegenzuhalten, wonach Lehrstrategien nicht von sich aus 
wirken: „Sie können erst ihre Wirkung erzielen, wenn Lehrpersonen sowohl die Kompetenz als auch 
die Haltung haben, passende Methoden vor dem Hintergrund auszuwählen und zu überprüfen, ob sie 
Lernen vertrauensvoll und wertschätzend, dialogisch und kommunikativ, herausfordernd und anre-
gend sowie im Licht einer positiven Fehlerkultur gestalten“ (Hattie und Zierer 2020, S. 95). Auch ‚di-
rekte Instruktionen‘, in denen „die Lehrperson klare Ziele verfolgt und die Schülerinnen und Schüler 
bewusst zur Zielerreichung hinführt“ (ebd., S. 97), stellen eine Form des Unterrichts dar, die sowohl 
in offenen wie auch in geschlossenen Unterrichtsformen eingesetzt werden könne und sich „vor allem 
durch Klarheit im Hinblick auf Ziele, Inhalte, Methoden, Medien, Raum und Zeit sowohl auf Seiten 
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der Lehrpersonen als auch auf Seiten der Lernenden“ (ebd., S. 98) auszeichne. Lehrkräfte sollten also 
passende Methoden „aus der Kenntnis der Klassensituationen und der Lernausgangslage“ (ebd., S. 
108) auswählen und dahingehend entscheiden, „welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt für welche 
Lernende im Hinblick auf welches Lernziel zu ergreifen ist“ (ebd.). Der unterrichtliche Erfolg hänge 
demnach von der Kompetenz der Lehrerin/des Lehrers ab, Lernziele passend und klar zu definieren. 
Die Methode sei zweitrangig. Lehrpersonen bräuchten ein breites Spektrum an Methoden. Sie müss-
ten allerdings in der Lage sein, diese reflektiert und evidenzbasiert einzusetzen (ebd., S. 112). 

Auch Matthias Burchardt warnt vor einer „Überbetonung der isolierten Aktivität des Lernenden“ 
(Burchardt 2016, S. 125) und einer „Funktionalisierung von Wissen und Können bei gleichzeiti-
ger Geringschätzung der Sozial-, Real- und Sinndimension des Lernens“ (ebd.). Lernen sei immer 
auch ein „Verstehen von Sinn, das aus einem dialogischen Miteinander […] hervorgeht“ (ebd., S. 
126). Vor dem Hintergrund des bildungspolitischen Themas der Chancengleichheit warnt er sogar 
davor, dass Kinder aus Akademikerfamilien, die qua Elternhaus über bessere Unterstützungsres-
sourcen verfügen (zum Beispiel Hausaufgabenbegleitung, Nachhilfe), in offenen Lernumgebungen 
gegenüber Kindern aus weniger privilegierten Verhältnissen noch weiter in Vorteil geraten. Letztere 
bräuchten ggf., auch wenn Lernwille und Lernfähigkeit vergleichbar vorlägen, andere Formen päda
gogischer Ansprache. Mit Verweis auf Hattie betont auch er „die unverzichtbare Bedeutung einer 
starken Lehrperson und den Wert des entwickelnden Unterrichtsgespräches“ (ebd., S. 132).

Zudem bemängelt die AfD-Fraktion, dass die Autorinnen und Autoren unreflektiert die sogenannte 
Kompetenzorientierung zum alleinigen Maßstab für ihre Vorstellungen zeitgemäßen Unterrichtens 
heranziehen und eine solide Allgemeinbildung auf der Grundlage gesicherten Faktenwissens indi-
rekt diskreditieren. Nur letztere kann zum Bildungsziel eines mündigen und nicht nur nützlichen 
Gesellschaftsmitglieds führen. Andreas Gruschka warnt diesbezüglich vor einer inhaltlichen Unter-
forderung der Schülerinnen und Schüler: „Es gibt keine Lernherausforderung mehr. Sie operieren 
mit Methoden, die irgendwie Spaß machen und sozial integrativ wirken sollen. Schüler werden 
beschäftigt, mit Methoden wie Präsentation, Gruppenarbeit, Klipperts Methodentrainings oder so 
schönen Dingen wie ‚fishbowls‘, die die Inhalte des Unterrichts nur noch als Spielmaterial benutzen“ 
(Krath 2018).

Auch der Philologenverband Nordrhein-Westfalen (PhV NRW) betont in einem Positionspapier 
zur Lern- und Prüfungskultur die Bedeutung inhaltlicher Schwerpunkte in der Lern- und Aufga-
benkultur. Er kritisiert den aktuellen bildungspolitischen Trend, „Setzungen zur ‚digitalen Welt‘, 
zur Gestaltung des Unterrichts und zur Rolle der Lehrkraft, welche die pädagogische Freiheit und 
Verantwortung der Lehrkraft (vgl. § 5 ADO), in einem gewissen Spielraum begründet eigene päda
gogische und (fach-)didaktische Entscheidungen zu treffen, immer weiter einschränken“ (Philolo-
genverband Nordrhein-Westfalen 2022, S. 1–2). Insbesondere angesichts des auch in genanntem 
Kapitel mitunter zum Vorschein kommenden Enthusiasmus bezüglich digitaler Lernprodukte weist 
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der PhV NRW auf die Gefahr einer Überforderung von Schülerinnen und Schülern und Lehrerin-
nen und Lehrern hin, denn solche Produkte seien „sehr komplex und aufwändig, besonders wenn 
sie selbstgesteuert stattfinden sollen“ (ebd., S. 2). Er fordert unter anderem als Kriterien und Vor-
gaben für mündliche und schriftliche Prüfungsformate die „Beibehaltung der SoMi-Note als ge-
eignetes Beurteilungsinstrument für den Prozess […] und der Klassenarbeits-/Klausurnote für das 
Produkt“ (ebd., S. 5), ferner „ergebnisoffene wissenschaftliche Begleitung und Erprobung neuer 
Prüfungsformate“ (ebd.) zu organisieren. Dem schließt sich die AfD-Fraktion an.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Aufgabe der Didaktik – Kapi-
tel 6.4.1

Aufgabe der Didaktik ist es, den zu lernenden und zu verstehenden Sachverhalt, also die Sache und 
die Denkvorgänge, inhaltlich für den Unterricht aufzubereiten. Dazu gehört die Festlegung des Er-
kenntnisziels zu einem größeren Sachverhalt, die Relevanz der Erkenntnis im Sinne der Aufklärung, 
die Aufbereitung des Lerngegenstandes in Stufen, die in eskalierender Form logisch miteinander 
verbunden sind (Schlüssigkeit) sowie die Darbietung von Widersprüchlichkeiten und ungeklärten 
Problemlagen innerhalb des Sachverhalts. Um das zu leisten, muss die Lehrerin/der Lehrer deshalb 
ihren/seinen Gegenstand sehr gut beherrschen. Sonst misslingt bereits die didaktische Anlage des 
Unterrichts und der Erkenntniswert bleibt irrelevant.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Funktion von Unterrichtsmetho-
den – Kapitel 6.4.1

Der Unterricht wird nicht durch Methoden strukturiert. Strukturiert wird der Unterricht durch den 
jeweiligen Gedankengang des Unterrichts, der in der Regel angelegt ist in der

1.	 Darbietung eines Sachverhaltes,
2.	 Problematisierung des Sachverhaltes,
3.	 Erarbeitung von Materialien zur Klärung der Problemfrage,
4.	 Sammlung des Erarbeiteten,
5.	 Auswertung des Erarbeiteten: Ordnen, Kategorisieren, Klären von Unsicherheiten, 
6.	 Vertiefung und Sicherung der Erkenntnis mit Rückblick auf die Problemfrage.

Innerhalb dieser Phasen können dann die unterschiedlichsten Methoden angewandt werden. Sie 
sind dann das Instrumentarium, um die jeweilige Aufgabe innerhalb dieser Phase möglichst schü-
lerorientiert, aber eben auch ergebnisorientiert zu lösen.



 289Sondervoten zu den Kapiteln 1 bis 6 

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Förderung des individuellen Po-
tenzials von Kindern – Kapitel 6.4.2

Kinder entsprechend ihrem individuellen Potenzial zu fördern, ist ein pädagogischer Grundsatz. 
Die Förderung dieses individuellen Potenzials leisten die verschiedenen Schulformen im mehrglied-
rigen Schulsystem. Es gibt keine auf die Bedürfnisse von bestimmten Begabungen besser angepasste 
Schulsituation als diejenige, die in den verschiedenen Schulformen bereitgehalten wird. Trotzdem 
wird dem mehrgliedrigen Schulsystem die Gesamtschule an die Seite gestellt, in der die äußere Diffe-
renzierung der Schülerinnen und Schüler nach Leistungsvermögen nun durch eine Differenzierung 
der Schülerinnen und Schüler innerhalb des Gesamtschulsystems ersetzt wird. Im Kontext dieser 
künstlich geschaffenen hyperheterogenen Lernausgangslagen erfordert dies entsprechend angepass-
te beziehungsweise neue Unterrichtskonzepte und Differenzierungen, um auf die Bedürfnisse von 
mental und intellektuell so unterschiedlich strukturierten Persönlichkeiten eingehen zu können.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Individuelle Bildungspläne – Ka-
pitel 6.4.2

Die Vorstellung von personalisierten Bildungsplänen für einzelne Schülerinnen und Schüler innerhalb 
einer Lerngruppe, damit zieldifferenter Unterricht gelingen kann, ist nicht umsetzbar, ist aber letztlich 
auch nicht wünschenswert. Man kann zwar jeweils individuell geeignete Formen der Vermittlung des 
Lehrens und Lernens entwickeln und anwenden. Individuelle Bildungspläne jedoch können darunter 
kaum zu verstehen sein. Zu berücksichtigen ist dabei, dass diese Formen des individuellen Lernens 
durch den Mangel an Kommunikation mit der Lehrkraft und den Mitschülerinnen und Mitschülern 
die geistige Anregung im Lernprozess heruntersetzt und den Lernprozess zu einem einfachen Aneig-
nungsprozess simplifiziert. Ein Verstehensvorgang ist damit noch nicht garantiert. Für diesen Prozess 
braucht es die Kommunikation in einer Lerngruppe mit einem gemeinsamen Horizont.

Letztlich richtet sich das Bildungsziel nach den außerindividuellen Erfordernissen zur Wirklich-
keitsbewältigung und Lebensgestaltung. Die Schule ist die Vermittlerin zwischen diesen außerin-
dividuellen Erfordernissen und den individuellen Möglichkeiten. Gemäß Esser/Seuring sind dazu 
Lerngruppen notwendig, in denen Personen mit analogen Lernstärken gemeinsam das Lernziel an-
streben. Die Individualisierung kann sich dann nur auf den Lernprozess als solchen beziehen, nicht 
aber auf den gesamten Lern- und Erkenntnisprozess.

Replik der Fraktion der FDP zum Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema 
Individuelle Bildungspläne – Kapitel 6.4.2

Individuelle Bildungspläne sind kein Ersatz für gemeinsamen Unterricht, sondern ein Instrument, 
um differenzierte Förderung gezielt zu ermöglichen. Sie schließen Kommunikation und gemeinsa-
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me Lernprozesse nicht aus, sondern unterstützen diese durch klar definierte Ziele. Eine pauschale 
Ablehnung individualisierter Lernwege verkennt die pädagogische Notwendigkeit, auf unterschied-
liche Ausgangslagen angemessen zu reagieren.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Zieldifferenter Unterricht – Ka-
pitel 6.4.2

Der zieldifferente Unterricht führt allerdings dazu, dass die Lehrkraft den Unterrichtsprozess im-
mer nur in den Teilgruppen verfolgen kann und selten die gesamten Lernergebnisse im Blick hat. 
Einige Schülergruppen arbeiten im Unterrichtsprozess des zieldifferenten Unterrichts auch völlig 
ohne Lehrerbegleitung und ohne eine professionelle Rückmeldung zu ihren Ergebnissen. Das führt 
häufig zu Unübersichtlichkeiten beim Lernstand. Deshalb behelfen sich die Lehrkräfte damit, hy-
perheterogene Lerngruppen in homogenisierte Lerngruppen aufzuteilen, um damit die Lernerfolge 
zu erzielen, wie sie in den Schulformen des mehrgliedrigen Schulsystems üblich sind.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Gezielte Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler – Kapitel 6.4.2

Es bleibt anzumerken, dass die beste und die besonders gezielte Förderung der Schülerinnen und 
Schüler immer noch die verschiedenen Schulformen des mehrgliedrigen Schulsystems leisten.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zum Thema Umgestaltung von Strukturen 
und Prozessen – Kapitel 6.4.2

Wenn man bedenkt, dass die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den letz-
ten Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen haben, muss dringend darüber nachgedacht werden, 
inwiefern die in dieser Zeit durchgeführten Strukturveränderungen in den Schulen zu dieser Ver-
schlechterung beigetragen haben. Und insofern müsste dann auch die Rücknahme vieler Maß-
nahmen der letzten Jahrzehnte in Frage kommen. Die Erkenntnis, dass Schülerinnen und Schüler 
nicht gleich behandelt werden dürfen, führt zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, unterschiedliche 
Schulformen einschließlich der Förderschule für die Kinder bereitzustellen.

Sondervotum des Sachverständigen Helmut Seifen zu den Kapiteln 1 bis 6

Der vorliegende Berichtsentwurf der Enquetekommission I beleuchtet die Schulwirklichkeit Nord-
rhein-Westfalens unter einem sehr eng geführten Blickwinkel, der durch den Antrag der SPD-Frak-
tion vom 24.03.2023 mit der Drucksache 18/3865 vorgegeben war.
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Dieser Antrag nahm zwar den 2022 vorgelegten nationalen Bildungsbericht „Bildung in Deutsch-
land 2022“ zum Anlass, die Einrichtung einer Enquetekommission zu beantragen, verengte aber die 
Aussage des Bildungsberichtes auf die Aussage, dass Bildungschancen von Kindern und Jugendli-
chen stark vom sozialen Hintergrund des Elternhauses beziehungsweise der sozioökonomischen 
Herkunft abhingen. Auch zeige sich eindeutig, dass das nordrhein-westfälische Bildungssystem 
nachweislich nicht in der Lage sei, Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in der Bildung zu 
gewährleisten, so eine Behauptung im Antrag.

Mit dieser Fragestellung, die unhinterfragt einen Vorwurf gegen das „Schulsystem“ als solches im-
pliziert, und zwar einen Vorwurf, der erst noch bewiesen werden müsste, werden von vorneherein 
sehr wichtige Bereiche der Schulwirklichkeit in Nordrhein-Westfalen ausgeblendet und etwa Fragen 
nach den Ursachen der schlechten Ergebnisse, die im Bildungsbericht festgehalten werden, gar nicht 
erst zugelassen. Zum anderen wird ein aus der marxistischen Ideologie stammendes stereotypes 
Gesellschaftsmodell als Prüfmatrix über die nordrheinwestfälische Schullandschaft gelegt, indem 
die Schülerschaft in zwei Gruppen gespalten wird und die Schüler den Gruppen der „Benachteilig-
ten“ und der „Privilegierten“ zugeteilt werden, für die dann das sogenannte „System“ Nachteile oder 
Vorteile bereithalte. Damit werden Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer 
gar nicht als handelnde Subjekte betrachtet und nicht einbezogen in die Fragestellungen, die auf das 
Gelingen von Unterrichten und Lernen gerichtet sind. 

Und so wird die Individualität von Bildungszielen, Ausbildungszielen und Lebensentwürfen im En-
quetebericht genauso wenig thematisiert wie die Tatsache, dass diese abhängig sind vom Leistungs-
vermögen, von der Motivation oder von den Vorlieben und Interessen des Einzelnen. Die gesamte 
Anlage des Enqueteberichtes suggeriert die Vorstellung, dass Kinder und Eltern handlungsunfähige 
Objekte eines dominierenden Schulsystems seien, denen Lebenschancen vorenthalten oder zuge-
spielt würden. Sie erscheinen eher Spielbälle anonymer Kräfte von Staat und Gesellschaft zu sein als 
selbstbestimmte, handlungsstarke Persönlichkeiten, die zu einem guten Teil ihren Lebensweg selbst 
bestimmen und gestalten wollen und können.

Mit dem Ausblenden jeder individuellen Eigenverantwortung wird im Enquetebericht ein Ge-
rechtigkeitsbegriff vertreten, der eine Gleichheit auch der Lebensverhältnisse anstrebt, der also 
fast jeden Unterschied, jede Ungleichheit in sozioökonomischen Verhältnissen, Begabungen und 
Lebensleistungen als annähernd ungerecht empfindet und mit einem Diskriminierungsverdacht 
verbindet. Aus diesem Ansatz heraus werden in einigen Handlungsempfehlungen Forderungen 
aufgestellt, die weder die Schule als System, weder der Staat als Haushälter noch die einzelne Lehr-
kraft als Mensch mit seinen geistigen, psychischen und physischen Möglichkeiten überhaupt nur 
annähernd leisten kann.
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Völlig ausgespart dagegen werden Handlungsfelder des schulischen Alltags, die tatsächlich die Lern- 
und Arbeitsbedingungen der einzelnen Beteiligten direkt und unmittelbar betreffen, nämlich der 
Unterricht, die Unterrichtsorganisation und die Zusammensetzung der Lerngruppen.

So wäre zu fragen gewesen, inwiefern die Idee vom Selbstkonzept des Lerners und von Schülerin-
nen und Schülern als selbständige Lernerinnen und Lerner die Schülerinnen und Schüler maßlos 
überfordere und gerade eben die Schülerinnen und Schüler völlig überfordere, die vom Elternhaus 
her wenig bis gar keine Voraussetzung mitbringen, um so etwas wie ein Selbstkonzept in Angriff 
nehmen zu können, oder eben auch die zahlreichen zugewanderten Schülerinnen und Schüler ohne 
Deutschkenntnisse.

Untersucht hätte auch werden müssen, inwiefern Lernen und gemeinsames geistiges Arbeiten bei 
einem Überschreiten eines bestimmten Heterogenitätsfaktors noch überhaupt möglich ist, inwie-
fern das Konzept der Gesamtschule nicht gescheitert ist. Dazu hätten Vergleichszahlen zum Ab-
schneiden der verschiedenen Schultypen bei den einzelnen internationalen und nationalen Schul-
tests herangezogen werden müssen.

Nicht thematisiert worden sind die Probleme der unglaublich hohen Anzahl von Kindern ohne oder 
ohne ausreichende Deutschkenntnisse in den Klassen, sodass normaler Unterricht dort kaum noch 
möglich ist. Darunter leiden nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern zahlreiche Kinder mit 
Deutschkenntnissen, die unter dem Niveauabfall des Unterrichts leiden und dadurch massive Un-
gerechtigkeiten ertragen müssen.

Nicht thematisiert worden ist der Erziehungsnotstand in den Schulen, die um sich greifende Ge-
walt, derer die Lehrerinnen und Lehrer kaum noch Herr werden. Massiv leiden darunter Kinder, 
die sich sozialverträglich verhalten und damit massive Ungerechtigkeiten ertragen müssen. (Gewalt 
an Schulen in NRW bleibt auf zu hohem Niveau VBE-Umfrage zu Gewalt an Schulen (24.01.2025); 
FDP-Fraktion NRW 2025).

Nicht thematisiert worden ist der um sich greifende Islamismus (NRW Lehrerverband Februar.2025) 
in Schulen, durch den muslimische und nicht-muslimische Schülerinnen und Schüler eingeschüch-
tert und marginalisiert werden innerhalb der Schulgemeinde, ein Vorgang, der zutiefst verstörend 
auf viele Schülerinnen und Schüler wirkt (Nordrhein-westfälischer Lehrerverband 2025).

Statt dieser wichtigen Untersuchungen enthält der Bericht der Enquetekommission eine Schulsys-
tembeschreibung mit zahlreichen Zitaten aus der Literatur, in der keinerlei Hinweise auf lernpsy-
chologische Grundlagen und pädagogische Mindestvoraussetzungen für erfolgreiches und damit 
gerechtes Unterrichten und Lernen angeführt werden. Stattdessen finden sich zahlreiche Forde-
rungen an Veränderung von Schule, die sich an die Destruktionstheorie Jacques Derridas bezie-
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hungsweise Michel Foucaults anlehnen. Mit einigen dieser Forderungen wird allerdings lediglich 
die Wirklichkeit ausgeblendet, quasi die Wirklichkeit „dekonstruiert“, ein Unterfangen, das die Fol-
genlosigkeit und Ungeeignetheit so mancher dieser Forderungen nach sich ziehen muss.

Dieser Kritik am Enquetebericht kann man entgegnen, dass die oben angeführten Themen nicht 
Gegenstand des Antrags der SPD-Fraktion vom 24.03.2023 mit der Drucksache 18/3865 „Chancen-
gleichheit in der Bildung“ gewesen seien. In diesem Fall ist aber doch darauf hinzuweisen, dass sich 
der Antrag zur Einsetzung einer Enquetekommission direkt auf den Bildungsbericht „Bildung für 
Deutschland 2022“ bezieht, also dann auch die Hauptaussagen des Berichts, die mangelnden Lern-
leistungen, in den Blick hätten nehmen müssen und damit auch die oben angesprochenen Sachver-
halte, die ja nun einen unmittelbaren Einfluss auf das Schulleben ausüben. Wenn das nicht geschehen 
ist und der Antrag der SPD-Fraktion die Untersuchungen zur Schulsituation in Nordrhein-Westfa-
len derartig auf „Chancengerechtigkeit“ verengt hat, dann scheint hier das Motto gegriffen zu haben:

“Once they have you asking the wrong questions, they don‘t have to worry about the answers.” 
(Pynchon)18

Replik der Fraktionen der CDU, der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP zu allen Son-
dervoten der Fraktion der AfD und des Sachverständigen Helmut Seifen

Die demokratischen Fraktionen im Parlament stehen geschlossen für eine evidenzbasierte Bil-
dungspolitik, die allen Kindern und Jugendlichen die bestmöglichen Chancen eröffnet – unabhän-
gig von Herkunft, Fähigkeiten oder sozialem Hintergrund. Wir sehen in den von uns vorgeschla-
genen Handlungsempfehlungen zentrale Voraussetzungen für zeitgemäßes und zukunftsgewandtes 
Lehren und Lernen.

Nach intensiver zweijähriger Beratung und diversen Exkursionen zu herausragenden und zukunfts-
gewandten Bildungsorten in Nordrhein-Westfalen ist ein Gesamtbericht entstanden, der aus unse-
rer Sicht gute Empfehlungen für mehr Chancengleichheit benennt. Die AfD und ihr Sachverstän-
diger Helmut Seifen haben in zusammengenommen 40 Sondervoten unterstrichen, dass sie dem 
Anliegen, allen Kindern dieselben Startchancen zu ermöglichen und ihnen eine Bildungslaufbahn 
des Gelingens und Erfolgs, unabhängig davon, wo und wie Kinder starten, entgegenstehen. Die 
Heterogenität unserer Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen ist eine enorme Chance, 
unsere Gesellschaft fit für die Zukunft zu machen und unsere Demokratie damit zu stärken.

18	 „Wenn sie dich dazu bringen können, die falschen Fragen zu stellen, brauchen sie sich über die Antworten keine 
Sorgen zu machen.“ (Thomas Pinchon)
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Die Sondervoten der AfD-Fraktion sowie des von ihr benannten Sachverständigen Helmut Seifen 
zur Arbeit der Enquetekommission richten sich gegen zentrale Prinzipien moderner und innovati-
ver Pädagogik und sind Sinnbild ideologisch aufgeladener Ausgrenzungspolitik. Als Fraktionen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP weisen wir die Sondervoten der AfD-Fraktion sowie 
des Sachverständigen Helmut Seifen entschieden zurück. Sie basieren auf einer vereinfachenden 
und selektiven Vorstellung von Gerechtigkeit, die zentrale Prinzipien liberaler Bildungs- und Ge-
sellschaftspolitik verkennt. Insbesondere die abwertende Darstellung gradueller Ungleichheiten als 
schicksalhaft oder rein individuell verschuldet, ignoriert die gesamtgesellschaftliche Verantwortung 
für faire Startbedingungen.

Wir machen deutlich: Ein auf Chancengleichheit ausgerichtetes Bildungssystem ist Ausdruck un-
seres Verfassungsverständnisses und der Würde jedes einzelnen Kindes. Bildungspolitik muss sich 
an den Potenzialen aller Schülerinnen und Schüler orientieren. Diese Perspektivierung wurde auch 
durch die Sachverständigen Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten, Prof. Dr. Gabriele Bellenberg, Prof. 
Dr. Aladin El-Mafaalani und Sonja Köpke gestärkt.

Besonders irritierend ist der Rückgriff auf eine historisch vorbelastete Formulierung, die in ihrer 
deutschen Übersetzung perfide als zynische Form des Hohns gegenüber den Inhaftierten des Kon-
zentrationslagers Buchenwald missbraucht wurde, auch wenn sie hier im lateinischen Original und 
mit Bezug zur Antike und zur Rechtsphilosophie verwendet wird, ist eine solche Formulierung im 
Kontext eines Enquetekommissionsberichts zur Chancengleichheit in der Bildung völlig unange-
messen und inakzeptabel. 

Die Aufgabe einer Enquetekommission ist es, mit differenzierten Analysen und Empfehlungen zur 
Verbesserung des Bildungssystems beizutragen. Die Sondervoten der AfD-Fraktion sowie des Sach-
verständigen Helmut Seifen sind hingegen Ausdruck bildungspolitischer Verweigerung und demo-
kratischer Entkernung. Sie stehen nicht im Dienst des Gemeinwohls, sondern dienen allein dem 
Versuch, Ressentiments zu schüren und gesellschaftliche Spaltung zu vertiefen.

Bildungsgerechtigkeit bedeutet, dass jedes Kind unabhängig von Herkunft oder Beeinträchtigung 
die Chance auf bestmögliche individuelle Förderung erhält. Dazu gehört ein offenes, durchlässiges 
und hochwertiges Bildungssystem, das Vielfalt anerkennt und unterstützt, anstatt sie zu relativieren.

Auf weitere Repliken zu einzelnen Sondervoten der AfD und des Sachverständigen Helmut Sei-
fen verzichten wir und verweisen auf die Handlungsempfehlungen und unseren gemeinsamen Ab-
schlussbericht.
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